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Vorwort. 

Bei der Ausarbeitung des zweiten Bandes meiner Geschichte des 
hellenistischen Zeitalters stellte sich mir die Notwendigkeit heraus, 

diesen in zwei Hälften zu zerlegen. Die beiden Halbbände sollen 

aber ein innerlich zusammengehöriges Ganzes darstellen, und ich 

bitte, danach auch die Anlage des vorliegenden ersten Halbbandes 
za beurteilen. 

Der ganze Band soll bis zur Schlacht bei Sellasia reichen, also 
die grundlegende Ausgestaltung der hellenistischen Staaten- und 

Kulturwelt enthalten. In der jetzt zum Abschluß gelangten ersten 
Hälfte habe ich vor allem versucht, meine allgemeine Auffassung 

vom Wesen der hellenistischen Kultur und des hellenistischen Staates 

zum Ausdruck zu bringen. Daß die Darstellung nicht beansprucht, 

den gewaltigen Stoff auch nur einigermaßen zu erschöpfen, brauche 

ich wohl kaum besonders hervorzuheben. Daß sie aber auf einer 

in sich selbst zusammenhängenden einheitlichen Gesamtanschauung 

beruht, wird, wie ich hoffe, der Kundige leicht erkennen. 

Der Schwerpunkt meiner Darstellung liegt nicht in den einzelnen 
politischen Vorgängen und militärischen Ereignissen, sondern in der 

Entwicklung der hellenistischen Gesamtkultur, zu der ja auch der 

hellenistische Staat als eins ihrer eigentümlichsten Erzeugnisse ge- 

hört. Die Aufgabe, die sich Droysen gestellt hatte, die Politik der 

hellenistischen Staaten, vomehmlich der großen Königshöfe, bis in 

ihre einzelnen Züge und Wendungen zu verfolgen, war gewiß für den 

nachmaligen Geschichtschreiber der preußischen Politik eine sehr 

verlockende, aber sie ist bei dem Zustande unseres Quellenmaterials 

eine im wesentlichen unlösbare. Wir dürfen dies sagen, ohne dem 

Verdienst des bahnbrechenden Gelehrten zu nahe zu treten. Droysen 

hat sich ja in der geschichtlichen Erforschung des Hellenismus 

eine Stellung errungen, die durch keine Kritik erschüttert werden 

kann. Das allgemeine geschichtliche Interesse, das die hellenistische 
Epoche gerade in unserer Zeit beanspruchen kann, ist nun aber
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glücklicherweise auch nicht daran geknüpft, daß wir in einer kıi- 
tischen Paraphrase der Überlieferung — so wie sie etwa Niese zu 
geben versucht hat — den geschichtlichen Verlauf aller Einzel- 
vorgänge zu rekonstruieren vermögen. Wir bedürfen vor allem im 
tieferen Sinne des Wortes der geschichtlichen Erkenntnis. In 
den großen geistigen Kämpfen, denen wir entgegengehen, wird eine 
geschichtlich begründete Weltanschauung zwar nicht alles aber viel 
"bedeuten. Eine universal gerichtete historische Darstellung muß immer 
als ihrer höchsten Aufgabe sich des letzten Zieles geschichtlicher 
Wissenschaft, der Ergründung des Zusammenhanges unseres geschicht- 
liehen Gesamtlebens, bewußt sein. Die hellenistische Periode hat 
aber gerade in der allgemeinen Entwieklung unserer geschichtlichen 
Kultur eine wichtige Rolle gespielt. Die universalgeschichtliche 
Betrachtung zeigt uns einerseits, wie die Wurzeln unseres eigenen 
geschichtlichen Lebens zu einem nicht unwesentlichen Teile in jener 
Periode liegen, andererseits, wie in dem wnaufhörlichen Prozesse 
innerer Auseinandersetzung mit der Kultur des Altertums das moderne 
Wesen nicht nur die reichste Befruchtung durch die größten und 
edelsten bleibenden Werte antiker Kultur gewinnt, sondern zugleich 
auch der geistigen Herrschaft der Antike gegenüber seine eigene 
Freiheit und Selbständigkeit zu erringen bestrebt ist. 

Es ist selbstverständlich, daß eine geschichtliche Darstellung der 
hellenistischen Periode, die gegenüber den jetzt in der Altertums- 
wissenschaft vorherrschenden Richtungen ihren eigenen und be- 
sonderen Weg zu gehen sucht und somit vielleicht dem Verdikte der 
Emanzipation von der philologischen Wissenschaft anheimfällt, doch 
nicht denkbar ist ohne die großen Dienste, die eine tief eindringende 
philologische Forschung gerade auch der geschichtlichen Betrach- 
tung des Hellenismus geleistet hat. Aber auf der anderen Seite ist 
auch nicht zu verkennen, daß die unbefangenere und tiefere Auf- 
fassung, die seitens der Philologie den Problemen der geschicht- 
lichen Entwicklung des Altertums entgegengebracht wird, erst eine 
Folge des ungeheuren Aufschwungs eben der allgemeinen geschicht- 
lichen Forschung und Anschauung ist. Wenn ein sehr verdienter 
und geistvoller Vertreter der klassischen Philologie?) es als eine Wahr- 
1) E. Schwartz in seinem Nekrolog auf Mommsen (Götting. Nachr. 1904, Geschäftl. Mittlg. 8. 75ff.; vgl. auch den Nekrolog auf Usener, Götting. Nachr. 1906 8. 82).



Vorwort. “ vu 

heit, gegen die sich immer wieder die Dilettanten aufbäumten, be- 
zeichnet, „daß die alte Geschichte nichts anderes ist und sein kann 
als die Interpretation der auf uns gekommenen Reste des Altertums“, 
so hat der Historiker das Recht, gegen diesen Anspruch der Philo- 
logie, als alleinige Vertreterin geschichtlicher Methode und Forschung 
zu gelten, zu protestieren. Das, was die notwendige Grundlage jeder 
geschichtlichen Forschungsarbeit ist, das philologische Verständnis 
des Überlieferten, darf nicht zu ihrem alleinigen Inhalte erhoben, 
das Mittel zum Zweck gemacht werden. Wir dürfen wohl auch 
darauf hinweisen, daß gerade eine auf möglichst umfassender Grund- 
lage erfolgende geschichtliche Forschung, die allein ein tieferes Ver- 
ständnis für das eigentümliche Wesen geschichtlicher Er scheinungen, 
namentlich in Staat und Gesellschaft, gewähren kann, die beste 
Schutzwehr gegen den Dilettantismus zu bieten vermag. 

Pontresina, im September 1908. 

J. Kaerst.
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IV. Buch. 

Die Entstehung der Diadochenreiche. 

Erstes Kapitel. 

Reichseinheit und dymastische Sonderbestrebungen. 
Es war eine Katastrophe ohnegleichen, die im Frühsommer 

des Jahres 323 zu Babylon eingetreten war. Inmitten der um- 
fassendsten Unternehmungen und noch umfassenderer Entwürfe 
war der Weltherrscher durch einen frühen Tod dahingerafft worden. 
Er hinterließ ein gewaltiges Erbe, aber keinen Erben, der es an- 
zutreten vermochte. Die Einheit des Weltreiches hatte auf der 
Person des Herrschers beruht. War es möglich, jetzt, wo dieser 
persönliche Mittelpunkt fehlte, die Einheit aufrechtzuerhalten? Wohl 
hatte Alexanders Weltpolitik den Plan einer die verschiedenen 
Elemente seines Reiches untereinander ausgleichenden und mit- 
einander verbindenden Einheit entworfen. Indessen die antike 
Menschheit bedurfte erst noch einer langen politischen und kultu- 
vellen Arbeit, um in diese Binheit, die der stürmisch vordringende 
Genius des Welteroberers ihr vorgezeichnet hatte, hineinzuwachsen. 
Aber war andererseits die tiefgreifende Umwandlung aller Verhältnisse, 
die mit der Person des großen makedonischen Herrschers verknüpft 
war, ungeschehen zu machen? Lag nicht in den Ideen, die Alexander 
vertreten, in den Tendenzen und Kräften, die sein Tun hervorge- 
rufen und freigemacht, in den Einrichtungen, die er begründet 
hatte, eine eigene neue geschichtliche Macht, die durch ihr Dasein 
selbst die größten Wirkungen ausüben mußte? Die Welt konnte 
nicht zu dem Zustande zurückkehren, in dem sie sich vor Alexander 
befunden hatte. 

Gerade diejenige Macht, in deren Hände jetzt vor allem die 
Entscheidung gelegt war, zeigte, wie sehr sie unter dem Einflusse 
einer neuen Entwickelung stand. Es war das makedonische 
Heer. In der eigentümlichen Stellung, die dieses einnahnı, "kam 

Kaerst, hellenist, Zeitalter. II. 1. ” 1
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der Sieg, den Alexanders Politik über die widerstrebenden Ele- 
mente errungen hatte, zum Ausdruck, zugleich offenbarte sich 
aber darin die ganze Ungewißheit und Zwiespältigkeit der Lage, 
in die der frühe Tod des Herrschers sein Reich versetzt hatte. 
Das makedonische Heer war durch Alexander von dem engen Zu- 
sammenhange mit der Heimat losgelöst, zum schlagfertigen Werk- 
zeuge einer die Welt umfassenden und umgestaltenden Politik um- 
gebildet worden. Aber das, was der König weiter erstrebt hatte, 
das innerliche Aufgehen der Makedonen in das Weltreich, das 
Zusammenwachsen mit den anderen Elementen dieses Reiches, war 
durchaus nicht in gleichem Maße erreicht. Durch die Person Ale-. 
xanders war für das makedonische Heer der Zusammenhang mit 
der neuen Reichsbildung vor allem vermittelt gewesen, ein inner- 
liches Zusammenwachsen war noch nicht erfolgt; jetzt war dieser 
Zusammenhang überhaupt in Frage gestellt. Der ursprüngliche 
Charakter des makedonischen Heeres als eines Volksheeres war 
allerdings in dem Maße geschwunden, als das makedonische König- 
tum aufgehört hatte, ein Volkskönigtum zu sein, eine selbständige 
makedonische Politik durch die Weltherrschaft aufgesogen worden 
war. Indessen die nationale Sonderstellung des makedonischen 
Heeres war wohl durch Alexander zurückgedrängt, aber nicht völlig 
beseitigt worden. Sie fand ihren Ausdruck in den rein militä- 
rischen Formen eines ausgebildeten Korpsgeistes, der die herrschende 
Truppe gegenüber den anderen Elementen abschloß. Dieser Korps- 
geist gelangte nach dem Tode des Königs zu verschärfter Aus- 
prägung. Die Makedonen standen jetzt wieder als die siegreichen 
Eroberer der großen Masse der übrigen Untertanen des Alexander- 
reiches gegenüber. Indem sie aber über ihr eigenes Geschick 
bestimmten, ihre Stellung inmitten einer in Erschütterung und 
Schwanken geratenen Welt zu sichern und zu befestigen suchten, 
mußten sie zugleich auch über das Schicksal eben. dieser, ihrer 
überlegenen kriegerischen Kraft unterworfenen Welt eine Entschei- 
dung treffen. In welcher Form war es möglich, die Interessen 
eines nun einmal doch bestehenden neuen und umfassenden Welt- 
zusammenhanges mit der besonderen Stellung eines herrschenden 
Volkes zu vereinen? Gerade in der weiten Welt hatte der nationale, 
politische wie militärische Ehrgeiz des makedonischen Volkes eine 
neue Arena gefunden, in der Weltherrschaft ein neues Ziel ge-
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wonnen, das die Existenzbedingungen dieses Volkes völlig um- 
gewandelt hatte. 

Was von dem makedonischen Heere im allgemeinen gilt, zeigt 

sich in noch viel höherem Maße wirksam bei den Führern dieses 

Heeres, den Generalen Alexanders. Sie waren in besonderem Sinne 

die Genossen der Eroberung gewesen. Auch ihnen war Makedonien 

viel zu klein geworden, wie dem großen Alexander selbst. Sie 

waren in noch ganz anderem Maße aus der engen Beschränkung 

des makedonischen Volkstums herausgewachsen als die große Masse 

des makedonischen Heeres. Sie hatten allerdings, bis auf wenige 

. Ausnahmen, auch der Verschmelzungspolitik Alexanders gegenüber 

die nationale Grundlage ihres persönlichen Daseins noch nicht 

völlig aufgegeben, sie hielten namentlich fest an dem eigentüm- 

lichen makedonischen Selbstgefühl, das aus dem Bewußtsein, einem 
starken, siegreichen und herrschenden Volke anzugehören, entsprang. 

Aber dieser nationale Ehrgeiz verbindet sich nun in der eigentüm- 

liehsten Weise mit dem Streben und Interesse des starken Indi- 
viduums, das vor allem sich selbst zur Geltung zu bringen trachtet, 

nach weiter und ungehemmter Betätigung persönlicher Herrscher- 

kraft verlangt. Wir sehen nicht mehr einen mit dem heimischen 

Boden verwachsenen, auch in seinem Herrschaftsstreben' in diesem 

Boden wurzelnden, einheitlich geschlossenen nationalen Adel vor 
uns, sondern eine Fülle einzelner kraftvoller Persönlichkeiten, die 

dem Herrscherrechte ihrer eigenen Natur und ihrer besonderen 
Bestimmung folgen. Mit der nationalen Kraft vereinigt sich der 

Reichtum individueller Begabung. So sehr wir hierbei die innere 

Tüchtigkeit und Kernhaftigkeit des makedonischen Volkstums als 
wichtigen Faktor anzuerkennen, so hoch wir die Schule Philipps 

und Alexanders in ihrer vorzüglichen, die Talente entdeckenden 

und entwickelnden Bedeutung einzuschätzen haben, wir müssen 

doch noch ein anderes Moment zur Erklärung in Anschlag bringen. 

Es ist der Einfluß der hellenischen Kultur. Wenn wir sonst keinen 
Beweis hätten für die innere Verwandtschaft, die damals die Make- 

donen mit dem Hellenentum verband, für die Anziehungskraft, die 

hellenisches Wesen auf das makedonische Volkstum ausübte, die 

im makedonischen Heerlager sich zeigende Mannigfaltigkeit hoch 

entwickelter individueller Kräfte, die jetzt nach selbständiger Gel- 

tung ringen, würde ein beweiskräftiges Zeugnis ablegen. Wie die 
1*
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genialen Herrenmenschen der Renaissance, so konnten auch die 
Persönlichkeiten, die jetzt sich anschickten, den Kampf um das 
Erbe Alexanders aufzunehmen, nur auf dem Boden einer auf das 
Äußerste gesteigerten individualistischen Kultur, wie es die da- 
malige hellenische war, emporkommen, ihre eigentümliche Fähig- 
keit und ihr besonderes Recht zur Entfaltung bringen. 

In den Beratungen, die nach dem Tode des großen Weltherrschers 
im makedonischen Heereslager stattfanden‘), tritt uns die ganze 

1) Hauptberichte: Diod. XVIIT2#., Just. XIII 2f, Curt. X 6ff. Die Darstel- 
lung des Curtius ist die unzuverlässigste. Vgl. auch noch Arr. suce, Alex. ff. 
Von neueren Erörterungen ist namentlich zu erwähnen: U. Koehler, Berl. 
Sitzungsber. 1890. Die Berichte über die Verhandlungen und Streitigkeiten, 
die im makedonischen Heerlager nach dem Tode Alexanders stattfanden, so- 
wie über die Provinzenverteilung und Einsetzung der Reichsverweserschaft 
lassen deutlich die ursprünglich einheitliche Quelle, die keine andere sein 
kann als Hieronymos von Kardia, erkennen (bei Diodor XVII 3, 1 findet sich 
gerade in diesem Abschnitt in der Berührung mit Hieron, frg. 1° = App. 
Mithr. 8 noch ein besonderes Indizium, das auf diesen Autor hinweist). Die 
Aufzählung der zu Babylon verteilten Stattbalterschaften geht unzweideutig 
auf eine gemeinsame Vorlage zurück, die zum Teil nur durch Flüchtigkeit der 
Epitomatoren entstellt ist oder aus praktischer Gründen eine Veränderung in 
der Reihenfolge erfahren hat (so die Einfügung von Kleinmedien unmittelbar 
nach der Erwähnung des größeren Mediens bei Just. XIII 4,13). Justins Ab- 
weichungen sind zum Teil durch Verwechselung mit der Verteilung von Tri- 
paradeisos bedingt, wie vor allem seine Angabe betreffs Parthiens (vgl. mit 
Aır. succ. Alex. 35, Diod. XVIII 39, 6) beweist. Die Angabe, daß Nearchos 
die Satrapie von Lykien und Pamphylien erhalten habe, während diese Land- 
schaften tatsächlich mit der Satrapie von Großphrygien unter Antigonos ver- 
einigt wurden, beruht wohl auf Verwechselung mit der unter Alexander er- 
folgten Verleihung dieser Statthalterschaft an Nearchos (Arr. an. II 6, 6). Die 
Meinung, die Szanto vertreten hat (Arch.-epigr. Mittl. aus Vesterr. XV 12Ff. 
= Ausgew. Abh. herausg. von Swoboda 8. 177 ff), daß der Redaktion der 
Liste von Babylon ursprünglich ein staatsrechtliches oder politisches Prinzip, 
die Unterscheidung zwischen Satrapien und ‚Strategien, zugrunde gelegen 
habe, beruht auf unrichtigen Voraussetzungen, und ebenso ist sein Versuch, 
eine Scheidung der Quellen durchzuführen, mißlungen. In unserm stark 
kürzenden Berichten lassen sich doch zum Teil noch die besonderen Belege 
für die gemeinsame Quelle nachweisen; ich hebe hier z.B. nur die Korrespon- 
denz zwischen Diodor XVII 2,2: ol 6% utyıorov Eyovrss dhione tüv pliov zei 
Soperopvkdzov und Arr. succ. Alex. 2: oi u£yıoror raw Innlov zul röv ArE- 
#6vo» hervor. Ebenso zeigt Just. XII 4,9: reversus inde (sc. Perdiccas) inter 
prineipes provincias dividit, simul ut et aemulos removeret et munus 
imperii benefieii sui faceret, eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit Arr,
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Schwierigkeit der Aufgabe, die zu lösen war, zugleich aber auch 

bereits die Eigenart der Kräfte, denen die Lösung der Aufgabe zu- 
fiel, entgegen. 

Zwei Hauptbestrebungen standen sich gegenüber: Auf der einen 

Seite finden wir das makedonische Fußvolk, das die makedonischen 

Traditionen als solche vertritt und die Einheit des makedonischen 

Heeres festzuhalten trachtet. Es ist das zur herrschenden Soldateska 

umgebildete makedonische Volk, das durch das Fußheer repräsentiert 
wird. Nur im Anschluß an das makedonische Königshaus war 

diese Einheit aufrechtzuerhalten, und deshalb sehen wir das Fuß- 

volk von Anfang an für das angestammte Königtum eintreten, und 
zwar in seinem ursprünglichen heimischen Bestande, gegenüber der 

durch Alexander vollzogenen Vermischung mit orientalischen Ele- 

menten. Ein Sohn König Philipps, Halbbruder Alexanders, der 

geistig schwache Arrhidaeos, wurde von der makedonischen Phalanx 
als Erbe des Königsthrons proklamiert. 

Auf der anderen Seite stehen die Feldherrn Alexanders, an der 
Spitze der Ritterschaft. Sie vertreten vor allem das Recht ihrer 

eigenen Zukunft. In der Beratung der Heerführer nach dem Tode 

Alexanders, von der uns in einem in der Hauptsache glaubwürdigen 

Berichte!) Kunde erhalten ist, tritt uns in den Äußerungen des 
Ptolemaeos, des nachmaligen Königs von Ägypten, die Berufung 

suce. Alex. 5: öuwg Es sargansiug dvameiv odg bmäntsvsv hs Ageıdalov 

»ehebovrog Eyvo. Anderes wird noch seine Erwähnung finden. Curtius 

Rufus bietet die am meisten abweichende Version der Verhandlungen und 
Kämpfe nach Alexanders Tode. Hier sehen wir eine auf willkürlichen 

Veränderungen beruhende Entstellung der ursprünglichen Vorlage — durch- 
aus im Einklange mit dem allgemeinen Charakter dieses Schriftstellers. Die 
Rollenverteilung ist eine andere, zum Teil schon durch die folgende Ent- 
wickelung beeinflußte Was Meleagros bei Just. XIII 2, 6ff. sagt, wird hier 
auf Nearchos, Ptolemaeos und Meleagros selbst verteilt, die wahre, für 
diesen so charakteristische Stellung des Ptolemaeos dadurch verwischt und 
ihm zugleich wohl ein durch die spätere Maßregel des Eumenes (Diod. 

XVII 60f.) veranlaßter Vorschlag zugeschrieben. Die von Curtius wieder- 
gegebene Rede des Meleagros selbst zeigt auch schon den Einfluß der weiteren 

Gestaltung der Ereignisse; sie ist durch den Gegensatz des Meleagros gegen 
Perdikkas beherrscht; es wird ja auch vorher schon der Vorschlag des Aristo- 

nus, dem Perdikkas die oberste Leitung zu übertragen, eingefügt. 
1) Just. XII 2. U. Koehler (B.S.B. 1890) hat mit Recht den historischen 

Wert dieses Berichtes und seine wesentliche Übereinstimmung mit der aus
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auf das in der eigenen Tüchtigkeit liegende Recht zur Herrschaft 
schon mit voller Schärfe und Klarheit entgegen.) Daß Ptolemaeos 
damit der Stimmung, die gerade die hervorragendsten Führer des 
Heeres beseelte, Ausdruck verlieh, kann nicht bezweifelt werden. 
Fraglich konnte es nur scheinen, ob diese ehrgeizigen Herrschafts- 
bestrebungen sich jetzt schon offen hervorwagen durften und eine 
Gefährdung der durch das angestammte Recht des Königshauses 
bedingten Einheit des Reiches nicht alle Verhältnisse in einen 
wirren Strudel hineinriß. Es ist deshalb durchaus begreiflich, daß 
man zunächst den eigenen Ehrgeiz hinter der Fürsorge für das 
Erbe Alexanders zu verbergen trachtete. Man einigte sich im 
Kreise der Heerführer auf den Beschluß, die Entbindung der Ge- 
mahlin Alexanders, Roxane, abzuwarten und im Falle der Geburt 
eines Thronfolgers für diesen eine vormundschaftliche Regierung 
einzusetzen. Es war vor allem der Einfluß des Perdikkas, der in 
diesem Beschlusse zur Geltung kam, und wir dürfen wohl an- 
nehmen, daß dieser dem alten orestischen Fürstengeschlechte an- 
gehörige Feldherr, dem der sterbende Alexander seinen Siegelring 
übergeben hatte, von Anfang an unter dem Titel einer Verweser- 
schaft für die königliche Familie seine eigene Herrschaft auf- 
zurichten strebte. 

Wie war aber der Gegensatz zwischen den Feldherrn Alexan- 
ders und der großen Masse des makedonischen Heeres aus- 
zugleichen? Zunächst wurde die Lage um so kritischer, als die 
makedonische Phalanx in Meleagros, einem der Feldherrn selbst, 
einen energischen Führer gewann. Die Spannung drohte in offene 
Feindseligkeiten überzugehen. Zwei makedonische Heerlager standen 
sich gegenüber. Eine solche Spaltung lag nun aber doch nicht im 
Interesse der Makedonen selbst, die durch einen gegenseitigen 
Kampf ihre Stellung in der Welt gefährdeten. Es gelang den 
vermittelnden Bemühungen einzelner, eine Aussöhnung zustande 

Hieronymos abgeleiteten, vornehmlich zunächst auf Arrians Diadochengeschichte zurückgehenden Überlieferung entschieden hervorgehoben. 
1) Auf die innere Verwandtschaft des bei Justin $ 12 enthaltenen Ge- 

dankens: „melius esse ex his legi, qui per virtutem regi suo proximi fuerint, 
qui provincias regant, quibus bella mandentur“ (vgl. auch Paus. I 6, 2) mit 
Suidas u, asılsix habe ich schon Philol. N. F.X 8.638, 27 und „Beitr. z. 
Entw. u. Begr. d. Monarchie im Altert“ $, 59, 2 hingewiesen.
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zu bringen. Arrhidaeos, der Halbbruder Alexanders, wurde unter 

dem Namen Philippos als König anerkannt; aber es sollte ihm, 

wenn von Roxane ein männlicher Nachkomme Alexanders geboren 

würde, dieser als Teilhaber der Herrschaft zur Seite treten — eine 
Auskunft, die dem Moment verdankt wurde und den Keim künf- 

tiger Verwickelungen in sich trug. 
Mit der Reichsverweserschaft wurde Perdikkas betraut!), Anti- 

1) Beloch, Gr. Gesch. III 2 8. 236ff. hat nachzuweisen versucht, daß die 

Reichsverweserschaft dem Krateros übertragen worden sei. Er stützt sich 
insbesondere auf Arr. succ. Alex, 3: Koarsgöv ÖL meostdınv is Aggıdalou 

Basıreiag (se. slvoı svußeivovsıw) und noch mehr auf Dexipp. frg. 1: zw dt 

undsuovlav nal bon mooorasie wis Pacılelag Kodregos Eneredun, d On won- 

zıcrov runs telog magk Mexsdöcı (F.H.G. TI S.668). Nach seiner An- 

sicht sind zwei verschiedene Traditionen anzunehmen, die eine, die in der 

Arrianeischen Überlieferung ausgeprägt sei, die andere, die in den übrigen 

Quellen vorliege. Ich halte diese Auffassung für unrichtig, vor allem zu- 

nächst deshalb, weil die ihr zugrunde liegende Quellenscheidung sich nicht 

durchführen läßt. Wir haben hier ebenso wie in den Berichten über die 

Verteilung der Provinzen in der Hauptsache eine einheitliche, nur mehr 

oder weniger genau wiedergegebene Überlieferung anzuerkennen. Auch in 

der Arrianeischen Tradition (Dexipp. frg. 1) werden übereinstimmend mit 

den übrigen Berichten oi zeol IIsodixx«v als diejenigen genannt, of xgissı 

to» Muarsöovav Emsroönsvov abrois vhv Koyfjv und Arr. succ. Alex. 3 wird 

ausdrücklich die &rırgomn ns Evundons Pasıksing mit der Stellung des 

Perdikkas in Verbindung gebracht. Vor allem aber setzt auch die auf 

Aırian zurückgehende Überlieferung im folgenden die Verweserschaft des 

Perdikkas, nicht des Krateros, voraus. Jedenfalls müßten wir, wenn die 

Belochsche Auffassung richtig wäre, mit Kromayer H. Z. Bd. 100 8. 43 den 

Schluß ziehen, daB Krateros seine Aufgabe als Reichsverweser dann gründ- 
lich verkannt habe. Es findet sich aber in unserer Überlieferung keine Spur, 

daß in der Reichsverweserschaft des Perdikkas an sich eine Usurpation er- 

blickt worden sei. Wenn später Antipatros und Krateros sich gegen ihn 

wenden, so geschieht es nicht, weil er sich eine Stellung angemaßt hat, die 

ihm nicht gebührt, sondern weil sie für ihre eigene Stellung und ihre Sicher- 
heit fürchten. Das Verhalten des Krateros läßt durchaus nicht erkennen, 

daß er das Recht der obersten Leitung des Reiches für sich in Anspruch 

nimmt. Der bestimmte Bericht Diodors XVII. 8, 9, den anzuzweifeln gar 

kein Grund vorliegt, läßt nach dem Ende des lamischen Krieges durch 
Perdikkas (natürlich im Namen der Könige, vgl. vorher $ 6) die Samier 

wieder in den Besitz ihrer Insel eingesetzt werden. Es wäre doch sehr 
eigentümlich, daß Krateros, der sich damals bei Antipatros befand, seine 

eigene Befugnis als Reichsverweser völlig ausgeschaltet und allein Perdikkas 
in dieser Sache hätte handeln lassen, wenn Perdikkas nicht eben mit der
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patros erhielt die Strategie in Makedonien, mit der zugleich die Leitung der griechischen Angelegenheiten und wohl auch die von 

  

Reichsverweserschaft betraut gewesen wäre. Besonders auffallend unter der Voraussetzung von Belochs Auffassung ist, daß Krateros sich freiwillig dem Antipatros unterordnet, als er im lamischen Krieg sich mit ihm auf dem thessalischen Kriegsschauplatze vereinigt (Diod. XVII 16, 5, Bekker, anecd. gr. 1130). In dem Artikel des Suidas u. Kewzsgös, der vorzügliche Orientie- rung beweist und, wie schon Niebuhr erkannt hatte (Vortr. üb. alt. Gesch. II 8.68, 1), auf Arrians Diadochengeschichte zurückgeht, heißt es: za} &udorav dnebıodvror Ev Ion hoigg dupw rerdydeı (se. Krateros u. Antipatros). Bei der ausführlichen Begründung der besonders hohen Stellung, die von den Makedonen dem Krateros zugewiesen wird, ist hier durchaus nur von seinen persönlichen Eigenschaften und der Schätzung Alexanders, nicht etwa vom Rechte des Reichsverwesers die Rede. Hätte Kateros selbst von seiner Würde dem Antipatros gegenüber keinen Gebrauch machen wollen, so würden doch wohl seine Soldaten sich darauf berufen haben. In dem durchaus unanfecht- baren Berichte Diodors XVII 25, 4 über den von Krateros und Antipatros gefaßten Plan eines gemeinsamen Vorgehens gegen Perdikkas heißt es, daß von ihnen beschlossen worden sei, dem Krateros die Leitung der asiatischen Angelegenheiten, dem Antipatros die der europäischen zu übertragen. Diese Regelung erscheint als etwas Neues. Krateros wurde danach damals über- haupt erst an die Spitze des asiatischen Reichsteils gestellt; die Erzählung Diodors verträgt sich nicht mit der Annahme, daß er schon vorher die Reichsverweserschaft innegehabt habe. 
Wie ist nun die Arrianeische Überlieferung, daß Krateros die moosrasie zig Aggıdaiov Pasıhsixg erhalten habe, zu verstehen? Offenbar handelt es hier um eine bedeutende Ehrenstellung, wie Ja auch schon der Zusatz bei Dexippos: 5 61 zedrıorov Tiufs TeAog maegk Mansddsı beweist, Abes es muß wohl als wahrscheinlich gelten, daß für Krateros als Stätte seiner Wirksam- keit Makedonien in Aussicht genommen war. In dem Auszug des Photius aus Arrians Diadochengeschichte (Arr. suce. Alex. 7) ist dies ja auch aus- drücklich gesagt, und auch bei Curtius X 7, 9 ist diese Tradition noch er- halten. Bei Diodor ist, wie gegenüber der Argumentation Belochs S. 239 hervorzuheben ist, Krateros überhaupt weggelassen — vielleicht, weil er mit Antipatros zusammen genannt war (wie in der Arrianeischen Überlieferung), Bei Justin XII 4, 5 scheint in den Worten: regiae pecuniae custodia Cratero traditur wohl noch die ursprüngliche Überlieferung hindurch, doch in einiger- maßen entstellter Form. Vielleicht dürfen wir darauf hinweisen, daß später von einer analogen besondern Emıuflsıo des Jungen Alexander die Rede ist, die seine Großmutter Olympias übernehmen soll, während Polyperchon die Reichsverweserschaft ausübt (Diod. XVII 49, 4. 57, 2; an der ersteren Stelle ist sogar der Ausdruck Pasıhırı, neastacie gebraucht). Wahrscheinlich sollte Philippos Arrhidaeos selbst auch in Makedonien seinen Sitz nehmen, und die Usurpation des Perdikkas bestand dann wohl darin, daß er auch diesen in
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Epeiros!) verbunden war, Krateros die Verwoserschaft für das König- 
tum des Philippos Arrhidaeos. Auch er sollte wahrscheinlich die Stätte 

seiner Hand behielt. Beloch hebt durchaus mit Recht hervor, daß ein Con- 
dominium des Antipatros und des Krateros in Makedonien zu den schwersten 
Unzuträglichkeiten hätte führen können. Indessen gerade dies paßte viel- 
leicht zu Perdikkae’ Plänen, für die es jedenfalls von großer Bedeutung war, 
daß Krateros zur Zeit von Alexanders Tod sich nicht in Babylon, sondern 
auf dem Marsche nach Makedonien befand. Eine Schwierigkeit bereitet 
allerdings die Angabe Diodors XVII 18, 7, daß Antipatros nach der Be- 
endigung des lamischen Krieges — noch vor dem Abschluß des Bundes gegen 
Perdikkas — dem Krateros rijv sig ınv Asiav Enrdvodov suyaursonsiaser (doch 
bietet diese Nachricht Diodors an sich Bedenken, da sein eigener Bericht 
von dem gemeinsamen Unternehmen des Krateros und Antipatros gegen die 
Aetoler nicht recht dazu zu passen scheint), Ob Perdikkas von Anfang an 
den Titel eines Zmiusinrig cäg Pasıksiog geführt hat, wie Diodor XVIN 2,4 
berichtet — denselben Titel, der später von der Reichsverweserschaft des 
Antipatros, Polyperehon und Antigonos (über diesen Diod. XIX 61, 3) gebraucht, 
wird, oder ob diese spätere Titulatur erst in verkürzender und zusammen- 
fassender Berichterstattung auf ihn übertragen worden ist, vermögen wir kaum 
mit Bestimmtheit zu entscheiden, ebensowenig, ob der ursprünglich wohl be- 
absichtigte Vormundschaffsrat, der aus Perdikkas und Leonnatos, Krateros und 
Antipatros bestehen sollte (Just. XIII 2, 4, Curt. X 7, 8 — hierauf scheint 
auch Dezipp. frg. 1: sig zobg dupl Tlegdlunav, ol xolssı Marsddrnv Ensrob- 
wevov wöroig ziv &oyıjv hinzudeuten —), wirklich als solcher in das Leben 
getreten ist. Auch das Verhältnis der von Perdikkas bekleideten Chiliarchie 
zu den Befugnissen seiner Reichsvorweserschaft bleibt durchaus dunkel. An 
sich war die oberste Leitung des Reiches gewiß nicht mit der Chiliarchie ver- 
knüpft — worauf die stark verkürzende Epitome des Photius (Aır. suce. Alex. 8) 
binzuführen scheinen könnte. Auch hat Perdikkas anscheinend die Stellung 
eines Chiliarchen, deren Übertragung auf ihn zunächst die hauptsächliche 
Grundlage für seine herrschende Stellung bildete, nicht dauernd behalten. 
Jedenfalls ist das mit dieser Würde seit Hephaestion verbundene Kommando 
über die Hetaerenreiterei an Seleukos übergegangen — vermutlich doch auch der 
Titel einesChiliarchen, wie die Zusammenstellung mit Hephaestion und Perdikkas 
Diod. XVII 3,4 und die Worte Justins XIIT4, 17: „Summus castrorum tribunatus 
Seleuco, Antiochi Alio, cessit“, wohl auch später die analoge Stellung des Kassan- 
dros wahrscheinlich machen. Auch Aas ist nicht klar zu erkennen, worin die 
Stellung des Meleagros, der nach Arr. suce. Alex. 3 zum ünagyos Tlsodinnov er- 
nannt wurde, bestanden hat, ob in dem Oberbefehl über die Phalanx oder, wie 
Droysen meint (1 8.14), in der zweiten Stelle in der Führung des Heeres 
überhaupt. — Wie ich nach Abschluß dieser Erörterung bemerkt habe, ist Vezin, 
Eumenes v. Kardia, Tübinger Dissertation 1907 $. 135ff. in einigen wesent- 
lichen Punkten obiger Argumentation zu den nämlichen Ergebnissen gelangt. 

1) Vgl. hierüber meinen Artikel P-W. V S. 2797,
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seiner Wirksamkeit in Makedonien selbst — neben Antipatros — 
haben, eine Bestimmung, die große Schwierigkeiten hervorzubringen 
geeignet war. Aber die Möglichkeit eines Zerwürfnisses zwischen 
diesen beiden angesehensten makedonischen Feldherrn mochte von 
vornherein als ein den ehrgeizigen Plänen des Perdikkas nicht un- 
günstiger Faktor in den Kreis seiner Berechnung gezogen worden 
sein.\) Die Verteilung der Provinzen, die im Zusammenhange mit 
der Gesamtordnung der Reichsverhältnisse erfolgte, im einzelnen 
wiederzugeben, hat für die Zwecke unserer Darstellung wenig In- 
teressee Nur diejenigen Statthalterschaften, die entweder durch 
die Person ihrer Inhaber oder durch ihre strategische und poli- 
tische Bedeutung unsere Aufmerksamkeit besonders auf sich ziehen, 
mögen hervorgehoben werden. Unter ihnen steht an erster Stelle 
die Satrapie von Ägypten, die dem Ptolemaeos zuteil wurde. 
Ptolemaeos muß von Anfang an als der konsequenteste Vertreter 
der dynastischen Politik der Diadochen betrachtet werden, die 
im Kampfe gegen die Reichseinheit inauguriert wurde und in 
diesem Kampfe zum Siege gelangte. Wir werden kaum fehlgehen 
in der Annahme, daß Ptolemaeos selbst sich bei der Verteilung 
seine Statthalterschaft ausbedang, weil Ägypten wie keine andere 
unter den Provinzen des Reiches durch seine abgeschlossene Lage 
und durch seine geschichtliche Vergangenheit zur Grundlage einer 
selbständigen Herrschaft geeignet war. Von großer Wichtigkeit 
war auch die Einrichtung eines selbständigen Kommandos in 
Thrakien, das bisher unter der makedonischen Strategie gestanden 
hatte. Lysimachos wurde damit betraut. Er hat ebenso wie Ptole- 
maeos seine Statthalterschaft zur Grundlage einer eigenen Reichs- 
bildung zu machen verstanden. Seine Herrschaft hat große Be- 

1) Inwieweit die Strategie des Antipatros und die Verweserschaft des 
Krateros der allgemeinen Reichsverweserschaft untergeordnet wurden, ver- 
mögen wir nicht mit Bestimmtheit anzugeben; daß ihnen von vornherein eine 
größere Selbständigkeit zukam als den ProvinzialstattEälterschaften, läßt sich 
nicht bezweifeln. Niese I 194, 4 meint aus dem persischen Ursprunge des 
Amtes der Chiliarchie, die Perdikkas bekleidet habe, schließen zu können, 
daß die makedonischen und hellenischen Angelegenheiten der Leitung des 
Perdikkas nicht unterstanden hätten. Der Schluß ist wohl nicht unanfechthar. 
Jedenfalls ist ja auch die Chiliarchie nicht immer auf Asien beschränkt 
geblieben, wie die letzten Maßregeln des Antipatros (Diod. XVII 48, 4) be- 
weisen.
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deutung als Grenzwacht der griechischen Kultursphäre gegen die 
nördlichen Barbaren gewonnen. 

Nur die Provinzen, die im Westen des Reiches lagen — Baby- 
lonien eingerechnet —, wurden einer neuen Verteilung unterzogen. 

Im Osten blieb — mit Ausnahme von Medien — die Besetzung 

der Statthalterposten die nämliche, wie sie schon unter Alexander 

gewesen war. Eine neue Regulierung würde hier das Reichsregi- 

ment in zu große Schwierigkeiten und Gefahren verwickelt haben. 

Die Verteilung der Provinzen an die Feldherrn Alexanders, wie 

sie zu Babylon vollzogen wurde, bedeutet an sich schon eine wesent- 

liche Durehbrechung der einheitlichen Reichsorganisation. Alexan- 
der hatte ein umfassendes System der Ämterverteilung begründet, 
das in gewissem Sinne gerade die Ausgestaltung der einzelnen 
Provinzen zu selbständigen Herrschaftsbezirken hatte hindern sollen. 

Jetzt wurden die Provinzen als Teile des von den Makedonen er- 

oberten Landes, der dogixwnrog yao«, den hervorragendsten Führern 

— gewissermaßen als Anteile an der Gesamtbeute — überlassen. 

Die Einheit des Reiches wurde allerdings im Prinzip noch festge- 
halten und das Reichsregiment als oberste Instanz über den ein- 

zelnen Satrapien aufgerichte. In Wahrheit wurden aber doch 

schon die Interessen der Reichsorganisation den ehrgeizigen Be- 
strebungen der einzelnen Großen des Reiches, die jetzt die Mög- 
lichkeit erhielten, eigene Herrschaften zu gründen, nachgestellt. 

Bald nach der Durchführung der neuen Reichsorganisation gebar 

Roxane einen Knaben, der den Namen seines Vaters Alexander er- 
hielt und damit zugleich auch, wie ausbedungen worden war, die 
Aussicht auf Anteil an der Königsgewalt.!) Doch ist in den näch- 
sten Jahren nach dem Tode Alexanders anscheinend Philippos Ar- 
rhidaeos als der eigentliche Inhaber der Königsgewalt betrachtet 
worden.?) 

Der Tod Alexanders übte eine besonders starke Rückwiekung 

1) Dementsprechend heißt es in dem Ehrendekret der Nesioten für Ther- 
sippos (0. G. J. 4) öra HR] ’AltErvdoos dıdl[ia]ie» [row er dvdonnov Pior, 
Bilınnos Öt [6 Dilinno nal] AlkEevdgos 6 AlsEdvdgn rau Basıkeliuev muok- 
kaßor. 

2) Es ergibt sich dies schon aus dem Dekret über die Freiheit der grie- 
chischen Staaten, Diod. XVIII 56, weiter aus den Münzen, die im Namen 
Philipps geprägt worden sind — in Ägypten gehen sie anscheinend den auf
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auf die hellenische Welt aus. Im Osten wie im Westen sehen wir 
eine Erhebung des Hellenentums gegen die makedonische Vorherr- 
schaft, eine Erhebung, die insbesondere durch das hellenische 
Söldnertum repräsentiert wird. Dieses Söldnertum, das erst nach 
langen und erbitterten Kämpfen dem makedonischen Königtum 
unterlegen war, das in seiner Eigenwilligkeit immer von neuem die 
Sieherheit und den Zusammenhang der Reichsorganisation bedroht 
hatte, war schon zur Zeit des indischen Feldzugs in unruhige Be- 
wegung geraten, hauptsächlich infolge der Weisung Alexanders an 
seine Satrapen, die griechischen Söldner zu entlassen.!) Jetzt, auf 
die Kunde vom Tode des großen Königs, kam die Feindschaft 
gegen die makedonische Herrschaft zum offenen Ausbruch. 

Die Erhebung des Söldnertums in den östlichen Provinzen des 
Reiches konnte allerdings ohne große Schwierigkeiten darnieder- 
geworfen werden. Die isolierte Position im fernen Osten, die für 
die nach engerer Fühlung mit der heimatlichen Kulturwelt ver- 
langenden Söldner den Grund zur Empörung bildete?), wurde ihnen 
zugleich zum Verhängnis. Perdikkas sandte den kriegserfahrenen 
Satrapen von Medien, Peithon, gegen sie, der aus den oberen Sa- 
trapien allerhand Verstärkungen an sich heranzog und im offenen 
Felde die Aufständischen schlug. Es war aber nicht Peithons Ab- 
sicht, die Söldner zu vernichten, sondern, wie eine vertrauenswür- 
dige Überlieferung meldet, hatte er den Plan, mit ihrer Hilfe sich 
eine herrschende Stellung im Osten der Monarchie zu erringen. 
Die Makedonen aber hielten den mit den Söldnern eingegangenen 
Vertrag nicht, sondern überfielen die nicht zur Gegenwehr Gerüste- 
ten und machten sie nieder. 

Viel größer war die Gefahr im Westen, weil hier das Söldner- 
tum auf heimischem Boden seine werbende Kraft entfalten konnte 
und mit einer umfassenden politischen Bewegung in Griechenland 
selbst in enge Verbindung trat. Athen stand wieder im Mittel- 
punkte dieser Bewegung. Mit dem politischen Interesse der Frei- 

den Namen Alexanders IV. geprägten voraus; vgl. Svoronos, Münzen der 
Ptolemaeer II, 8.3 ff. —, vor allem aber und am sichersten daraus, daß auf 
ägyptischen Urkunden das 14. Satrapenjahr des Ptolemaeos dem 7. Regie- 
rungsjahr des Alexander IV. gleichgesetzt, also dessen Regierung seit dem 
Jahre 317 gerechnet wird (Elephantinepapyri ed. Rubensohn, Nr. 1). 

1) Vgl. Bd. I, S. 374. 2) Diod. XVIIL7, 1.
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heit verflochten sich in eigentümlicher Weise die wirtschaftlichen 

und sozialen Interessen bestimmter Bevölkerungsschichten. 

Athen hatte seit der Unterwerfung Thebens durch Alexander 

zwar keinen Versuch mehr eines offenen Kampfes gegen die make- 

donische Herrschaft gewagt, auch an dem Kriege des Agis sich 

nicht beteiligt. Aber nur mit Widerstreben sich in das Unver- 

meidliche fügend, hatte es wohl das Ziel einer Erhebung gegen 

die makedonische Macht nicht aus den Augen verloren. Die um- 
sichtige Finanzverwaltung des Lykurgos!) diente vor allem den 

Zwecken einer Restaurationspolitik, die auf eine Hebung der äuße- 

ren Kräfte Athens wie vornehmlich auf eine Neubelebung seiner 

politischen und religiösen Traditionen hinausging.) Die Vermeh- 
rung der Flotte?), die Herstellung von Bauten, die als Arsenale für 

die verstärkte Rüstung Athens dienten, legten ebenso wie die son- 

stige Bautätigkeit des Lykurgos von der unermüdlichen und ge- 

schickten Flüssigmachung und Verwendung der finanziellen Mittel 

für das Ziel einer Neubegründung der athenischen Machtstellung 

wie der Sammlung der inneren und äußeren Kräfte des Bürger- 

tums Zeugnis ab. Wenn es wahrscheinlich ist, daß die Organisa- 
tion der staatlichen Ephebenerziehung, von der uns Aristoteles®) 
berichtet, in die Zeit der Staatsverwaltung des Lykurgos gehört), 
so würde auch diese Einrichtung der staatlichen Fürsorge für die 
äthenische Jugend -— die etwas Neues für den athenischen Staat 
bezeichnet, die Verwirklichung eines bisher nur von der athenischen 
Idealphilosophie vertretenen Gedankens — durchaus zu dem allge- 
meinen Charakter der politischen Bestrebungen dieser Zeit passen®). 
Gerade die Bauten des Lykurgos stimmen ja auch zu dieser Rich- 

1) Vgl. vomehmlich [Plut.] v. X orat. 852. J. G. II 240 = Syll.’168. Un- 
richtig ist in der uns v. X orat. a. O. erhaltenen Redaktion des Ehrendekretes 
für Lykurg die Bezeichnung seiner Amtstätigkeit als der eines züg .xowwng 
ng00060v ranias. 

2) Dieser Charakter der Bestrebungen des Lykurgos tritt uns auch in der 
Rede gegen Leokrates noch deutlich entgegen. 

3) Vgl. auch Koehler, Ath. Mittlg. VI, S. 30. 
4) Arist. pol. Ath. 42. 
5) Vgl. vor allem J. G. II 563° — Syll.? 519. 
6) Vgl. hierüber v. Wilamowitz, Arist. u. Athen I, 193f., 351, der 

auch den Zusammenhang dieser Organisation des Ephebeninstituts mit den 
Vorschriften des Platonischen Gesetzesstaates schon kräftig herausgehoben hat.
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tung seiner politischen Tätigkeit. Schon vor dem Tode Alexanders 
wurde Athen dadurch, daß der flüchtige Schatzmeister des Königs 
in Babylon, Harpalos, bei den Athenern Zuflucht suchte, in Ver- 
wickelungen hineingezogen, die das Verhältnis zu Alexander jeden- 
falls noch gespannter zu machen drohten. Der Verdacht, der Be- 
stechung durch Harpalos zugänglich gewesen zu sein, lag auf 
einer Reihe von athenischen Staatsmännern und führte auch zur 
Verurteilung und Flucht des Demosthenes.!) Vor allem war es 
aber der von Alexander erlassene Befehl der Rückführung der 
Verbannten in die griechischen Staaten, der bei den Athenern 
große Erbitterung hervorrief, weil er ihre Herrschaft über Samos 
gefährdete.?) Die Nachricht vom Tode Alexanders erweckte in 
dem leicht erregbaren Volke die weitestgehenden Hoffnungen. Die 
beträchtliche Anzahl von Söldnern, die nach ihrer Entlassung in 
Asien am Vorgebirge Taenaron untätig auf neue Beschäftigung 
warteten, bot den kriegsgeübten Kern einer antimakedonischen 
Streitmacht, die zur Verfügung des athenischen Volkes stehen- 
den Gelder des Harpalos die Mittel zur Anwerbung; in der Per- 
son des Atheners Leosthenes fand sich ein tüchtiger Führer des 
Söldnerheeres. Auch die politische Arbeit zur Bildung einer 
gegen Makedonien gerichteten Koalition, an der sich vornehm- 
lich wieder der in der Verbannung weilende unermüdliche Vor- 
kämpfer athenischer Freiheit, Demosthenes, beteiligte, blieb nicht 
erfolglos. Die Aetoler, die durch die ihnen auferlegte Rück- 
führung der Verbannten sich in ihrer Herrschaft über Oeniadae 
bedroht sahen, verbanden sich mit den Athenern, eine Reihe von 
anderen Staaten von Mittel- und Nordgriechenland wie vom Pelo- 
ponnes folgten. Sogar nichtgriechische Völker, wie Illyrier und 
Thraker, nahmen aus Feindschaft gegen die makedonische Herr- 
schaft an diesem allgemeinen „hellenischen“ Kriege, der, wie es 
in athenischen Urkunden heißt, von den Athenern für die Freiheit 
der Hellenen geführt wurde, teil. Von besonderer Wichtigkeit 
wurde der allerdings erst später durch Abfall von Antipatros er- 
folgte Hinzutritt der Thessaler, weil dadürch die vorzügliche kriegs- 

-1). Es ist nicht die Aufgabe dieser Darstellung, in die Einzelheiten des 
Harpalischen Prozesses einzugehen und den Klatsch, der in diesen Gerichts- 
verhandlungen aufgewühlt wurde, wiederzugeben. 

2) Vgl. Ba. 1, 8. 411.
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erprobte thessalische Reiterei in den Dienst der verbündeten Hel- 
lenen gestellt wurde.!) 

Dieser allgemeinen hellenischen Erhebung gegenüber hatte der 
makedonische Reichsfeldherr Antipatros einen um so schwereren 
Stand, als die makedonischen Streitkräfte durch häufige Sendungen 
von Truppen an Alexander beträchtlich geschwächt waren. Er 
wandte sich deshalb mit dem Ersuchen um schleunige Hilfe an 
den auf dem Marsche nach Europa befindlichen Krateros und an 
den Satrapen vom hellespontischen Phrygien, Leonnatos. Der 
Statthalter von Thrakien, Lysimachos, war durch Kämpfe mit dem 
thrakischen König Seuthes in Anspruch genommen. 

Die Besetzung des Thermopylenpasses durch Leosthenes ver- 
sperrte dem nach Süden ziehenden Antipatros den Zugang in das 
mittlere Griechenland. In offenem Felde geschlagen mußte sich 
der makedonische Feldherr nach Lamia im südlichen Thessalien 
zurückziehen, und hier wurde er, nachdem ein Versuch des Leo- 
sthenes, die Stadt zu erstürmen, mißlungen war, blockiert. Seine 
Lage war eine so bedrängte,.daß er sich in Friedensverhandlungen 
einließ, die an den weitgehenden Forderungen der Verbündeten 
scheiterten. Der Abzug hellenischer Kontingente, namentlich der 
Aetoler, vom Belagerungsheer, der Tod des Leosthenes und die 
Vereinigung der Truppen des Leonnatos — nachdem dieser selbst 
im Kampfe gegen die Hellenen gefallen war — mit dem Heere 
des Antipatros änderten die Sachlage zugunsten der makedonischen 
Macht. Doch verschob Antipatros die Entscheidung in offenem 
Felde bis zur Ankunft des Krateros und zog sich, auf gebirgigem 
Terrain, das einen Angriff durch die überlegene thessalische ‚Reiterei 
unmöglich machte, möglichst günstige Stellungen aufsuchend, nach 
Norden. Im Sommer 322 vereinigte sich Krateros mit Antipatros 
"und im August dieses Jahres kam es zur Schlacht bei Krannon 
in Thessalien, in der die verbündeten Griechen von den Makedonen 
geschlagen wurden. Die Niederlage war an sich nicht so schwer, 
daß sie den Griöchen die Fortführung des Krieges unmöglich ge- 

1) Hauptbericht über den lamischen Krieg Diod, XVIH, 8f£.; ferner sind 
zu vergleichen Arr. succ. Alex. $ ff, Plut. Phok. 23 ff, Demosth 97, Paus. 125, 
4f., Just. XII, 5, Hyper. IV, V.x orat. p- 846; weiter die Urkunden J.G.II, 
184, J. G.11 231° — Syli.? 161, 163, J.G. II, 249 —Syll. 2 180, J:G.1I 270 = Syll.* 
187. Vgl. auch meinen Artikel P—-W.], S. 2504 #.
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macht haben würde. Aber sie bedeutete für die Makedonen einen 
moralischen Erfolg, den die überlegene Strategie und Diplomatie 
des Antipatros auf das geschickteste ausnutzte. Die Einnahme der 
wichtigsten thessalischen Städte, wie vor allem von Pharsalos, gab ihm 
die thessalische Landschaft in seine Hand; die erfolgreichen Unter- 
handlungen mit den einzelnen griechischen Staaten, die am Krieg 
beteiligt waren, führten zu einer Auflösung des Bundes, so daß in 
der Hauptsache nur noch die Aetoler und Athener der überlegenen 
makedonischen Macht gegenüberstanden. Befand sich nun Athen 
wirklich in einer so wehrlosen Lage dem Antipatros gegenüber!), 
daß es genötigt war, auf seine selbständige politische Stellung zu 
verzichten und die von Antipatros ihm auferlegten Bedingungen 
anzunehmen? Der Schlüssel zum Verständnis des Verhaltens der 
Athener liegt darin, daß auf einem anderen Kriegsschauplatz, zur 
See, schon vor der Schlacht bei Krannon?), eine Entscheidung ge- 
fallen war, die allerdings die Aussicht auf erfolgreichen Widerstand 
für Athen als sehr ungünstig erscheinen ließ. Die makedonische 
Flotte, die von dem anfänglichen Bestande von 110 auf 240 Schiffe 
vermehrt worden war, hatte unter der Führung des Kleitos die 
athenische Flotte von 170 Schiffen angegriffen und ihr eine Nieder- 
lage beigebracht.?) Die Athener hatten somit Jetzt nicht mehr das 
Übergewicht zur See und befanden sich insofern in einer mißlicheren 
Lage als nach der Niederlage bei Chaeronea Philipp gegenüber, der 
mit der unerschütterten Stellung Athens zur See hatte rechnen 

1) „6 dE Öjuog, oön av dSıöungog“, sagt Diod. XVIIL 18, 3. 
2) Est ergibt sich dies schon einigermaßen aus der Reihenfolge der Er- 

zählung bei Diodor und vor allem daraus, daß die Schlacht bei Amorgos 
noch in das Jahr des Kephisodoros, 323/2, fällt. 

3) Die Schlacht bei Amorgos (Plut. de Alex. fort. II 5, Demetr. 13), die 
schon Droysen II 1, 68 vermutungsweise in den Zusammenhang der Opera- 
tionen des lamischen Krieges eingefügt hatte, ist jetzt durch das Fragment 
der Parischen Marmorchxonik (Marm. Par. ed. Jacoby, 8.21,9) bestimmt. 
Vgl. noch Diod. XVII, 15, 8f. und J.G. II, 270 — Syll.? 187. Die große Be- 
deutung der Entscheidung hat Beloch, Gr. Gesch. II 1, 8. 75f. mit Recht 
betont. Wie die Ortsangabe der Echinadischen Inseln bei Diod. a. O. zu ver- 
stehen ist, weiß ich nicht. Um eine zweite Niederlage der athenischen Flotte 
an der akaruanischen Küste kann es sich um so weniger handeln, da in der 
erwähnten Inschrift Syli.® 187 von einer Rückkehr der athenischen Flotte 
nach der Seeschlacht die Rede ist.
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müssen.!) Die Überlegenheit der makedonischen Macht auf dem 
Meere konnte Athen ein ähnliches Schicksal bereiten, wie es durch 
Lysandros am Ende des peloponnesischen Krieges erfahren hatte. 
Auf der Beherrschung des Meeres hatte Athens Großmachtspolitik, 
überhaupt seine selbständige Machtstellung vor allem beruht; jetzt 
war auch auf diesem Gebiete sein Prestige dahin und damit zu- 
gleich die Grundlage seiner Sicherheit in das Wanken geraten. 

Die Kapitulation Athens erfolgte auf die Bedingungen, die Anti- 
patros stellte.?) Es verlor seine politische Selbständigkeit und mußte 
sich mit einer rein kommunalen Autonomie begnügen. Die Ver- 
fassung wurde in antidemokratischem Sinne, auf timokratischer 
Grundlage, geordnet. Das Bürgerrecht wurde beschränkt auf die- 
Jenigen, die einen Besitz von mehr als 2000 Drachmen hatten; sie galten 
dem Antipatros als die Repräsentanten einer konservativen, kriege- 
rischen Verwicklungen und politischen Umtrieben abgeneigten Politik. 
Alle diejenigen, die jenen Zensus nicht erreichten, insgesamt mehr 
als die Hälfte der Bürgerschaft, unter ihnen vor allem die grund- 
besitzlose Mehrheit der städtischen Bevölkerung, wurde aus dem 
athenischen Staatswesen ausgeschlossen. Antipatros gab ihnen Er- 
laubnis, wenn sie wollten, sich in Thrakien anzusiedeln, und stellte 
ihnen hierfür Grund und Boden zur Verfügung. Die gesamte Ver- 
fassungsentwicklung, wie sie seit der Zeit der demokratischen Groß- 
machtspolitik in Athen stattgefunden hatte, wurde damit beseitigt.?) 
Eine makedonische Besatzung vollendete die Tatsache der make- 
donischen Herrschaft. So fand Athen seinen politischen Untergang. 
Es hat auch in der Folgezeit seine alte Selbständigkeit und Macht- 
stellung — von vorübergehenden Ausnahmen abgesehen — aus eigener 
Kraft nicht mehr wiederzugewinnen oder zu behaupten vermocht. 

1) Vgl. Bd. I, S. 197£. 
2) Diod. XVII 18, 3 ff.; die wesentliche Übereinstimmung mit dem Arrian- 

fragment bei Suid. u. dveßdilsro — im Unterschiede von der Darstellung 
| Plutarchs Phok, 26 — macht wieder wahrscheinlich, daß bei Diodor der 

ı N Bericht des Hieronymos zugrunde liegt. Bei Plutarch haben wir ausschließ- 
In lich eine Umbildung der auf Hieronymos zurückgehenden Überlieferung vor 
\9 uns, die durch die Tendenz, das Verdienst Phokions um Athen stärker her- 
\ vortreten zu lassen, bestimmt ist, 
Sn 3) Daß auch die Volksgerichte damals aufgehoben oder beschränkt worden 
Tr sind, ist eine sehr wahrscheinliche Folgerung aus Suid. u. Anudöns; vgl. 
g Beloch Gr. Gesch. IT 1 8.79,4. de Sanctis, Studi di Storia antiea IT 3f 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 2. 2 

| ao TEoN
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Mit dem Schicksale seiner Vaterstadt erfüllte sich zugleich das 
persönliche Geschick des unermüdlichen Vertreters und Heroldes 
athenischer Größe und Freiheit. Demosthenes hatte während des 
lamischen Krieges noch den großen Triumph einer ehrenvollen 
Rückkehr nach Athen erlebt; nach der Schlacht bei Krannon 
war er vor Antipatros aus der Stadt geflohen; auf der Insel Ka- 
lauria endete er durch Gift, um nicht den Schergen des makedo- 
nischen Feldherrn ausgeliefert zu werden. 

Demosthenes ist kein Heiliger gewesen, wie ihn Niebuhr dar- 
stellt. In der trüben Atmosphäre des politischen Parteikampfes 
war er oft nicht bloß einseitig, sondern geradezu kleinlich. Von dem 
Vorwurf persönlicher Gehässigkeit gegen seine politischen Feinde 
(innerhalb wie außerhalb Athens) ist er nieht freizusprechen. Der 
Zweck heiligt ihm nicht minder wie seinem großen Gegner Philipp 
die Mittel, und vor Advokatenkniffen scheut er nicht zurück, wenn 
sein Parteizweck es verlangt. Aber nicht zu bestreiten ist die 
Stärke seines athenischen Patriotismus. Die gewaltige Wirkung 
seiner Reden beruht gewiß auch auf der Vollendung der Form, 
dem Schwung und der Kraft der Sprache. Mit virtuoser Sicher- 
heit weiß er das Instrument seiner Redekunst zu handhaben 
und verfügt über die verschiedensten Töne in der Skala mensch- 
licher Empfindungen. Aber das, was ihm die Krone unter allen 
Rednern des Altertums verleiht, ist doch vor allem die leiden- 
schaftliche Glut seiner Vaterlandsliebe. Seinem Vaterlande hat sein 
Herz gehört. Und wenn er im Parteiinteresse des demokratischen 
Athen ungerecht und kurzsichtig werden konnte — daß er die 
Sache dieses demokratischen Athen zu seiner eigenen gemacht hat, 
daß er bis zu seinem letzten Atemzug ihr treu geblieben ist, 
läßt ihn in seinem Ringen und Untergehen als eine der großen 
tragischen Gestalten des Altertums erscheinen. Er hat den Ruhm 
der Polis in seinem Wirken verkündet und hat ihren Untergang 
nicht überlebt. So ist er in der geschichtlichen Erinnerung un- 
zertrennlich mit ihrer Größe verbunden. 

Die Regelung der griechischen Verhältnisse, die Antipatros am 
Ende des lamischen Krieges durchführte, ist charakteristisch für 
seine Behandlung der griechischen Staaten überhaupt und bringt 
seine Politik in dieser Richtung gewissermaßen zum Abschluß. Er 
verzichtet auf jeden Versuch einer gemeinsamen Organisation der
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griechischen Staatenwelt in der Richtung der von Philipp be- 
gründeten panhellenischen Institutionen.!) Seine Politik ist viel- 
mehr darauf gerichtet, die einzelnen Staaten in ihren besonderen 
Interessen von Makedonien abhängig zu machen, die Regierungen 
möglichst mit makedonischen Parteigängern zu besetzen, überall 
den antidemokratischen Bestrebungen zum Siege zu verhelfen und 
durch Besafzungen die makedonische Herrschaft noch besonders zu 
stützen.”) Es war ein System, nicht unähnlich dem, das Lysandros 
früher befolgt hatte. Die griechische Freiheit konnte allerdings 
unter diesem System nicht bestehen, aber die Politik des Anti- 
patros unterschied sich doch von der des Lysandros nicht un- 
wesentlich dadurch, daß sie nicht dem persönlichen Ehrgeiz eines 
rücksichtslosen Gewalthabers, sondern dem Interesse der makedoni- 
schen Herrschaft diente, und es kann wohl nicht bezweifelt werden, 
daß Antipatros glaubte, dadurch zugleich den allgemeinen Frieden 
und die Ruhe in Griechenland am wirksamsten herstellen zu können. 

Nach Beendigung des lamischen Krieges gestaltete Antipatros 
seine Verbindung mit Krateros noch enger, indem er diesem seine 
Tochter Phila vermählte. Dann vereinigte er sich — noch vor 
Ende des Jahres 322 — mit ihm zu einem gemeinsamen Unter- 
nehmen gegen die Aetoler, die allein von allen griechischen Staaten 
noch nicht unterworfen waren und durch ihre Kriegslust den all- 
gemeinen Frieden in Griechenland gefährdeten. Die beiden make- 
donischen Feldherrn hatten schon durch kühnes Ausdauern inmitten 
der Schwierigkeiten winterlichen Aufenthaltes in gebirgigem Lande 
die Aetoler in große Bedrängnis gebracht, da erschien bei ihnen, 
vor dem Reichsverweser Perdikkas fliehend, der Satrap von Groß- 
phrygien, Antigonos, und teilte ihnen die ehrgeizigen Pläne des 
Perdikkas mit, die ihrer aller Sicherheit bedrohten. Es war der 
Beginn der gewaltigsten Verwicklungen, das Signal zu den furcht- 
baren Kämpfen der Diadochen untereinander. 

Perdikkas war, nachdem er in den Besitz der höchsten Gewalt 

1) Der korinthische Bund, den schon Alexander in seinen letzten Regierungs- 
jahren immer mehr hatte verfallen lassen, war tatsächlich durch den lamischen 
Krieg, der gegen seine Grundlagen verstieß, aufgehoben. 

2) Vgl. Diod. XVII 18, 8. 55,2. 56,3. 69.3. J.G.1 231? — Syll.? 163 
Z.16f. Auf diese Zeit der Herrschaft des Antipatros bezieht U. Koehler 
auch J. G. II 222. 

2*
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im Reiche gelangt war, mit großer Energie bestrebt gewesen, seine 
Stellung zu befestigen. In Eumenes von Kardia!), der bereits unter 
Alexander als Chef der königlichen Kanzlei eine wichtige Tätigkeit 
entfaltet und bei der Provinzenverteilung von Babylon Kappadokien 

. mit den nördlich angrenzenden Gebieten als Satrapie erhalten hatte, 
fand er einen ebenso klugen Ratgeber wie eifrig ergebenen Ver- 
fechter seiner ehrgeizigen Absichten und Hoffnungen. Auf der 
andern Seite scheint seine Stellung schon sehr bald das Mißtrauen 
und die Besorgnis der weitsichtigsten und tatkräftigsten Vertreter 
selbständiger Herrschaftsbestrebungen unter den makedonischen Feld- 
herrn, so vornehmlich des Antigonos und Ptolemaeos, hervorgerufen 
zu haben. Der Befehl, den Perdikkas an die Satrapen von Groß- 
phrygien und vom hellespontischen Phrygien, Antigonos und 
Leonnatos, ergehen ließ, mit ihren Streitkräften Eumenes in den 
Besitz seiner Satrapie Kappadokien, wo sich ein einheimisches 
Fürstentum des Ariarathes gebildet hatte, zu setzen, wurde weder 
von Antigonos noch von Leonnatos, der damals ‚ dem Hilfs- 
gesuch des Antipatros folgend, nach Europa übersetzte, ausgeführt. 
Ptolemaeos knüpfte schon sehr frühzeitig Verhandlungen mit Anti- 
patros an, um dessen Unterstützung für sich zu gewinnen.?) 

Perdikkas zog jetzt (im Jahre 322) selbst gegen Ariarathes, be- 
siegte ihn und setzte Eumenes in die Satrapie Kappadokien ein, 
im Anschlusse an diesen erfolgreichen Feldzug zugleich die Auto- 
rität des Reichsregimentes gegenüber den räuberischen Gebirgs- 
bewohnern Pisidiens herstellend. Als er dann Antigonos wegen 
seines eigenmächtigen Verhaltens zur Verantwortung ziehen wollte, 
entzog sich dieser durch die Flucht zu Antipatros und Krateros 
der Bestrafung. 

Die politischen Pläne des Perdikkas waren damals, wie es scheint, 
schon geradezu auf die Erwerbung der Königswürde gerichtet. Der 
Erreichung dieses Ziels sollte seine Vermählung mit Kleopatra, der 
Schwester Alexanders des Großen, die Eumenes besonders eifrig 
betrieb, dienen. Die Mutter der Kleopatra, Olympias, hatte den 

1) Vgl. meinen Artikel Eumenes P.-W. VI 1083 ff, Vezin, Eumenes von 
Kardia. 1907. Zum folgenden vgl. vor allem Diod. XVII 22. Arr. succ. 
Alex. 11ff. Fragm. Vat. ed. Reitzenstein (Bresl. phil. Abh. II) Sı ff. Just. 
XIIT 6. Plut. Eum. 3#. Nepos Eum. 3. 

2) Diod. XVII 14, 2.
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Reichsverweser hierzu selbst aufgefordert. Eine Ausführung dieses 
Planes mußte den Gegensatz gegen Antipatros zum offenen Aus- 
bruch bringen, da gerade jetzt die schon länger geplante Verbin- 
dung des Perdikkas mit Nikaea, der Tochter des Antipatros, zum 
Abschluß gelangt war. 

Die Nachricht von den ehrgeizigen Absichten des Perdikkas, die 
Antigonos dem Antipatros und Krateros überbrachte, führte zur Bil- 
dung einer umfassenden Koalition gegen die Stellung des Reichs- 
verwesers. Antipatros und Krateros beschlossen Frieden mit den 
Aetolern zu schließen und nach Asien überzusetzen, um sich gegen 
Perdikkas zu wenden. Es wurde dabei sogleich eine Neuregelung der 
Reichsverwaltung in das Auge gefaßt, durch die dem Antipatros die 
oberste Leitung der europäischen, dem Krateros die der asiatischen 
Reichsangelegenheiten zufallen sollte. In den Bund wurde vor allem zu- 
nächst Ptolemaeos gezogen. Dieser hatte mit großer Klugheit seine 
Herrschaftsstellung in Ägypten ausgebaut, durch sein gewinnendes 
Wesen sich die Sympathien der einheimischen Bevölkerung errungen, 
sich eine ansehnliche militärische Streitmacht zu verschaffen gewußt 
und durch die Eroberung von Kyrene sein Herrschaftsgebiet bereits 
beträchtlich erweitert.) Ihn mußte Perdikkas vor allem bekämpfen, 
weil er in seiner selbständigen Machtstellung, die er von Anfang 
an in sich abzuschließen verstand, die einheitliche Herrschaft 
des Reichsverwesers über das Gesamtreich besonders bedrohte. 
Ptolemaeos’ Politik hat in dem Bunde gegen Perdikkas eine ent- 
scheidende Bedeutung für die weitere Entwicklung der Geschicke 
des Reiches Alexanders erhalten. Allerdings sollte zunächst noch 
nicht die Reichseinheit aufgehoben werden, aber es war doch 
tatsächlich vor allem das Recht der Sonderherrschaften ‚ wie es 
Ptolemaeos vertrat, das in dem Kampfe gegen den Reichsverweser - 
sich durchsetzte, und auch Krateros und Antipatros liehen in ihrem 
Gegensatze gegen Perdikkas diesen Sonderbestrebungen ihre Unter- 
stützung. 

Perdikkas hatte, wie wir aus Andeutungen unserer Überlieferung 
entnehmen können?), den Plan, selbst an der Spitze eines Heeres 

1) Diod. XVII 14,1. 19. Just. XIII 6, 18 £. 
2) Diod. XVII 25,6 redet ausdrücklich von der xar& tiv Muxsdoviav deu 

des Perdikkas und seiner Anhänger. Vgl. auch Just. XII 6, 11f.
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nach Makedonien zu ziehen und hier, im alten Stammlande des 
Alexanderreiches, sich zum König ausrufen zu lassen. Darauf deutet 
auch eine Nachricht!) hin, der zufolge der Reichsverweser die Ab- 
sicht gehabt hat, entgegen dem früheren Beschlusse der make- 
donischen Heeresversammlung, den Leichnam Alexanders nicht nach 
dem Ammonheiligtum bringen zu lassen, sondern ihn in der alten 
makedonischen Königsstadt Aegae beizusetzen. Er konnte einen poli- 
tischen Zweck hierdurch nur dann erreichen, wenn die Beisetzung 
unter seiner Autorität erfolgte und somit zugleich zu deren Stärkung 
diente. Dies war aber, wie die Verhältnisse damals lagen, nur 
möglich, wenn er Herr der politischen und militärischen Lage war; 
am besten und eindrucksvollsten konnte es unter dem Schutze einer 
von ihm selbst nach Makedonien geführten überlegenen Streit- 
macht geschehen. Es fragte sich nur, wie die politischen 
Pläne des Perdikkas sich militärisch am leichtesten verwirklichen 
ließen, ob es rätlicher war, zunächst nach Makedonien gegen Anti- 
patros und Krateros oder nach Ägypten gegen Ptolemaeos zu ziehen. 
Im Kriegsrat des Reichsverwesers entschied man sich für die letz- 
tere Alternative?) Es wurde beschlossen, den entscheidenden An- 
griff gegen Ägypten zu richten, zugleich aber durch umfassende 
Abwehrmaßregeln gegen die im Rücken drohende Gefahr Deckung 
zu suchen. Eumenes erhielt das oberste Kommando in Kleinasien 
und sollte alles daransetzen, um eine Landung des Antipatros und 
Krateros zu verhindern. Um seine Stellung in Kleinasien zu einer 
möglichst starken zu gestalten, wurde ihm zugleich eine Vergröße- 
rung seiner Statthalterschaft durch die Satrapien des Antigonos 
und Asandros (Karien) bestimmt. Ein Bündnis mit den Aetolern, 
das Perdikkas sich nicht scheute abzuschließen 3), sollte eine Diver- 
sion zu dessen Gunsten in Europa bewirken und Antipatros so 
beschäftigen, daß er nicht seine volle Kraft nach Asien zu wenden 
vermochte. Wir sehen, wie dantals schon die Idee der Integrität 
des Reiches unter dem Einflusse der ehrgeizigen Herrschafts- 
bestrebungen der makedonischen Großen zerbröckelte. Der mili- 
tärischen Aktion zu Lande sollte auch eine umfassende Rüstung 

1) Paus. I 6,3. Meine frühere Erörterung Rh, Mus. Bd, 32 S. 56 £. ist nach 
Obigem zu modifizieren. 

2) Just. XII 6, 11 #.; vgl. Diod. XVII 25, 6. 29, ı. 
3) Diod. XVII 38, 1.
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zur See an die Seite treten, vor allem um den Angriff auf Ägypten 
zu unterstützen.') 

Der Plan des Perdikkas kam nicht in der Art, wie dieser es gehofft 
hatte, zur Ausführung. Politisch begegnete offenbar seine Stellung 
einem weitgehenden Mißtrauen seitens der makedonischen Großen. 
Der zwischen Antipatros, Krateros und Ptolemaeos geschlossene 
Bund gewann eine große Ausdehnung. Lysimachos von Thrakien 
wird vermutlich bald dem Bunde beigetreten sein?), wenn auch seine 
militärischen Kräfte vor allem durch die Kämpfe mit den Thrakern 
in Anspruch genommen wurden. In Kleinasien stellten sich die 
Satrapen von Lydien und Karien auf die Seite der Koalition. Dem 
Ptolemaeos gelang ein kluger politischer Schachzug gegen den Reichs- 
verweser. Er gewann den mit der Überführung der Leiche Alexanders 
nach dem Ammonheiligtum betrauten Arrhidaeos für sich und 
bestimmte diesen, ihm selbst die Beisetzung des Leichnams des 
großen Königs zu überlassen. Die Maßregeln, die Perdikkas zur 
Verhinderung des Transportes der Leiche nach Ägypten traf, miß- 
langen. Ptolemaeos konnte an der ägyptischen Grenze die Leiche 
Alexanders in Empfang nehmen und sie vorläufig in Memphis bei- 

1) Diod. XVII 37,3. Bei Justin XIII 6, 16 lesen wir, daß Kleitos, dem 
Sieger in der Seeschlacht bei Amorgos, der Oberbefehl über die Flotte des 
Perdikkas übertragen worden sei, während sich aus der angeführten Stelle 
Diodors ergibt, daß Attalos diese Stellung innehatte. Kleitos steht jedenfalls 
später auf der Seite der Gegner des Perdikkas, wie wir schon daraus schließen 
können, daß er in der Teilung von Triparadeisos die Satrapie Lydien erhält, 
Auch seine Erwähnung im Ehrendekret für Thersippos &rgu£s (sc. @docınzos) 0} 
nai mgög Kie[ie]ov wegi üs eis Kömgov orgareiug (0.6.9.4 J.G. XII 2 nr. 646) 
zeigt ihn auf der Seite der Koalition, mag die Expedition nach Kypros nun, wie 
Beloch, Gr. Gesch. IT 1 8. 92,2 nach dem Vorgange von Droysen I ı 
8. 135,2 meint, in das Jahr 321, oder, wofür die chronologische Ordnung im 
Dekret zu sprechen scheint, in das folgende Jahr gehören. Wir müssen also 
entweder (mit Beloch II 1 S. 90,2) annehmen, daß bei Justin ein Versehen 
vorliegt, oder daß Kleitos sich bald auf die Seite des Antipatros gewendet 
hat (so Droysen a. a. O.), wie ja bei verschiedenen ursprünglichen Partei- 
gängern des Perdikkas, so bei dem an Stelle des Philotas zum Satrapen von 
Kilikien eingesetzten Philoxenos (Arr. frg. Vatic. $ 2. Just. XII 6, 16) ein 
Abfall von der Sache des Perdikkas stattgefunden zu haben scheint. 

2) Wir können dies wohl besonders daraus schließen, daß er anscheinend 
keinen Versuch gemacht hat, den Durchmarsch des Antipatros und Krateros 
nach Kleinasien zu verhindern.
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setzen.‘) Durch die Beisetzung Alexanders auf ägyptischem Boden 
verknüpfte Ptolemaeos seine eigene Stellung in besonderem Maße 
mit der Person des großen Archegeten des makedonischen Reiches, 
wie die Begründung der ptolemaeischen Herrschaft überhaupt unter 
dem Zeichen einer besonders engen Verbindung mit Alexander und 
einer besonders starken Pflege seines Andenkens steht. 

Auch die militärische Durchführung der Pläne des Perdikkas 
erfüllte nicht die daran geknüpften Hoffnungen. Durch die ge- 
schickten Operationen, die Antigonos im Verein mit den Statt- 
haltern von Lydien und Karien ausführte, wurde Eumenes nach 
dem Inneren Kleinasiens gedrängt und somit eine Verhinderung 
des Überganges des Antipatros und Krateros nach Kleinasien un- 
möglich gemacht.?) Die Unterwerfung Athens durch Antipatros 
stellte die immer noch nicht unbeträchtliche athenische Flotte zur 
Verfügung der Koalition. Die kyprischen Fürsten, die schon vorher 
für Ptolemaeos gewonnen worden waren?), hatten ebenfalls eine 
ansehnliche Zahl von Schiffen, mit denen sie Ptolemaeos zu unter- 
stützen gedachten, zusammengebracht.*) Antigonos ging .nach er- 
folgreicher Bekämpfung des Eumenes in Kleinasien mit einer athe- 
nischen Flotte nach Kypros, um dort gemeinsam mit den Fürsten 
der Insel die Sache der Koalition gegen die Feldherren des Per- 
dikkas zu führen. Auch hier scheint seine Tätigkeit von. Erfolg 
begleitet gewesen zu sein.) 

Krateros und Antipatros gelangten (im Frühsommer 321) glück- 
lich über den Hellespont nach Kleinasien, wo sie einen vergeblichen 
Versuch machten, Eumenes auf ihre Seite herüberzuziehen. Sie 
trennten dann ihre Streitkräfte, Krateros zog dem Eumenes ent- 
gegen, Antipatros setzte seinen Marsch in der Richtung auf Kilikien 
fort, um hier die Anhänger des Perdikkas zu bekämpfen. Nach 
Vollendung dieser nächsten Aufgaben gedachten sie sich wieder 

1) Im Jahre des Archippos 321/0. Marm. Par. ed. Jacoby 8. 21. Artr, succ. 
Alex. 25. frg. Vat. $ 1. Diod. XVIII 26 ff, Paus. I 7,1. 

2) Diod. XVII 29, 1ff. Arr. suce, Alex. frg. Vat. sg 7 
3) Just. XII 6, 19. ..  & Ar. frg. Vat. 8 6. 
5) Hierauf bezieht sich gewiß die Erwähnung in dem Ehrendekret für 

Phaedros J.G. 11331 — Syll.? 213 2. 5ff,, wie schon Droysen IH1, 8. 135,2 
vermutet hat (Dittenberger z.d. St. bestreitet diese Beziehung mit Un- 
recht). Vgl. auch Arr. suce. Alex, 30.
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zu vereinigen und dann mit Ptolemaeos zu entscheidendem An- 
griffe auf Perdikkas zu verbinden. Der Umstand, daß Krateros 
allein gegen Eumenes zog, läßt uns erkennen, wie er seiner Sache 
sicher war, im Vertrauen auf seine reiche militärische Erfahrung 
und vor allem im Bewußtsein der beherrschenden Autorität, die 
er bei den Makedonen genoß. Aber gerade diesen Faktor in 
der Rechnung des Krateros wußte Eumenes, wenn wir der Über- 
lieferung hierin folgen dürfen, auszuschalten. Er täuschte sein 
eigenes Heer über die Person des Gegners, mit dem der Kampf 
bevorstand, und beseitigte so die Gefahr, die ihm aus der Zunei- 
gung der Makedonen zu Krateros hätte erwachsen können. Das 
Zusammentreffen mit dem Feinde!) endete mit einem Siege des 
Eumenes?), der sein militärisches Organisationstalent durch die 
Ausbildung einer aus der einheimischen Bevölkerung seiner Pro- 
vinz ausgewählten Reitertruppe bewährt hatte und jetzt auch als 
geschickter Strateg seine Kräfte zu verwenden wußte. Die für 
Eumenes günstige Entscheidung wurde, wie es scheint, hauptsäch- 
lich durch die Überlegenheit seiner Reiterei und dadurch, daß Kra- 
teros selbst in heftigem Kampfe infolge des Falles seines Pferdes 
getötet wurde, herbeigeführt. Indessen war es keine entscheidende 
Niederlage, die das Heer des Krateros erlitt; die Phalanx war kaum 

1) Der Ort der Schlacht läßt sich nicht genauer feststellen; zeei Kunrne- 
doniev heißt es Diod. XVII 37, 1. 

2) Arr. succ. Alex. 27. Suid u. Kowrsods. Diod. XVII 30 ff. Plut. Eum. 7. 
Nep. Eum. 4. Just. XIII 8. Über das gegenseitige Verhältnis der Berichte 
vom Ende des Krateros vgl. meine Bemerkung P-W. VI S. 1085f. Ich 
habe es hier versäumt, hervorzuheben, daß meine Auffassung über diese Be- 
richte im wesentlichen schon von U. Koehler (Berl. Sitzungsber. 1890) ver- 
treten wird. Vezin, Eumenes v. Kardia 8. 47f. S. 151 f. meint, hauptsäch- 
lich auf Grund der Berichte Justins und des Nepos, daß Eumenes den Krateros 
auf dem Marsche überrascht und zum Kampfe gezwungen habe, ehe dieser 
seine ganze Phalanx zur Stelle gehabt habe. Dadurch würde sich allerdings 
der auffallende Umstand, daß die Phalanx überhaupt nicht richtig in das 
Gefecht gekommen ist, erklären lassen. Mit der Darstellung Diodors läßt 
sich aber diese Auffassung kaum in Einklang bringen. Auch wird man 
Nietzold, die Überlieferung d. Diadochengeschichte bis zur Schlacht bei 
Ipsos, 1905 8. 81f. zugeben müssen, daß die Erzählungen bei Plutarch, 
Justin und Nepos wohl eine mit übertreibender Ausnutzung des Motivs der 
Beliebtheit des Krateros erfolgte Umbildung der auf Hieronymos zurück- 
gehenden Tradition erkennen lassen.
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ordentlich zum Kampfe gekommen. Es gelang ihr, den Abmarsch 
zu Antipatros zu bewerkstelligen und so sich wieder mit dessen 
Heere zu vereinigen. Der Tod des Krateros bedeutete jedenfalls 
für die Sache des Reiches im Ganzen einen schweren Verlust. Durch 
das Heldenhafte seiner Erscheinung und die Leutseligkeit und 
Kameradschaftlichkeit seines Wesens genoß er im makedonischen 
Heere eine allgemeine Verehrung wie kein anderer der Generale 
Alexanders. Der Glanz der Gunst des großen Königs ruhte noch 
in besonderem Maße auf seiner Person. So war er vor allem auch 
geeignet, ausgleichend und versöhnend zu wirken und in den Zwistig- 
keiten und ehrgeizigen Sonderbestrebungen der makedonischen 
Großen die Einheit des Makedonentums zu vertreten. 

Unterdessen war die Katastrophe in dem Unternehmen des Per- 
dikkas selbst eingetreten. Perdikkas hatte es bei seinem herrischen 
und hochfahrenden Charakter wenig verstanden, die Sympathie des 
makedonischen Heeres zu gewinnen. Es war mehr die große 
Energie, mit der er die Autorität seines Amtes geltend machte, 
als die besondere Anziehungskraft seiner Persönlichkeit, : worauf 
die Erfolge seiner Stellung bisher geruht hatten. Jetzt geriet er 
im Kampfe gegen einen so klugen Gegner wie Ptolemaeos, der 
mit seltenem Geschick die Menschen zu behandeln und die Ver- 
hältnisse für sich auszunutzen wußte, in große Schwierigkeiten. 
Ptolemaeos hatte, unterstützt durch die Natur des Landes, ein 
außerordentlich wirksames System der Verteidigung eingerichtet. Die 
Mißerfolge, die bei den Versuchen, die Bollwerke des Ptolemaeos 
zu nehmen und in die Nillandschaft einzudringen, dem Heere des Per- 
dikkas zuteil wurden, erweckten in diesem allgemeine Unzufriedenheit 
und führten zur Ermordung des Reichsverwesers (Sommer 321). 
Bald darauf gelangte die Kunde von dem Siege des Eumenes in 
Kleinasien und dem Ende des Krateros in das makedonische Lager. 
Die Erbitterung über den Tod des Krateros fand in dem Todes- 
urteil Ausdruck, das die makedonische Heeresversammlung über 
Eumenes und die hervorragendsten Führer unter den Anhängern 
des Perdikkas aussprach.!) Ptolemaeos würde es auf Grund der 
Sympathien, die er sich auch im Lager des Perdikkas erworben 

1) Arr. succ. Alex. 28ff. Diod. XVII 33ff. Just. XII 8, 10. Nep. Eum. 5, 1-- 
Plut. Eum. 8.
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hatte, leicht geworden sein, jetzt in die Nachfolge des Reichsver- 
wesers einzutreten!), aber er verschmähte dies. Er blieb der Politik 

getreu, die er bisher mit so großem Erfolge vertreten hatte, die 

auf den Ausbau seiner Sonderherrschaft, nicht auf die Herrschaft 

über das Reich gerichtet war. Diese Politik, die auch an der Bil- 

dung der Koalition gegen Perdikkas einen so wesentlichen Anteil 

hatte, gewann durch den unglücklichen Ausgang der ägyptischen 

Expedition des Perdikkas eine entscheidende Stärkung. Ptolemaeos 

hat sich, soweit wir zu erkennen vermögen, in der Folgezeit darauf 

berufen, daß er das ihm als hervorragendem Genossen der make- 

donischen Eroberung zugefallene Land Ägypten durch die Waffen- 

gewalt des Siegers behauptet und so noch in besonderem Maße 

sich zu eigen gemacht habe.?) Dieses Recht der Sonderherrschaft 
wurde nicht bloß durch die Tatsachen, sondern ausdrücklich durch 

die nachfolgende Regelung der Reichsangelegenheiten zu Tripara- 
deisos seitens der Makedonen anerkannt.?) 

Auf Vorschlag des Ptolemaeos wurden Peithon und Arrhidaeos‘) 

mit der provisorischen Führung der Reichsverweserschaft betraut?) 
und dann, nachdem Antipatros in Triparadeisos im oberen Syrien 

mit ihnen und dem Reichsheere zusammengetroffen war, diesem 

die Leitung des Reiches und die vormundschaftliche Megierung für 

die Könige übertragen. Antipatros nahm nun, ‚Hächdem er einem 

durch die Ränke der Eurydike, der Gemahlin deS®hilippos Arrhi- 

daeos®), angezettelten Aufstand der makedonischen Truppen nur mit 
Mühe entgangen war, eine neue Verteilung der Provinzen des 

Reiches vor.) Die östlichen Landschaften wurden jetzt in die 
Neuverteilung eingeschlossen, doch wurden hier in den meisten 

Fällen die bisherigen Inhaber der Statthalterposten bestätigt. Auch 

im Westen blieb zum Teil die Besetzung der Statthalterschaften 

die nämliche. Neu besetzt wurden natürlich alle Satrapien, die 

1) Diod. XVII 36, 6; vgl. auch Arr. succ. Alex. 29. 

2) Vgl. Diod. XX 76, 7. 
3) Sehr charakteristisch heißt es Arr. succ. Alex. 34: x«} örı dv moös rov- 

zoıs 80gL0v Enınjonter moög Övorfvov Hhlov. 

4) Daß dies, und nicht, wie Droysen annahm, Arrhabaios die richtige 

Namensform ist, wird jetzt durch Marmor Parium 8. 22, 12 ed..Jacoby er- 

wiesen (vgl. auch Hoffmann, Die Makedonen $. 134 f.). 

5) Arr. succ. Alex, 30. 6) Vgl. P.-W. VI 1326. 
7) Arr. succ. Alex. 34ff. Diod. XVII 39. App. Syr. 52. 53.
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im Besitze von Anhängern des Perdikkas gewesen waren. Die- 
jenigen, die bei der Ermordung des Perdikkas eine besondere Rolle 
gespielt hatten, wurden bei der Neuverteilung besonders bedacht, 
so vor allem Antigenes, der Anführer der Argyraspiden, der Susiane 
erhielt, und Seleukos, dem die Provinz Babylonien zufiel.*) Ptole- 
maeos wurde nicht nur der Besitz seiner bisherigen Satrapie be- 
stätigt, sondern ihm auch ausdrücklich alles, was er noch weiter 
nach Westen zu erwerben würde, zugesprochen. Antigonos, der 
seine frühere Statthalterschaft behielt, wurde zugleich zum Reichs- 
feldherrn von Asien ermannt und mit der F ührung des Krieges 
gegen die Anhänger des Perdikkas betraut. Kassandros, der Sohn 
des Antipatros, wurde ihm als Chiliarch beigegeben. Die Fürsorge 
für die Könige wurde zunächst dem Antigonos übertragen, dann 
aber entschloß sich Antipatros, die Könige mit sich nach Make- 

_ donien hinüberzuführen.?) 
Die Teilung von Triparadeisos stellt einen Kompromiß zwischen 

der Reichseinheit und den aufstrebenden Sonderherrschaften dar. 
Aber die letzteren sind schon bei weitem der stärkere Teil. Es 
entsprach durchaus der bisherigen politischen Stellung des Anti- 
patros und den von ihm vertretenen politischen Traditionen, daß 
die Leitung des Reiches nach Makedonien verlegt wurde. Allein 
dies war eine Politik, die nicht mehr als eine Fortführung von 
Alexanders Politik gelten konnte. Den Herrschaftsbestrebungen 
der makedonischen Großen wurde jedenfalls dadurch im asiatischen 
Reiche ein weiter Spielraum eröffnet. 

Antipatros fand bei seiner Rückkehr nach Makedonien den 
Frieden des Reiches, der durch einen Einfall der Aetoler in Thes- 
salien und die Aufwiegelung dieser Landschaft gegen die makedoni- 
sche Herrschaft gestört worden war, durch Polyperchon, den er als 
Feldherrn in Makedonien zurückgelassen hatte, wiederhergestellt. 
Er überlebte nicht lange mehr die Neuorganisation des Reiches. _ 
Im Jahre 319°) erlag er einer schweren Krankheit. Seine letzten 

1) Die wörtliche Übereinstimmung zwischen Arr. suce. Alex. 35: Aysıyevst 
dt Tb nedro ulv Emdeulvo TIegöiung und Diod. XVII 39, 6: di& 76 rodror 
nehrov nenorhjohe vv El Tov Ilsodinnav nidecıw, läßt bei beiden auf die 
nämliche Vorlage (Hieronymos) schließen. Vgl. auch Nep. Eum. 5, 1. 

2) Arr. succ. Alex. 42. 44. 3) Im Archontenjahre des Apollodoros (819/8); Marm. Par. ed. Jacoby 8. 22, 12.
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Maßregeln bewiesen, daß er das Interesse des Reichs über das be- 
sondere Interesse seines eigenen Hauses zu stellen suchte, Er be- 
stimmte Polyperchon, einen der ältesten Generale Alexanders, zu 
seinem Nachfolger in der Reichsverweserschaft und ernannte seinen 
Sohn Kassandros zu dessen Chiliarchen.!) 

Mit Antipatros ging der letzte bedeutende Vertreter des alten 
Makedonien dahin. In der antiken Überlieferung erscheint sein 
Bild im allgemeinen in ungünstiger Beleuchtung. Schon die Rolle, 
die er als der herbe Zuchtmeister der griechischen Staaten, als 
Unterdrücker ihrer „Freiheit“ spielte, hat dazu beigetragen, das 
Urteil über ihn zu einem unvorteilhaften zu gestalten.) Von 
unansehnlichem Äußeren, hatte er in seiner Persönlichkeit wenig 
Repräsentatives und war nicht geeignet, die Menschen persön- 
lich an sich zu fesseln. Es fehlte ihm der Schwung und die 
Größe des Wesens, die Begeisterung erwecken. Aber wenn er in 
seinen Formen nichts Glänzendes oder Gewinnendes hatte, wußte 
er-um so mehr das sachlich Zutreffende zu finden und durch- 
zusetzen. Ein umsichtiger und vorsichtiger Taktiker und Strateg, 
war er zugleich ein Meister in diplomatischen Verhandlungen. In 
einer langen politischen und militärischen Laufbahn wahrte er dem 
makedonischen Königshause und dem Reiche die Treue. Ein Freund 
det griechischen Philosophie, vor allem durch die Lehren des 
Aristoteles gebildet, blieb er in den mamnigfachen Gefahren und 
Schwierigkeiten seiner Stellung sich selbst treu und behauptete die 
Nüchternheit seines Urteils und die Unabhängigkeit seiner Über- 
zeugung gegenüber der göttergleichen Höhe, auf die Alexander 
das Königtum gestellt hatte.°) 

Der Nachfolger des Antipatros ir der Reichsverweserschaft, Poly- 
perchon, war den schwierigen Aufgaben, die die Verwaltung des 
Reiches stellte, nicht gewachsen. Er besaß nicht die persönliche 
Autorität, durch die Antipatros dem Reichsregiment doch noch 
eine gewisse Bedeutung zu verschaffen vermochte. Um so mehr fand 
der Ehrgeiz der Feldherrn Gelegenheit, sich immer stärker geltend 
zu machen. Der Sohn des Antipatros selbst, Kassandros, war 

1) Diod. XVID 48, 4, 
2) Der Vorwurf der Grausamkeit, den Niebuhr (Vortr. üb. alt, Gesch. II 

8. 66f.) gegen ihn erhebt, beruht hauptsächlich auf schlecht bezeugten Anek- 
doten. 3) Suid. u. Antipatros.
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durchaus nicht mit der Stellung als Zweiter, die ihm sein Vater 
angewiesen hatte, zufrieden. Er vertrat mit gleicher Entschieden- 
heit wie Ptolemaeos selbständige dynastische Tendenzen und suchte 
sich auf makedonischem Boden eine eigene Herrschaftsstellung zu 
begründen. Es ist für seine Bestrebungen charakteristisch, daß er 
sich sogleich vor allem an Ptolemaeos zum Zwecke eines Bünd- 

‚nisses wandte.?) 
Vornehmlich aber zeigte sich jetzt die Stellung des Antigonos 

in ihrer die Reichsregierung gefährdenden Bedeutung. Er hatte 
im Jahre 320 als Reichsfeldherr mit Erfolg den Kampf gegen 
Eumenes, der vergeblich die übrigen Führer der Perdikkanischen 

Partei zu einmütigem Zusammengehen zu gewinnen versucht hatte, 

geführt. Eumenes hatte durch Antigonos eine Niederlage erlitten, 

infolge deren sich der größte Teil seines Heeres aufgelöst hatte. 

Er selbst hatte in einer an der Grenze von Kappadokien und 

Lykaonien gelegenen Bergfeste, namens Nora, Zuflucht suchen 

müssen und wurde hier vom Heere des Antigonos belagert.) An 
die Besiegung des Eumenes durch Antigonos schloß sich die Nieder- 
werfung der übrigen Häupter des Perdikkanischen Lagers, vor 
allem des Alketas und Attalos an (Frühling 319).°) Diese Erfolge 
ließen die ehrgeizigen Hoffuungen des Antigonos mächtig an- 
schwellen, und das Ende des Antipatros bewirkte ein offeneres 
Hervortreten seiner kühnen Pläne, da seine Stellung nicht mehr 

durch die Rücksicht auf das überlegene Ansehen des Reichsver- 

wesers eingeengt wurde. Im Vertrauen auf seine bedeutenden 
militärischen Kräfte, denen keine ebenbürtige Macht im vorderen 
Asien gegenüberstand, gedachte er sich in den Besitz der Herr- 
schaft über das Reich zu setzen. Seine Pläne gingen also in ähn- 
licher Richtung, wie die des Perdikkas gegangen waren; nur be- 
stand der wesentliche Unterschied in beider Stellung darin, daß 
Perdikkas seine ehrgeizigen Absichten zunächst hinter der Reichs- 

verweserschaft hatte verbergen wollen, Antigonos dagegen von An- 
fang an ınehr darauf ausging, seine Herrschaft auf sich selbst zu stellen. 

Um seine Zwecke möglichst zu fördern, suchte er die Statthalter- 

1) Diod. XVII 49; vgl. auch 54, 1. 

2) Diod. XVII 40f. Pilut. Eum. 9f. Nep. Eum. 5, 2f. Just. XIV 2, 1ff, 
Strab. XII 537. 

3) Diod. XVIN 44ff.; vgl. auch Polyaen. IV 6,7 und IV 6,6.
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schaften und Militärkommandos mit ihm ergebenen Persönlichkeiten 
zu besetzen.') Diejenigen Statthalter asiatischer Provinzen, die 
selbst danach trachteten, eine selbständige Herrschaftsstellung zu 
gewinnen, verkannten die Gefahr nicht, die ihnen von Antigonos 
drohte, und waren darauf bedacht, sich dagegen zu schützen. Arrhi- 
daeos, der Satrap des hellespontischen Phrygien, suchte seine eigene 
Macht durch einen, allerdings vergeblichen Angriff auf Kyzikos?) zu 
erweitern. Kleitos begab sich zum Reichsverweser Polyperchon. 
Antigonos rückte mit einem Heere in seine Satrapie Lydien ein 
und gewann Ephesos und andere Städte für sich.?) 

Unter diesen Umständen mußte vor allem das Verhältnis des Anti- 
gonos zum Reichsverweser Polyperchon, wenn sich dieser nicht 
völlig beiseite schieben lassen wollte, ein unhaltbares werden, um 
so mehr, da Kassandros, der seine Stellung unter Polyperchon ver- 
lassen hatte, jetzt bei Antigonos Unterstützung für seine Absichten 
fand. Polyperchon bemühte sich, um in Asien dem drohenden Über- 

“ gewichte des Antigonos, in Makedonien und Griechenland den Be- 
strebungen des mit Antigonos verbündeten Kassandros entgegen- 
zuwirken, Bundesgenossen zu gewinnen. So entschloß er sich, in 

1) Diod. XVII 50. Aus den Worten Diodors $ 5 (dieyoaye tüv dEioAdyov 
Yikwv) ols wEv vargarsiug oig OR orearnyiag dürfen wir mit Wahrscheinlich- 
keit schließen, daß Antigonos in dem Bestreben, die Statthalterschaften ihrer 
Selbständigkeit zu entkleiden, schon damals daran gedacht hat, in gewissem 
Umfange zu dem System Alexanders, das auf einer Trennung der Zivilgewalt 
von der Militärgewalt beruht hatte, zurückzukehren. Wir erfahren später, 
bei der Neuregelung, die Antigonos nach dem Ende des Eumenes eintreten 
ließ, ausdrücklich, daß in Medien die Strategie von der Satrapie, die ein 
Einheimischer erhielt, getrennt wurde (Diod. XIX 46, 5), und dürfen hiermit 
wobl die vorher angeführte Stelle Diodors in Zusammenhang bringen, in 
dem Sinne, daß eine solche Trennung der zivilen Administration und des 
militärischen Kommandos den politischen Absichten des Antigonos im all- 
gemeinen entsprochen habe, wenn er sie auch in Rücksicht auf die damaligen 
Verhältnisse nur in beschränktem Maße zur Durchführung bringen konnte. 
Von einer lokalen Scheidung der Verwaltungen als Satrapien und Strategien, 
s0 daß die Strategien besondere Bezirke neben den Satrapien gebildet hätten, 
fehlt jedenfalls für den asiatischen Reichsteil damals jede Spur. 

2) Im Jahre des Apollodoros 319,8. Mar. Par. ed. Jacoby $. 22,12. Dazu 
stimmt es, daß nach Diod. XVII 52, 1 Antigonos die Nachricht von der 
Belagerung von Kyzikos empfing, als er in Kelaenae in Phrygien weilte, d.h. 
dort wahrscheinlich sein Winterquartier 319/8 hielt. 

3) Diod. XVIIL 52.
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Griechenland mit dem Herrschaftssystem des Antipatros zu brechen. 
Das Freiheitsdekret, das im Namen des Philippos Arrhidaeos 
noch im Jahre 319 erlassen wurde!), stellte die Verfassungen, wie 
sie unter Philipp und am Anfang von Alexanders Regierung be- 
standen hatten, wieder her und gewährte den verbannten und des 
Bürgerrechts beraubten Demokraten Rückkehr in ihre Heimat und 
Wiedereinsetzung in ihre politischen Rechte. So konnte die Demo- 
kratie in den hellenischen Staaten unter dem Schutze der make- 
donischen Regierung von neuem ihr Banner entfalten. Es war 
aber, wie namentlich die Entwicklung der Dinge in Athen bewies, 
nicht eine politische Demokratie, die von dem großen Ideal der 
Isonomie erfüllt war, sondern eine soziale, die die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bestrebungen der besitzlosen Bevölkerungs- 
schichten zur Herrschaft bringen sollte. Auch im makedonischen 
Königshause selbst suchte Polyperchon Rückhalt für seine Stellung. 
Die Mutter Alexanders, die Königin Olympias, weilte damals noch 
in Epeiros, wohin sie sich wegen ihrer persönlichen Feindschaft 
gegen Antipatros zurückgezogen hatte.?) Diese lud der Reichs- 
verweser jetzt ein, nach Makedonien zu kommen und die vor- 
mundschaftliche Regierung für ihren Enkel Alexander zu über- 
nehmen.?) Er hoffte durch ein Zusammenwirken mit der Mutter 
des großen Königs seine eigene Autorität befestigen zu können. 
Vor allem lenkte er aber seine Blicke auf Eumenes, der wegen 
seiner hervorragenden militärischen und politischen Eigenschaften 
als besonders geeignet erschien, die Sache der Reichsregierung in 
Asien gegen Antigonos zu führen. Er hatte durch Überlistung 
des Antigonos Befreiung von der Belagerung gewonnen.*) Poly- 
perchon setzte ihn in seine früheren politischen Rechte wieder ein 
und übertrug ihm die Führung des Reichskrieges in Asien gegen 
Antigonos. Der Königsschatz in Kyinda in Kilikien wurde ihm 
zur Verfügung gestellt und die Führer der Argyraspiden erhielten 
den Befehl, sich mit ihm zu vereinigen und seinem Oberkommando 
unterzuordnen.’) So trat Eumenes, noch mehr als unter der Reichs- 
verweserschaft des Perdikkas, für einige Jahre in den Mittelpunkt 
    

1) Diod. XVII 56. Vgl. auch Plut. Phok. 32, 2) Vgl. P-W. V 2727. 
3) Diod. XVII 49, 4. 57, 2. 65, 1. 
4) Diod. XVII 41, 4ff. 42. 50, 4f. 53, Aff. Plut. Eum. 11f. Nep. Eum. 5. 
5) Diod. XVII 57, 3£. 58. Plut. Eum. 13.
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der großen politischen und militärischen Aktion. Es bot sich jetzt 
seinem ungewöhnlichen diplomatischen Geschick und seiner mili- 
tärischen Organisationskraft ein weites Feld der Betätigung. Seine 
bedeutenden persönlichen Eigenschaften mußten den Mangel aus- 
gleichen, der seine Stellung im makedonischen Heere so schwierig 
machte. Eumenes war kein Makedone, sondern Grieche und hatte 
infolgedessen immer mit dem Mißtrauen der makedonischen Truppen 
und dem Korpsgeist der makedonischen Führer zu kämpfen. Es 
war ihm von Anfang an deutlich, daß er sich nicht in den Wett- 
kampf mit den makedonischen Großen um eigene Herrschafts- 
gründungen einlassen, sondern daß er nur als Beauftragter des 
makedonischen Königtums, als Verfechter der Einheit des Reiches 
seine Stellung ausfüllen und selbst einen bedeutenden Einfluß aus- 
üben könne. Deshalb hatte er allen Verlockungen, die seitens 
einzelner makedonischer Großen an ihn ergangen waren, ihre be- 
sonderen Bestrebungen zu unterstützen, widerstanden. So wußte 
er auch in dem Heere, das jetzt seiner obersten Leitung unterstellt 
wurde, seine eigene Stellung als Vertreter der Einheit des Reichs- 
heeres in wirksamster Weise zu befestigen und mit der großen 
Tradition von Alexanders Königtum zu verknüpfen. Er ließ dem 
dahingeschiedenen göttlichen Alexander ein Zelt und einen goldenen 
Thron verfertigen und machte dieses Zelt nicht allein zum Orte 
des Kultes für den vergöttlichten. König, sondern zugleich auch 
zur Stätte der Beratung für die Führer der Truppen und über- 
haupt zum politischen und militärischen Mittelpunkt des Reichs- 
heeres. So erschien er selbst nur als der Geschäftsträger für die 
durch den göttlichen Alexander repräsentierte Einheit dieses Heeres.') 
Er sicherte sich dadurch das Vertrauen der Makedonen und ver- 
mochte die Versuche, die von Ptolemaeos und Antigonos gemacht 
wurden, die Argyraspiden von ihm abwendig zu machen, abzuwehren. 

In Griechenland übte unterdessen das Freiheitsdekret des Poly- 
perchon Wirkungen aus, die nicht gerade zu einer Konsolidierung 
der griechischen Verhältnisse führten. Vor allem erfolgte die Her- 
stellung der Freiheit in Athen in Formen, die als ein Hohn auf 
die Herrschaft der Gesetze erschienen. Es war dem Befehlshaber 
der makedonischen Besatzung in Munychia, der mit Kassandros in 

1) Diod. XVIU of. Plut. Eum. 13. Polyaen. IV 8, 2. Nep. Eum. 7. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 3



34 IV. Buch. Die Entstehung der Diadochenreiche. 

Verbindung stand, gelungen, durch einen Handstreich sich auch 
noch des Peiraieus zu bemächtigen. Der greise Phokion, der seit 
dem Sturze der Demokratie durch Antipatros die Leitung des athe- 
nischen Staates in seinen Händen hatte!), dem als Strategen die 
Pflicht oblag, für den Schutz der Stadt zu sorgen, hatte durch 
seinen Mangel an Wachsamkeit und Initiative jedenfalls nicht ohne 
Grund den Unwillen des athenischen Volkes erregt. Jetzt er- 
schien Alexander, der Sohn des Polyperchon, mit einem Heere 
in Attika. Die Hoffnung der Athener, daß er sie auf Grund des 
königlichen Freiheitsdekretes wieder in den Besitz der Hafenforts 
setzen werde, hatte keine Aussicht auf Erfüllung, da er vielmehr 
eigene Herrschaftspläne Athen gegenüber zu verfolgen schien. Aber 
die seit dem Friedensschlusse Athens mit Antipatros aus ihrem 
Vaterlande Verbannten, die sich in großer Zahl dem Zuge Alexan- 
ders angeschlossen hatten, benutzten jetzt die Gelegenheit, in Athen 
einzudringen, stürzten hier die oligarchische Regierung und stellten 
die Demokratie wieder her.) In tumultuarischem Verfahren, an 
dem eine Anzahl solcher, die überhaupt nicht zur athenischen 
Bürgerschaft gehörten, teilnahmen, wurde Phokion seines Stra- 
tegenamtes entsetzt. Er begab sich zu Polyperchon, wurde aber 
von diesem, der sich den Athenern gefällig erweisen wollte, seinen 
demokratischen Gegnern ausgeliefert. In summarischer Form wurde 
er in Athen verurteilt und dann hingerichtet (April/Mai 318)?). 
Es war mehr ein Racheakt seitens der durch Antipatros aus 
Athen vertriebenen politischen Gegner Phokions als ein Rechts- 
urteil. Das Verhalten der Athener ließ um so mehr jede politische 
Klugheit vermissen, als sie sich durchaus nicht in einer militärisch 
gesicherten Lage befanden, sondern seitens des Kassandros, der 
jetzt über die wichtigen Hafenpositionen Athens verfügte, eine Ge- 
fährdung ihrer neu gewonnenen Freiheit zu erwarten hatten. Auch 
das Verhalten Polyperchons war nicht bloß unbillig, sondern zu- 
gleich im höchsten Grade kurzsichtig. Daß der Reichsverweser 
ohne weiteres einen Mann fallen ließ, der sich bisher als einen 
der wirksamsten Vertreter des Anschlusses Athens an die makedo- 

1) Diod. XVII 65, 6. 
2) Auf diese Herstellung der Demokratie in Athen bezieht sich J. G. 1 231% 

= Syll.? 163 2. 26f. 
3) Diod. XVII 64, Plut. Phok. 32, Nep Phok. 3f.
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nische Herrschaft erwiesen hatte, zeigt, daß er hinter dem momen- 
tanen Interesse seiner persönlichen Stellung das der makedonischen 
Herrschaft selbst in ungebührlicher Weise zurücktreten ließ. 

Phokion ist eine Paradefigur der späteren moralisierenden Ge- 
schichtsschreibung. Diese hat es uns nicht leicht gemacht, hinter 
den zahlreichen Anekdoten, die dazu dienen, die persönliche Unbe- 
stechlichkeit und Geradheit, die unerschrockene Freimütigkeit ihres 
Helden zu veranschaulichen, die eigentlichen politischen Bestrebungen, 
die sein Tun bestimmten, klar zu erkennen. Das Bild, das ein neuerer 
Forscher von ihm entworfen hat, das ihn als einen Vorkämpfer für die 
Errichtung eines einheitlichen griechischen Nationalstaates unter make- 
donischer Führung darstellt!), hat sich bei unbefangener Betrach- 
tung ebenso verflüchtigt, wie die angeblich auf nationale Einheit 
unter makedonischer Hegemonie gerichteten Tendenzen der philo- 
sophischen Kreise in Athen, insbesondere der Akademie, mit der 
Phokion' persönlich Fühlung unterhielt?) Aber das kann nicht 
zweifelhaft sein, daß Phokion eine Politik des Anschlusses an die 
überlegene makedonische Macht vertrat, nicht aus nationalem, aber 
auch nicht aus persönlich-eigennützigem Interesse — seine persön- 
liche Unbescholtenheit zu bezweifeln, liegt nicht der geringste An- 
laß vor —, sondern weil er eine selbständige Machtstellung Athens 
nicht mehr für möglich hielt. Er ist so für Athen recht eigentlich 
der Repräsentant einer resignierenden Politik geworden. Das ver- 
leiht gerade auch im Hinblick auf Demosthenes seiner Gestalt ein 
eigentümliches Interesse... Daß diese Resignation nichts Großes zu 
leisten vermocht hat, daß sie nur darauf bedacht war, mit einer 
gewissen Würde sich in das Unvermeidliche zu fügen, können wir 
begreifen. 

Die beiden großen Parteien, die sich im Reiche gegenüberstanden, 
trafen die umfassendsten Vorbereitungen, um möglichst bald eine 
Entscheidung in dem großen Kampfe, der das Schicksal des 
Alexanderreiches bestimmen sollte, herbeizuführen, Der stärkste 
Vorkämpfer eigenmächtiger Herrschaftsgewalt in Asien, Antigonos, 
befand sich damals noch im Bunde mit den anderen Repräsentanten 
der im Reiche emporstrebenden selbständig-dynastischen Herrschafts- 

1) Bernays, Phokion 1881. - 
2) Vgl. hierzu auch Gomperz, Wiener Studien IV, 1882, S. 102. 

3*
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bestrebungen, Kassandros, Ptolemaeos, wohl auch Lysimachos.!) 
Ptolemaeos hatte mit Erfolg seine Heırschaft in den phönikisch- 
syrischen Gebieten ausgebreitet?), Kassandros war bestrebt, in Grie- 
chenland zu den Häfen. Athens, die in seine. Gewalt gekommen 
waren, weitere Stützpunkte seiner Macht zu gewinnen.) 

Eumenes hatte nun im Einverständnis mit dem Reichsverweser 
Polyperchon den Plan entworfen, aus den phönikischen Küsten- 
gebieten Ptolemaeos zu verdrängen und sich selbst hier festzu- _ 
setzen. Er gedachte, eine bedeutende Flotte zusammenzubringen, 
um dann im Verein mit den maritimen Streitkräften Polyperchons 
das Meer beherrschen zu können und auch eine Vereinigung. der 
Landmacht des Reichsverwesers mit seiner eigenen in Asien zu er- 
möglichen.) Polyperchon suchte unterdessen in Griechenland sich 
auf dem Boden des Freiheitsdekretes eine weitere Verstärkung 
seiner Position zu yerschaffen.?) 

Der Kriegsplan des Eumenes wurde ähnlich wie der des Perdikkas 
im Jahre 32] durch die ungemein geschickte und erfolgreiche Stra- 
tegie des Antigonos zum Scheitern gebracht. Während Eumenes 
im Begriffe war, von Kilikien aus, wo er sich auch in den Besitz 
des Königsschatzes von Kyinda gesetzt hatte, seine Macht zu Lande 
und zur See zu konsolidieren, während Polyperehon im Peloponnes 
mit der vergeblichen Belagerung von Megalopolis, das nicht bereit 
war, sich ihm anzuschließen, seine Zeit hinbrachte, fiel die Ent- 
scheidung, die Antigonos zum Meister der militärischen Situation 
machte. Diese Entscheidung erfolgte an .einem Punkte, der, wie 
kein anderer geeignet war, als Schlüssel für die gleichzeitige Be- 

1) Für diesen können wir es wohl vor allem aus Diod. XVII 72, 9 schließen 
(vgl. auch XIX 56, 4). Die oben Genannten waren die bedeutendsten Vertreter 
der idıomgayia gegenüber der durch das Königshaus repräsentierten legitimen 
Reichsgewalt. Die Bedeutung dieser idiomgayie für die Diadochengeschichte 
hat anscheinend Hieronymos von Kardia in seinem Geschichtswerk' schon klar 
und scharf hervorgehoben (vgl. z. B. Diod. XVII 42, 2, 52, 8). 

2) Diod. XVIU 73, 2, Marm. Par. 22, 12 ed. Jacoby (unter d. Jahre 319/8). 
3) Diod. XVII 64f. 4) Diod. XVIIL 63, 6, vgl.c. 57, A, 73, 1£. 
5) Diod. XVII .68ff. Aus Diod. XVII 69, 3: owvayaydr du Tüv möheov 

svv£ögovs (sc. IIoAvmkgyar) dıshy$n sol zäs neös abrav ovuuegieg will Niese 
1244, 5 schließen, daß Polyperchon eine Versammlung des korinthischen 
Bundes berufen habe, offenbar irrig, wie schon der Wortlaut Diodors wahr- 
scheinlich macht.



Erstes Kapitel, Reichseinheit und dynastische Sonderbestrebungen. 37 

herrschung von Asien und Europa zu dienen, im Bosporos, in der 
unmittelbaren Nähe von Byzanz. Hier traf der Führer der könig- 
lichen Flotte, Kleitos, mit dem Admiral des Kassandros, Nikanor, 
der seine Flotte durch die Schiffe des Antigonos verstärkt hatte, 

zusammen. Nikanor erlitt zunächst eine Niederlage durch den 

königlichen Admiral, aber Antigonos wußte durch sein energisches 

und geschicktes Eingreifen den Sieg des Feindes in eine vernich- 

tende Niederlage umzuwandeln (318).!) Die feindliche Flotte wurde 
fast völlig aufgelöst, Autigonos und seine Verbündeten waren 
Herren zur See. Die Bedeutung des Seesieges von Byzanz war 
'eine ungeheure. Das, was Polyperchon und Eumenes hatten hin- 

dern wollen — eine Vereinigung der Streitkräfte der Verbündeten —, 

konnte jetzt jederzeit ausgeführt werden; dagegen die Verbindung 
des Eumenes mit Polyperchon wurde vorläufig unmöglich gemacht, 

Antigonos konnte sich jetzt entweder auf Griechenland werfen und 

hier, gestützt auf sein Übergewicht zur See, den Reichsverweser 

‚ aus seiner herrschenden Stellung verdrängen, oder er konnte, in 

seinem Rücken gedeckt, sich gegen Eumenes wenden. Er entschied 

sich für das letztere und überließ seinem Verbündeten Kassandros 

zunächst die militärische und politische Ausnützung des Sieges in 
Europa. Eumenes war der gefährlichste Gegner, und seine Über- 

windung bot die unmittelbarste Aussicht zur Erreichung des poli- 

tischen Ziels, das sich Antigonos zunächst vor allem gesteckt hatte, 

der. Herrschaft über Asien. In Eilmärschen zog er mit einem aus- 
erlesenen Heere nach Kilikien, um Eumenes’ Stellung hier zu ver- 
nichten, bevor dieser mit seinen umfassenden Rüstungen zum Abschluß 

gelangt sei. Sein Plan gelang. Eumenes war mit seinen Rüstungen 

noch nicht weit genug gediehen, um es schon wagen zu können, 

dem Antigonos zu offenem Kampfe entgegenzutreten. Er mußte sich 

entschließen, schleunigst den Zug nach Osten anzutreten, um seine 

1) Diod. XVII 72. Polyaen. IV 6,8: Die parische Marmorchronik $. 22, 13 

ed. Jacoby verlegt die Seeschlacht von Byzanz in das Archontat des Demogenes 

317/6. Dieser Ansatz stürzt aber die gesamte in sich zusammenstimmende 
Chronologie dieser Jahre um. Die Winterquartiere des Eumenes in Babylonien 
(Diod. XIX 12, 1) und des Antigonos in Mesopotamien (Diod. XIX 15, 6), die 

dem Seesieg vom Byzanz gefolgt sind, müssen die vom Winter 318/7, nicht 
317)6 sein. Ich stimme mit Beloch, Gr. Gesch. III 2 8.192 f,, überein, der zu 
einer Verwerfung der Angabe der parischen Chronik gelangt.
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Vereinigung mit den Streitkräften der östlichen Statthalterschaften 
des Reiches zu bewerkstelligen.) Damit wurde er aber völlig von 
dem Zusammenhang mit dem Meere und von der militärischen Ver- 
bindung mit dem Reichsverweser abgedrängt. 

Nachdem Eumenes in Babylonien überwintert hatte (318/7), ge- 
langte er, ungeschädigt durch die Versuche der Satrapen von Bahy- 
lonien und Medien, Seleukos und Peithon, die Argyraspiden von 
ihm abwendig zu machen, und durch andere feindliche Maßregeln, 
wodurch sie seine Heeresmacht zu vernichten suchten), nach 
Susiana, wo er seine Vereinigung mit den Satrapen der östlichen 
Landschaften ausführte. Seine Stelung wurde auch hier durch 
die Rivalitätsansprüche der makedonischen. F ührer, insbesondere 
des Satrapen von Persis, Peukestes, und des Kommandanten der 
Argyraspiden, Antigenes, bedroht, doch gelang es ihm wieder durch 
Hintanstellung seiner persönlichen Ansprüche, indem alle Verhand- 
lungen gemeinsam in dem Zelte des göttlichen Alexander geführt :. 
wurden, die einheitliche Aktion des Heeres zu erhalten? 

Antigonos hatte von seinen Winterquartieren in Mesopotamien 
aus Verstärkungen an sich gezogen, sich dann mit Seleukos und 
Peithon verbunden und zog nun im Sommer?) 317 gegen Eumenes 
heran. Sein Versuch, den Kopratas (Dizful) zu überschreiten, miß- 
lang. Er wandte sich deshalb nordwärts nach Medien, das Gebiet 
der räuberischen Kossäer unter großen Schwierigkeiten und Ver- 
lusten durchziehend, anscheinend in der Absicht, durch eine Be- 
drohung der östlichen Landschaften, insbesondere der Provinz Persis, 
von Norden her das Heer des Eumenes zu nötigen, seine Stellung 
weiter östlich zu nehmen. Der Plan, den Antigonos verfolgte, ge- 
lang. Zwar wurde im Kriegsrate des Eumenes noch einmal die 
Möglichkeit erwogen, westwärts nach dem Mittelmeer zu ziehen 
und so Antigonos von seiner westlichen Öperationsbasis abzu- 
drängen, aber da die Satrapen der östlichen Provinzen im Interesse 
ihrer eigenen Herrschaft gegen diesen Plan Widerspruch erhoben, 

1) Diod. XVIU 73, ı£, 2) Diod. XIX 12£. 
3) Diod. XIX 15. Plut. Eum. 13. (Hier haben wir eine in politisch-tenden- ziösem Sinne erfolgte Umbildung der ursprünglichen, wahrscheinlich auf Hieronymos zurückgehenden Tradition vor uns; vgl. meinen Artikel P-W. 

VI 1089.) 

4) Vgl. Diod. XIX 18, 2.
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ließ ihn Eumenes, um einen offenen Zwist zu verhüten, fallen. 

Er rückte mit seinem Heere in Persis ein und zog dem Antigonos, 

der von Norden her, wahrscheinlich auf der von Ekbatana über 

Aspadana (Jsfahän) führenden Straße, herankam, entgegen.!) Nach 
einer unentschiedenen Schlacht in der Landschaft Paraetakene be- 

zogen Eumenes und Antigonos Winterquartiere.?) 
Von seinen Winterquartieren in Medien aus suchte Antigonos 

durch einen kühnen Marsch durch die Wüste das feindliche Heer 

in den Winterquartieren zu überfallen, um die Wintersonnenwende 
317. Aber die Absicht scheiterte. Eumenes gelang es, rechtzeitig 
seine Truppen zusammenzuziehen, und so kam es zum Entschei- 
dungskampfe in der Landschaft Gabiene. Der Ausgang der Schlacht 
an sich war unentschieden. Die Argyraspiden hatten im Kampfe 
der Fußtruppen den Sieg gewonnen; dagegen war Antigonos’ Reiter- 
angriff — namentlich auch infolge des zweideutigen Verhaltens des 
Peukestes, des Satrapen von Persis, auf Eumenes’ Seite, — von 
entschiedenem Erfolge begleitet, und er hatte durch einen glück- 
lichen Überfall das feindliche Lager mit allen seinen Vorräten in 
seine Gewalt bekommen. Dies brachte auf die Argyraspiden eine 
solche Wirkung hervor, daß sie ihren Feldherrn Eumenes jetzt 
dem Antigonos auslieferten. Dieser ließ ihn — angeblich dem 
Drängen seines Heeres folgend — töten, obgleich sein eigener Sohn 
Demetrios sich für ihn verwandt hatte.) 

So erlag Eumenes mehr den Schwierigkeiten seiner Stellung und 
der unbotmäßigen Eigenmächtigkeit der makedonischen Veteranen, 
als daß er im offenen Kampfe selbst gegen einen so bedeutenden 
Gegner”wie Antigonos eine entscheidende Niederlage erlitten hätte. 
Unerschöpflich an kühnen und klugen Einfällen, in den schwie- 
rigsten und fast verzweifelten Lagen immer neue Auswege findend, 
allerdings auch kleine Mittel nicht verschmähend, hatte er als Nicht- 
makedone und in seiner gewissermaßen neutralen Stellung als Be- 

1) Diod. XIX 15, 6. 17 ff. Plut. Eum. 14. 
2) Diod. XIX 26ff. Nep. Eum. 8,1. Polyaen IV 6, ı0f. Plut. Eum. 16. 

Bei Diodor ist eine genaue und sachkundige, auf Hierönymos von Kardia 
zurückgehende Darstellung der Aufstellung und einzelnen Bestandteile der 
beiden Heere erhalten. 

3) Hauptbericht Diod, XIX 37—44; vgl. ferner Polyaen. IV 6,13. 8,4. Nep. 
Eum. 9 ff. Plut. Eum. 16 ff. Just. xIv Sf.



40 IV. Buch. Die Entstehung der Diadochenreiche, 

auftragter des Königshauses nicht jenes feste und dauernde persön- 
liche Verhältnis des Feldherrn zu seinen Truppen gewonnen, das 
sein Gegner Antigonos anscheinend in so hohem Maße sich er- 
rungen hatte, 

Mit dem Tode des Eumenes war die Sache des Königshauses in 
Asien verloren. Antigonos gewann die unbedingte Herrschaft über 
das asiatische Reich. Die großen Königsschätze in Susa und Ek- 
batana, zu denen dann noch der von Kyinda hinzukam, fielen in 
seine Hände. 11000 Talente standen als jährliche Einkünfte ihm 
zu Gebote.) Von der einheimischen Bevölkerung Asiens wurden 
ihm zum Teil schon königliche Ehren dargebracht. Durch eine 
Neuverteilung der Provinzen suchte er seine Herrschaft zu be- 
festigen. Diejenigen Statthalter, die ihm als zuverlässig erschienen, 
oder deren Entfernung — namentlich in den entlegeneren östlichen 
Landschaften — Schwierigkeiten und Gefahren barg, beließ er auf 
ihren Posten. Dagegen führte er in einzelnen besonders wichtigen 
unter den zentralen Landschaften des asiatischen Reiches eine Neu- 
besetzung durch. Den Satrapen von Medien, Peithon, dessen großer 
Machtstellung und ehrgeizigen Absichten er besonderes Mißtrauen 
entgegenbrachte, ließ er, nachdem er ihn an sich herangelockt hatte, 
töten und beauftragte einen Einheimischen mit der Zivilverwaltung 
Mediens, während er das militärische Kommando einem Offizier, 
von dem er nichts zu befürchten hatte, anvertraute. Auch den 
Statthalter von Persis, Peukestes, der schon dem Eumenes besondere 
Schwierigkeiten bereitet hatte und infolge seiner weitgehenden 
Akkommodation an die persischen Sitten großes Ansehen bei der 
Bevölkerung von Persis genoß, entsetzte er seiner Satrapie. Von 
besonders weittragenden Folgen wurde das Vorgehen gegen den Sa- 
trapen von Babylon, Seleukos. Dieser war zunächst dem Antigonos 
mit königlicher Ehrung entgegengekommen; als aber Antigonos 
von ihm Rechenschaft über die Einkünfte seiner Satrapie forderte, 
sah er darin einen Eingriff in seine Rechte und entfloh, um nicht 
das Schicksal des Peithon auf sich zu laden, mit wenigen Reitern 
nach Ägypten zu Ptolemaeos, der als der konsequenteste und er- 
folgreichste Verfechter der Selbständigkeit der Satrapen erschien.?) 

1) Diod. XIX 56, 5, 
2) Diod. XIX 46-48. 55.
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Er fand bei Ptolemaeos eine günstige Aufnahme und wußte auch 
Kassandros und Lysimachos durch den Hinweis auf die Gefahren, 
die ihnen allen von Antigonos’ überlegener Stellung drohten, für 
sich zu gewinnen. 

Antigonos konnte allerdings nicht im Zentrum seines Herrschafts- 
gebietes dem Seleukos eine selbständige Stellung lassen, aber er 
hatte kein Interesse daran, es jetzt schon zu einem Bruche mit 
seinen bisherigen Verbündeten kommen zu lassen; seine nächsten 
Pläne waren auf die Sicherung der Herrschaft über Asien gerichtet.?) 
Indessen seine Vorstellungen bei Ptolemaeos, Lysimachos, Kassandros 
waren fruchtlos. Diese verlangten vielmehr eine neue gemeinsame 
Verteilung der Provinzen und des Königsschatzes. Da Antigonos 
diese Forderungen ablehnte, schlossen Ptolemaeos ‚ Lysimachos, 
Kassandros eine Koalition gegen Antigonos, der auch Asandros, 
der Satrap von Karien, beitrat.?) 

Kassandros hatte, während Antigonos im fernen Osten Eumenes 
bekriegte, die durch den Seesieg von Byzantion geschaffene Lage 
erfolgreich zu seinen Gunsten ausgenutzt. Die Lage Athens wurde 
jetzt, da es seines Hafens verlustig gegangen war und infolge der 
Seeherrschaft des Antigonos und Kassandros die Möglichkeit der 
überseeischen Proviantierung fortfiel, immer schwieriger. So ge- 
wann der Gedanke eines Ausgleichs mit Kassandros immer mehr 
an Boden. Auf Grund von Verhandlungen, bei denen Demetrios 
von Phaleron eine besondere Rolle gespielt zu haben scheint ?), 

1) Allerdings staud die Stellung des Ptolemaeos in Syrien und Phoenikien 
auch schon in einem gewissen Widerspruch zu diesen Plänen. 

2) Diod. XIX 56 £.,; vgl. auch c. 85,3. Es wurde bestimmt, daß ganz Syrien 
dem Ptolemaeos, Babylonien dem Seleukos, das hellespontische Phrygien dem 
Lysimachos, Kappadokien und Lykien dem Asandros zufallen sollten. Diodor 
erwähnt bloß die Regelung der asiatischen Angelegenheiten; deshalb ist die 
Stellung des Kassandros in Europa nicht berücksichtigt. Daß Kassandros 
nicht, wie die handschriftliche Überlieferung Diodors es enthält, für sich 
Kappadokien und Lykien ausbedungen haben kann, scheint mir sicher (trotz 
Niese 1274 und Beloch IE 1 8. 122, 2). Ich stimme durchaus mit Köhler, 
Berl. Sitzungsber. 1898 8. 829 Anm., überein, auch darin, daß wahrscheinlich 
die bei Diodor eingetretene Verwirrung betreffis der Namen Asandros und 
Kassandros (vgl. auch meinen Artikel P-W II 8. 1516) wohl schon dem Autor 
selbst zur Last zu legen ist. 

3) Vgl. J. G. II 584 = Syll.? 168.



42 IV. Buch. Die Entstehung der Diadochenreiche. 

wurde im Anfang des Jahres 3171) eine Kapitulation mit Kassandros 
abgeschlossen.?) 

Die Athener erhielten den Hafen Peiraieus zurück, mußten 
aber in eine makedonische Besatzung in Munychia willigen, die so 
lange dort bleiben sollte, bis Kassandros den Krieg gegen den 
Reichsverweser beendet habe. Die demokratische Verfassung wurde 
abermals beseitigt und durch eine gemäßigt timokratische ersetzt, 
indem ein Zensus von 10 Minen als Grundlage für die Ausübung 
des Bürgerrechts festgesetzt wurde. Auch jetzt wieder ging man im 
wesentlichen auf die Form zurück, die die athenische Verfassung 
vor den großen demokratischen Reformen des 5. Jahrhunderts ge- 
habt hatte. Dies zeigt sich zunächst vornehmlich in der bedeutenden 
Stellung, die dem Areopag eingeräumt wurde?); aber auch die Ein- 
führung der Wahl für die höheren Ämter, die mit Wahrscheinlich- 
keit angenommen werden kann‘), würde den gleichen Zusammenhang 
der politischen Absichten erkennen lassen. Die Athener mußten „als 
Freunde und Bundesgenossen des Kassandros“ auf eine selbständige 
auswärtige Politik verzichten und sich mit einer wesentlich kom- 
munalen Selbständigkeit begnügen. Die Leitung des Staates über- 
nahm, wahrscheinlich unter dem Namen eines Epistates®) — for- 
mell auf Grund einer Wahl durch die Athener, tatsächlich natürlich 
nach dem Willen des Kassandros — der Phalereer Demetrios®), ein: 
Schüler des Theophrast. Die Verwaltung des Demetrios bietet der 
geschichtlichen Betrachtung ein besonderes Interesse, weil sie den 
Versuch darstellt, einen Staat nach den Vorschriften der Philosophie 

1) Am Ende des Jahres 318 bestand noch die Demokratie in Athen, wie 
Koehler aus J.G. II 231° — Syll.2 163 2.26 #. mit Recht geschlossen hat. 
Es stimmt dazu, daß Demetrios von Phaleron, der im Frühsommer 307 Athen 
räumen mußte, im ganzen 10 Jahre die Herrschaft innegehabt hat, Diog. Laert. 
V 756. Diod. XX 45,5. Die parische Marmorchronik setzt den Beginn der 
Herrschaft des Demetrios in das Archontenjahr des Demogenes 317/6, ed. 
Jacoby 8. 22, 13. 

2) Diod. XVII 74. 3) Vgl. Philoch. frg. 143. 
#) Man hat diese wohl zutreffende Folgerung daraus gezogen, daß Demetrios 

selbst 309/8 das Archontat bekleidet hat. 
5) Vgl. Diod. XIX 78,3. XX 45,5. Ein Epimeletes wird von Kassandros 

auch in Messene eingesetzt nach Diod. XIX 64, 1. 
6) Vgl. über seine Gesetzgebung vor allem Philochoros frg. 141143; 

sonst noch Diog. Laert. V 75. Demochares bei Polyb. XII 13, 8#. — Democh. 
fig. 2. Strabo IX 398 und im allgemeinen: Martini, P-W IV 2817 £



Erstes Kapitel. Reichseinheit und dynastische Sonderbestrebungen. 43 

za verwalten. Es sind die Ideen Platons und des Aristoteles, die 
der Phalereer zu verwirklichen strebte, und wenn für eine selbst- 
ständige Machtentfaltung des athenischen Staates in dem System 
der Politik, dem Demetrios diente, kein Raum mehr war, so war 
ja auch in dem Staatsideal der Philosophen der Machtgedanke 
hinter den ethischen Zielen des Staates entscheidend zurückgetreten, 
Die Gesetzgebung des Demetrios diente vor allem dem ethischen 
Zwecke der Erziehung des Volkes!), gemäß dem Grundsatze des 
Aristoteles, daß die öffentliche Erziehung des Volkes möglichst das 
ganze Leben des Bürgers hindurch fortgesetzt werden müsse, ) 
Die Behörde der Gesetzeswächter (Nomophylakes), die Demetrios 
einsetzte, um „die Beamten zur Befolgung der Gesetze anzuhalten“®) 
und wohl überhaupt das gesamte Leben des Staates im Rahmen 
der Gesetzlichkeit zu erhalten, entsprach im wesentlichen dem Amte, 
das Platon für seinen Gesetzesstaat aufgestellt hatte, und stand im 
Einklang mit den Lehren, die von Aristoteles in seiner Politik 
hierüber vorgetragen worden waren.) Die Beaufsichtigung des ge- 
samten Lebens durch besondere Ämter, von denen uns das vor allem 
charakteristische der Gynaikonomoi, der Frauenwächter, genannt 
wird, eine weitgehende Regulierung auch des Privatlebens durch 
die Gesetzgebung, die uns namentlich in den Luxusgesetzen des 
Demetrios entgegentritt), sind durchaus auch im Sinne der poli- 
tischen Konstruktionen der Idealphilosophie. Auch die positive 
Fürsorge für die gemeinsamen staatlichen Kulturaufgaben fehlt in 
der Wirksamkeit des Demetrios nicht. Wichtiger als seine Bau- 
tätigkeit ist in dieser Richtung die Verwandlung der privaten Cho- 
regie in eine staatliche Choregie, d. h. die Übernahme der Aus- 

1) Dies war es, was Duris frg. 27 mit den Worten: zoög iovs heran be- 
zeichnet. Er sucht dadurch einen um so wirksameren Kontrast zu dem eigenen 
Privatleben des Phalereers zu gewinnen, das er übrigens wohl in gehässig 
übertreibender Weise darstellt (vgl. auch die Schilderung des Karystios frg. 10 
=F.H.6.IV S. 358), 

2) Arist. Eth. Nicom. X 10 p. 1180* 1 £. 3) Philoch. frg. 141®. 
4) Vgl. vor allem Arist, Polit. III 16 p. 1287° 20 ff, weiter auch V 8 p. 1308° 

20f.; auch die Aufzählung VI 8 p. 1322? 38ff., wo das ebenfalls von Demetrios 
eingerichtete Amt der Gynaikonomoi erwähnt wird, zeigt, was Aristoteles 
selbst für wünschenswert hielt. 

5) Andererseits ist gerade in diesen Bestimmungen zum Teil auch die 
Anlehnung an das Vorbild Solons nicht zu verkennen.
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stattung und Inszenierung der Dionysischen Agone auf den Staat.!) 

Wir dürfen diese Maßregel nicht vereinzelt betrachten, sondern in 
ihrer Beziehung zu der Gesamttendenz der staatsmännischen Ver- 

waltung des Phalereers.?) Sollten wir nicht vor allem auch einen 

geistigen Zusammenhang annehmen dürfen mit der später auf den 
Rat des Demetrios erfolgten Gründung des Museion in Alexandreia? 

Daß der Staat selbst durch seine positiven Vorrichtungen und 

Aufwendungen für die geistige und sittliche Bildung seiner Bürger 

sorgen müsse, das war die Forderung, die von der Idealphilosophie, 
vor allem von Platon, in eigentümlieher und konsequenter Aus- 

prägung der in der griechischen Polis erwachsenen Kulturstaatsidee, 

erhoben worden war. Demetrios hat anscheinend in beschränktem 

Umfange das begonnen, was mit bedeutenderen Mitteln zum Teil 
schon das hellenistische Königtum, namentlich von Ägypten, vor allem 

aber später in ausgesprochenem Zusammenhang mit den Gedanken 
der Philosophen das römische Kaisertum der Hadrianisch-Antoni- 

nischen Epoche durchgeführt hat. Eine Staatsuniversität hat aller- 

dings Demetrios noch nicht begründet, aber der Zusammenhang, 
in dem sein persönliches Leben und staatsmännisches Wirken mit 
der peripatetischen Schule stehen, läßt vermuten — was ja durch 

das nach seinem Sturze gegebene Gesetz des Sophokles über die 
Philosophenschulen bestätigt wird —, daß er den Lehren der Philo- 

sophie einen großen Einfluß auf das Leben des Staates einzuräumen 
gedachte.°) 

Das Gesamtleben des athenischen Staates war allerdings kein 

1) Vgl. Koehler Athen. Mittlg. II 229. Die Vermutung ist berechtigt, 
- daß dadurch auch ein gewisser Einfluß des Staates auf diese Darstellungen 
herbeigeführt werden konnte und wohl auch sollte. 

2) Der finanzielle Charakter der Maßregel wird zu einseitig betont von 
Martini a.a. 0. Beloch, Gr. Gesch. li 8. 153; ganz verfehlt scheint mir 
die Erörterung von Holm, Gr. Gesch. IV 8. 77. 

3) Die Vermutung, daß die staatliche Organisation des Ephebeninstituts 
auf Demetrios zurückgehe, läßt sich allerdings jetzt gegenüber Arist. Pol, 
Ath. 42, nicht mehr aufrechterhalten. Die Einrichtung gehört vielmehr (vgl. 
oben S. 13) in die Zeit des Lykurgos. Aber der innere Zusammenhang mit 
den Gedanken Platons besteht ja auch so, und wenn wir in der späteren 
Ausgestaltung der Ephebenerziehung auch den staatlichen philosophischen 
Unterricht finden, so darf vielleicht die Frage erwogen werden, ob nicht hier- 
für in den Bestrebungen des Phalereers schon ein Vorbild angenommen wer- 
den könnte.
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schöpferisches mehr, und damit fehlte auch für die Verwirklichung 

der geistigen und sittlichen Ideale der Philosophie die wichtigste 

Grundlage. Aber wenn wir erwägen, daß in dem damaligen Athen 
für ein selbständiges und freies staatliches Leben die innerlichen 

sittlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren, so werden wir 

zugestehen dürfen, daß die Zucht, die durch die Gesetze und Ver- 
waltungsmaßregeln des Demetrios geübt wurde, dem athenischen 
Staate und dem athenischen Volke nicht verderblich waren. Jeden- 
falls hat Demetrios es verstanden, äußerlich den Staat in guter 
Ordnung zu erhalten, wofür auch die umsichtige und ergiebige 
Finanzverwaltung, die. er ausgeübt hat, Zeugnis ablegt. 

Kassandros gewann durch die Übergabe Athens eine bedeutende 
Verstärkung seiner Stellung in Griechenland. Die Energie und 
Klugheit, die er an den Tag legte, stachen sehr von der politischen 
Unproduktivität und militärischen Saumseligkeit des Reichsver- 
wesers Polyperchon ab und waren geeignet, ihm neue Bundesge- 
nossen in Griechenland zu werben. Vor allem gelang es ihm durch 
einen erfolgreichen Zug nach Makedonien, auch hier festen Fuß zu 
fassen. Polyperchon wurde durch ihn wahrscheinlich in offenem 
Felde besiegt, jedenfalls aus Makedonien verdrängt. Eurydike, die 
Gemahlin des Philippos Arrhidaeos, die mit Grund befürchtete, daß 
durch die bevorstehende Rückkehr der Olympias nach Makedonien 
der junge Alexander anstatt des Philippos ganz in den Vorder- 
grund gestellt werden und ihr eigener Einfluß völlig dem der 
Olympias weichen würde, verband sich mit Kassandros und er- 
nannte diesen an Stelle des Polyperchon zum Reichsverweser.!) 

Indessen nach dem Abzuge des Kassandros erschien Olympias, 
bei der sich jetzt ihr Enkel Alexander befand, mit einer Heeres- 
macht des Königs Aeakides von Epeiros und des Polyperchon in 
Makedonien. Das alte Ansehen der Witwe König Philipps, der 
Mutter Alexanders des Großen, machte sich bei den Makedonen in 

1) Diod. XVII 756 — vgl. auch Polyaen. IV 11,2 — XIX 35, 7, Just. XIV 5, 
Trog. prol. XIV. Die Theophr. Charakt. 8 vorausgesetzte Situation bezieht 
Beloch III 2, 8. 364ff. auf diese Zeit, während Cichorius, Leipz. Ausgabe 
von Theophrasts Charakteren, p. LVIIIf., S. 73 an das Jahr 319 denkt. Ob 
Eurydike schon diesen ersten Zug des Kassandros nach Makedonien mit ver- 
anlaßt hat, oder ob die Verbindung erst während des Zuges geknüpft worden 
ist, vermögen wir nicht mit Bestimmtheit zu sagen.
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so starkem Maße geltend, daß ein allgemeiner Abfall von Philippos 
Arrhidaeos und Eurydike erfolgte und beide in die Gewalt der 
Olympias gerieten. Olympias ließ ihrer dämonischen Leidenschaft 
und Rachsucht freien Lauf und überlieferte nicht nur in grausamer 
Weise das Königspaar dem Tode, sondern wütete auch gegen das 
Haus und die nächsten Freunde und Anhänger des Kassandros 

„(Herbst 317).') 
Kassandros, der schon vorher von Eurydike die Aufforderung 

erhalten hatte, ihr nach Makedonien zur Hilfe zu kommen, brach 
auf die Kunde von den Greueltaten der Olympias schnell aus dem 
Peloponnes, wo er damals für die Ausbreitung seiner Herrschaft 
tätig war, auf. Da die mit Olympias und Polyperchon verbündeten 
Aetoler ihm den Durehzug durch die Thermopylen streitig machten, 
setzte er zur See nach Thessalien über und erzwang sich von da 
aus den Einmarsch nach Makedonien. Olympias wurde in Pydna 
eingeschlossen. Ein Entsatzversuch seitens des Königs Aeakides 
von Epeiros scheiterte an dem Widerstreben der Epeiroten, 
ihrem Könige, der sich ganz zu einem Werkzeuge für die Politik 
der Olympias gemacht hatte, zu folgen. Sie vertrieben vielmehr 
Aecakides und schlossen ein Bündnis mit Kassandros.?) Olympias 
wurde nun (Winter 317/6) in Pydna blockiert und geriet hier in 
solche Not, daß sie (Frühjahr 316) sich entschließen mußte, zu 
kapitulieren. Auf die Anklagen der Verwandten der von ihr Ge- 
töteten wurde sie in der makedonischen Heeresversammlung zum 
Tode verurteilt, obgleich sie bei der Kapitulation sich Sicherung 
ihres Lebens ausbedungen hatte. Als sie ihre Bereitwilligkeit aus- 
sprach, offen vor das makedonische Heer zu treten und hier sich 
zu verteidigen, hielt es Kassandros für geraten, sie heimlich aus 
dem Wege räumen zu lassen. Der junge Alexander wurde mit 
seiner Mutter Roxane in Gewahrsam gebracht. Olympias starb 
mit dem ungebeugten Stolze, der ihr immer eigen gewesen war. 
Wohl hatte sie durch ihr eigenes Tun die Rache gegen sich her- 

1) Diod. XIX 11, wo die Regierungszeit des Philippos Arrhidaeos am ge- 
nauesten bestimmt wird (6 Jahre und 4 Monate). Vgl. ferner Just. XIV 5, 
Paus. 111, 3f,, Dur. frg. 24, Euseb. I 229 ff, Synkell. 504. 

2) Vielleicht hat sich damals (vgl. Diod. XIX 36, 4) der Bund der epeiro- 
tischen Stämme gebildet oder neugebildet; vgl. meine Ausführungen P.-W. 
V, 8. 2728.



Erstes Kapitel. Reichseinheit und dynastische Sonderbestrebungen. 47 

aufbeschworen, aber es war doch arg, daß Kassandros sich zum 
Henker des Königshauses hergab und an der Mutter des großen 
Alexander das Todesurteil vollstrecken ließ.!) 

Kassandros hielt jetzt die Zeit für gekommen, seine Hände offen 
nach dem makedonischen Königsthron auszustrecken. Durch seine 
Vermählung mit Thessalonike, einer Tochter König Philipps II, 
hoffte er seine Stellung in den Augen der Makedonen zu legali- 
sieren. Er gründete dann an der Stelle des alten Potidaea auf 
der Halbinsel Pallene eine neue Stadt, die seinen Namen trug, 
Kassandreia. Ein umfassender Synoikismos vereinigte die Bewohner 
der benachbarten Gemeinden in der neuen Hauptstadt Makedoniens.?) 
Damit war die neue Reichsgründung besiegelt. Kassandros ist der 
erste unter den Diadochen, der eine selbständige dynastische Herr- 
schaftsgründung in seinem eigenen Namen vollzogen hat, in nüchtern- 
kalter Berechnung der tatsächlichen Machtverhältnisse und rück- 
sichtsloser Geltendmachung des eigenen Rechtes das legitime Recht 
des Königshauses und die Einheit des Reiches beiseite setzend. Vom 
Anfang seiner selbständigen politischen Laufbahn an hatte er sich 
mit konsequenter Energie auf den Boden jener dynastischen Politik, 
die zuerst von Ptolemaeos mit so klarer Folgerichtigkeit vertreten 
worden war, gestellt. Aber während Ptolemaeos seine Herrschaft 
durchaus an Person und Königtum Alexanders anzuknüpfen be- 
strebt war, trat Kassandros in seiner persönlichen Stellung wie in 
seinem politischen Handeln in Gegensatz zum großen König und 
griff, wie es scheint, vielmehr auf Philipp II. zurück. Durch die 
Neubegründung der makedonischen Herrschaft wußte er seinen per- 
sönlichen Bestrebungen eine sachlich wertvolle Grundlage zu geben, 
seine eigene Stellung an die geschichtlichen Traditionen und poli- 
tischen Notwendigkeiten eines nationalen makedonischen König- 
tums anzulehnen. Daß er in ebenso zäher Verfolgung des als not- 
wendig Erscheinenden wie in kluger Beschränkung auf das Mög- 
liche seine Politik durchzuführen suchte und so seinen, persönlichen 
Ehrgeiz mit den Erfordernissen der Sache, die er vertrat, in Ein- 
klang zu halten verstand, sichert ihm unter den Diadochen seinen 

1) Vgl. Diod. XIX 35f,, 49-51, Just. XIV 6, Euseb. I 231f., Synkell. 504. 
Die parische Marmorehronik verlegt den Tod der Olympias schon in das Ar- 
chontenjahr 316/5 (ed. Jacoby $. 22, 14). 

2) Vgl. vornehmlich Diod. XIX 52, 1ff.
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eigentümlichen, geschichtlich bedeutsamen Platz. Der Begründung 
von Kassandros’ Herrschaft in Makedonien folgte der weitere Aus- 

bau seiner Stellung in Griechenland. Durch den Wiederaufbau 

Thebens!) gedachte er sich eine feste Stütze seiner Macht in Zen- 
tralgriechenland und zugleich allgemeine Sympathien in der Griechen- 

welt zu gewinnen’) Auch im Peloponnes vermochte er mit Erfolg 

Alexander, dem Sohne des Polyperchon, gegenüber seine Macht zur 
Geltung zu bringen.’) 

— Die Koalition, die sich gegen Antigonos gebildet hatte, übte 

natürlich auch auf die griechischen Verhältnisse eine bedeutende 

Rückwirkung aus. Es kam hier zu einer völlig anderen Partei- 
konstellation. Antigonos verband sich mit seinem bisherigen Gegner 

Polyperchon und ernannte diesen zum Strategen des Peloponnes. 
Die Stellung des Antigonos zum Königshause wurde insofern eine 
etwas andere, als er es jetzt für gut befand, selbst die vormund- 
schaftliche Regierung für das königliche Haus zu übernehmen.‘) 
Er konnte vor allem Kassandros gegenüber mit Erfolg diese 
Stellung ausspielen. Noch ein anderes Mittel gab es, um der 
Herrschaft des Kassandros entgegenzuwirken. Das Verhältnis zu 
der Griechenwelt war für die neuen Machthaber von der größten 
Bedeutung. Die griechischen Staaten lieferten zahlreiche politische 
und namentlich militärische Kräfte, deren jene Machthaber be- 
durften, da die makedonischen Kräfte für die Aufgaben der neuen 
Großmachtspolitik entfernt nicht ausreichten.) Vor allem aber stand 
in der damaligen Kulturwelt das griechische Element so sehr im 
Mittelpunkte, daß für jede Macht, die den Anspruch erhob, hier 
eine führende, vielleicht sogar die vorherrschende Rolle zu spielen, 
    

1) Unter dem Archontate des Demokleides 316/5 nach der parischen Mar- 
morchronik 8. 22, 14 ed. Jacoby. Der Wiederaufbau begann wohl noch im 
Sommer 316, wozu auch die Angabe bei Diodor XIX 54, 1: im 20. Jahre nach 
der Zerstörung durch Alexander im wesentlichen stimmt, 

2) Diod. XIX 53f., vgl. auch 63, 4; Paus. IX 7, vgl. auch Syll.? 176. 
3) Diod. XIX 54, 3f. 
4) Diod. XIX 61, 3. Die Ansicht von Droysen (12 8.12, 2), daß den 

Rechtstitel für diesen Anspruch des Antigonos die Zession des Polyperchon 
gebildet habe, hat keine Stütze in der Überlieferung und widerspricht dem 
Charakter der politischen Stellung des Antigonos, 

5) Vgl. die bezeichnende Notiz Diod. XIX 60, 1 über Werbungen des Anti- 
gonos im Peloponnes.
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die Beziehungen zur Griechenwelt eben eine wichtige Grundlage 
auch ihrer politischen Stellung werden mußten. Die öffentliche 
Meinung war eine griechische, sie wurde in den Mittelpunkten der 
damaligen Kultur, vornehmlich auch in Athen‘), gemacht. Die 
klugen Realpolitiker, die im Kampfe um Herrschaft und Einfluß ein- 
ander gegenüberstanden, erkannten sehr wohl, was jene Macht der 
öffentlichen Meinung für sie bedeutete. So wurde im gegenseitigen 
Wettstreit um die griechische Welt, deren Freiheit und Selbständig- 
keit im ganzen den neuen makedonischen Großmachtsbildungen erlag, 
geworben. Wenn es nur einzelnen griechischen Staaten, wie z.B. 
Rhodos und Byzanz, gelang, durch ihre Lage und die Verhältnisse 
begünstigt eine bedeutende politische Rolle zu spielen und sogar 
eine einigermaßen selbständige Position zwischen den miteinander 
rivalisierenden und sich gegenseitig bekämpfenden Herrschern zu 
gewinnen, so bildeten auch die übrigen, die hierzu nicht gelangten, 
doch einen wesentlichen Faktor in deu politischen Berechnungen 
der Diadochen. Für ein makedonisches Königtum, wie es sich 
damals unter Kassandros neu zu konsolidieren begann, war die 
Herrschaft über Griechenland geradezu eine Lebensfrage, schon aus 
geographisch-politischen Gründen eine Voraussetzung für eine Groß- 
machtsstellung dieses makedonischen Königtums überhaupt. 

Antigonos gab jetzt die Losung der Freiheit und Autonomie 
der griechischen Staaten aus. Das Herrschaftssystem des Kassandros 
in Griechenland, das doch im wesentlichen eine Fortsetzung des 
Systems des Antipatros war, konnte hierbei nicht bestehen.?) Es 
war also eine sehr geschickte und erfolgreiche Gegenwirkung gegen 
Kassandros’ Machtstellung, die Antigonos damit einleitete. In- 
dessen dürfen wir sein Eintreten für die griechische Freiheit nicht 
bloß von diesem besonderen Gesichtspunkte einer Gegenaktion gegen 
Kassandros betrachten. Es hatte vielmehr allgemeinere Bedeutung 
für die politischen Pläne des Antigonos. Es bezeichnet das Streben 
nach der Hegemonie über die Griechenwelt, die er in den Formen 
der Autonomie seinem Reiche einfügen, zum mindesten dem Ein- 
flusse seiner Herrschaft unterordnen wollte. 

1) Charakteristisch in dieser Beziehung ist eine dem Antigonos zugeschrie- bene Äußerung Plut. Demetr. 8 — apophth. Antig. 16, p. 182e. 
2) Daß auch Lysimachos im wesentlichen dasselbe System gegenüber den grie- chischen Städten in seinem Machtbereich befolgte, ergibt sich aus Diod. XIX 73, 1 ff. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL 1. 4
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Die Gegner des Antigonos waren ihm damals zur See bedeutend 
überlegen. Er hatte ihnen keine ebenbürtige Flotte gegenüber- 
zustellen. Wenn er auch ohne Schwierigkeiten sich in den Be- 
sitz des größten Teiles des phönikischen Küstenlandes setzen 
konnte, so waren doch die Schiffe der phönikischen Städte fast 
alle an Ptolemaeos, der vorher sich zum Meister dieser Küstengebiete 
gemacht hatte, übergegangen. Antigonos’ Streben ging infolgedessen 
zunächst vor allem darauf, durch umfassende Flottenbauten, die er 
in verschiedenen Häfen Phönikiens und Kilikiens ausführen ließ, 
eine leistungsfähige Seemacht zu schaffen, die der Flotte, mit der 
Seleukos damals das Meer beherrschte, die Spitze zu bieten ver- 
möchte. 

Im Besitz der syrisch-phoenikischen Küstenlandschaften, in Ver- 
bindung mit dem mächtig aufstrebenden Rhodos?) mochte er hoffen, 
durch seine Übermacht zu Lande und zur See seine Gegner er- 
drücken zu können. Auch Kypros, wo Ptolemaeos schon festen 
Fuß gefaßt hatte, suchte er, wenn auch zunächst mit geringem 
Erfolge, für sich zu gewinnen.?) An der phoenikischen Küste 
war es nur die Stadt Tyros, die Widerstand zu leisten wagte. Sie 
ergab sich erst nach einer Belagerung von 1 Jahr 3 Monaten (etwa 
Herbst 314.) 

Wie sehr sich Antigonos schon als Herrn Asiens fühlte, wie er 
— durchaus im Sinne Alexanders — darauf bedacht war, das mili- 
tärisch Gewonnene sogleich politisch zu organisieren, beweist die 
Einrichtung eines umfassenden Nachriehten- und Kurierdienstes, 
die er in seinem Herrschaftsgebiet durchführte. *) 

Es ist nicht die Aufgabe dieser Darstellung, den militärischen 
Operationen und politischen Verhandlungen dieser Jahre im ein- 
zelnen nachzugehen. Wir sehen ein außerordentlich weitverzweigtes 
System von Verbindungen und dementsprechend auch eine große 
Ausdehnung des Kriegsschauplatzes. Antigonos hatte in Griechen- 
land die Hauptfeinde des Kassandros, die Aetoler, deren Bundes- 
verfassung damals ihre militärische Bedeutung zu entwickeln be- 
gann, und die Böoter, die über die Neugründung Thebens erbittert 
waren, zu Bundesgenossen.?) In Thrakien suchte er Lysimachos 

1) Vgl. Diod. XIX 57, 4. 58, 5. 61, 5. 64,5. 77,3. s 
2) Diod. XIX 57, 4. 59, 1f. 62, 3f. 3) Diod. XIX 61, 5. 
4) Diod. XIX 57, 5. 5) Diod. XIX 75, 6. 77, 4. 

2
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durch ein Bündnis mit dem thrakischen König Seuthes Abbruch 
zu tun und zugleich die griechischen Kolonien am Pontos gegen 
die Herrschaft des Lysimachos zu unterstützen.‘) Die Befreiung 
der griechischen Städte betrieb er überhaupt mit dem größten 
Eifer. Verschiedene seiner Feldherren waren in Griechenland tätig 
und vertrieben aus einer Reihe von Städten die Besatzungen des 
Kassandros. Namentlich das Jahr 313 war in dieser Richtung für 
Antigonos ein sehr erfolgreiches. Auch in Kleinasien hatte die 
Durchführung der Freiheit der griechischen Staaten die nämliche 
Wirkung, seine Macht zu vergrößern. Der Satrap von Karien, 
Asandros, der einer der Teilnehmer an der Koalition gegen Anti- 
gonos war, vermochte sich jetzt ihm gegenüber nicht mehr in 
seiner Selbständigkeit zu behaupten, obgleich Kassandros durch 
die Sendung einer Expedition nach Karien dem Antigonos hier 
entgegenzuwirken versucht hatte.?) 

Kassandros hatte unterdessen seine Herrschaft in einer Richtung 
auszubreiten gesucht, die für seine politische Stellung überhaupt 
charakteristisch ist. Er hatte sich an der Küste des jonischen 
und adriatischen Meeres durch den Anschluß von Apollonia und 
Epidamnos an seine Herrschaft und durch einen Sieg über den 
Ilyrierkönig Glaukias eine Position errungen. Dem aetolischen 
Bunde gegenüber, der sich immer mehr als der gefährlichste Feind 
dieser europäischen Großmachtstellung Makedoniens erwies, hatte 
er in Akarnanien, dessen Bewohner er zu größeren städtischen 
Zusammensiedelungen veranlaßte, eine Stütze gewonnen?) (314). 
Es war eine durchaus an die Traditionen der einheimischen Macht- 
stellung Makedoniens sich anlehnende Politik, die er verfolgte. 
Diese Politik wurde noch weiter dadurch gestärkt, daß in Epeiros 
sein Einfluß durchaus der herrschende blieb. Ein Versuch, den 
der König Aeakides machte, sich hier wieder festzusetzen, miß- 
lang. Aeakides erlitt eine Niederlage durch das Heer des Kassan- 
dros, bei der er selbst sein Ende fand (313).*) Trotz dieser Aus- 
dehnung seiner Herrschaft im Westen war doch die Stellung des 
Kassandros durch die Erfolge der Feldherren des Antigonos in 
Griechenland sehr gefährdet. Wir begreifen es deshalb, daß er, wie 

1) Diod. XIX 73. 2) Diod. XIX 68, 2. 75. 
3) Diod. XIX 67,8 
4) Diod. XIX 74, 3ff.
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schon vorher Ptolemaeos'), sich in Unterhandlungen mit Antigonos 
einließ. Aber diese führten zu keinem Resultat.?) Die Waffen 
mußten wieder entscheiden. Kassandros entschloß sich, von neuem 
alle seine Kräfte für die Behauptung seiner Herrschaft in Griechen- 
land anzuspannen. Die größte Gefahr bestand für ihn in der Absicht 
des Antigonos, selbst nach Europa überzusetzen. Im gesicherten 
Besitze Kleinasiens konnte dieser um so ernstlicher an eine Aus- 
führung dieses Planes denken, da er seit Winter 314/3 seinen 
Sohn Demetrios in Syrien zum Schutze der syrisch-phoenikischen 
Küstengebiete gegen einen etwaigen Angriff des Ptolemaeos zu- 
rückgelassen hatte.) Er erschien auch im Herbste 313 am Helle- 
spont, stand aber von der Absicht, seine Streitmacht wirklich nach 
Europa überzuführen, ab. Wir erfahren, daß er durch die Weige- 
rung der Byzantier, sich ihm offen anzuschließen, enttäuscht wor- 
den sei. Vorstellungen, die Lysimachos an diese richtete, ließen 
es ihnen als rätlich erscheinen, gegen Lysimachos und Kassandros 
nicht feindselig vorzugehen, sondern inmitten der kämpfenden 
Mächte ihre Neutralität zu wahren — geradeso wie es nächher die 
Rhodier Antigonos und Ptolemaeos gegenüber taten. Die Unter- 
stützung, die Antigonos von Byzanz für eine Landung in Europa 
erhofft, die Deckung, die er von dort gegen etwaige feindliche 
Operationen des Lysimachos erwartet haben mochte, fielen so weg. 
Wenn er nun aber auch nicht nach Europa übersetzte, so hatte 
er doch ein wichtiges Resultat, das er bei seinem Erscheinen am 
Hellespont wohl von vornherein im Auge gehabt hatte*), tatsäch- 
lich erreicht. Kassandros war genötigt worden, zum Schutze Make- 
doniens herbeizueilen und hatte somit seine Stellung in Griechen- 
land geschwächt. Dadurch ging ihm Chalkis verloren, sogar die 
Herrschaft über Athen schien stark gefährdet, und auch Theben 
wurde für Antigonos gewonnen.®) 

So schien Antigonos’ Sache durchaus überlegen zu sein; da traf 
sie ein schwerer Schlag, die Niederlage des jungen Demetrios bei 

1) Diod. XIX 64, 8. 
2) Diod. XIX 75,6. Antigonos erwähnt diese Verhandlungen in seinem 

Briefe an die Gemeinde Skepsis (0.6.1.5 2. 5ff.), wo er, wie es scheint, den 
Ratgebern des Kassandros die Schuld au dem Scheitern der Verhandlungen 
zuschiebt. x . 

3) Diod, XIX 69, 1. 4) Diod. XIX 77, 5. 5) Diod. XIX 78,
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Gaza.') Ptolemaeos hatte, nachdem er das von ihm abgefallene 
Kyrene wiedergewonnen?) und Kypros ganz unter seinen Einfluß 
gebracht und somit eine vortreffliche Operationsbasis für die Herr- 
schaft über das südöstliche Mittelmeer gewonnen hatte, eine er- 
folgreiche Expedition nach Kilikien gemacht.?) Durch diese Er- 
folge ermutigt und von Seleukos, der sich bei ihm befand, ange- 
stachelt, zog er gegen Koelesyrien, um durch einen Sieg über die 
unter dem Befehl des Demetrios stehenden Streitkräfte des Anti- 
gonos diesen aus der Herrschaft über die syrisch-phoenikischen 
Küstengebiete zu verdrängen. Seleukos hoffte sich dadurch den 
Wegstur Wiedergewinnung Babyloniens zu bahnen. Bei Gaza 
trafen die Gegner zusammen (Frühjahr 312).2) Demetrios, von 
dem Ehrgeize beseelt, selbständig eine Schlacht zu schlagen, wohl 
unter dem Einflusse des Vorbildes des jugendlichen Alexander, 
nahm gegen den Rat seiner Umgebung, die die große Kriegserfah- 
rung des Ptolemaeos und Seleukos geltend. machte, die ihm von 
dem Feinde angebotene Schlacht an. Durch einen energischen, 
von ihm selbst befehligten Reiterangriff, der durch das Vordringen 
auserwählter Kriegselefanten verstärkt werden sollte, hoffte er die 
Entscheidung an sich reißen zu können. Die geschickten Vor- 
kehrungen der Gegner brachten aber den Angriff der Elefanten 
zum Scheitern. Dieser Mißerfolg bewirkte zugleich die Flucht der 
Reiterei des Demetrios, der so eine völlige, mit ansehnlichen Ver- 
lusten verbundene Niederlage erlitt. 

Die Folgen der Niederlage waren sehr eingreifende. Ptolemaeos 
konnte sich zum Herrn der phönikischen Küste machen, und noch 
wichtiger war es, daß es Seleukos an der Spitze einer nur geringen 
Truppenmacht gelang, «sich wieder in den Besitz seiner Satrapie: 
Babylonien zu setzen.) 

Ptolemaeos konnte nun allerdings den Besitz des phönikischen 
Küstenlandes nicht festhalten. Es war Demetrios gelungen, wenig- 
stens im nördlichen Syrien sich zu behaupten, und als Antigonos 
selbst mit einem bedeutenden Heere herankam, mußte der ägyp- 

1). Vgl. zum folgenden meinen Artikel P-W. IV 8. 2769 f. 
2) Sommer 319. Diod. XIX 79, 1f. 3) Diod. XIX 79, 4ff. 
4) Diod. XIX 80ff. Plut. Demetr. 5. Euseb. I 249. Synkell. 506. Trog. 

prol. 15. Just. XV 1, 6ff. Jos. c. Ap. I 184. 
5) Diod. XIX 90f, App. Syr. 54. 

Du 
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tische Machthaber sich zurückziehen und die syrisch-phönikischen 
Küstengebiete von neuem seinem Gegner überlassen.') 

Ein Unternehmen des Demetrios gegen die Nabataeischen Araber, 
deren Unterwerfung eine Grundlage für einen späteren Angriff des 
Antigonos auf Aegypten bilden sollte, hatte nicht den gewünschten 
Erfolg. Demetrios schloß ein Abkommen mit den Nabataeern, das 
zwar nicht die Billigung des Antigonos erhielt, das dieser aber 
vorläufig tatsächlich anerkennen mußte.?) 

Seleukos hatte nach dem Siege bei Gaza sogleich Gelegenheit 
erhalten, den Grund zu einem selbständigen Reich des Ostens zu 
legen. Er hatte den — wohl im Auftrage des Antigonos — 
gegen ihn mit überlegener Macht heranziehenden Strategen von 
Medien°), Nikanor, geschlagen und einen großen Teil der feindlichen 
Truppen für sich gewonnen. Auf Grund dieses Erfolges brachte 
er Medien, die wichtige Verbindungslandschaft zwischen Osten und 
Westen, und Susiane unter seine Herrschaft.*) Seine Abwesenheit 
von Babylonien benutzte nun Antigonos und sandte seinen Sohn 
Demetrios gegen diese Landschaft. Es gelang diesem auch, sich 
Babylons, das nur durch geringe Truppenmacht gedeckt war, zu 
bemächtigen. Aber die Art, wie er die Stadt seinen Truppen 
zur Plünderung überließ, war nicht geeignet, ihm die Sympathien 
der babylonischen Bevölkerung zu erwerben. So kam es, da De- 
metrios bald wieder abzog, nur zu einer vorübergehenden militä- 
rischen Okkupation, nicht zu einer dauernden Besitzergreifung von 
der Stadt.5) Seleukos wurde es anscheinend nicht schwer, Babylon 
bald wieder zurückzugewinnen. 

Die Niederlage des Demetrios bei Gaza und die Neubegründung 
der Herrschaft des Selenkos im Osten hatten auf der einen Seite. 

1) Diod. XIX 93, Plut. Demetr. 6, Paus. I 6,5. 
2) Diod. XIX 94—97, Plut. Demetr. 7. 
3) Es scheint, daß Nikanor von Antigonos mit einem umfassenderen 

Militärkommando, das sich nicht auf Medien beschränkte, betraut worden war 
vgl. Diod. XIX 100, 3), 

4) Diod. XIX 92, App. Syr. 55, vgl. auch Plut. Demetr. 7. Wahrschein- 
lich ist damals Seleukos auch schon Herr von Persis geworden. Ob man auf 
Grund von Appian a. O. mit Niese und Beloch eine zweimalige Besiegung 
des Nikanor annehmen darf, scheint mir fraglich. Sollte sich nicht vielleicht 
auf den Kampf gegen Nikanor Polyaen IV 9, 1 beziehen? 

5) Diod. XIX 100. Plut. Demetr, 7.
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die politisch-militärische Situation zu Ungunsten des Antigonos 
verändert, wie auf der anderen Seite die bedrängte Lage des Kas- 
sandros in Griechenland fortdauerte. Wir können es so verstehen, 
daß der Gedanke an Friedensverhandlungen jetzt wieder einen emp- 
fänglicheren Boden fand. Allerdings waren die Schwierigkeiten 
für eine gegenseitige Verständigung sehr groß. Ganz abgesehen 
von der neuen Stellung des Seleukos, die mit einem Königtum 
über Asien, wie es Antigonos erstrebte, nicht vereinbar war, bot 
das immer wieder hervortretende Streben des Ptolemaeos nach der 
Herrschaft über das syrisch-phoenikische Gebiet ein starkes Hinder- 
nis für eine dauernde Verständigung zwischen Antigonos und dem 
ägyptischen Machthaber. Vor allem aber: die Autonomie der grie- 
chischen Staaten, die mit dem politischen System des Antigonos so 
eng verbunden war, bedeutete die größte Gefahr für die Herrschaft 
des Kassandros über Griechenland und stand in einem ähnlichen 
Gegensatze auch zu dem Herrschaftssystem des Lysimachos. Trotz- 
dem ließ sich Kassandros in Anbetracht seiner schwierigen Lage in 
Griechenland zu einem Ausgleich bereit finden, und Lysimachos, 
der sich anscheinend mit ihm in besonders enger Verbindung be- 
fand — wie auch das Verhältnis beider zu Antigonos etwas Analoges 
hatte —, schloß sich ihm unmittelbar au. In den zwischen diesen 
beiden Machthabern und Antigonos geschlossenen Frieden wurde 
dann auch Ptolemaeos aufgenommen.!) Die Bestimmungen des 
Friedeusschlusses waren folgende.) Kassandros sollte bis zur Mün- 
digkeit des jungen Alexander, des Sohnes der Roxane, die Strategie 
über Europa ausüben, Antigonos wurde die Gewalt über ganz Asien 

1) Wir sind jetzt über die Friedensverhandlungen genau durch die authen- 
tische Darstellung, die Antigonos selbst in dem Briefe an die Skepsier (0. G. 
J. 5) gibt, unterrichtet. Die Erzählung Diodors — der offenbar die Vorlage 
des Hieronymos stark gekürzt hat — wird in den wesentlichen Punkten durch 
diese Urkunde bestätigt, Der Vermutung Droysens (I 2, 8.64), daß vor 
allem eine Demonstration des Antigonos gegen Ägypten den Frieden zustande 
gebracht habe, wird durch die Darstellung des Briefes des Antigonos, wonach 
der Friede zuerst mit Kassandros und Lysimachos abgeschlossen worden ist, 
der Boden entzogen. Das können wir aber wohl annehmen, daß die Ex- 
pedition gegen die Nabataeer dem Ptolemaeos die Gefahr eines Angriffs auf 
Ägypten näher gebracht und ihn deshalb der Einleitung von Verhandlungen 
mit Antigonos geneigt gemacht habe. 

2) Diod: XIX 105, 1.
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„Zugesprochen, Lysimachos die Herrschaft über Thrakien, Ptolemaeos 
. über. Ägypten und die angrenzenden Städte Libyens und Arabiens. 
„Die griechischen Städte sollten allgemein die Autonomie erhalten. 
Der Hauptvorteil des Friedens lag auf der Seite des Antigonos. 
Das einzige wesentliche Zugeständnis, das er machte, war die An- 
erkennung seiner Rivalen als selbständiger Machthaber. Dagegen 
mußte Ptolemaeos auf die syrisch-phönikischen Gebiete verzichten, 
und Kassandros und Lysimachos mußten sich die Beeinträchtigung 
ihrer Machtstellung und den Eingriff in ihre politische Bewegungs- 
freiheit, die in dem Zugeständnis der Autonomie der griechischen 
Städte lagen?), gefallen lassen. Kassandrog Stellung war durch 
die Klausel, die eine zeitliche Begrenzung seiner Gewalt enthielt, 
noch eine besonders unklare.?) Antigonos mochte hoffen, daß ihm 

1) Diese Autonomie der griechischen Städte wird in dem Schreiben des 
Antigonos einseitig in den Vordergrund gestellt — der Adresse, an die das 
Schreiben gerichtet ist, entsprechend, 

2) Beloch, Gr. Gesch. III 1, S. 137 nimmt an, daß alle Bestimmungen nur 
vorläufig, bis zum Mündigkeitsalter des Jungen Alexander gelten sollten, und 
ähnlich ist die Auffassung Nieses I, 8. 304. Es ist allerdings schlimm, daß 
wir bei der Kürze Diodors, die ein Mißverständnis nicht ausschließt, nicht 
mit völliger Sicherheit urteilen können. Aber der Wortlaut der Diodorischen 
Stelle spricht unstreitig für die oben im Texte gegebene Auslegung. Daß 
die Herrschaft des Lysimachos über Thrakien und die des Ptolemaeos über 
Ägypten nicht als eine provisorische bezeichnet werden soll, ergibt sowohl 
der Wortlaut (nal Avsinoyov wiv züg Ooduns nvgiedew, ITroAsuaiov 68 rüg 
Alyönrov), wie es vornehmlich auch sachlich aus der deutlich hervortretenden 
Stellung dieser Machthaber namentlich des Ptolemaeos erschlossen werden 
kann. Ptolemaeos stützte seine Herrschaft über Ägypten auf das Recht der 
Eroberung und wohl auch auf die Verteilung durch .die Makedonen und 
wird gewiß nicht in eine Formulierung gewilligt haben, die diesen Besitz nur 
als einen vorläufigen bezeichnete. Wenn aber bei den Bestimmungen über 
Lysimachos und Ptolemaeos eine bloß provisorische Geltung ausgeschlossen ist, 
so muß dies — nach dem Zusammenhang der Stelle — mit Notwendigkeit 
auf Antigonos ausgedehnt werden, wenn auch der Ausdruck, der von diesem 
gebraucht wird: &dymysisdeı ng Aolag ndong eine gewisse Unbestimmtheit 
hat. Auch dürfen wir wohl geltend machen, daß die Festsetzung über die 
Autonomie der Griechen sich dem Wortlaut Diodors nach gewissermaßen 
auf einer Linie mit den Bestimmungen über die Gewalt des Lysimachos, 
Ptolemaeos und Antigonos befindet, daß aber diese gewiß nicht als eine 
provisorische betrachtet worden ist. Der Unterschied zwischen der Stellung 
des Kassandros und der übrigen Herrscher, auch des Antigonos, besteht 
doch darin, daß Kassandros’ Gewalt unzweideutig als eine Strategie be-



aus dem Verhältnis zu den noch lebenden Gliedern des \ 
hauses weitere Schwierigkeiten erwachsen würden!) Und Ws Rn 
die Gewalt über Griechenland, die in der Strategie über ERST 
begründet war, gedacht, wenn Kassandros von vornherein duch 
die Autonomie der griechischen Staaten gebunden war? 

Die Vermutung, daß die Friedensbestimmungen vor allem dem 
Interesse des Antigonos dienten, wird bestätigt, wenn wir das auf- 
fallendste Moment dieses Friedensschlusses in das Auge fassen. Es 
ist der Ausschluß des Seleukos.?) Daß seine bisherigen Verbün- 

    

zeichnet wird (vgl. auch die treffende Bemerkung von Hünerwadel, Forsch. 
z. Gesch. des Lysimachos, 8. 32). Bei Antigonos dagegen fehlt jeder Hinweis 
auf Strategie oder auf Reichsverweseramt. Kassandros befand sich, wie mir 
scheint, insofern in einer besonderen Stellung, als seine Gewalt, wenigstens 
ursprünglich, bloß auf Usurpation, nicht auf Verteilung durch die Makedonen 
beruhte, und als er sie gerade in Makedonien, dem eigentlichen Sitze des 
Königtums, ausübte (vgl. auch die von Hünerwadel mit Recht angeführte 
Anklage des Antigonos gegen ihn, Diod. XIX 61, 2). So wie ich faßt die 
Stelle Diodors anscheinend auch U. Köhler, Berl. Sitzungsber. 1898, S, 830, 
wie überhaupt dessen Anschauung von dem Frieden von 311 (vgl. nament- 
lich auch Berl. Sitzungsber. 1901, 8. 1057.) sich am meisten mit der hier 
vertretenen Auffassung (die ich auch schon in meinem Artikel tiber Deme- 
trios P.—W. IV 2771 angedeutet habe) berührt, 

1) Droysen II 2, 8.66 hat den Frieden dadurch in eine falsche Beleuch- 
tung gebracht, daß er meint, die Reichsverweserschaft des Antigonos sei still- 
schweigend anerkannt worden, und die „erneute Anerkennung des jungen 
Alexander als König“ sei ein wesentliches Moment in der von Antigonos ver- 
tretenen Politik gewesen. Antigonos hatte durchaus kein Interesse daran, 
den jungen König Alexander so in den Vordergrund zu schieben, daß er seine 
eigene politische Stellung gewissermaßen auf dieses Recht des königlichen 
Knaben begründet hätte. Er hatte ja selbst damals schon den Gedanken, 
das Königtum zu gewinnen, wie die auf Hieronymos von Kardia zurückgehende 
Überlieferung meldet (Diod. XIX 93, 4, 100, 1). Seine eigene Gewalt über 
Asien erfuhr auch nicht wie die des Kassandros durch das Königtum des 
Jungen Alexander eine Beschränkung oder zeitliche Begrenzung. Er überließ 
vielmehr dem Kassandros die Auseinandersetzung mit dem Rechte des Sohnes 
der Roxane und das Odium einer Verletzung dieses Rechtes, Auch Hüner- 
wadel, Forsch. z. Gesch. d. Lysimachos, 8. 33f. betont viel zu stark das 
positive Eintreten des Antigonos für die”Sache des Königshauses. 

2) Beloch, Gr. Gesch. III 1, 8. 137, 1 meint, daß Seleukos nicht nur in 
den Frieden eingeschlossen, sondern als Herr der oberen Satrapien anerkannt 
worden sei. Ich halte diese Auffassung gegenüber dem klaren Bestand un- 
serer Überlieferung für unmöglich. Wenn Diodor XIX 105, 1 sagt, daß An- 
tigonos nach den Bestimmungen des Friedens über ganz Asien herrschen
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deten ihn beiseite ließen, war offenbar die Voraussetzung, unter 
der Antigonos überhaupt sich zum Abschluß eines Friedens bereit 
finden ließ. Dieser sollte der Isolierung des Seleukos dienen.! 
Es kann vielleicht als die größte Unterlassungssünde in dem durch 
Konsequenz der Politik wie Energie der militärischen Aktion gleich 
ausgezeichneten-Wirken des Antigonos erscheinen, daß er nach der 

sollte, so ist, wie Beloch selbst zugesteht, dieser Wortlaut der Diodorischen 
Stelle mit der Ansicht, daß Seleukos die Herrschaft über den Osten zuerkannt 
worden sei, unvereinbar. Und Antigonos selbst erwähnt in seinem Schreiben 
an die Skepsier Seleukos mit keinem Worte. Belochs Meinung, daß Antigo- 
nos in diesem Schreiben keinen Anlaß gehabt habe, Seleukos zu neunen, 
da es sich darin nur um die Freiheit der Hellenen gehandelt habe, helle- 
nische Städte aber im Machtgebiete des Seleukos nicht vorhanden gewesen 
seien, ist unzutreffend. Die Autonomie der griechischen Städte hatte eine 
allgemeine Bedeutung, und unbefangene Erwägung wird nicht bestreiten 
können, daß in die ausführliche Geschichte der Verhandlungen, die Antigonos 
gibt, auch Seleukos hineingehört haben würde, wenn er an diesen Verhand- 
lungen wirklich teilgenommen hätte. Da Antigonos das Verdienst, das er 
sich um die griechischen Städte durch die Erleichterung der militärischen 
Lasten infolge des Friedensschlusses mit Ptolemaeos erworben, stark betont, 
würde er wohl nicht versäumt haben, die weitere Steigerung dieses Verdien- 
stes, die durch einen Ausgleich mit Seleukos bedingt worden wäre, ebenfalls 
gebührend hervorzuheben. Daß Antigonos nicht auf den Plan, den Osten zu 
gewinnen, verzichtet hat, ergibt sich u. a. auch aus Diod. XX 47, 5, wo von 
der Lage des neugegründeten Antigoneia gesagt wird: söpung yao Im Ö zönog 
Zysögedcaı ch re Baßviorig nalreis vo sergazsivıs. Wenn Belochs 
Ansicht von der Einbeziehung des Seleukos in den Frieden unrichtig ist, so 
ergibt sich daraus weiter, daß er diesem Frieden eine zu große Bedeutung 
beigemessen hat und daß dieser an sich nicht einen so wichtigen Abschnitt in 
der Geschichte dieser Zeit darstellt. Der Ansicht Droysens, II 2, S. 75f., daß 
Antigonos im Jahre 311 einen Krieg mit Seleukos geführt und in einem be- 
sonderen Friedensschluß die oberen Landschaften an Seleukos abgetreten habe, 
fehlt die Möglichkeit der Begründung; sie widerspricht auch dem Charakter 
der politischen Stellung, die wir in der Folgezeit dem Antigonos zuschreiben 
müssen. 

1) Das Verhalten der Verbündeten gegenüber Seleukos kann nicht Wunder 
nehmen, wenn wir erwägen, daß das Solidaritätsbewußtsein der Bundesge- 
nossen und das Festhalten an eingegangenen Verpflichtungen bei diesen Ver- 
tretern einer rücksichtslosen Interessenpolitik gewiß nicht weiter gingen, als 
eben die eigenen Interessen dies als erforderlich erscheinen ließen. Auch 
haben ja, wie das Schreiben des Antigonos beweist, Kassandros und Lysi- 
machos sich schon vorher von der gemeinsamen Grundlage des Bundes los- 
gesagt,
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Schlacht bei Gaza, wenigstens nach der Sicherung seiner Herrschaft 
“über die phönikische Küste gegen Ptolemaeos, nicht mit größerer 
Macht sich auf Seleukos geworfen und die Befestigung von dessen 
Herrschaft im Osten zu hindern versucht hat. Eine Erklärung für 
dieses Verhalten des Antigonos dürften wir wohl dann finden, wenn 
wir annehmen könnten, daß er darauf gerechnet habe, durch einen 
Ausgleich mit seinen anderen Gegnern freies Feld zu erlangen, um 
mit aller Kraft sich gegen Seleukos wenden zu können. Daß er 
dann seine Absicht nicht ausgeführt hat, dafür würden wir den 
Grund in der kurzen Dauer des Friedens suchen müssen.



Zweites Kapitel. 

Die Bildung der neuen Großmächte. 
Der Frieden von 311 hat die großen Gegensätze, die zwischen 

den Machthabern bestanden, nicht ausgeglichen, sondern nur ihren 
offenen Austrag vertagt. Wir dürfen wohl annehmen, daß. die 
friedenschließenden Parteien selbst nur Zeit und Kräfte gewinnen 
wollten, um ihre Machtstellung weiter ausbauen und ihre politischen 
Pläne besser verwirklichen zu können. Die Proklamierung der 
Autonomie der griechischen Städte, die den Interessen des Kassan- 
dros und Lysimachos widersprach, der Ausschluß des Seleukos aus 
dem Frieden, die immer noch auf die Gesamtherrschaft über das 
Alexanderreich gerichteten, die Selbständigkeit der übrigen Herrscher 
bedrohenden ehrgeizigen Absichten des Antigonos kennzeichnen 
den schwankenden und widerspruchsvollen Charakter des Friedens- zustandes. Die Autonomie der Griechen blieb eine schöne Losung, 
zu deren Verwirklichung Kassandros und Lysimachos keine An- 
stalten machten. 

Das Recht des Königshauses war durch den Frieden anerkannt 
worden; am meisten zeigte sich dieses als eine lästige Fessel für 
die selbständigen Herrschaftsgelüste des Kassandros. Mit jener 
vollendeten Rücksichtslosigkeit, die vor allem sein Verhalten gegen- 
über dem Hause Alexanders bezeichnet, wußte er sich dieser Fessel zu entledigen. Er ließ den jungen Alexander und seine Mutter 
Roxane heimlich aus dem Wege räumen.!) Es war jetzt noch ein 
anderer Sohn Alexanders, von der Barsine, übrig. Diesen ließ 
Polyperchon von Pergamos, wo er sich befand, kommen?), sammelte, 

1) Diod. XIX 105, 2f. Just. XV 2,5. Nach der parischen Marmorchronik (eicher ergänzt von Wilhelm) geschah dies erst im Jahre 310/9 (ed. Jacoby 8. 23, 18). 
2) Antigonos scheint wenigstens keinen Versuch gemacht’ zu haben, dies zu hindern. Vielleicht waren ihm neue Verwickelungen, in die Kassandros durch das Auftreten des Jungen Herakles gebracht wurde, nicht unerwünscht.



Zweites Kapitel. Die Bildung der neuen Großmächte. 61 

von den Gegnern des Kassandros allerseits unterstützt, eine be- 
deutende Streitmacht und zog gegen Makedonien, um hier seinem 
Schützling den Königsthron, sich selbst wieder die ausschlaggebende 
Gewalt zu verschaffen. Zu ehrgeizig, um auf eine einflußreiche 
Herrschaftsstellung zu verzichten, politisch zu unfähig, um dauernd 
eine solche zu gewinnen, hatte er bisher nur mehr Verwirrung 
stiftend gewirkt, als irgendwie zu einer Konsolidierung der poli- 
tischen Verhältnisse in Makedonien und Griechenland beigetragen. 
Durch den Frieden von 311 war er anscheinend in eine völlige 
Isolierung geraten.!) Jetzt bot sich ihm noch einmal eine Gelegen- 
heit, gestützt auf den Anhang des Königshauses und die Feind- 
schaft gegen Kassandros eine bedeutende Rolle zu spielen. Aber 
durch seine Unfähigkeit und persönliche Unwürdigkeit verdarb er 
sich alles. Kassandros, der einen weitgehenden Abfall der Make- 
donen zum Sohne ihres großen Königs befürchtete, zog durch aller- 
lei Versprechungen, insbesondere durch die Aussicht auf die Stra- 
tegie über den Peloponnes, Polyperchon auf seine Seite herüber 
und bewog ihn, den jungen Herakles zu töten.?) In merkwürdiger 

: Vereinigung von Treulosigkeit und Kopflosigkeit ließ sich so Poly- 
perehon bestimmen, die einzige Anwartschaft auf den Wiedergewinn 
einer stärkeren Machtstellung, die er iu dem Eintreten für die An- 
sprüche des jungen Königssohnes hatte, selbst zu zerstören. Bald 
darauf wurde auch die Königin Kleopatra, die Tochter Philipps, 
die sich in Sardes befand und bisher allen Werbungen, die seitens 
der Diadochen an sie ergangen waren, widerstanden hatte, auf Ver- 
anlassung des Antigonos aus dem Wege geräumt, da sie versuchte, 
mit Ptolemaeos in Verbindung zu treten.?) 

So war in einer Reihe von furchtbaren Katastrophen das Ge- 
schlecht Alexanders, ja — bis auf Thessalonike, die dem Kassan- 
dros die Hand gereicht hatte — das ganze makedonische Königs- 
haus vernichtet. Das Ende der Söhne Alexanders befreite die 
miteinander um sein Erbe streitenden Machthaber von jeder Rück- 
sicht auf die legitimen Träger des Königtums und stellte ihre 

1) Darauf kommt wohl auch die Bemerkung in dem Schreiben des Anti- 
gonos an die Skepsier Z. 39f. hinaus. 

2) Diod. XX 20. 28. Marm. Par. a. O. 
3) Diod. XX 37, 3ff. Im Jahre 309/8 nach der parischen Marmorchronik, 

8. 23 ed. Jacoby.
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Herrschaft ganz auf sich selbst‘) Es fehlte nur noch der Name 
des Königtums. Die Vertreter der Sonderherrschaften ebenso wie 
der Repräsentant der auf die Gesamtherrschaft gerichteten Ten- 
denzen, Antigonos, trachteten jetzt danach, aus der durch die Be- 
seitigung des Königshauses geschaffenen Situation für sich selbst 
möglichst Kapital zu schlagen.?) So sehr aber auch Antigonos 
bestrebt gewesen war, aus eigener Machtvollkommenheit seine Herr- 
schaft zu gründen und zu befestigen, brachte tatsächlich der Tod 
der Söhne Alexanders seinen Gegnern noch größeren Gewinn, weil die Einheit des Gesamtreiches, die Antigonos von sich aus festhalten 
wollte, doch vor allem mit der Existenz des Königshauses ver- 
knüpft gewesen war. 

Der offene Bruch des Friedens von 311 ging, wie es scheint, 
von Ptolemaeos aus, der wohl durch die Erfolge des Seleukos im 
Osten zu seinem Vorgehen ermutigt wurde. Er warf sich, dem 
Vorbilde des Antigonos folgend, zum Vorkämpfer für die Freiheit 
der Griechen auf und suchte auf diesem Gebiete seinen Rivalen noch 
zu überbieten. Unter dem Vorwande, daß Antigonos entgegen den 
Bestimmungen des Friedens von 311 in verschiedenen griechischen 
Städten selbst noch Besatzungen unterhalte, trat er in Kilikien 
dem Antigonos entgegen und bemühte sich zugleich mit den in 
den Machtbereichen des Kassandros und Lysimachos gelegenen 
Städten Fühlung zu gewinnen (310).?2) Der Moment für ein Ein- 

  

1) Sie werden jetzt mit Vorliebe mit der Bezeichnung dvrderng angeführt. Diod. XX 19, 2.3. 37,5 u.a. 
2) Diod. XIX 105,3f. Es wird hier ausdrücklich auch auf Antigonos Bezug genommen, und es ist kein Grund, mit Nietzold a.0. 8. 36 Anm. 87 die Ursprünglichkeit und Richtigkeit dieser Überlieferung anzuzweifeln. Die An- sieht von Hünerwadel a. 0, 8 34f., daß Antigonos wohl die Absicht ge- habt habe, nach der Ermordung des jungen Alexander dem Kassandros den Krieg zu erklären, daß er aber durch den Krieg mit Ptolemaeos daran ge- hindert worden sei, beruht auf seiner m. E. nicht richtigen Auffassung der politischen Stellung des Antigonos und läßt sich mit unserer Diodorischen Stelle nicht in Einklang bringen. 

3) Diod. XX 19, 3£. Beloch, Gr. Gesch. MıS. 147, 1 meint vielmehr, daß.es sich hier um ein Bündnis mit Kassandros und Lysimachos selbst handle. Ich halte diese Ansicht für unbegründet. Beloch muß selbst zu- gestehen, daß Kassandros und Lysimachos in der Folge nicht mit Ptolemaeos zusammenwirken, Im Gegenteil ist die weitere Tätigkeit des Ptolemaeos stark gegen Kassandros gerichtet, und hierzu, wie zu den allgemeinen Be-
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greifen des Ptolemaeos in die griechischen Verhältnisse war um 
so günstiger, als die Machtstellung des Antigonos in Griechenland 
durch den Abfall seines Neffen Polemaeos ') eine wesentliche Schwä- 
chung erfahren hatte. 

Polemaeos war im Besitze des wichtigen Chalkis?) und des 
für den Übergang von Kleinasien nach Europa so bedeutsamen 
hellespontischen Phrygien.) Der ägyptische Herrscher wußte ihn 
auf seine Seite zu ziehen und dann, da er seine ehrgeizigen Pläne 
fürchtete, sich seiner zu entledigen. Die Truppen des Polemaeos 
gewann er, als eine sehr erwünschte Verstärkung seiner eigenen 
Kräfte, für sich.*) Kilikien wurde nun allerdings dem Ptole- 
maeos durch einen Zug des Demetrios wieder entrissen, aber es 
gelang ihm im Jahre 309 im südwestlichen Kleinasien Fuß zu 
fassen.) Von größerer Bedeutung noch wurde es aber, daß der 
ägyptische Machthaber im Gebiete des aegaeischen Meeres und in 
Griechenland selbst als Befreier auftrat.) In den Besitz von Ko- 

strebungen, die Ptolemaeos in diesen Jahren verfolgt, paßt es durchaus, daß 
er mit den im Herrschaftsbereiche des Kassandros befindlichen griechischen 
Städten anzuknüpfen sucht. ° 

1) Diese Form des Namens ergibt sich aus J. G. IT 266 — Syll.? 184. 
2) Vgl. die schon genannte Inschrift Syll.? 184 und‘Diod. XIX 78,2. XX 

27,8. 3) Diod. XX 19, 2, ! 
4) Diod. XX 27,3. Nach Diod. XX 19, 2 hat Polemaeos nach seinem Ab- 

fall von Antigonos zunächst ein Bündnis mit Kassandros geschlossen. Da 
im folgenden keine Spur mehr von einem Anschluß an Kassandros, der da- 
mals anscheinend an keiner Aktion gegen Antigonos teilgenommen hat, vor- 
handen ist und XX 27,3 unmittelbar an den. Abfali des Polemaeos seine 
Verbindung mit Ptolemaeos angeschlossen wird, hat die Vermutung Belochs, 
II1 8.147, 1, daß es sich von Anfang an um ein Bündnis mit dem 'ägyp- 
tischen Herrscher gehandelt habe, manches für sich. 

5) Diod. XX 27. Plut. Demetr. 7. 
6) Diod. XX 37. Suid. u. Anurjreros. Auf die Besatzung, die Ptolemaeos 

nach Diodor aus Andros vertrieb, werden sich — nach einer nieht unwahr- 
scheinlichen Vermutung des Herausgebers — die in einer Inschrift von Andros 
(J. 6. XII 5 nr. 714) genannten Soldaten beziehen. — Beloch IA S. 149, 3 
meint, daß Ptolemaeos damals ein Abkommen mit Antigonos geschlossen 
habe und bezieht hierauf den Anfang des genannten Suidasartikels: Inurirerog 
6 Avzıydvov al Irolsuios öuoköyncav yıklav opicıv Evonovdor elvar Er’ 
Sievdeghosı Thg mdong "Elkddog za) Em) To c5 Mrkov Emrineyeiv. Ebenso 
urteilt Dürrbach B.C.H. 1907 8. 220f. Ich halte aber diese Ansicht für 
unwahrscheinlich. Der Artikel des Suidas, der allerdings sehr wertvolle 

» 
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rinth und Sikyon gelangt, gedachte Ptolemaeos, wie es scheint, den 
korinthischen Bund der griechischen Staaten zu erneuern!) und sich 
selbst an dessen Spitze die Hegemonie über Griechenland zu sichern. 

„Die Grundzüge der von den Ptolemaeern befolgten Politik treten 
uns so schon in den politischen Plänen und Unternehmungen des 
ersten Ptolemaeers deutlich entgegen. Auf dem Fundamente einer 
fest begründeten, in sich zusammengefaßten und geschlossenen 
Herrschaft über Ägypten sehen wir das System seiner auswärtigen 
Politik emporstreben. Die Herrschaft über Kypros®) und die Küsten- 
gebiete des südöstlichen Mittelmeers, insbesondere das phoenikische 
Küstenland, als Grundlage einer gebietenden Stellung zur See. und 
dann weiter eine umfassende Hegemonie über die Griechenwelt, als 
Krönung der Großmachtstellung, sind die Hauptziele dieser politi- 
schen Bestrebungen. 

Informationen enthält — vgl. Koehler, Berl. Sitzungsber. 1891 $. 209—, 
leidet entschieden gerade im Anfang au Konfusion, und es scheint mir des- 
halb nicht geraten, ein Bündnis zwischen Piolemaeos und Antigonos anzu- 
nehmen, das große innere Unwahrscheinlichkeit und auch bestimmte An- 
deutungen der Überlieferung gegen sich hat. Allerdings kann es als auf- 
fallend erscheinen, daß Antigonos in dieser Zeit so wenig den Erfolgen des 
Ptolemaeos entgegenzutreten sucht. Aber daß er sich durch den ägyptischen 
Herrscher so den Wind aus den Segeln habe nehmen lassen sollen, daß er 
sich mit Ptolemaeos geradezu verbündet hätte, um diesen ruhig in seiner 
Befreierrolle gewähren und selbst einen herrschenden Einfluß in Griechen- 
land gewinnen zu lassen, kann doch wohl nicht als wahrscheinlich gelten. 
Wir wissen eben nicht, wodurch Antigonos vor allem in Anspruch genommen 
war; vielleicht war er auch schon damals mit umfassenden Rüstungen be- 
schäftigt. Auch geht aus Plutarchs Worten (Demetr. 8 Anf.): deu maekorn... 
«örois (sc. Antigonos und Demetrios) &svdsgodv iv "Elldd« n&cav dad 
Kasdvögov nal ITrölsuaiov vazadsdovimueınv, hervor, daß die „befreiende“ 
Tätigkeit des Ptolemaeos in Griechenland von Antigonos als eine seinen 
eigenen Interessen feindselige betrachtet wurde. Wir werden aus diesen 
Gründen wohl die Belochsche Vermutung verwerfen müssen und besser mit 
Koehler a.O. den Anfang des Suidasartikels auf den Frieden von 311 beziehen. 

1) Dies hat Kochler a. O. mit Recht aus dem Suidasartikel über Deme- 
trios geschlossen. . 

2) Gerade im Jahre 310 hatte Ptolemaeos auf Kypros nach Beseitigung 
des Tyrannen Nikokreon, der früher der Hauptvertreter einer Verbindung mit 
dem ägyptischen Machthaber gewesen war, aber jetzt der Hinneigung zum 
Bunde mit Antigonos verdächtig schien, seine Herrschaft zur Vollendung ge- 
bracht; vgl. Diod. XX 21 (wo Nikokreon statt Nikokles zu verstehen ist) und 
die parische Marmorchronik unter d. J. 311/0 (ed. Jacoby 8. 23, 17).
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Ptolemaeos fand in Griechenland nicht den Anklang für seine 
„befreiende“ Tätigkeit, den er erhofft haben mochte. Auch war 
er durch seine Unternehmungen in einen entschiedenen Gegensatz 
gegen seinen früheren Verbündeten Kassandros getreten. So glaubte 
er aus Mangel an Unterstützung in Griechenland selbst eine 
Neuorganisation der griechischen Staaten nicht durchführen zu 
können und zog es vor, mit seinem alten Bundesgenossen einen 
Vertrag zu schließen, der im wesentlichen den gegenseitigen Be- 
sitzstand sicherte‘) Dann kehrte er wieder nach Ägypten zurück. 
Er hatte immerhin Wichtiges in Griechenland erreicht, im Pelo- 
ponnes festen Fuß gefaßt und auch im Gebiete des ägäischen 
Meeres seinen Einfluß zur Geltung gebracht. Es ist sogar nicht 
unwahrscheinlich, daß er damals bereits den Grund zu dem späteren 
Verhältnis der Inselgriechen zur ptolemäischen Herrschaft ge- 
legt hat.°) 

Im Jahre 307 sandte Antigonos — nach Vollendung umfassender 
Rüstungen — seinen Sohn Demetrios mit einer bedeutenden Flotte 
und mit ansehnlichen finanziellen Mitteln ausgerüstet nach Griechen- 
land, um die Befreiung der griechischen Städte, vor allem Athens, 
durchzuführen?) Es war wahrscheinlich die Absicht des Antigonos, 
zuerst sich gegen Ptolemaeos und Kassandros, die für das Ver- 
hältnis zu den griechischen Staaten die größte Bedeutung hatten, 
zu wenden und erst nach erfolgreicher Bekriegung dieser beiden 
Gegner den Kampf im Osten gegen Seleukos aufzunehmen. Zu- 
nächst galt es in Griechenland den Erfolgen des Ptolemaeos und 
dem Bündnis, das zwischen diesem und Kassandros geschlossen 
worden war, entgegenzuwirken. Demetrios erschien im Frühsommer 
307%) vor dem Hafen Peiraieus. Demetrios von Phaleron mußte den 
Peiraieus räumen und schloß am folgenden Tage mit dem Gegner 
ein Abkommen, wodurch er — gegen Zusicherung freien Geleites 

1) Diod. XX 37,2. Suid. u. Anwfegios, Plut. Demetr. 15. Daß Ptolemaeos 
und Kassandros wieder in enge Verbindung untereinander traten, ergibt sich 
auch daraus, daß die athenischen Strategen beim Herannahen der Flotte des 
Demetrios diese zunächst als (verbündete) ptolemaeische empfangen wollten 
(Plut. Demetr. 8). 

2) Vgl. die noch genauer zu besprechende Inschrift von Amorgos, Dittenb. 
Syll.? 202. 

3) Diod. XX 45, 1. Plut. Demetr. 8. J. G. II 264° = Syll.® 173. 
4) Im Thargelion. Plut. Demetr. 8. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 5
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für seine Person — diesem die Stadt überantwortete‘) Demetrios 
wandte sich dann zunächst gegen Megara, gewann dieses (im Juli 
oder August 307) und gab den Megarensern auf Bitten der Athener 
die Freiheit?) Darauf nahm er Munychia, das noch von einer Be- 
satzung des Kassandros gehalten wurde, und ließ die Befestigungen 
schleifen.?) In Athen wurde die volle Demokratie wiederhergestellt, 
die Einrichtungen des Kassandros und des Phalereers Demetrios wur- 
den beseitigt, die Gegner der demokratischen Verfassung, vornehm- 
lich der Phalereer selbst, angeklagt und verurteilt. Die Athener 
erhielten sogar durch die Gunst des Demetrios eine ihrer früheren 
auswärtigen Besitzungen, die Insel Imbros, zurück.t) Auch die Be- 
freiung von Chalkis, das unter der Herrschaft des Polemaeos, des 
Neffen des Antigonos, gestanden hatte, war eine wesentliche Ver- 
stärkung der Sicherheit Athens.) 

Für die Richtung, die das politische Leben Athens unter dem 
Zeichen der Restauration der Demokratie einschlug, ist namentlich 
das Gesetz des Sophokles über die Philosophenschulen charakte- 
ristisch. Die wichtigste Wirkung des Gesetzes war allerdings die 
Auflösung der peripatetischen Schule in Athen und die Verbannung 
ihres Hauptes, des Theophrastos.°) Diese Schule, mit der die poli- 
tische Wirksamkeit des Phalereers in so enger Verbindung gestanden 
hatte, wollte man vor allem treffen. Wie man gegen Sokrates den 
Vorwurf erhoben hatte, daß er die Jugend verderbe, so machte 
man, wie es scheint, jetzt ähnliches gegen die in Athen einfluß- 
reichsten Philosophen geltend.”) Indessen hatte das Vorgehen 
zugleich eine allgemeinere Bedeutung, indem bestimmt wurde, 

1) Diod XX 45. Plut. Demetr. 8. Suid. u. Inufreios. Polyaen. IV 7, 6. 
2) Philoch. frg. 144. Plut. Demetr. 9. Diog. Laert. IT 115. Diod. XX 46, 3 

(der die Einnahme von Megata nicht an ganz richtiger Stelle erwähnt); Suid. 
u. Anwfreros; vgl. auch Michel 166 — Syll.? 174. Michel 167—168. 

3) Philoch. frg. 144. [Plut.] v.X orat. p. 8504. Diod. XX 45,5. Plut. a. 0. 
Suid. u. Anurrouos. J. G. II 252%, 

4) Diod.a.0. Plut.a. O0. Philoch. a. 0. Diog. Laert. V 77. 
5) Vgl. J. G. II 266 = Syll.? 184. 

6) Diog. Laert. V 38. Athen. XIII 610 c.f. Alexis frg. 94 Kock. Pollux 
IX 42. Sauppe Orat. att. II 341. 

7) Dies ergibt sich aus dem erwähnten Fragment des Komikers Alexis. 
Wir dürfen, um dies zu verstehen, die Nachricht des Diogenes Laertius heran- 
ziehen, wonach den Theophrast 2000 Schüler gehört haben sollen.
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daß niemand eine philosophische Schule in Athen unterhalten 
dürfe, wenn er nicht die Genehmigung des athenischen Volkes 
besitze.!) Zwar wurde das Gesetz des Sophokles infolge einer An- 
klage auf Gesetzwidrigkeit wieder aufgehoben, aber wir können 
doch daraus, daß es überhaupt eingebracht wurde und zunächst 
auch durchging, die Tendenzen der Restaurationspolitik, die damals 
in Athen walteten, erkennen. Auch verteidigte einer der hervor- 
ragendsten Vertreter der damaligen demokratischen Politik in Athen, 
Demochares, die Gesetzmäßigkeit des Antrages des Sophokles. 
Der innere Widerspruch, in dem sich die maßgebenden philo- 
sophischen Schulen, namentlich die Akademie und der Peripatos, 
in ihren beherrschenden Grundgedanken mit den grundlegenden 
Tendenzen der Demokratie befanden, läßt sich nicht bestreiten. 
Wir dürfen also auch bei dem Gesetze des Sophokles, so sehr wir 
den einseitig übertreibenden Charakter jeder Restaurationspolitik in 
ihm finden, doch nicht verkennen, daß es in den großen Zusammen- 
hang des Kampfes zwischen den auf dem Boden der Sokratik er- 
wachsenen philosophischen Schulen und der attischen Demokratie 
hineingehört. Eine Anerkennung des Prinzips der Lehrfreiheit an 
sich war ja überhaupt dem griechischen Staate fremd.‘) Wohl war 

1) Diog. Laert. a.0. Inhaltlich sagt Athenaeos a. O. dasselbe. Wilamowitz, 
Phil. Unters. IV 194 ff bestreitet mit Unrecht diesen allgemeineren Charakter 
des Gesetzes. Vgl. auch Athen. XI 509 und meine Bemerkungen P.-W. IV 2773. 
Auch das ist wohl kaum zu bezweifeln, daß ‘das Gesetz des Sophokles die 
Billigung des Demetrios fand. 

2) v. Wilamowitz Phil. Unters. IV 8. 270. läßt durch das Mittel des 
Vereinsrechtes in gewissem Sinne das Ziel der Lehrfreiheit im attischen Staate 
erreicht werden. Mir scheint, daß seine Beweisführung tiber das Ziel hinaus- 
schießt. Wenn auch zuzugeben ist, daß die Begründung eines religiösen 
Vereins — also auch der Philosophenschulen — an sich nicht der besonderen 
Genehmigung des Staates bedurfte, so ist doch andrerseits kein Zweifel, daß 
die Freiheit solcher Vereinsbildungen nur insoweit eine ungehinderte war, 
als sie nicht den öffentlichen Interessen und den Gesetzen des Staates zuwider- 
zulaufen schienen. Worin im vorliegenden Falle die Gesetzwidrigkeit des An- 
trages gesehen wurde, vermögen wir nicht bestimmt zu sagen. Wahrscheinlich 
war es die allgemeine Festsetzung, daß niemand ohne Erlaubnis des Volkes eine 
Philosophenschule einzichten solle, die allerdings, wie es scheint, dem attischen 
Vereinsrechte widersprach. Es handelte sich also um einen Formfehler; aber 
die Bekämpfung dieser Ungesetzlichkeit schlug dann auch inhaltlich — was 
wir ja durchaus begreifen können — zuungunsten des Sophokles und seiner 
politischen Gesinnungsgenossen aus. Wir sehen in dem Gesetzesantrage des 

5*
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tatsächlich den persönlichen Anschauungen zum Teil eine große 
Bewegungsfreiheit eingeräumt, und der vorwiegend im Kulte sich 
ausprägende Charakter der staatlichen Religion ließ es auf diesem 
Gebiete selten zu Konflikten kommen. Indessen von einem grund- 
sätzlich selbständigen Rechte des Individuums gegenüber dem Staate 
kann nicht die Rede sein.) Wir dürfen aber auch, um die an- 
tiken Verhältnisse richtig zu beurteilen, nicht den engen und 
‚beschränkten Boden antiken stadtstaatlichen Lebens außer acht 
lassen, den häufigen Wechsel der Verfassungen, den innigen Zu- 

_ sammenhang, in dem die Grundlagen des Staates mit dem gegen- 
wärtig herrschenden Bürgertum standen. Das politische Experi- 
ment spielte im griechischen Staate eine bedenkliche Rolle. Es 
fehlte die mehr neutrale und umfassendere Sphäre des modernen 
Staates, in dem die geistigen Kämpfe unter geringerer Gefahr einer 
sofortigen Umsetzung der Theorie in die staatliche Praxis aus- 
gefochten werden können. 

Demetrios brachte Athen eine aufrichtige Bewunderung seiner 
großen Vergangenheit und ein kongeniales Verständnis für athe- 
nisches Naturell, für die hier wie nirgends anders heimische Feinheit 
des Geistes entgegen. Die Athener freuten sich an der Person des 
Jugendlichen, mit verschwenderischer Fülle körperlicher Vorzüge und 
geistiger Gaben ausgestatteten Befreiers. Die gebildetste und geist- 
reichste Stadt der Welt und der geistreichste unter den damaligen 
Fürsten fanden einander und überboten sich in gegenseitigen Hul- 
digungen. Es war allerdings nicht die bloße Begeisterung für 
athenische Freiheit, was Demetrios, der doch von seinem Vater 
gesandt war, in die Arme der Athener trieb. Die politischen Rück- 
sichten spielten namentlich bei Antigonos, der nach seiner ganzen 
Art wenig geneigt war, einen für seine politischen Zwecke un- 
fruchtbaren Kult mit der Vergangenheit Athens zu treiben , eine 

Sophokles jenen Widerstreit zwischen Psephisma des souveränen Volkes und 
Nomos, der für die voll entwickelte attische Demokratie so charakteristisch 
ist. Dieses Mal scheint zuletzt .der Nomos gesiegt zu haben. 

1) Die Selbständigkeit — oder, besser gesagt, — die Selbstherrlichkeit 
des philosophischen Individuums, die ja zum Teil geradezu den Staat in 
seinem verpflichtenden Charakter negiert, zum Teil ihn von dem philoso- 
phischen Erkennen abhängig macht, bedeutet natürlich keine prinzipielle 
Auseinandersetzung des Rechtes des Individuums mit dem der Gemeinschaft.
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maßgebende Rolle. Die Befreiung Athens krönte das von Antigonos 
bisher befolgte politische System, das die Autonomie der griechi- 
schen Staaten vertrat; die Parteinahme der Athener für seine Sache 
betrachtete er als ein wirksames Mittel der Reklame für seine poli- 
tischen Unternehmungen und Pläne. Der athenische Hafen und 
die athenische Flotte kamen der Stärkung seiner Seemacht zugute. 
Wenn er den Athenern das Versprechen gab, ihnen 150000 Scheffel 
Getreide und Holz zum Bau von 100 Schiffen zu liefern, so diente 
er, indem er die Stadt widerstandsfähiger gegen ihre Feinde machen 
wollte, zugleich seinem eigenen Interesse.!) Indessen, so entschei- 
dend in der Sache selbst der Einfluß der politischen Berechnung 
bei der Befreiung Athens war, so wirksam war bei der Ausführung 
dieser Politik das persönliche Moment. Es ließ sich eben keine‘ 
geeignetere Persönlichkeit für die Proklamierung der athenischen 
Freiheit denken, als es Demetrios war. 

Die Athener überließen sich dem vollen Rausch der Freude über 
das Geschenk der wiederhergestellten Freiheit und kannten in ihrer 
Begeisterung für den, der ihnen das Geschenk gebracht hatte, keine 
Grenzen. Die überschwenglichsten Ehrenbezeugungen, die in der 
Einrichtung eines Kultes für die „Retter und Befreier“ gipfelten, 
wurden Demetrios und seinem Vater Antigonos zuteil?) Es wurde 
beschlossen, ihre vergoldeten Bildsäulen bei denen des Harmodios 
und Aristogeiton aufzustellen, den beiden Herrschern als den Soteren 
einen Altar zu errichten, jährliche Wettspiele, feierliche Züge und 
Opfer zu ihren Ehren zu veranstalten, zwei neue Phylen, die ihren 
Namen trugen (Antigonis und Demetrias), den 10 Phylen des atti- 
schen Staates hinzuzufügen. Auch mit dem Namen des Königtums 
wurden Antigonos und Demetrios schon damals von den Athenern 
begrüßt?) Wir werden in den Ehren, die das athenische Volk seinen 

1) Diod. XX 46,4. Plut. Demetr. 10. Vgl. auch J.G. II 238. U. Koehler, 
Hermes V 349 ff. 

2) Diod. XX 46, i—3. Plut. Demetr. 10. 
3) Plut. a. O., bestätigt durch das bereits erwähnte Inschriftfragment J. G: 

II 238. Die weiteren Nachrichten Plutarchs’a. O. und c. 12, daß die Athener 
einen eponymen isgsög zöv Zwrrjou» eingesetzt und einen Monat Demetrion, 
einen Tag Demetrias genannt hätten, beruhen auf Übertreibung oder MiB- 
verständnis; vgl. J.@. IT 247. 263 und Koehlers Bemerkung zu 302. Kirch- 
hoff, Herm. I 161.
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Befreiern darbrachte, nicht bloße Schmeichelei sehen dürfen, wenn 
es auch an dem plumpen und würdelosen Wettbewerb um die 
Gunst der Machthaber nicht fehlte. Es mochte zum Teil wirklich 
unter den Athenern die Empfindung walten, daß die Herrscher, die 
ihnen die Freiheit brachten, ihnen die Hilfe leisteten, die sie sonst 
von ihren Göttern und Heroen erwartet und empfangen hatten.! 
Aber die Freiheit, die sie so als Geschenk aus den Händen der 
Machthaber annahmen, war nicht mehr die nämliche Freiheit, für 
die ihre Väter bei Marathon und Salamis gekämpft hatten. 

Daß die Absicht des Antigonos bereits damals auf eine Organi- 
sation der gesamten hellenischen Staaten — sowie es schon vor- 
her Ptolemaeos versucht hatte — gerichtet war, ergibt sich aus 
dem Auftrage, den er seinem Sohne Demetrios gab, eine Versamm- 
lung der verbündeten griechischen Städte zu berufen, um über die 
gemeinsamen Interessen von Griechenland Beschluß zu fassen.?) Es 
war dies allerdings noch mehr ein Programm, an dessen Ausführung 
nieht unmittelbar gedacht werden konnte, solange nicht der Einfluß 
des Antigonos in Griechenland noch weiter Boden gewonnen hatte. 
Zunächst trug sich dieser aber mit dem Plane, dem Ptolemaeos 
entgegenzutreten und vor allem seiner Machtstellung im südöst- 
lichen Mittelmeer eine ihrer wichtigsten Stützen, den Besitz der 
Insel Kypros, zu entreißen. Demetrios brach im Frühjahr 3069) 
an der Spitze einer ansehnlichen Streitmacht auf, um den Plan 
seines Vaters auszuführen. Nachdem er sich in Kilikien noch durch 
Mannschaften und Schiffe verstärkt hatte, segelte er nach Kypros. 
Er besiegte den Bruder des Ptolemaeos, Menelaos, und wandte sich 
dann dazu, Salamis zu Wasser und zu Lande zu belagern. Jetzt 
erschien Ptolemaeos selbst mit einer Flotte. Sein Versuch, in den 
Hafen von Salamis einzudringen und sich mit der Flotte des 
Menelaos zu vereinigen, mißlang. Demetrios gewann einen glän- 
zenden Seesieg über seinen Gegner, der diesen zur Rückkehr nach 
Ägypten bewog und dem Demetrios die Herrschaft über die ganze 
Insel verschaffte) Besondere Bedeutung erhielt der Seesieg von 

1) Vgl. den später auf Demetrios gedichteten Ithyphallos. 
2) Diod. XX 46,5. Zu dem Ausdruck vgl. u. a. Polyb. IV 22, 2. 
3) Über die Chronologie des kyprischen Feldzuges vgl. meine Bemerkungen 

P.-W. IV 9774 £, 

4) Diod. XX 48—52. 53,1. Plut. Demetr, 16.
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Salamis dadurch, daß Antigonos jetzt in Ausführung seines schon 

lange gehegten Planes die Königswürde annahm und zugleich seinem 

Sohn Demetrios Anteil am Königsnamen gewährte‘) Dem Beispiel 

des Antigonos folgten aber die übrigen Heirscher, Ptolemaeos?) 
Seleukos, Kassandros®) und Lysimachos. So hatte sich jetzt das 

Reich Alexanders in eine Reihe auch dem Namen nach selbstän- 
diger Königreiche aufgelöst. - 

Die Selbständigkeit der neuen Reiche fand vor allem ihren Aus- 

druck in den neuen Hauptstädten, die durch ihre Namen diese 

dynastischen Herrschaftsbildungen charakterisierten. Kassandros 

1) Diod. XX 53, 2. Just. XV 2, 10. App. Syr. 54. Plut. Demetr. 17f. Die 

Darstellung Plutarchs ist anekdotisch zugespitzt. Ich werde in anderem Zu- 

sammenhang auf die Würdigung der Berichte eingehen. Die Bedeutung, die 

von Antigonos und Demetrios für die Selbständigkeit ihrer Herrschaft der 

Seeschlacht bei Salamis beigemessen wurde, ergibt sich auch aus den Münzen; 

vgl. meine Bemerkungen P.-W. IV 2776. 
2) Im astronomischen Königskanon wird das Königtum des Ptolemaeos 

erst vom 7. November 305 an gerechnet. Diese Datierung scheint auch durch 
demotische Papyrusurkunden, die eine Rechnung nach den Regierungsjahren 

des jungen Königs Alexander noch bis zum Jahre 305/4 erschließen lassen, 
bestätigt zu werden; vgl. Strack, Dymastie der Ptolemäer 191. Rubensohn, 

Elephantine-Papyri 1907 S.23. (Die Instanz, die Grenfell und Hunt, Hibeh- 
Papyri I 242f. gegen diesen späteren Anfang der offiziellen Einführung des 

Königsnamens geltend machen, wird von Rubensohn, Elephantine-Papyri 23 

beseitigt.) Auch in der parischen Marmorchronik scheint in der Angabe unter 

dem Jahre 305/4 ed. Jacoby S. 24, 23: ITroAsundog iv Bacılelav nuoklußer 

eine Bestätigung für den späteren Ansatz der offiziellen Annahme des Königs- 
titels durch Ptolemaeos vorzuliegen. Den Grund, warum Ptolemaeos offiziell 
erst später den Königsnamen angenommen zu haben scheint, können wir 

nicht mit Sicherheit angeben. Strack a. 0. ist der Ansicht, daß Ptolemaeos sich 
erst 305/4 feierlich habe krönen lassen. Es liegt an sich nahe, die Abwehr 
des Angriffes des Antigonos als Grundlage für das offizielle Auftreten des 
Königstitels zu vermuten (vgl. auch Diod. XX 76,7). Dies ist auch die Mei- 
nung von Jacoby, Marmor Parium $S. 203. Aber es bleibt immer noch 
zwischen dem Abzug des Antigonos und dem Datum des astronomischen 
Kanons ein nicht unbeträchtliches Intervall, das wir nicht völlig zu erklären 

vermögen. Ptolemaeos hat, wie wir jetzt aus den Elephantine-Papyri er- 

sehen, später seine Satrapenjahre auch als Königsjahre gerechnet; vgl. Ele- 

pbantine-Papyri nr. 2 und 3—4 und die Bemerkungen von Rubensohn 8. 22f. 
3) Aus Plut. Demetr. 18 könnte man zu schließen versucht sein, daß 

Kassandros nicht selbst den Königstitel angenommen habe; indessen wird 
eine solche Vermutung durch Syll.? 178 widerlegt. 

_
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war, wie wir gesehen haben, mit seinem Beispiel vorangegangen. 
Im Jahre 309 folgte Lysimachos und gründete auf dem thrakischen 
Chersones die Stadt Lysimacheia.!) Antigonos, der in den ersten 
Jahren seiner Herrschaft über Asien in Kelaenae in Phrygien resi- 
diert hatte?), war gerade zur Zeit, als Demetrios auf Kypern seine 
großen Erfolge errang, mit dem Bau einer neuen Hauptstadt Anti- 
goneia am Orontes?) beschäftigt. Nicht weit von der Mündung 
des Orontes, ungefähr an der Stelle des späteren Antiocheia ge- 
legen, beherrschte es durch seine Lage die uralte Kulturstraße, die 
im Tale des Orontes und dann weiter durch das untere Syrien 
nach Aegypten ging, ebenso wie auch die Übergänge über den 
mittleren Euphrat. Die Nähe des Meeres begünstigte die Ver- 
bindung mit dem Westen, namentlich der Griechenwelt. Die Land- 
schaften, in deren Mitte die neue Hauptstadt lag, bildeten eine 
geographisch im wesentlichen zusammenhängende, wie auch durch 
mannigfache kulturelle Beziehungen verbundene Ländermasse, von 
der philistaeischen Küste bis zur westlichen und nördlichen Klein- 
asiens reichend. Die zentrale Lage inmitten des Alexanderreiches 
gab diesen Gebieten eine politische und militärische Bedeutung, 
wie sie wenige andere Gegenden der damaligen Kulturwelt besaßen. 
Gestützt auf den Besitz der gesamten Küstenlandschaften von den 
Grenzen Ägyptens bis zum schwarzen Meere konnte der Beherrscher 
dieses Reiches die gebietende Stellung im östlichen Mittelmeer ge- 
winnen und behaupten und zugleich den vorwaltenden Einfluß 
über die griechischen Staaten ausüben. Die umfassenden Herr- 
schaftspläne des Antigonos und Demetrios, das Streben dieser 
Könige nach der Herrschaft über das gesamte Alexanderreich haben 
die politische Konsolidierung dieses kleinasiatisch-syrisch-phöni- 
kischen Reiches gehemmt. 

Die Reiche der anderen Machthaber, die der Herrschaft des 
Antigonos gegenüber ihre Selbständigkeit zu behaupten trachteten, 
waren in dieser Zeit auch zu einem wenigstens vorläufigen Ab- 
schluß ihrer inneren Organisation und ihrer äußeren Ausdehnung 
gelangt. Von den politischen Stellungen des Ptolemaeos und des 

1) Marı. Par, ed. Jacoby, S. 23, 19, Diod.XX 29, 1, Strabo 331, Frg. 52, 54, 
Paus. 19, 8, App. Syr. 1, Just, XVII 1, 2, Ps.-Skymn. 703f. 

2) Vgl. Koehler, Berl. Sitzungsber. 1898, S, 835. N 
3) Diod. XX 47, 5f., Strabo XVI 750, Steph. Byz. u. ‘Avsıyövsie, nr. 5,
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Kassandros, dessen Herrschaft über Griechenland allerdings gerade 
damals stark umstritten war, ist schon die Rede gewesen. Lysi- 
machos hatte nach langen Kämpfen gegen thrakische und skythische 
Völker wie gegen die griechischen Städte an der Westküste des 
Pontos, unter denen vor allen Kallatis ihm einen hartnäckigen | 
Widerstand entgegengesetzt hatte‘), ein in sich geschlossenes Reich 
gegründet, das im wesentlichen die thrakischen Gebiete von Make- 
donien bis zur Küste des schwarzen Meeres, von der Nordküste 
des ägäischen Meeres bis zur Donau beherrschte. Lysimachos 
stand im allgemeinen dem Griechentum wenig gewinnend und ent- 
gegenkommend gegenüber, wie er sich auch gegen den Einfluß der 
griechischen Philosophie auf sein Reich ablehnend verhalten zu 
haben scheint.?) ‚Trotzdem hätte seine Herrschaft für die griechische 
Kulturwelt eine große Wichtigkeit gewinnen können, wenn sie 
längeren Bestand gehabt hätte. In Anknüpfung an Philipps Politik 
der Hellenisierung und militärischen Sicherung Thrakiens®) bildete 
das Reich des Lysimachos ein starkes Bollwerk gegen die Barbaren 
des Nordens, und dieser Schutz der Griechenwelt war wohl durch 
die Unterwerfung der im Machtbereich des Lysimachos gelegenen 
griechischen Städte unter seine Herrschaft nicht zu teuer erkauft. 
Die Ereignisse nach dem Untergange des Reiches, namentlich der 
Einbruch der Galater, bewiesen, was die Beseitigung dieses Boll- 
werkes bedeutete, und auch die griechischen Städte, die, wie Byzanz, 
ihre selbständige Stellung inmitten der kämpfenden Herrscher be- 
haüptet hatten, erfuhren in der Folgezeit, daß ihnen jetzt der Rück- 
halt gegen die Angriffe der nördlichen Barbaren fehlte, 

Auch Seleukos hatte zur Zeit, als Antigonos den Königstitel auz;:, 
nahm, die Begründung seiner Herrschaft im Osten in der Haupt- 
sache abgeschlossen. Es ist eine besonders empfindliche Lig. in 
unserer Überlieferung über die Diadochengeschichte, daß durch: die 
Unachtsamkeit des Ausschreibers Diodor jede genauere Kunde von 
der großen militärischen und politischen Wirksamkeit, durch die 
das Seleukidenreich gegründet worden ist, verloren gegangen ist. 
Wir können nur so viel sagen, daß bis zum Jahre 306 die östlichen 
Landschaften des ‘ehemaligen Perserreiches von Seleukos seiner 

1) Vgl. namentlich Diod. XIX 73. 
2) Athen. XIII 610e — Karyst. frg. 9 (F. H. G. IV 8. 358). 
3) Vgl. Bd. 1 179 £f. 

m
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Herrschaft gewonnen waren.!) Auch die Gründung der neuen 
Hauptstadt Seleukeia am Tigris?) wird in diese Zeit oder nicht 
viel später fallen. Als griechische Stadt nicht weit von der alten 
Landeshauptstadt Babylon erbaut und wie die übrigen Hauptstädte 
der neuen Reiche den Namen des Herrschers tragend, bezeichnet 
diese Stadt den Charakter der Seleukidischen Reichsgründung und 
zugleich durch die Verdrängung Babylons den Unterschied der 
seleukidischen von der Alexandermonarchie. Seleukos hat auch an 
den indischen Grenzen Krieg geführt. Er hatte anscheinend die 
Absicht, die volle Herrschaft Alexanders auch hier wieder herzu- 
stellen. Aber die Gestaltung, die die Verhältnisse in Indien selbst . 
gewonnen hatten, erschwerte eine Neubegründung der makedoni- 
schen Herrschaft in den Induslandschaften. Am mittleren Ganges 
hatte sich unter Sandrokottos (Tsehandragupta) ein bedeutendes 
Reich, das der Mauryadynastie, gebildet, das in der Hauptstadt 
Palimbothra (Pataliputra) am Ganges seinen Mittelpunkt hatte. 
Es war Tschandragupta gelungen, seine Herrschaft auch über die 
Indusgebiete auszudehnen.?) Seleukos wollte diese Konzentration 
indischer Herrschaft in den von Alexander unterworfenen Gebieten 
nicht ruhig mit ansehen. Er zog dem indischen König über den 
Indus entgegen. Es scheint zu einem Krieg zwischen beiden Herr- 
schern gekommen zu sein, der aber durch einen Friedensvertrag 
beendet wurde. Seleukos trat die Gebiete am Indus ab und erhielt 
dafür von Tschandragupta 500 Elefanten‘) Das friedliche Ver- 
hältnis zwischen Seleukos und Tschandragupta blieb auch unter 
ihren Nachfolgern Antiochos Soter und Amitraghäta (Vindusära) 
bestehen. Wahrscheinlich war es die Rücksicht auf die Entwick- 

1) Es scheint, daß der Unterwerfung von Medien, Susiane, Persis, die nach 
dem Siege über Nikanor erfolgte, die von Baktrien und den angrenzenden 
Landschaften gefolgt ist (Just. XV 4, 1m. 

2) Strabo XVI 738, App. Syr. 58, Paus. I 16,3. Beloch, Gr. Gesch, III ı, 
8. 140, nimmt mit Recht au, daß Seleukeia vor Antiocheia, das bald nach 
dem Siege von Ipsos gegründet worden ist, erbaut sein müsse. Es wird dieser 
Schluß auch durch die Stelle Strabons nahegelegt. 

3) Just. XV 4, 13ff. Vgl. Lassen, Ind. Altertumsk.? HD, 8. 207f., v. Gut- 
schmid, Kl. Schr. II 568#,, Geschichte Irans 24. 

4) Strabo XV 724, App. Syr. 585, Trog. prol. 15, Just. XV 4. Die Notiz bei 
Plin. N. H. VI 63: religua inde Seleuco Nieatori peragrata sunt, beruht offen- 
bar auf einem Mißverständnis.



Zweites Kapitel. Die Bildung der neuen Großmächte. 15 

lung der Dinge im Westen, die Seleukos bewog, auf die Herrschaft 
über Indien zu verzichten.) 

Antigonos trat seit dem Siege von Salamis mit seinen Herr- 
schaftsplänen offener hervor. Zunächst galt es, mit erdrückender 
Übermacht der selbständigen Herrschaft des Ptolemaeos ein Ende 
zu machen. Mit sehr bedeutenden Streitkräften?) brach Antigonos 
im Spätherbst des Jahres 306 gegen Aegypten auf?). Demetrios 
sullte die Operationen des Landheeres durch die Flotte unterstützen. 

Aber die geschickten Gegenmaßregeln des Ptolemaeos und die Un- 
guust der Jahreszeit brachten das große Unternehmen des Antigonos 
zum Scheitern. Durch die Besetzung der wichtigsten zur Landung 
geeigneten Punkte wurde die Landung der Flotte, die außerdem durch 
die Novemberstürme litt, verhindert. Das Landheer vermochte 
wegen hohen Wasserstandes des Nils nicht in das Land einzu- 
dringen. So mißlang der auf gemeinsame Operation von Land- 
heer und Flotte angelegte Plan. Mangel an Lebensmitteln machte 
sich im Heere des Antigonos fühlbar. Die Mutlosigkeit, die in- 
folge aller dieser widrigen Umstände ausbrach, ließ es Antigonos 
geraten erscheinen, den Rückzug anzutreten (Anfang 305) und eine 
Wiederaufnahme des Unternehmens auf gelegenere Zeit zu ver- 
schieben. 

Demetrios erhielt nun nach dem Ende der aegyptischen Expedition 
den Auftrag, die Insel Rhodos zu unterwerfen. Die Rhodier, die 
früher eifrige Bundesgenossen des Antigonos gewesen waren, hatten 
ähnlich wie die Byzantier, den Versuch gemacht, zwischen den 
großen kriegführenden Mächten eine neutrale Stellung zu gewinnen. 
Insbesondere hatten sie die für ihren Handel und Wohlstand so 
wichtigen Beziehungen‘ zu Ptolemaeos nicht dem Herrschaftsinteresse 
des Antigonos opfern wollen. Antigonos aber wollte auf die Kräfte 
der durch ihre wirtschaftliche Blüte und ihre Lage für seine See- 
herrschaft so wichtigen Insel nicht verzichten. Die Belagerung 

'1) Dayjauf deutet Just. XV 4, 21 hin. Wir würden danach anzunehmen 
haben, daß der Krieg in Indien in den letzten Jahren vor der Schlacht bei 
Ipsos stattgefunden habe. : 

2) Diod. XX 73, 2 gibt 80000 Fußtruppen, 8000 Reiter und 83 Elefan- 
ten an. 

3) Hauptbericht Diod. XX 73—76, vgl. auch Plut. Demetr. 19, Pans. 16, 6. 
Über die Chronologie vgl. meine Bemerkungen P.-W. IV 2776.
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von Rhodos‘) hat in der antiken Kriegsgeschichte durch die groß- 
artigen Belagerungsmaßregeln des Demetrios und die äußerst ge- 
schiekte und erfolgreiche, von Ausdauer und Heldenmut getragene 
Verteidigung der Rhodier Epoche gemacht. Von den Gegnern des 
Antigonos, vornehmlich Ptolemaeos, aber auch Kassandros und 
Lysimachos, erhielten sie mannigfache Unterstützung. Nach ein- 
jähriger Dauer der Belagerung kam es im Jahre 304, unter Ver- 
mittlung der Aetoler, zu einem Vertrag, in dem die Rhodier im 
wesentlichen das erreichten, was sie erstrebt hatten. Sie schlossen 
einen Bund mit Antigonos, durften aber ihr freundliches Verhältnis 
zu Ptolemaeos aufrechterhalten und behaupteten ihre Autonomie. 
Der glückliche Ausgang der Belagerung legte so den Grund zu 
der politischen Machtstellung von Rhodos. Er zeigte, was unter 
besonders günstigen Verhältnissen doch auch jetzt noch eine orie- 
chische Polis, die es verstand, die Weltlage auszunutzen und mit 
kühner Initiative ihre eigenen Mittel auszubilden und zu gebrauchen, 
vermochte. 

Der Frieden, den Demetrios mit den Rhodiern schloß, machte 
ihm freie Bahn für sein Eingreifen in die Verhältnisse Griechen- 
lands, wo seine Anwesenheit dringend erforderlich war. Kassandros 
hatte seit 306 wieder mit großem Erfolge begonnen, in Griechen- 
land seine Herrschaft auszubreiten, und namentlich Athen bedroht.?) 
Die Athener hatten vornehmlich unter Leitung des Demochares 
große Anstrengungen gemacht, um ihre Stadt in Verteidigungszu- 
stand zu setzen. Durch einen neuen Angriff im Jahre 304°) hatte 
Kassandros die Stadt in große Gefahr gebracht. Da erschien De- 
metrios mit bedeutenden Streitkräften, entsetzte Athen, befreite 
Chalkis, das wieder in die Gewalt des Kassandros gekommen war, 
und trieb seinen Gegner bis zu den Thermopylen zurück) Im 
ganzen mittleren Griechenland wurde die Herrschaft des Kassandros 

1) Hauptbericht: Diod. XX 82-100. Vgl. noch Plut. Demetr. 21f., Paus. 
16, 6, 

2) Es ist dies, wie schon Niebuhr gesehen hat (Vortr. üb, alte Gesch. II 
113), der im Ehrendekret für Demochares (v. X orat. 851d) erwähnte „vier- 
Jährige Krieg“. Die wichtigsten Stellen, namentlich inschriftlichen Erwäh- 
nungen, habe ich P.-W. IV 2777f. angeführt (vgl. vornehmlich Syll.? 180, 181, 184). Vgl. auch Beloch IIL2, 8. 376f. 

3) Plut. Demetr. 23; vielleicht bezieht sich darauf Syll.?'184. 
4) Plut. Demetr. 23, Diod. XX 100, 5f.
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gestürzt, die mit Kassandros verbündeten Boeoter wurden gewonnen 
und mit den Aetolern ein engeres Bündnis geschlossen. Im Winter 
304/3 verweilte Demetrios in Athen. Den Genüssen, die ihm die 
Stadt bot, gab er sich in ausschweifendstem Maße hin. Es war nicht 
aur die Stadt der Philosophen, der Mittelpunkt der Bildung, sondern 
mehr noch die der Hetaeren, der er sich in die Arme warf. Die 
Athener überboten sich wieder in Ehrenbezeugungen für Demetrios 
und in Schmeicheleien aller Art.!) Den politischen und militäri- 
schen Erfolgen, die er in Mittelgriechenland errungen hatte, folgten 
im Jahre 303 weitere Fortschritte seiner Machtstellung im Pelo- 
ponnes. Sikyon und Korinth wurden von ihm gewonnen. Sikyon 
erhielt durch Umsiedelung eine festere Lage. In die Burg von 
Korinth wurde eine Besatzung gelegt?), während die Stadt die Frei- 
heit empfing. Auch Argos, Arkadien, Achaia schlossen sich De- 
metrios an.?) Überall wurden die Städte von den Besatzungen be- 
freit. Die Vermählung des Demetrios mit Deidameia, der Schwester 
des jungen Königs von Epeiros, Pyrrhost), läßt mit Wahrschein- 
lichkeit darauf schließen, daß Antigonos und Demetrios damals 
schon an die Erwerbung des makedonischen Königtums dachten. 
So stand Griechenland fast ganz unter dem Einfluß des Antigonos 
und Demetrios. Kassandros’ Herrschaft war so gut wie völlig 
beseitigt. Ihre Krönung erhielt die Stellung des Demetrios in 
Griechenland dadurch, daß er im Winter 303/2 oder im Früh- 
jahr 302°) auf dem Isthmos von Korinth zum Oberfeldherrn der 
verbündeten griechischen Staaten proklamiert wurde. Die schon seit 
einiger Zeit von Antigonos und Demetrios geplante Erneuerung 
des Korinthischen Bundes kam also jetzt zustande. Ein gemein- 
samer Krieg der griechischen Staaten gegen Kassandros wurde 

1) Plut. Demetr. 24. Sehr charakteristisch würde der Beschluß der Athener 
sein: or &v 6 Baoıksög Anunfrgiog xehevon Toüro Kal noös Peods ÖcLov xal 
neös kvfehmovs elvaı dingıov, falls er als genügend bezeugt angesehen wer- 
den dürfte. ” - 

2) Diese Maßregel ist ähnlich zu beurteilen, wie die Besetzung von Akro- 
korinth durch Philipp (vgl. Bd. 1, 8. 210). Demetrios’ Stellung zu den grie- 
chischen Staaten sollte ja auch eine ähnliche werden, wie die Philipps, 

3) Über die wahrscheinlich im Peloponnes geprägten Münzen des Anti- 
gonos und Demetrios vgl: meine Hinweise P.-W. IV a778f. 

4) Plut. Demetr{ 25, Pyrrh. 4, 
5) Vgl. Niese 338, 4.
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beschlossen‘); die verbündeten Staaten stellten Kontigente zum 
Kriege.?) 

Kassandros versuchte nun zunächst dureh Unterhandlungen mit 
Antigonos sich aus der großen Gefahr, mit der die überraschenden 
Erfolge des Demetrios sogar sein Königtum in Makedonien be- 
drohten, zu befreien. Wahrscheinlich war er bereit, auf die Herr- 
schaft über Griechenland zu verzichten, wenn er dafür im selb- 
ständigen Besitze Makedoniens gelassen wurde. Aber die Verhand- 
lungen scheiterten an der Forderung unbedingter Unterwerfung 
unter Antigonos. Dieser hatte wohl die Absicht, seine Gegner 
nacheinander durch seine Übermacht zu vernichten. Indessen die 
gemeinsame Gefahr verband die Gegner zu gemeinsamem Handeln. 
Kassandros wußte zunächst Lysimachos zu einem neuen Bunde zu 
gewinnen, dem dann Ptolemaeos und Seleukos beitraten. So kam 
es zur letzten, entscheidenden Koalition gegen die Herrschaftspläne 
des Antigonos.) Kassandros überließ einen Teil seines Heeres 
unter Prepelaos dem Lysimachos für die von den Verbündeten 
geplanten Operationen in Kleinasien, er selbst 208 mit seinen 
übrigen Streitkräften nach Thessalien, dem Demetrios entgegen. 
Dieser brachte seine Streitkräfte zur See nach dieser Landschaft und 
lagerte sich bei Pherae dem Kassandros gegenüber. Obgleich De- 
metrios seinem Gegner an Zahl der Truppen wesentlich überlegen 
war, kam es doch zu keiner Schlacht. Der einzige bedeutende 
Erfolg, den Demetrios errang, war der Gewinn von Pherae, eines 
der wichtigsten Stützpunkte von Kassandros’ Herrschaft in Thessa- 
lien.“) Lysimachos hatte unterdessen in Verbindung mit Prepelaos 
große Erfolge im nordwestlichen Kleinasien errungen, sich im 
hellespontischen Phrygien festgesetzt und eine Reihe der wichtig- 
sten griechischen Städte, vor allem Ephesos, gewonnen.) Durch 

1) Diod. XX 106, 1, 107, 1. Auf diesen gemeinsamen Krieg der Hellenen gegen Kassandros bezieht sich auch J. G. II 264. 
2) Diod. XX 110, 4, Syll.? 185, 
3) Diod. XX 106, 2ff., Just. XV 2, 15# (bei diesem liegt eine anekdotisch umgebildete Überlieferung vor, die nur persönliche Beweggründe für den letzten großen Kampf zu kennen scheint — die nämliche, die wir auch bei Plutarch Demetr. 25 erkennen. Die Plutarchische Darstellung zeigt deutliche Anklänge an Phylarch frg. 6, 29). 4) Diod. XX 110, 2-6. \ 
5) Diod. XX 107. Auf den Anschluß von Ephesos an' Lysimachos und Prepelaos bezieht sich Anc. Gr. Inser. in tbe Brit. Mus. 449 — Syl.? 186,
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den Abfall einiger Strategen des Antigonos hatte er dann noch weitere 
Verstärkung seiner Macht erhalten.) Antigonos zog dem Lysi- 
machos auf die Kunde von seinen Fortschritten in Kleinasien ent- 
gegen, suchte ihn aber vergeblich zu einer Schlacht zu bestimmen. 
Lysimachos wollte vielmehr erst das Eintreffen des Seleukos, der 

"mit einem großen Heere heranzog, abwarten. Dieser Gefahr gegen- 
über sah sich Antigonos veranlaßt, seinen Sohn Demetrios aus 
Griechenland nach Kleinasien zu rufen.) Dieser schloß mit Kas- 
sandros einen Vertrag, der die Freiheit der griechischen Staaten 
sichern sollte und setzte dann nach Kleinasien über, wo er Ephesos 
und andere dem Antigonos verloren gegangene griechische Städte 
wiedergewann.?) Auch Kassandros sandte noch Verstärkungen unter 
seinem Bruder Pleistarchos nach Kleinasien hinüber, die aber erst 
nach großen Schwierigkeiten und unter starken Verlusten ihre Lan- 
dung bewerkstelligten und sich mit Lysimachos vereinigten.) So 
sammelten sich auf kleinasiatischem Boden, nachdem auch Seleukos 
in Kappadokien eingetroffen war und seine Winterquartiere be- 
zogen hatte), gewaltige Streitkräfte, um in entscheidendem Kampfe 
miteinander zu ringen. Antigonos verfügte über 70000 Mann zu 
Fuß, 10000 Reiter, 75 Elefanten, die Gegner hatten ein Heer von 
64000 Mann zu Fuß, über 10000 Reiter, 480 Elefanten.®) Ptole- 
maeos nahm an dem Entscheidungskampfe nicht teil. Er war auch 
mit ansehnlichen Streitkräften von Ägypten aufgebrochen. Aber auf 
die Nachricht von einem angeblichen großen Siege des Antigonos 
über die Gegner, die er in Phoenikien erhielt, kehrte er, nachdem 
er die auf dem Marsche 'gemachten Eroberungen in Koelesyrien 
durch Besatzungen zu sichern gesucht hatte, nach Ägypten zurück. 

Im Jahre 301 kam es in Phrygien bei Ipsos?) zur Entschei- 

Michel 488. Andere Städte wie Erythrae und Klazomenae blieben Antigo- 
nos erhalten; vgl. Gr. Inser. in the Brit. Mus. 452 — Michel 491, 

1) Vgl. auch Paus. 18, 1. 

2) Diod. XX 108. 
3) Diod. XX 111. Auf diese Zeit bezieht sich wahrscheinlich Gr. Inser. in 

the Brit. Mus. 448 — Michel 490. 
4) Diod. XX 112. 
5) Diod. XX 113, 4. 
6) Plut. Demetr. 28; vgl. auch Diod. XX 113, &. 
?) Über die Lage von Ipsos vgl. Hierokl. Synekd. 26, Mannert, Geogr. 

d. Griechen und Römer VI 3, 108, Ramsay, Asia Minor 140. 434,
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dungsschlacht‘), die mit der Niederlage des Antigonos endete. 
Antigonos selbst fiel im Kampfe. Der Sieg der Gegner wurde 
durch die überlegene Zahl der Elefanten und vor allem, wie es 
scheint, dadurch herbeigeführt, daß Demetrios an der Spitze der 
von ihm geführten siegreichen Reiterei die Gegner zu hitzig und 
unvorsichtig verfolgte und so den Zusammenhang mit dem übrigen 
Heere verlor. 

Die Schlacht bei Ipsos erweckt nicht nur in hohem Maße unser 
menschliches Interesse dadurch, daß in ihr der gewaltige Bau der 
Herrschaft des Antigonos, als er schon der Vollendung nahe zu 
sein schien, zusammenbrach und in seinem Sturze den greisen Be- 
gründer dieser Herrschaft nach einem an politischen und militäri- 
schen Erfolgen ungewöhnlich reichen Leben begrub. Die Schlacht 
hat vielmehr auch eine große und eingreifende geschichtliche Be- 
deutung für die folgende Entwicklung gewonnen. Sie brachte die 
Entscheidung im Sinne der von Ptolemaeos und Kassandros ver- 
folgten Politik, die das selbständige Recht der dynastischen Son- 
derbildungen im Reiche Alexanders vertreten hatte. 

Für Makedonien und das makedonische Volk hat die Schlacht 
bei Ipsos noch besondere Wichtigkeit. Makedonien wird jetzt eins 
der selbständigen Teilreiche. Damit wird der Zusammenhang der 
über die Welt zerstreuten, als Beamte und Soldaten den übrigen 
Diadochenherrschaften dienenden Makedonen mit dem Stammlande 
definitiv aufgegeben. Makedonien ist jetzt nicht mehr das Aus- 
hebungszentrum der militärischen Kräfte, die von Alexander zur 
Bildung und zum Zusammenhalt seines Weltreiches verwandt wor- 
den waren und auch weiter noch den Kern der Diadochenheere 
darstellen. Es kann jetzt wieder in der von Kassandros verfolgten 
Richtung der Politik, die später von den Antigoniden erfolgreich 
fortgesetzt wird, seinen eigentümlichen Aufgaben obliegen, aller- 
dings nur in einer Position, die durch den Abfluß eines großen 
Teiles seiner Kräfte nach außen wesentlich geschwächt ist. 

Dem Siege bei Ipsos folgte die Verteilung der Beute. Kassan- 
dros wurde der makedonisch-griechische Machtbereich zuerkannt; 
das eigentliche Reich des Antigonos wurde zwischen Lysimachos 
und Seleukos in der Weise geteilt, daß dem Lysimachos Kleinasien 
  
  

1) Plut. Demetr. 28f., Pyrrh. 4, Diod. XXI frg. 2#., App. Syr. 56.
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diesseits des Tauros — Kilikien erhielt der Bruder des Kassandros, 
Pleistarchos!) —, dem Seleukos die syrisch -phönikischen Gebiete 
zufielen. Diese Verteilung barg noch große Konflikte in sich, und 
von einer völligen und festen Abgrenzung der gegenseitigen Macht- 
verhältnisse war man noch weit entfernt. Demetrios hatte immer 
noch eine bedeutende Stellung in Griechenland und vor allem zur 
See, die er mit seiner überlegenen Flotte beherrschte. Ptolemaeos 
war durch Seleukos seines Anspruches auf die syrisch-phönikischen 
Gebiete beraubt worden.?) 

Demetrios vertritt in seiner Person in besonders eigentümlicher 
Weise die Bestrebungen dieser Zeit. In einem ausschließlichen 
Maße, wie es bei keinem anderen der Diadochen der Fall ist, 
können wir von ihm sagen: Seine Person ist seine Herrschaft. 
Diese Herrschaft ist nach keiner Seite hin abgegrenzt, stets der 
weitesten Ausdehnung fähig, überall sich festzusetzen bereit, aber 
an keinem bestimmten Boden haftend, daher auch in sich selbst 
unfertig, immer neue Gestalten annehmend und nirgends zu fester 
Konsolidierung gelangend. In dem Gegensatze dagegen, der zwischen 
Seleukos und Ptolemaeos nach der Schlacht bei Ipsos zutage tritt, 
macht sich zugleich mit den persönlichen Herrschaftsbestrebungen 
ein tiefgehender Widerstreit sachlicher Interessen geltend. Die 
vorderasiatische Binnenmacht strebte naturgemäß danach, sich 

‘in den Besitz des Küstenlandes zu setzen, das ihr vor allem 
auch erst den Zugang zu der Mittelmeersphäre eröffnete. Und 
andererseits lag dem ägyptischen Herrscher daran, seine Be- 
wegungs- und Entwicklungsfreiheit namentlich zur See sieh nicht 
durch die Übermacht der vorderasiatischen Herrschaftsbildung unter- 
binden zu lassen. Der alte Gegensatz zwischen Babylon und Ägypten 
lebte in diesem Streite in gewissem Sinne von neuem auf.) Nur war 
jetzt das Interesse der syrischen Großmacht an dem Besitze der 
Küste ein um so größeres, als sie eine hellenistische Macht war, 

1) Plut. Demetr. 31. 
2) Vgl. Diod. XXI 1, 5, Polyb. V 67, 7£, XXVIU 20, 6f. 
3) Mit dem alten babylonischen Anspruch auf Weltherrschaft, dem Recht 

des Sar kissati, das durch den jetzt über Babylonien herrschenden Seleukos 
geltend gemacht worden sein soll, wie Lehm ann-Haupt meint (Wochenschr. 
f. klass. Philol. 1898), hat der Streit zwischen Seleukos und Ptolemaeos gewiß 
gar nichts zu tun. _ 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL. 1. 6
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die ein dringendes Bedürfnis nach der Verbindung mit der helle- 
nischen Welt hatte. \ 

So starke Gegensätze nun aber auch jetzt noch, nach der Ent- 
scheidung bei Ipsos, vorhanden waren, die Bedeutung dieser Ent- 
scheidung wird dadurch doch nicht gemindert. Wenn Demetrios’ 
Herrschaft, mit den wunderbar wechselnden persönlichen Schick- 
salen ihres Trägers verflochten, so gut wie spurlos verschwindet 
und auch das Reich des Lysimachos keinen länger dauernden Be- 
stand hat, so treten die drei großen Reiche, die vor allem die fol- 
gende politische Entwicklung beherrschen, die asiatische Großmacht 
der Seleukiden, die ägyptische der Ptolemaeer, die zugleich die 
Herrschaft über einen großen Teil des östlichen Mittelmeeres ge- 
winnt, und die makedonisch-griechische schon in klaren und festen 
Umrissen uns entgegen.



V. Buch. 

Die hellenistische Kultur. 

Erstes Kapitel. 

Die innere Umbildung der Kultur der Polis. 
Die griechische Nation hat auf der Höhe ihrer Entwicklung ein 

Ideal persönlicher Lebensgestaltung hervorgebracht, das die innere 
Freiheit und Selbständigkeit, wie die Mannigfaltigkeit und den 
Reichtum ihres geistigen Lebens bedingt. In den reifsten und 
vollendetsten Schöpfungen griechischer Kultur finden wir eine har- 
monische, wie es scheint, unauflösliche Verschmelzung klarer und 
schöner Gegenständlichkeit mit innerlicher, persönlicher Lebendig- 
keit, individueller Eigenart mit wirksamer Hingabe an eine gemein- 
same, das Einzelleben bestimmende und beherrschende Welt. Und 
doch, wenn wir diese Einheit individuellen und allgemeinen Lebens, 
dieses Ineinander von Persönlichkeit und Außenwelt bewundern, 
geraten wir leicht in Gefahr, die tiefen Verschiedenheiten, ja, die 
inneren Gegensätze, die jene Verbindung bei aller scheinbaren gegen- 
seitigen Durchdringung in sich birgt, zu verkennen. Es sind die 
beiden großen Grundmächte griechischen Wesens, die innerlichsten 
und gewaltigsten Triebkräfte seiner Entwicklung, um die es sich 
hier handelt. Wenn auf ihrem Zusammenwirken die höchste Voll- 
endung griechischer Kultur beruht, so bezeichnet ihre innere Diver- 
genz das Verhängnis des geschichtlichen Lebens der Griechen. 
Dem Ideal der Gemeinschaft, seiner zusammenfassenden und auf- 
bauenden Kraft gegenüber steht die Emanzipation des Indivi- 
duums mit ihrer zersetzenden und auflösenden Wirkung. Im Gegen- 
satze zur gemeinschaftlichen Ordnung, jenem wunderbaren 
Kosmos staatlichen und kulturellen Lebens, der die Harmonie des 
Ganzen aus reichster und lebendigster Gliederung des einzelnen 
hervorgehen läßt, sehen wir das auf sich selbst gestellte Indi- 
viduum, das seinen besonderen Lebenszweck zu dem herrschenden 

6*
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und bestimmenden macht, in der eigenen Kraft und Macht oder 
in dem eigenen Genusse sein Genüge findet. 

Das auf harmonische Ordnung des Lebens gerichtete Streben 
der Hellenen, die Fähigkeit, eine einheitliche Welt um sich her 
und aus sich heraus zu gestalten, haben in dem Kosmos staat- 
lichen Gemeinschaftslebens ihre wirksamste Verkörperung gefunden. 
Die geistigen und sittlichen Kräfte, die das schöpferische Lebens- 
prinzip der hellenischen Polis bezeichnen, prägen die Idee eines 
durch gemeinsame Lebenszwecke innerlich verbundenen Bürgertums 
in einer durch ihre innere Kraft und Geschlossenheit verpflichten- 
dey Ordnung, dem gemeinsamen Gesetze des Staates, aus. Dieses 
Gesetz steht in enger Verbindung mit dem Wesen der staatlichen 
Gemeinschaft, für die es bestimmt ist. Es ist die Form, in der 
die inneren Lebensbeziehungen dieser Gemeinschaft ihren Ausdruck 
finden, die sittlichen Lebenszwecke des Staates, der organisatorische 
Zusammenhang seiner Aufgaben und Kräfte eine eigentümliche Dar- 
stellung gewinnen. So erhält die in einer bestimmten gesetzlichen 
Ordnung oder Verfassung ausgeprägte Form des Staates eine grund- 
legende Bedeutung für seine Autarkie, die Idee seines unabhängigen 
Bestandes. Die Freiheit des Staates offenbart sich vor allem in seiner 
Autonomie, d.h. der Fähigkeit, die seinem Wesen entsprechende 
Lebensordnung aus eigener Selbstbestimmung zu ver- 
wirklichen. Wenn es überhaupt für die Anschauung der Hellenen 
in besonderem Maße charakteristisch ist, daß die lebensvolle Be- 
deutung eines Ganzen ihnen erst in einer bestimmten Form, die 
sein Wesen zum Ausdruck bringt, entgegentritt, so gilt dies vor 
allem für den Kosmos staatlichen Lebens. Das Walten des Nomos 
bedingt die Herrschaft des staatlichen Ganzen über das Leben des 
Individuums, das erst aus den Zwecken des Ganzen die Begründung 
seines eigenen Lebensinhaltes empfängt, aber die Wirksamkeit jener 
allgemeinen Ordnung des Staates kann nicht gedacht werden ohne 
die selbständige Tätigkeit seines Bürgertums, das in freier 
Selbstbestimmung das allgemeine Gesetz zur Grundlage seines eigenen 
Lebens macht. 

Das ist das Ideal des Gemeinschaftslebens, das in der helleni- 
schen Polis- ausgebildet worden ist; es hat seine innere Kraft 
selbst dann noch bewahrt, als die Unabhängigkeit und Freiheit der 
Polis dahingeschwunden war und ganz andere Kräfte und Formen
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an ihre Stelle traten. Die Polis konnte die einseitige Herrschaft, 
die sie beanspruchte, auf die Dauer nicht durchführen. Das natio- 
nale Gesamtleben erforderte umfassendere Formen seiner Orga- 
nisation, als sie die Enge und der ausschließende Partikularismus 
stadtstaatlicher Existenz zu gewähren vermochten. Die politischen 
Kräfte von Hellas lähmten sich gegenseitig in eifersüchtiger Riva- 
lität oder rieben sich in verheerendem und vernichtendem Kampfe 
auf. Athen hatte einen großartigen Anlauf genommen, ein Mittel- 
punkt für die geistige Kultur der Nation zu werden, die univer- 
salen Tendenzen geistiger Befreiung und Vertiefung, die das 
hellenische Wesen erfüllten, in seinen besonderen Lebenskreis her- 
einzuziehen und hier in eigentümlich schöpferischer Weise auszu- 
gestalten. Die Folge ist gewesen, daß die hellenische Kultur 
auch als Weltkultur für alle Zeit das Gepräge attischen Geistes 
behalten hat. Aber der athenische Staat genügte in seiner 
weiteren Entwicklung nicht den Forderungen, die an die führende 
Großmacht hellenischen Lebens gestellt wurden. Und wie er nach 
außen gegenüber den Aufgaben einer auf Zusammenfassung der 
hellenischen Kräfte gerichteten 'Politik versagte, vermochte er auch 
die in seinem Inneren wirksamen Kräfte individuellen geistigen 
Lebens nicht in seinem Banne festzuhalten. Die eigentümliche 
Welt geistiger und sittlicher Werte, auf denen das Recht und die 
innere Kraft der Polis, die verbindende und verpflichtende Macht 
ihres Gemeinschaftsideals beruhten, wurde durch den ihr selb- 
ständig gegenübertretenden Herrschaftsanspruch des Individuums 
in Frage gestellt. 

Die Emanzipation des Individuums ist begründet in einem 
starken Zuge hellenischen Wesens, der eigentümlichen Kraft und 
Kühnheit persönlicher Initiative, die sowohl den Aufgaben des 
praktischen Lebens gegenüber wie in der Erforschung der den 
Menschen umgebenden Welt zur Geltung gelangt. Ein unbefangenes 
und helles Schauen in die Welt verbindet sich mit keckem, persön- 
lichem Zugreifen. Kühner Wagemut und kluge Berechnung des 
persönlichen Vorteils charakterisieren schon den kolonisatorischen 
Typus des Griechentums, der in dem „vielgewandten“ Odysseus 
sein unübertreffliches poetisches Vorbild gefunden hat. Die poli- 
tischen Kämpfe aufsteigender Volksschichten mit der herrschenden 
Klasse des Adels bilden den Typus des Tyrannen aus, dessen
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Herrschaft durch den persönlichen Vorzug des klugen und 
starken Individuums gegründet wird. Das denkende und er- 
kennende Individuum strebt in unbefangenem persönlichem For- 
schungsdrange die Rätsel der Welt zu ergründen, in ihren Zu- 
sammenhang einzudringen und hieraus zugleich den Mikrokosmos 
des eigenen menschlichen Wesens zu verstehen. „Ich habe mich 
selbst erforscht“, dieses stolze Selbstbekenntnis des tiefsinnigen 
ephesischen Denkers sucht in dem eigenen Erkennen die tiefe 
Quelle für die Unabhängigkeit und Selbständigkeit des in sich 
selbst gegründeten Individuums‘), der vornehmen, geistig starken 
Persönlichkeit. Der ungefähr gleichzeitige Ausspruch des Hekataeos 
von Milet „Dieses schreibe ich, wie es mir wahr zu sein scheint; 
denn die Reden der Hellenen sind, wie es mir dünkt, vielfältig 
und lächerlich“?) offenbart uns, wie aus dem Denken des einzelnen 
die selbstbewußte Kritik gegenüber der Überlieferung erwächst. 
Handelt es sich in solchen Äußerungen noch um einzelne Stimmen 
besonders kühner und starker Geister, so wird in der Zeit der 
Sophistik, in der die Aufklärung allgemeine Verbreitung und prin- 
zipielle Formulierung findet, das menschliche Individuum 
überhaupt als das Maß der Dinge bezeichnet. Die Vorstellungen 
und Bestrebungen des Individuums werden somit das Prinzip der 
Weltanschauung und Weltgestaltung. 

Damit tritt uns die gewaltige innere Spannnng der griechischen 
Entwicklung in ihrer ganzen Bedeutung entgegen. Hier wird der 
Knoten geschürzt zu dem Konflikt, der das griechische Wesen in 
seiner Tiefe erschüttert hat. 

Die Polis selbst hat in der lebendigen und innerlich reichen 
Ausgestaltung, die sie vor allem auf dem Boden der attischen De- 
mokratie gefunden hat, den größten Einfluß auf die Ausbildung 
der Individuen ausgeübt. Ein reger Austausch der geistigen Kräfte, 
eine ungeheure Anspannung persönlichen Wollens und Könnens in 
einem intensiv entwickelten öffentlichen Leben®), die eingreifende 
Wirkung einer die Gemüter und Geister in steter Spannung er- 
haltenden politischen Diskussion lösen eine Fülle von Bestrebungen 
und Kräften individuellen Lebens aus. Im athenischen Staatsleben 

1) Herakl. frg. 101 Diels. 2) Hekat. frg. 332 M. 
3) Vgl. hierzu die schöne Schilderung J. Burckhardts, Weltgeschichtl. 

Betracht. 8. 123 #. a .
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der perikleischen Zeit, in den großen geistigen Schöpfungen, die 
das innere Wesen dieser Epoche zum Ausdruck bringen, sehen wir 
die Tendenz, die Einheit des geistigen Lebensgrundes mit der Frei- 
heit und Mannigfaltigkeit persönlicher Lebensäußerung, die ver- 
pflichtende Macht des Gemeinschaftsgedankens mit individueller 
Selbstbestimmung zu vereinen, die 'im geschichtlichen Leben des 
Staates wurzelnden Kräfte mit einer emporstrebenden neuen Bil- 
dung zu versöhnen. Das Streben mißlingt. Das geistige Leben 
entfaltet sich zu reich und mannigfaltig, zu tief und selbständig, 
als daß es mit den einseitigen partikularen Lebenszwecken der 
Polis auf die Dauer hätte verschmelzen können. So zeigt sich auch 

‘im Innern wie nach außen die Polis nicht elastisch und weit ge- 
nug; sie vermag nicht auf die Dauer das hoch gesteigerte indivi- 
duelle Leben sich innerlich zu eigen zu machen. Das Vorwalten 
eigennütziger gesellschaftlicher Bestrebungen schwächt die 
innere Kraft des verbindenden Staatsgedankens. Die Herrschaft 
der Masse entfremdet die selbständige, aristokratische Persön- 
lichkeit dem gemeinschaftlichen Leben des Staates. Und anderer- 
seits tritt das individuelle Wesen zum Teil schon zu selbstgenüg- 
sam und eigenmächtig auf, um einer inneren Verbindung mit der 
Polis wirklich zu bedürfen, sie ernstlich zu erstreben. Das Indi- 
viduum emanzipiert sich in seinen Lebensinteressen und Anschau- 
ungen von dem historischen Boden, auf dem es herangewachsen ist. 

Das äußere wie innere Leben der Nation befindet sich in einer 
tiefen und verhängnisvollen Krise. In dreifacher Richtung vollzieht 
sich eine Abkehr von den aufbauenden und zusammenhaltenden 

Kräften der bisherigen hellenischen Geschichte. Der peloponnesische 
Krieg bezeichnet den endgültigen Bruch mit den nationalen Tra- 
ditionen der Perserkriege. Die selbstsüchtig-partikularistischen Ten- 
denzen der einzelnen griechischen Staaten gewinnen die unbedingte 
Oberhand und bestimmen allein den Gang der politischen Entwick- 

"lung. Eine weitgehende Auflösung aller politischen Verhältnisse, 
zunächst nur durch die kurze Episode spartanischer Herrschaft 
äußerlich verdeckt, ist die Folge des furchtbaren Krieges, der der 
politischen Größe des athenischen Staates, des vornehmsten Kultur- 
trägers von Hellas, auf immer ein Ende macht. Zugleich tritt die 
Politik der hellenischen Staaten immer mehr unter den maßgeben- 
den Einfluß, den die selbstsüchtigen und selbstherrlichen Bestre-
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bungen einzelner führender Persönlichkeiten ausüben. Männer, wie 
Alkibiades und Kritias, wie vor allen Lysandros, die Vorbilder 
kühnen und rücksichtslosen Gewaltmenschentums, suchen das staat- 
liche Leben von Hellas ausschließlich den eigennützigen Bestre- 
bungen persönlicher Politik dienstbar zu machen. Und nicht weniger 
entscheidend ist das dritte Moment, der geistige Bruch mit den 
Ideen und Kräften, auf denen die innere Lebensentfaltung der Polis 
sich aufgebaut hatte. Dieser erfolgt in den eigentümlich indivi- 
dualistischen Tendenzen, die in der Aufklärungsbewegung zutage 
treten. Die Aufklärung bietet eine theoretische Begründung und 
Rechtfertigung für die innere Loslösung des Individuums aus der 
Gewalt der Polis. Oder sie unterwirft in extremradikaler Ausge- 
staltung einer Herrenmoral den Staat selbst in prinzipieller Formu- 
lierung dem unbedingten Herrschaftsanspruch des einzelnen und 
schafft so die geistige Grundlage für die tatsächlichen Herrschafts- 
bestrebungen der einzelnen „tyrannischen“ Persönlichkeiten. An 
die Stelle der Herrschaft der Gesetze tritt die Selbstherrlichkeit 
des starken Individuums, das im eigenen Interesse die Norm des 
Handelns, in der eigenen Kraft die Rechtfertigung seiner Herrschaft 
findet. 
= Das entscheidende Rüstzeug für die Durchführung dieses gei- 
stigen Kampfes, den ein schranken- und rücksichtsloser Individua- 
lismus gegen die zusammenfassenden und zusammenhaltenden Po- 
tenzen des hellenischen Lebens eröffnet, ist vor allem von der 
Sophistik ausgebildet worden. Sie hat den Boden zwar nicht 
geschaffen, aber zubereitet, auf dem sich die selbstherrliche Wirk- 
samkeit des Individuums aufgebaut hat. Die Sophistik steht aller- 
dings noch in vielfacher Beziehung zu den Problemen und Auf- 
gaben des politischen Lebens, aber ihre Anschauungen sind nicht 
wehr innerlich durch die Lebenszwecke derPolis gebunden. 
Sie will das Individuum instand setzen, die in der Polis wirk- : 
samen Kräfte, die hier herrschenden Bestrebungen mit seinen eigenen 
Tendenzen in Ausgleich zu bringen, das Leben der Gemeinschaft 
seinen besonderen Lebenszwecken anzupassen oder sogar diesen zu 
unterwerfen. Sie lehrt die Kunst, zum Teil vielleicht auch nur 
die Kunstgriffe einer hochgesteigerten Selbstdarstellun g des 
Individuums und einer möglichst vielseitigen oder allseitigen Lebens- 
gestaltung von den Zwecken der Einzelpersönlichkeit aus, wo-
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bei sie es zum Teil sogar nicht verschmäht, auch die äußeren Mittel 
der Lebensausrüstung in den Bereich dieser Kunst hineinzuziehen.! 

Die Sophistik betont mit großer Energie das Bedingte mensch- 
licher Vorstellungen und Einrichtungen und den darin begründeten 
schwankenden und wechselnden Charakter der historischen Bil- 
dungen. Aber sie gelangt nicht dazu, das in ihr vorhandene wert- 
volle Element subjektiver Beurteilung für die Erkenntnis der Welt 
‚und Gestaltung des Lebens wahrhaft und dauernd fruchtbar zu 
machen. Der Relativismus ihrer Auffassung mündet zum Teil in 
einen entschiedenen Skeptizismus aus. Sie verliert sich in ein 
Spiel mit spitzfindigen Formeln und verfällt einer verhängnisvollen 
Isolierung der Individuen, für die sie allerdings in dem damaligen 
zerklüfteten, durch ephemere Interessen und Bestrebungen be- 
herrschten Zustande der griechischen Gesellschaft einen sehr emp- 
fänglichen Boden findet. Das Wertvolle und Aufbauende ge- 
schichtlieher Gemeinschaft bleibt ihr verborgen. Sie vermag 
es nicht, das geschichtliche Leben von dem Willkürlichen 
momentaner Akte und Impulse im Leben des einzelnen wie der 
Gesellschaft zu unterscheiden. Der große Gedanke einer innerlich 
bedeutungsvollen, fortschreitenden geschichtlichen Arbeit ist 
ihr nicht aufgegangen. Damit ist aber zugleich das innere Ver- 
hängnis bezeichnet, das über der geistigen Kultur des Altertums 
überhaupt steht, daß diese auch in ihrer weiteren Entwicklung 
nicht unter den Einfluß eines tieferen geschichtlichen Bewußt- 
seins hat treten können. 

Neben der vielfach befreienden Wirkung der Aufklärung steht 
so die Zersetzung hellenischen Gemeinschaftslebens, die sich in der 
Periode der Sophistik und in der Katastrophe des peloponnesischen 
Krieges vorbereitet hat. In einer Zeit, in der sich eine so tief- 
gehende Krisis des geistigen Lebens. vollzieht, fehlt es allzusehr an 
der verbindenden und erhaltenden Kraft, die das geschichtliche Be- 
wußtsein gemeinsamer großer Aufgaben zu gewähren vermag. In 
dem wirxen Strudel politischer, gesellschaftlicher geistiger Sonder- 2 
bestrebungen und Sonderkräfte sind die großen und starken Züge 

1) Vgl. was über Hippias erzählt wird, Hipp. min., p. 386° — Diels, 
Fragm. d. Vorsokrat., 8. 546f., 12 (2. Aufl. 8. 58%). Sehr charakteristisch wird 
die Vielseitigkeit der sophistischen Kunst auch in den Dialexeis hervorge- 
hoben, Diels 8. 586 (2. Aufl. S, 647f.)
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eines Gemeinschaftslebens, das zu einer Zusammenfassung der Kräfte 

der hellenischen Nation führen zu können schien, untergegangen. 

Noch einmal versucht die auf dem Boden des Sokratischen Den- 

kens erwachsene ldealphilosophie die Herrlichkeit der Polis aus der 

Idee heraus neu zu begründen und das Individuum durch das höhere 

Recht der staatlichen Gemeinschaft innerlich zu binden. Es ist 

das kostbare und unvergängliche Vermächtnis, das die hellenische 
Polis in ihrer Idealgestalt der Nachwelt hinterlassen hat. 

Aber die Ordnung dieses idealen Staates ist aus einem inneren 
Konflikte heraus geboren, aus dem Konflikte, der zwischen ver- 

nünftigem Denken und historischem Staate entbrannt ist. Das 
Martyrium des Sokrates hat eine tiefe Kluft eröffnet zwischen Idee 

und Wirklichkeit. Die reformatorischen Gedanken Platons finden 

keine Stätte der Wirksamkeit unter den Kräften und Tendenzen, 

die das Leben der Polis in seiner gegenwärtigen empirischen Ge- 

stalt bestimmen und beherrschen. Das vernunftgemäße, philoso- 
phische Denken verfährt zu einseitig und radikal, das historische 

Leben ist — unter dem überwuchernden Einflusse der Individuen 

und Gesellschaft beherrschenden Sonderbestrebungen — zu wenig 

tief und nachhaltig begründet, zu wenig umfassend ausgeprägt, als 

daß es zur Grundlage einer reformatorischen Weiterbildung werden 

könnte. Das ist die ungeheure Tragik in der Geschichte griechischen 

Lebens, daß die griechische Nation die größten Idealgedanken ihrer 

führenden Geister sich nicht selbst zu einem Quell eigener innerer 

Erstarkung und Sammlung ihrer Kräfte hat werden lassen können. 
Die schöpferische Epoche der Polis neigt sich ihrem Ende zu. 

Bei Chaeronea unterliegt die Selbständigkeit hellenischer Stadt- 
staaten der neu emporkommenden Macht des makedonischen König- 

tums. In dem Weltreiche Alexanders wird dann vollends der Polis 

der Boden für ihre unabhängige Existenz entzogen. Eine umfas- 

sende Welt tritt an ihre Stelle. Wohl finden wir ein scheinbares 

Fortwirken ihres Herrschaftsanspruches in den alten Formen, aber 

diese Formen bestimmen nicht mehr so wie bisher das geschicht- 
liche Leben. Dieser Staat ist keine Macht mehr. Und der äußeren 

Ohnmacht entspricht der Mangel an selbständiger Kraft inneren 
Lebens. Die Polis beherrscht auch innerlich nicht mehr das Leben 

ihrer Bürger. Dieser innere Widerspruch zwischen dem aus dem 
Leben der Vergangenheit erwachsenen Anspruche und der tatsäch-
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lichen Geltung in der Gegenwart bedingt die Unwahrheit und den 
trügerischen Schein, an denen in der Folge das politische Leben 
der Hellenen so vielfach krankt. 

So stehen äußeres Schicksal der hellenischen Welt und innere 

Wandlung ihres geistigen Lebens in unverkennbarem, tiefem Zu- 

sammenhang und in gegenseitiger Wechselwirkung. Eine neue 

Epoche im Leben des Altertums kündigt sich an. Aus der Um- 
gestaltung der Lebensverhältnisse wächst ein neues Lebensideal 

hervor, selbst wiederum von größtem Einflusse auf die Neubildung 

der äußeren Verhältnisse. Schon vorher durch mächtige geistige 

Strömungen vorbereitet, verleiht dieses neue Lebensideal der gei- 
stigen Kultur der hellenistischen Epoche ihr eigentümliches Gepräge. 

Hatte bisher das Ideal sittlicher und geistiger Gemeinschaft, das 
im Leben der Polis verwirklicht werden sollte, als höchstes Lebens- 
ideal gegolten, so tritt jetzt ein anderes, individualistisches 
Lebensideal beherrschend in den Vordergrund. Die eigentümlichste 
Ausgestaltung und zugleich höchste Steigerung findet dieses in dem 
vollkommenen und glückseligen Leben des einzelnen Weisen, in der 
Autarkie des philosophischen Individuums. Die Freiheit, die 
dieses neue Lebensideal charakterisiert, bedeutet vor allem persön- 
liche Unabhängigkeit und Ungebundenheit des Individuums, 
das aus eigener Selbstbestimmung sich seine Lebenszwecke setzt.!) 

Aber nieht allein auf den Höhen geistiger Kultur zeigt sich diese 
individualistische Richtung der Lebensauffassung und Lebensgestal- 
tung, sondern auch in dem weiteren Kreise hellenischen Lebens 
sehen wir die gleiche Tendenz, die auf Loslösung des Individuums 

vom politischen Leben: “gerichtet ist. Anstatt des Trachtens nach 
Teilnahme an der Herrschaftsgewalt des Staates tritt uns 
das Streben nach gesichertem Besitz und behaglichem 
Lebensgenuß entgegen. Die Emanzipation des Individuums findet 
vor allem in der volleren und selbständigeren Gestaltung des pri- 
vaten Lebens ihren Ausdruck. .; 

Wir betrachten zunächst das Glückseligkeits- und Vollkommen- 
heitsideal, das die Philosophie für das Individuum aufgestellt hat. 

1) Vgl. die in meinen „Studien z. Entw. u. Begr. d. Monarchie im Altertum“, 
8. 29,1 gegebenen Belege, zu denen ich hier noch hinzufüge Stoie. vet. Fragm. 
II frg. 362 (Philo).



Zweites Kapitel. 

Die Philosophie des Hellenismus. 

Die griechische Philosophie hat von Beginn ihrer Wirksamkeit 
an durch einen universalen Zug, der aus der Erfassung allgemeiner 
Weltprobleme hervorging, der beschränkenden Ausschließlichkeit 
stadtstaatlichen Lebens und der Bindung des Individuums an seine 
Ordnungen entgegengewirkt. Auch da, wo die sittlichen und gei- 
stigen Kräfte der Polis in ihrem idealen Gehalte die Grundlage des 
Aufbaus menschlicher Gemeinschaft bilden — wie bei Platon —, 
steht neben und über der beschränkten Welt des Staates eine um- 
fassende Welt als die Heimat alles Wahren und Guten, ein’ uni- 
versaler Zusammenhang, in den das betrachtende und erkennende 
Individuum hineingestellt wird. Und diese Welt bezeichnet doch 
im wesentlichen schon die wahre Lebenssphäre des philosophischen 
Individuums, mag es auch im platonischen Staate noch dem Zwange, 
den die Zwecke und Ordnungen der staatlichen Gemeinschaft aus- 
üben, unterworfen sein. Die Seligkeit der Erkenntnis, die auf den 
Höhen der persönlichen Entfaltung geistigen Wesens dem philoso- 
phischen Denker zuteil wird, hat niemand hinreißender geschildert 
als eben Platon. Von Aristoteles wird dann die Herrlichkeit des 
theoretischen Lebens mit einer Wärme, wie sie selten den nüch- 
ternen Denker über sich selbst erhebt, verkündet.!) Und es ist 
sehr bemerkenswert, daß gerade Aristoteles den besonderen Vor- 
zug dieses theoretischen Lebens wesentlich damit begründet, daB 
in diesem das Individuum in der Hauptsache auf sich selbst an- 
gewiesen sei und sich selbst genüge. Man wird von moderner ge- 
schichtlicher Anschauung aus gegen diese Begründung Bedenken 
erheben dürfen und finden, daß auch hier das Individuum zu sehr 
isoliert werde. Denn auch unser Erkennen — wenigstens des 
geistigen Lebens — ist durch die geschichtlichen Zusammenhänge, 
in denen wir stehen, bedingt. Aber die Auffassung selbst, die 

1) Eth. Nicom. X 7.
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Aristoteles vertritt, ist von großer Bedeutung. Sie zeigt uns, wie 
der Denker, der die Bestimmung des Menschen für die politische 
Gemeinschaft so energisch betonte, wenigstens auf dem Gebiete 
der Erkenntnis die Autarkie des Individuums, die er für die prak- 
tischen Lebenszwecke entschieden bestritt, als erreichbar und als 
das höchste Glück betrachtete. 

Wenn bei Platon und Aristoteles die volle Ausgestaltung indi- 
viduellen Lebens durchaus bedingt ist durch den Glauben an eine 
Welt sittlicher und geistiger Werte, die über dem Individuum 
steht, so entwickeln sich die eigentlich individualistischen Anschau- 
ungen der hellenischen Philosophie in völlig anderer Richtung. In 
ihnen finden die geistigen Tendenzen, die in der sophistischen Be- 
wegung zum Ausdruck gelangt sind, einen eigentümlichen Wider- 
hall, zum Teil weitere Ausgestaltung und Begründung. Ein großes 
System philosophischer Welterklärung, die Atomistik, schafft für 
den Individualismus einen besonders günstigen Boden. Für die 
atomistische Auffassung sind die für sich bestehenden Einzel- 
wesen die letzten Instanzen der Wirklichkeit. Der Phäno- 
menalismus der Kyrenaiker, der die einzelnen Sinnesempfindungen 
als alleinigen Maßstab für Urteil und Handeln der Menschen gelten 
läßt, bezeichnet in anderer Richtung und Formulierung eine weitere 
Ausprägung der individualistischen und relativistischen Gedanken 
der Sophistik. Er bedeutet im Grunde die völlige Negation jedes 
zusammenhängenden Ganzen, jeder über den Eindruck und Einfluß 
des Momentes hinausgehenden Verpflichtung. Die kynische Philo- 
sophie erkennt zwar eine allgemeine Natur an, läßt das Leben des 
Weisen im Rahmen einer einheitlichen allgemeinen Welt sich ab- 
spielen, aber auch sie stellt die Individuen isoliert nebeneinander 
und vermag: nicht aus der Gleichmäßigkeit und Gleichartigkeit der 
allgemeinen Welt einen wirklichen inneren Zusammenhang abzu- 
leiten, wie auch die theoretische Grundlegung ihrer Philosophie 
nicht über die isolierten Einzelaussagen hinausgekommen zu sein 
scheint.!) Es gibt für diese Richtungen eines extremen Individua- 
lismus, mägen sie auch ihre besonderen Positionen verschieden aus- 
prägen und’ begründen, keine die Individuen wirklich verpflich- 
tende Gemeinschaft, zum Teil auch keine zusammenhängende 

1) Vgl. Bd.1S. 57£.
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Erkenntnis. Hierdurch unterscheiden sie sich auf das schärfste 
von der echten Sokratik, vor allem der Gedankenwelt Platons. Das 

Leben des Individuums als solehes — zum Teil auch dieses 

nicht einmal als Ganzes, sondern in seinen einzelnen Glücksempfin- 

dungen — wird zum Selbstzweck.!) Es bildet sich ein förmliches 

Virtuosentum der Genußempfindungen wie der Tugendübung 
beim philosophischen Individuum aus. In der schroffsten Formu- 
lierung der individualistischen Auffassung finden wir geradezu einen 
erkenntnistheoretischen und ethischen Nihilismus, der alle wirklichen 

und selbständigen Werte aus dem menschlichen Leben streicht.?) 
Der Individualismus wird so in seiner einseitig radikalen Ausbildung 
ein anarchisches Element, das den Kosmos griechischen Gemein- 
schaftslebens überhaupt, nicht bloß die besondere Form der ge- 
schichtlichen Polis, innerlich zersetzt. Die schon in der Sophistik 
vorhandenen Elemente der Skepsis, die in verschiedenen Richtungen 
auch die Theorien der Kyrenaiker, Kyniker und Megariker be- 
herrschen, werden dann in einer besonderen philosophischen Schul- 
richtung, dem von Pyrrhon begründeten Skeptizismus, zusammen- 
gefaßt und systematisch ausgeführt.) Auch diese Philosophie 

t) Bezeichnend ist in dieser Richtung die dem Kyrenaiker Hegesias zu- 
geschriebene Äußerung (Diog. Laert. II 95): Tor Te 00p0r Euvrod Ever manıe 
nodgsv" oööEve yüg Ayslodar vov älkov Emiong dEiov aba (vgl. Epicur. 

frg. 523 Us., allerdings in allgemeinerer Fassung: „sibi quemgue consulere®). 
Die Autarkie des Weisen wird vom Kyrenaiker Theodoros in schärfster Zu- 
spitzung betont: robs dt soyobs wördensig Öndeyovres wi Ösicdar plior. 
(Diog. Laert. II 98.) 

2) Vgl. die Lebensanschauung des Hegesias bei Diog. Laert. II 94f. Sehr 
charakteristisch in erkenntnistheoretischer Hinsicht ist, was vom Kyniker 
Monimos berichtet wird (Menandr. frg. 249—Diog. Laert. VI 83. Sext. Empir. 
adv. math. VII 5). Es ist leicht zu erkennen, daß dieser erkenntnistheoretische 
Nihilismus der Kyniker in der Auffassung des Gorgias (frg. 3 Diels = Sext. 
Emp. adv. Math. VII 65ff.; vgl. auch Sext, Emp. Pyırh. II 59) sein Prototyp hat. 

3) Es mag hier nur der innere Zusammenhang der im Zentrum der skep- 
tischen Auffassung stehenden Isosthenie der verschiedenen Adyoı („svordesag 
db üg onenrinng Lori doxh udhora zo mavıl Abya Adyov Ioov dvrinsichen“ 
Sext. Emp. Pyrrh. 112; vgl. 118. Diog. Laert. IX 102) mit der Lehre des Pro- 
tagoras von den ddo Adyoı megl mavrös medyuaros dvrinsiusvor dAknjdoıg (Diog. 
Laert. IX 51. Diels, Fragm. d. Vorsokr. 8.516 — 2. Aufl. 8.532 nr. 20) betont 
werden, ferner die Übereinstimmung der von der Sophistik behandelten Themata 
und Probleme mit den Ausführungen der Skeptiker (vgl. die Konkordänz der 
Titel der diedtfsıs mit dem re6mog des Pyrrhon zei zelav zei aisyoor,
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gipfelt in einer ausschließlich das Leben des (philosophischen) 
Individuums bestimmenden und gestaltenden Lebenskunst.!) 

Die individualistische Tendenz, die in dem philosophischen Leben 
dieser Epoche zu so eigenartiger Ausgestaltung gelangt, ist auf 
das engste mit einem kosmopolitischen Zuge verbunden.?2) Die 
allgemeine Welt erscheint als das Vaterland des Weisen ebenso in 
Äußerungen der Kyniker Diogenes uud Krates?), wie des Kyrenaikers 
Theodoros, des Gottesleugners.‘) Der Weise kann überall in gleicher 
Weise seinen Lebenszweck erfüllen; er ist innerlich nicht an die 
Grenzen eines bestimmten heimischen Bodens, eines bestimmten 

negl KAndoV zul Hevdar, neol Lyadüv xul zaröv usw. (Diog. Laert. IX 83, 
Sext. Emp. Pyrrh, I 1458) — auch die Beispiele sind zum Teil die nämlichen 
oder wenigstens sehr ähnliche). Auch lehren die Skeptiker wie die Sophisten, 
pdssı un elvaı dyadov 7 aardv und begründen den Satz in verwandter Weise; 
Diog. Laert. IX 101, vgl. auch IX 61. Sext. Emp. Pyırh. I 27. Die Lehre der 
Skeptiker: uova Od z& nd®n yırdanopev .... zo Yaımdusvov tıdeuede, Diog. 
Laert. IX 103. 104 zeigt den Zusammenhang mit der kyrenaischen und dadurch 
mittelbar der Lehre des Protagoras. Die Fäden, die von Protagoras zu den 
Kyrenaikern, von Gorgias zu den Kynikern und Megarikern führen, laufen in 
dem System des Skeptizismus zusammen. Die Verwandtschaft, die zwischen 
der megarisch-eretrischen und kynischen Lehre in der erkenntnistheoretischen 
Position besteht, tritt — abgesehen von der allgemeinen Abhängigkeit von 
den Voraussetzungen eleatischer Philosophie — besonders in dem Satze des 
Menedemos von der Unmöglichkeit zusammengesetzter «ihuere (Diog. Laert. 
N 134f), der sich nahe mit der Auffassung des Antisthenes berührt, zutage. 
Der ursprüngliche Gegensatz zwischen heraklitischer und eleatischer Anschau- 
ung führt so durch die sophistische Dialektik hindurch zu dem gleichen End- 
ergebnis des Skeptizismus. 

1) Auf ein charakteristisches Moment, das große Bedeutung für die Ent- 
wicklung der geistigen Kultur des Altertums gewonnen hat, darf hier wohl 
noch hingewiesen werden. Auch die in der skeptischen Schule systematisch 
sich vollziehende Skepsis in bezug auf die Erkennbarkeit der Welt hat die 
allgemeine Schranke antiken Erkennens, die einseitige Abhängigkeit des er- 
kennenden Subjekts von der Welt, nicht zu überwinden vermocht. Sie hat 
nicht dazu geführt, in tieferer Forschung die Eigenart und selbständige Be- 
deutung eines eigenen, geistigen Wesens des Menschen zur Anerkennung zu 
bringen. 

2) Vgl. außer der Erörterung in meinen „Stud. z. Entw. u. Begr. d. Mo- 
narchie im Altert.“ 8. 34f. die schon im I. Bd. 8. 58 ff. gegebene Ausführung, 
die hier aufgenommen und weitergeführt werden mußte. 

3) Diog. Laert. VI 72. 98; vgl. auch VI 63. 
4) Diog. Laert. IT 99.



96 V. Buch. Die hellenistische Kultur. 

geschichtlichen Zusammenhanges gebunden.!) Die allgemeine Welt 
bietet überall dem (philosophischen) Individuum die gleichen Lebens- 
bedingungen, aber eben doch nur deshalb, weil dieses Individuum 
überallhin in gleicher Weise sein eigenes Wesen trägt oder tragen 
zu können meint. Der Kosmopolitismus ist also durchaus vom 
individualistischen Gesichtspunkte aus begründet. Das philoso- 
phische Individuum findet in der allgemeinen Welt im wesent- 
lichen — nur sich selbst. Die allgemeine Welt hat für diese 
Anschauung und Lebensrichtung nur abstrakte Bedeutung. Sie 
bereichert nicht das Individuum, vertieft nicht eigentlich den In- 
halt seines Lebens, sondern dient nur dazu, den einzelnen von 
den Fesseln aller besonderen, geschichtlichen, nicht seinem 
eigenen vernünftigen Erkennen entstammenden Lebensaufgaben und 
Lebensordnungen zu lösen. Die weltbürgerliche Gesinnung des 
Weisen wird demzufolge für diese individualistische Anschauung 
nicht dadurch begründet, daß der Zusammenhang der allgemeinen 
Welt eine alle besonderen V erbindungen überragende Bedeutung 
und dadurch eine den Menschen als solchen verpflichtende Kraft 
hat, sondern sie beruht darauf, daß das Individuum in seiner ab- 
strakten Isolierung sich überhaupt keinem besonderen, geschicht- 
lichen Zusammenhang einfügen will. So ist die Bedeutung dieses 
Kosmopolitismus zunächst vor allem eine negative; er beseitigt die 
Schranken, die das Individuum in seiner freien Selbstbestimmung 
und Selbstbetätigung hemmen. 

Es steht im inneren Zusammenhange mit der Isolierung des In- 
dividuums, daß die Philosophie im wesentlichen nur dem prak- 
tischen Zwecke des Einzellebens dient, ihre einzige aber volle 
Bedeutung in der Anweisung zu einem glückseligen Leben 
des Individuums findet. Das Interesse für eine umfassende Er- 
kenntnis der Welt, für eine um ihrer selbst willen betriebene Er- 
forschung des Wesens der Dinge, das die eigentlich schöpferische 
Periode griechischer Philosophie charakterisiert, verliert jetzt seine 
ursprüngliche Kraft. Wie das philosophische Denken sich immer 
mehr zurückzieht von den Problemen der Gemeinschaft, von den 
Aufgaben einer durch die Gemeinschaft erfolgenden Weltbeherrschung 
und Lebensgestaltung, so verzichtet es auch in zunehmendem Maße 

5) Vgl. die charakteristische Anekdote von Krates bei Diog. Laert. VI 93.
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auf den Versuch der zusammenfassenden innerlichen Beherrschung 
der Welt durch die Theorie. Die Aufgaben des theoretischen Er- 
kennens werden entweder überhaupt abgelehnt, als solche, die die 
Grenzen menschlichen Könnens überschreiten, oder sie werden durch- 
aus in den Dienst der praktischen Lebenszwecke des Weisen ge- 
stellt. Die Autarkie des Individuums erscheint in ihrer eigentüm- 
lichsten Ausgestaltung da, wo die unmittelbare Selbstgewißheit, die 
der Weise in seinem Handeln gewinnt, dem Eingeständnis der 
völligen Unsicherheit des Erkennens oder wenigstens dem Ver- 
zicht auf die Lösung der theoretischen Probleme gegenübersteht. 
Dies ist im hervorragendsten Maße bei dem Typus des kynischen 
Weisen der Fall!) 

Soweit andererseits an der Notwendigkeit umfassender theore- 
tischer Erörterung festgehalten wird, dient auch diese der Siche- 
rung und Selbstbefestigung des Weisen in seinen praktischen 
Lebensidealen. Mag der positive Versuch einer universalen Natur- 
erklärung, der in der demokritischen Naturphilosophie vorlag, in 
die eigene Philosophie herübergenommen werden, wie dies bei den 
Epikureeın geschieht, oder mag die eingehende Prüfung der Er- 
kenntnis der Außenwelt, wie sie die Skeptiker vollziehen, mit einem 
negativen Ergebnis in bezug auf die Erkennbarkeit dieser Welt 
enden;. immer ist der eigentliche Zweck des theoretischen Philoso- 
phierens derselbe: Der Weise will von alleın befreit werden, was 
ihn stören und beunruhigen kann, was geeignet ist, ihm die Sicher- 
heit seines Lebensgefühls oder seiner Lebenshaltung zu rauben. 

Die Ataraxie, jene unerschütterliche Ruhe der Seele, die den 
Weisen unabhängig macht von verwirrenden Eindrücken und be- 
ängstigenden Vorstellungen, die ihn den wechselnden Einflüssen des 
Schicksals gegenüber auf sich selbst stellt, ist das Ziel aller theo- 
retischen Erkenntnis. Zu diesem Zwecke müssen vor allem die 
falschen Vorstellungen von den Dingen, die falsche Lebens- 

1) Wenn die auch in ihren erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der 
kynischen nahestehende megarische Lehre das Gute als das einzig existierende 
einheitliche Sein ansieht, so mag wohl auch eine ähnliche praktische An- 
schauung, wie wir sie bei den Kynikern finden, nämlich, daß das tugendhafte 
Handeln des Weisen eben das einzig Wertvolle sei, — neben dem allgemeinen 
Einfluß eleatischer Lehre und dem Einschlage sokratischen Denkens — hier- 
bei mitgewirkt haben. , - 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. XL.-1. 7
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werte schaffen, falsche Lebensrichtungen hervorbringen, beseitigt 
werden. Aberglaube und Todesfurcht sind die Mächte, denen be- 
reits die Kyrenaiker!) den Krieg erklären, die dann in besonders 
energischer und erfolgreicher Weise von der Schule Epikurs 
bekämpft werden. Der ganze Apparat philosophischer Welterfor- 
schung und Welterklärung dient Epikur nur dazu, die Nichtigkeit 
jener abergläubischen Vorstellungen, unter deren Banne die Mensch- 
heit steht, nachzuweisen?) Die Sicherheit, die in der menschlichen 
Gesellschaft für Person und Eigentum des einzelnen aufgerichtet 
wird, ist eine unvollständige und unzureichende, solange nicht die 
innere Sicherheit des Individuums durch die Beseitigung der Trug- 
bilder, die Ober- und Unterwelt, überhaupt den unendlichen, den 
Menschen umgebenden Weltraum erfüllen, gewährleistet ist.?) Vor- 
nehmlich und speziell die Todesfurcht soll durch die philosophische 
Betrachtung aus dem Leben des Weisen hinweggenommen werden.t) 
So will die Epikureische Philosophie den Weisen in den Stand 
setzen, sich von allen jenen trügerischen Instanzen, die sich zwischen 
ihn und die wahre Natur der Dinge drängen, die ihm das Bild 
seiner selbst und der Welt verhüllen, zu emanzipieren. So soll 
das philosophische Individuum unmittelbar der Welt, in der Er- 
kenntnis ihres gesetzmäßigen Laufes, gegenübergestellt werden. 

Eine andere Begründung als bei den Epikureern, aber das gleiche 
Ergebnis tritt uns bei den Skeptikern entgegen. Der schon in 
der Sophistik ausgebildete Relativismus wird von ihnen in sehr 
eigentümlicher Weise zur Grundlage einer praktischen Sicherung 
des Weisen gemacht. Die Möglichkeit, jedes Ding von zwei Seiten 
anzusehen, in bezug auf jede Position entgegengesetzte Erwägungen 
geltend zu machen, gewährt hier dem Weisen die Fähigkeit, in 

1) Diog. Laert. II 92. 

2) Epicur. sent. sel. 11 (p. 73 f. Usener): ei undtv juäs ei Tav nerehemv 
Ömoyiar Nvagkovv xal ai megl Bavdrov, u; note mobg Nude Y m, Eu rerd u 
“uravosiv vodg Ögovg av dAynödvev nal ray Emtumär, 00% &v T0068080- 
uEda pVoLokoyius. 

3) Epicur. sent. sel. 13 (p. 74 Us.): Odötv ögpelos iv tiv xar’ dvdehmovg 
dopaksızv naraonzvdtecher rav Ävader dndnıan vatssraran zul zav dmd 
yüs nal Gnküg ov Ev 6 dmsiom. 

4) Epicur. ep. ad Menoec. (p. 60 Usener): Zuvedsfe 3 &y To vouigeım undiv 
mög. juüg elvaı zoo Buvarov' Ems mau ayadov zul naxdv Ev aicdrnoeı. sreon- 
ı5 ÖE Eoriv alsdnocas 6 Idraros.
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dem zurückhaltenden Urteil (der öxoyrj), das sich den Dingen gegen- 
über nicht engagiert, eine gewisse Neutralität der Welt gegenüber 
zu gewinnen, sich nicht einseitig und leidenschaftlich bestimmten 
Eindrücken, Vorstellungen, Begierden hinzugeben. So wird aus der 
Unsicherheit und Ungewißheit theoretischen Erkennens eine prak- 
tische Unabhängigkeit des philosophischen Individuums abgeleitet. 
Dieser praktische Zweck, das Individuum gegen alle inneren und 
äußeren Anfechtungen sicherzustellen, ist, wie die Skeptiker aus- 
drücklich hervorheben, das entscheidende Motiv für alle theoretische 
Untersuchung.?) 

Die Meinungen, gegen die sich die Polemik dieser verschiedenen 
philosophischen Schulen in gleicher Weise richtet, betreffen nicht 
bloß falsche und abergläubische Vorstellungen, die sich die ein- 
zelnen Individuen als solche gebildet haben oder bilden können, 
sondern sie beziehen sich in gewissem Sinne auf die gesamte histo- 
rische Welt, die mit ihren Vorurteilen und Satzungen dem philo- 
sophischen Individuum gegenübersteht. Es ist der uns aus der so- 
phistischen Bewegung bekannte Gegensatz von Natur und Satzung, 
pösıg und vöuos, um den es sich hier handelt. Die gesamte 
staatliche Ordnung beruht namentlich in ihrer religiösen Begrün- 
dung auf einer Reihe von Vorstellungen und Institutionen, die dem 
aufgeklärten Denken des Weisen widersprechen, seiner vernünftigen 
Selbstbesinnung und Selbstbestimmung hinderlich sind. So sind 
diese Einrichtungen und Anschauungen, die mit dem ganzen Leben 
des historischen Staates verwachsen sind, für den Weisen nicht 
bloß nicht verpflichtend, sondern sie stehen der ungestörten Aus- 
gestaltung seiner besonderen Lebenszwecke hemmend im Wege. 
Wenn maüi in rationalistischer Erklärung der religiösen Grundlagen 
des Staates die Genesis des Glaubens an die Götter aus dem Be- 
dürfais, die Menschen durch Hinweis auf geheimnisvoll wirkende 
Mächte einzuschüchtern, abgeleitet hatte”), so erschien es nun vom 
  

1) Vgl. Sext. Empir. Pyırh. I 12: deyhv d8 rag Onemwrixig alrıadn uev pauev 
elvaı ziv Ünidu Tod draganınocsın. 118: vera HR tod mavri Aöyo 
Adyov E60» Eysıv kvriridiver nel vüs Grugabius irröusde Tig Pusıo- 
koylag. 125: yaydv ÖE äygı vür Telog eivaı zo Gnemenod vv Ev Tolg- 
rark S6Eav dragakiav xal chv &v vois varmvayrauowevoıg uergiomd- 
$zıav. Diog. Laert. IX 107: z£Rog O8 ol anentinol pacı rhv Emoyiiv, f n ons 
toonov Eraxnoiovder n araoakia usw. 2) Vgl. Bd.1 8. 583. 

7*
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Gesichtspunkte des philosophischen Individuums aus um so mehr 

als gerechtfertigt und notwendig, jene künstlichen Stützen der 

Staatsordnung zu beseitigen und die natürliche Bewegungsfreiheit 
des Individuums herzustellen. Höchstens konnte man meinen, daß 

eben um der Masse der Toren willen, um sie wirksam in Schranken 
zu halten, der für den Weisen nicht mehr verpflichtende Wahn 
festgehalten werden müsse.!) 

Allerdings ist der Gegensatz gegen alles Überkommene in staat- 
lieher Ordnung und Sitte nicht von allen individualistischen philo- 
sophischen Schulen in gleicher Schärfe zum Ausdruck gebracht 
worden; nicht alle verhielten sich so unbedingt ablehnend wie die 
Kyniker, die alle positiven Satzungen und historischen Gestaltungen 
als etwas Naturwidriges, den Weisen in Abhängiokeit Ver- 
setzendes bekämpften. Wir finden zum Teil die Auffassung, daß 

der Weise sich in gewissem Grade den wechselnden und ver- 
schiedenen Anschauungen und Sitten akkommodieren, die äußeren 
Umstände mit in den Kauf nehmen kann, ohne sie doch in irgend- 
einer Form als notwendig für sein Glück anzusehen. In dieser Be- 
ziehung ist ein dem Aristippos zugeschriebener Ausspruch sehr 
charakteristisch. Auf die an ihn gerichtete Frage, welcher Vorzug 
denn eigentlich dem Philosophen vor den übrigen Menschen zu- 
komme, soll er erwidert haben: „Wenn alle Satzungen aufgehoben 
werden, so werden wir ähnlich (wie jetzt) leben.“?) Also trotz der 
Anpassung an die besonderen Lebensformen doch überall und unter 
allen Umständen die nämliche Lebenshaltung des Philosophen. 
Ähnlich wie die Kyrenaiker denken und handeln in dieser Hinsicht 
die Skeptiker, wenn sie auch vielleicht innerlich noch näher und 
enger sich an bestimmte staatliche Ordnungen und heimische Sitten 
anschließen zu können glauben als die kyrenaische Schule.®) 

Die Unabhängigkeit des Weisen stellt sich für die Auffassung 
des philosophischen Individualismus entweder in der persönlichen 

1) Vgl. was Diog. Laert. I 99 von Theodoros dem Gottesleugner und 
U 117 über den Megariker Stilpon und Bion, den Schüler des Theodoros, 
berichtet wird. 2) Diog. Laert. II 68. 

3) Vgl. Diog. Laert. IX 108: öore zul eigoöusdd vı xark riv ovr/dsLE 
nel pedyouev “al vouoıg Yeduede: Bestimmter noch Sext. Empir. Pyırh. 117: 
Ünohovdoüusr ydg rırı Aöyn nard zb paıwöusvov Gmodsinvdrr. Nuiv co iv mebs 
r& wergıe 29m nal vobg venovs nel ris dyayig nal rd olneia redn.
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Genuß- und Glücksempfindung, die durch vernünftige Er- 
wägung (podvnoig) geregelt wird, oder in der persönlichen Tugend- 
übung dar. Das eine Ideal finden wir am meisten ausgebildet in 
der kyrenaischen und epikureischen Sehule — auch die Skeptiker 
dürfen wir wohl hier nennen —, das andere bei den Kynikern und 
in der Stoa. 

— Wir betrachten zunächst das Ideal der Genuß- und Glücksempfin- 
dung, das seine eigenartigste Ausprägung in der epikureischen 
Schule erhalten hat. Diese ist die klassische Verkörperung des 
eudaemonistischen Individualismus. Die epikureische Pbilosophie 
steht auch in der Behandlung der praktischen Probleme unter dem 
Einfluß desjenigen Philosophen, dem sie die theoretische Grund- 
lage ihres Systems verdankt, des Demokritos von Abdera. Er 
darf überhaupt als der eigentliche Begründer einer von indivi- 
dualistischen Gesichtspunkten aus gestalteten wissenschaftlichen 
Ethik gelten.) Aber der Individualismus macht sich bei ihm 
doch noch nicht so einseitig geltend, und der praktische Lebens- 
zweck tritt nicht als der die gesamte Anschauung beherrschende 
Gesichtspunkt hervor; er steht vielmehr hinter dem theoretischen 
Interesse der Welterklärung noch stark zurück. 

Das angenehme Leben (Hödos &ijv) ist für Epikur das unbe- 
dingte und alleinige Lebensziel.) Während in der kyrenaischen 
Philosophie die einzelnen, körperlich bedingten Lustempfindungen 
den Maßstab des Glückes ausmachen, ist in der epikureischen Lehre 
an ihre Stelle eine mehr gleichmäßige Grundstimmung ge- 
treten, die sich vor allem auf die Abwesenheit des Schmerzes 
und der Fureht aufbaut?) Wenn diese Freiheit von Schmerz 

1) Vgl. was Bd. IS. 44ff. über das Verhältnis Demokrits zu den Problemen 
des staatlichen Lebens ausgeführt ist. 

2) Diese eudämonistische Beurteilung des Lebens wird sehr drastisch aus- 
gesprochen Epicur. frg. 512 Us.: zgo0stVo Tb nald nal Tois nevüg abrd Pav- 
udlovsıw, brav undeuiav Idovhv moi. 

3) Besonders deutlich wird dies ausgesprochen Epicur. sent. sel. 3 (p. 72 Us.): 
Ögos zoü uey&dous züv Idorav I navrög ou dhyodvrog dmebuigssis. Vgl. auch 
die ausführliche Erörterung ep. ad Menoee. p- 62f.; auch frg. 450 Us. Be- 
reits Demokrit hat wahrscheinlich in der Beseitigung des Schmerzes eine 
Hauptgrundlage der Lust anerkannt, wie Hirzel (Untersuch. zu Cic.’s phil. 
Schr. IS. 141 ff.) mit Wahrscheinlichkeit aus den Anspielungen Platons Rep. 
VIII 9 p. 583f. und Phileb. p. 43f. geschlossen hat. Wenn allerdings Epikur
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und Furcht den Menschen erfüllt, wird der Winter der Seele gelöst, 
wie Epikur in einem schönen Bilde ausspricht.!) Diese Grund- 
Stimmung entspringt zugleich einer Vergeistigung des Genusses, 
wie sie schon der späteren Entwicklung der kyrenaischen Lehre in 
gewissem Sinne eignet?), vor allem aber in hervorragendem Maße 
bei Demokrit zur Geltung gelangt. Nicht in der Fülle äußerer 
Güter und Genüsse besteht nach Epikur das Glück des Weisen, 
sondern in dem maßvollen Genießen des von der Natur Gebotenen, 
in der Beschränkung auf das, was ibm wahrhafte und dauernde 
Befriedigung verleiht. Die nüchterne und besonnene Überlegung 
(vipav hoyıoudg) gewährt dem Weisen die Fähigkeit hierzu.) Nur 
in einem so durch die verständige Überlegung bestimmten und be- 
herrschten Verhalten vermag das Individuum sich von den wech- 

epist. ad Menoec. p. 63 Us. sagt: m&s« ob» jdovn did rd pbcıw Eysıv olnslav dya- 
Hr, ob nüca uevror <y’) aigsrn, so ist die Bezeichnung jeder Lust als eines 
Gutes wohl mehr im Sinne der Kyrenaiker als Demokrits. Auch die um He- 
gesias sich gruppierenden Anhänger der kyrenaischen Schule haben. schon die 
Entfernung der Schmerzempfindung als das Wesentliche betont, das eigent- 
liche Ziel der Glückseligkeit in dem „un &xımdvas Ev und& Aunneäs" (Diog. 
Laert, II 95) gesehen, nur daß bei Hegesias sich eine größere Gleichgültig- 
keit der Stimmung, die aus der völligen Relativität aller Lebenswerte ent- 
springt, bemerkbar macht. 

1) Epist. ad Menoec. 128 p. 62 Us. 

2) Vgl. was Diog. Laert. 1196 über die Schule des Annikeris bemerkt wird. 
Auch bei Theodoros läßt sich ein mehr geistiges Element der Lust, die er 
auclı charakteristisch als y&o« bezeichnet — von ihr unterscheidet er ndovn —, 
nachweisen; allerdings ist bei ihm die Richtung der Auffassung eine etwas 
andere als bei den Anhängern des Annikeris (Diog. Laert. II 98). 

3) Epicur. epist. ad Menoec. p. 64 Us.: Ora» osv Myoysv hdoviv TeRog 
ündeysv ob ris tüv dobrav hdordg nal res &v drroladccı »sıutvag Adyowev 

. GG To ufre Ahysiv mark ohne wire Taodrreohe: vark Ypoynv‘ 
ob y&g mdror nei xanoı Gvveigovres 050” ämdlavsıs maldor val yvvanav obd” 
I480av nal rar Ülov, oa pigsı mohvreang rodnese, vov Hobv yevvü ßBlov, 
dad vipav Aoyısuds zei rag alriag Esgsuvär wdans aigkseng Aal Yuyig zul 
tag Ödgas Eisluövon, EE dv mAsiorog reg Yuyas nereioußdvsı Hugvßog. Ganz 
analog äußert sich schon Demokrit über die sinnlichen Genüsse frg. 284. 
235 Diels; vgl. auch frg. 159. Das Maßhalten in Besitz und Genuß wird von 
Demokrit häufig gepriesen; vgl. ». B. frg. 191. 209. 211. 224. 231. 233. 284. 
285. 286 usw. Vgl. weiter Epikur frg. 548: TO sbnıuov »ul uandgıov 0% 
zonudro» aadog obd! menyudrov Öynos 060” deyei rıves Iyovsm obdk duvd- 
weis, &AA” dhvzia xei mgnöıns natar nal Iddssıg yugis vo zurk pöcıy 
öelfovon. Ähnlich Demokr. frg. 171.
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selnden Launen der Tyche unabhängig zu machen.!) Auch hier 
ist es im wesentlichen ein Sichzurückziehen des Weisen auf sich 
selbst, das über sein Glück entscheidet; es sind vorwiegend geistige 
Werte und Güter, die seinem eudämonistischen Streben innere Kraft 
und Aussicht auf Erfüllung gewähren. Das glückselige Leben ist 
zugleich ein besonnenes, gutes und gerechtes Leben.) Das eudä- 
monistische Lebensideal erhält so auch bei Epikur eine ethische 
Färbung. So erwächst jene innere Freiheit und Seelenruhe (dre- 
oeSl«) des Weisen®), die die herrlichste Frucht der Gerechtigkeit*) 
ist, die das Freundliche und Heitere des Lebens gern genießt, aber 
zugleich den Stürmen des Schicksals zu trotzen bereit ist, Auf 
dem Boden einer durchaus im Genußprinzip wurzelnden Lebens- 
anschauung finden wir die Verherrlichung eines genügsamen 
Lebens, das von der kynischen Bedürfnislosigkeit innerlich nicht weit 
entfernt ist.) Brot und Wasser können die größte Lust gewähren, 
da sie die durch die Natur bedingten notwendigen Bedürfnisse be- 
friedigen.) In dieser nur an die einfachsten Bedürfnisse der Natur 
gebundenen Autarkie ist der Weise bereit und imstande, mit Zeus 
um den Preis der Glückseligkeit zu streiten.) Er gewinnt zugleich 

1) Epicur. sent. sel. 17 (p. 74£. Us): Boayfa cp Toyn nagsuninter, c& 
dE ueyıcia nal nugihrera 6 Aoyısuds disunoe werk ov Gvveyn Yo6vov Too 
Piov. Vgl. auch frg. 584 Us. Das Vorbild für diese Gedanken findet sich 
wieder bei Demokrit; vgl. frg. 119. 176. 197. 210 Diels (in dem letztgenannten 
Fragment ist von der redete moAvreiris, die von der Tyche bereitet wird, die 
Rede; es wird also genau der Ausdruck gebraucht, den Epikur an der in der 
vorhergehenden Anmerkung erwähnten Stelle anwendet). Vgl. auch noch 
Demokr. frg. 3 Diels. 

2) Epicur. ep. ad Menoec. p. 64 Us.: oöx Korıv Höfug Ev dvev Tod poovilmg 
zul nahög nal dialog (obbE Peoviuug zul nelög nel dinaiog) Ävsv too Ndfos. 

3) Diese draowfie, die ebenso von den Skeptikern als höchstes Gut des 
Lebens gepriesen wird, hat ihr Vorbild in der eödvuin, die nach Demokrit 
das Glück des Weisen ausmacht (vgl. über sie z. B, frg. 3. 189. 191 Diels). 
Noch näher kommt der drap«ti« der Begriff der &$außin oder copin &9außos 
(Demoer. frg. 4. 215. 216), 

4) Epicur. frg. 519: Aızeioodung za&gnög ueyısrog &rapefie. 
5) Auch die Armut erscheint so dem epikureischen Weisen nicht als ein 

Übel, vgl. Epicur. frg. 475. 477f. Us. In ihr kann sich die eördonsie des 
Weisen entfalten, von der gerade in dieser Hinsicht auch Demokrit spricht 
frg. 247 Diels; vgl. hierzu Epieur. frg. 476 Us. Vgl. auch Luer. V 1117£ 

6) Epieur. epist. ad Menoee. 131 p.64 Us. Ähnlich schon Demokrit frg. 247 
Diels. 7) Epieur. frg. 602.
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in der inneren Unabhängigkeit und Seelenruhe eine Würde, die 
ihn wie einen „Gott unter Menschen leben“ läßt. Denn ein Mensch, 
der in unsterblichen Gütern lebt, gleicht nicht einem sterblichen 
Geschöpf.!) Er wird fähig, einen Heroismus zu entfalten, der auch 
unter Foltern und Martern das Gefühl der Glückseligkeit festhält. 
Das Ideal des Weisen erscheint so zu einer Selbständigkeit und 
Selbstherrlichkeit gesteigert, die sich aus den Voraussetzungen 
des epikureischen Systems nicht ableiten läßt. Wir sehen hier 
einmal recht deutlich, wie das praktische Ideal philosophischen 
Lebens als solches sich überhaupt völlig von den Unterschieden 
oder Gegensätzen der philosophischen Schulen emanzipiert .hat. 
Wohl wird das Bild des vollendeten Weisen, das ihn in seiner 
höchsten inneren Erhebung, in seiner souveränen Autarkie darstellt, 
im einzelnen verschieden gezeichnet, und auch die Begründung seiner 
Vollkommenheit erscheint je nach den besonderen philosophischen 
Richtungen als eine verschiedene. Aber die Hauptzüge sind doch 
im wesentlichen die nämlichen. Dieser Charakter des Weisen ist 
ein Ergebnis des bisherigen philosophischen Denkens überhaupt 
und der bisherigen philosophischen Erziehung, nur daß er jetzt in 
seiner einseitigen und isolierten individualistischen Ausprägung, ganz 
auf sich selbst gestellt, erscheint, der vollkommenste Ausdruck einer 
rein individualistischen geistigen Kultur. Wenn nun auch in der 
epikureischen Philosophie die heroische Seite dieses Lebensideals 
durchaus nicht völlig fehlt, so tritt doch die quietistische 
Lebensrichtung viel stärker hervor, und hier befindet sich die 
Lebenspraxis in innerer Harmonie mit der Theorie, die von dem 
Genußprinzip beherrscht wird. Der behagliche und beschauliche 
Lebensgenuß, das Ausruhen im Gefühl der eigenen inneren Un- 
abhängigkeit und Freiheit, — wir dürfen sagen — das Schwelgen 
im Bewußtsein eigener Gemütsruhe vertragen sich nicht mit einem 
lebhaften, energischen, auf die Beseitigung von Widerständen ge- 
richteten Handeln. Die Schilderung, die Epikur von dem seligen 
Leben der Götter entwirft, die „in vollendeter Heiterkeit sich freuen 
und ruhen und weder selbst Verwicklungen erfahren noch einem 
anderen solche bereiten“?), ist das Idealbild des epikureischen Weisen. 

2) Epicur. ep. ad Menoec. 135 p. 66 Us, 
2) Hippol. philos. 22,3 =D. 6. 8. 572, Vgl. auch epist. ad Menoee. 

p. 59f. Us. Sent. sel. 1 (p. 71 Us). Menandr, frg. 174 Kock.
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Eine Anschauung, für die das Glück des Individuums nur von 
diesem selbst gewährleistet, nicht durch den Zusammenhang mit 
einem größeren Ganzen bedingt ist, kann natürlich ein höheres 
Recht der Gemeinschaft dem Individuum gegenüber überhaupt 
nicht anerkennen. Wir können es begreiflich finden, daß eine 
solche Auffassung in der stärksten Steigerung ihrer Tendenz, den 
Weisen auf sich selbst zu stellen, ihn auch von allen persön- 
lichen Lebensverbindungen emanzipiert. Der Weise hat dann nie- 
mand, der ihm gleichwertig gegenübersteht. Er bedarf auch der 
Freunde nicht, da er sich selbst genug ist. Mit solchen Äußerungen 
wird von Vertretern der kyrenaischen Schule, wie Hegesias und 
Theodoros, die völlige Isolierung des Weisen begründet.) Aber 
eine derartige Isolierung liegt nicht im Sinne Epikurs. Wohl hat 
er gerade, dem theoretischen Charakter der atomistischen Lehre ent- 
sprechend, am klarsten und schärfsten der Gemeinschaft ihren inuer- 
lich wertvollen und verpflichtenden Charakter genommen?), aber 
eben von seiner individualistischen Grundanschauung aus hält er 
eine auf freier persönlicher Wahl beruhende Verbindung, die 
das Lebensgefühl des Individuums bereichert und erhöht, für 
erstrebenswert. Daher der Kult der Freundschaft, der in der 
Schule Epikurs betrieben wird. Mit gleichgesinnten und gleich- 
gestimmten Individuen sich zu vereinigen, für die eigene Stim- 
mung in der Stimmung des Freundes einen lebendigen Widerhall 
zu finden, im gegenseitigen Austausch von Gedanken, Empfin- 
dungen und schönen Handlungen den Resonanzboden eigenen Lust- 
gefühls zu erweitern, das dürfen wir wohl im Geiste Epikureischer 
Philosophie als das eigentliche Ziel der Freundschaft betrachten. 
Von einem solchen Gesichtspunkte aus mochte unter allen Mitteln zu 
einem glückseligen Leben des Weisen dem Epikur keines als „ange- 
nehmer, ergiebiger und größer“ erscheinen als die Freundschaft.?) 

1) Diog. Laert. II 95, 98. 
2) Vgl. Epicur. frg. 523 Us. (Lact. div. inst. III 17, 52): dieit Epicurus „.. 

nullam esse humanam societatem, sibi quemque eonsulere“ und die von Usener 
angeführten Parallelen. 

3) Fre. 539 — Cie. de fin. 120, 65; ebenso Sent. sel. 27, p: 77 Us, Vgl. 
weiter den Lobpreis und die Begründung der Freundschaft frg. 540, 541, 542, 
543 und die Ausführungen Useners, Wiener Studien X 182ff. Sehr charakte- 
ristisch ist auch frg. 208: „haec ego non multis, sed tibi: satis enim magmum
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Positive Aufgaben des Staatslebens, historische Werte staat- 
licher Gemeinschaft sind für eine Auffassung, die in der Autarkie 
des Weisen die einzige Norm für die Lebensanschauung und Lebens- 
gestaltung sieht und demzufolge überhaupt keine selbständigen 
Güter des Gemeinschaftslebens anerkennt, nicht vorhanden. Der 
Weise ist innerlich gleichgültig gegen staatliche Gesinnung und 
vaterländisches Empfinden. Der Epikureer und der Kyniker denken 
hier im wesentlichen gleich. „Es hat keinen Wert, die Hellenen 
zu retten“, sagt der Epikureer Metrodoros.!) Die gemeinsamen 
Aufgaben ihres staatlichen Lebens bedeuten nichts für die Lebens- 
zwecke des genießenden Individuums. Und der Kyniker Krates 
gibt Alexander auf dessen Frage, ob er den Wiederaufbau seiner 
Vaterstadt Theben wünsche, zur Antwort: „Was hat es für einen 
Zweck, vielleicht wird ein anderer Alexander sie wieder zerstören.“ 2) 
Das Leben in der Zurückgezogenheit und Verborgenheit (Ad#e 
Pıwoas)”), das den Epikureern als das für die Zwecke des Weisen 
angemessenste erscheint, verträgt sich nicht mit politischer Wirk- 
samkeit; in der Teilnahme am Staatsleben sehen sie eine Beein- 
trächtigung des glückseligen Zustandes des Weisen‘), der Kranz 
der Ataraxie gilt ihnen als unvergleichbar mit dem Ruhm und 
der Macht führender Stellungen im Staated) Wenn sie trotzdem 
die staatliche Gemeinschaft in gewissem Sinne für notwendig halten, 
so geschieht dies ausschließlich von dem Gesichtspunkte des ein- 
zelnen Individuums aus und vor allem um der persönlichen Lebens- 
zwecke des Weisen willen. Die Sicherheit des individuellen Lebens, 
seine ruhige Behaglichkeit und Freiheit von Störungen und Ver- 
wieklungen sollen durch den Staat gewährleistet werden.) Die 
Gesetze sollen eine Sicherung dafür gewähren, daß der Weise kein 
Unrecht leidet.’) Derjenige Staat ist demnach der beste, der mit 

alter alteri theatrum sumus“* und frg. 210: „aliquis vir bonus nobis diligen- 
dus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tamguam illo spectante viva- 
mus et omnia tamquam illo vidente faciamus“ (Anführungen Senecas). Auch 
Demokrit hat den Wert der auf gleicher Gesinnung beruhenden Freundschaft 
für den Weisen schon stark hervorgehoben; vgl. frg. 98, 99, 186 Diels. 

1) Plut. contr. Epicur. beat. 16, p. 1098e — adv. Colot. 31, p. 1125d. 
2) Diog. Laert. VI 93. 3) Fre. 551 Us. 
4) Frg. 552 Us. Vgl. auch Wiener Studien X 196 ur. 58. 
5) Frg. 556 Us. 6) Plut. adv. Colot. 30, p. 1124d. 
7) Epicur. Frg. 530 Us.
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seinen Anforderungen und Aufgaben am wenigsten in die persön- 
liche Lebenssphäre eingreift und den Schutz des einzelnen, nament- 
lich des Weisen, am erfolgreichsten verwirklicht. Der Staat ist 
nicht eine die höchste sittliche Kultur darstellende Gemeinschaft, 
keine Gemeinschaft sittlich-guter Handlungen im Sinne des Platon 
und Aristoteles. Er hat keine positive Beziehung zur Ausbildung 
und Verwirklichung des Vollkommenheits- oder Glückseligkeits- 
ideals. Der einzelne kann aus der staatlichen Gemeinschaft weder 
eine Begründung noch eine Bereicherung des persönlichen Lebens- 
inhalts gewinnen. Nur der unphilosophischen Menge gegenüber 
könnte vielleicht von einer positiven, das sittliche Niveau ihres 
Lebens erhöhenden, von einer erziehenden Wirksamkeit die 
Rede sein.*) 

Der atomistisch-individualistische Grundzug der Lehre &elangt vor 
allem in der Theorie Epikurs von der Genesis des Staates, der 
ersten Begründung staatlicher Orduung überhaupt, zur Geltung. 
Die Konstruktion der Entstehung des Staates spiegelt seine An- 
schauung vom Zwecke staatlichen Lebens deutlich wieder. Im 
Sinne jener rationalistischen Auffassung, die von der individualisti- 
schen Richtung der sophistischen Aufklärung ausgebildet worden 
war, leitet auch Epikur aus dem ursprünglichen einmaligen 
Akte der Staatsgründung die dauernde Bestimmung staat- 
lichen Lebens, das demzufolge keine Entwicklung zuläßt, ab.?) 
Die staatliche Ordnung kommt zustande durch eine Summierung 
der Individualinteressen, die in dieser Ordnung ihre Vertretung 

1) Doch scheint dieser Gedanke mehr bei den Kynikern ausgeprägt ge- 
wesen zu sein. Im Sinne der Epikureischen Auffassung können wir vielleicht 
nicht mehr sagen, als was im wesentlichen schon durch die dem Theodoros 
zugeschriebene Äußerung über die ovvoyn Tav dpedrav (Diog. Laert. II 99) 
angedeutet zu werden scheint, daß die Masse der törichten Menschen Qurch 
die staatliche Ordnung gehindert werden soll, etwas den Frieden und die 
Sicherheit der einzelnen Individuen, namentlich des Weisen, Störendes oder 
Schädigendes auszuführen. Vgl. das oben angeführte Frg. 530 Epikurs. Bei 
Theodoros mochte allerdings die einseitige Zuspitzung auf die Lebenszwecke . 
des Weisen fehlen. 

2) Eine sehr viel tiefere Anschauung erkennen wir hier in der berühmten 
"Fassung, die Aristoteles seiner Definition von Entstehung und Zweck des 

Staates gegeben hat: „yıroudvn ulv 700 $nv Evenev, obon Öl Tod ed Ejv“ 
Polit. 12, 1252®, 2gf.
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finden. Der Nutzen (N yesia oder zo Svupegov) ist die einzige 
Grundlage für eine Verpflichtung der Menschen untereinander.! 
Einen besonders geeigneten Boden für die Durchführung einer solchen 
Anschauung fand Epikur in der Vertragstheorie. Die Vertrags- 
theorie ist in einer bestimmten historischen Konstellation 
entstanden, die durch das Zusammentreffen der individualisti- 
schen Aufklärung mit der Ausbildung der vollen Demokratie 
bezeichnet wird.?) Sie hat die in der Richtung der demokratischen 
Entwicklung liegende wesentliche Gleichheit der Interessen 
und Kräfte zu ihrer Voraussetzung.®) Dieser ursprüngliche Zu- 
sammenhang mit der demokratischen Staatsgestaltung tritt. bei 

1) Epieur. frg. 524 (mit Useners Bemerkung). 
2) Vgl. Bd.1,S. 42. Doch bedarf die dort gegebene Darlegung gerade in 

bezug auf den Zusammenhang der Vertragstheorie mit der Demokratie noch 
der Ergänzung und zum Teil einer schärferen Fassung. 

3) Die Vertragstheorie ist uns zunächst nur in der Verkleidung der An- 
schauungen, die vom Rechte des Stärkeren ausgehen und in Platons Darstel- 
lung durch die Erörterungen des Kallikles und Thrasymachos im Gergias und 
im II. Buche des Staates (Bad. I, S. 51) vertreten werden, bekannt. Aber auf 
dem Boden einer Auffassung, die die wesentliche Ungleichheit der 
Menschen zur Voraussetzung hatte, ist die Vertragstheorie ursprünglich nicht 
erwachsen. Sie hat sich nicht aus einer Anschauung entwickelt, die von 
einem natürlichen Gegensatz der Einzelinteressen ausging. Sie ver- 
tritt vielmehr die Auffassung von einem harmonischen Ausgleich der Inter- 
essen, der in der gemeinschaftlichen vertragsmäßigen Ordnung zustande kom- 
men soll. Jene jüngeren Sophisten, in deren Munde bei Platon uns zuerst 
der ausdrückliche Hinweis auf die Vertragslehre entgegentritt, polemisieren 
gegen eine schon vor ihnen vorhandene, in innerer Fühlung mit demokrati- 
schen Tendenzen (ög zö i60» yon &ysıv, heißt es Gorg. 484 a) ausgebildete An- 
schauung. Sie betrachten ja die Meinung, daß die starken Individuen und 
die Masse der „Schwachen“ sich einer gemeinsamen Ordnung unterwerfen 
könnten, als eine unhaltbare, eben im Interesse jener Schwachen aufgekom- 
mene Fiktion, die das Recht der starken Individuen, der Herrenmenschen, 
beeinträchtigt. Wir werden somit die erste Ausbildung der Vertragslehre der 
namentlich von Protogoras ausgegangenen individualistischen Theorie der 
Sophistik (vgl. Bd I, S. 42ff.) zuschreiben dürfen, die in „der staatlichen Ge- 
meinschaft in der Hauptsache eine Summierung der Einzelinteressen und 
Einzelkräfte sah und die beste Gewähr für eine möglichst allgemeine uud 
umfassende Realisierung dieser von den einzelnen Individuen vertretenen In- 
teressen und Lebenszwecke in einer wesentlich demokratischen Staatsordnung 
erblickte. Die geistige Atmosphäre, aus der heraus die Vertragstheorie er- 

. wachsen ist, lernen wir aus solchen Erörterungen, wie wir sie beim Anonymus
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Epikur nicht mehr hervor‘), wie er auch in der späteren, mittel- 
alterlich-modernen Entwicklung der Vertragslehre zurückgetreten 
ist.) Für Epikyr scheint es nur darauf angekommen zu sein, den 

Jamblichi (Diels, Fragm, d. Vorsokratiker, 8. 579 — 2, Aufl. 629 ff.) finden, 
kennen, wenn auch hier nicht der Ausdruck eines Vertrages selbst gebraucht 
wird. Auch für diesen Autor ist, ähnlich wie für Protagoras, der Staat eine 
durch die Umstände auferlegte Notwendigkeit (ei y&o Epvoar udv oi dvdeumor 
dddvaror 09” Eva Ev, svvildov HE meöc &hhmkovg y kvayan einovres, 6, 1). 
Einen dauernden Bestand kann aber dieses Zusammenleben der Menschen 
nur dann haben, wenn sie durch ihr „gesetzliches Verhalten‘ untereinander 
die gegenseitige Anerkennung ihrer Rechte und Interessen — es ist die Ge- 
sinnung, die Protagoras mit den Ausdrücken dien und aiöog bezeichnet —, 
die Aufrechterhaltung einer gemeinschaftlichen gesetzlichen Ordnung ermög- 
lichen. Eine solche Ordnung kann, weil für sie die Verwirklichung der be- 
sonderen Lebenszwecke der einzelnen, die gegenseitige Verbürgung indivi- 
dueller Rechte und Interessen den bestimmenden Gesichtspunkt ausmacht, 
als eine vertragsmäßig festgesetzte betrachtet werden. Es ist schwer zu be- 
greifen, wie Joel, der echte und der Xenophont, Sokrates II 673ff, auch in 
den Erörterungen des Anonymus wieder das Bild des Antisthenes erkennen kann. 

1) Die Vertragstheorie scheint in der Epikureischen Philosophie auch mit 
der Annahme von dem ursprünglichen Naturzustende eines tierähnlichen, 
rohen Lebens in einen inneren Zusammenhang gebracht worden zu sein, in 
dem Sinne, daß dem mit jenem Naturzustande verknüpften bellum omnium 
contra omnes durch die vertragsmäßige gesetzliche Ordnung ein Ende ge- 
macht worden sei. Wenigstens müssen wir wohl aus Plutarchs Anführungen 
(adv. Colot. 30, p. 1124d, 31, p. 1125c) eine dexartige Ansicht des Kolotes, 
eines der ältesten Vertreter der epikureischen Schule, erschließen; in Luexez’ 
Darstellung V 1010ff. scheint der Übergang nicht ein so unmittelbarer zu 
sein. Ursprünglich steht gewiß die Theorie von einer gegenseitigen Ver- 
pflichtung der Menschen durch vertragsmäßiges Übereinkommen in einem 
Widerspruch mit der Annahme eines Naturzustandes in tierähnlichem Leben. 
Der Abschluß derartiger Verträge setzt zum mindesten eine schon vorher er- 
folgte Befreiung aus jenem Naturzustande voraus. Die Ansicht des Protagoras 
(vgl. Bd. I, S. 40ff.) muß stärker von jener Auffassung von einem Imerhöns 
Pios geschieden werden, als es durch Norden, Beitr. z. Gesch. d. griech. 
Philosophie = Jahrb. f. Phil, Suppltbd. 19, S. 414, 3 geschieht. 

2) Hier steht allerdings neben dem Einigungs- oder Gesellschaftsvertrag 
(pactum unionis) der Unterwerfungsvertrag (pactum subiectionis), von dem 
sich in der antiken Theorie keine Spur findet. Diese mittelalterlich-moderne 
Auffassung ist eben aus ganz anderen politischen Verhältnissen als die ur- 
sprüngliche Vertragstheorie des hellenischen Altertums hervorgegangen. Der 
Unterwerfungsvertrag ermöglicht hier erst die Anwendung der Vertragstheorie 
auf die Verhältnisse politischer Ungleichheit, wie sie in dem Vorherrschen 
monarchischer Gewalt begründet sind.



110 V. Buch. Die hellenistische Kultur. 

Weisen teilnehmen lassen zu können an der allgemeinen Sicherheit, 
die durch die den Staat begründenden Verträge für die einzelnen 
Individuen ermöglicht ist. Alle rechtliche Verpflichtung und alle 
rechtliche Sicherung ruhen auf Verträgen, die auf die vernünftige 
Berechnung des gegenseitigen Vorteils gegründet sind.) Die Ver- 
hütung gegenseitiger Schädigung ist Zweck und Folge dieser Ver- 
träge.”) Davon, daß dem Individuum ein von der vertragsmäßigen 
Satzung unabhängiges, an sich begründetes Recht, das durch 
die staatliche Ordnung nur geschützt zu werden braucht, zu- 
komme, — im Sinne der modernen individualistischen Theorie, wie 
sie namentlich seit Locke ausgebildet worden ist — ist bei Epikur 
durchaus nicht die Rede. Das Recht der Individuen in der staat- 
lichen Gemeinschaft beruht allein auf gegenseitigem Überein- 
kommen, auf übereinstimmender Regulierung der Individualinter- 
essen. 

Alles Recht besteht nicht von Natur, sondern wird erst durch be- 
stimmte Gesetze, die aus den Verträgen hervorgehen, geschaffen, 
Es hat nur so lange und so weit Gültigkeit, als der Machtbereich 
und die Interessensphären der Individuen, die das Recht setzen, 
sich erstrecken?) Die alleinige Quelle der staatlichen Gerechtigkeit 
ist somit die positive Satzung, deren Befolgung dem Vorteil des 
Individuums entspricht. 

Epikur hat anscheinend auch die ethischen Gemeingefühle, wie 
Rechts- und Schamgefühl, deren noch Protagoras für seine indivi- 
dualistische Konstruktion des Staates nicht entraten zu können meinte, 
in seiner Staatstheorie ausgeschaltet und damit die grundlegenden 

1) Es ist lehrreich, hierzu zu vergleichen, was Pufendorf de jure nat. et 
gent. VI 1, 9 sagt: „illa foedera (eredamus) sanctissime servatum iri, quae 
mutua utilitate sanciuntur quaeque adeo violasse utrique damnosum 
faerit.“ 

2) Charakteristisch und kurz ist das ausgesprochen Epikur. sent. sel. 31 
(p. 78 Us): 76 ıng pöosas Ölnaıbv Eorı oöußohov Tod Guugp£govrog sis zo 
un PAdnreıv dAkjkovg und! Bldnrsohaı. Vgl.-auch sent. sel. 32, 38, 
Luer. V 1019£.: „Tune et amicitiam coeperunt iungere aventes Finitimi inter 
senec laedere necviolari,* 1024f.: „Nec tamen omnimodis poterat concor- 
dia gigni, Sed bona magnaque pars sersabat foedera caste.“ 1154f.: „nec 
facile est placidam ac pacatam degere vitam Qui violat factis com- 
munia foedera pacis.“ 

3) Vgl. namentlich Epicur. sent, sel. 36. 37. 38 (p. 79 f. Us.).
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Voraussetzungen seiner Auffassung mit konsequenter Klarheit her- 
vortreten lassen. Aber eben dadurch hat er um so weniger ver- 
mocht, die innere Kluft, die zwischen einem reinen Utilitarismus 
und der Annahme einer durch eine gesetzliche Ordnung irgendwie 
dargestellten allgemeinen Verpflichtung besteht, zu verdecken.!) 
Die Epikureische Philosophie macht allerdings nieht einmal einen 
Versuch, eine wirkliche Verpflichtung von allgemeinem Charakter 
aus ihren grundlegenden Voraussetzungen abzuleiten, aber um so 
klarer tritt die innere Unmöglichkeit der Begründung irgendeines 
dauernden Gemeinschaftslebens bei derartigen Voraussetzungen zu- 
tage. 

Im größten Gegensatze zu der im Genußprinzip wurzelnden An- -. 
schauung der Kyrenaiker und Epikureer scheint der kynisch- 
stoische Lebenstypus mit seiner unbedingten und ausschließlichen 
Geltendmachung des Tugendprinzips zu stehen. Aber die Grund- 
lage wenigstens der kynischen Lebensauffassung ist auch eine 
durchaus individualistische. Das Individuum allein für sich be- 
streitet die Mittel zu einem vollkommenen Leben. Das Ziel ist auch 
hier die Glückseligkeit des Weisen, nur daß diese durch die Tugend- 
übung hervorgebracht wird. Die Tugend ist ausreichend zur Glück- 
seligkeit.?) Durch sie allein wird der Weise von der Welt und 
den Menschen unabhängig. In dem tugendhaften Handeln liegt 
der einzige unbezweifelbare Wert des Lebens), der allerdings als 
solcher in vollem Maße nur der unmittelbaren Selbsterfahrung des 
Weisen zugänglich ist. Wir erkennen hier zunächst den Zusammen- 
hang der kynischen Lehre mit der Sokratik. Deren großer Ge- 
danke, daß nur das Gute die Grundlage zu einem glückseligen 
Leben bilden könne, — jener Gedanke, der seine innere Leucht- 
kraft am reinsten und klarsten in der Platonischen Philosophie 
entwickelt — hat offenbar auch auf die Lebensanschauung der 

1) Sehr bezeichnend tritt die äußerlichste Formulierung dieses Utilitaris- 
mus hervor in Sent. sel. 34 (p. 79 Us): 9 ddınia ob 19” davenv xundv, dA” 
Ev TO aurd iv Önoypiav Yöße, el un Alozı rods Önte tür rowdrwv Epesrnadrag 
»oAaores. Vgl. auch sent. sel. 35. 

2) Diog. Laert. VI 11. 

3) In diesem Sinne bezeichnet Antisthenes die Tugend als eine „unentreiß- 
bare Waffe“ Diog. Laert. VI 12. Der Kyniker soll alles Schlechte als seinem 
Wesen fremd ansehen (r& zovne& vonike nevre Eevind, Diog. Laert. a. O.).
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Kyniker einen entscheidenden Einfluß ausgeübt. Aber das kynische 
Tugendprinzip gewinnt doch, beim Mangel an einer tieferen inner- 
lichen Begründung, seine Stärke zunächst und vornehmlich in der 
Negation, in der Bestreitung alles dessen, was den Menschen 
von äußeren Gewalten, wie der Tyche, abhängig macht, was ihn 
an die äußeren Umstände, überhaupt an Instanzen, die außerhalb 
seiner selbst liegen, bindet.) Diese ganze Richtung der Anschau- 
ung, die darin gipfelt, das Individuum vor allem auf sich selbst 
zu stellen, verbindet den Kynismus mehr mit den anderen indivi- 
dualistischen philosophischen Schulen als mit der Sokratik. Die 
Tugend führt den Weisen nicht in einen neuen, höheren Lebens- 
zusammenhang ein, sondern sie dient dazu, seine Autarkie zu 
begründen. Die Entbehrungen, die der Weise um seiner Unab- 
hängigkeit und Freiheit willen aufsucht, die Armut und das ruhm- 
lose Leben (&do&(«)?) werden in gewissem Sinne zu Mitteln seiner 
Selbstverherrlichung.?) Wenn die Kyniker in fast leidenschaft- 
licher Weise das Lustprinzip bekämpfen®), so wird ihnen anderer- 

1) Vgl. z.B. Diog. Laert. VI 38. 71. 105 (röyn ze undtv Exırgäzew). Im 
Sinne des Antisthenes ist jedenfalls auch der Ausspruch Epiktets III 24, 67£. 
Die Emanzipation von den herkömmlichen Werten des Lebens bezeichnen die 
Kyniker als drugia (Antisth. frg. ed. Winckelmann $. 48 nr. VI. In ihrer 
spiritualistisch-allegorischen Erklärung des Prometheusmythos sehen sie in 
Prometheus den Repräsentanten des röpos, einer falschen und nichtigen Auf- 
fassung von dem Werte der Dinge, in dem wechselnden Wachsen und Ab- 
nehmen seiner Leber die Abhängigkeit von dem Lob und dem Tadel der 
Menschen versinnbildlieht (Dio Chrys. VII 33). 

2) Das Streben nach der Ruhmlosigkeit bietet eine Parallele zu der Hoch- 
schätzung des „verborgenen Lebens“, die wir bei den Epikureern finden, nur 
daß es den Kynikern dabei mehr um die Beseitigung der inneren Hemmungen 
der Glückseligkeit, die in den Leidenschaften und Begierden bestehen, zu tun 
ist, für Epikur dagegen es sich vielmehr darum handelt, die von außen kom- 
menden Beeinträchtigungen der Ruhe des Weisen abzuwehren. 

3) Die Armut und das ruhmlose Leben werden oft gepriesen und schon 
an und für sich als positive Werte für den Weisen bezeichnet. Vgl. z.B. 
Diog. Laert. VI 11 (vv 7’ d6oklav Ayav nel I6ov ta r6vo), VI 24 (das nich- 
tige Streben der &xi öd&n zul rhodro wepvonufvo), VI 43 (Krates sagt von 
sich Eysıw murgida ddoklav xai weviav dvdiora ch voyn nal Jroykvovg elvar 
mokleng &vemıßovissrov PPovo). VI 105 usw. Vgl. auch Dio VIII 16. IX ı2, 

4) Dem Antisthenes wird die Äußerung zugeschrieben, er wolle lieber wahn- 
sinnig werden, als genießen („ueveinv w&lkov N he#einv“) Diog. Laert. VI 3. 
Sehr lehrreich sind in dieser Hinsicht auch Dios 8, und 9. Rede.
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seits eben die erfolgreiche Bekämpfung der Lust an sich zur Quelle 
des Genusses und somit die Erreichung der moralischen Stärke 
nicht bloß Mittel sondern in gewissem Sinne Ziel des philoso- 
phischen Lebens.) 

Für die eigenartige Stellung der kynischen Philosophie in der 
Gesamtgeschichte der geistigen Kultur des Altertums ist vor allem 
die scharfe Opposition gegen alle in Staat und Gesellschaft be- stehende Sitte und Ordnung charakteristisch. Die Anschauung von 
der Herrschaft der Unvernunft im Leben gibt der kynischen Auf- 
fassung einen pessimistischen Grundzug, der uns in der Alternative, 
entweder die Vernunft (d. h. das Leben nach kynischen Grund- 
sätzen) oder den Strick zu wählen?), entgegentritt. . 

Der Abhängigkeit von der durch die Tyche repräsentierten äußeren 
Lebensgestaltung, von der Satzung der Menschen und der eigenen 
Leidenschaft?) setzen die Kyniker die Unabhängigkeit, die durch 
das Leben nach der Natur gegeben ist, entgegen. Diese Losung 
eines auf die Natur begründeten Lebens ‚ die von ihnen mit 
der größten Energie vertreten wird ‚ erinnert zunächst an. eine 
große moderne Bewegung, an die Losung einer Rückkehr zur 
  
  

1) Vgl. Diog. Laert. VI 71. Sehr bezeichnend ist auch das auf Antisthenes zurückgeführte Wort: Idoväg tag werk Tobs noVoVg Ötwurlov, &AR’ oöyl tag ze To» novov. (Antisth. frg. ed. Winckelmann $. 39 ar. X) Vgl. auch die Bemerkung von Natorp, P-W. VS. 77ı (dessen Anschauung allerdings mit der oben dargelegten Auffassung nicht ganz übereinstimmt). Ähnlich wie Antisthenes scheint sich der Begründer der stoischen Schule ausgesprochen zu haben (Stoie. vet, frg. I 240). In innerer Verwandtschaft mit der kynischen Lehre steht auch die von Xenoph. Kyrop. VII 5, 80 dem Kyros zugeschriebene Äußerung. 
2) Vgl. Plut. de Stoie, repugn. 6. 14 p 1039. — Antisth. frg. ed. Winckel- mann 8. 64 nr. XLV. Diog. Laert. VI 24. Danach wohl die Verallgemeinerung im 28. Diogenesbriefe $ 6 (Hercher, epistol. gr. S. 243). Es ist charakteri- stisch, daß im 5. Traktate des Teles weg Tod un eivaı zelos hdoviv (ed. Hense 8. 38f.) die pessimistische Darstellung des Lebens sehr an die Auffassung des Prodikos erinnert, der gerade in der Beurteilung praktischer Lebens- fragen ein Vorläufer des Kynismus gewesen zu sein scheint. Dem Sokratas ist diese pessimistische Auffassung fremd gewesen, was wohl vor allem mit seinem einseitigen Intellektualismus zusammenhängt. Platon allerdings hat vornehmlich in seinen späteren Schriften (vgl. z B. die bezeichnende Stelle in den „Gesetzen“ VII 803°) sich zum Teil sehr entschieden pessimistisch über das menschliche Leben geäußert. 

3) Vgl. z.B. Diog. Laert. VI 38, 71. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL, 1, 8 

y 
7
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Natur, wie sie Rousseau und die Stürmer und Dränger ausgegeben 
haben. Indessen gerade diese moderne Analogie kann uns irre- 
führen. Wohl scheinen antike und moderne Bewegung von dem 
nämlichen Widerstreit des Individuums gegen die es umgebende 
Welt auszugehen, aber die treibenden Kräfte und Tendenzen ge- 
stalten sich in der Sturm- und Drangperiode durchaus anders als 
im Kynismus. Der Gegensatz, der die Bestrebungen der Sturm- 
und Drangperiode bestimmt und beherrscht, der Gegensatz des Ur- 
sprünglichen, Einfachen, Unmittelbaren gegen das Konventionelle, 
Künstliche, Gemachte fehlt in gewissem Sinne auch nicht dem ky- 
nischen Lebensideal, aber er bezeichnet nicht das eigentliche Wesen 
des Kyuismus. Dieser wird vielmehr vornehmlich dadurch charak- 
terisiert, daß er nicht nur die damals bestehende geschichtliche 
Welt bekämpft, sondern alle geschichtlich wirkenden Ver- 
bindungen überhaupt bestreitet. Der Kynismus hat in der radi- 
kalsten und einseitigsten Weise eine Tendenz ausgebildet, unter 
deren Zeichen überhaupt eine mächtige geistige Strömung der 
hellenistischen Epoche steht, das Streben nach Emanzipation 
des Individuums von der gesamten Welt des Historischen. 
Indem die Kyniker danach trachten, den Lebensapparat, dessen das 
Individuum bedarf, auf das unumgänglich N otwendige zu reduzieren 
und die Last der Tradition gänzlich abzuschütteln, erklären sie 
aller geschichtlichen Kultur überhaupt den Krieg.) Um für 
den Weisen die völlige Unabhängigkeit zu gewinnen, treiben sie 
seine innerliche Isolierung auf die Spitze, indem sie ihn gegen alle 
tieferen geistigen Lebenszusammenhänge abzusperren suchen.? 
X Der Radikalismus, mit dem die Kyniker sich der geschichtlichen 

1) Wenn die Einführung des Feuers bei den Menschen durch Prometheus 
der herrschenden Auffassung der Griechen als die Grundlage einer höheren 
Kultur gilt, sehen die Kyniker nur die verdexbliche Wirkung dieser Maßregel, 
insofern damit die Verweichlichung und Genußliebe gegeben waren, Im Schick- 
sale des Prometheus, der — zur Strafe für seine falsche Zmuuihsıe und zeo- 
undeıe — an den Felsen gebunden ist, und dem von einem Adler die Leber 
verzehrt, wird, erkennen sie in ihrer symbolisierenden Deutung einen Hinweis 
auf die Selbstvernichtung der Menschen infolge ihrer Begierden nach äußeren 
Gütern und Genüssen (Dio VI 25 ff), In diesen geht ihnen im wesentlichen 
die Kultur auf. 

2) Über ihr Verhältnis zur geistigen Bildung vgl. noch besonders die cha- 
rakteristische Äußerung des Antisthenes bei Diog. Laert. VI 103.
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Welt gegenüberstellen, steht in innerer Beziehung zu der unbe- 
dingten und starren Durchführung des rationalen Prinzipes. Hier 
tritt uns gerade wieder der wesentliche Unterschied von der 
modernen Bewegung, die von der Sturm- und Drangperiode aus- 
gegangen ist, entgegen. Auch in dieser ist der Zusammenhang 
mit der Aufklärung unverkennbar, aber die Natur gilt doch der 
geistigen Auffassung, die in jener Periode ihren Ursprung ge- nommen hat, vor allem als Quelle lebendiger Anschauung und un- 
mittelbarer Empfindung. Das Spontane und Ursprüngliche persön- 
lichen Lebens ringt hier nach Verwirklichung. Aus der Versenkung 
in die Natur, in die Fülle des Lebendigen steigt jene romantische 
Stimmung hervor, die gerade die Mamigfaltigkeit individueller 
Wirklichkeit verklärt. Die Natur, die die Lehrmeisterin kynischer 
Philosophen ist, zeigt ein völlig anderes Gesicht. Sie bedeutet 
nur die allgemeine, gleichbleibende vernünftige Norm.! 
Es ist nicht etwa das unmittelbare Recht der Persönlichkeit, das 
die Kyniker in ihrem Kampfe gegen historische Satzung vertreten; 
die Persönlichkeit in ihrer besonderen Eigentümlichkeit hat für 
sie, als echteste Vertreter eines nivellierenden Rationalismus, über- 
haupt keinen Wert.?) Vielmehr wollen sie gegenüber der bestehen- 
den Ordnung eine höhere, neue Ordnung, die sich zunächst aller- 
dings nur in den einzelnen Individuen entfaltet, begründen. Es 
ist ein neuer allgemeiner Lebenstypus, den sie prägen wollen, 
eine neue Regel, die sie, die Feinde und Verächter des Gesetzes, 
aufstellen: die Regel eines einförmigen und gleichmäßigen bedürfnis- 
und leidenschaftslosen Lebens ‚ @as als solches überall und stets 
die gleichen Umrisse aufweist, 

Für die kynische Auffassung existiert nur die allgemeine Alter- 

1) Die Kyniker knüpfen, wie es scheint, in dieser Beziehung an die von Hippias vertretene Auffassung an (vgl. Bd. I 8. 47 ff). Aöyos und @doıg sind für die Kyniker im wesentlichen identisch. 
2) Neumann, Rembrandt 12 8. 343£, sagt im allgemeinen gewiß sehr tret- fend: „Hat, so darf man fragen, wann immer das Schlagwort Natur erscholl, Natur je einen anderen als einen polemisch negierenden Sinn gehabt? Hat das Wort denn wirklich einen positiven Inhalt, oder bedeutet es nicht viel- mehr zu allen Zeiten Auflehnung, Widerstand gegen eine als unwahr emp- fundene, bedrückende, fremde Überlieferung * Aber auf den Kynismus findet dieses Urteil, wie aus der oben gegebenen Darlegung hervorgehen dürfte, nur sehr bedingte Anwendung. 

8*
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native eines vernunft- oder naturgemäßen und eines vernunftwidrigen 
Lebens. Nicht nur die feineren und tieferen Bedürfnisse mensch- 
lichen Zusammenlebens werden verneint oder bestritten, sondern 
die Eigenart individuellen geistigen Lebens überhaupt wird dem 
nivellierenden Einflusse eines allgemeinen vernünftigen Lebens- 
gesetzes zum Opfer gebracht. Das Individuum soll durchaus auf 
sich selbst gestellt werden, aber eben nur als Träger jenes ab- 
strakten typischen Vernunftprinzips, das sich im Ideal des 
kynischen Weisen verkörpert. 

Wir haben die Einseitigkeit des kynischen Tugendprinzipes, seine 
rein individualistische Begründung und Zuspitzung, seinen Radika- 
lismus gegenüber den verbindenden und zusammenfassenden Mächten 
des Lebens dargelegt. Scheint es so aber nieht durch sein eigenes 
Wesen zur völligen Unfruchtbarkeit verurteilt? Wir würden doch 
der großen geschichtlichen Bedeutung, die der Kynismus nament- 
lich in seiner weiteren Ausgestaltung gewonnen hat, nicht ge- 
recht werden, wenn wir bei seiner philosophisch außerordentlich 
dürftigen prinzipiellen Grundlage stehen bleiben wollten. Es ist 

‚die Methode der Erziehung zum sittlichen Handeln, die dem 
Kynismus einen wichtigen Fortschritt verdankt. Hier hat er auch 
der Sokratik gegenüber sich ein eigentümliches Verdienst er- 
worben. So oft er sich auch im Sinne des Sokrates auf die ver- 
nünftige Überlegung (Pedvnsız) zu berufen scheint, so durchbricht 
er doch in bemerkenswerter Richtung den reinen Intellektualismus 
der Sokratischen Ethik. Allerdings hat auch die Platonisch-Aristote- 
lische Philosophie auf Grund ihrer umfassenderen Gesamtanschauung 
vom psychischen Leben jenen einseitigen Intellektualismus des 
Sokrates abgeschwächt, vor allem, indem sie ein tieferes Verständnis 
für die Bedeutung des seelischen Trieblebens entwickelt hat. Aber 
so entschieden wie von den Kynikeru ist doch von keiner philo- 
sophischen Schule des Altertums- betont worden, daß zum sittlichen 
Handeln vomehmlich das W illenmäßige gehört.!) Die innere, 
sittliche Anstrengung, die die Kyniker als m0vog bezeichnen, ist 

1) Ich gebrauche mit Absicht diesen umschreibenden Ausdruck, um nicht 
zu sehr zu modernisieren. Diese Gefahr der einseitigen Modernisierung scheint 
mir in den Erörterungen J o&ls, „Der echte und der Xenophontische Sokrates" 
II18.18f. — trotz des berechtigten Kernes seiner Darlegung — nicht ver- 
mieden zu sein.
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ein wichtiges und konstitutives Merkmal des sittlichen Lebens, ohne 
sie ist ein wahrhaft menschenwürdiges Dasein nicht denkbar. Die 
Kyniker sind weit davon entfernt, einen paradiesischen Natur- 
zustand, in dem das menschliche Leben durch die ihre Gaben in 
reicher Fülle spendende Natur selbst genährt wurde, für einen 
wünschenswerten zu halten. Es war kein Leben seliger Unschuld, 
das in diesem Paradies der Natur blühte, sondern ein Leben des 
Übermutes und der Gewalttat, das aus dem Reichtum sinnlicher 
Genüsse hervorging. Erst dadurch, daß Zeus jenem Zustande ein 
Ende und alles von der Anstrengung abhängig machte, schuf 
er die Grundlage für ein glückliches Leben, das in der Beherr- 
schung und Überwindung der Neigungen und Leidenschaften be- 
steht.?) 

Die Tugend beruht nach Antisthenes auf dem Handeln an 
sich; sie bedarf der „Sokratischen Kraft“, aber nicht vielen Wissens 
und Redens.?) Die leidenschaftslose Ruhe (dx&dsı«), die das Ziel 
der Tugendübung ist, wird nur durch eine starke innere Kraft- 
anspannung erreicht. Die beständige Übung in der Bekäm- 
pfung der Begierden und Leidenschaften erhält so eine große Be- 
deutung.) Die gesamte Ethik der Kyniker gewinnt einen ent- 
schieden asketischen Anstrich. So dürftig der geistige Inhalt 
der kynischen Lebensauffassung im allgemeinen ist, werden wir 
doch in den Anweisungen zur sittlichen Selbsterziehung, die die 
Kyniker geben, eine gewisse Verinnerlichung der ethischen An- 
schauung erblieken dürfen. Der Weise soll wissen, daß er seinen 

1) Diese Auffassung legt Onesikritos bei Strabo XV 715 dem indischen 
Gymnosophisten in den Mund; in Wahrheit ist es nichts anderes als die 
kynische Anschauung, was hier verkündet wird. 

2) Diog. Laert. VI11 (ev 7’ des ran Zoyav eivaı). 
3) Vgl. z. B. Diog. Laert. VI 70f. Ausführlich schildert in dieser Hinsicht 

die Lebensaufgabe des Menschen vom kynischen Standpunkt aus Dios 8. Rede. 
Die täglich erfolgende praktische Übung (7 dı& rar zu9” Aulonr Zoyav ushsrt) 
wird als der kurze Weg zur Glückseligkeit gepriesen im 21. Kratesbriefe 
(Hercher, epistol. gr. 8. 212). Mit einem olympischen Wettkampfe, der nicht 
ohne Schweiß zum Siege führt, wird der Kampf gegen die äußeren Umstände 
verglichen von Epiktet diss. 124,2, und in der Schrift Philos quod omnis probus 
liber 3 wird für den Streit gegen Liebe, Furcht, Schmerz usw. das Bild des 
Wettkämpfers verwandt. Das „Stoicorum pancration“, von dem bei Varro 
Sat. Men. ed. Riese p. 222 (Stoie. vet. frg. II 569) die Rede ist, läßt sich 
auch auf die kynische Tugendlehre anwenden.
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Reichtum im Innern seiner Seele hat!); er soll lernen, vor allem 
mit sich selbst zu verkehren.) Die Sorge für die eigene Seele, 
für die innere Gesundheit des seelischen Lebens (Emusisıa Eavroo) 
ergibt sich so als eine besonders wichtige ethische Aufgabe. Damit 
ist aber ein bedeutsamer Fortschritt in der ethischen Gesamt- 
auffassung und Gestaltung des Lebens gegeben, — ein Fortschritt, 
an dem allerdings überhaupt die Sokratik Anteil hat?), der aber 
vor allem der kynischen Ethik zugerechnet werden muß. 

Von besonderer Bedeutung ist nun aber neben und über der 
kynischen Theorie die kynische Praxis geworden. Gerade durch 
sie ist in gewissem Grade — soweit dies bei der Enge des Prin- 
zips möglich war — die unfruchtbare Einseitigkeit eines starren 
Individualismus überwunden worden. Wir müssen dieser praktischen 
Bedeutung des Kynismus gerecht zu werden versuchen, auch wenn 
wir sie aus den Voraussetzungen der kynischen Philosophie selbst 
nicht genügend begreiflich zu machen vermögen. Die kynische 
Ethik kennt wie alle rein individualistische Philosophie keine wirk- 
liche Gemeinschaft, kein Handeln in der Gemeinschaft und für die 
Gemeinschaft, sonderu nur ein solches von Individuum zu In- 
dividuum. Aber gerade dieses ist in der weiteren Ausgestaltung 
des Kynismus sehr bedeutsam geworden. In der spezifisch kynischen 
Tugend der Menschenfreundlichkeit (pılavdooric) wird ein 
ethisches Ideal aufgestellt, das sich auf allgemeine, rein mensch- 
liche Beziehungen aufbaut. Wie kommt der Kyniker, der in 
seiner eigenen Tugendübung das vollständig ausreichende und un- 
trügliche Mittel zu einem vollkommenen und glückseligen Leben 
besitzt, den die asketische Färbung seines Tugendideals auf die 

1) Xenoph. Sympos. IV 34. 

2) Diog. Laert. VI 6. 
3) Vgl. Platon Apol. 26 p. 36. Wir können hierbei von der Erörterung 

der Frage absehen, ob die dem Sokrates zugeschriebene Äußerung nicht be- 
reits platonisches Gepräge zeigt (vgl. Stud. z. Entw. u. Begründ. d. Monarchie 
im Altert. 8. 21,3). Der zevog und die Erıuksıo spielen auch eine Rolle in 
der dem Prodikos zugeschriebenen Rede auf Herakles am Scheidewege (Xenoph. 
Memor. IT 1,21f), die gewiß in höherem Maße, als es Jo&l zugibt, an wirk- 
liche Erörterungen des Prodikos anknüpft (vgl. Prodikos frg. 1 Diels), aber 
allerdings wohl auch schon Züge der spezifisch kynischen Theorie trägt. Was 
bier in $ 30 erörtert wird, berührt sich sehr nahe mit $ 12 der 6. Rede Dios, 

. die durchaus auf kynischer Auffassung beruht.
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Beschäftigung mit der eigenen Person und nicht auf den Verkehr 
mit den Menschen hinweist, von der Selbstbeschränkung und Selbst- 
genügsamkeit seines individualistischen Standpunktes aus dazu, sich 
um die anderen Menschen, um die große Masse der Toren zu kümmern 
und ihnen hilfreich beizustehen? Man wird nicht sagen dürfen, 
daß es das Bewußtsein einer Verpflichtung gegen die anderen 
Menschen ist, was ihn dazu antreibt. Der Begriff der Pflicht im 
eigentlichen und strengeren Sinne des Wortes ist erst mit der Fort- 
und Umbildung der kynischen Auffassung durch die Stoa gegeben!); 
er ist auch aus den Voraussetzungen der kynischen Lehre kaum ab- 
zuleiten, da die Anschauung von einer Verpflichtung der Menschen 
untereinander nur auf dem Boden der Gemeinschaftsidee erwachsen - 
kann. Es ist wohl vielmehr ein wirkliches Mitgefühl mit den 
Leiden der Menschen, mit der unnatürlichen Knechtschaft, in die 
sie durch die Herrschaft der Begierden und der eingebildeten Lebens- 
werte versetzt werden, was den kynischen Weisen veranlaßt, sich der 
Menschen anzunehmen. „Der Kyniker ist sich bewußt, eine Mission 
zu haben. Er glaubt sich berufen, von den Übeln, die er selbst 
in sich bekämpft hat, yon denen er weiß, daß sie geflohen oder 
überwunden werden müssen?), auch andere zu befreien, die unter 
der Last dieser Übel leiden. Dieser Glaube an seine Mission führt 
ihn in gewissem Sinne über sich selbst hinaus, läßt ihn die Enge 
und Beschränktheit seiner Autarkie überschreiten. Er entfaltet eine 
Tätigkeit der Propaganda, die den auf sich selbst gestellten 
Weisen hineinführt in das Leben und den Verkehr mit den 
Menschen?), die dem sonderbaren Heiligen — der uns wohl an die 
Bettelmönche erinnern kann — eine Popularität erwirbt, wie sie 
keiner anderen philosophischen Schule des Altertums zuteil ge- 
worden ist. Er zieht umher, wie der Schutzheilige seines Ordens, 
Herakles, dessen Leiden und Kämpfe im kynischen Sinne umge- 
deutet werden, wie dieser der Menschen verkehrtes Treiben stra- 
fend und bekämpfend und Rechtschaffenheit fördernd) Er ver- 
spottet die Fehler der Menschen, aber er predigt ihnen zugleich 
und weist sie auf das wahre Lebensziel hin. Er hilft ihnen durch 

1) Vgl. Windelband, Gesch. d. alten Philosophie? 8. 185. 
2) Diog. Laert. VI 8. 
3) Vgl. was Diog. Laert. VI 86 schon von Krates berichtet wird. ' 
4) Epikt. diss. II 16,44. III 24,13; vgl. auch Dio VIE 30.
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Lehre und Vorbild frei werden. Wie ein Arzt die Kranken be- sucht‘), so nimmt sich der Weise der irrenden Menschen an.?) 
Er ist als Kundschafter (zer&oxonog) und Aufseher (Enloxoros)?) in die Welt gesandt, um das Tun der Menschen zu prüfen. Die 
Mission des Kynikers gewinnt so einen religiösen Anstrich; aller- 
dings vermögen wir nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob und 
in welchem Umfange die Beziehung auf eine göttliche Sendung 
schon im älteren Kynismus ausgesprochen war.‘) Die religiöse 
Anschauung der älteren Kyniker ist doch anscheinend eine sehr 
allgemeine und farblose, und die einheitliche Gottheit, die An- 
tisthenes lehrte, ist in der Hauptsache wohl nichts anderes als der 
Ausdruck der allgemeinen Natur, in der die Grundlage und Norm 
für alles Einzelwirken gegeben ist. Indessen wie die Wirksamkeit 
des Sokrates bei aller seiner rationalistischen Nüchternheit und 
Besonnenheit einen religiösen Zug trägt, der in der Überzeugung 
von der Führung des Daemonion sich kundgibt, so mag auch bei 
Antisthenes und seinen nächsten Nachfolgern Diogenes und Krates 
das Bewußtsein ihres Berufes eine gewisse religiöse Begründung 
gehabt haben. Hierin lag vielleicht eine unmittelbar empfundene 
Lebendigkeit und Stärke ihrer Anschauung, die sie über die starre 
Unfruchtbarkeit ihrer allgemeinen Auffassung hinaushob.?) Auch 
diesen Aposteln der Aufklärung fehlt es ja nicht an einem gewissen 
romantischen Element, das namentlich in ihrem Verhältnis zu He- 
vakles zum Ausdruck gelangt. 

Die Masse der Menschen ist nun aber nicht allein der helfenden 
Fürsorge des Weisen anheimgegeben, sondern sie ist ihm zugleich 

1) Vgl. den bekannten Ausspruch des Antisthenes bei Diog. Laert. VIe. Epikt. diss. III 22, 73. Dio VID 5. 
2) Für diese helfende Teilnahme ist der eigentlich technische Ausdruck 

andschar. 
3) Vgl. Diog. Laert, VI 102. Epikt. diss. I 24,6. 111 22,24. 38. Dio IX ı; dazu im allgemeinen: Norden, Beitr. z. Gesch. d. griech. Phil. (19. Suppitbd. d. Jahrb. f. Phil.) 8, 377. 
4) Namentlich die Äußerungen kpiktets stehen gewiß unter dem umdeuten- den Einfluß, den die spätere Entwicklung der religiösen Anschauungen des Stoizismus (vornehmlich eben auch bei Epiktet selbst) auf das Bild des ur- sprünglichen Kynismus ausgeübt hat. 
5) Vielleicht darf man darin auch etwas vom Fanatismus der Aufklärung (in einer gewissen religiösen Ausprägung) sehen.
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nach der allgemeinen Ordnung der Natur untertan.) Der kynische 
Weise ist ein Herrscher. Diogenes antwortet auf die Frage, was 
er zu tun verstehe: „über die Menschen zu herrschen.“?) Weil er 
sich selbst zu beherrschen vermag, ist der Weise zur Herrschaft 
über die anderen berufen) Frei von Schmerz und von Furcht, 
von Leidenschaft und Begierde nach Genuß, an kein besonderes Be- 
dürfnis gebunden, sondern überall in der Welt heimisch, weil mit 
allem, was ihm die Natur darbietet, sich begnügend, ist er der 
wahre König und Herr der Menschen, in seiner dürftigen Nahrung 
und Kleidung, auf seinem ärmlichen Lager reicher als der persische 
Großkönig.‘) Wie verträgt sich aber eine Herrschaft mit dem 
allgemeinen Charakter der kynischen Anschauung, ihrer individu- 
alistischen Autarkie und ihrer Gleichgültigkeit gegen das staatliche 
Leben? Haben wir in jenen Äußerungen, die das Recht und die 
Fähigkeit des kynischen Weisen, über die übrigen Menschen zu 
herrschen, betonen, etwas anderes als den Ausdruck der inneren 
Überlegenheit des Weisen zu erkennen? Handelt es sich hier 
nicht um ein reines Ornament in dem Bau kynischer Lebensphilosophie, 
das ebenso unfruchtbar ist für die tatsächliche Lebensgestaltung, 
wie es auch in den Gedanken der kynischen Philosophen selbst 
keine irgendwie bestimmende und beherrschende Rolle spielt? Keines- 
wegs; es ist vielmehr den Kynikern durchaus ernst mit ihrem 
Herrschaftsanspruch. Die Frage, ob in der Gegenwart die Möglich- 
keit oder der Wille zur Verwirklichung dieses Herrschaftsanspruches 
vorhanden ist, ist dabei eine durchaus nebensächliche. Die Haupt- 
sache ist, daß dem Weisen die Herrschaft gebührt, weil er sie 
allein in der rechten Weise auszuüben vermag.) Es ist dies eine 
Auffassung, die in gewissem Sinne überhaupt den von Sokrates aus- 
gehendenphilosophischen Richtungen gemeinsam ist, dieaber wiederum 

1) „vöno pöceng dnnndovg Eywr mdvrag &gpeovag“ Philo, quod omnis probus 
liber 5. 

2) Diog. Laert. VI 29.74. Es ist dabei unwesentlich, ob hier der historische 
Diogenes oder der Typus des kynischen Weisen spricht. 

3) Dieser Gedanke wird mit Vorliebe von Dio ausgesprochen, vgl. z. B. 
XII 33. XLIX 9. LXIT 1. 

4) Vgl. Epikt. diss. III 22. 
5) Die betreffenden Äußerungen aus stoischem Kreise (Stoie. vet. frg. IIL 612. 

617. 618. 619. 620 usw.) geben unzweifelhaft im wesentlichen auch die kynische 
Auffassung wieder.
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in besonders eigentümlicher Weise in dem Kreise kynischer Philo- 
sophen ausgeprägt ist, in unverkennbarer Verbindung mit der 
autokratischen Stellung, die hier dem philosophischen Individuum 
zugewiesen wird. Der Zusammenhang zwischen Freiheit und Herr- 
schaft, den wir in so charakteristischer Geltung bei der Bürger- 
gemeinde der hellenischen Polis finden, tritt uns also auch hier 
entgegen; die höchsten ethischen Aufgaben, die dem Menschen 
gestellt sind, werden im Begriff einer Herrschaft angeschaut.') 
Wenn auch bei den Kynikern ebenso wie bei den andern indivi- 
dualistischen Schulen, besonders den Kyrenaikern und Epikureern?), 
der Begriff der Freiheit vornehmlich im Sinne persönlicher Un- 
abhängigkeit zu fassen ist, so wird doch dem kynischen Weisen 
das Recht, in völliger Unabhängigkeit zu leben und zu handeln wie 
er will, vor allem alsein Vorzu gsrecht zuteil, das er deshalb ausüben 
darf, weil er als Weiser in allem richtig und ohne Fehl handelt.?) 
Der Weise ist nicht nur persönlich befreit von allem, was die 
Masse der Menschen beunruhigt und schädigt, was sie an wahrer 
Glückseligkeit hindert, sondern er wird durch diese innere Freiheit 
und Unabhängigkeit, durch seine Weisheit und Tugend zugleich 
auf eine höhere übermenschliche Stufe emporgehoben, die ihn an 
der Herrlichkeit göttlichen Wesens teilnehmen läßt.) Insbesondere 
ist nun gerade die Fähigheit, die von den Menschen begangenen 
Fehler wieder gut zu machen, die Irrenden zurechtzuweisen und 
zu bessern, eine göttliche Fähigkeit, die die Unvergleichlichkeit 
seines Herrscherberufes offenbart.5) 

1) Vgl. die bezeichnende Äußerung Dios, XLIX 13: Too ye Övrag YLA06O- Yov vb Epyov oöy Freodv &orıy N key dvdonnum. 
2) Das Lebensideal dieser Schulen verträgt sich nicht mit irgendwelcher Herrschaft, 
3) Das wird sehr charakteristisch in der Schrift Philos quod omnis probus 

liber 9 ausgesprochen. 
4) Nicht unwahrscheinlich hat man an einigen Stellen Platons Politie. 271. 275 und Sophist. 216 eine ironische Bezugnahme auf den Anspruch des Antis- thenes auf die Gottähnlichkeit des wahren Philosophen erkennen zu dürfen geglaubt; vgl. Norden, Beitr. z. Gesch. d. griech. Phil. $. 380. Auch in der Art, wie Diogenes das Recht, das der Weise auf alles in der Welt besitzt, auf seine Freundschaft mit den Göttern zurückführt (Diog. Laert. VI 37), können wir wohl einen Hinweis auf die Gottähnlichkeit des Philosophen sehen; vgl. auch, was Epiktet diss. II 16, 44 über Herakles sagt. 

5) Vgl. was Lukian Demon. 7 über Demonax gesagt wird. Die Gott-
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Eine Hersschaft, die das Gesetz der Tugend verwirklicht, muß 
also au die Stelle der unqualifizierten gegenwärtigen ' Herrschaft 
treten.) Eine solche Herrschaft ist aber auch kein völlig uner- 
füllbares Ideal; sie ist schon einmal realisiert gewesen, als Herakles, 
das Vorbild des kynischen Weisen, die Herrschaft in der Welt ge- 
wonnen hatte”) Ein Leben der Mühsal und Beschwerden (rövog), 
des ausharrenden Kampfes wider alle Leidenschaften und Sinnes- 
genüsse, wie es Herakles vorbildlich geführt®), ist das allein eines 
Herrschers würdige; auf ihm beruht ausschließlich die innere Be- 
glaubigung zur Führung der Herrschaft. Und der allgemeine Beruf 
dieser wahren Herrschaft ist kein anderer als der, den der kynische 
Weise in seinem Verkehr mit den Menschen hat. Es ist die Auf- 
gabe, die Tugend zu fördern und die Torheit und sittliche Ver- 
kehrtheit der Menschen zu strafen. Auch der „n Waffen philoso- 
phierende“ König soll die der Überredung Zugänglichen zur Be- 
sonnenheit hinführen, die Unzugänglichen aber dazu zwingen.*) 
Die Gewalt soll also nur so weit zur Anwendung gelangen, als es 
gilt, die schädliche Wirkung menschlicher Torheit und menschlicher 
Leidenschaften zu hindern; im übrigen soll auch der Herrscher 
durch sein Beispiel, vielleicht auch durch seine Lehre, die Menschen 
für die Tugend gewinnen.) Das Ideal dieser Herrschaft ist dem- 
nach die gleiche menschenfreundliche Gesinnung, die der kynische 

ähnlichkeit des epikureischen Philosophen prägt sich wesentlich anders aus 
(vgl. 8.104). 

1) Vgl. die Äußerung des Antisthenes bei Diog. Laert. VI 11: röv oopöv 
05 Kar Todg xeuuevoug vouovs molıtsdoeoden, KAAk nord zöV rüs desrüs; vgl. 
auch VI 5. \ 

2) Auch Kyros als dem Vertreter der Barbarenwelt scheint Antisthenes 
eine Ähnliche Rolle zugewiesen zu haben; vgl, Beitr. z, Begründung u. Entw. 
d. Monarchie im Altert. S. 30, 2. 

3) Vgl. meine Ausführungen „Beitr. z. Begründ,. u. Entw. d. Monarchie im 
Altert.“ 8.32, T und Weber, Leipz. Stud. X, 8. 236 ff, 

4) Onesikritos bei Strabo XV 716. Vgl. auch Dio. I 84, II 6A. (Ba. 1, 
S, 404, 2). Auch in der schon unter dem Einflusse der stoischen Lehre stehen- 
den Erörterung bei Plut. de Alex. M. fort. 16, p. 329c heißt es: obs ro köyo 
um ovvüye (sc. AltEavdgos), tois Ömrkoıg Pıo&öuevos. 

5) In der Wirksamkeit des Weisen sind also die beiden Tätigkeiten noch 
vereinigt, die in der mittelalterlich - christlichen Anschauung von den beiden 
Schwertern auf zwei Instanzen, die aber doch auch nur zwei Seiten der nän- 
lichen organisatorischen Einheit bilden, verteilt sind.
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Weise in seinem ‘Verhalten den Menschen gegenüber an den Tag 
legt. Der König soll sich in fürsorglicher Regierung seiner Unter- 
tanen annehmen, wie der Hirt auf das Wohl seiner Herde bedacht 
sein muß.') Hier sehen wir nun den tiefen Gegensatz gegen eine 
wahrhaft staatliche Anschauung, wie sie in der hellenischen Polis 
sich wirksam zeigt. Eine wirkliche Gemeinschaft bildet jene 
große Menschenherde, die vom Philosophischen Herrscher regiert 
wird, nicht. Sie besteht aus einzelnen, an sich isolierten Individuen, 
denen der philosophische Herrscher die Sorge für ihr Wohl, ins- 
besondere für das Wohl ihrer Seelen abnimmt. Auch hier ist kein 
Wirken durch die Gemeinschaft und für die Gemeinschäft, sondern 
bloß vom Individuum zum Individuum, nur daß die große Masse 
der unselbständigen und unmündigen, der Leitung bedürftigen In- 
dividuen dem allein zur Herrschaft befähigten philosophischen In- 
dividuum gegenübersteht. Die Autarkie dieses philosophischen 
Individuums wird nicht im geringsten durch das Herrschaftsver- 
hältnis beeinträchtigt; denn diese herrschende Persönlichkeit ist ja 
die allein gebende, nicht etwa wiederum aus einer Gemeinschaft 
eimpfangende. Die Idee eines selbständigen Bürgertums, das in lebendiger Gliederung eine organisierte Gemeinschaft bildet, das 
in eigener Tätigkeit die Aufgaben dieser Gemeinschaft erfüllt, 
hat. in dieser Auffassung keine Stätte. Das autonome Bürgertum 
wird vielmehr zu einem von der überlegenen Kraft und Weisheit 
des (philosophischen) Herrschers abhängigen Untertanentum. 

Wenn die bisher besprochenen philosophischen Schulen die für 
die geistige Anschauung der hellenistischen Periode charakte- 
ristische und in ihr überwiegende Tendenz zeigen, das Individuum 
in seiner Autarkie zu isolieren, so dürfen ‚wir doch nicht meinen, 
daß die Idee der Gemeinschaft in der Gedankenwelt des Helle- 
nismus nun völlig ihre Bedeutung eingebüßt habe, 

Das große Ideal eines gemeinschaftlichen, durch einheitliche 
Lebenszwecke bestimmten und durch eine einheitliche Lebensord- 
nung beherrschten Lebens, das in der hellenischen Polis seine ge- 
staltende Kraft offenbart hatte, ist durchaus nicht erloschen, aber 
es hat die in der bisherigen geschichtlichen Kultur der Hellenen 

1) Vgl. auch „Beitr, z. Begründ. u. Entw. d. Monarchie im Altert.“, 8. a7f. mit Anm. 2, 8. 31.
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begründete Beschränkung aufgegeben und einen universalen Cha- 
rakter angenommen. An die Stelle der in der Polis verkörperten 
Gemeinschaft tritt eine Weltgemeinschaft, in ihrem Zusammen- 
hang bedingt durch das gemeinsame Walten der Weltvernunft, in 
ihrem inneren Leben bestimmt durch ein einheitliches Weltgesetz. 
Es ist vor allem das große weltgeschichtliche Verdienst der Stoa, 
daß sie den Gedanken der Gemeinschaft in eigentümlicher Energie 
auf die allgemeine Welt übertragen und so dem hellenischen 
Gemeinschaftsideal in einem umfassenderen Zusammenhange eine 
neue Grundlage seiner Wirksamkeit gewonnen hat. 

Auch die Stoiker stehen auf der einen Seite durchaus unter dem 
Einflusse des individualistischen Glückseligkeitsideals. Sie haben 
den Idealtypus des Weisen von den Kynikern übernommen, weiter 
ausgestaltet und zur Vollendung gebracht. Die Lehre von der 
unbedingten Freiheit, Vollkommenheit und Glückseligkeit des Weisen 
wird hier bis in ihre äußersten Konsequenzen vertreten; seine aus- 
schließliche Fähigkeit zu allen guten Handlungen und wahrhaft 
heilsamen Verrichtungen, sein Herrscherberuf und sein gottähn- 
liches Wesen werden in überschwänglichen Äußerungen gepriesen.!) 
Die Glückseligkeit gründet sich auf die vollkommene Tugendübung, 
die nur dem Weisen. möglich ist. Die Tugend ist das einzige Gut, 
das als solches unbedingt zur Glückseligkeit genügt.) Einmal im 
Besitz der Tugend, ist der Weise zu ihrer steten Ausübung fähig, 
da das wahrhaft tugendhafte Handeln in sich einheitlich ist und 
keine Stufen oder Unterschiede zuläßt.?) 

Die souveräne Machtvollkommenheit des philosophischen Indivi- 
duums ist hier zu einer Höhe erhoben, die kaum noch eine Steige- 
rung als möglich erscheinen läßt. Das philosophische Individuum 
tritt nicht bloß als der Gesetzgeber einer von seiner Weisheit und 
Tugend abhängigen Welt auf, sondern sein Leben bildet, so scheint 
es, geradezu den einzigen wahrhaften und wertvollen Inhalt mensch- 
lichen Wesens überhaupt. 

Indessen, dies ist doch nur eine Seite der stoischen Auffassung; 

1) Stoic. vet. frgm. IT 216. (Zeno), III 544ff. (Chrysippos), Cie. de fin. II 
Töf. usw. 

2) Vgl. z. B. Stoie. vet. frgm.1 180, 181, 186 ff., III 29, 19ff., 8. 252 (Anti- 
patr. frg. 56). 

3) Vgl. z. B. Stoic. vet. fragm. I 199, 200, 568, 560, III 238A.
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neben ihr, ja ihr gegenüber finden wir eine durchaus andere Rich- 
tung des Denkens, die nicht in dem Individuum und seiner selbst- 
herrlichen Stellung, sondern in der Wirksamkeit eines großen 
Ganzen, in einer eigentümlichen Ausprägung der Gemeinschafts- 
idee gipfelt.t) 

Bereits die ältere griechische Philosophie hatte der geistigen An- 
schauung eine einheitliche allgemeine Welt erschlossen.) Sie hatte 
zum Teil auch schon den kühnen Versuch gemacht, die Zwecke 
und Ordnungen des menschlichen Lebens zu dem großen Zusammen- 
hange des kosmischen Ganzen und den ihn bestimmenden Gesetzen 
in Beziehung zu bringen. Der große Ephesische Denker, der unter 
allen vorsokratischen Philosophen den größten Einfluß auf die Stoa 
ausgeübt hat, sprach das wunderbare und tiefsinnige Wort aus®): 
„Man muß sich wappnen mit dem allen Gemeinsamen wie eine Stadt 
mit dem Gesetz und noch stärker. Nähren sich doch alle mensch- 
lichen Gesetze aus dem einen göttlichen.“ 

Platon hat dann den großen und entscheidenden Schritt getan, 
daß er eine Welt geistiger Werte als die höchste Weltpotenz 
aufwies. Die Idee des Guten wurde durch ihn das höchste, schöp- 
ferische Weltprinzip. Diese Welt ist innerlich, durch ihr gei- 
stiges Wesen mit den Menschen verbunden‘), insbesondere . 
mit den philosophisch denkenden und handelnden Individuen, deren . 
inneres Leben aus der Welt der Ideen sich nährt. 

Der innere Zusammenhang dieser Welt offenbart sich im philo- 
sophischen Erkennen, ihre unbedingte Erhabenheit und Herrlichkeit 

1) Es ist einseitig und deshalb unrichtig, wenn Wilamowitz Phil. Unters. IV S. 218 sagt: „Die Stoa geht durchaus vom einzelnen Menschen aus und gipfelt im Weisen, für den die Vereinzelung notwendig ist. Das ist der dia- metrale Gegensatz des alten hellenischen Prinzips, das von der Genossen- schaft, der Gemeinde, ausgeht: das Idealgebilde Platons ist eine Gemeinde, 
das Zenons ein Individuum.“ 

2) Vgl. zum folgenden auch meine Ausführungen in der Schrift über „Die antike Idee der Oekumene in ihrer politischen und kulturellen Bedeutung“, 
Leipzig 1903, namentlich 8. T#, 8. 13#. 

3) Frg. 114 Diels. Ich folge der Dielsschen Übersetzung. 
4) Ein ähnlicher Gedanke, allerdings in einer Verallgemeinerung, die den 

gewaltigen Fortschritt im Platonischen Denken nicht völlig zur Geltung ge- langen läßt, ist, wie ich nachträglich bemerkt habe, von Dilthey angedeutet, Arch. f. Gesch. d. Phil. IV, 8. 612.
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gelangen im höheren Lebensgesetze wahrhaft sittlicher mensch- 
licher Kultur zum Ausdruck. Es ist die höchste Erhebung geistiger 
Anschauung, die das Griechentum hier in seinem größten Denker 
gewonnen hat. Der griechische Genius hat damit einen für unsere 
eigene Geistesgeschiehte unendlich bedeutsamen Fortschritt voll- 
zogen. Er hat der Menschheit die Idealwelt einer universalen 
geistigen Kultur eröffnet. Die weitere Entwicklung des grie- 
chischen Denkens hat die ideale Höhe der Platonischen Auffassung 
nicht festgehalten, aber es ist doch eine große Wirkung von dem 
Gedanken Platons ausgegangen. Die stoische Lehre insbesondere 
steht trotz wesentlich anderer Ausprägung ihrer Anschauung un- 
verkennbar unter diesem Einflusse. 

Das stoische Weltbild zeigt schon in seiner Genesis einen eigen- 
tümlich umfassenden Charakter, insofern als es sich auf einer breiten 
Basis der verschiedenartigsten philosophischen Systeme aufbaut. 
Von der jonischen Naturphilosophie an sind fast alle philosophi- 
schen Systeme vertreten. Den stärksten Einfluß unter den älteren 
Denkern hat Heraklit ausgeübt; gerade seine eigentümlichsten Ge- 
danken kehren zum Teil in der Stoa wieder. Aber auch an die 
Lehre des Anaxagoras und der Pythagoreer finden sich Anknüp- 
fungen, wie andererseits die Sokratischen Schulen große Bedeutung 
für die Ausbildung der stoischen Gedankenwelt gewonnen haben. 
Schon diese eigentümliche Zusammenfassung der verschiedensten 
Denkrichtungen läßt das stoische System als besonders geeignet 
und bestimmt erscheinen, die hersschende Philosophie des Hellenis- 
mus, des syukretistischen Zeitalters hellenischer Weltkultur zu 
werden. 

Auf einer wesentlich materialistisch gedachten Grundlage des 
Weltbildes, der auch in gewissem Sinne der ursprüngliche Sen- 
sualismus der Erkenntnislehre entspricht, entwickelt sich eine 
teleologische Auffassung, die das stoische System in einen 
entschiedenen Gegensatz zu der mechanischen Welterklärung der 
Atomistik bringt. Wenn das geistige Leben auch den stoffartigen 
Charakter in der Lehre der Stoiker nicht völlig abstreift, so 
liegt doch eben das für ihre Gesamtanschauung Bezeichnende 
und Bedeutsame nicht in dieser materiellen Grundlage, sondern 
darin, daß die ganze Welt unter den Einfluß eines planvoll wir- 
kenden vernünftigen Prinzips gestellt wird. Die Welt ist
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einheitlich, in sich abgeschlossen und begrenzt!); die An- 
nahme einer unendlichen Vielheit von Welten, wie sie vor allem 
von der Atomistik vertreten wird, verwerfen die Stoiker auf das 
entschiedenste.?) 

Die Welt ist ein beseeltes und lebendiges Ganzes, in höch- 
ster Vollkommenheit und Glückseligkeit sich in sich selbst zu- 
sammenfassend?), in aller Mannigfaltigkeit der Bildungen sich selbst 
stets gegenwärtig. Wenn die Stoiker, Heraklit folgend, dasjenige 
unter den Elementen, das sie als ein besonders feines und schöp- 
ferisches betrachteten, das Feuer oder den Äther, mit der Gottheit 
identifizierten‘), so haben sie andererseits alles das, was sie als 
Inbegriff göttlichen Wesens und göttlichen Lebens ansahen, der 
Welt selbst zugeschrieben) Der Apotheose des Weisen, die sich 
aus der höchsten Steigerung des individualistischen Lebensideals 
ergibt, steht gegenüber die Apotheose der Welt.) Die Welt ist 
in ihrer Gesamtheit die höchste Verkörperung vernünftigen Denkens 
und tugendhaften Handelns; sie wird geradezu als Weiser und Phi- 
losoph bezeiebnet.”) Sie ist damit zugleich das Ideal der Autarkie, 
weil sie allein „in sich alles hat, dessen sie bedarf“) Sie „durch- 
wandelt in höchster Glückseligkeit und Weisheit die unendliche 

1) Die Stoiker lehrten, daß die in sich begrenzte Welt von dem unend- lichen leeren Raume umgeben sei (Stoic. vet. frgm. II 534 f., 194, D. G. 316), vgl. auch die pythagor. Lehre (D. 6. 338) und gewisse allgemeine Anklänge der stoischen Lehre an die Anschauung des Parmenides (frgm. 8 v. 29 ff, Diels). 2) Vgl.D. 6.8. 327, 291 — Stoie. vet. frgm. I1 530, Ar. Did. ep. phys. frg. 29 =D. G. 464, Plut. de Stoic, rep. 9, p. 1035c, Stoic. vet. frg. II 620. 
3) Stoie. vet. frgm. II 633#f, Cic, de nat. deor. II 22, 57£., M. Aurel. comm. IV 40. 
4) Aet. plac. 17, 23. 33 (D. G. 303, 305f.), Aug. de civ. dei VIII 5 (Stoie. vet. frgm. IT 423), Diog. Laert. VII 138£. (Stoie, vet. frgm. IT 634), D. G. 545f,, Euseb. p. e. XV 16, 1, Stoic, vet, frgm. I 154, 157, 530. 

.5) Auch hierin folgten die Stoiker wenigstens insofern dem Vorgange Heraklits, als dieser das grundlegende Element des Feuers als das vernünf- tige Prinzip und die Ursache der gesamten Ökonomie des Weltprozesses an- sah (zig diomiseng zur ÖBlav airıov Herakl. frg. 64D). 
6) Ar. Did. ep. phys. frg. 29 (D. G. 464): ö4o» O5 16% aöouov dv zoig duv- Tod uegesı mgooayogedovcı Hedv. oüroy dt Eye uöVoV elvai pası nal weregnc- uEvov nei Ebov zal didıov xui #edv, Ar. Did. fre. 31 (D. 6. 465), D. G. 545£,, Stoie. vet. frg. I 163, 530, Cic. de nat. deor. 18, 18 
7) Stoic. vet. frgm. II 423, 633, 635, 636, 641. 
8) Plut. de Stoie, repugn. c. 40, p. 1052d.
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Zeit in unendlichen Perioden, in beständiger Fürsorge und in der 
gerechtesten und vollkommensten Herrschaft“.') 

Die planvolle Ökonomie des Weltalls zeigt sich ebenso in dem 
einheitlich geordneten Verlauf des Weltprozesses wie in der un- 
auflöslichen Verbindung, dem organisatorischen Zusammenhange?), 
in dem die einzelnen Teile der Welt mit dem Ganzen wie unter- 
einander stehen. Sie sind nicht bloß äußerlich zusammengefügt, 
sondern gewissermaßen innerlich aufeinander angewiesen, durch 
gegenseitige Sympathie miteinander verknüpft.) So ergibt sich 
eine Art prästabilierter Harmonie in dem Weltbild der Stoiker.‘) 
Die glückselige Stimmung, die das Ganze beseelt, wird von diesem 
in alle einzelnen Teile ausgestrahlt. 

Die unbedingte Abhängigkeit, in der sich die einzelnen Teile der 
Welt untereinander und vom Ganzen befinden, erhält einen eigen- 
tümlichen, wenn auch einseitig beschränkten Ausdruck in einer 
räumlichen Zentralisierung, die alle Teile der Welt nach dem 
Mittelpunkte des Ganzen konvergieren läßt) Auch die geozen- 
trische Auffassung, die die Stoiker im Gegensatze zu anderen kos- 
mischen Theorien auf das entschiedenste festhielten®), mag in ge- 
wissem Zusammenhange hiermit stehen. Kleanthes sah in der 
heliozentrischen Hypothese, die Aristarchos von Samos vertrat, eine 
Verdrängung der Erde aus der ihr zukommenden Stellung als „ge- 
meinsamer Herd der Welt“) Vielleieht mochte ihm nicht bloß 
der überkommene Vorzug der ui als gefährdet erscheinen, son- 

1) Dio 142. 
2) Vgl. auch die beachtenswerten Bemerkungen von Dilthey, Arch. f. 

Gesch. d. Phil. XI 312f. 
3) Vgl. Stoic. vet: frg. II 534 (Kleomedes): örı 82 pucıw Eysı (so. 6 nösuos) 

zijv Ölonoücev aördv, yrgınov, meürov ulv Eu Tüg rdfeng ray &v abrh ueoWr, 
Insıce Eu was Tov yıroudvan regeons, voitov Eu Ti ovumadelag av &v würo 
peode woös Ellne. 

4) Vgl.z. B. die charakteristische Stelle Stoie. vet. frg. II 459. Auch hier 
wieder sind Gedanken Heraklits für die Stoa von bestimmender Bedeutung 
gewesen (vgl. Herakl. frg. 8, 10, 54D). 

5) Vgl. Ar. Did. frg. 23 (D. G. 459), Stoic. vet. frg. 199, II 550, 551. 
6) Einige Stoiker sahen aogar in der Erde ro Aysuovıxöv TOO #öcuov, Ar. 

Did. frgm. 29 (D. G. 465); vgl. auch Aet, plae. II 4, 17 (D. G. 332), 
7) Plut. de fac. lun. 6 p. 9232. Das Bild von einer xowN Eorie der Welt 

haben die Stoiker wohl — unter Anwendung auf die Erde — von den Pytha- 
goreern, insbesondere Philolaos, übernommen (Aet. plac. I 7, 7, Hı,3 = 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL. ı. 9
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dern überhaupt das Vorhandensein eines solchen räumlichen Zen- 
trums der Welt für ihn in Frage gestellt werden. 

Wenn die Stoa in der Anschauung von einem lebendigen Zu- 
sammenhang eines einheitlichen Weltganzen an ältere Gedanken 
der griechischen Philosophie anknüpft, so hat sie nicht bloß ein 
Verdienst in der energischen Ausprägung und Ausbildung dieser 
Gedanken, sondern sie stellt zugleich in zwei Richtungen einen Fort- 
schritt in der Gedankenentwicklung dar. Sie betont nicht nur die 
Einheitlichkeit des Gesamtlebens!) und das Verwachsensein mit 
diesem in allen besonderen Bildungen, sondern sie hebt auch sehr 
stark die aus der Ökonomie des Ganzen sich ergebende besondere 
Bestimmung der einzelnen Teile?), ihre eigenartige Bedeutung im 
Weltganzen hervor. Alle einzelnen Bildungen sind nicht bloß ab- 
hängig von dem schöpferischen Prinzip der Gesamtwelt, dem sie 
belebenden Logos, sondern sie repräsentieren auch in eigentümlicher 
Weise besondere Gestaltungen dieses schöpferischen Logos, die als 
Bildungsgesetze (A6yoı omsgnerıxoi)®) in ihnen wirksam werden. 

Und noch wichtiger ist ein andres Moment. Wenn in der ganzen 
Welt sich eine einheitliche schöpferische Macht geltend macht, so. 
ist doch eben die höchste Manifestation dieses einheitlichen Wesens 
eine vernünftige Tätigkeit. In dem Zusammenhang vernünftiger 
Wesen gewinut die innere Verbindung, in der alle besonderen Bil- 
dungen der Welt stehen, ihren höchsten und vollkommensten Aus- 
druck. In einer Reihe von Stufenfolgen steigt das Leben zu immer 
höheren Formen empor, von den instinktiven Bewegungen, den 
Trieben und Empfindungen animalischen Lebens?) zu der höchsten 
Stufe der am vernünftigen Denken und Handeln der Gesamtwelt 
teilnehmenden Wesen. Das Menschengeschlecht ist diesem Zu- 
sammenhange vernünftiger Wesen eingegliedert’) Hieraus erwächst 

D. 6. 336f., 377). Über dieses Bild des Philolaos vgl. die schönen Bemer- 
kungen von Gomperz, Gr. Denker I 95£. “ 

1) „ro mv Iwüchel re zul suv&yschen“ Stoie, vet. frg. II 441. 
2) Es ist dies 16 &xasıe wods vı menojoher, Stoic. vet. frg. 1534. 
3) Vgl. z.B. Aet. plac. 1733 (D. G. 306), auch die charakteristische Stelle 

M. Aurel. Vi. 
4) Vgl. Stoie. vet. frg. II 708ff. 
5) In dieser inneren Verbindung der Menschen als vernünftiger Wesen 

mit einer vernünftigen Gesamtwelt zeigt sich vor allem der Zusammenhang 
der stoischen Philosophie mit der von Platon erreichten Stufe griechischen 

2
2
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ihm seine eigentümliche Bestimmung im Weltganzen.!) Hierauf 
beruht die erhabene Stellung, die es gegenüber den niederen Ge- 
schöpfen einnimmt. Die Menschen haben als vernünftige Geschöpfe 
in besonderem Maße Anteil an dem schöpferischen Gesamtleben 
der Welt.) Sie gehören somit auch der höchsten Form des Ge- 
meinschaftslebens an, wie es in der durch gemeinsame Lebens- 
zwecke bestimmten, einheitlich organisierten aber zugleich lebendig 
und frei gegliederten staatlichen Gemeinschaft vorgebildet ist. 

Durch ihren vernünftigen Charakter werden die Menschen be- 
fähigt, Bürger des höchsten Staatswesens, das allein in sich die Be- 
dingungen einer vollkommenen und glückseligen Gemeinschaft trägt, 
des „oberen Staates“, der die Welt umfaßt, zu sein und somit als 
Mitbürger der Götter der größten Herrschaft teilhaftig zu werden.®) 

Das Gemeinschaftsleben der Hellenen kann nicht gedacht werden 
ohne das Gesetz, das die Zwecke der Gemeinschaft ausprägt und 
ihre Formen bestimmt.) So ist auch die umfassende und innige 
Gemeinschaft, die die Welt durchwaltet, nicht denkbar ohne das 
gemeinsame Gesetz, das alle Gestaltungen beherrscht.) Dieses 

Denkens, wenn auch schon gewisse Ansätze zu dieser Auffassung bei Heraklit 
und den Eleaten vorliegen. 

1) Chrysippos hob ausdrücklich hervor, daß die Menschen nicht bloß der 
allgemeinen Natur, sondern auch der spezifisch menschlichen ent- 
sprechend leben müßten (Diog. Laert. VII 89). M. Aurel betont vornehmlich 
oft und energisch die besondere Aufgabe des Menschen x& Ardohnov zolsiv; 
vgl. z. B. die schon erwähnte Stelle V 1, ferner X 8, X15 (über die Zdie zoo 
Avdomrov Kuraoxsvn). 

2) Bereits Heraklit scheint, soweit wir bei der Kürze des Fragments ein 
Urteil gewinnen können, das Denken als einen charakteristischen gemeinsamen 
Zug der auf der höchsten Stufe des Lebens stehenden Wesen bezeichnet zu 
haben (frg. 113 D., vgl. auch fig. 112 D.). 

3) Vgl. Ar. Did. frg. 29, 4f. (DG. 464), frg. 31 (DO. 465). Cie. de fin. III 64. 
de nat. deor. II 78. 154. deleg.17, 23. Epikt. diss. 15,26. M. Aur. comm. I 16. 
I. IV 3£. IV 23. Stoie. vet. frg. III 323 (Philo). Dio 142. XXXVI 23, 38. 

4) Sehr charakteristisch ist, daß die Stoiker die xdAıs als ein soornur zul 
aandos Audoanov dd vouov dLoımonsusvon definierten (Stoie. vet. frg. III 
327. 329). Vgl. auch Cie. de leg. II 12 — Stoic. vet. frg. UI 318: Lege autem 
carens civitas estne ob <id) ipsum habenda nullo loco? — Diei aliter non 
potest. Die zentrale, schlechthin entscheidende Bedeutung des Gesetzes für 
den Staat hebt sehr scharf auch M. Aurel hervor, Comm. X 33. 

5) Hirzel, „Themis, Dike und Verwandtes‘ ist bezüglich der Bedeutung 
des Nomos, namentlich auch für die allgemeine Welt (vgl. vor allem S. 395#f‘), 

g*
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Weltgesetz führt in souveräner Macht die Herrschaft über die 
ganze Welt. Es ist „König über alle göttlichen und menschlichen 
Dinge“.!) Dies ist aber keine äußerliche Herrschaft, kein von 
außen der Welt auferlegter Zwang. Das Gesetz, das die Welt be- 
herrscht, ist vielmehr ihr innerstes Lebensgesetz, das Band, das 
ihre Teile vereinigt und zusammenhält, das jedem einzelnen Teile 
die besondere Aufgabe zuweist, die er im Ganzen zu erfüllen hat. 
Durch das Walten des Gesetzes ist nicht bloß das äußere Schick- 
sal jedes einzelnen Teiles bedingt, auch sein inneres Wohlbefinden, 
sein Glück gründet sich auf den Zusammenhang mit dem Gesetze 
des Ganzen.?) Wenn dies in gewissem Sinne für jeden Teil der 
Welt gilt, so im vollen Sinne und im höchsten Maße für die ver- 
nünftigen Geschöpfe, vor allem die Menschen. Auf der Gemein- 
schaft des Gesetzes beruht die Gemeinschaft des Rechtes.) Nur 
dadurch, daß die Menschen das allgemeine Lebensgesetz der Welt 
zum bestimmenden Gesetz des eigenen Lebens machen, kann für 
sie das Bürgerrecht in der vernünftigen Weltgemeinschaft begründet 
werden‘) Wie nach der Anschauung des Platon und Aristoteles 
der Bürger ein Teil des Staates ist und dieser Charakter des 
Bürgers sich darin bezeugt, daß er in Erfüllung des staatlichen 
Gesetzes in dem Leben des Ganzen aufgeht, so steht nach stoischer 
Lehre das vernünftige Individuum zum Ganzen der Welt. Eben 
weil es ein Teil der Welt ist?), läßt es sein eigenes Leben zu einer 

in einigen wichtigen Punkten zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. Ich freue 
mich der Übereinstimmung um so mehr, da wir von verschiedenen Ausgangs- punkten und auf verschiedenen Wegen der Forschung ähnliche Resultate er- 
zielt haben. 

1) Vgl. den Satz aus Chrysipps Schrift megi vonov Stoic. vet. frg. IM 314. 2) Sehr häufig betont namentlich M. Aurel, daß das aus dem gesetzmäßigen 
Weltzusammenhang heraus dem einzelnen zufallende Los (rd &x zav Slow dmo- veuöwevo») diesen innerlich ausfüllt und befriedigt, eben weil er ein Teil des 
Ganzen ist. Vgl. .B.X 6, auch IV 23. Mit besonderer und ausdrücklicher 
Beziehung auf das Gesetz des Weltganzen an der schon erwähnten Stelle X 33. 

3) Cie. de leg. I 7, 23: inter quos porro est communio legis, inter eos communio juris est. Es wird hier ausdrücklich die legis communio auf die prima homini cum deo rationis societas bezogen. 
4) Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang der vorher, namentlich $. 131,3 angeführten Stellen. Vgl. auch die charakteristische Stelle Philo, quod omnis 

probus liber 7. 

5) Vgl. Epikt. diss. II 5, 26. 10,3. M. Aurel. Comm. IL 4. IV 14. VIL 13.
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besonderen Darstellung und eigentümlichen Verkörperung des allge- 
meinen Weltgesetzes werden. Bedarf es noch eines weiteren Be- 
weises, daß diese die Welt erfüllende Gemeinschaft das höchste 
Abbild des in der Polis wirksamen Gemeinschaftsideals ist?!) 

Im Zusammenhang dieser Gedanken ergibt sich die Begründung 
für die große Losung, die von der Stoa der antiken Kulturwelt 
ausgegeben worden ist, Es ist die Losung der inneren Zusammen- 

gehörigkeit des Menschengeschlechts, das unter der Herr- 

schaft eines gemeinsamen Lebenszweckes und eines einheit- 

lichen Lebensgesetzes steht. Diesen Gedanken, der, schon lange 
durch die innere Entwicklung der griechischen Anschauung vor- 

bereitet, damals auch in der äußeren Gestaltung der Weltverhältnisse 
einen ausgedehnten Boden seiner Wirksamkeit fand, klar formuliert 

und dem gebildeten Bewußtsein der Zeitgenossen eingeprägt zu 

haben, ist das unvergängliche Verdienst der Stoa. Wenn die scho- 
lastische Spitzfindigkeit und Weitschweifigkeit der stoischen Lehr- 

entwicklung uns oft fremdartig anmutet, ja wohl abstößt, so werden 

wir durch die Größe und innere Kraft der zivilisatorischen Ge- 
meinschaftsidee, die die Stoiker vertreten, immer wieder angezogen 

und über das Enge und Kleinliche, das dem schulmäßigen Betriebe 
des Systems angehört, hinausgehoben. 

Wie die universale Richtung des Gemeinschaftsgedankens in der 
einheitlichen Gestaltung des Weltbildes, das die griechische Philo- 
sophie entworfen hatte, eine wesentliche Voraussetzung hatte, so 

war auch in anderer Beziehung die kosmopolitische Anschauung 

schon dem Bewußtsein der Griechen nahe getreten.?) Die allge- 

meine Welt war der Schauplatz für den Tapfern und Starken wie 

für den Weisen und Tugendhaften geworden. „Wie die Luft über- 

all vom Adler durchschnitten werden kann, so ist jedes Land für 

den edlen Mann ein Vaterland“ hatte bereits Euripides gesagt.) 
Die Kyniker und Kyrenaiker, hatten die Verbindlichkeit jedes be- 

sondern heimischen Bodens für den Weisen bestritten. Der Ge- 

danke der inneren Verwandtschaft der auf sich selbst gestellten 

Individuen führte so zu dem nämlichen Ergebnis wie der er- 

1) Vgl. auch den charakteristischen Vergleich der diolunsis av xark row 
»öouo» mit einer zövonwrden molırei« bei Euseb. pr. ev. XV 816d. = Stoic, 

vet. frg. I 98. ei 

2) 8. 95f. 3) Eurip. frg. 1034 N. E
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weiterte Horizont der Weltanschauung. Die wesentliche Gleich- artigkeit der allgemeinen Welt, die sich einer umfassenderen Er- kenntnis erschloß, schien den Gegensatz der besonderen geschichtlichen Welten innerlich aufzuheben. Die gleichmäßigen himmlischen Erscheinungen, die überall den Menschen als Führer dienten), wirkten der Beschränktheit und Einseitigkeit irdischer Ein- richtungen entgegen. So waren die Schranken, die einem univer- salen, die Menschheit umfassenden Gemeinschaftsideal entgegen- standen, beseitigt. Aber erst die Stoa hat in prinzipiell bewußter Formulierung den entscheidenden Schritt vollzogen von einem auf die Gleichartigkeit der allgemeinen Welt und das gleich- mäßige Wesen der vernünftig denkenden und handelnden Individuen sich gründenden Kosmopolitismus zur Forderung einer wirklichen Gemeinschaft, die aus dem inneren Zusammen- hang der Welt hervorwächst. Diese Gemeinschaft bringt das Wesen einer in sich selbst verbundenen Welt zu vollkommenem Ausdruck. Es ergibt sich so zugleich die Idee einer umfassenden gemeinschaftlichen Kultur der Menschheit. Der universale Charakter dieser Kultur ist mit Notwendigkeit in der allgemeinen Natur, in der die vernünftige Anlage und vernünftige Bestimmung des Menschengeschlechtes begründet sind, enthalten. Diese universal- menschliche Kultur hat die gesamte Oekumene, die bewohnbare oder kulturfähige Erde, zum Schauplatz. Die Auffassung der Stoa von der zentralen Stellung der Erde im Weltganzen gewinnt somit gerade unter diesem Gesichtspunkt noch eine eigentümliche Be- deutung. 
Die Idee eines allgemeinmenschlichen Kulturzusammenhanges ist aus den besonderen Verhältnissen und Anschauungen einer be- stimmten geschichtlichen Kultur heraus erwachsen und verleugnet demgemäß nicht die Eigenart ihres Ursprungs, die eigentümliche Färbung und Begründung der griechischen Gemeinschaftsidee, aber sie erhält in ihrer universalen Richtung, in ihrer Erstreekung auf die Oekumene etwas Allgemeingültiges, das sie über alle besonderen geschichtlichen Kulturzusammenhänge hinaushebt.2) So gelangt die griechische philosophische Anschauung in der größten inneren Aus- 

  

1) Plut. de exil. 5 p. 601s, 
2) Vgl. „Die antike Idee der Oekumene* S. 17£.
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weitung des Gemeinschaftsgedankens zur Idee der Humanität als 
einer die gesamte Menschheit verbindenden Gesinnung und Gesittung.!) 

Der große Weltzusammenhang vernünftiger Wesen, in den der ein- 
zelne Mensch hineingestellt ist, wird seine eigentliche Lebenssphäre. 

In dieser Welt hat der Mensch sein wahres Bürgerrecht, das ihn 

nicht genommen werden kann.?) Aus der Verbindung mit dieser 
umfassenden Welt ergibt sich die Begründung der ethischen Auf- 

gaben des Menschen. Das menschenfreundliche und hilfsbereite 
Verhalten gegen andere Menschen ist jetzt nicht mehr, wie bei den 
Kynikern, im wesentlichen bloß ein Ausfluß einer im einzelnen In- 
dividuum als solchem begründeten höheren Einsicht und Tugend, 
sondern es erwächst aus einer Verpflichtung, die das Individuum 
überhaupt gegenüber einem Ganzen, einem sein eigenes Leben über- 
ragenden und bestimmenden Lebenszusammenhang hat?) Der 
Mensch ist von Natur dem ganzen Menschengeschlecht verwandt, 
er ist von Natur auf Betätigung der Gemeinschaft angewiesen und 
angelegt (zoıwovıxög)‘) Er ist in seinen eigenen Lebenszwecken 
an das Leben der Weltgemeinschaft gebunden, wie nach der An- 
schauung der hellenischen Polis das Gemeinschaftsleben im Staate die 
Grundlage eines glückseligen und vollkommenen Einzellebens ist. 

Was im allgemeinen für die Menschen als Glieder des Lebens- 
zusammenhanges vernünftiger Wesen gilt, erhält seine volle Be- 
deutung erst für das Leben des Weisen. Nur der Weise nimmt 
im höchsten Sinne an jenem vernünftigen Gesamtleben der Welt 
teil. Nur er vermag das allgemeine Weltgesetz vollkommen zu er- 
kennen und in sein eigenes Leben aufzunehmen. So ergibt sich aus 
dem Gemeinschaftsgedanken heraus nun auch eine neue und tiefere 
Rechtfertigung für das Lebensideal des Weisen, als wir sie in den 
rein individualistischen philosophischen Schulen fanden. 

Den Problemen des staatlichen Lebens stehen die Stoiker mit 

anderer Teilnahme gegenüber als die Vertreter eines ausschließlichen 

philosophischen Individualismus. Sie sehen im Staate nicht bloß 
ein Werkzeug zur Förderung individueller Lebenszwecke. Die staat- 

1) Vgl. Beil. I. 

2) Vgl. z.B. Cie. de fin. II 67. 
3) Vgl. auch Eucken, Lebensansch. d. gr. Denker? S. 98f. 

4) Vgl. z.B. Cic. de fin. Ill 63. 65. de leg. 115,43. Senec. ep. 95,52. M. 
Aurel XI 26 u. v.a.
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liche Gemeinschaft gilt ihnen vielmehr an sich als erstrebenswert, soweit sie ein wahrhaftiges Gemeinschaftsleben ermöglicht. 
Der Staat ist eine mit innerer Notwendigkeit aus der mensch- lichen Natur folgende, nicht durch menschliche Willkür hervor- gerufene Institution.!) Eine Reihe von Äußerungen aus dem Kreise der stoischen Schule zeigt, daß sie in der staatlichen Tätigkeit nicht, wie die Epikureer, eine Beeinträchtigung des philosophischen Lebens, sondern vielmehr eine des Weisen würdige Lebensaufgabe erblickt. Und nicht bloß in der Theorie tritt uns diese innere Verwandtschaft zwischen der stoischen Anschauung und einer ethi- schen Auffassung der Aufgaben staatlicher Gemeinschaft entgegen, sondern auch in der Praxis fehlt es nicht an Versuchen stoischer Philosophen, auf die Gestaltung des politischen Lebens Einfluß zu gewinnen. Allerdings ist die Anschauung, die die Stoiker von den Aufgaben des wahren staatlichen Gemeinschaftslebens haben, eine so hochgesteigerte, daß ihnen der Gegensatz zwischen ihrem Ideal und der Wirklichkeit von Anfang an stärk zu Bewußtsein kommt?), und ihre Tendenz ist im allgemeinen nicht mehr eine so unmittel- bar und stark reformatorische wie die Platons. Nur dann, wenn ein Weiser die Stärke und Macht des Herakles habe, meinten sie, könne ein staatliches Leben nach den Grundsätzen ihrer Philosophie verwirklicht werden.) Aber konnte nicht vielleicht ein neuer Herakles, der die Weltherrschaft Alexanders wieder aufnahm, auch den weltbeherrschenden und weltgestaltenden Gedanken der Philo- sophie in seinem Reiche eine Stätte bereiten? *) 

Es ist uns leider nicht mehr möglich, die Entwicklung der sto- ischen Staatslehre genauer und ins einzelne zu verfolgen. Indessen die nicht bloß stark idealisierenden, sondern zum Teil phantastischen 

1) Chrysippos spricht ausdrücklich von den pdosı molırınd füa (Stoic, vet. frg. IT 314), und ebenso stellt es Dio Chrys. XLVII 2 als gemeinsame Auffassung des Zenon, Chrysippos, Kleanthes hin, örı nedıreiw z& Horv& zal rolırsdeodeı Tb dvdounn nark pösıv Eoriv. Vgl. auch Stob. ecl. I 7,6W. M. Aurel. comm. IV 24. 
2) Chrysippos betrachtete nach Diogenianos bei Euseb. praep. ev. VI 8, 14 (Stoic. vet. frg. III 324) alle bestehenden Gesetze und Verfassungen als verfehlt, 3) Dio Chrys. XLVII 3. 
4) Wie nahe schon das Weltreich Alexanders die Beziehung auf die uni- versalen Gedanken und Tendenzen der Philosophie gelegt hatte, sehen wir aus Plutarchs Schrift de Alex. M. fort.
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Züge, die uns namentlich in den fragmentarischen Nachrichten 
über das Staatsideal des Begründers der stoischen Schule entgegen- 
treten, dürfen uns nicht an dem Ernst ihrer Spekulation über das 
staatliche Leben und dem Einfluß, den diese auf die geistige Kultur 
des späteren Altertums ausgeübt hat, irre machen.!) Das begründet 

1) Die neuere Forschung hat großenteils die Bedeutung dieser Spekulation 
über das staatliche Gemeinschaftsleben — in der Betonung der Unausführbar- 
keit und des unpraktischen Charakters des stoischen Staatsideals — zu sehr 
abgeschwächt (vgl. z.B. Zeller, Gesch. d. gr. Phil. III 1° $. 294 f.). Viel zu 
gering wird die Bedeutung, die der Gemeinschaftsgedanke schon im Staats- 
ideal des Zenon hat, eingeschätzt von Dyroff, Die Ethik der alten Stoa 
S. 206 ff, und noch weniger befriedigend sind die Erörterungen Barths, Stoa 
S. 164 f. über diesen Gegenstand. Sehr viel treffender ist die Beurteilung 
des Zenonischen Staatsideals bei Pöhlmann, Gesch.d. ant. Kommunism. u. 
Sozialism. I 610 ff, Die jetzt vorherrschende Anschauung ist zum Teil immer 
noch eine Folge der überwiegend doxographischen Auffassung der Geschichte 
der antiken Philosophie, die den Zusammenhang, in dem die philosophischen 
Probleme mit der gesamten Entwicklung der geistigen Kultur, insbesondere 
auch des politischen Lebens stehen, zu wenig hervortreten läßt. Eine Be- 
trachtung, die nicht von der Gemeinschaftsidee als einem der grund- 
legenden Motive stoischen Denkens ausgeht, kann der kulturgeschichtlichen 
Bedeutung dieses Systems nicht in vollem Maße gerecht werden. Vortrefflich 
hebt die allgemeine kulturgeschichtliche Bedeutung des stoischen Gemein- 
schaftsgedankens Windelband hervor (namentlich in seiner allgemeinen 
Geschichte der Philosophie); nur läßt auch er die staatliche Seite dieser 
Gemeinschaftsidee etwas zu sehr zurücktreten. Der für unsere moderne An- 
schauung vom Staate so wesentliche Machtgedanke fehlt allerdings 
diesem Staatsideal, aber er fehlt in der Hauptsache auch dem Gegenpol des 
Zenonischen Staates, dem Platonischen und Aristotelischen Idealstaate. — 
E. Schwartz, Charakterköpfe aus d. antiken Literatur $. 85ff. scheint mir zu 
einseitig den Hauptanteil an der Ausbildung der Gemeinschaftsidee den füh- 
renden Geistern der griechisch-römischen Stoa, dem Panaetios und Poseidonios, 
auf Rechnung zu setzen. Es mag zugegeben werden, daß die Richtung auf 
den Gemeinschaftsgedanken, die die Stoa in besondere Beziehung zur Plato- 
nischen Philosophie bringt, von Panaetios vornehmlich energisch geltend ge- 
macht worden ist. Aber die hierdurch bedingte Verwandtschaft mit der 
Platonischen Weltanschauung ist doch — wie Schwartz selbst $. 86 in. ge- 
wissem Grade zugesteht — in der ursprünglichen Stoa schon begründet, die 
Ableitung der Tugenden, „von dem Grundsatz, daß der Mensch ein geseli- 
schaftliches Wesen ist, weil er vernunftbegabt ist‘, ist bereits dieser eigen. 
Und wenn es $, 93 nach Schwartz’ Darlegung den Anschein gewinnt, als sei 
die Begründung des ethischen Zieles menschlicher Gemeinschaft auf die Zu- 
gehörigkeit der Menschen zu dem „großen, Götter und das Göttliche im Men- 
schen vereinigenden Weltstaate“ im wesentlichen erst durch Poseidonios aus-
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Ja die große geschichtliche Bedeutung des stoischen Systems, daß 
wir in ihm den beredtesten Zeugen für die innere Fortbildung und 
Umwandlung des hellenischen Gemeinschaftsgedankens wie zugleich 
den umfassendsten geistigen Ausdruck der veränderten Weltlage 
erblicken dürfen. Die Idee eines Weltbürgertums gewinnt erst hier, 
in der Projektion wirklichen Gemeinschaftslebens auf die all- 
gemeine Welt, ihren lebendigen Inhalt und ihre volle Wirksamkeit. 
Nicht das historische Bürgerrecht eines bestimmten Staates, die 
besonderen Gesetze, auf die der Staatsbürger durch seine Geburt 
verpflichtet wird, bilden die primäre Grundlage staatlichen Gemein- 
schaftslebens, sondern die Zugehörigkeit zur allgemein mensch- 
lichen Kulturgemeinschaft, die die Oekumene umfaßt. Der 
rational-ethische Charakter des staatlichen Gemeinschaftslebens, der 
bereits in der politischen Spekulation der hellenischen Idealphilo- 
sophie eine so große Rolle gespielt hatte, wird hier auf das äußerste 
zugespitzt. Die staatlichen Aufgaben durchdringen sich auf das 
innigste mit den universal-menschlichen, die in dem vernünftigen 
Wesen der menschlichen Natur und ihrer hieraus sich ergebenden 
Bestimmung begründet sind; ja sie fallen mit diesen universal- 
menschlichen im wesentlichen zusammen. Die empirischen Faktoren 
des Staatslebens, die nationalen und lokalen Interessen, die histo- 
rischen Machttendenzen treten hinter den ideal-menschlichen ganz 
zurück. Auf allgemein menschliche Beziehungen, die durch die 
innere Verwandtschaft der Menschen untereinander gesetzt sind, 
bauen sich die Pflichten des Staatsbürgers in erster Linie auf.!) 
gesprochen worden, so wird eine solche Auffassung der Bedeutung, die dieser Gedanke schon in der älteren Stoa hat, nicht gerecht. Die oben $. 131,3 angeführten Stellen über die Welt als gemeinsames Staatswesen der Götter und Menschen weisen mit großer Wahrscheinlichkeit bereits auf die Ver- treter der älteren Stoa, namentlich Chrysippos, hin. Es handelt sich hier offenbar um ein Zentraldogma der Stoiker, das nicht erst von Poseidonios ausgebildet worden sein kann. Ar, Didym. frg. 31 wird Chrysippos auch aus- drücklich angeführt (ob und inwieweit fig.31 und 29 den Einfluß des Poseidonios aufweisen — vgl. Diels, D.G. 465 Z, 14 adn. Prol. p.77 —, kann hier außer 
Betracht bleiben). 

1) Vgl. Cie. de fin. II 63: ex hoc naseitur . .. . ut oporteat hominem ab homine ob id ipsum, quod homo sit, non alienum videri, und III 67 (unter Berufung auf Chrysippos): quoniamque ea natura esset hominis, ut ei cum genere humano quasi civile ius intercederet usw. Es ist durchaus treffend, „wenn Eucken, Lebensansch. d. gr. Denker 8.99 sagt: „Der Verinnerlichung
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Es ist durchaus im Sinne der stoischen Lehre, wenn Eratosthenes!) 
mit besonderer Beziehung auf das Weltreich Alexanders und in Po- 
lemik gegen die Ansicht des Aristoteles vom Gegensatze der Hellenen 
gegen die Barbaren meint, man müsse nach der ethischen Stellung 
des Menschen, dem Grade seiner sittlichen Tüchtigkeit auch seine 
Stellung im Staate bemessen. Das wahre staatliche Gemeinschafts- 
leben trägt nach stoischer Auffassung einen universalen Cha- 
rakter. Je umfassender eine staatliche Gemeinschaft ist, desto näher 
kommt sie der wahren Bestimmung menschlichen Gemeinschafts- 
lebens überhaupt. Wenn auf der einen Seite die umfassenden staat- 
lichen Neuschöpfungen der hellenistischen Zeit der praktischen Er- 
fahrung die Ohnmacht der hellenischen Polis, die ungenügende 
Verwirklichung des Machtinteresses in ihr dartun, so ergibt sich 
andererseits für die stoische Theorie von dem Gesichtspunkte der 
ethischen Gemeinschaftszwecke des Staates aus die Unzulänglich- 
keit kleinstaatlichen Lebens, die Notwendigkeit universaler staat- 
licher Bildungen. Hatten Platon und Aristoteles gerade um der 
Möglichkeit persönlichen Zusammenwirkens der Bürger willen 
an dem engen Rahmen der Polis festgehalten, so finden jetzt die 
Stoiker die sicherste Gewähr für die Verwirklichung wahrhaft sitt- 
lichen Gemeinschaftslebens in dem inneren Zusammenhange, der 
in der universalen Verbindung des Menschengeschlechtes ge- 
geben ist.?) 

Können wir aber hier überhaupt noch von staatlichem Gemein- 
schaftsleben reden? Wir müssen es im Sinne der Stoiker unstreitig 
tun. Schon das, was wir im Vorhergehenden über die Bedeutung 
des Lebens der Polis für die stoische Idee der universalen Welt- 
gemeinschaft bemerkt haben, macht es wahrscheinlich, daß die 

der Lebensführung entspricht eine dem Altertum neue Universalisierung: wo 
die reine Innerlichkeit so sehr zur Hauptsache wird, da verblassen alle 
Unterschiede der Menschen vor einer Gemeinschaft des Wesens.“ Aber wir 
müssen uns dabei immer gegenwärtig halten, daß diese Universalisierung 
nicht bloß in der Innerlichkeit moralischen Wesens, sondern von vornherein 
auch in dem umfassenden Charakter der Weltgemeinschaftsidee als 
solcher gesetzt ist. 

1) Strabo [66 —Berger, geogr. Frg. d. Eratosth. $. 168. 
2) Allerdings hatte ja eben bereits Platon durch seine rationale Auslese 

‚des Bürgertums das empirisch-historische Element stark in den Hintergrund 
gedrängt.
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Stoiker für ihre Auffassung von menschlicher Gemeinschaft nicht 
das Ideal staatlichen Lebens ausgeschaltet haben. Es ist für die 
von der Stoa vertretene Anschauung, die sich damit zugleich 
als eine echt hellenische erweist, charakteristisch, daß jener all- 
gemeine Zusammenhang sich nicht bloß im Bewußtsein innerer 
Kulturgemeinschaft, das die Menschen verbindet, darstellen, 
sondern daß er in bestimmten Formen gemeinschaftlichen Lebens, 
in verpflichtenden gemeinsamen Ordnungen seine Ausprägung 
finden soll. Möglichste Beseitigung der engen Grenzen staatlichen 
Lebens, der die Menschen voneinander trennenden Schranken, Ver- 
einigung der bisher voneinander geschiedenen Gruppen der Menschen 
unter der Herrschaft eines einheitlichen Lebensgesetzes ist das 
Ideal der stoischen Auffassung!) Mögen die Züge dieses Gemein- 
schaftslebens zum Teil der Klarheit und Bestimmtheit ermangeln?), 
so steht sein staatlicher Charakter doch außer Zweifel. Auch 
in seiner universalen Ausweitung ist das hellenische Ideal sittlichen 
Gemeinschaftslebens immer noch ein staatliches. Anders als in den 
Formen staatlichen Gemeinschaftslebens vermochte sich die Auf- 
fassung des Altertums eine Verwirklichung des allgemein-mensch- 
lichen Kulturzusammenhanges kaum zu denken. ®) Mit der Ver- 

1) Es spricht hiergegen nicht der Umstand, daß Zenon in seinem Ideal- staat keine Tempel und Bilder, keine Gerichtshöfe und Gymnasien gelten lassen wollte (Diog. Laert. VII 33. Plut. de Stoie. repugn. 6. Stoie, vet. frg. I 264 ff). Denn die spiritualisierende Auffassung, die Zenon in seiner noch unter dem Einflusse kynischer Lehre geschriebenen Politeia zur Geltung brachte, ist in der weiteren Entwicklung der stoischen Philosophie wohl kaum festgehalten worden (vgl. z.B. Diog. Laert. VII 119), und vor allem ändert auch diese Anschauung nichts daran, daß auch der Begründer der Stoa eine Einheit des Lebens zeichnen wollte, die eine bindende Ordnung für alle in diesem Idealstaate Vereinigten darstellte. Vgl. vor allem Plut. de Alex. M, fort. 16. 18. If ıı. 
2) Schön und tief ist die Bemerkung Rohdes, Psyche II? 315: „Die welt- weite Ordnung und Gesetzmäßigkeit des Alls, auch für das Individuum oberste Norm seines sittlichen Wollens, vermochte in seinen allzuweit gezogenen Schranken dem engen Dasein des einzelnen sich nicht dicht genug anzu- schmiegen; keine praktische Ethik konnte in einer Kette geregelter Selbst- tätigkeit den Menschen mit diesem letzten und fernsten Ziele verbinden.“ 3) Den Gegensatz, den Wendland, Hellenist.-röm, Kultur S.18 in dem $50% aoıwwvızdv des Zenon zu dem 560» moAırındv des Aristoteles finden will, kann ich nicht für begründet ansehen (vgl. auch 8. 136, 1).
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breitung der griechischen Kultur über die Welt verliert die Polis 
allerdings ihre unabhängige Existenz, aber die in ihr verkörperte 
Gemeinschaftsidee gewinnt zügleich eine innerliche Herrschaft über 
diese allgemeine Welt. Darauf beruht eben die weltgeschichtliche 
Bedeutung der griechischen Polis, daß sie die vornehmste Trägerin 
des eigentümlichen griechischen Kulturideals geworden ist. 

Bei der Begründung der Aufgaben staatlichen Gemeinschafts- 
lebens auf den vernünftigen Charakter des Menschengeschlechtes!) 
ist es begreiflich, daß die Philosophen als die allein wahrhaft ver- 
nünftig Erkennenden von vornherein ein entscheidendes Übergewicht 
im Staate erhalten müssen, daß ein Walten des allgemeinen ver- 
nünftigen Weltgesetzes in der staatlichen Gemeinschaft nur dann 
als denkbar erscheint, wenn eine Regierung nach philosophischen 
Prinzipien stattfindet. Wenn Platon die ethischen Zwecke des 
Staates so stark betont hatte, daß nur ein durch philosophische 
Auslese hindurchgegangenes und so in seinem Bestande gereinigtes 
Bürgertum den wahren Aufgaben staatlichen Wirkens genügen 
konnte, so ließen sich auch in dem idealen Weltstaat der Stoiker 
mit den höheren Pflichten staatlichen Bürgertums in vollem Maße 
aur die philosophisch denkenden und handelnden Menschen be- 
trauen.?) Wir erkennen den einseitigen Charakter dieser Anschauung, 
wir sehen den für den Verlauf der griechischen Geschichte so ver- 
hängnisvöll gewordenen Gegensatz zwischen Vernunft und Geschichte 
hier in seiner äußersten Zuspitzung wirksam, aber dies darf uns 
nicht dazu führen, die große geschichtliche Bedeutung, die dieser 
kosmopolitischen Gemeinschaftsidee innewohnt, zu verkennen. In 
den wüsten Kämpfen, die die hellenistische Welt erfüllten, in dem 
wirren Durcheinander neuer Machtbildungen und furchtbarer Kata- 
strophen war für jenes Reich des Friedens und der Eintracht und 
gegenseitiger Gemeinschaft, wie es die philosophische Anschauung 
ersehnte?), allerdings kein Platz, i in den beständig wechselnden Kon- 
stellationen staatlicher Machtverhältnisse wenig Aussicht auf seine 
Verwirklichung. Aber unser historisches Interesse an jener Epoche 
erschöpft sich auch nicht in der dramatischen Spannung, die uns 

1) „ueradidodg vönov xl molreios (sc. 6 Tov gılossyav Aöyos) od roig 
Tuyodsı ray &mon, &AR” Oaoıg nereorı A6yov ai peovijseog“ Dio Chrys. XXXVI 38. 

2) Vgl. hierzu meine Ausführung in „antike Idee der Oekumene«“ S. 20f. 
3) Plut. de fort. Alex. I 9.



142. V. Buch. Die hellenistische Kultur. 

die gewaltigen Peripetien menschlicher Schicksale auf dem weiten 
Tummelplatze politischer Bestrebungen und Leidenschaften gewähren. 
Siegreich schreitet die große zivilisatorische Idee der inneren Ver- 
bindung des Menschengeschlechtes durch alle Greuel zerrüttender 
Kämpfe hindurch. In dem Weltreich der römischen Kaiserzeit, 
namentlich der Hadrianisch-Antoninischen Epoche, findet dann die 
Weltherrschaft der aus griechischem Denken heraus geborenen 
Humanitätsidee dasjenige Maß geschichtlicher Verwirklichung, das 
einer alternden und ermüdeten Kultur möglich war. Aber mehr 
als das — die Stoa hat in den universalen ethischen Aufgaben 
menschlichen Gemeinschaftslebens ein allgemeines Kulturideal für 
das staatliche Leben aufgestellt, das, aus dem Besten, was der 
griechische Genius der Welt gegeben, hervorgewachsen, noch in 
einer weiteren Folgezeit seine Wirksamkeit, in der Entwicklung 
unserer eigenen geschichtlichen Welt seine erziehende Kraft offen- 
bart hat. 

Dem universalen Wesen staatlicher Gemeinschaft, die in ihren 
letzten Zielen mit der vernünftigen Bestimmung des Menschen- 
geschlechtes zusammentrifft, entsprieht der universal-vernünftige 
Charakter des Rechtes, das für alles staatliche Leben gilt. Die 
Lehre von einem allgemeinen Natur- oder Vernunftrecht, die 
in ihren ersten Umrissen in der Zeit der Sophistik auftritt!), hat 
durch die Stoa ihre umfassende Ausbildung und Begründung erhalten 
und ist so erst zu jener Macht gelangt, mit der sie das politische 
Denken der Folgezeit Jahrhunderte hindurch beherrscht hat. Alles 
Recht besteht von Natur, nicht durch menschliche Satzung?); es ist 
seiner wahren Natur nach unabhängig von den wechselnden Mei- 
uungen und Interessen der Menschen, aller menschlichen Willkür 
entrückt, weil es in dem vernünftigen Weltgesetze gegründet ist. 
Das allgemeine Naturgesetz ist die letzte Quelle und die höchste . 
Norm alles bestehenden, historischen Rechtes, soweit dieses über- 
haupt den Anspruch erheben kann, die Menschen zu verpflichten. 

1) Vgl. Ba. IS. AT £. 
2) Diog. Laert. VII 128 = Stoie. vet, frg. II 308. Cie. de än. I 71. — Stoic. vet. frg. III 309. Cie. de leg. 128. In der stoischen Lehre tritt der Gegensatz 

pössı — HEası an die Stelle. des früheren pboeı — vöuw. Der Ausdruck vouog bezeichnet jetzt das wahrhaft Gesetzliche, das in dem allgemeinen Naturgesetz 
seine Grundlage hat.
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Es gibt keinen anderen Ursprung aller Gerechtigkeit, als den „von 
Zeus und der allgemeinen Natur“, sagt Chrysippos.t) Dieses uni- 
versale Naturrecht liegt allen Jahrhunderten menschlicher Geschichte 
voraus.) Es ist zu allen Zeiten und unter allen Völkern dasselbe, 
unveränderlich und unverbrüchlich®), dem vernünftigen Denken sein 
wahres, gleichmäßiges Wesen mit innerer Notwendigkeit erweisend. 

Es ist bezeichnend für den rationalen Charakter dieser naturrecht- 
lichen Spekulation, daß das für unsere Anschauung formell ver- 
pflichtende Moment des Rechtes, die eigentliche Rechtsetzung 
durch bestimmte Willensakte einer historischen Gemeinschaft, in 
seiner Bedeutung völlig ausgeschaltet wird.*) Als universales Welt- 
gesetz ist das natürliche Recht schon an sich, durch seinen gleich- 
bleibenden Inhalt, unbedingt verbindlich, wie für das sittliche Leben 
des einzelnen, so für jede Gemeinschaft. Eben weil es in der all- 
gemeinen Natur begründet ist, braucht es nur erkannt zu werden, 
und dies ist Aufgabe und Vorrecht des philosophischen Denkens.’) 

Das natürliche Recht bezeichnet zunächst und 'vor allem eine 
allgemeine Verpflichtung, die für die Menschen als solche, als 
vernünftige Wesen, besteht.) Wenn in den Institutionen als all- 

1) Plut. de Stoic. repugn. 9 p. 1035° = Stoie, vet. frg. III 326. 
2) Cie. de leg. 119. Das „antiquius ius cum ipso genere humano pro- 

ditum“ der römischen Juristen. 
3) Cie. de rep. III 33, de leg. Il 10; „semper firma atque immutabilia per- 

manent“ heißt es Jnst. I 2, 11 von den naturalia iura. 
4) Eben deshalb finden wir auch keine rechte Unterscheidung zwischen 

ethischen und eigentlich rechtlichen Normen. 
5) In ähnlicher Weise wie in der Stos wird auch in der modernen natur- 

vechtlichen Lehre das Naturgesetz der Vernunft gleichgesetzt. Vgl. z.B. 
Locke, On civil government II 2, 7: „The state of nature has a law of na- 
ture to govern it, which obliges every one, and reason, which is that 
law, teaches all mankind,.... that, being all equal and independent, no 
one ought to harın an other in his life, health, liberty and possession.‘ 

6) Soweit Hugo Grotius den aus der menschlichen Natur hervorgehenden 
Trieb zu gegenseitiger Gemeinschaft als die Grundlage des Naturrechtes be- 
zeichnet (de jure belli ac paeis prol. 16), steht er im wesentlichen auf dem 
Boden der in der stoischen Lehre ausgeprägten näturrechtlichen Anschauung. 
Wenn er dann weiter hinzufügt: sed naturali iuri utilitas accedit: voluit 
enim nalurae auctor nos singulos et infirmos esse et multarum rerum ad 
vitam recte ducendam egentes, quo magis ad colendam soeietatem raperemur: 
iuri autem eivili oecasionem dedit utilitas: nam illa quam diximus con- 
sociatio aut subiectio utilitatis alieuius causa coepit instituj, so macht er
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gemeine Vorschriften des (natürlichen) Rechtes die Pflichten be- 
zeichnet werden, „rechtschaffen zu leben, den anderen nicht zu ver- 
letzen, jedem das Seine zuzuerteilen“!), so sind dies Sätze, die vor- nehmlich aus der stoischen Lehre abgeleitet sind.?) 

Aber so sehr im Begriff dieses Naturrechts das subjektive Recht hinter der objektiven ethischen Norm °) zurücktritt, so ist doch darin zugleich etwas enthalten, was wir wenigstens als Keim einer Anschauung, die der Aufstellung allgemeiner Menschenrechte im modernen Sinne entsprechen würde, bezeichnen können. Nicht als ob in dieser naturrechtlichen Lehre schon der dem modernen Rechts- staat zugrunde liegende Gedanke eines unabhängigen persönlichen, in der Natur und Bestimmung des individuellen Lebens als solchen begründeten Rechtes des einzelnen‘) ausgesprochen wäre. 
hiermit den Versuch, die auf individualistisch -utilitarischer Auffassung be- ruhende Vertragstheorie mit der ganz anders gerichteten und auf völlig anderer Grundlage bestehenden natur- oder vernunftrechtlichen Theorie zu verbinden. Wir dürfen hierin wohl geradezu den Einschlag der durch Epikur oder auch Karneades (der allerdings nicht als unmittelbarer Repräsentant der Vertragstheorie gelten kann) vertretenen Denkrichtung in das Gewebe sto- ischer Gedanken erblicken. Auch in der römischen Jurisprudenz finden wir in etwas anderer Formulierung ein Nebeneinander der Gesichtspunkte der von Natur bestehenden Gerechtigkeit (der Norm des allgemeinen Naturrechtes) und des Nutzens (der utilitas, die für das Gebiet des einzelnen Staates, im ius civile, Bedeutung gewinnt; vgl. Voigt, Ius naturale I 300 f£.). Es ist wohl richtig, daß dieser Gesichtspunkt des Nutzens oder der Zweckmäßigkeit vor allem aus der Praxis der Lebensverhältnisse selbst abstrahiert sein mag; aber sollte nicht zugleich auch hierin ein gewisser Kompromiß zwischen der vom all- gemeinen Gemeinschaftsprinzip ausgehenden Auffassung der Stoiker und der von Karneades verteidigten Anschauung von der Herrschaft selbstischer Mo- tive (vgl. vor allem Cic. de rep. II) zu erkennen sein? 

1) Inst. 11, 3, 
2) Insbesondere die hier zuletzt genannte Pflicht, jedem das Seine zuzu- erteilen, stimmt ebenso wie die Definition Ulpians: „lustitia est constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi« durchaus mit der stoischen Defi- nition der Gerechtigkeit (Stoie. vet. frg. III 262. 263. 280) überein. Ähnlich steht es mit den allgemeinen Verpflichtungen, die Hugo Grotius als solche, die dem Naturrechte inhärieren, bezeichnet (De iure belli ac pacis 1183; vgl. auch Proleg. 8). 
3) Dies ist doch vor allem im Begriff des dincuov ausgedrückt und über- wiegt überhaupt in der hellenischen Rechtsanschauung. 
4) Daran ändert ja auch die Tatsache nichts, daß dieses Recht in posi- tivem Sinne erst durch die Anerkennung des Staates wirksam wird.



Zweites Kapitel. Die Philosophie des Hellenismus. 145 

Die antike naturrechtliche Anschauung legt vielmehr durchaus das 
entscheidende Gewicht auf die allgemeine vernünf tige Ordnung, 
die als solche von Natur besteht. Die primäre Grundlage alles 
Rechts ist die von Natur gegebene Verbindung der Menschen 
untereinander, der natürliche Zusammenhang, dem der einzelne ein- 
gefügt ist.!) Indessen hierin ist zugleich eine gewisse allgemeine 
Geltung, die das Individuum eben als vernünftiges Wesen, als Glied 
der universalen menschlichen Kulturgemeinschaft beanspruchen kann, 
enthalten.) Wie in der hellenischen Polis der Nomos das Recht 
des einzeluen Bürgers schafft, als ein solches, das den eigentüm- 
lichen Zwecken dieser besonderen staatlichen Kulturgemeinschaft 
entspricht?), wie in dem demokratischen Gesetzesstaate Athens die 
Bürger den gleichen Schutz des Gesetzes genießen, weil und inso- 
weit sie an den gemeinsamen Lebenszwecken des Staates 
teilnehmen, so schafft das allgemeine Gesetz, die in der Welt 
waltende universale Vernunft, ein gemeinsames Recht der Men- 
schen, das den Lebenszwecken der allgemeinen Kultur- 
gemeinschaft des Menschengeschlechts entspricht. Durch 
die in der menschlichen Natur begründete Teilnahme an der all- 
gemeinen Vernunft nimmt der einzelne Mensch zugleich an diesem 
universalen Recht teil.t) 

1) Vgl. meine Ausführung H. Z. Bd. 83 8. 213£. 
2) Die in der stoischen Lehre stark hervortretende Idee einer in der all- 

gemeinen Ökonomie der Welt angelegten eigenartigen Wesensentfaltung der 
Einzelbildungen ist noch in besonderer Weise geeignet, die Bedeutung, die 
dem menschlichen Einzelwesen im Zusammenhang mit dem Ganzen zukommt, 
zu begründen und zu verstärken. 

3) Natürlich ist die Wirksamkeit des Nomos immerhin an die Voraus- 
setzung des Bürgertums eines bestimmten Staates gebunden. Der Nomos ist 
eben als geistiger Ausdruck der Polis mit ihrem Bürgertum von vornherein 
auf das engste verschmolzen. Das historisch sehr wichtige gesellschaftliche 
Moment, das darin liegt, daß die Bürger in gewissem Sinne wieder das Leben 
des Staates ihren eigenen Interessen und Lebenszwecken dienstbar machen, kann hier außer Betracht bleiben. 

4) Dies wird von Cicero de leg. 133 — Stoie. vet. frg. IN 317 in einem 
charakteristischen Schlusse ausgedrückt: „Quibus enim ratio natura data est, 
isdem etiam recta ratio data est, ergo et lex, quae est: recta ratio in iubendo 
et vetando; silex, ius quoque: At omnibus ratio; ius igitur datum est omnibus; 
(vgl. auch 123.) Daß Ciceros Ausführung nicht bloß in dem allgemeinen 
Gedanken, sondern auch in der besonderen Formulierung den stoischen Ur- 

Käßrst, hellenist. Zeitalter, IL 1. 10
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Wenn alles besondere Recht die letzte Grundlage seiner Geltung 
im Zusammenhang mit dem allgemeinen Naturgesetze findet, so 
muß andrerseits von den allgemeinen Voraussetzungen der stoischen 
Lehre aus im Falle eines Konfliktes eines naturrechtlichen Gebotes 
mit den Gesetzen eines besonderen Staatswesens die Verbindlichkeit 
des historischen Rechts auf das entschiedenste bestritten werden! 
Es hat denn auch an unmittelbaren praktischen Folgerungen, die 
aus dem normativen Charakter des Naturrechts gemacht wurden, 
nicht völlig gefehlt. Gegenüber einer Lehre, die die innere Einheit 
des Menschengeschlechts und die von aller besonderen historischen 
Abstammung unabhängige allgemeine rationale Art des menschlichen 
Wesens betont, müssen die tatsächlich vorhandenen Unterschiede 
und Abstufungen in der geschichtlichen Rechtsstellung als un- 
wesentlich oder als unbegründet erscheinen. Es lag von diesen 
Voraussetzungen aus nahe, im Sinne jener bereits im griechischen 
Aufklärungszeitalter verkündeten Doktrin, daß „die Natur keinen 
zum Sklaven gemacht habe“?), die Berechtigung der Sklaverei an- 
zuzweifeln. Der in den Institutionen®) ausgesprochene allgemeine 
Satz: „von Anfang an wurden alle Menschen als frei geboren“ ent- 
spricht den Grundgedanken stoischen Naturrechts. Man ist aller- 
dings anscheinend nicht so weit gegangen, die Sklaverei völlig zu 
verurteilen oder sogar auf ihre Abschaffung zu dringen. Aber die 
allgemeine Beurteilung der Sklaverei wird eine andere. Auch da, 
wo man ihr Vorhandensein zu rechtfertigen sucht, wie es in der 
griechisch-römischen Stoa gegen die Einwände des Karneades ge- 
schieht‘), wird sie nicht ohne weiteres aus dem Recht des Stärkeren, 

sprung verrät, ergibt sich aus der eigentümlichen Form des Schlusses, der 
Definition der lex als der recta ratio (6e®ös Aöyos) in iubendo et vetando, vgl. 
Diog. Laert. VII 88. 128. Stoic. vet. frg. III 314. Stob. ecl. I %,11d W. Auch 
der in der Stelle Ciceros unmittelbar folgende Hinweis auf Sokrates’ Fluch 
über denjenigen, der zuerst den Nutzen von dem Gerechten getrennt habe, 
führt auf die ältere Stoa (vgl. das Fragment des Kleanthes Stoic. vet. frg.1558). 

1) Auch in der römischen Jurisprudenz wurde — in schärferer juristischer 
Formulierung — die Auffassung vertreten, daß durch die Festsetzungen des 
positiven Rechts gewissen allgemeinen naturrechtlichen Bestimmungen nicht 
derogiert werden dürfe (vgl. Voigt: Ius naturale I 305 ff). 

2) Vgl Bd.1 8. 49f. 3) 12,2. 
4) Cie. de rep. III 36. Vgl. auch Poseidonios bei Athen. VI 263c. Schme- 

kel, Phil. d. mittl. Stoa $. 379, \
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aus dem höheren Recht des Siegers oder der Kulturnation gegen- über den Barbaren abgeleitet, sondern durch die Rücksicht auf das Wohl der in diesem Abhängigkeitsverhältnis Befindlichen selbst 
verteidigt.) Noch wichtiger ist es, daß bereits Chrysippos®) die 
Sklaverei unter dem Gesichtspunkt eines dauernden Lohnarbeits- 
verhältnisses betrachtet. Er mildert dadurch den Begriff der Skla- 
verei, nimmtihm die Starrheit des ursprünglichen Rechtsverhältnisses. 
Die später, namentlich in der römischen Kaiserzeit hervortretenden Ansätze zu einer gelinderen rechtlichen Behandlung der Sklaven 
sind darum vor allem unter dem Einfluß der besonders wirksam von 
den Stoikern vertretenen Anschauung von der inneren Verwandt- 
schaft des Menschengeschlechts erfolgt. 

Wir dürfen also zusammenfassend sagen: Zur Aufstellung von all- gemeinen Menschenrechten oder Grundrechten des Individuums im modernen Sinne®) ist die antike Anschauung nicht gelangt, auch nicht 
in der späteren Entwicklung der stoischen Lehre, die das allgemein 
Verbindende im menschlichen Wesen tatsächlich stärker hat zur 
Geltung kommen lassen als die ältere Stoa. Die Annahme einer von 
Natur bestehenden, mit dem menschlichen Wesen als solchem ver- knüpften ursprünglichen Freiheit der Menschen °) hat nicht die Forde- 
rung eines Rechtes auf Freiheit für das Individuum zur Folge ge- 
habt. Aber soweit im geistigen Leben des Altertums eine Auffassung 
durchgedrungen ist, die in der Betonung der inneren Verbindung 

1) Ich bemerke gegen Schmekel a. O., daß allerdings in den Erörterungen der mittleren Stoa über diesen Gegenstand eine gewisse Anlehnung an Ari- stoteles vorzuliegen scheint; aber genauere Betrachtung ergibt doch, daß Pa- naetios und Poseidonios in der Begründung über ihren Vorgänger hinausgingen (vgl. namentlich bei Cie. a. O. die Worte: „cum improbis aufertur iniuriarum licentia* und die kynisch-stoische „Imullsıe" bei Poseidonios a, 0). 
2) Chrysippos bei Seneca de benef. III 22 — Stoie. vet. frg. II 351; vgl. 

auch frg. 352. 

3) Auch bei Poseidonios a, O. scheint noch diese Betrachtungsweise des Chrysippos hindurch. 
4) Eine der wichtigsten ursprünglichen Grundlagen für das moderne Recht der Persönlichkeit als solcher ist eine religiöse. Sie ist in letzter Instanz durch das im Christentum gegebene Verhältnis des einzelnen Menschen zum überweltlichen Gott bedingt. Der Zusammenhang der modernen Menschen- rechte mit religiösen Strömungen ist ja auch geschichtlich noch nachweisbar. 5) Ich weise auf den schon vorher erwähnten Satz der Institutionen „ab initio omnes homines liberi nascebantur“ hin. 

10*
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des Menschengeschlechtes und in der Anerkennung eines allgemein 
menschlichen Wesens die äußeren Unterschiede der Abstammung 
und Lebensstellung als unwesentlich hat zurücktreten lassen, ist 
die grundlegende Formulierung dieser Anschauung durch die Lehre 
der Stoa vollzogen worden. Die große Bedeutung, die der Stoi- 
zismus überhaupt für die naturrechtliche Anschauung gewonnen hat, 
besteht darin, daß das von Natur bestehende universale Gesetz nun 
wirklich ganz allgemein als die entscheidende Instanz für die Be- 
urteilung und Gestaltung aller Lebensverhältnisse, als die oberste 
Norm auch für die Bildungen staatlichen Gemeinschaftslebens hin- 
gestellt wird. Bereits Heraklit hatte gesagt: „Das Denken ist der 
größte Vorzug, und die Weisheit besteht darin, die Wahrheit zu 
sagen und nach der Natur zu handeln, auf sie hinhörend.*!) Aber 
bei ihm handelte es sich noch um die besondere Vorzugsstellung 
einzelner Individuen, die sich auf deren vernünftiges, mit der all- 
gemeinen Natur im Einklange befindliches Denken begründet. Jetzt 
gilt es eine umfassende Grundlegung, die von diesem Begriff der 
allgemein verpflichtenden Natur aus für alle menschlichen Lebens- 
verhältnisse erfolgen soll.?) Wieweit dieses Prinzip tatsächlich von 
der Stoa in der Einzelbeurteilung der Lebensgestaltungen durch- 
geführt worden ist, ist dabei nicht von entscheidender Bedeutung. 
Das Wichtige ist vielmehr die allgemeine Position selbst, die von 
den Stoikern vertreten wird. Sie läßt die Grundzüge der Anschau- 
ung, die in der Folgezeit die naturrechtliche Theorie bestimmt hat, 
schon deutlich hervortreten; sie bildet insbesondere auch das Fun- 
dament für die allgemeinen naturrechtlichen Voraussetzungen, von 
denen die römische Jurisprudenz ausgeht. Diese ist allerdings für 
das Gebiet des Privatrechtes zu einer schärferen Juristischen Formu- 
lierung gelaugt, hat das Gebiet des eigentlichen Rechtes von der 
ethischen Norm entschiedener getrennt; sie hat dem „erworbenen 

1) Fıg. 112 D. 
2) Wenn auch Aristoteles an einer bereits von Pufendorf de iure naturae 

et gentium II 3 $ 7 angeführten Stelle (Eth. Nicom. V 10 p- 1134P 18£.) klar 
das von Natur bestehende staatliche Gerechte von dem durch Satzung einge- 
führten unterscheidet und den universalen Charakter des ersteren hervorhebt, 
so ist doch eine durchgängige und umfassende Verwendung eines allgemeinen 
Naturrechtes im Sinne der Stoiker bei ihm schon dadurch ausgeschlossen, daß 
seine Konstruktion auch des idealen Staatswesens sich in den partikularen Schranken der Polis hält, 5
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Recht als der unantastbaren Grundlage des gemeinsamen Lebens“ n 
seinen festen Bestand gegenüber dem souveränen Verfahren der 
Spekulation gewahrt. Wir dürfen hierbei auch in Rechnung bringen, 
daß in der römischen Anschauung überhaupt — im Zusammen- 
hang mit der stärkeren Wirksamkeit der Tradition im Staatsleben 
— das geschichtliche Moment eine größere Rolle spielte.) Die 
römische Jurisprudenz hat vor allem mit dem größten Erfolge die 
den Lebensverhältnissen selbst, insbesondere den Verhältnissen 
des privatrechtlichen Verkehrs innewohnende Logik, also die aus 
der Praxis des Lebens sich ergebende allgemein-vernünftige Regel 
betont und zur Geltung gebracht; aber trotzdem sind die auch für 
sie als grundlegende Voraussetzungen dienenden allgemeinen Be- 
griffe des Naturrechtes nicht auf römischem Boden erwachsen, 
sondern ein Ergebnis hellenischer, vornehmlich stoischer Philosophie.°) 

1) Dilthey, Arch. f. Gesch. d. Phil. IV 616. Vgl. übrigens auch die sehr 
beachtenswerten Ausführungen Lotzes Mikrokosm. II 407 ff, 

2) Vgl. den dem älteren Cato zugeschriebenen Ausspruch bei Cicero de 
zep. IL 1,2. 

3) In der modernen Forschung ist vorwiegend eine größere Selbständig- 
keit der römischen juristischen Spekulation über das Naturrecht gegenüber 
der hellenischen, insbesondere durch die Stoa vertretenen Philosophie ange- 
nommen worden. Wenn M. Voigt in seinen gelehrten und umfassenden 
Untersuchungen über das ius naturale und ius gentium der Römer geneigt war, 
anzuerkennen, daß „die erste maßgebende und anregende Idee des ius natu- 
rale aus der Philosophie von der Jurisprudenz entlehnt ward, und daß somit 
die letztere in der Tat von der ersteren inspiriert wurde und lediglich eine 
von der Philosophie ihr überlieferte Vorstellung, obwohl in ihrer eigenen 
Weise, verarbeitete“ (I S. 258), bekämpfte H ildenbrand, Gesch. u. System 
d. Rechts- u. Staatsphilosophie I S. 600ff. diese Auffassung, die immerhin 
schon der römischen Jurisprudenz in bezug auf die Ausbildung naturrecht- 
licher Spekulation eine nicht geringe Bedeutung beimaß, und meinte, daß die 
Anschauung von einem Naturrecht, einer naturalis ratio sich selbständig bei 
den Römern auf dem Gebiete der neben dem Zivilrechte aufkeimenden Rechts- 
bildung, des ius gentium, entfaltet habe. Diese Anschauung verkennt die große 
und ursprüngliche Bedeutung der philosophischen Spekulation der Griechen 
über das Naturrecht; sie unterschätzt den Einfluß dieser Spekulation auf die 
römische Auffassung. Ciceros Philosophie wird hier wie auch sonst viel zu 
sehr als eine, wenigstens relativ, selbständige Größe angesehen und vor allem 
als solche behandelt, während doch die allgemeinen Voraussetzungen seiner 
Rechtslehre, wie sie insbesondere in den Büchern de legibus vorgetragen ' 
werden, nichts anderes als stoisches Gut sind, vornehmlich wohl durch Pa- 
naetios übermittelt und in die Sprache Ciceronischer Gemeinverständlichkeit
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Die Lehre vom Naturrecht hat in ihrer späteren Entwicklung sich von dem besonderen geschichtlichen Boden, auf dem sie ursprüng- lich erwachsen ist, emanzipiert. Sie hat in ihrer allgemeinen ra- 

  

übertragen. Es ist eine geschichtlich unhaltbare Vorstellung, daß die Theorien vom Naturrecht sich bei den Griechen und Römern in geringem zeitlichem Abstand unabhängig voneinander entwickelt haben sollen. Die Griechen sind vielmehr auf diesem Gebiete durchaus die Lehrmeister der Römer gewesen. Die römische Jurisprudenz hat die Ergebnisse griechischen Denkens als all- gemeine theoretische Voraussetzungen ihrer eigenen, aus der lebendigen Rechts- praxis hervorgegangenen Rechtssätze übernommen. Der Versuch, den M. Voigt gemacht hat (vgl. namentlich I S. 324.) gegenüber „der natura, als dem Uni- versum“ die „natura rerum als den Inbegriff der Eigentümlichkeiten und be- sonderen Bestimmung der einzelnen Dinge“ der römischen naturrechtlichen Spekulation zu überweisen, kann — von allem anderen abgesehen — schon deshalb nicht als gelungen angesehen werden, weil die Betonung einer be- sonderen Natur der Einzelwesen im Rahmen der allgemeinen Natur gerade auch für das stoische System charakteristisch ist, — Auch Dilthey hat in seinen geistvollen und tiefgreifenden Erörterungen (im IV. Band des Archivs f. Gesch. d. Phil.) das römische System der „Lebensbegriffe“ viel zu scharf von der ursprünglichen stoischen Anschauung geschieden. Es ist jedenfalls einseitig, wenn er in den xowwal Evvorsı der Stoiker wie in den Prinzipien, die nach Platon und Aristoteles in dem Nus enthalten sind, vorwiegend „Mittel der Konstruktion des Kosmos“ sieht, während die „angeborenen An- lagen“ in der römischen Theorie das „Fundament von Lebensbegriffen“ seien (8. 620). Läßt sich etwa der Gemeinschaftsgedanke, der eine so große Rolle im stoischen System spielt, unter den Gesichtspunkt der Konstruktion des Kosmos stellen ? Dilthey meint (8, 622), der von den Griechen gefundene gedankenmäßige Zusammenhang der Welt werde dann in der römischen An- schauung mit dem Begriff eines Imperium der Gottheit, eines Weltregimentes erfüllt. Eine einzige Legislation umfasse danach alle lebenden Geschöpfe, insbesondere die Menschen. Gerade hierin dürfen wir aber ausgeprägt stoische Gedanken sehen. Auch die „äußerliche Teleologie“, wodurch „das Reich der Sachen dem Menschen zu seiner Nutzung unterworfen und mit dem Personen- reiche verbunden“ wird (8. 623), findet ihre Begründung schon in der stoischen Lehre. Dilthey hat das „ästhetisch-wissenschaftliche“ Moment, das gewiß von der größten Bedeutung im griechischen Denken ist, zu einseitig hervorgehoben und damit eben für die römische Auffassung zuviel übriggelassen. Die Idee eines in umfassender Herrschaft die Welt durchwaltenden Nomos ist nicht erst in dem Rahmen der durch den römischen Herrscherwillen bestimmten Verhältnisse entstanden, sondern aus griechischem Denken hervorgegangen, und der gewaltigen Machtbildung des römischen Weltreiches, die allerdings die Bedeutung des Herrschaftswillens durch ihre Organisation in eindringlicher Weise veranschaulichen konnte, ist das Weltreich Alexanders vorausgegangen, das einer ganzen Kulturwelt schon das einheitliche Gesetz persönlichen
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tionalen Begründung einen ökumenischen Charakter angenommen 
und tritt mit dem Anspruch einer gewissen Selbstverständlichkeit 
auf. Um so wichtiger ist es, das eigentümliche, in der Entwick- 
lung griechischer Kultur wurzelnde Wesen geistiger Anschauung, 
aus der jene Theorie von einem allgemeinen Natur- oder Vernunft- 
recht hervorgegangen ist, zu erfassen. Die Objektivierung des 
Rechtes, die überhaupt für die griechische Auffassung charak- 
teristisch ist, wird hier, in der weitestgehenden Anknüpfung an 
eine umfassende Welt- oder Naturordnung, auf die Spitze ge- 
trieben. Damit ist eine völlige Entleerung des geschichtlichen 
Lebens verbunden. Das Recht ist in seinem inneren Bestande 
durchaus unabhängig von der historischen Gemeinschaft. 

Mit der Entwicklung des Naturrechtes steht die des Völker- 
rechtes im Altertum in engem Zusammenhange. Das ius gentium 
ist nicht aus dem Naturrechte entstanden, aber es hat die mannig- 
fachsten Beziehungen zu diesem gewonnen. Es ist in seiner Ent- 
wicklung der lebendige Zeuge eines sich immer universaler ausge- 
staltenden, die engen Schranken lokalen Rechtes überwindenden 
Verkehrs. Gerade die hellenistische Epoche schon hat in der 
weiten Verbreitung des griechischen Verkehrsrechtes über die Grenzen 
der einzelnen Stadtstaaten hinaus’) den Boden geschaffen, auf dem 
die tatsächliche Entwicklung des Rechtslebens dem allgemeinen 
Begriff eines stets und überall geltenden Naturrechtes entgegenkam, 
Und in noch weiterem Umfange hat sich dann im römischen Welt- 

Herrscherwillens aufgeprägt hat. Wir dürfen gewiß zustimmen, wenn Dilthey 
(8. 622) sagt: „das geltende Recht entwickelte (in Rom) aus sich selbst Prin- 
zipien seines Fortschreitens und gab sich ein Verhältnis zu dem allgemeinen 
Zusammenhang der Dinge.“ Aber eben dieser allgemeine Zusammenhang der 
Dinge — das müssen wir immer wieder betonen — ist nicht ein selbstän- 
diges Postulat römischer Anschauung, sondern ein Ergebnis griechischer 
Wissenschaft. 

4) Wir verdanken diese Erkenntnis vor allem Mitteis. Er hat in seinem 
„Reichsrecht und Volksrecht im römischen Kaiserreich“ gezeigt, wie in den 
hellenistischen Ländern sich die alte vertragsmäßige Rechtshilfe der: dixn 
do ovußoAov in die allgemeine Rechtshilfe aufgelöst hat (S. 75) und zugleich 
auch als Voraussetzung dieses Prozesses uns die Meinung kennen gelehrt, 
daß durch die Übertragung bestimmter (griechischer) Rechtsbräuche auf einen 
diesen ursprünglich fremden Boden „die für alle Nationen wahre Rechts- 
idee an den Tag gefördert“ werde (8. 74). Vgl. jetzt auch die Bemerkungen 
von Mitteis, R. Privatrecht I 62 fl. 
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reiche aus dem Fremdenrechte das allgemeine Völkerrecht ent- 
wickelt, das zuletzt als ein Recht erscheint, das überall gleichmäßig 
beobachtet wird und als solches allgemeine Anerkennung verlangt. 
Durch den Gesichtspunkt einer von Natur diesen allgemeinen 
Rechtsverhältnissen zugrunde liegenden Billigkeit (aequitas) tritt 
es noch in besonderem Maße in innere Kongruenz mit dem Natur- 
rechte und begünstigt so die Übertragung der aus der allgemeinen 
Vernunft abgeleiteten naturrechtlichen Begriffe auf die Lebensver- 
hältnisse, die im universalen Verkehr eine Rolle spielen.) Die 
Wahrheit und Gültigkeit der allgemeinen Sätze des Naturrechtes 
erhält durch die in dem ius gentium zum Ausdruck gelangende 
Übereinstimmung menschlicher Anschauungen und Gebräuche unter 
den verschiedenen Völkern und in den verschiedenen Zeitaltern 
(eonsensus gentium) eine wesentliche Stütze?), wie andererseits 
diese Übereinstimmung nur unter der Voraussetzung eines allgemein 
gültigen Vernunftgesetzes als denkbar erscheint.?) 

Diese Bedeutung des consensus gentium ist nun auch schon in 
den Lehren der griechischen Philosophie, insbesondere der Stoa, 
begründet. Wie auf dem Gebiete der Religion die Auffassung der 

1) Die innere Verbindung, die sich zwischen dem empirisch allgemein geltenden und dem in der Natur mit N otwendigkeit begründeten Rechte voll- zieht, drückt sich auch schon darin aus, daß das ius gentium im Sinne der stoischen Lehre zugleich als ein Recht, das dem Menschengeschlecht als sol- chem eigentümlich ist, bezeichnet wird („ius gentium omni humano generi commune est“, Inst. 12, 2). 
2) Hugo Grotius unterscheidet sehr deutlich von der apriorischen Begrün- dung des Naturrechtes die aposteriorische, die auf den consensus gentium hinausläuft (de iure belli ac pacis 112, 1): „Esse autem aliquid juris natu- zalis probari solet tum ab eo quod prius est tum ab eo quod posterius... A priori si ostendafur, rei alicuius convenientia aut disconvenientia necessaria cum natura rationali ac sociali: a posteriori vero, si non certissima fide, certe probabiliter admodum, iuris naturalis esse eolligitur id, quod apud omnes gentes aut moratiores omnes tale esse creditur. 
3) Wie Hugo Grotius es ausdrückt (de iure belli ac pacis Proleg. 40): „quod ubi multi diversis temporibus ac loeis idem pro certo affirmant, id ad causam universalem referri debeat.“ Auch schon in den bekannten Stellen des römischen Rechtes (vgl. die Anführungen bei Voigt I 280f.) tritt dieser Gesichtspunkt deutlich hervor: „Jus, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur“ (Inst. I 1, 1), ferner: „Jus, quod ratione naturali inter Oınnes homines peraeque servatur“, „Naturalia ... iura quae apud omnes gentes peraeque servantur“,
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Stoa von einer allgemeinen Verbreitung und Übereinstimmung ge- 
wisser Vorstellungen der Menschen über göttliche Dinge!) die 
Grundlage für die spätere Theorie von der allgemeinen natür- 
lichen Offenbarung bildet, so haben die Stoiker anscheinend 
auch für die Eruierung gemeinsamer Sittlichkeits- und Rechts- 
begriffe das in der Erfahrung gegebene Material gesammelt und 
verwandt?) Einerseits lieferte allerdings wohl die Erfahrung in 

1) Sext. Emp. IX 60, 61, 66, 74, Cic. de nat. deor. II 5. Vgl. auch (ic. de 
leg. 18, 24, Sen. de benef. IV 4, 2, Dio Chrys. X1[39, Zeller. Phil. d. Gr. 
DI 1°, 134, 3. 'Die theoretische Voraussetzung dieser Auffassung bildet in 
dem stoischen System die Lehre von den gemeinsamen Begriffen (xoıve} 
Evvorce). Es ist allerdings nicht ohne Grund hervorgehoben worden, daß 
diese zoıwal Evvormı nicht eigentlich angeborene Begriffe bezeichnen, sondern 
solche, die „vermöge der Natur unseres Denkens von allen gleichmäßig aus 
der Erfahrung abgeleitet werden" (Z eller, Phil. d. Gr. IT 1°, 8. 75); vgl. auch 
Windelband, Gesch. d. Phil.?, $. 165, Dilthey a. 0. S. 619f). Indessen 
ein widerspruchsfreies Bild von der stoischen Lehre über die »owel Evroer 
können wir wohl kaum erhalten. Von Chrysippos wird ausdrücklich ange- 
führt, daß er von Zupvros meoirpers, d.h. also angeborenen gemeinsamen 
Vorstellungen gesprochen habe, Plut. de Stoie, repugn. 17, p. 1041e = Stoic. 
vet. frgm. III 69. Jedenfalls muß demnach die stoische Anschauung der 
späteren Auffassung von den angeborenen Begriffen sehr nahe gekommen 
sein. Wir dürfen ja auch nicht verkennen, daß die sensualistische Theorie 
der Stoiker von dem Zustandekommen der Vorstellungen und Begriffe an 
sich mit dem rationalen Charakter des menschlichen Wesens, den die Stoa 
entschieden betont, schwer in innere Harmonie zu bringen ist. Es ergibt 
sich also, daß die römische, namentlich durch Cicero vertretene Auffassung 
von den angeborenen Anlagen als den grundlegenden Elementen der mora- 
lischen Lebensbegriffe (Dilthey a. O. 8. 619) durchaus nicht so deutlich von 
der älteren stoischen Anschauung geschieden ist, wie z.B. Dilthey und 
Windelband a. O. annehmen. Die von Origenes c. Cels. VII 52 erwähnten 
„nomwel Evvoı regt nahöv nal aloyesv zul dinalav (nal ddixwr) (Stoic. vet. 
frgm. II 218), die wir doch gewiß auf stoische Lehre zurückführen müssen, 
sind wenigstens den von Cicero so bezeichneten ingeniis nostris semina innata 
virtutum (Cie. Tuse, III 1, 2; vgl. de fin. bon. et mal. V 59, Dilthey a. 0) 
nahe verwandt; und wenn Cicero de leg. 130 sagt: „nec est quisquam gentis 
ullius, qui ducem nactus ad virtutem pervenire non possit“, so stimmt die 
bier wie an der schon erwähnten Stelle Tuse. II 1, 2 zugrunde liegende 
Anschauung von einer allgemeinen ursprünglichen Veranlagung der Menschen 
zur Tugend durchaus mit der Lehre der älteren Stoa, namentlich des Chry- 
sippos, überein (vgl. Stoie. vet. frgm. IL 214ff, 228ff.; besonders auch 234, 235). 

1) Hierfür sprechen schon im allgemeinen die Analogie des consensus 
gentium auf dem religiösen Gebiete und das, was wir überhaupt von der Art
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dem widersprechenden Charakter menschlicher Anschauungen und 
Einrichtungen den Beweis der Irrationalität und Verkehrtheit vieler 
Erscheinungen des historischen Lebens!); andererseits aber traten 
der Betrachtung gewisse gemeinsame Grundzüge ethischer Lebens- 
anschauung und Lebensgestaltung entgegen, die als Beweismittel 
für das Wirken einer allgemeinen Vernunft in den menschlichen 
Verhältnissen dienten.?) 

stoischer Beweisführung, die sich in umfassendster Weise mit den über- 
lieferten Anschauungen und Institutionen auseinanderzusetzen liebte, wissen. 
Von Chrysippos insbesondere wird hervorgehoben, daß er „in omni historia 
euriosus* war (Cie. Tusc. I 108 — Stoic. vet. frg. III 322). 

1) Vgl. z.B. Stoic. vet. frg. III 322. 
2) Vgl. Stoie. vet. frg. III 218. Bereits in der Zeit der Sophistik wird 

die oben dargelegte Betrachtungsweise in umfassendem Maßstabe angewandt. 
Auf der einen Seite, um im Sinne der Theorie des Protagoras die Relativität 
menschlichen Denkens und menschlichen Handelns aus der Verschiedenheit 
der Anschauungen und Sitten zu erweisen (dies geschieht 2. B. sehr aus- 
führlich in den Dialexeis, bei Diels, Fragmente d. Vorsokr. ur. 83 8. 580 f,, 
2. Aufl. 8. 635), Auf der anderen Seite werden namentlich von Hippias 
von Elis (vgl. Bd. IS. 47 ff.) schon -die gemeinsamen Züge aufgesucht, um die 
innere Verwandtschaft der Menschen darzutun. Die „in jedem Lande gleich- 
mäßig geltenden Gesetze“, von denen dieser Sophist bei Xenophon Mem. 
IV 4, 19 spriebt — was sind sie anders als die Vorbilder der Anschauung 
vom consensus gentium auf dem Gebiete der Naturrechtslehre? Ausgeführter 
tritt uns diese Art der Argumentation in Dios Reden zegl vonov und zegl 
&$ovs (75 u. 76 ed. v. Arnim) entgegen, die deutlich den Einfluß stoischer 
Auffassung zeigen. Das E$og leitet seine Beglaubigung und verpflichtende 
Kraft aus dem wahrhaften allgemeinen Nomos ab; es ist der vöuog &ygapos 
Edvovs 1 nölswg, Ölnaıov HE Sxoboıov nur reork mücıv dgkonov. Es ist be- 
merkensweıt, daß dieses £$og edenue ivdenmav obösvög &AA& Biov nei yoovov 
genannt wird. Wir finden hier die Betonung eines Gesichtspunktes, der als 
besonders charakteristisch für die Ausbildung des römischen ius gentium be- 
zeichnet zu werden pflegt, nämlich daß das Leben selbst im Verlaufe der Zeit aus 
sich heraus eine Regel entwickelt (usu ezigente et humanis necessitatibus gentes 
humanae quaedam sibi eonstituunt, heißt es Inst. 12, 2), die für die Menschen 
durch sich selbst verpflichtend wird. Zwar handelt es sich bei Dio auch nur um 
die ethisch verpflichtende Bedeutung allgemeiner Tebensverhältnisse, aber diese 
bilden sich durch die ihnen innewohnende rationale Kraft zu einem dauernden 
Gewohnheitsrechte aus (svsdeur 68 nöheag obn Zorıv &v dev roll 
neralöceı yoövo, sagt, Dio 76, 3) — eine Schätzung auch des historischen 
Rechtes, die allerdings in dem geistigen Leben der Griechen sonst nicht immer 
genügend zur Geltung gelangt ist. Entstehen nicht so in gewissem Sinne 
auch auf dem Boden griechischen Denkens die „Lebensbegriffe“, von denen
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Die Philosophie der hellenistischen Epoche hat, wie wir gesehen 
haben, zwei Lebensideale aufgestellt, die in ihren Wurzeln durch- 
aus verschieden sind. Auf der einen Seite steht das Ideal einer 
universalen, die gesamte Kulturwelt umfassenden Gemeinschaft; auf 
der anderen das Ideal des Weisen, der unabhängig von der Außen- 
welt ausschließlich in seinem eigenen Verhalten die Grundlage für 
ein glückseliges und vollkommenes Leben gewinnt. 

Das Ideal des vollkommenen Weisen, insbesondere das Tugend- 
ideal, wie es in der stoischen Schule ausgebildet worden ist, hat 
unstreitig eine große Wirkung ausgeübt. Noch heute bewundern 
wir die Größe sittlichen Wollens und Könnens, die in. dem Leben 
der Vertreter jenes Ideals uns entgegentritt. Was das menschliche 
Individuum, auf sich selbst gestellt, zu leisten vermag, haben diese 
in den unvergänglichen Zügen einer mit souveräner Virtuosität ge- 
staltenden moralischen Lebenskunst dargestellt. In einer Zeit, wie 
es die hellenistische war — angefüllt von widerstreitenden Interessen 
und wilden Kämpfen —, haben jene Männer, die durch äußere 
Einflüsse unbeirrt und ungebeugt ihren hohen Lebensidealen nach- 
gingen, sittlich erbauend gewirkt und den Glauben an die hohe 
Bestimmung und die moralische Kraft menschlicher Natur erhalten 
und stärken helfen. 

Der Gedanke einer Menschenwürde, die unabhängig ist von 
dem Zufall der Geburt und äußeren Stellung, hat in dem Lebens- 
ideal des griechischen Weisen den beredtesten und überzeugendsten 
Ausdruck gefunden. Begründet auf die vernünftige Bestimmung 

Dilthey, Arch. f. Gesch. d. Phil. IV sı6f. meint, daß aus ihnen eine neue, 
höhere Stufe des geschichtlichen Bewußtseins bei den Römern sich ergebe 
(vgl. auch oben 8. 149, 1)? Und diese Lebensregeln werden, wie Dio a. 0. 
hervorhebt, im Innern der Menschen selbst aufbewahrt, d.h. ihre Anerken- 
nung beruht auf der ihnen innewohnenden Vernunft, der vernünftigen Anlage 
menschlicher Natur. So ergibt sich die Verknüpfung des rational-naturrecht- 
lichen Elementes mit der aus den praktischen Lebensverhältnissen selbst her- 
vorwachsenden Verpflichtung. Ob diese Verknüpfung — in der hier vor- 
liegenden Form — schon auf den ursprünglichen Stoizismus zurückgeht, 
wissen wir nicht; wir dürfen es sogar wohl wegen der großen Bedeutung, 
die dem Gewohnheitsrechte beigemessen wird, bezweifeln. Jedenfalls aber 
beruht die von Dio vertretene Anschauung auf den der stoischen Lehre zu- 
grunde liegenden Voraussetzungen; die Verbindung zwischen dem Rationalen 
und dem durch das Leben Herausgebildeten ist, wie Dios Erörterung lehrt, 
in gewissem Sinne und Umfange schon durch griechisches Denken vollzogen.
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menschlichen Wesens tritt dieses Ideal der Menschenwürde den 
beengenden Schranken menschlicher Willkür entgegen und berührt 
sich so innerlich mit der universalen Tendenz der Humanitätsidee. 
Mögen auch noch so sehr die äußeren Unterschiede der Lebens- 
stellung fortbestehen, in der inneren Kraft tugendhaften Handelns 
beruht doch allein die Freiheit und der Adel menschlicher Natur.!) 
Indem so die wahre Bedeutung menschlichen Wesens in das innere 
Verhalten des tugendhaften und weisen Menschen verlegt wird, 
erfolgt eine stärkere Loslösung der sittlichen Maßstäbe von dem 
Partikularhistorischen und damit eine reinere Ausprägung der Sitt- 
lichkeitsidee als solcher. 

Indessen wir dürfen nicht bloß bei der Fülle von Licht, die 
dieses philosophische Lebensideal auf die antike Kulturwelt und 
auch auf unser eigenes geschichtliches Leben ausgestrahlt hat, ver- 
weilen. Wenn einerseits durch die Vertiefung der sittlichen Forde- 
rungen und durch die Erweiterung und Verallgemeinerung der 
Grundlagen sittlichen Lebens die Schranken beseitigt werden, die 
der Entfaltung rein menschlichen Wesens entgegenstehen, so wird 
andererseits durch die Zuspitzung aller wahrhaften Tugend und 
Glückseligkeit auf die Person des Weisen oder Philosophen eine 
neue Schranke aufgerichtet. Dem Weisen, der allein tugendhaft 
und glückselig leben kann, tritt die große Masse der übrigen 
Menschen als die der Toren gegenüber. Die Welt des Weisen 
ist — namentlich in der rigorosen Formulierung, die die älteren 
Stoiker ihrem Tugendideal gegeben haben — innerlich von der 
übrigen Welt abgeschlossen, mag es auch nicht ganz an praktischen 
Versuchen fehlen, auch die außerhalb der Philosophie Stehenden 
für eine höhere Lebensauffassung und eine bessere Gestaltung ihres 
Lebens zu gewinnen. Eine Kluft tut sich auf zwischen der Voll- 
kommenheit des Weisen und dem unfreien und unglückseligen Leben 
der übrigen Menschen. ?) 

Und hiermit steht ein anderer wesentlicher Zug, in dem sich 

1) Vgl. Diog. Laert. VIL 121. Stob. ecl. II 7,11 i Wachsm. 
2) Wir können, wenn wir eine Analogie aus unserer Zeit aufsuchen wollen, 

in gewissem Sinne an die „Oligarchie des Geistes“ bei Nietzsche denken. Vgl. 
auch Nietzsche, Werke 14 8. 262: „Es sollen zwei Arten nebeneinander 
bestehen, die eine wie die Epikurischen Götter sich um die andere nicht 
kümmernd.“
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das Bild dieses philosophischen Lebens ausprägt, in innerem Zu- 
sammenhang. Das Lebensideal der damaligen Philosophie zeigt — 
trotz seiner hohen ethischen Steigerung — eine charakteristische 
Isolierung. Diese ist durch die individualistische Grundfärbung 
in jenem Ideal des Weisen bedingt. Der Weise will sich in seinem 
eigenen Lebenskreise vollkommen genügen. In dieser Autarkie des 
Philosophen liegt es begründet, daß sein Leben nur geringen Zu- 
sammenhang zeigt mit einer umfassenderen geistigen Welt, ihren 
Werten und Zwecken. Es besteht zu sehr auf sich allein und wird 
eben dadurch in seinem Wirken auf andere beschränkt. Die schroffe 
Ausbildung des rationalen Charakters in der philosophischen Lebens- 
anschauung, die alle wirklichen Werte des Lebens abhängig macht 
von dem vernünftigen Erkennen, verschärft vor allem den inneren 
Gegensatz zwischen den Mächten des geschichtlichen Lebens 
und der Herrschaft der Vernunft. 
Am stärksten ist dieser Charakter der Isolierung des Individuums 

in der epikureischen Philosophie ausgebildet. Sie kennt ja als 
Philosophie eines wenn auch noch so sehr verfeinerten Genusses 
wahrhaft sittliche Gemeinschaftsaufgaben überhaupt nicht und 
kommt, wenigstens als Theorie, über die Kultur und den Kultus 
des eigenen isolierten Ich seitens des Weisen nicht hinaus. 
Wir sehen hier die entscheidende Nachwirkung der bereits in der 
Sophistik hervortretenden einseitig individualistischen Tendenzen. 
Aus isolierten Individuen, deren Interessen oder Vorstellungen zum 
Maßstabe menschlichen Zusammenlebens gemacht werden, läßt sich 
eine wirkliche sittliche Gemeinschaftswelt auf die Dauer nicht auf- 
bauen; die Summierung oder gegenseitige Ausgleichung jener Einzel- 
interessen kann keine wahrhafte Gemeinschaft hervorbringen. 

Auch da, wo das persönliche Lebensideal des Weisen als Ideal 
vollendeter Tugend und vollkommener Pflichterfüllung einen aus- 
geprägt sittlichen Charakter trägt, wie es in der stoischen Philo- 
sophie der Fall ist, nehmen wir doch jenen bezeichnenden Zug 
der Isolierung und Abschließung wahr. Es fehlt diesem Tugend- 
begriff jede Entwieklung. In wem einmal die vernünftige Er- 
kenntnis Herrschaft gewonnen hat, in dem herrscht sie ganz. Wer 
an der philosophischen Erkenntnis nicht teil hat, ist eben dadurch 
auch von der Tugend ausgeschlossen. Es liegt unstreitig etwas 
Großes in dieser Anschauung, die alle Kompromisse fernhält, aber
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zugleich auch eine Sprödigkeit und Unfruchtbarkeit den Aufgaben 
wirklichen. Gemeinschaftslebens gegenüber. 

Auch das Persönlichkeitsideal selbst, das dem philosophischen 
Leben unserer Epoche zugrunde liegt, zeigt sich in gewissem Sinne 
als ein beschränktes, so mächtig und selbstherrlich sich das philo- 
sophische Individuum zur Geltung bringt. In dem Idealbild des 
Weisen, das den verschiedenen philosophischen Schulen gemeinsam 
ist, überwiegen die typischen Züge einer allgemeinen vernünftigen 
Lebensregel. Sowohl in der Lebenspraxis wie in der Theorie tritt 
dies zutage. Das Leben der meisten Philosophen der hellenistischen 
Periode ermangelt — bei aller souveränen Sicherheit ihres Auf- 
tretens und aller Stärke ihres moralischen Könnens — jenes reichen 
persönlichen Kulturinhaltes, der das Leben der großen Philo- 
sophen der früheren Periode charakterisiert.!) Und auch in der 
Theorie ist es nicht sowohl das Ideal der harmonischen Ausbildung 
der persönlichen Anlagen und Kräfte zu einem lebensvollen Ganzen, 
der Ausgestaltung der Persönlichkeit in ihrer „Einheit und Tiefe“ 2), 
das die Weltanschauung dieser philosophischen Kreise beherrscht, 
als vielmehr die Tendenz, das allgemeine Vernunftgesetz in 
dem persönlichen Leben des einzelnen zu unbedingter und 
gleichmäßiger Wirksamkeit gelangen zu lassen. 

Nun hat ja aber gerade die stoische Philosophie — so wird 
man auf Grund unserer vorhergegangenen Darlegung betonen — 
neben.dem individualistischen Lebensideal des vollkommenen Weisen 
sehr energisch den Gemeinschaftsgedanken zur Geltung gebracht. 
Ja, mehr als das — sie hat auch den ernstlichen Versuch gemacht, 
die beiden verschiedenen Anschauungsweisen, die von dem Indi- 
viduum und die von der Gemeinschaft ausgehende, innerlich zu 
verbinden und zu verschmelzen. Wir haben die große Bedeutung, 
die in der universalen Ausbildung des Gemeinschaftsgedankens durch 
die stoische Schuleliegt, stark hervorheben zu müssen geglaubt. Aber 

!) Epikur dürfen wir vielleicht vor allem ausnehmen. 
2) Ich wüßte nicht, wie ich das Ideal persönlicher geistiger Kultur, das 

gerade im Unterschiede von der durchaus unter dem Einflusse des Rationa- lismus stehenden Anschauung jener späteren hellenischen Philosophie für das 
Zeitalter Goethes das bestimmende geworden ist, besser bezeichnen sollte als durch diesen Ausdruck W. von Humboldts (über d. Aufgabe des Ge- schichtschreibers, Abh.'d. Berl. Akad. 1821 S. 316).
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so hoch wir dieses weltgeschichtliche Verdienst einschätzen dürfen, 
so können wir doch nicht verkennen, daß es den Stoikern nicht ge- 
lungen ist, zwischen den individualistischen Elementen ihrer Auf- 
fassung und dem Gemeinschaftsideal eine innerliche Harmonie her- 
zustellen. Sie haben allerdings die für den Weisen bestehende 
Lebensnorm durch den Begriff der Gemeinschaft und der daraus 
erwachsenden Verpflichtung vertieft. Allein gerade in der stoischen 
Theorie ist das Gemeinschaftsleben — wie wir sahen — sehr stark 
und sehr einseitig auf die besonderen Lebenszwecke und den höheren 
Vorzug des Weisen zugeschnitten. .Der exklusive sittliche Rigo- 
rismus, der das Lebensideal des Weisen kennzeichnet, wirkt bis zu 
einem gewissen Grade der wirklichen Betätigung einer universalen, 
sich auf das Menschengeschlecht als solches beziehenden Gemein- 
schaftsidee entgegen. Erst in der späteren Entwicklung der sto- 
ischen Lehre treten die Züge des Allgemein-menschlichen stärker 
hervor; eine mildere Ausgestaltung der stoischen Tugendlehre macht 
auch der Unvollkommenheit und Hilfsbedürftigkeit menschlicher 
Natur größere Zugeständnisse. Indessen mit diesem Hinweis auf 
die einseitige Betonung der philosophischen Lebenszwecke in dem 
stoischen Gemeinschaftsgedanken ist unsere Betrachtung nicht er- 
schöpft. Dieser Gemeinschaftsgedanke selbst hat eine Seite, 
die seine volle sittliche Wirkung beeinträchtigt. Die das gesamte 
stoische System durchziehende Auffassung von einem unauflöslichen 
Zusammenhange, in dem alle Teile der Welt untereinander und 
mit dem Ganzen stehen, imponiert wohl durch die großartige in- 
nere. Geschlossenheit jener Weltgemeinschaft, aber gerade hierin 
liegt eine Einseitigkeit und Gebundenheit, die der ganzen Anschau- 
ung einen fatalistischen Zug aufprägt. Mit unbedingter Folge- 
richtigkeit beherrscht das allgemeine Gesetz den gesamten Weltlauf. 
Alles geschieht in einer bis in das einzelnste vorausbestimmten 
Weise: „auch nicht das Kleinste kann anders geschehen als nach 
der allgemeinen Natur und ihrem vernünftigen Gesetze.“!) So ist 
es ein ungeheurer Druck, mit dem das Ganze der Welt auf dem 
einzelnen lastet. Ein Element der Unfreiheit macht sich damit 
in der stoischen Weltanschauung geltend. Wohl sind die Parben- 
töne, in denen das Bild dieser allgemeinen Welt bei den Stoikern 

1) Plut. de Stoic. rep. 34 p. 1050*° = Stoie, vet, frg. II 937.
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erscheint, verschieden. Bald tritt die Vorstellung von einer Vor- 
sehung, die nach einheitlichem Plane die gesamte Welt verwaltet 
und alles durch ihre Fürsorge regelt, in den Vordergrund. Bald 
sehen wir ein ehernes Schicksal (die eiucgufvn) mit unausweich- 
licher und unabwendbarer Gewalt über der Welt thronen. Immer 
aber ist es eine Welt der Notwendigkeit und nicht der Frei- 
heit.') Alle freie Selbstbestimmung ist aus ihr ausgeschaltet. Jene 
innere Bindung der gesamten Welt durch ein unverbrüchliches Ge- 
setz, das durch die in seinem Wesen liegende unbedingte Voraus- 
bestimmung des Weltverlaufes zu einem Schicksal alles Einzel- 
geschehens wird?), ist nun in besonderer Beziehung noch von 
Bedeutung. Hier ist der Punkt gegeben, wo eigentümliche reli- 
giöse Strömungen, die außerhalb des philosophischen Systems ihren 
Ursprung haben, vor allem solche, die damals aus dem Orient in 
den Bereich hellenischer Kultur eindringen, in den stoischen Ge- 
dankenkreis Eingang finden und andererseits wieder durch stoische 
Anschauungen eine Stütze gewinnen. Wenn alles bis ins einzelne 
vorausbestimmt ist, sollte es sich da nicht auch vorausberechnen 
oder sein Kommen aus bestimmten Anzeichen deuten lassen, wenn 
dem Menschen irgendein Einblick in das innere Getriebe dieses 
Weltgeschehens vergönnt ist? Die großen und kleinen Geschicke 
der Welt künden sich an in inneren Bewegungen, die bei der uni- 
versalen gegenseitigen Verflechtung alles Geschehens überallhin ihre 
Wirkungen geltend machen?) Die Mantik sagt aus bestimmten 
äußeren Anzeichen das Kommende voraus, und in noch umfassen- 
derem Sinne werden die großen Zusammenhänge des Weltgeschehens 
in den Bewegungen und Stellungen der Gestirne, die zu besonderen 
Trägern und untrüglichen Zeugen der Weltrernunft und ihres un- 
wandelbaren Gesetzes werden, offenbar. In den großen Konstella- 
tionen des den Menschen umgebenden Universums liegen seine 
änßeren und inneren Geschicke begründet. So findet die Astro- 
logie eine Stätte in der Weltanschauung und dem Weltbilde der 

1) Unter dem Drucke dieser allgemeinen Notwendigkeit kommt auch der 
fruchtbare Gedanke der besonderen Bildungsgesetze, die in den Einzelbildungen 
wirksam sind, nicht zu seiner vollen Bedeutung. 

2%) Sehr charakteristisch ist dies z. B, ausgesprochen von M. Aurel IV 26. 
3) Vgl. jetzt vor allem die Zusammenstellung der auf Chrysippos zurück- 

geführten oder zurückzuführenden Äußerungen Stoic. vet. frg. I 912—1007.
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Stoiker. Die geozentrische Auffassung, an der die Stoa durchaus 
festhält, begünstigt noch besonders die Annahme von einem Zu- 
sammenhange des irdischen Lebens und seines Verlaufes mit den 
Bewegungen der Gestirne.!) 

Schon im Altertum wurde der Gegensatz erkannt, in dem diese 
Auffassung von einer durchgängigen Vorausbestimmung alles Ge- 
schehens zur menschlichen Freiheit steht. Die Stoiker suchten in 
spitzfindigen Beweisführungen durch subtile Unterscheidungen den 
für die freie Selbstbestimmung des Menschen verhängnisvollen Kon- 
sequenzen ihrer Anschauung zu entgehen. Wir brauchen uns damit 
nicht aufzuhalten sondern dürfen uns begnügen, den großen inneren 
Gegensatz, der durch die gesamte stoische Auffassung hindurchgeht, 
hervorzuheben. Wir finden hier auf der einen Seite die Selbst- 
herrlichkeit und stolze Unabhängigkeit des philosophischen Indi- 
viduums auf das höchste gesteigert und sehen wiederum die un- 
bedingte Abhängigkeit aller Einzelwesen von dem Weltganzen und 
seiner alles beherrschenden.Ordnung mit der größten Entschieden- 
heit betont. Von dem Standpunkt philosophischer Überlegenheit 
aus wird die Unvernünftigkeit des Bestehenden hervorgehoben und 
andererseits durch die Überzeugung von einer alles Geschehen inner- 
lich bestimmenden N otwendigkeit, die in der Weltvernunft begründet 
ist, eben dieses Bestehende in seinem Bestande gerechtfertigt, so 
daß von den Voraussetzungen dieser Weltanschauung aus alles 
Wirkliche als vernünftig anerkannt werden muß. Es ist wichtig, 
diesen inneren Gegensatz, der die verschiedenen Richtungen in der 
Gedankenwelt des Stoizismus charakterisiert, vor Augen zu haben. 
So läßt es sich schon im allgemeinen und im voraus begreifen, 
daß in den großen weltgeschichtlichen Entwicklungen und Wen- 
dungen das stoische System ganz verschiedene Rollen gespielt hat, 
daß es auf der einen Seite dem Freiheits- und Unabhängigkeitsgefühl 
stolzer Republikaner, andererseits der umfassenden Herrschaft eines 
universalen Weltregimentes als Rechtfertigung und Begründung 
dienen konnte. 

Die Anknüpfung des Gemeinschaftsgedankens an eine allgemeine 
Naturordnung, seine Durchdringung mit der Anschauung von 
einem das Weltall durchwaltenden und beherrschenden Welt- 

1) Vgl. die Bemerkungen von Boll, N. Jahrb. £. kl. Altert. XXI 107. 
Kaerst, hellenist, Zeitalter. IT. 1. . 11
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gesetze, wie sie in der stoischen Philosophie zur Geltung gelangt, 
weist auf eine bedeutungsvolle Eigentümlichkeit antiker geistiger 
Kultur hin, die eben gerade in der Lehre der Stoa eine besonders 
energische Ausprägung gefunden hat. Es ist ein Zug, der das 
Wesen jener Kultur, ihre Größe wie ihre Einseitigkeit und innere 
Beschränkung in wirkungsvollster Lebendigkeit hervortreten läßt.! 
Das geistige Leben ist für diese Betrachtungsweise vor allem ein 
erkennendes, das eine vorhandene Welt aufnimmt und in sich 
abbildet. Platon, dessen Denken auch hier einen Höhepunkt an- 
tiker Auffassung bezeichnet, hat allerdings die Idealwelt als die- 
jenige, in der alle sittlichen Werte und Normen für das menschliche 
Leben liegen, streng geschieden von der Welt der Erscheinungen 
und somit eine größere Selbständigkeit des geistig-sittlichen Wesens 
begründet; allein auch bei ihm hat das geistige Wesen des Menschen 
seinen vorwiegend erkennenden Charakter beibehalten. Viel stärker 
und entschiedener tritt uns nun aber die Abhängigkeit sittlichen 
Handelns von der Erkenntnis einer, gegebenen Welt in der 
Stoa entgegen?) Die stoische Anschauung hat die Trennung einer 
idealen Welt des Seinsollenden®) von der des empirischen Seins 
nicht aufrecht erhalten.) Sie findet die Wurzel der Tugend in 
der Erkenntnis dessen, was der allgemeinen Natur?) und damit zu- 
gleich der besonderen menschlichen Natur entspricht.®) 

Was bedeutet nun das menschliche Wesen mit seinen Aufgaben 
und Werten im Ganzen dieser Welt, die als allgemeine Natur die 
Grundlage aller Vollkommenheit und Glückseligkeit des erkennenden 
Individaums wie alles wahrhaften Gemeinschaftslebens sein soll? 
Das menschliche Individuum ist im Verhältnis zur universalen Welt im 
wesentlichen doch nichts anderes als ein Teil dieser Welt, so wie für die 

1) Vgl. zum folgenden auch meine Bemerkungen H. Z. 83, $. 209£. 
2) Wie schwer es von dieser Voraussetzung aus ist, den Begriff einer sitt- 

lichen Pflicht, der wenigstens sachlich eine große Bedeutung in der stoischen 
Anschauung hat, zu begründen, darauf will ich hier nur kurz hinweisen, 

3) So können wir doch wenigstens wohl im Verhältnis zum menschlichen 
Leben und seinen Aufgaben die Ideenwelt bezeichnen. 

4) Vgl. auch Windelband, Gesch. d. Phil.? 170. 
5) Vgl. hierzu im allgemeinen Stoic. vet. frg. IT Aff. L179E. 552. 
6) Diesen besonderen Zusatz fügte Chrysippos der allgemeinen Definition 

der Stoiker: öuokoyovukvos (droloödag) «5 gpöoer SAv noch hinzu (Diog. 
Laert. VII 89). \
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Idealanschauung der hellenischen Polis deren Bürger ein Teil des Staates 
ist. Das menschliche Leben kann gegenüber dem allgemeinen Natur- 
zusammenhange, in den es eingefügt ist, sich nicht als ein eigen- 
artiger Zusammenhang von Zwecken behaupten. Allerdings werden 
in der Lehre der Stoa die Menschen zugleich mit den Göttern in 
die vorderste Reihe in der Welt gestellt, aber sie erhalten diese 
Stellung in der Hauptsache doch als Träger einer universalen Er- 
kenntnis, als vernünftig denkende, das Weltgesetz in sich auf- 
nehmende Wesen.) Sie haben keine selbständige Bestimmung 
persönlichen Lebens, das als solches dem Naturlauf überlegen 
wäre. Wie das Leben des Individuums, so gewinnt das geschicht- 
liche Leben im ganzen keine unabhängige Bedeutung gegenüber 
dem allgemeinen Naturlauf. Es wird durchaus dem die gesamte 
Anschauung beherrschenden Gesichtspunkte des Naturgeschehens 
unterworfen. Der Weltprozeß geht in ewigem, gleichmäßigem Kreis- 
lauf alles Geschehens vor sich. In unabänderlich festgestellter 
Reihenfolge von Ursachen und Wirkungen kehıt alles immer von 
neuem so wieder, wie es einmal in dem Weltenlaufe erschienen 
ist.?) Gegenüber den großen Umrissen einer sich in beständigem 
Kreislaufe bewegenden allgemeinen Natur verschwinden die Werte 
des historischen Lebens. Sie sind nur kleine Ausschnitte aus dem 
großen Lebensprozesse des Universums, nur kurze Episoden in dem 
gewaltigen Drama, das in dem Rahmen des Weltganzen sich ab- 
spielt.) So erhält der große Gedanke einer universalen menschlichen 

1) In eigentümlichem Gegensatz hierzu steht allerdings die anthropozen- trische Teleologie der Steiker (vgl. Stoie. vet. frg. II 1152f.). 
2) Stoic. vet. frg. II 596. 599. 625. Es braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu werden, welch großen Einfluß auch hier Heraklits Lehre auf die Stoa ausgeübt hat. 
3) In ihrer scharfen Zuspitzung tritt uns diese Anschauung allerdings erst in der späteren Stoa entgegen. Sie erscheint in fast dramatischer Lebendig- keit vor allem bei M. Aurel. Hier gewinnt sie für unsere Auffassung noch einen besonders ergreifenden Ausdruck, weil der Abendschimmer einer dem Untergange nahen Welt auf ihr ruht. Sie ist aber durchaus in den Voraus- setzungen der ursprünglichen stoischen Lehre begründet und entspricht zu- gleich einer allgemeinen Richtung des Denkens, die mit der gesamten geistigen Kultur des hellenischen Altertums auf das engste verwachsen ist. So bedeuten solche Äußerungen, wie die M. Aurels IX 28 (vgl. Herakl. frg. 60). VII 49, (vgl. auch VI 36. X 27. XIı u. a.): „Der Kreislauf der Welt ist der nämliche, von oben nach unten, von Aeon zu Aeon“, „Es ist gestattet, auch das zu- 

11*
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Gemeinschaft, den die Stoa verkündet, nicht die geschichtliche 
Kraft, die an sich seiner Bedeutung zukäme. Auch die Mensch- 
heit selbst ist ja für diese Auffassung im wesentlichen ein natur- 
gegebenes Ganzes, nicht ein solches, das in fortschreitender ge- 
schichtlicher Arbeit sich erst in vollem Maße als sittliche Gemein- 
schaft verwirklieht.!) 

So sehen wir auch in dem Begriffe der umfassenden Gemein- 
schaftswelt, den vor allem die stoische Philosophie der antiken 
Bildung erschlossen hat, wieder den eigentümlichen Grundzug der 
Anschauung, der das innere Geschick antiker Kultur in so ver- 
hängnisvoller Weise bestimmt hat. Es ist eine in sich zusammen- 
hängende aber zugleich auch abgeschlossene Welt, die sich vor 
unserem Blick auftut. Wie wir schon früher diese Abschließung 
in gewissem Sinne in dem Leben der Polis wahrnehmen konnten, 
wie wir sie dann vor allem in unserer Epoche bei dem vollendeten 
Individuum, der Idealgestalt des Weisen, finden, so erscheint auch 
die allgemeine Welt als eine in sich fertige, unfähig, neue Aufgaben 
und Kräfte aus sich herauszubilden, in der weiteren Entfaltung ihres 
Wesens neue Werte zu erschließen. Das allgemeine Gesetz, das 
diese universale Welt beherrscht, ruht auf sich selbst und ist sich 
selbst Zweck seines Wirkens. Der gegebenen, abgeschlossenen Welt 
entspricht ein abgeschlossenes Recht, das als universales Naturrecht 
in der umfassenden Gemeinschaft der Oekumene seine sich stets 
gleichbleibende, dem vernünftigen Denken sich gleichmäßig er- 
schließende innere Kraft und Wahrheit offenbart.?) 

Wir dürfen hier wohl einen Augenblick stillstehen und von dem 

künftig Geschehende vorauszusehen. Denn durchaus gleichartig wird es sein, 
und es ist nicht möglich, aus dem Rhythmus des jetzt Geschehenden her- 
auszutreten“ — trotz aller persönlichen Färbung und Stimmung —, zugleich 
ein bezeichnendes allgemeines Schlußwort antiker geistiger Kultur. 

1) Hier ist der tiefste Unterschied der antiken Auffassung von der mo- 
dernen Humanitätsidee, wie sie in der großen geistigen Bewegung unserer 
klassischen Literaturepoche zur Ausprägung gelangt ist, gegeben. 

2) Es ist gewiß nicht ohne Bedeutung und innere Begründung, daß geradenoch 
in der modernen katholischen Lehre das Naturrecht zum Teil eine große Rolle 
spielt (vgl. z. B. Cathrein, Recht, Naturrecht u. positives Recht). Die in 
sich abgeschlossene Wahrheit der katholischen Kirche hat ja auch in der 
abgeschlossenen Welt der Oekumene einen besonders günstigen geschichtlichen 
Boden für ihr Wirken gefunden (vgl. „Die antike Idee d. Oekumene“ 8, 21 f., 24ff.).
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Ganzen der soeben charakterisierten Weltanschauung aus einen Blick 
auf die weitere geschichtliche Entwicklung des Altertums werfen. 
Noch ist jetzt in vollem Maße das Kraftbewußtsein des Individuums 
lebendig. Die Verwirklichung philosophischer Lebensideale in dem 
engen und stillen Kreise der philosophischen Schulen und die 
Kämpfe, die auf dem Tummelplatz der weiten Welt um Macht und 
‚Gewinn geführt werden, offenbaren eine gewaltige Spannkraft des 
Individuums und zeigen, daß es noch nicht bereit ist, das Steuer 
seines Lebens aus der Hand zu geben und auf selbständige Lebens- 
betätigung und kraftvolle Selbstbestimmung zu verzichten. Aber 
wenn wir am Einde der geschichtlichen Entwicklung des Altertums 
eine Gestaltung der Weltverhältnisse sehen, die zugunsten der Ein- 
heit eines weltumfassenden und weltbeherrschenden Systems alle 
Freiheit und Unabhängigkeit der einzelnen Lebenskreise zerstört 
hat, so dürfen wir in der Stimmung, die diesem Herrschafts- 
system den Boden hat bereiten helfen, vor allem auch den Einfluß 
und zugleich den Ausdruck einer Weltanschauung erkennen, die 
das selbständige Leben der Einzelbildungen und die Freiheit ihrer 
Entwicklung der Einheit eines den gesamten Weltlauf bestimmenden 
Gesetzes zum Opfer bringt. Und im besonderen Sinne noch ergibt 
sich ein Parallelismus zwischen dem Weltbilde stoischer Philosophie 
und dem gewaltigen Herrschaftssystem des römischen Weltreiches. 
Auch in diesem finden wir bald die lichteren Züge eines väter- 
lichen Regimentes, das mit fürsorglicher Weisheit dem Wohl der 
Untertanen dient, bald die düsteren einer Herrschaft, die mit un- 
widerstehlicher Gewalt auf den Menschen lastet und am Ende ge- 
radezu deren Leben als ihr Schieksal bestimmt.!) Aber immer ist 
es auch hier eine Welt, in der die freie Selbstbestimmung des 
Einzellebens keine Stätte mehr hat. 

Wir kehren zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung zurück. 
Es sind zwei entgegengesetzte Pole, zwischen denen sich die geistige 
Anschauung der hellenistischen Periode bewegt. Dieser Gegen- 

1) Hiermit ist der Boden gegeben, auf dem orientalische Herrschafts- 
traditionen mit Elementen hellenischer Anschauung eine innere Verbindung 
eingehen konnten. Aber eben dieses geistige Element einer aus hellenischer 
Kultur hervorgegangenen Grundstimmung muß entschieden hervorgehoben 
werden, wenn wir ein volles geschichtliches Verständnis für das, was wir 
Untergang der antiken Welt nennen, gewinnen wollen.
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satz greift in seiner Bedeutung zugleich über den Kreis philosophi- 
scher Welt- und Lebensauffassung hinaus und beherrscht das Ge- 
samtleben geistiger und sittlicher Kultur. Auf der einen Seite 
sehen wir einen Individualismus, der sich von den ‚geschicht- 
lichen Gemeinschaftsmächten emanzipiert, ja überhaupt die sittliche 
Notwendigkeit der Gemeinschaft für seine eigenen Lebenszwecke 
bestreitet, die Selbstapotheose eines philosophischen Übermen- 
schentums und eines politischen Herrenmenschentums, die den ein- 
zelnen Akten des Individuums den Charakter der Untrüglichkeit 
beilegt, eine Exklusivität in der Freiheit und Selbständigkeit des 
Individuums, die eben diese Freiheit vor allem in der Form der Herr- 
schaft über andere sich ausprägen läßt. Auf der anderen Seite tritt 
uns eine allgemeine Welt entgegen, die durch ein gleichmäßig 
wirkendes gemeinsames Gesetz die Selbständigkeit alles Einzel- 
lebens aufhebt, durch ihre erdrückende Allgewalt die Freiheit der 
Persönlichkeit erstickt. Es ist das Verhängnis für die Entwicklung 
des Altertums geworden, daß jene Divergenz zwischen Individuum 
und Gemeinschaftswelt, die sich schon in der vorhergehenden Periode 
angebahnt hat, jetzt auf ihre Höhe gelangt, daß beide Mächte nicht 
jene innerliche Beziehung zueinander zu gewinnen vermögen, durch 
die allein ein auf wahrhaft sittlicher Grundlage ruhendes geschicht- 
liches Gemeinschaftsleben hervorgerufen werden kann. 

Die ungeheuer hohe Einschätzung des Individuums in der helle- 
nistischen Kultur bedeutet nicht eine Anerkennung der Persönlich- 
keit als solcher, als selbständiger und eigentümlicher Repräsentantin 
des Weltganzen oder allgemein menschlichen Wesens — der Persön- 
lichkeit, die eben in einem Ganzen der Gemeinschaft sich erst 
zu voller Tiefe und Eigenart entfaltet und andererseits dureh die 
selbständige Entwicklung ihrer Eigenart auch das Leben der Ge- 
meinschaft erst vertieft und reicher gestaltet. Das Individuum hat 
vielmehr in der hellenistischen Periode gerade dadurch etwas Aus- 
schließliches, daß es in dem philosophischen Leben eine allge- 
meine vernünftige Ordnung zur Darstellung bringen, in der poli- 
tischen Praxis das eigene Recht der herrschenden Persönlichkeit 
zu unbedingter Geltung erheben will. 

Das sittliche Gemeinschaftsleben bildet zugleich eine der wesent- 
lichsten schöpferischen und erhaltenden Kräfte für die geistige 
Kultur. Wenn wir im weiteren Verlauf der hellenistischen Ge-
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schichte nach dem Heroenzeitalter eines hoch gesteigerten Indivi- 
dualismus, einer gewaltigen Geltendmachung der Lebenskräfte und 
Lebenszwecke eines auf sich selbst ruhenden Übermenschentums 
einen Zusammenbruch dieser Kraftkultur, einen schnellen Verfall 
der produktiven geistigen Kräfte bemerken, so liegt gewiß eine der 
tiefsten Ursachen hierfür in der Einseitigkeit einer individualisti- 
schen Kultur, die die Lebenszwecke des einzelnen höchststehenden 
Individuums zum obersten Maßstabe der gesamten Lebensgestaltung 
macht und sich ungestraft von den allein dauerndes Leben schaffen- 
den Kräften und Zwecken der Gemeinschaft emanzipieren zu können 
glaubt.) 

1) Auch in dieser Hinsicht dürfte die Analogie der italienischen Renaissance- 
kultur wohl sehr lehrreich sein. Umgekehrt hat sich der ästhetische Idea- 
lismus unserer modernen deutschen Renaissance zu einem ethischen Idea- 
lismus fort- und umgebildet, der das Recht einer voll und harmonisch aus- 
gebildeten Individualität umwandelt zur Pflicht, die die schöpferischen 
Kräfte der freien Persönlichkeit in den Dienst der Aufgaben der Gemein- 
schaft stellt.



"Drittes Kapitel. 

Der technische Charakter der hellenistischen Kultur. 
In dem geistigen Leben der hellenistischen Epoche ist vielleicht 

kein Zug so bezeichnend und zugleich von so umfassender Bedeu- 
tung wie das immer stärkere Hervortreten des Technischen und 
die damit in engem Zusammenhange stehende zunehmende Diffe- venzierung der Lebensberufe und Lebenskreise. Dadurch 
vor allem gewinnt diese Zeit einen Charakter, der uns so vielfach 
an moderne Lebensverhältnisse erinnert. Das Bürgertum der helle- 
nischen Polis hatte — im ganzen genommen — ein einheitliches 
Lebensideal und eine diesem entsprechende einheitliche Lebens- 
bildung vertreten. Wenn auch natürlich die praktische Gestaltung 
der Lebensverhältnisse dem Ideal keineswegs völlig entsprach und 
entsprechen konnte, die Einheit war in der Idee dieses Bürgertums 
selbst gegeben. Das persönliche Leben des Bürgers sollte von den 
gemeinschaftlichen Kräften des Staatslebens bestimmt und getragen, von seinen gemeinschaftlichen Aufgaben erfüllt werden. Die tat- 
sächliche Ausbildung des hellenischen Lebens offenbart die Kehr- 
seite jenes Ideals. Das Bürgertum zeigt sich in seinem empirischen 
Bestande den Aufgaben nicht gewachsen, die durch die Entwick- 
lung des politischen und sozialen wie des kulturellen Lebens ge- 
stellt werden. Die Forderung des Sachverständnisses als not- 
wendiger Voraussetzung für eine aktive Teilnahme am politischen 
Leben macht sich immer stärker geltend. Sie zersetzt innerlich 
den Boden, auf dem die einheitliche Wirksamkeit und der Herr- 
schaftsanspruch des historisch gegebenen Bürgertums ruhen. Immer 
mehr erscheint es für den einzelnen Bürger als unmöglich, die Auf- 
gabe zu lösen, die dem Bürgertum der Polis zugefallen war, die 
Aufgabe, die ihm vorliegende Gesamtwelt von sich aus zu beherr- 
schen und zu gestalten, sie in die Einheit persönlicher Kraft 
und persönlichen Lebens umzusetzen. Platon macht noch einmal den großartigen Versuch, in dem Bürgertum seines Ideal- 

n
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und Gesetzesstaates die sachliche Vertiefung!) zu vereinen mit 
der vollen Kraft persönlicher Lebensgestaltung und Welt- 
beherrschung?) Er steht auch hier an der Grenze zweier Welten. 
Aber die ungeheure Wirkung, die das Prinzip der Arbeitsteilung 
und sachlichen Differenzierung auf das gesamte antike Leben aus- 
geübt hat, ist durch diesen Versuch um so weniger aufgehalten 
worden, als ja gerade in der Platonischen Philosophie der Gedanke 
der Arbeitsteilung eine so tiefe Begründung gefunden hat. Es ist 
notwendig, bei diesem neuen Prinzip der Lebensgestaltung etwas 
ausführlicher zu verweilen. Die Arbeitsteilung ist ebenso aus den 
Bedürfnissen des praktischen Lebens, den Anforderungen, die die 
komplizierteren Aufgaben der Politik und Kriegführung_ stellten, 
den Erfahrungen, die eine intensivere und vielseitigere Entfaltung 
des geistigen wie wirtschaftlichen Lebens brachte, hervorgegangen, 
wie sie andererseits in den Theorien der Philosophen einen eigen- 
tümlichen und besonders wirksamen Ausdruck, eine umfassende 
und systematische Begründung gefunden hat. 

Bereits die Sophistik hatte das Moment des Technischen sehr 
entschieden geltend gemacht, die Notwendigkeit besonderer Fertig- 
keiten und Kenntnisse für die Durchführung bestimmter praktischer 
Lebensaufgaben betont. Sie hatte namentlich auch die politischen ® 
und überhaupt die ethischen Lebensaufgaben unter den Gesichts- 
punkt einer auf methodischem Wege zu erlernenden Technik ge- 
stellt. Aber die Sophisten hatten zugleich den Anspruch erhoben, 

1) Wie ernst es Platon bei den mit den Aufgaben der Regierung betrauten 
Persönlichkeiten mit der Erfahrung nimmt, geht aus den Anweisungen, die 
er in dieser Hinsicht für die philosophischen Persönlichkeiten seines Ideal- 
staates gibt, hervor; vgl. de rep. VII 18, p. 539. 

2) Im höchsten Sinne gelingt dies ja allerdings nur bei den wahrhaft 
schöpferischen Elementen dieses Bürgertums, den leitenden (philosophischen) 
Persönlichkeiten. Im übrigen gilt der Versuch nur für das Gesamtbürgertum, 
als dessen Teil sich der einzelne Bürger unbedingt fühlen soll. 

3) In dem Mythos des Protagoras von der Entstehung des Staates spielt 
die wolırın)) reyvn eine große Rolle, und auch Demokrit, der in seinen poli- 
tischen Anschauungen dem Protagoras nahe verwandt ist (vgl. Bd. I, 8. 44) 
empfiehlt z1v modızınnv vegunv usylormv obsav Fundıddarssdeı frg. 157 Diels. 
Sehr stark wird die auf Exıoryun beruhende z&yvn betont in den Dialexeis 8 
(Diels, Frgm. d. Vorsokr. 8. 586f. — 2, Aufl. 647f.) Aber zugleich tritt uns 
hier in sehr charakteristischer Weise entgegen, wie die Sophistik die sach- 
liche Kenntnis mit persönlicher vielseitiger Fertigkeit zu vereinen sucht.
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ihren Schülern durch ihre Methode gewissermaßen eine General- 
anweisung zu erteilen, wie sie in vielseitiger Kenntnis und Tätig- 
keit jener verschiedenen Lebensaufgaben Herrn werden könnten. 
Sie hatten gemeint, durch persönliche Virtuosität auch die mannig- 
faltigsten technischen Anforderungen erfüllen zu können. Eine 
wirkliche Arbeitsteilung zum Zwecke sachlicher Vertiefung wurde 
erst seit Sokrates zum Prinzip erhoben, im großen Zusammenhange 
einheitlicher Welt- und Lebensanschauung vornehmlich von Platon 
begründet. 

Sokrates suchte an dem auf sachverständiger Kenntnis und be- 
ständiger Übung beruhenden Betriebe bestimmter Handwerke einen 
Maßstab für sachliche Erfüllung ethischer Aufgaben zu gewinnen.!) 

Seine umfassende Bedeutung für die Gesamtgestaltung der Lebens- 
aufgaben erhält der Gesichtspunkt technischen Sachverständnisses 
bei Platon. Jeder, der ein Werk zu verrichten hat, muß sich, so 
lehrt dieser, vor allem der in diesem Werke liegenden sachlichen 
Notwendigkeit anpassen. Er soll nur dasjenige Werk betreiben, 
für das er besonders befähigt ist und das er auf Grund eingehen- 
der Kenntnis und fortgesetzter Übung wirklich versteht. Jeder 
soll sich demgemäß möglichst nur einem Werke widmen. Jeder 
einzelne soll einen bestimmten Beruf haben, um bestimmte Auf- 
gaben möglichst ungestört und vollkommen ausführen zu können? 
Ähnliche Äußerungen über die Notwendigkeit einer auf Arbeits- 
teilung beruhenden Berufsgliederung treten uns auch bei anderen 
Vertretern der philosophischen und politischen Theorie, wie Xeno- 
phon?) und Isokrates®), entgegen, und Aristoteles stellt es als eine un- 
bestreitbare Wahrheit hin, daß immer ein Werk von einem am besten 
verrichtet wird) Es kann kein Zweifel sein, daß für diese Forderung 
der Arbeitsteilung in einer damals schon tatsächlich ausgebildeten, 

1) Auch in den sophistischen Dialexeis (7; S. 586 Diels — 2. Aufl. 646.) 
finden wir allerdings analoge Folgerungen aus den sachverständigen Hand- 
werksbetrieben auf das politische Leben, ob nach dem Vorgange des So- 
krates, wissen wir nicht. Der Gedanke mochte damals wohl überhaupt nahe- 
liegen, wenn er auch von Sokrates mit besonderer Energie betont wurde und 
erst in der Sokratik seine prinzipielle Bedeutung erlangt hat, 

2) Hauptstelle Platon de re publ. I 11, p. 369£.; vgl. auch II 14, p. 374b, 
UI 7, p. 394e, 9, p. 397e, 3983, IV 17, p. 443, Leg. VIIL 12 p. 846f. 

3) Xen. Kyrop. II 1, 21, namentlich VIII 2, 5f. 
4) Isokr. Busir, 15f. 5) Arist, Polit. II 11, p. 1273», 9£.
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ziemlich weitgehenden Differenzierung der technischen Betriebe eine 
Grundlage vorhanden war, aber ebensowenig darf andererseits außer 
acht gelassen werden, daß erst in der systematischen Formulierung 
und Begründung, wie sie in der philosophischen Theorie gegeben 
wird, uns die ganze und prinzipielle Bedeutung der Arbeitsteilung 
entgegentritt.) Auch ist ja das vornehmlich das Bezeichnende für die 

1) Eine sehr weitgehende Arbeitsteilung in gewissen gewerblichen Be- 
triebsarten hat die Erörterung Xenophons, Kyrop. VIII 2, 5f. zur Voraussetzung 
— eine Arbeitsteilung, die der Spezialisierung modernen Fabrikbetriebs sehr 
nahe kommt, Andere Erwähnungen der Gewerbsverhältnisse des 5. und 4. Jahr- 
hunderts — auch der Hinweis Xenophons selbst Memorab. II 7, 6 — reichen 
an diese Spezialisierung nicht heran. Es läßt sich m. R. doch auch die be- 
stimmte Tendenz in der an unserer Stelle sich findenden Darlegung nicht ver- 
kennen, eine Tendenz, die in den Worten: &ydyun obv tov &v Peayvraro 
dıereißorr« Foym Toürov zul dgisre IN Iwayadodeı zoüro morsiv, ausge- 
sprochen wird. Jedenfalls dürfen wir die hier von Xenophon vorausgesetzten 
Betriebsarten nicht zu sehr verallgemeinern, namentlich, wenn wir die in der 
Auffassung des Schriftstellers selbst liegende Tendenz der Verallgemeinerung 
einer auf die weitestgehende Arbeitsteilung sich begründenden Technik in 
Rechnung ziehen. Wir dürften uns die von Xenophon gegebene Schilderung noch 
leichter in die Praxis übersetzt denken, wenn es sich in ihr um Sklavenbetrieb 
handelte — dieser wird in der Darlegung Memorab. II 7, 3ff. vorausgesetzt 
—; indessen dem scheint die Bemerkung: £v 68 reis veydicıs mölscı did To 
mohhobs Endorov dsloheı Konel aa) ul iudoro reyun eis vo rokpeohen: mwolldnıg 
6° 066’ öAn wie zu widersprechen. Auch die berühmte Schilderung, die 
Plut. Perikl. 12 von der Mannigfaltigkeit technischer Berufe im Perikleischen 
Athen gegeben wird, kann ich nicht mehr ohne weiteres für unbedingt histo- 
risch ansehen, wenngleich der ganzen Darstellung offenbar wertvolle histo- 
tische Materialien zugrunde liegen. Ich sehe hier die gleiche systema- 
tisierende Betrachtung, wie sie uns in den theoretischen Äußerungen des 
4. Jahrhunderts entgegentritt. Die Tendenz ist verwandt der allerdings noch 
weniger historischen Darlegung bei Aristoteles, pol. Athen c. 24, wo sogar 
Aristeides zum Urheber einer Politik gemacht wird, die eine systematische 
Durchführung der staatlichen Ernährung der athenischen Bevölkerung zum 
Ziele hat. Das, was gewiß bei der Baupolitik des Perikles nicht ohne Be- 
deutung war, die Möglichkeit, nicht genügend beschäftigten Athenern einen 
Erwerb zu verschaffen, tritt hier als ausschlaggebendes Motiv in den Vorder- 
grund. Wir finden eine Gliederung des Volkes auf Grund einer systematisch 
durchgeführten Einteilung der technischen Betriebe, wie wir sie für das Athen 
des 5. Jahrhunderts kaum annehmen können, vgl. die Worte: nuvrodanng 
geyasing pavelons nal nomllov yesıarv, ad mäcav ulv reyonv Eysipovanı 
w&oav Ob yeigu nıvodceı ayedöv Ölmv noroücıv EumcHov ho nbhıv EE abrns duo 
xo0wovueonv Kal tEspoufvnv und namentlich am Schluß des Kapitels: &xdorn
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philosophische Theorie, insbesondere Platons, daß die Durchführung 
der Arbeitsteilung nicht bloß im Interesse des Individuums, das 
ein Werk zu betreiben hat, liegt, sondern zugleich und vor allem 
im Interesse der Gemeinschaft. Diese baut sich auf der Oikeio- 
pragia, d.h. auf dem Grundsatz auf, daß jeder einzelne dasjenige 
treibt, was ihm nach seiner Befähigung und seinem besonderen 
Berufe im Rahmen des Ganzen zu treiben zukommt. 

Die weitere Ausgestaltung der in der Theorie des 4. Jahrhunderts 
auftauchenden Idee der Arbeitsteilung und Berufsgliederung zeigt 
sich in verschiedenen Schilderungen, die wir vornehmlich gerade 
aus den Anfängen der hellenistischen Epoche erhalten haben. Sie 
beziehen sich teils auf bekannte Kulturländer des Orients, teils auf 
Gegenden, die, der Phantasie ihren Ursprung verdankend, zu Schau- 
plätzen romanhafter Darstellung gemacht werden. Jene Schilde- 
rungen haben, mehr oder weniger, bestimmte didaktische Zwecke; 
sie wollen nicht nur unterhalten, sondern verfolgen eine besondere 
Tendenz. Die alten Kulturstaaten Ägyptens und Indiens sowie die 
fabelhaften Länder, in die uns die romanhaften Erzählungen und 
Beschreibungen führen, zeigen die Verwirklichung dessen, was die 
Theorie der griechischen Philosophen aus dem Zusammenhange 
ihrer Anschauungen heraus als wünschenswert oder notwendig be- 
zeichnet hatte. Wir dürfen nicht verkennen, wieviel der Orient 
hier dem griechischen Denken gegeben hat. Die scheinbare Stetig- 
keit und Unwandelbarkeit der Lebensverhältnisse, die in diesen 
Ländern uralter Kultur dem griechischen Beschauer entgegentraten, 
die Jahrhunderte hindurch, wie es schien, unverrückbar bestehende 
Ordnung der Lebenssphären bezeichneten einen eigentümlichen Gegen- 
satz gegen die Beweglichkeit und Veränderlichkeit griechischen 
Wesens. Man glaubte in den alten und gesicherten Traditionen 

ÖE TEyvn, nafdıreg orgamyds Ldıov orgdrevun, Tov Onrındv öykov nal 
fdıornv surrerayufvov siyer. Ob die Absicht, den „Bdvavcos öykog“ 
nicht &aydv zei oyoAdfovre Auußdvsıw wirklich ein so ausgeprägtes Ziel der 
Perikleischen Politik bezeichnet hat, ob diese angebliche Absicht nicht viel- 
mehr aus Erwägungen des 4. Jahrhunderts hervorgegangen ist, scheint mir zum 
mindesten zweifelhaft, und ich weise darauf hin, daß an dieser ganzen Stelle 
Plutarchs von einer politischen Tätigkeit des Pavavoos Öykos auffallender- 
weise gar nicht die Rede ist — und umgekehrt nicht von der Tätigkeit der 
Metoeken, die [Xen.] de rep. Ath. 112 eine so große Rolle im gewerblichen 
Leben Athens spielen. 

r 
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orientalischer Herrschafts- und Kulturzusammenhänge festere Stützen 
für geordnete Erhaltung menschlichen Zusammenlebens zu erblicken 
als in den kurzlebigen, häufigen Wechseln und Störungen aus- 
gesetzten Organismen griechischer Kultur. Aber so bereitwillig wir 
den Einfluß, den die umfassendere Kenntnis orientalischen Lebens 
auf die griechische Anschauung ausübte, anerkennen, so sehr muß 
andererseits wieder in Anrechnung gebracht werden, wieviel diese 
griechische Anschauung in die Verhältnisse des Orients hineintrug. 
Die Stabilität der orientalischen Zustände erschien ihr als ein Er- 
gebnis kluger, systematischer Berechnung!) und der Mangel an 
jener kühnen, vielseitigen Initiative und lebendigen Durchdringung 
aller Verhältnisse, die das griechische Wesen auszeichneten, als Aus- 
fluß einer höheren, über den Verhältnissen stehenden Weisheit. Die 
entscheidenden Gesichtspunkte der Arbeitsteilung und einer darauf 
beruhenden Berufsgliederung als sicherer Fundamente fester staat- 
licher Ordnung sind auf dem Boden griechischen Denkens erwachsen. 
Sie machen sich demzufolge zum Teil ebenso in den phantastischen 
Schilderungen romanhafter Utopien geltend, wie sie die scheinbar 
historischen Darstellungen orientalischer Kulturländer beherrschen. 
Es ist ja auch kein Zufall, daß der Hauptgewährsmann für die uns 
in Diodors erstem Buche erhaltene ausführliche Schilderung der 
ägyptischen Zustände, Hekataeos von Teos, sich zugleich in seinem 
Werke über die Hyperboreer®) selbst in hervorragender Weise an 
den romanhaften Tendenzdichtungen beteiligte. 

Unter den orientalischen Kulturstaaten waren es, wie schon hervor- 
gehoben wurde, besonders Ägypten und Indien, die in ihren tat- 
sächlichen Zuständen vielfache Anknüpfungen für die systematisieren- 
den Theorien griechischer Beobachter boten. Das Wunderland Indien 
z0g nicht nur durch den Reichtum seiner N; atur, sondern auch durch 
die Mannigfaltigkeit seiner Lebensgliederung das Interesse auf sich. 

i) Sehr bezeichnend ist es, wie Diod. II 29, 4 ff. die auf fester, erblicher 
Tradition beruhende Stetigkeit astrologischer, d.h. philosophischer Wissen- 
schaft den beständigen Neuerungen, denen das Philosophische Erkennen bei 
den Griechen ausgesetzt sei, gegenübergestellt wird. Die Grundlage für das 
hier sich findende Urteil gibt eine in Babylon vorhandene Erblichkeit des 
Priestertums (vgl. Zimmern, KAT: S, 589, namentlich den von diesem For- 
scher $. 533 f. mitgeteilten Text); aber griechisch oder hellenistisch ist die 
systematisierende Deutung der babylonischen Institutionen. 

2) F.H.G. ITS. 486 #.; vgl. Diels, Frg. d. Vorsokr. S. 480 f.
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Die in den griechischen Berichten über Indien anscheinend vor- 
liegende Verwechslung zwischen den aus vielfacher beruflicher 
Spaltung hervorgegangenen Lebensständen oder Beschäftigungs- 
klassen und den eigentlichen Kasten?) hat wohl noch dazu bei- 
getragen, den Eindruck der kunstvollen beruflichen Gliederung 
in den indischen Lebensverhältnissen bei den Griechen zu steigern. 
Jedenfalls war das Ergebnis, zu dem die Darstellung des Megasthenes 
gelangte, daß es nicht angehe, daß jemand zugleich zwei Handwerke 
betreibe oder aus einer Klasse in die andere übertrete, durchaus im 
Sinne der in der griechischen Philosophie aufgekommenen Theorie 
der Arbeitsteilung und Berufsgliederung. Auch das ist charakte- 
ristisch, daß nur den Philosophen ein Wechsel in den Beschäf- 

1) Über die Kasten vgl. Pischel, Handwörterb. d. Staatsw., 2. Aufl, V 
8.45 ff. Jolly, 2.D.M.G. Ba, 50, 8. 507 ff. — anderer Meinung Oldenberg, 
2.D.M.G. Bd, 51, 8.267, Pischel hat die wohl zutreffende Vermutung aus- 
gesprochen, daß die griechischen Berichte des Megasthenes u. a. die Stände 
(varna) und Kasten (jati) durcheinandergeworfen hätten. Auf die Kasten- 
ordnung wird anscheinend vor allem durch die Erwähnung des Verbotes, aus 
einem yEvos in das andere zu heiraten, hingewiesen. Doch bedarf die Frage, 
wie sich die ausführliche Schilderung, die Megasthenes von der Einteilung 
des indischen Volkes gegeben hat (uns im Auszug erhalten bei Arr. Ind. 11f. 
Strabo XV 1,39 ff. Diod. II 40), zu den tatsächlichen Zuständen Indiens ver- 
hält, noch eingehender Untersuchung. Auch ist ja wohl nicht zu bezweifeln, 
daß die Kasteneinteilung sich zum Teil an berufliche Klassen angelehnt hat. 
Offenbar befindet sich in der Darstellung des Megasthenes wertvolles Material. 
Die Krieger, die jedenfalls nicht der großen Kaste der Kshatriya entsprechen, 
und die Ackerbauer — das zweite und fünfte yEvog des Megasthenes — finden 
sich auch in einem merkwürdigen indischen Schema Naradasmrti V 22£., 
(Sacred Books XXXIH od Joll y) wo es heißt: „Besoldete Diener (Lohnarbeiter) 
gibt es dreierlei, höhere, mittlere und niedrige. Ihr Lohn entspricht ihren Fähig- 
keiten und Diensten. Höhere sind die Krieger, mittlere die Ackerbauer, niedrige 
die Lastträger. Dies sind die drei Arten von Dienern.‘“ Die Anschauung, daß 
das Land dem König gehört, wird auch in indischen Texten vorgetragen. Auch 
die bei Strabo XV 1, 46 und Arr. Ind. 12, 1 erhaltene Notiz, daß die Hand- 
werker bestimmte Dienste leisten müssen, wird durch Vishnu III 32 (Sacred 
Books VII ed. Jolly) bestätigt, wonach die Handwerker für den König an 
bestimmten Tagen arbeiten müssen. Und mit den &pogoı oder Exiszozor, die 
als das sechste y&vog bei Megasthenes erscheinen, sind wohl die in indischen 
Quellen genannten Spione gemeint, von denen verschiedentlich im Gesetzbuch 
des Manu die Rede ist; vgl. VII 122. 184. IX 256 (Sacred Books XXV ed. 
Bühler). Ich verdanke diese Hinweise auf indische Quellen der Güte meines 
Kollegen Jolly. 

v
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tigungen gestattet, daß ihr Beruf nicht an die Schranken einer 
bestimmten Kaste gebunden ist.!) Diese Vorzugsstellung der Philo- 
sophen entspricht im allgemeinen durchaus der führenden Rolle, 
die sie in der griechischen Theorie spielen; auch hier sind sie als 
Leiter des Staates nicht selbst den beengenden Schranken beruf- 
licher Gliederung unterworfen. 

Den stärksten Einfluß auf die griechische Anschauung hat Ägypten, 
das schon lange als ein Musterland, als der klassische Boden ur- 
alter politischer und religiöser Weisheit galt, durch seine in sehr 
frühe Zeiten zurückgehende, stark ausgebildete tatsächliche Arbeits- 
teilung ausgeübt. Bereits Isokrates hatte den von ihm aufgestellten 
Gesichtspunkt beruflicher Differenzierung in einer alten ägyptischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung, die er dem Busiris zuschrieb, 
verwirklicht gefunden.) In der vornehmlich nach Hekataeos?) ge- 
gebenen Schilderung Ägyptens, die wir bei Diodor lesen, finden 
wir eine Einteilung des Volkes, die in hohem Maße den Erforder- 
nissen technischer Differenzierung und Gliederung der Berufe ent- 
spricht‘) Die eigentlich erwerbende Masse des Volkes zerfällt hier 
in die drei großen Stände der Bauern, Hirten und Handwerker. 
Für diese Einteilung ist vor allem das nur durch beständige Erfah- 
rung und Gewöhnung zu erreichende berufsmäßige Sachverständnis, 
das nicht bloß bei den Handwerkern, sondern auch bei den Ständen 
der Ackerbauer und Hirten zur Geltung gelangt, maßgebend. Für 
den Handwerkerstand ist besonders charakteristisch die Bestimmung, 
daß niemand mehrere Handwerksbetriebe zugleich ausüben darf. 
Wir dürfen hier die entsprechende Vorschrift des Platonischen 
Gesetzesstaates?) um so mehr als Vorbild ansehen, da die Begrün- 
dung, die Diodor für die ägyptische Vorschrift gibt, durchaus im 
Sinne der Platonischen Theorie gehalten ist. Es liegt einerseits 
im Interesse der Sache selbst, die betrieben wird, des Handwerkes, 
das ausgeübt wird, daß alle Tätigkeit berufsmäßig hierauf konzen- 
triert wird.) Es entspricht aber andererseits auch dem Interesse 
des Staates, daß jeder bei der ihm gebührenden und vertrauten 

1) Strabo XV 1,49. Arr. Ind. 12, 9, 2) Isokr. Busir. 15 ff. 3) Vgl. vor allem E. Schwartz, Rh. Mus. XL. 223 4) Diod. I Tt. 
5) Plato Leg. VIIT 12 p. 846-847. " 6) Deshalb nehmen auch die Handwerker in Ägypten ebenso wie im Plato- nischen Gesetzesstaat nicht an den eigentlichen Staatsgeschäften (wokırsio) teil.
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Arbeit bleibe, damit nicht jene Vielgeschäftigkeit einreiße, die in den 
demokratischen Staaten von Hellas eine Quelle beständiger Kom- 
petenzüberschreitungen und unruhiger Neuerungen bildet.) So wird 
auch die Erwerbsarbeit nicht bloß um ihrer selbst, sondern 
zugleich auch um der Interessen der staatlichen Ordnung willen 
unter den Gesichtspunkt eines Berufes gestellt, — ein Gesichts- 
punkt, der eine feste Ordnung und Einteilung aller wirtschaftlichen 
Beschäftigungen und eine-darauf begründete Organisation des Volkes 
bedingt. Zu den wirtschaftlichen Ständen des ägyptischen Landes 
treten dann die höheren Stände der Priester und Krieger hinzu. 
Auch auf sie findet der Gesichtspunkt Anwendung, daß nur eine 
durch das ganze Leben fortgesetzte berufsmäßige Beschäftigung 
mit den sakralen und militärischen Angelegenheiten eine erfolg- 
reiche Führung dieser Geschäfte ermöglicht.?) Die Priester ver- 
treten hier wie im Staate des Euhemeros und in anderen ver- 
wandten Schilderungen in gewissem Sinne das Beamtentum; sie 
sind auf Grund ihrer überlegenen Kenntnisse in den Wissen- 
schaften, namentlich der Astrologie, zugleich die eigentlichen Leiter 
des Staates, die obersten Berater des Königs. 

Eine ähnliche Einteilung in Berufsstände, wie in der Darstellung 
des Hekataeos vom alten Ägypten finden wir auch in der Beschrei- 
bung, die Euhemeros von dem Leben seines Idealstaates auf der 
Insel Panchaea entwirft.) 

Auch hier werden die Erwerbsstände der Landbebauer, Hirten 
und Handwerker zu einem Schema mit den Ständen der Priester 
und Krieger verbunden, so daß im ganzen dieselbe Gliederung 
wiederkehrt wie im alten Ägypten, und wir dürfen wohl annehmen, 
daß auch bei der Einteilung des Euhemeros die Idee beruflicher 
Arbeitsgliederung eine ähnliche Rolle gespielt hat, wie in jener 
Schilderung der ägyptischen Verhältnisse.*) 

Der Gesichtspunkt fester beruflicher Organisation wird zum Teil 

1) Diod. I 74,7. 2) Diod. I 73,8. 9, 
3) Diod. V 45,3. Schon in dem Staatsentwurf des Hippodamos von Milet 

dürfen wir wohl ein Vorbild für die Einteilung des Euhemeros sehen; vgl. 
Poehlmann, Gesch, d. ant. Kommun. u. Sozial. II 65. Jacoby, P-W. Vi 9e3, 

4) Eine verwandte, wenn auch nicht ganz gleich lautende Einteilung treffen 
wir im glücklichen Arabien bei Strabo XVI 4,25 p. 782; vgl. Rohde, Gr. 

. Roman $. 223, ı. -
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dahin gesteigert, daß die Erblichkeit des Berufes als die bewähr- 
teste Grundlage seiner vollkommenen Erfüllung erscheint. Erst so 
bildet sich jene Sicherheit der Tradition aus, die eine wirkliche 
Beherrschung eines bestimmten Faches ermöglicht. Dieser Vorzug 
der Erblichkeit zeigt sich in gleicher Weise bei den Chaldäern 
als Vertretern astrologischer Wissenschaft wie bei den Handwerkern 
Ägyptens.!) Haben wir in diesen Theorien nicht schon ein ge- 
wisses Vorbild für die erblichen Berufsstände, die in der späteren 
römischen Kaiserzeit einen so bezeichnenden Zug in dem Gesamt- 
bilde der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Reiches bilden? 

Noch ein weiteres Moment, das für diese gesamte berufsständische 
Konstruktion des Staates von Bedeutung ist, muß hervorgehoben 
werden, ein Moment, das durchaus auch in der Richtung der bereits 
von Platon aufgestellten Gesichtspunkte liegt. Wir haben vorher 
schon angeführt, daß — im Sinne dieser Theorie — die Beschrän- 
kung des einzelnen auf einen bestimmten Beruf, die Bindung der 
verschiedenen Kräfte an bestimmte Lebenssphären dem Interesse 
der staatlichen Ordnung, ihrer Stetigkeit und Festigkeit entspricht. 
Die technische Differenzierung und Arbeitsteilung, die die Grundlage 
der ständischen Organisation bildet, wirkt nun zugleich dahin, die 
einzelnen Kräfte so auszubilden, daß das Ganze des Staatswesens 
den entscheidenden Gewinn von ihrer Arbeit davonträgt. Die durch 
sachverständigen technischen Betrieb auf das höchste gesteigerten 
Leistungen kommen der Gesamtheit zugute, sie ermöglichen vor 
allem, denjenigen Ständen, die ihre besondere Tätigkeit der Re- 
gierung oder dem äußeren Schutze des Staates widmen, entsprechende 
Belohnung und ausreichenden Unterhalt zu gewähren.?) Der Gedanke 

1) Diod. 11 29, 4. 174,6, Es verdient hervorgehoben zu werden, daß an 
beiden Stellen als besonderer Vorzug der erblichen Erlernung eines bestimmten 
Berufes der Umstand betont wird, daß die Übertragung der Kunst in diesem 
Falle nicht durch den Neid des Lehrers auf die Schüler beeinträchtigt wird, 
Wir sehen hier, wie in der Darstellung der verschiedenen Länder eine ein- 
heitliche Anschauung wirkt, die natürlich nicht erst das Werk Diodors ist, 
die vielleicht doch auch auf eine gemeinsame Vorlage für beide Stellen 
hinweist. 

2) Vgl. z. B. was Died. 173, 3 über die ägyptischen Priester gesagt ist: 
„oÖre zog mdvrav mgoßovAsvoutvovg Evdsstg eivaı (se. Bovro deiv) Tüv dvay- 
xulov.“* 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL 1. 12
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einer für Verwaltung staatlicher Ämter aufzubringenden 
. Remuneration entwickelt sich so im engen Zusammenhange 
mit der Idee einer arbeitsteiligen Organisation der Ge- 
samtwirtschaft des Staates. In dem Roman des Huhemeros 
dient der staatliche Gesamtbesitz an Grund und Boden U) dazu, bei 
der Verteilung der Feldfrüchte und Erzeugnisse der Viehzucht jedem 
einzelnen das zukommen zu lassen, was ihm gebührt, vor allem 
aber auch den Leitern des Staates, den Priestern, ein reichliches 
Einkommen zu sichern. Die Bebauung des Bodens, Züchtung des 
Viehs usw. erscheinen als öffentliche Leistungen?), die ent- 
sprechend honoriert und in besonderen Fällen noch durch besondere 
Prämien ausgezeichnet werden. 
Wenn in der hellenischen Polis die Voraussetzung für die rege 

Beschäftigung des Gesamtbürgertums mit den staatlichen Geschäften 
das Vorhandensein einer abhängigen und dienenden Schicht der 
Bevölkerung bildet, so bewirkt in den soeben besprochenen Theo- 
rien eine durchgeführte technische Berufsgliederung der gesamten 
Bevölkerung des Staates, daß die in besonderem Maße zu staatlicher 
Tätigkeit Befähigten und Berufenen dieser ihre vollen Kräfte widmen 
können. 

In entschiedenem Widerspruch mit der auf Arbeitsteilung be- 
gründeten ständischen Organisation scheint es zu stehen, wenn in 
dem „Sonnenstaate“ des ‘Jambulos die Bewohner dieses Staates 
nicht dauernd auf Grund der verschiedenen Arbeiten, die sie ver- 
richten, in verschiedene Berufsklassen oder Stände geschieden 
werden, sondern in systematischem, nach einheitlichem Plane durch- 
geführtem Wechsel untereinander die verschiedenen Arbeitsleistungen 
vollbringen, die für den Gesamtstaat notwendig sind.) Es liegt 
hier anscheinend der Versuch vor, die technische Beherrschung 
aller besonderen Aufgaben mit Vielseitigkeit der Ausbildung zu 
vereinen, aber die von dem Gesamtinteresse und den Gesamtbedürf- 
nissen des Staates ausgehende, bis ins einzelnste durchgeführte 

1) Diod. V 45,5. Vgl. hierzu Poehlmann, Gesch. d. ant. Kommun. u. 
Sozial. II 8. 61 ff. 

2) Ähnlich wird z. B. auch in der Schilderung der ägyptischen und in- 
dischen Verhältnisse bei Diodor das Gesamtinteresse des Staates an den Leistungen der ysugyoi, vonsis usw. hervorgehoben (Diod. I 74,1. I 40, 4f.). 3) Diod. II 59, 5f.
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Ordnung der Lebensverhältnisse, die gemeinschaftliche Regelung und strenge Kontrolle aller Beschäftigungen und Arbeiten berechtigen uns, zugleich auch diese Schilderung des Lebens im Sonnenstaate in den Rahmen jener Theorien einzufügen, die eine vollkommenere - Entfaltung menschlichen Zusammenlebens durch ein zusammen- hängendes, sowohl dem Gesamtinteresse des Staates entsprechendes wie den technischen Anforderungen Rechnung tragendes System von Arbeitsleistungen zu verwirklichen streben. 
In den Zusammenhang dieser allgemeinen Anschauung gehören in gewissem Sinne auch die Schilderungen, die uns Diodor in seiner Darstellung der ägyptischen Zustände von dem Leben der ägyptischen Könige!) und in seiner Beschreibung Äthiopiens von dem der äthi- opischen Herrscher?) gibt. Diese Schilderungen erhalten ihr eigen- tümliches Gepräge durch die genaue Einteilung des Lebens der Könige, eine Regelung und Bindung, die nur in einer Ordenserziehung und einem Ordensleben ihre Analogie haben dürften. Auf der strengen Durchführung der Regel durch das ganze Leben, auf dem unbe- dingten Festhalten an dem, was „die Gesetze über Jeden einzelnen Fall vorschreiben“ ®), beruhen der Segen und die Dauer der Re- gierungen dieser Herrscher. Wir sehen so die völlige Abhängigkeit der Person von dem sachlichen System, das sie durchaus in seinen Kreis festbannt und ihr jegliche Bewegungsfreiheit nimmt. Das Gesetz verliert hier die lebendige Kraft und die unmittelbare Fühlung wit dem persönlichen Leben, die es in der hellenischen Polis be- währt hat. Es führt zu einer Erstarrung und Versteinerung der Lebensbeziehungen und Lebensverhältnisse. 

Unsere bisherige Erörterung hatte es mit Theorien zu tun, die einen neuen Grund für das staatliche Leben, für ein ersprießliches und geordnetes Zusammenleben der Menschen überhaupt zu legen versuchen. Aber auch in den geschichtlichen Verhältnissen selbst sehen wir die neuen Kräfte und veränderten Lebensrichtungen, die jene Theorien bestimmen, wirken. Zunächst zeigt sich der 

  

1) Diod. 170£. A. v. Gutschmid wollte in dieser Schilderung einen ägyp- tischen Königsspiegel schen. Ähnlich urteilt Erm an, Ägypten I 104. 2) Diod. IT 5f. Auch diese Beschreibung geht jedenfalls auf eine helle- nistische Quelle, die zugleich der Darstellung bei Strabo XVII gaı ® zugrunde liegt, zurück. 
3) Diod. 171, 1. 

12*



180 V. Buch. Die hellenistische Kultur. 

Einfluß der Arbeitsteilung und beruflichen Organisation vor allem 

in der Umgestaltung des Staates, der Neubildung seiner Organe 

als besonderer Träger staatlicher Funktionen. Auf einem bestimmten 

Gebiete staatlichen Lebens, dem militärischen, war die Ausbildung 
eines besonderen Berufsstandes am frühesten erfolgt.!) Bereits seit 

Anfang des 4. Jahrhunderts gewinnt das Söldnertum immer mehr 
an Bedeutung und wird der Hauptträger der fortschreitenden tech- 
nischen Vervollkomnnung des Heerwesens. Auch die eigentümliche 
Kraft nationalen makedonischen Lebens wird, namentlich durch die 
Weltherrschaftspolitik Alexanders, in diese Entwicklung hinein- 
gezogen und ihr dienstbar gemacht, Für die politische Tätigkeit 
im engeren Sinne, für die Aufgaben staatlicher Verwaltung tritt 
ebenfalls die Notwendigkeit besonderer Befähigung und Ausbildung 

immer stärker hervor. Nicht nur die philosophische Begründung 
staatlicher Tätigkeit durch die Idee des Wissens wirkt in dieser 
Richtung, sondern auch die größere Ausdehnung staatlicher Macht- 
verhältnisse, die neuen Aufgaben einer Großmachtspolitik drängen 
auf eine völlige Umgestaltung staatlicher Wirksamkeit hin. In den 
großen Reichen der hellenistischen Periode, vornehmlich bei dem 
innerlich geschlossensten und ausgebildetsten Typus dieser neuen 
Staatenbildungen, dem ptolemäischen Ägypten, finden wir schon 
eine weitgehende Arbeitsteilung in der Organisation und Verwaltung 
des Staates, Es ergibt sich so vor allem eine Tatsache von ent- 
scheidender Bedeutung. Das staatliche Leben löst sich jetzt als 
ein besonderes Lebensgebiet aus der Gesamtheit der Lebens- 
aufgaben, die es vorher beherrscht hat, los und fällt in zunehmen- 
dem Maße unter den Begriff des Technischen. Die staatliche 
Tätigkeit erfordert eine umfassende Kenntnis der staatlichen An- 
gelegenheiten, besondere Befähigung für deren Verwaltung, gereifte 
Erfahrung, die aus langandauernder Beschäftigung mit ihnen und aus 
fortgesetzter Übung hervorgeht. Somit bildet sich das eigentüm- 
liche Gebiet eines besonderen staatlichen Berufes, der aus dem 
allgemeinen Rahmen bürgerlicher Tätigkeit und bürgerlicher Tugend, 
innerhalb dessen sich das staatliche Leben in der Polis bewegt 
hatte, herausfällt. Die Bedeutung des Prinzips der Arbeitsteilung 

1) Selbst in der vollen Ausgestaltung der demokratischen Polis war der 
Gesichtspunkt, daß gerade für die militärischen Ämter ein gewisses technisches 

. Sachverständnis nötig sei, nicht völlig verloren gegangen.
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für die Ausgestaltung eines besonderen politischen Berufslebens tritt 
um so stärker hervor, je mehr auch die übrigen Tätigkeiten des 
Lebens sich zu besonderen Berufen ausbilden, die das Interesse und 
die Wirksamkeit derer, die sich ihnen hingeben, absorbieren. Gerade 
dadurch erfolgt in immer steigendem Maße ihre Emanzipierung von 
denn Zusammenhange mit dem Staatsleben. 

Das Leben der hellenischen Polis beruhte auf einer eigentüm- 
lichen Personalunion von Herrschen und Gehorchen ‚ von &gysınr 
und &eyssd«ı, die der einzelne Bürger in beständigem Wechsel 
vollzog, Diese Personalunion löst sich jetzt auf und macht 
einer dauernden, sachlichen Scheidung in äggovreg und deysusvor, 
in Herrschende und Untertanen Platz. Die Ausübung der Herr- 
schaftsgewalt des Staates kommt nur denjenigen zu, die durch be- 
sondere Befähigung und Erfahrung in staatlichen Angelegenheiten 
dazu berechtigt sind. Den übrigen, der großen Masse der Bevölke- 
tung, wird die passive Rolle des Untertanentums zugeteilt. So 
gestaltet sich ein besonderer Stand von Regierenden, der eben 
in der Idee eines für staatliche Geschäfte vornehmlich befähigten und 
geschulten Beamtentums seine Rechtfertigung findet.) Die Ein- 
heit des Staates ist jetzt nicht mehr in einem einheitlich ge- 
arteten aber vielseitig tätigen Bürgertum gegeben, sondern 
in jener technischen Beherrschung staatlicher Aufgaben, 
wie sie in ihrer höchsten Steigerung und Zusammenfassung in der 
Kunst des Regenten zutage tritt.) Damit wird aber allerdings 
der Zweck staatlichen Lebens selbst wesentlich verändert. An die 
Stelle des sittlichen Staatszweckes, der in den gemeinsamen 
Lebensaufgaben des Bürgertums verwirklicht werden soll ‚ tritt 
immer mehr der technische Gesichtspunkt. In dem Bruchstücke 
einer aus der hellenistischen Epoche stammenden allgemeinen poli- 
tischen Erörterung, das uns Suidas aufbewahrt hat?), heißt es, daß 

1) In der hellenistischen Zeit ist somit schon die Grundlage für das Be- 
rufsbeamtentum der römischen Kaiserzeit gegeben. Danach bedarf die Be- 
hauptung von Schmoller, Umrisse u. Untersuchungen z. Verfassungs-, Ver- 
waltungs- und Wirtschaftsgesch. 8. 292, die große Epoche des Überganges 
von den alten Formen .der Amtsverfassung zum Berufsbeamtentum liege für 
die antike Welt in den Jahrhunderten des Prinzipates von Augustus bis 
Diokletian, der Berichtigung. 

2) Vgl. hierzu „Studien z. Entw. d. Monarchie im Altert.“ 8. 26£. 
3) Buid. u. Paodsla: odrs pbsıs oöre ro Öluaıov kmodıdodcı rois dvden-



182 Y. Buch. Die hellenistische Kultur. 

diejenigen, die ein Heer befehligen und die staatlichen Angelegen- 
heiten einsichtig verwalten können, d. h. also die Persönlichkeiten 
von besonderer militärischer und staatsmännischer Befähigung eben 
hierdurch — und hierdurch allein — das Recht erhalten, an die 
Spitze eines Staates zu treten, die staatliche Gewalt in ihrer Person 
zu vereinigen. Das technische Können wird damit als der aus- 
schließliche Rechtstitel für die Ausübung der Herrschaftsrechte des 
Staates bezeichnet. Es bedarf keiner längeren Ausführung, welche 
Wichtigkeit für das erweiterte staatliche Leben, für die großen 
Machtbildungen der hellenistischen Periode die Idee eines sach- 
verständigen Beamtentums und eine technische Beherrschung der 
Machtmittel des Staates gewonnen haben. Aber ebensowenig ist 
die Gefahr zu verkennen, die durch die einseitige Geltendmachung 
des technischen Elementes dem Staatsleben drohte. Wenn die sitt- 
lichen Zwecke des Staatslebens hinter seinen technischen Auf- 
gaben zurücktreten, so wird die Folge sein, daß auch die sittlichen 
Kräfte des Staates immer mehr durch die technischen ersetzt 
werden. Der Verwaltungsmechanismus des Ptolemaeerreiches und 
noch mehr der Beamtenstaat des spätrömischen Kaisertums, der 
alles selbständige staatliche Leben des Altertums in sich ver- 
schlungen hat, sind die bezeichnenden Repräsentanten einer solchen 
einseitigen Entwicklung. Dieser Beamtenstaat in seiner technischen 
Durehbildung ist zuletzt sich selbst zum Zwecke geworden und 
hat damit die lebendige Beziehung zu den höchsten Aufgaben des 
staatlichen Lebens verloren. 

Dem praktischen, namentlich politischen Leben gegenüber hatte 
das theoretische Leben schon seit der Zeit der Sophistik und 
der sokratischen Philosophie eine immer steigende Bedeutung für 
die hellenische Kultur gewonnen. Aber solange die Polis mit 
ihren geistigen Kräften und Idealen lebendig blieb, verlor auch 
die wissenschaftliche Betrachtung im allgemeinen nicht ihre Füh- 
lung mit den Aufgaben staatlichen Gemeinschaftslebens. Und in 
dem umfassenden und großen Sinn, in dem Platon und noch 
Aristoteles die philosophische Forschung faßten, sollten ja auch 

wos vüg Baoıhelag, EA zols Övvankvorg Nyelsdeı orgwronddov zul ysıolksıv 
wedyuore vovveyög (vgl. hierzu Isokr. II 35: 75 8° in’ abrav Töv Foyav 
yuwdßsche Öbrashel 68 Hensdaı Tois nodywaoı mormosı). Vgl. auch Just. 
XII 2, 12. =



Drittes Kapitel. Der technische Charakter der hellenistischen Kultur. 183 

die Kräfte des einzelnen zu einer allseitigen Durehdringung und 
Beherrschung der Welt- und Lebensprobleme zusammengefaßt wer- 
den. Jetzt löst sich dieser Zusammenhang des wissenschaftlichen 
Betriebes mit dem staatlichen @emeinschaftsleben. Jetzt treten 
auch in der Wissenschaft die technischen Gesichtspunkte immer 
einseitiger in den Vordergrund. Jetzt macht sich auch hier immer 
stärker die Arbeitsteilung geltend, die aus dem Ganzen wissen- 
schaftlicher Weltauffassung einzelne Gebiete der Wissenschaft als 
besondere Arbeitsgebiete herauslöst, Die wissenschaftliche Methode 
wird nicht nur im allgemeinen weiter ausgebildet, sondern im be- 
sonderen auch den eigentümlichen Aufgaben jener einzelnen wissen- 
schaftlichen Arbeitsgebiete immer mehr angepaßt. 

Allerdings knüpft diese Entwicklung des wissenschaftlichen Lebens 
an die neuen Wege, die die großen philosophischen Schulen Athens 
eingeschlagen, an die umfassenden Forschungsaufgaben, die sie ge- 
stellt hatten, an. Die Akademie Platons hat auch hier vorbildlich 
gewirkt. In ihr wie in der peripatetischen Schule war eine groß- 
artige Organisation der wissenschaftlichen Arbeit, ihres Lehr- und 
Lernbetriebes durchgeführt, die eine weitgehende Arbeitsteilung zur 
Voraussetzung hatte. Aber wie das Bürgertum des platonischen 
Staates eine einheitliche Gesamtwelt sittlicher Lebensgemeinschaft 
repräsentiert, so hält Platon anch in der wissenschaftlichen Arbeits- 
teilung die Gemeinschaft, deren schöpferische Kraft vornehmlich 
in dem Haupte der akademischen Genossenschaft gegeben ist, als 
die organisatorische Potenz dieser wissenschaftlichen Arbeit fest. 
Die Gesamtheit der in der Akademie vereinigten Arbeitsgemeinde 
lebt im Ganzen einer umfassenden und einheitlichen Welt- und 
Lebensauffassung. Das große Vorbild der Arbeitsgemeinschaft, das 
die Akademie darstellt, ist auch in der hellenistischen Epoche von 
Bedeutung gewesen. Es genügt hier auf das Museion in Alexandreia 
hinzuweisen. Große Konzentration wissenschaftlicher Arbeitsmittel, 
umfassendes Beobachtungsmaterial aus dem Gebiete der Natur und 
ausgedehnte bibliothekarische Sammlungen bieten wenigstens an 
besonders bevorzugten Mittelpunkten dieses neuen wissenschaft- 
lichen Lebens für die Forschung wie für den Lehr- und Lernbetrieb 
außerordentlich wertvolle Grundlagen dar. Nur treten hier allerdings 
an Stelle der freien Verbindung der zu gemeinsamem wissenschaft- 
lichem Leben verbundenen Genossen monarchische Veranstaltung
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und monarchische Leitung. Vor allem aber ist die Vereinigung, 
die wir bei den wissenschaftlichen Anstalten der hellenistischen 
Periode finden, im wesentlichen eine äußere und ändert in der 
Hauptsache nichts an dem Gesamteharakter des wissenschaftlichen 
Wesens dieser Zeit. Dieser Charakter ist der einer spezifisch 
gelehrten Beschäftigung.) Die Gelehrsamkeit wird jetzt zum 
ersten Male eine wichtige Potenz der allgemeinen Weltkultur. Es 
handelt sich um die systematische Beherrschung und Durcharbeitung 
bestimmter wissenschaftlicher Stoffgebiete, die als solche die Berufs- 
arbeit des einzelnen völlig in Anspruch nehmen, Die Wissenschaft 
als solche wird Selbstzweck, und zwar nicht sowohl als ein 
Ganzes der Welterkenntnis und Weltauffassung, als vielmehr in 
ihren einzelnen Teilgebieten und Teilaufgaben. Es bildet sich 
ein Stand der Gelehrten aus, der eine ganz bestimmte Sphäre 
der Lebensorganisation repräsentiert. Die Aufgaben wissenschaft- 
licher Forschung finden so zum Teil in besonderen, ihrem eigen- 
tümlichen Charakter entsprechenden Lebensformen eine neue 
Grundlage ihrer Erfüllung. 

Wie auf den Gebieten des militärischen, staatlichen, wissenschaft- 
lichen Lebens tritt uns die Bedeutung des Technischen als eines 
neuen Prinzipes der Leben sgliederung auch in derjenigen Sphäre 
entgegen, die wir im engeren Sinne als die eigentlich technische 
bezeichnen können, in der Sphäre des industriellen und ge- 
werblichen Lebens. Wir haben schon auf die weitgehende tat- 
sächliche Differenzierung wirtschaftlicher Betriebe, wie sie nament- 
lich seit dem 5. Jahrhundert eingetreten war, hingewiesen. Sie 
hängt zusammen mit einer intensiveren Entwicklung des wirtschaft- 
lichen Lebens überhaupt und kann in diesem Sinne auch als ein 
Ergebnis der Kultur der Polis betrachtet werden. Hier beschäf- 
tigt uns nicht die wirtschaftliche Seite dieses Prozesses, sondern 
das für den Zusammenhang unserer Betrachtung entscheidende 
Moment liegt darin, daß die wirtschaftliche Arbeitsteilung jetzt 
zur Grundlage einer beruflichen Organisation wird, die als 
solche aus dem Zusammenhange der durch die Polis vertretenen 
Lebenstendenzen heraustritt. Wir haben in einer verhältnismäßig 

  

1) Daß die peripatetische Schule in dieser Beziehung dem hellenistischen Wissenschaftsbetriebe schon näher steht als die Akademie, darauf braucht bier nur hingewiesen zu werden.
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großen Zahl von kleinasiatischen Inschriften aus der römischen 
Kaiserzeit?) Belege für Genossenschaften von Handwerkern, die 
auf einer stark ausgebildeten Spezialisierung der Handwerksbetriebe 
beruhen. Man hat bisher meistens angenommen, daß diese Hand- 
werkerinnungen nach dem Vorbilde der römischen Vereine auf 
griechischem oder hellenistischem Boden gebildet worden seien. 
Es muß allerdings unter dieser Voraussetzung als sehr wunderbar 
erscheinen, daß diese angeblichen N achbildungen römischer Vereins- 
verfassung und römischen Vereinsrechtes gerade im hellenistischen 
Kleinasien in so großer Zahl und in so eigentümlicher Speziali- 
sierung auftreten. Und macht es nicht die im vorstehenden ge- 
schilderte allgemeine Entwieklung technischer Berufsgliederung in 
der hellenistischen Epoche von vornherein auf das äußerste wahr- 
scheinlich, daß die inneren in der Eigenart der hellenistischen 
Kultür liegenden Gründe, die auf eine berufliche Organisation des 
Lebens hindrängten, auch die Grundlage für die äußere Entwicklung 
abgegeben haben? Wir können jetzt aber noch bestimmter ur- 
teilen, seitdem wir eine alexandrinische Inschrift aus den letzten 
Dezennien des 3. Jahrhunderts besitzen, die sich als das Dekret 
einer Müllerinnung erweist.) Hier ist das römische Vorbild aus- 
geschlossen, und ebensowenig ist die Annahme einer Anknüpfung 
an das pharaonische Ägypten statthaft.%) Wir dürfen mit Bestimmt- 
heit vermuten, daß diese Innungsverfassung nicht auf jenes ein- 
zelne Gewerbe des ptolemaeischen Ägypten beschränkt war), und 
dürfen es wenigstens als wahrscheinlich aussprechen, daß ähnliche 
Bildungen sich auch in den’ übrigen hellenistischen Reichen voll- 
zogen haben. 

  

1) Vgl. Oehler, Eranos Vindobon. 8. 276#. Ziebarth, Griech. Vereins- wesen S. 101 ff. 

2) Ziebarth a. O. hat allerdings gegen diese Auffassung protestiert, ohne indessen für seine Anschauung vom griechischen Ursprung wirklich entschei- dende Gründe vorzubringen. 
> 3) Sie ist behandelt von Strack, Zeitschr. £. d. neutestam. Wissensch. IV 1903, 8. 213 ff. (vgl. auch A. P.IT 544. O. G.J. 729.) Strack hat mit erfreu- licher Klarheit und Entschiedenheit die notwendigen allgemeinen Folgerungen daraus gezogen. 4) Vgl. Strack a. 0. 8. 217. 

5) Im Ägypten der Ptolemaeer und der Kaiserzeit finden wir eine besonders reiche Spezialisierung der Gewerbe; vgl. die lehrreiche Zusammenstellung bei Wileken, Ostraka I 688 ff; auch I 330 £.
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Wir sehen in allen diesen Erscheinungen beruflicher Gliederung 
in den verschiedensten Sphären des Lebens einen wichtigen gemein- 
samen Grundzug. Das technische Element, das in der Arbeits- 
teilung und der darauf gegründeten Differenzierung der Berufe zur 
Geltung gelangt, zeigt seine große Bedeutung für die Entwicklung 
des hellenischen Gesamtlebens dadurch, daß es jetzt zum ersten 
Male in vollem Maße gesellschaftbildend wirkt.') Auf der Grund- 
lage der beruflichen Organisation entsteht eine neue gesellschaft- 
liche Gliederung, die die veränderten Richtungen des Lebens deutlich 
erkennen läßt. 

Wir befinden uns hier an einer wichtigen Wendung geschicht- 
lichen Lebens. Eine neue Entwicklung antiker Kultur hebt an, 
die in einem inneren Gegensatze zu der mit dem Leben der Polis 
verknüpften Kultur steht. Die hellenische Polis beruht — gerade 
in der Zeit ihrer höchsten und eigenartigsten Ausbildung — durch- 
aus auf dem personalen Prinzip. Die Person des Bürgers als 
solche ist die Trägerin aller Rechte und Pflichten.?) Diese Richtung 
des Lebens wird jetzt durch das Übergewicht, das das technische 
Element erhält, wesentlich verändert. Die sachlich-technischen 
Zusammenhänge werden stärker als die personalen, die durch den 
Charakter der hellenischen Bürgergemeinde bedingt sind. Es wird 
zugleich der Grund gelegt zu einer Gestaltung der Lebensverhältnisse, 
die für die letzte Epoche des Altertums charakteristisch und von 
entscheidender Bedeutung geworden ist. Ich meine jene Verding- 
lichung des Lebens, die auf politischem, religiösem?), sozialem und 

1) Natürlich fehlt es auch früher nicht an Ansätzen hierzu. Solche Stellen, 
wie Arist. Pol. IV 4 p. 1291 17. sind in dieser Hinsicht sehr lehrreich. 
Aber die eigentümlichen Interessensphären, die hiernach durch das Vorwiegen 
bestimmter Beschäftigungen einzelner Bevölkerungsklassen in griechischen 
Städten gebildet werden (zö &lısvrınöv, Eumogındv, wogduevrın6v, TEINgLKGV usw.) 
können doch nicht im Sinne der späteren Entwicklung als berufliche Klassen- 
bildungen angesehen werden, vor allem schon deshalb nicht, weil von jenen 
bestimmten gesellschaftlich-wirtschaftlichen Interessen einzelner Bevölkerungs- 
schichten aus der Versuch gemacht wird, das Gesamtleben des Staates zu 
bestimmen und zu beherrschen. 

2) Soweit wesentliche Verschiedenheiten in diesen bestehen, werden sie 
vor allem durch den Unterschied zwischen Vollbürgertum und minderberechtigtem 
Bürgertum bedingt, 

3) Auf religiösem Gebiete kommt sie schon früher in gewissem Maße in der 
Orphik und den Mysterienkulten zur Geltung. Aber ihre volle Ausgestaltung
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wirtschaftlichem Gebiete sich gleichermaßen wahrnehmen läßt. 
Rechte und Pflichten, Kräfte und Fähigkeiten werden an bestimmte 
Sachen und Vorgänge als solche geknüpft. Stellung und Geltung 
der Person werden immer mehr abhängig von den Dingen, den Verhältnissen. Jetzt stehen wir allerdings erst in den Anfängen 
dieser tiefgehenden inneren Umbildung antiken Wesens. Die indi- 
vidualistischen Tendenzen unserer Epoche scheinen sogar ganz 
andere Richtungen des Lebens aufzuweisen. Sie vermögen zunächst 
zum Teil auch die gesteigerten technischen Kräfte in ihren eigenen 
Dienst zu ziehen. Um so mehr ist es geboten, diese entscheidende 
Wendung in der Anschauung und Lebensgestaltung hervorzuheben, 
die auf die Lebensbetätigung des Individuums selbst und auf das 
innere Leben der Gesamtheit auf die Dauer einen so verhängnis- 
vollen Einfluß ausgeübt hat. Die starke und einseitige Entwick- 
lung des Technischen birgt ein Moment der Un freiheit in sich. 
Es ist bedingt durch die Teilung des Lebens, die die Selbst- 
ständigkeit des Individuums gegenüber der Gesamtheit der Lebens- 
aufgaben aufhebt, durch den Verzicht auf eine umfassende Be- 
herrschung und freie Gestaltung der Lebensverhältnisse, soweit diese 
sich außerhalb des Bereiches besonderer berufsmäßiger Beschäftigung 
befinden. Die Persönlichkeit des einzelnen wird dadurch in zu- 
nehmendem Maße auch innerlich abhängig von anderen Gewalten, 
wird unfähig zu einer vielseitigen Entfaltung des individuellen 
Wesens. Der einzelne wird zuletzt in ein umfassendes sachliches 
System eingefügt, das immer mehr seine Selbstbestimmung ein- 
schränkt. 

Indessen, so wird man einwenden, handelt es sich hier nicht um 
Schwierigkeiten und Gefahren, die an und für sich im Wesen der 
Arbeitsteilung liegen, mit der aus intensiver Kulturentwicklung sich 
ergebenden technischen Ausgestaltung besonderer Lebensberufe not- 

erscheint erst am Ende des Altertums. Auch in die christliche Religion ist 
ja von dieser Verdinglichung des religiösen Lebens viel übergegangen. Im ursprünglichen Christentum ist sie nicht begründet. In der Reformation ist 
der sakramentale Charakter des Christentums wenigstens im Prinzip über- 
wunden (vgl. vor allem Luthers Schrift über die babylonische Gefangenschaft 
der Kirche). Die Verdinglichung des religiösen Lebens ist durch eigentüm- 
liche religiöse Anschauungen und Institutionen, die später noch ihre Wür- 
digung finden werden, besonders bedingt. 

*
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wendig verknüpft sind? Gewiß, aber gerade unsere eigene Zeit 

mit ihrer ungeheuren Arbeitsteilung und ihrer unermeßlichen Aus- 

bildung technischen Lebens hat uns zugleich den Blick für jene 

Gefahren geschärft. Wir dürfen sagen: Eine Kultur, die nicht die 
aus ihr hervorgehende Spezialisierung und Teilung des Lebens 

durch zusammenfassende Kräfte zu überwinden vermag, trägt den 

Keim des Verfalles und Todes in sich. So ist es denn für das 

Altertum verhängnisvoll geworden, daß die an sich für die Ent- 

wicklung antiker Kultur vielfach so fruchtbare und ergiebige Ar- 

beitsteilung kein genügendes Gegengewicht in anderen Kräften des 

Lebens gefunden hat!) Die stärkere Ausbildung des Technischen 
fällt in eine Zeit, in der die innere Kraft der Polis dahinschwindet, 

und dient geradezu als Mittel, diesen Prozeß noch zu steigern und 

zu beschleunigeu, die Autarkie der Polis zu nichte zu machen. 

Die universalen Tendenzen der Epoche verstärken die Loslösung 

des technischen Elementes von dem beschränkten Betätigungsfelde 

der Polis. Die großen Reiche, die jetzt das staatliche Leben vor- 
nehmlich in sich konzentrieren, bauen sich vor allem auf der 
Grundlage technischer Arbeitsteilung und Berufsgliederung auf und 
lassen für jene verbindenden und zusammenhaltenden Kräfte des 
Lebens, wie sie in der Polis wirksam gewesen waren, nur geringen 
Spielraum übrig. 

Aber ist nicht doch, so wird man weiter fragen, gerade in jener 

fortschreitenden Arbeitsteilung und beruflichen Organisation ein 

Moment vorhanden, das eine große Tragweite für die weitere Ent- 
wicklung der antiken Kultur erhalten kann? Gegenüber der bis- 
herigen einseitigen Vorherrschaft des politischen Lebens gewinnt, 
so scheint es, die Arbeit eine größere und selbständigere Bedeutung 
für die Lebensgestaltung. Wenn jetzt in viel höherem Maße als 
bisher eine bestimmte Art der Arbeit zur Grundlage eines be- 
stimmten Lebensberufes wird, mag es nun die Arbeit des Gelehrten 
oder des Handwerkers, des Beamten oder Kaufmanns sein, muß da 
nicht der Arbeit überhaupt eine erhöhte innere Beziehung zu den 

1) Insbesondere ist es in dieser Beziehung von großer Bedeutung gewesen, 

daß keine selbständige Teilnahme mehr an einem staatlichen Gesamtleben 
stattfand. Die einzige Sphäre universalerer Betätigung, die dem persönlichen 
Leben einen größeren Raum zur Entfaltung gewährte, ist im späteren Alter- 
tum die religiöse Sphäre.
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Zwecken des menschlichen Gesamtlebens zukommen? Der Gesichts- 
punkt sachlicher Vertiefung und technischer Vervollkommnung 
kann — so dürfen wir zunächst vermuten — nicht ohne Einfluß 
oleiben auf die Wertschätzung der Tätigkeit selbst, durch die die 
höheren Werte in den verschiedenen Lebenssphären gewonnen werden 
sollen. Wir sehen, daß die gleichartige Arbeit die Menschen zu 
bestimmten Vereinigungen verbindet, die die besonderen Inter- 
essen eines bestimmten Berufs vertreten und so eine möglichst 
wirksame Förderung der in diesem Berufe begründeten Arbeits- 
zwecke anstreben. Wie in der Praxis des Lebens in der neutralen 
Sphäre der allgemeinen Welt, die der Tätigkeit des einzelnen offen 
steht, sich Angehörige verschiedener staatlicher Gemeinschaften zur 
Ausübung des gleichen Berufes zusammenfinden, so scheint die 
Idee des Berufes an sich einen allgemeinen menschlichen Gehalt 
des Arbeitslebens aus den besonderen historischen Verbindungen 
auszulösen. Und doch, so modern hier uns alles zu sein scheint, 
wir müssen uns vor einseitig modernen Maßstäben hüten. Aller- 
dings gelangt die Arbeit zu stärkerer Geltung im Gesamtleben, 
aber in ihrer Schätzung steht der technische Gesichtspunkt vor 
dem sittlichen weit voraus. Es ergibt sich somit für die all- 
gemeine Ansicht des Lebens das nämliche, was wir schon für das 
Staatsleben der hellenistischen Periode insbesondere, das ja auch 
vornehmlich sich auf das technische Element aufbaut, gefunden 
haben. Natürlich ist es außerordentlich schwer, gegenüber der 
Mannigfaltigkeit der Lebensverhältnisse, von denen doch vielfach 
wur ganz fragmentarische Kunde erhalten ist, auf die zum Teil nur 
ein Hüchtiges Streiflicht fällt, ein zusammenfassendes Urteil aus- 
zusprechen. Aber wir dürfen doch erwarten, daß eine die Gesamt- 
würdigung und Gestaltung des Lebens beherrschende Bedeutung 
der Arbeit in der Lebensanschauung unserer Epoche, soweit wir 
diese irgend erkennen können, zum Ausdruck gelangen müßte.! 
Die Arbeit ist natürlich tatsächlich ein außerordentlich wichtiger 
Faktor des Lebens; auch die freie Arbeit spielt neben der Sklaven- 
arbeit eine sehr bedeutende Rolle. Jedoch das, was wenigstens die 
Idealanschauung unserer modernen Kultur immer stärker bestimmt, 

1) Vgl. auch was Lotze, Mikrokosmus II® $. 255 über die Bedeutung der 
Arbeit des mittelalterlichen Handwerks für die Lebensanschauung ausführt.
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die grundlegende sittliche Bedeutung der Arbeit für eine wahrhaft 
fruchtbare und innerlich wertvolle Lebensgestaltung, ihr Wert für 
die Ausbildung und innere Hebung der Persönlichkeit, ist das etwa 
auch in das allgemeine Kulturbewußtsein der hellenistischen Epoche 
oder wenigstens in die Auffassung ihrer führenden Geister einge- 
drungen? Der Gedanke einer auf eine bestimmte Lebensarbeit sich 
gründenden besonderen Berufspflicht, der — ursprünglich vor 
allem in eigentümlichen religiösen Anschauungen wurzelnd!) — in 
unserem modernen Leben eine so große Rolle spielt, ist, wie im 
Altertum überhaupt, so auch in der hellenistischen Periode wenig 
ausgebildet, jedenfalls nicht zu wirklich innerer Lebendigkeit und 
bewußter Betätigung gelangt?) Die Würdigung dessen, was durch 
die Arbeit erreicht wird, sehen wir auf allen Gebieten des Arbeits- 
lebens fast ausschließlich im Vordergrunde stehen.) Der Begriff 
der Arbeit selbst wird viel enger gefaßt als in unserem modernen 
Leben, der Begriff der geistigen Arbeit wird fast völlig aus- 

1) Vgl. die geistvolle, wohl in der Hauptsache gelungene Darstellung von 
Max Weber: „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ 
Arch. f. Sozialw. u. Sozialpolit. (1905) IT S.ı. DIS. ı®. Vgl. auch Troeltsch, 
H. Z. Ba. 97 8. a2#, 

2) Die Idee der platonischen oixsioreayl« scheint ihm am nächsten zu 
kommen, ist aber, wie wir gesehen haben, wesentlich anders orientiert. 

3) Wir dürfen wohl sagen, daß das antike und moderne Wesen hier ge- 
radezu entgegengesetzte Pole der Anschauung und Lebensrichtung vertreten. 
Auf der einen Seite eine Arbeit, die fast ausschließlich durch ihr Erzeugnis 
in ihrem Werte bestimmt wird, auf der andern eine berufliche Arbeit, die 
für die ursprüngliche hier herrschende religiöse Auffassung „als solche gott- 
gewollt ist“ (M. Weber a. O. IH S. 106f. Anm. 85). — Wenn Goethe 
in den Wanderjahren (8. W. Cotta Bd. 19 8.171. Bd. 20 8. 47) sagt: „Allem 
Leben, allem Tun, aller Kunst muß das Handwerk vorausgehen, welches nur 
in der Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben gibt 
höhere Bildung als Halbheit im Hundertfältigen.“ „Daß ein Mensch etwas 
ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in 
der nächsten Umgebung, darauf kommt es an“, so scheinen diese Äußerungen 
zunächst auffallend übereinzustimmen mit der Forderung der griechischen 
Idealphilosophie, insbesondere Platons, daß jeder ein Werk ordentlich ver- 
stehe und betreibe. Indessen gerade hier zeigt sich wieder der Unterschied 
antiker und moderner Auffassung. Platon kommt es vor allem auf das Werk 
selbst an, dieses soll möglichst vollkommen gestaltet werden. Goethe aber 
betont vornehmlich die Wirkung, die das rechte Betreiben und Verstehen 
einer Arbeit auf die Bildung der Persönlichkeit ausübt.
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geschlossen. Das theoretische, wissenschaftliche Leben ist eben nur 
Erkenntnis und erhält seinen Wert bloß durch das, was er- kannt wird. Die Erwerbsarbeit kann sich von dem Drucke, den 
die Sklavenarbeit auf sie ausübt, nicht völlig befreien, und der 
tiefe Schatten einer Lebensanschauung, die in dem Leben der Polis 
erwachsen ist, ruht auf ihr als der banausischen Beschäftigung auch 
uoch zu einer Zeit, in der dem politischen Leben gegenüber das 
private Leben mit seinen Zwecken und Interessen sich immer stärker 
geltend macht. Auch kommt hier das für die wirtschaftliche Ge- 
samtanschauung des Altertums charakteristische Moment zur Geltung, 
daß in ihr der Besitz eine viel größere Rolle spielt als die Arb eit, 
diese vielmehr vorwiegend als ein dienendes, unselbständiges Mittel 
des Besitzes exscheint.‘) Wir dürfen gewiß nicht verkennen, daß gerade in unserer Periode es nicht völlig an Ansätzen mangelt, der Arbeit eine selbständigere Stellung, eine höhere Schätzung zu ge- 
winnen; aber diese Ansätze sind nicht stark genug, um die ent- 
gegenstehenden Anschauungen und Tendenzen des antiken Lebens 
zu durchbrechen und zu überwinden. 

  

1) Es braucht natürlich kaum besonders betont zu werden, daß in ge- wissen Verhältnissen und Richtungen der modernen Zeit starke Analogien zu denen des Altertums — gerade in der Periode seiner stärksten tech" nischen Entwicklung — vorhanden sind. Auch der moderne Kapitalismus hat vielfach in ähnlicher Weise wie im Altertum, nur mit noch viet größeren Mitteln, die Tendenz, die Arbeit zu einem bloß dienenden Werkzeug herab- zudrücken. In der einseitigen Ausbildung des Maschinenbetriebes liegt in besonderem Maße die Gefahr vor, die Arbeit nur als Mittel zum Genusse oder zum Besitze anzusehen und so einen „bedauerlichen Zerfall des Lebens in Arbeit und Muße, die sich wie Tag und Nacht gegenüberstehen“ (Lotze, Mikrokosmus II® S, 273f)) herbeizuführen, Aber wir dürfen doch hervor- heben, daß es nicht an Gegenkräften fehlt und daß die schon berührte ideale Gesamtanschauung von der Notwendigkeit und dem Segen der Arbeit gerade in unserer modernen Entwicklung jener Einseitigkeit des kapitalistischen und rein technischen Elementes entgegenwirkt,
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Rationalismus und monarchische Weltanschauung. 

Neben dem technischen Element steht als eine die Kultur des 
Hellenismus vornehmlich bestimmende und beherrschende Macht 
das rationalistische Prinzip. Wir haben seine Bedeutung auf 
dem besonderen Gebiete philosophischen Denkens schon kennen ge- 
lernt; wir müssen jetzt seinen allgemeinen Einfluß auf die Lebens- 
auffassung und Lebensgestaltung hervorheben. 

Die Rationalisierung des Lebens, die auf den verschiedensten Ge- 
bieten erfolgt, ist aus dem Übergewicht, das die Tendenzen des ein- 
zelnen, aufgeklärt denkenden und handelnden Individuums haben, 
zu verstehen. Die Loslösung von den engen Grenzen gegebener 

“historischer Mächte, die Projizierung des geistigen Gestaltens wie 
des äußeren Schaffens in eine möglichst weite und umfassende 
Welt gewinnen dem Individuum einen ungemessenen Spielraum für 
geistige oder politische Schöpfungen, die der Regel vernünftigen 
Denkens und vernünftiger Berechnung entsprechen. In dem be- 
wußten und berechnenden politischen Schaffen der Epoche, in dem 
Gestalten individuellen philosophischen Lebens nach den Vor- 
schriften der Vernunft wie in den Umrissen einer allgemeinen 
Lebensordnung, die der Denker den Erfordernissen vernünftiger 
Spekulation gemäß zu zeichnen versucht — überall sehen wir, bei 
aller sonstigen Verschiedenheit der Tendenzen und Motive die 
gleiche Herrschaft des rationalen Wesens, die gleiche Loslösung 
von der Verbindlichkeit historischer Mächte. Ganz besonders 
deutlich tritt der rationale Charakter der Konstruktion uns in zwei 
scheinbar völlig auseinanderliegenden Erscheinungen unserer Periode 
entgegen, in den geschichtlich so bedeutsamen Städtegründun gen 
der hellenistischen Herrscher wie in den der Phantasie entstammen- 
den Schilderungen utopischer Staatsverfassungen, die wir 
den Staatsromanen verdanken. 

Die Neugründungen oder Umsiedelungen der hellenistischen Städte
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zeigen das planmäßige Schaffen einer konzentrierten Herrscher- 
macht, das allein in der vernünftigen Erwägung des Herrschafts- 
interesses, nicht in den besonderen Lebensformen und Traditionen 
bestehender historischer Bildungen seine Norm und in der Syste- 
matik der Stadtanlage seinen bezeichnenden Ausdruck findet.!) 

In einer ganz anderen Sphäre als diese praktische Tätigkeit, aber 
nicht weniger charakteristisch offenbart sich die systematische Berech- 
nung eines rationalen geistigen Schaffens in den utopischen Schilde- 
rungen der Staatsromane. Vorzüglich bezeichnend für die Art dieser 
Romane ist der Gegensatz, in dem die Nüchternheit und Allgemein- 
verständlichkeit der eigentlichen Tendenz, des wahren Gehaltes der 
Erzählung zu der phantastischen Einkleidung steht. Nicht gehin- 
dert durch die Irrationalität gegebener historischer Verhältnisse, 
nur unter dem besonders begünstigenden Einflusse einer vorzüg- 
lichen Naturbeschaffenheit des Landes®), kann sich hier ein der 
Natur entsprechendes Leben in harmonischer Gliederung des Volkes 
und vernünftiger Ordnung aller Beschäftigungen entfalten. Die 
Religion der Bewohner dieser Länder ist durchaus eine den Regeln 
der Vernunft entsprechende. Die göttlichen Mächte sind die all- 
gemeinen Himmelserscheinungen; die religiöse Leitung des Volkes 
beruht auf der Erkenntnis dieser natürlichen Phänomene, die haupt- 
sächlich durch die Astrologie vermittelt wird.?) 

1) Vereinzelte Vorbilder finden diese hellenistischen Gründungen allerdings 
bereits in Plänen und Schöpfungen des 5. Jahrhunderts, so vor allem in der 
Peiraeeusanlage des Hippodamos von Milet, der auch in seinem Entwurf eines 
Idealstaates (Arist. Pol. II 8, p. 1267, 22.) das rational-berechnende Moment 
besonders klar erkennen läßt, Vielleicht dürfen wir auch schon zwischen 
den politischen Plänen des Themistokles, insbesondere seiner Absicht, Athen 
nach dem Peiraeeus umzusiedeln, und den politischen Schöpfungen der Dia- 
dochen eine geistige Verbindungslinie ziehen. 

2) Vornehmlich gilt die söxgesi« tod &degog als ein solches begünstigen- 
des Moment; vgl. Diod. 110, 1, T47. 1, I 57, 1. Aus der Reinheit der Luft 
und der Feinheit der Bestandteile des Wassers wird die bespndere Befähi- 
gung der Inder zu technischen ‚Fertigkeiten abgeleitet bei Div II 36, 1. 

3) Vgl. Diod. II 59, 2 (vom Sonnenstaate des Jambulos): s&ßovrdı 68 Deods 
zo megıkyov wÄvra nal Hıov Aal aadolov worra ck obedvıe, TI RES: Ondoysm 
d2 mag’ abrois zul maudelug mdang Emiuäisıev, udkıora O8 dorgoloyläg,,, Daß. 
in dem von Huhemeros geschilderten Lande Panchaea eine ganz & hie 
Religion bestanden habe, läßt sich vielleicht aus den Andeutungen Diodors 
VI2, 2 entnehmen. 

Kaerst, hellenist, Zeitalter. II. 1. 13
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Der rationalistischen Anschauung ist es besonders eigentümlich, 
die menschlichen Verhältnisse als die Ergebnisse eines bewußt- 
berechneten Handelns erscheinen zu lassen. Deshalb spielen für 
diese Auffassung die Erfindungen eine so große Rolle. „Erfinder 
sind die Lieblingsgegenstände der Weltgeschichte; Könige, falls sie 
nicht zugleich Erfinder sind, nützt sie bloß wie chronologische 
Krücken“, sagt ein Hauptvertreter der modernen rationalistischen. 
Geschichtsschreibung.‘) Die hellenistischen Schilderungen und Er- 
zählungen wissen die Verdienste der Könige mit denen der Erfinder 
zu vereinigen. Wir dürfen hierin zugleich den inneren Zusammen- 
hang des rationalistischen Zuges mit der hohen Schätzung des 
Technischen erkennen. In den Darstellungen, die uns aus der 
hellenistischen Zeit von der ältesten Vergangenheit des Menschen- 
geschlechts im allgemeinen und von der Urgeschichte einiger be- 
sonders wichtiger Kulturländer, wie Ägyptens, Babyloniens, Indiens 
erhalten sind, finden wir neben den grundlegenden politischen 
und militärischen Verdiensten der hier als Könige auftretenden 
Götter vor allem das betont, was sie für die technische Ge- 
staltung des Lebens geleistet haben; es wird ihnen die Erfindung 
alles dessen, was für das menschliche Leben nützlich ist, 
zugeschrieben. In der von Diodor wiedergegebenen Erzählung von 
der Königsherrschaft des Osiris und der Isis in Ägypten spielen 
diejenigen in der Umgebung des Königs eine bevorzugte Rolle, die 
durch irgendwelche Erfindungen hervorragen, vor allem Hermes, 
dem die wichtigsten „für das gemeinschaftliche Leben der Menschen. 
nützlichen“ Errungenschaften verdankt werden.) Nach einer an- 
geblich auf ägyptische Priester zurückgehenden besonderen Tradi- 
tion soll sogar einem der ältesten Könige, dem Hephaestos, eine 
Erfindung — die des Feuers — den Weg zum Throne geebnet. 
haben. Der große babylonische Gesetzgeber und Erfinder, Oannes, 

1) Schloezer, Weltgesch., (Ausgabe v. 1792,) 8. 69. 
2) Eine gewisse Anknüpfung an einheimisch - ägyptische Vorstellungen mochte die Rolle, die hier Hermes spielt, vielleicht finden in dem, was die Ägypter von den Diensten erzählten, die Dhoute (Thot) dem Sonnengotte bei der Führung seiner Herrschaft geleistet hatte (Erman, Ägypten I 131). An- dererseits scheint Thot im Osirismythos als hilfreicher und tatkräftiger Bei- stand des Osiris hervorgetreten zu sein (vgl. Schaefer in Sethes Untersuch.. 2. Gesch. u. Altertumsk. Ägyptens IV 2, S. 26).
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von dessen segensreichem Wirken Berosos in seinem babylonischen 
Geschichtswerk erzählte, hat nach diesem Autor sogar über die 
Entstehung der Menschen und über die Staatsverfassung geschrieben 
und so seine Lehren den Menschen übermittelt. Zum Teil — auch 
dies ist charakteristisch — wird uns noch berichtet, daß diese äl- 
testen Wohltäter der Menschheit vor allem in der Wissenschaft 
vom Weltall, insbesondere der Astrologie, bewandert gewesen 
seien.!) 

2) Diod. 13. über die alten (göttlichen) Könige Ägyptens, namentlich 
113, 3 über Hephaestos, I 15, Af. über die Erfinder in der Umgebung des 
Osiris, 116, 1f. über Hermes (vgl. auch III 60, 4), II 56, 3 über Uranos bei 
den Atlantiern, VI 2, 2 über Uranos auf der Insel Panchaea, (vgl. auch Ennius 
frg. VII ed.? Vahlen), II 58, 2 (Kybele), III 70, 3 (Athene), IV 4, 3 (Silenos), II 70, 
7f. über Dionysos. — Ganz ähnlich ist das, was Diod. II 38, 5. über die 
Herrschaft des Dionysos in Indien berichtet. Der griechische Ursprung der 
Darstellung geht hier schon aus dem hervor, was von der späteren demokrati- 
schen Entwicklung in Indien nach der Königsherrschaft des Dionysos und des 
Herakles gesagt wird II 38, 6, 11 39, 4, wie bereits Lassen, Ind. Altertumsk. 
11 732 bemerkt hat. Diodor folgt in der Beschreibung Indiens dem Haupt- 
gewährsmann der Griechen über indische Verhältnisse, dem Megasthenes gl. 
Arr. Ind. 7£.). — Die Söhne und Töchter des Uranos und der Ge erweisen 
sich alle durch bestimmte Erfindungen als Wohltäter und’ Wohltäterinnen 
und gewinnen dadurch Ehren und unsterbliches Andenken (Diod. V 66, 3; 
vgl. auch V 77, 4). Sehr bezeichnend ist die Erzählung von Hestia als der 
Erfinderin des Baus der Häuser (Died. V 68, 1). Charakteristisch ist auch 
die allgemeine und gleichmäßige Verbreitung derartiger Erfindungen im Men- 
schengeschlecht; sie dienen also in gewissem Sinne dazu, die Unterschiede 
in der Menschheit, namentlich den Unterschied zwischen Hellenen und Bar- 
baren möglichst zu beseitigen oder abzuschwächen (vgl. auch, was Diod. V 68 
über die Erfindung des Getreidebaus, IU 73 über die der Weinkultur gesagt wird). Vgl.auch Philo Bybl.frg.1,7.2,7 £. (F.H.G.III564. 567 ff). — Für die Erzäh- 
lungen über die Erfindungen und Gesetze der ältesten ägyptischen Könige boten 
wohl gewisse einheimische Traditionen und Anschauungen eine Anknüpfung, 
insbesondere das, was die Ägypter von Thot, dem Hermes der Griechen, von den 
auf diesen zurückgehenden heiligen Gesetzbüchern (vgl. Diod. I 94, Diog. Laert. prooem. 11. Erman, Ägypten I 204) oder von Imhötep, dem Asklepios .der Ägypter (vgl. Sethe, Unters. z. Gesch. u. Altertumsk. Ägyptens II 4), berich- teten (vgl. Reitzenstein, Poimandres $. 123); vgl. auch was aus Manetho über 
Athotis, den Sohn des Menes, mitgeteilt wird: dergımnv re Eönannoe ol Bißlovg 
&varopindg ovveygaıpe (F. H. G. II 539. Euseb. ed. Schoene I 138) usw. In 
der Darstellung Manethos von den ältesten ägyptischen Herrschern war aber 
wahrscheinlich auch schon ein Einschlag griechischer Anschauung enthalten. 
Das Charakteristische in den griechischen Berichten dieser Epoche ist die 

13*



196 V. Buch, Die hellenistische Kultur. 

Der Rationalismus der Lebensgestaltung und Lebensauffassung 
darf also als ein besonders bedeutsamer Zug in der Gesamtansicht 
des Hellenismus gelten, aber wir müssen sogleich noch etwas hin- 
zufügen, was diesem Bilde erst seine richtige Beleuchtung gibt. Die 
Vernunft, die als die Lehrmeisterin und Beherrscherin des Lebens 
gilt, waltet doch in vollem Maße nur auf den Höhen des Lebens. 
Nur diejenigen, die ihre stärkere Einsicht und Kraft an die Spitze 
der Menschheit stellt, sind imstande, das menschliche Leben wahr- 
haft zu bestimmen, zu ordnen und zu lenken. Sie sind eben des- 
halb nicht bloß die Wohltäter, sondern zugleich auch die Be- 
herrscher der Menschen. Es sind allein diese höchststehenden 
Individuen, denen alle Initiative der Lebensgestaltung zukommt. 
Allen jenen bereits verschiedentlich erwähnten Erzählungen und 
Schilderungen aus der hellenistischen Periode, die ein Idealbild 
menschlicher Lebensordnung in einer freien Schöpfung der Phantasie 
entwerfen oder in die geschichtlichen Einrichtungen und Zustände 
bekannter Kulturländer ein solches Idealbild hereintragen, ist ein 
Zug der Bevormundung eigen, die alle Beziehungen des Lebens 
durehdringt. Die Ordnung aller Lebensverhältnisse soll der Ver- 

systematische Durchführung der rationglistischen Auffassung. 
Das was Berosos frg. 1,3 — F.H. 6. IT496f. von der Tätigkeit des Oannes er- 
zählt, mag auch zum Teil auf ältere babylonische Vorstellungen von Offen- 
barungen des Gottes Ea — mit dem Oannes doch wohl identifiziert werden 
muss — zurückgehen (vgl. Zimmern, KATS, 8. 536£., Jeremias, Art. 
Oannes i. Roschers Lex. d. gr. Mythol. III 590ff.). Aber es erscheint doch 
sehr fraglich, ob gerade auf Grund der Oanneslegende bei Berosos mit Zimmern 
a. 0. 8. 534f. gefolgert werden darf, daß in Babylonien alles Wissenswerte als 
bereits von Uranfang her von den Göttern den Menschen offenbart gelte. Wie 
Zimmern selbst hervorhebt, ist aus den keilschriftlichen Öriginaltexten bis jetzt 
noch nichts mit Sicherheit über diese Offenbarungen des Oannes zu entnehmen. 
Noch weniger kann die sehr apodiktisch vorgetragene Erklärung v. A. Jeremias, 
Monotheist. Ström. innerh. d. babyl. Relig. 8. 8 f. Alt. Test. im Lichte d. alt. 
Orients 2. Aufl., 8. 43£., insbesondere seine Deutung auf das „Offenbarungsbuch 
des gestivnten Himmels“ als sicher gelten. Auch hier wieder ist die syste- 
matische Zurückführung aller Lebensgestaltungen auf den ursprünglichen 
Gesetzgeber — wie sie in den babylonischen Texten durchaus nicht hervor- 
tritt — für die hellenistische Zeit charakteristisch, und der Bericht des 
Berosos muß in den Gesamtrahmen dieser hellenistischen Auffassung eingefügt 
werden. Besonders bezeichnend für den hellenistischen Charakter der Dar- 
stellung des Berosos ist, daß nach ihm Oannes auch schon über die Staats- 
verfassung geschrieben hat.
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nunft entsprechen, aber diese Ordnung erfolgt immer von oben 
her. Es ist die überlegene Einsicht einer höherstehenden Regie- 
rung, der sich die Masse der Menschen gerade auch im Ideal- 
staate unterordnet. 

In dem Sonnenstaate des Jambulos sind es die Ältesten der Ab- 
teilungen des Volkes, doch wohl zugleich diejenigen, die sich be- 
sonders in der Bildung, namentlich der Astrologie"), hervortun, die 
die Regierung des Staates führen. In dem Staate des Euhemeros 
stehen die Priester an der Spitze, aber diese sind nicht eigentlich 
Vertreter des hierarchischen Elementes, sondern sie spielen im 
wesentlichen die Rolle der Philosophen, wie ja die Religion selbst 
nichts anderes als eine den Normen der Aufklärung entsprechende 
Natur- oder Vernunftreligion ist. 

Besonders charakteristisch zeigt sich der Einfluß der soeben 
skizzierten allgemeinen Anschauung in der Wandlung der Ansichten 
über die Entwicklung der menschlichen Kultur. 

Es bestand in Griechenland seit der Zeit der Sophistik eine 
in bezeichnender Umgestaltung des Prometheusmythos ausgebildete 
Anschauung, daß die Menschheit allmählich durch eine tiefere Ein- 
sicht in die Naturkräfte und durch deren technische Ausnutzung 
für den gemeinsamen Nutzer der Menschen — vor allem durch 
die Erfindung des Feuers — sich aus einem rohen ‚ kulturlosen 
Naturdasein zu höherer Kultur emporgearbeitet habe. Die Zeit 
selbst und die in ihrem Verlaufe sich immer stärker ent- 
wiekelnde Erfahrung erschienen einer solchen Betrachtungsweise 
als die vornehmsten Lehrmeisterinnen der Menschen.?) Diese Auf- 

1) Diod. II 57, 3. 
2) Das ist es, was der Tragiker Moschion frg. TN (Stob. ecl. I 8, 38 W.) 

v. 19 ff. so ausdrückt: ’Ersl 8° 6 riarov advra zul TeEPOV yaövog zov Hunsov 
Nrholwoev Eumahıv Blow zir’ obv weoıuwev mv IToounddus ondoug sir’ ob» 
üvdyanv zire Th waro& voıßh aochv nagacyarV cv pocıv dıddanakor. 
Vorher herrschte nach Moschion ein rohes, tierähnliches Leben. Ganz ähnlich 
spricht Diod. 1 8 davon, daß der &raxrog und ®noıhdns Bios allmählich durch 
den Einfluß der Erfahrung (dxd ws zeioug didasnoutvovg 8 T) umgebildet und 
durch die Erfindung von allerlei Künsten und Fertigkeiten, für die das Be- 
dürfnis selbst die Anweisung gegeben habe (etv zesiav dıödonelov yerkodaı 
vols dvdganoıs) auf eine höhere Kulturstufe emporgehoben worden sei. Die 
nämliche Anschauung, nur in kürzerer Ausführung, kehrt wieder Diod. II 88, 2. 
Auch bei Lucrez (de rer. uat. V 925 ff).und in den Tzetzesscholien zu Hesiods
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fassung wird nun aber immer mehr durch eine andere verdrängt. 
Danach beruhen die großen Errungenschaften der menschlichen 
Kultur nicht auf der selbständigen Entwicklung allgemeiner 
menschlicher Erkenntnis und Erfahrung, sondern auf der 
höheren Einsicht einzelner besonders bevorzugter Persön- 
lichkeiten.!) Die Grundlagen und Fortschritte der Kultur sind 
ein Geschenk, das große Weise und Herrscher der Vorzeit den 

Erga v. 42ff. (angeführt von Norden, Beitr. z. Gesch. d. griech. Philosophie 
8. 411f.) liegt eine ähnliche Auffassung zugrunde, nur daß sie hier eine Um- ' 
biegung in der Richtung erfahren hat, daß die Begründung äußerer Kultur durch 
die Erweckung von allerlei Bedürfnissen auch die Begierden erweckt und Ver- 
weichlichung eingeführt hat (analog ist das, was Diod. I 45,1 von der den 
Überfluß und Luxus hervorrufenden Wirksamkeit eines einzelnen Gesetzgebers, 
des Menes, berichtet wird). — Es ist jedenfalls sehr bemerkenswert, daß die 
Bedeutung, die in der neueren evolutionistischen Auffassung die Zeit für die 
Entwicklung der menschlichen Kultur gewonnen hat, in gewissem Sinne auch 
schon in der hellenischen Anschauung ihren Ausdruck gefunden hat. 

1) Es ist beachtenswert, daß wir bei Diodor noch die beiden Anschau- 
ungen nebeneinander verfolgen können. I8 wird das selbständige Empor- 
steigen der Menschheit zu einer höheren Kultur, das auf eigener Tätigkeit und 
Einsicht beruht (öpnyorueunv, sc. rw 1eelav, olnslag vv Enderov udöncıw 
ebgvsi Sam nel ouvegyobs Eyorıı moös Ämarız yeipas wal Aöyov za abuyüg 
&yyivorav) hervorgehoben; I 14f. wird aber dargestellt, wie dem rohen und 
tierähnlichen Leben (hier wird auch die ahlmkogayiae — vgl. Moschion a. O. — 
erwähnt, die in der Schilderung I 8 fehlt) durch das Eingreifen der Isis und 
des Osiris ein Ende gemacht wird, denen dann im Verein mit ihren Begleitern 
auch alle weiteren Kultursegnungen verdankt werden. Diod. II 38 haben wir 
dann sogar die verschiedenen Auffassungen in einer Schilderung vereinigt: 
zunächst 38, 2 dieselbe Vorstellung wie Diod. I8 und unmittelbar darauf 
38, 5f. den Bericht über die Begründung aller höheren Kultur durch die Wirk- 
sarıkeit des Dionysos. — Übrigens scheint es mir durchaus nicht so unbedingt 
bewiesen zu sein, wie es Norden, Beitr. z. Gesch. d, griech. Philos. S. 413 
hinstellt, daß Diodor I 7f. der epikureischen Lehre gefolgt sei. Wenigstens 
die Schilderung der allmählichen Kulturentwicklung der Menschheit ist aller- 
dings wohl in der Grundanschauung der epikureischen Auffassung verwandt, 
enthält aber m. E. nichts, was man als spezifisch epikureisch ansehen müßte 
(auf die Begründung staatlicher Gemeinschaft durch Verträge, — eine dem 
Epikur zwar nicht allein aber doch besonders eigentümliche Lehre — findet 
sich kein Hinweis), Es ist die im wesentlichen schon in der Zeit der Sophistik 
ausgebildete Anschauung, wohl eine Fortbildung der von Protagoras ver- 
tretenen, die hier bei Diodor vorliegt, eine Anschauung, die wir vielleicht 
als eine bereits in das allgemeine Bewußtsein der Gebildeten übergegangene 
bezeichnen können. -
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Menschen gemacht haben.!) Nicht bloß die Lebensordnungen, die 
die Möglichkeit einer menschlichen Gemeinschaft, deren segensreiche 
Entwicklung und Dauer begründen?), die grundlegenden Gesetze 
des politischen und sakralen Lebens werden auf große Persönlich- 
keiten der Vergangenheit zurückgeführt, sondern vor allem auch 
die eigentlich technischen Erfindungen, die ja allerdings als die 
Voraussetzungen höherer menschlicher Kultur gelten. Wir haben 
vorher diese Gesetzgeber und Erfinder, deren Wirken grundlegend 
für die menschliche Gesittung geworden ist, bereits kennen gelernt. 
Sie sind zugleich große und mächtige Könige. Wir dürfen in 
den Berichten von ihnen Zeugnisse einer monarchischen Welt- 
anschauung sehen, die in zunehmendem Maße das Leben des 
späteren Altertums beherrscht. 

Das Leben in seiner Gesamtheit fällt so der schöpferischen 
Tätigkeit einzelner Individuen zu. Die prometheische Kunst 
ist nicht ein Besitz oder eine Errungenschaft des gesamten Menschen- 
geschlechtes,?) sondern der Vorzug einzelner Herrscherindividualitäten. 
In dem vorher schon erwähnten Werke des Berosos war ausdrück- 
lich hervorgehoben, daß seit der Zeit des Gesetzgebers Oannes 
nichts Neues mehr erfunden wurde.‘) In sehr eigentümlicher Weise 
verknüpfte einer der bedeutendsten Vertreter der griechisch-römischen 
Stoa, Poseidonios?), die populäre Anschauung von einem goldenen Zeit- 
alter, einem ursprünglichen glückseligen Lebenszustand der Mensch- 
heit, mit der Auffassung von der segenspendenden und das Leben 
ordnenden Wirksamkeit bedeutender, durch ihre Weisheit hervor- 

1) Eine Grundlage für eine solche Anschauung wurde ja wohl schon durch 
die ältere Auffassung, namentlich durch die hohe Schätzung der Bedeutung 
gesetzgeberischer Persönlichkeiten, gewährt. Auch populäre Mythen, wie der 
vön Prometheus, mochten eine gewisse Anknüpfung bieten. Aber das Be- 
zeichnende und Bedeutsame ist auch hier die systematische Durchführung der 
ganzen Anschauung. 

2) Auch die öusvore, die im demokratischen Zeitalter eine demokratische 
Tugend ist, wird jetzt im monarchischen Zeitalter auf die überlegene An- 
weisung einzelner Persönlichkeiten zurückgeführt (vgl. z. B. Diod. V 65, 3). — 
Dies unterscheidet sich doch wesentlich von der Art, wie im Prometheus- 
mythos des Protagoras die ölum und «iöhg als allgemeine (somit demo- 
kratische) Eigenschaften den Menschen zuteil werden. 

3) In den schon angeführten Tzetzesscholien werden die Menschen be- 
zeichnender Weise zgoun®&oregor yeyovörsg genannt. 

4) Beros. frg. 1, 3. 5) Senec. epist. 90.
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ragender Persönlichkeiten. Nach seiner Darstellung lebten in jenem 
goldenen Zeitalter die Menschen unter der Herrschaft der Weisen. 
Unter ihrem Schutze und unter ihrer Leitung waren sie glücklich. 
Als die ursprüngliche Unschuld des Lebens immer mehr den ein- 
reißenden Lastern wich, gaben die Weisen Gesetze, um durch feste 
Ordnungen des Lebens die Leidenschaften zu bändigen und ein 
gesichertes Zusammenleben der Menschen zu. ermöglichen. Aber 
das Wirken der Weisen beschränkte sich nicht darauf, die Menschen 
zu regieren und später, als sie deren bedurften, ihnen Gesetze zu 
geben. Auch alles, was für die äußere Kultur des Menschen- 
geschlechtes wichtig und notwendig ist, was der technischen Ge- 
staltung des Lebens, seiner Sicherung gegen äußere Unbilden dient, 
lehrten sie die ihrer Leitung untergebenen Menschen, die aus sich 
heraus diese Erfindungen nicht zu machen imstande waren. 

Selbst diejenigen Vorstellungen, die wegen ihrer allgemeinen 
Geltung als notwendig und innerlich mit dem menschlichen Wesen 
verknüpft galten, vor allem die religiösen Anschauungen und die 
daraus hervorgehenden Einrichtungen '), werden in den Erzählungen, 
die uns von den-Taten der großen Gesetzgeber der Urzeit berichten, 
auf deren Lehre und Anleitung zurückgeführt?) Begreiflich, denn 
die Götter waren ja für diese rationalistische Anschauung Erzeug- 
nisse vernünftiger Spekulation oder vernünftiger Berechnung.°) Viel- 
leicht hat man zum Teil sogar die Begründung der menschlichen 

1) In Protagoras’ Gestaltung des Prometheusmythos bilden die einzelnen 
Menschen von sich aus die religiösen Vorstellungen aus. 

2) Vgl. Diod. 116,1. 145,1 (über Menes). II 38, 5. Arr. Ind. 7,8. Plut. 
de Isid. et Osir. 18. Inschrift der Isis (von-IosI. G. XII 5 nr. 14 v. 27£., von 
Andros I. G. XII 5 nr. 739 v. 95). Auch bei Beros. frg. 1, 8 ist es wohl in 
den isgöv idgöceıg enthalten. Wir sehen auch hier in gewissem Sinne die 
Umbildung einer mehr demokratischen Anschauung in eine monarchische, 
Wenn der Glaube an die Götter »du® bestand, mochte es sich nun um 
ein allgemeines, ungeschriebenes Gesetz oder das Gesetz eines bestimmten 
Staates handeln (vgl. Eurip. Hec. 799 f. Xen. Memorab. IV 4, 19. Dio Chrys. 
LXXV 8. Dümmler, Prol. zu Platons Staat 8. 35 f.), so wird es aus der all- 
gemeinen Entwicklung der Anschauungen begreiflich, daß jetzt auch auf 
diesem Gebiete die schöpferische Initiative einzelnen besonders hochstehenden 
Individuen zufällt, daß deren Wirken an die Stelle des Nomos tritt oder daß 
sie selbst den religiösen Nomos begründen. 

3) Sehr bemerkenswert scheint mir, daß in der Inschrift der Isis (von Ios 
1.6. XII 5 or. 14v. 35£, von Andros LG. XII 5 mr. 739 v. 114 f.) sogar die
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Sprache, die Bezeichnung der Dinge durch bestimmte konventio- 
nelle Benennungen den Anweisungen einzelner überlegener Indi- 
viduen zugeschrieben.!) 

Die äußere Gestaltung der allgemeinen Weltverbältnisse 
hat natürlich auch auf die Wandlung der Anschauung eingewirkt, 
wie umgekehrt letztere wieder beigetragen hat, auch der äußeren 
Entwicklung den Boden zu bereiten. Die rationalistischen Erzäh- 
lungen und Deutungen von den Taten der Götter, die als Er- 
finder, Gesetzgeber und starke Herrscher die Wohltäter der Mensch- 
heit geworden sind, was sind sie anders als Spiegelungen einer 
unter dem Zeichen der Monarchie stehenden Welt- 
geschichte??) 

naturrechtliche Begründung von Gutem und Bösem auf die Anweisung 
der Isis zurückgeführt wird. 

1) Darauf könnten Lucrez’ Äußerungen de rer. nat. V 1041 ff. führen, 
2) Den Einfluß, den die Geschichte Alexanders, die Herrschaftseinrichtungen 

seiner Nachfolger auf jene Erzählungen ausgeübt haben, können wir teilweise 
noch bie in das Einzelne nachweisen. Einen besonders charakteristischen 
Beleg bietet Diod. 117. Die Einrichtungen, die Osiris in Ägypten trifft (8 3), 
erinnern in auffallender Weise an die Anordnungen Alexanders des Großen 
in diesem Lande (Arr. anab. III 5, 4), und in den piloı des Zeus haben wir 
wohl ein Abbild der im Ptolemaeerreiche bestehenden Einrichtung zu er- 
kennen. Die Städtegründungen des Dionysos in Indien, von denen Diodor 
II 38, 5 nach Megasthenes erzählt, sind den Städtegründungen hellenistischer 
Herrscher nachgebildet (mgög 3 rodroig möAschv re dEıoAöyav yerndrijvaı arisınv, 
uerayaydıra rag nauag sig rohg södErovg Tomovg).



Fünftes Kapitel. 

Die hellenistische Religion. 
Die große Umwandlung des staatlichen Lebens, die neuen Strö- 

mungen und Bewegungen der geistigen Kultur, die der helleni- 
stischen Periode ihr besonderes Gepräge verleihen, machen sich 
auch im religiösen Leben geltend, bringen auch hier weitgreifende 
Veränderungen hervor. An sich sind die vorherrschenden Ten- 
denzen dieser Zeit, die stark individualistische Richtung und der 
einseitige Rationalismus der Lebensauffassung und Lebensgestaltung 
der Entwicklung einer eigentümlich religiösen Stimmung nicht ge- 
rade günstig.) Das Gefühl einer Abhängigkeit von höheren Ge- 
walten muß zurücktreten, wo der Mensch sich ganz auf sich selbst 
stellt und alles durch seine Vernunft regeln zu können glaubt oder 
rücksichtslos seinen eigenen Interessen nachgeht. Die überkom- 
menen geheiligten Ordnungen des Staates binden das Individuum 
nicht mehr, das im Begriff ist, durch sein persönliches Schaffen 
neue staatliche Bildungen, die das Gepräge seines eigenen Wesens 
tragen, hervorzurufen. Sie vermögen durch ihre Schranken nicht 
den leidenschaftlichen Ehrgeiz dessen zu hemmen, der die weite 
Welt seinem Wagemut und seiner Tatkraft offen sieht. Das trotzige 
Vertrauen auf die eigene Kraft, der kühne und kluge Gebrauch 
aller irgendwie in der Welt zur Verfügung stehenden Hilfsmittel 
fördern, so scheint es, die Zwecke des Individuums besser als die 
Scheu vor einer Welt göttlicher Wesen, die nur der Phantasie 
abergläubischer Toren oder der Notwendigkeit, die Masse der 
Menschen im Zaum zu halten, ihre Entstehung verdankt. Wohl 
mag man die großen Erscheinungen der Natur, wie Wasser und 
Erde, Sonne und Sterne als Götter bezeichnen. Für das mensch- 
liche Leben kommen andere Götter in Betracht: Gold und Silber, 
die dem Menschen alles verschaffen werden, was er bedarf, denn 

1) Vgl. auch die schöne Schilderung Wellhausens, Israel. u. jüd. Gesch. 
8. 233.
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die Welt ist käuflich.) Gern überläßt auch das Individuum den 
Himmel den Göttern, um nur die Erde desto völliger und un- 
gescheuter für sich in Anspruch nehmen zu können. Eine bis 
zum äußersten realistische Politik regelt ihr Verhältnis zur Religion 
nach dem Maße, in ‘dem diese sich gleich anderen Maechtmitteln den 
Interessen der herrschenden Persönlichkeit unterordnen und dienstbar 
machen läßt. Die Rücksicht auf eigenen Vorteil und Gewinn, das 
Streben nach unbedingter Herrschaft und Macht lassen keinen Raum 
für jene Welt gemeinsamer Empfindungen und Verpflichtungen, die 
die Voraussetzung für die Religion der Polis bildete. In den die Ge- 
schicke der damaligen Welt bestimmenden Ereignissen glaubt man 
nicht das Walten von zusammenhaltenden und die einzelnen bindenden 
Mächten zu erkennen, sondern vor allem die kühnen Taten oder die 
gewaltigen Frevel einzelner starker Persönlichkeiten. Die ungeheuren 
Schicksalswechsel, in denen große Reiche gegründet werden und 
bald wieder zusammenstürzen, gewähren das bewegte Bild eines 
unaufhörlichen Auf- und Niedersteigens von persönlichen Kräften 
‚und Interessen?), die in ihrem Aufeinanderstoßen, in immer neuen, 
überraschenden Erfolgen und Katastrophen den Lauf der Welt zu 
beherrschen scheinen. 

Dieser Charakter der Epoche findet seine eigentümlichste Ver- 
körperung in einer Gottheit, die durch ihr Wesen selbst das Walten 
göttlicher Mächte aufzuheben scheint, in der Tyche.?) Sie ist recht. 
eigentlich die Repräsentantin eines Weltlaufes, der in keiner Be- 
ziehung zu ethischen Gesetzen steht, unabhängig von allgemeinen 
bindenden Ordnungen erfolgt, dessen Wesen eben in einem unerklär- 
lichen, unaufhörliche Überraschungen bringenden Wechsel aller 
Geschicke liegt.) Die gewaltigen Peripetien in den Lebensschick- 
salen der Diadochen und Epigonen, aller jener Persönlichkeiten, deren 
Leben mit den Kämpfen unserer Epoche verknüpft ist, bilden die 
Szenerie, in der diese Gottheit die spannenden und erschütternden 

1) Menandr. frg. 537. 2) Vgl. Menandr. frg. 514. 
3) Vgl. zum folgenden auch die ausgezeichnete Charakteristik, die Rohde, 

Gr. Roman 276 ff. von der Bedeutung der Tyche in der hellenistischen Periode 
gibt. Über die Tyche in der früheren griechischen Religion verweise ich vor 
allem noch auf die Ausführungen von Lehrs, pop. Aufs.? 8, 175 ff, 

4) Vgl. z. B. Menandr. frg. 94. 288. 355. 417ed, 590, auch 531. Vgl. auch 
schon Eurip. frg. 152.
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Dramen menschlicher Ruhmes- und Leidensgeschiehte sich ab- 
wickeln läßt. 

Die Tyche „regiert alles“, alle menschlichen Gedanken und Hand- 
lungen stehen unter ihrem Einflusse, sind in Wahrheit ihr Werk; 
„die menschliche Voraussicht ist eitel Rauch und Geschwätz“! 
Der Mensch steht mit aller seiner Berechnung dem Lauf der Dinge 
ohnmächtig gegenüber.?2) Auch Tugend und gerechtes Handeln ver- 
mögen nicht die unheilvollen Wirkungen jener rätselhaften, launischen, 
alles menschliche Leben in einen ungeheuren, unberechenbaren 
Wirbel hineinziehenden Macht abzuwenden. Wo scheint da noch 
Raum für das Walten höherer Gewalten, zu denen der Mensch 
mit Ehrfurcht hinaufschaut, übrig zu bleiben? 

Die Religion der Griechen ist in einem Maße wie die keines 
anderen großen Kulturvolkes auf das engste mit der Entwicklung 
der künstlerischen Kultur verbunden. Die Freiheit und Manmnig- 
faltigkeit künstlerischer Gestaltung verkörpert sich in jener wunder- 
baren Götterwelt der griechischen Dichtung und Kunst, die in ihrer 
lebendigen Klarheit und Fülle dauernd mit der Schönheit und 
schöpferischen Kraft griechischen Wesens verknüpft zu sein scheinen. 
Man bezeichnet somit diese Religion nicht unzutreffend, wenn man 
sie Religion der Kunst nennt. Es fehlt ihr wohl nicht an ethischen 
Motiven, aber vor allem ist doch das ästhetische Streben in ihr 
herrschend, die inneren Beziehungen, die die Welt durchwalten, in 
lebendigen Gestalten zu sinnvoller persönlicher Verkörperung zu 
bringen.?) In diesem künstlerischen Charakter der Religion liegt nun 
aber ein Element, das ihre religiöse Kraft und Tiefe zu beeinträch- 
tigen droht, wie es gerade die tiefsten religiösen Denker der Griechen 
richtig herausgefühlt haben. Die große”Leichtigkeit und Beweg- 
    

1) Menandr. frg. 482. 483. 2) Menandr. frg. 460. 
3) Vgl. die tiefen Bemerkungen Rohdes Kl. Schr. Bd. II $. 318. und über 

die ethisch-ästhetische Bedeutung einer Götterwelt für die Griechen ins- 
besondere die schöne, wenn auch etwas einseitig idealisierende und systemati- 
sierende Darlegung von Lehrs, Pop. Aufs.? $. 1508. Den künstlerischen 
Charakter der griechischen Religion bezeichnet wieder in seiner wundervollen 
Weise J. Burckhardt, Weltgeschichtl. Betracht. 147: „Aber ein wohligeres 
Mitgefühl gibt es nicht, als das Hineinversenken in jene Welt, wo jeder neue 
Gedanke sogleich seine poetische Vergöttlichung und später dann seine ewige 
Kunstform findet und so vieles unaussprechlich bleiben darf, weil die Kunst 
es ausspricht.‘
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lichkeit, mit der die dichterisch-religiöse Phantasie in immer neuen 
oder. veränderten Gestalten die idealen Gegenbilder menschlicher 
Lebensbeziehungen schafft, bezeichnet die Gefahr dieser Religion, 
sich in wechselnden menschlichen Vorstellungen und Stimmungen 
zu verflüchtigen und die selbständige Existenz göttlichen Wesens 
im Spiele frei schaffender Phantasie aufzulösen. Diese Gefahr wird 
durch die Rationalisierung des geistigen Lebens gesteigert. 
Schon jene ritterlichen Schichten, aus denen das homerische Epos 
hervorgegangen ist, zeigen als ihr eigentümliches Lebenselement 
einen ausgesprochenen Rationalismus, der in der völligen Anthropo- 
morphisierung der göttlichen Gestalten zugleich ein Mittel findet, 
den Menschen innerlich von dem Banne religiöser Vorstellungen 
loszulösen. Auf dem Niveau menschlichen, ja allzumenschlichen 
Wesens verlieren die Gottheiten den geheimnisvollen Nimbus un- 
bedingt überlegener Gewalten. Allerdings handelt es sich in der 
Religion der homerischen Gedichte zunächst um gesellschaftlich 
und zeitlich begrenzte Anschauungen. Es würde sehr verkehrt sein, 
nach diesen das gesamte religiöse Leben des griechischen Volkes 
beurteilen zu wollen. Aber den ungeheuren Einfluß, den das 
homerische Epos auf die geistige Kultur der Griechen ausgeübt 
hat, müssen wir immer auch bei den religiösen Anschauungen im 
Auge haben‘), und der eigentümlich künstlerische Charakter der 
griechischen Religion ist mit der weiteren Entwicklung jener geistigen 
Kultur unzertrennlich verbunden geblieben. Andrerseits wissen wir, 
daß gerade in der nachhomerischen Zeit tiefer gehende populäre 
religiöse Strömungen das Leben des griechischen Volkes stark 
bewegt haben. Sie haben noch in der Folgezeit, wenn auch in 
scheinbar tief verborgenen Strömungen ihren Einfluß behauptet. 
Die Zeit der Perserkriege bringt für das religiöse Leben eine 
wichtige Entscheidung. Nicht nur, daß hier, allerdings ohne 
nachhaltige und dauernde Folgen, ein mächtiger Antrieb zur 
weiteren Entwicklung einer nationalen, das geschichtliche 
Leben des griechischen Volkes beherrschenden Religion gegeben 
wird. Bedeutsamer ist eine andere Wirkung. Die griechische 

1) Nur so verstehen wir auch die Schärfe der Opposition, die gerade von 
den Gesichtspunkten ernsteren religiösen Lebens aus gegen die homerische 
Dichtang erhoben worden ist.
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Bürgergemeinde erringt durch den Sieg über die Perser nicht bloß 
ihre politische, sondern auch ihre religiöse Autonomie. Die Gefahr 
der Herausbildung besonderer geistlicher Lebensordnungen und eines 
besonderen priesterlichen Standes, die Gefahr einer Hierarchisierung 
des griechischen Kulturlebens wird damit abgewandt. Der Staat 
regelt sein Verhältnis zu den Göttern selbständig, ohne priesterliche 
Autorität. Die Religion wird ausschließlich die Sache eines freien 
Bürgertums. 

Die Religion der griechischen Polis bezeichnet in gewissem Sinne 
die Höhe der Entwicklung volkstümlicher griechischer Religion. 
Sie verbindet mit der Lebendigkeit und Freiheit in der Gestaltung 
der religiösen Welt, wie sie der künstlerischen Religion eigen ist, 
eine gewisse Innigkeit und Tiefe religiöser Empfindung. Der 
Glaube an ein das Einzelleben beherrschendes höheres Recht staat- 
licher Gemeinschaft findet einen besonders charakteristischen Aus- 
druck in der Ehrfurcht, mit der das Bürgertum der griechischen 
Polis in seiner besten Zeit vor den diese Gemeinschaft gründenden 
und schützenden Mächten sich beugt. Erst von der Zersetzung 
dieser in der Polis verkörperten Gemeinschaftsidee aus, wie sie 
durch einen einseitigen Individualismus erfolgt ist, verstehen wir 
in vollem Maße die weitere Entwicklung oder Umbildung der reli- 
giösen Anschauungen in der hellenistischen Zeit. Der religiöse 
Charakter der griechischen Polis kann nicht stark genug betont 
werden. Um uns die Bedeutung, die die Religion für das Leben 
der Polis hatte, klar zu veranschaulichen, brauchen wir nur an die 
Stellung zu denken, die Platon — ebenso ein tief religiöser Genius, 
wie ein von dem Ideal des Gemeinschaftslebens der Polis erfüllter 
Denker — in den „Gesetzen“ der Religion seiner Polis zuweist. 
Die Athener, die die Schlachten der Perserkriege geschlagen, für 
die Aeschylos seine Dramen gedichtet, sind eine von dem Glauben 
an das Walten der vaterländischen Götter innerlich erfüllte Ge- 
meinde; sie stehen anders zu ihren Göttern als die Helden Homers. 
Die Gottheiten, die das fromme Herkommen des Staates zu ehren 
gebietet, sind mit dem Leben des freien selbständigen Bürgertums 
auf das innigste verbunden. Sie ‘schützen nicht nur den äußeren 
Bestand des Staates, sondern repräsentieren auch seine inneren 
Lebenskräfte, die schöpferische Tätigkeit seines Bürgertums. Für 

. diese nicht despotischer Gewalt unterworfene, aber auch nicht



* 
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gesetzloser Willkür hingegebene Bürgergemeinde!) verknüpft sich 
— in der tiefsten religiösen Fassung der Staatsidee — mit der 
göttlichen Macht, die über dem Staate waltet, die heilige Ord- 
nung, deren Verwirklichung das Leben der staatlichen Gemein- 
schaft erst seiner höchsten Bestimmung zuführt. Nirgends wohl 
hat diese ideale Aufgabe eines Bürgertums, das in der Erfüllung 
der heiligen gesetzlichen Ordnung zugleich sein eigenstes inneres 
Wesen entfaltet, einen lebendigeren und tieferen Ausdruck erhalten 
als im Verhältnis des athenischen Volkes zu seiner Göttin Athena, 

Aber die Polis verfällt. Ihr Bürgertum hört auf, eine schöpfe- 
vische Macht zu sein. In das Schicksal der Polis verflicht sich 
auch das ihrer Gottheiten. Wenn die Götter des Orients, nament- 
lich der semitischen Völker, vornehmlich Gottheiten des Landes 
sind, wenn das besondere Leben des Gottes sich auf das engste 
mit dem Boden eines bestimmten Landes, dessen Herr oder Baal 
er ist”), verbindet, so sind die Götter der hellenischen Polis vor 
allem Götter des Volkes, der Gemeinde?) Sie leben in dem 
Bürgertum, das sie verehrt. Mit der Ohnmacht der Polis verlieren 
auch ihre Götter ihr selbständiges Leben und ihre innere Kraft. 
Es ist die Kehrseite des religiösen Charakters der griechischen 
Polis, die wir hiermit berühren, das einseitig staatliche Gepräge 
der griechischen Religion in der Blütezeit der Polis. Die Religion 
war der eigentümliche Ausdruck des Lebens der Polis geworden. 
Das religiöse Leben war immer mehr in den Lebenszwecken staat- 
licher Gemeinschaft aufgegangen. Es vermochte so gegenüber den 
treibenden Kräften staatlicher Lebensgestaltung, die sich in der 
hellenischen Polis verkörperten, keine volle Selbständigkeit zu ge- 
winnen. Die Götter der Polis hatten ihr eigenes Wesen zu eng 

1) Vgl. Aeschyl. Eumen. v. 519f. 686. 
2) Diese Verbindung findet — in universalerer Erstreckung — einen cha- 

rakteristischen Ausdruck in dem Bel mätäti, dem „Herru der Länder“ der 
babylonischen Religion. 

3) Natürlich fehlt auch bei ihnen nicht die Beziehung zum Lande. Athena 
ist nicht bloß die Göttin des athenischen Volkes, sondern zugleich auch Landes- 
göttin, wie wir umgekehrt ja auch im Orient das im Verhältnis des Gottes 
zu seinem Stamme oder Volke wurzelnde Element finden (vgl. Robertson 
Smith, Religion der Semiten $. 27ff). Hier kommt es darauf an, dasjenige 
Moment, das im religiösen Leben und in der religiösen Anschauung der Polis 
das wirksamste gewesen ist, in den Vordergrund zu stellen.
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mit dem besonderen Wesen und Leben der Polis verbunden. In 
dem Maße, als die Polis jetzt umfassenderen Bildungen weicht oder 
durch die besonderen Lebenszwecke und Tendenzen des Individuums 
zurückgedrängt wird, haben auch die Gottheiten der Polis ihre große 
geschichtliche Rolle ausgespielt. Neue Gewalten und Richtungen 
des Lebens kommen empor. Die schöpferischen Kräfte des Lebens 
werden jetzt durch die weisen und starken Individuen repräsentiert. 

"Das herrschende Individuum in seiner unbegrenzten Kraft und 
seiner überlegenen Einsicht stellt das lebenschaffende Prinzip und 
die alles bestimmende Norm staatlicher Organisation dar. Die 
geistige und sittliche Kultur gipfelt in der höheren Erkenntnis 
und Lebenskunst des philosophischen Individuums und empfängt 
zugleich von diesem ihre untrügliche Regel. So zieht sich auch 
der religiöse Inhalthellenischer Lebensgestaltungen immer 
mehr in diesen führenden und herrschenden Persönlich- 
keiten zusammmen. Die Apotheose des königlichen, durch 
seine Tugend und Kraft inkommensurablen Individuums ist die 
Folge der veränderten Lebensrichtungen. Damit ist aber eine Um- 
wandlung der religiösen Auffassung selbst gegeben. Die neue Ent- 
wicklung führt, indem sie die herrschenden Individuen in die Sphäre 
der göttlichen Mächte erhebt, nicht nur dazu, diese Individuen den 
wirklichen Göttern anzunähern, sondern zugleich auch, durch sie 
die Götter zu ersetzen‘) Ihr persönlicher Herrscherwille 
tritt an die Stelle des gemeinsamen, von den Gottheiten ge- 
schützten und vertretenen Gesetzes, das als höchste Instanz des 
Lebens über dem Bürgertum der Polis stand und dieses innerlich 
band. Wider sie hat das Gesetz keine Geltung; sie können einer 
gemeinschaftlichen Ordnung nicht unterworfen werden, weil sie das 
wahre Gesetz in sich selbst tragen und dieses mit souveräner Sicher- 
heit im Leben verkörpern. Sie sind selbst lebendes Gesetz und 
damit über alle besonderen Gesetze erhaben.?) Und andererseits 

1) Es ist in dieser Beziehung durchaus bezeichnend, daß ihnen loddso: 
sıuei, göttergleiche Ehren, zuteil werden. 

2) Vgl. z.B. Arist. Pol. 1284 Aff. Plato Polit. 35 p. 297. 41 p. 303°. Dio 
Chrys. III 10. „Stud. z. Entw. d. Monarchie“ 8, 24f. Sehr charakteristisch auch 
Anaxarchos bei Plut. v. Alex. 52: 6 0} (sc. AlkEuvögos) Eogiaran nAniov Bonso 
Avögdnodor dvdohnav vouon ne) Yoyov dedoınag, ols aurbv mooonxeL vöuov 
zlvaı nal ögov tür dıralaov. Die Begründung des Rechtes des Herrschers



Fünftes Kapitel. Die hellenistische Religion. 209 

vertritt und ersetzt ihre persönliche Macht die Macht der Götter, 
von denen man vielfach im besten Falle nicht weiß, ob sie sich 
um die Verhältnisse der Menschen kümmern. Der mächtige Herr- 
scher aber ist den Menschen nahe, seine Herrschaft macht sich in 
ihren Wirkungen fühlbar. Er ist den Untertanen mit seiner Hilfe, 
wenn sie deren bedürfen, gegenwärtig.‘) So wird er als eine leben- 
dige Macht, die in ihr Leben eingreift, ihnen zugleich die höchste 
Autorität, die Unterwerfung und Gehorsam heischt. _ 

So tritt uns in der Apotheose des hellenistischen Königtums die 
völlige Anthropomorphisierung hellenischer Religion entgegen. Nur 
von diesem Gesichtspunkt aus können wir den Herrscherkult, über 
dessen Genesis und entscheidende Motive so viel gestritten worden 
ist, verstehen. Es handelt sich hier um ein Aufsteigen des 
Menschlichen zur göttlichen Sphäre, das auf der beson- 
deren Kraft eines eigenartigen oder einzigartigen Indivi- 
duums beruht. Es handelt sich um ein zu göttlicher oder 
wenigstens gottähnlicher Wirksamkeit gesteigertes 
menschliches Dasein. Im Orient dagegen finden wir ein Herab- 
steigen des Göttlichen zum Menschlichen. Hier ist die An- 
schauung durchaus von der Idee der göttlichen Macht und 
Herrschaft aus orientiert, das Menschliche, insbesondere auch 
die Stellung des Königs, ist nur Werkzeug, ein Mittel für die 
Wirksamkeit des Gottes. Ganz anders im Hellenismus. Das Indivi- 
duum darf hier auf Grund seiner das Maß des Gemeinmenschlichen 
überragenden gottähnlichen Fähigkeit, auf Grund seiner Leistungen, 
die das schöpferische Tun der Götter repräsentieren oder ersetzen, 
göttliche Ehrung beanspruchen. Durch sein persönliches Schaffen 
begründet es neue Lebenszusammenhänge, befestigt die bisher be- 
stehenden von neuem oder bildet sie um. Wie die Götter der 
Polis und die Heroen der Vorzeit, die als Archegeten (Nowss doyn- 
yercı und xrioreı oder oixıorei) verehrt wurden, die äußere und 
politische Existenz der Stadt, ihre grundlegenden Ordnungen in 
das Leben gerufen hatten, so verknüpfen sich jetzt die großen po- 
litischen Gründungen der Epoche, insbesondere die umfassenden 
Reichsgründungen, mit der Person der Herrscher, die eben hierin 

ist bei Anaxarchos eine andere als bei Platon und Aristoteles, aber das 
Ergebnis das gleiche. 

1) Dur. frg. 30. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL 1. 14
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gerade ihre gottähnliche Kraft offenbaren. Nichts kann uns das 
Wesen dieser Apotheose besser veranschaulichen als ein Vergleich 
mit dem Lande, in dem die orientalische Forın des Gottkönigtums 
heimisch ist, mit Ägypten. Hier ist die göttliche Verehrung des 
Herrschers mit der allgemeinen Ordnung des Landes verbun- 
den; die Untertanen werden in diese Ordnung hineingeboren, müssen 
sie als ein Verhängnis, dem sie sich nicht entzichen können, an- 
nehmen. In der Machtsphäre des hellenistischen Königtums sind 
es schöpferische persönliche Akte und Eigenschaften der 
herrschenden Individuen, die bestimmte Gemeinden, Bewohner eines 
bestimmten Reiches von ihnen abhängig machen.‘) In Ägypten 
ist es eine Institution, die durch die religiöse Autorität gedeckt 
und ausgeprägt wird. Amon-Rö verkörpert sich allgemein in dem 
Königtum als solchem®), und der sakrale Charakter dieser Herr- 
schaft ist wesentlich unabhängig davon, ob der König Amenhötep 
oder Dhutmose, Usertesen oder Amenhemhat heißt. In den helle- 
nistischen Herrschaften dagegen schöpft der Herrscher aus seiner 
Person das Recht, seine Herrschaft mit göttlicher Autorität zu 
umkleiden. Der göttliche Charakter des Königtums, wie ihn 
Alexander und seine Nachfolger zum Ausdruck bringen, entwickelt. 
sich erst an einer bestimmten Persönlichkeit als solcher? 
Nach orientalischer Anschauung empfängt das Menschliche, so- 
weit es sakrale Autorität genießt, diese ausschließlich erst von der 
Gottheit. In dem Träger des Königtums wird eben der Gott selbst. 
verehrt. So ist es aber nicht beim hellenistischen Königtum, bei 
dem die Gottheit hinter dem herrschenden Individuum zurücktritt. 
Gerade bei dem großen Archegeten hellenistischer Herrschaft, bei 
Alexander, vermögen wir dies deutlich zu erkennen. Das Primäre 
ist hier nicht die religiöse Autorität des Zeus Ammon, sondern 
das unbedingte und unermeßliche Recht einer großen Herrscher- 

1) Dies gilt wenigstens für die ursprüngliche Begründung, von der die spätere Orientalisierung und Kanonisierung der Institution wohl zu schei- 
den ist. 

2) Hieraus erklärt sich wohl auch ein Kult, wie ihn einzelne Pharaonen. ihrem eigenen Königtum darbringen. Ein solcher Kult würde in den helle- nistischen Königreichen kaum denkbar sein. 
3) Das Recht dieser Persönlichkeit überträgt sich dann in gewissem Sinne auf die Dynastie,
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persönlichkeit. Die religiöse Sanktion der Herrschaft steht nicht 
außerhalb des persönlichen Inhaltes von Alexanders Lebenswerk, 
sondern verschmilzt mit diesem. Zunächst in mystischem Halb- 
dunkel gehalten, gewinnt das Verhältnis Alexanders zu Zeus Ammon 
einen bestimmten Inhalt und seine wahre Bedeutung erst in der 
Persönlichkeit des Königs selbst, eine klare und unverhüllte Aus- 
prägung erst im weiteren Verlaufe in den Erfolgen seiner Regie- 
rung, in dem Fortschritte der Welteroberung und der Weltherr- 

‚schaft. Wohl hat kluge staatsmännische Berechnung bei der Wahl 
- gerade des Gottes Ammon eine Rolle gespielt. Aber andererseits, 

was hätte die Autorität des Ammonheiligtums bedeutet ohne die 
Person dessen, der den Willen und die Macht hatte, sich die 
Welt zu unterwerfen? Auch das Verhältnis der Verehrenden zum 
göttlich verehrten Herrscher hat, ursprünglich wenigstens, eine 
gewisse persönliche Begründung. Es findet eine Mitwirkung der 
Verehrenden statt, eine Erhebung des Herrschers zur göttlichen 
Sphäre, unter Umständen auch eine Ablehnung oder wenigstens 
eine Kritik des Anspruches auf gottähnliche Ehren. In dieser 
Hinsicht gerade ist die Gesandtschaft, durch die Alexander von 
den griechischen Staaten göttliche Ehren verlangt, von charakteri- 
stischer Bedeutung. 

So ist der hellenistische Herrscherkult — religiös betrachtet — 
ein Ergebnis einer fortschreitenden Anthropomorphisierung und Po- 
litisierung der hellenischen Religion. Wir dürfen nicht in erster 
Linie fragen, ob und inwieweit es hellenisch empfindenden Men- 
schen überhaupt möglich gewesen sei, an einer solchen sakralen 
Verehrung menschlicher Individuen teilzunehmen, sondern wie es 
ihnen möglich geworden ist. Nur aus der eigentümlichen Aus- 
prägung, die das religiöse Element im Rahmen der hellenischen 
Gesamtentwicklung gewonnen hat, läßt sich diese geschichtliche 
Erscheinung begreifen. Der Königskult ist der Ausdruck eines 
tiefgehenden Wandels in den Daseinsbedingungen, die die helleni- 
schen Menschen erfahren haben, aber die Voraussetzung für seine 

_ geschichtliche Möglichkeit ist eben der enge Zusammenhang, in 
den die hellenische Religion mit den politischen und sozialen Ge- 
staltungen getreten war. Dabei dürfen wir allerdings auch nicht 
verkennen, daß in dem eigenartigen Charakter älterer religiöser 
Vorstellungen der Hellenen die Möglichkeit einer Anknüpfung für 

14*
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die Verehrung starker und mächtiger Individuen gegeben war. Es 
ist der Heroenkult, auf den wir hier hinzuweisen haben. Der 
Herrscherkult ist nicht identisch mit der Heroenverehrung, wie 
eine moderne Auffassung, die zu ausschließlich in bestimmten For- 
men des religiösen Kultes auch das Wesen der religiösen Erschei- 
nung sehen möchte, vorauszusetzen geneigt ist. Aber eine Ver- 
wandtschaft der Anschauung ist unverkennbar. Auch für den 
Glauben an die Heroen ist jedenfalls charakteristisch, daß ein Auf- 
steigen von der menschlichen zu einer höheren Sphäre angenommen 
wird, mögen nun die Heroen ihrem Wesen nach „gesteigerte Men- 
schenseelen“ oder „depotenzierte Göttergestalten“ sein.‘) Auch wenn 
sie ursprünglich Götter waren, die auf dem Wege der Anthropo- 
morphisierung — vor allem durch das Epos — zu Menschen ge- 
worden sind, so sind sie doch als Heroen erst yon der Stufe mensch- 
lichen Daseins zu einer höheren emporgestiegen. Und besonders 
diejenigen Heroen, die eine weit über den lokalen Heroenkult hin- 
ausgehende Verbreitung, eine universalere Wirksamkeit gefunden 
hatten, wie vornehmlich Herakles, waren in besonderem Maße ge- 

1) Vgl. Rohde, Psyche, S. 148, 2. Im Gegensatz zu diesem vor allem 
E.Meyer, Gesch.d. Alt. IIS.425ff, Usener, Götternamen, S. 247ff.; namentlich 
$.254f. Man wird wohl überhaupt nichteine zu schroffe Alternative stellen dürfen. 
Das unbedingte Entweder — Oder scheint mir hier nicht am Platze. Bei 
manchen Heroengestalten, und zwar gerade den bedeutendsten und wirksam- 
sten, wie Herakles, Asklepios u. a, wird man den ursprünglich göttlichen 
Charakter kaum bestreiten können — auch Rohde tut das ja nicht unbedingt 
—; bei anderen aber wiederum dürfte, es schwer sein, eine ehemalige selbst- 
ständige göttliche Existenz nachzuweisen oder wenigstens als wahrscheinlich 
zu eruieren. Man braucht ja auch nicht im Ahnenkult die einzige Lösung 
zu finden. Wir könnten uns denken, daß, wie man in den Ahnen die Be- 
gründer besonderer gentilizischer Zusammenhänge verehrte, so auch diejeni- 
gen, die als die Archegeten umfassender staatlicher Verbindungen und als 
Begründer der staatlichen Ordnung galten, zu einem höheren, wenigstens 
halbgöttlichen Leben hinaufgerückt worden seien. Indessen sind hier noch 
viele offene Fragen, und wir werden uns vor zu schnellen allgemeinen For- 
mulierungen hüten müssen. — Es scheint jetzt, daß es auch außerhalb des 
griechischen Kulturkreises nicht völlig an Analogien für Vergötterung von 
Menschen fehlt. So hat für Ägypten Sethe (Unters. z. Gesch. u. Altertumsk. 
Ägyptens II 4) die Vergötterung eines ehemaligen Menschen, Imhötep, wahr- 
scheinlich gemacht. Für das Verständnis des hellenistischen BHerrscherkults 
wird sich allerdings aus diesem Fall und aus ähnlichen anderen kaum etwas 
gewinnen lassen.
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eignet, Vorbilder für die Vergöttlichung lebender Herscher zu 
werden. Herakles und Dionysos, die beiden Gestalten, die wie 
keine anderen für die Apotheose Alexanders und seiner Nachfolger 
Bedeutung gewonnen haben, zeigen in eigentümlicher Weise das 
Durcheinanderfließen des heroischen und göttlichen Elementes. 
Herakles, der in seiner Wirksamkeit nicht an einen bestimmten 
Ort gebundene gewaltige Heros, gewinnt sich durch seine Taten 
den Aufgang zum Olymp, Dionysos, der Gott, kämpft und siegt in 
irdischem Wandel, einem Heros vergleichbar. 

So begreifen wir den Zusammmenhang, in den die Vergöttlichung 
der großen und starken Herrscherpersönlichkeiten mit dem Heroen- 
glauben gebracht werden konnte. Ehensosehr erkennen wir aber 
andererseits die Umbildung der Verhältnisse und Anschauungen. - 
Bei aller Bedeutung, die für das Bürgertum einer hellenischen 
Polis der Glaube an die Wirksamkeit eines heroischen Archegeten 
hatte, so lebten doch die Kräfte, die der Archeget der von ihm 
gegründeten Polis hinterlassen hatte, in dem Bürgertum selbst 
fort, dessen selbständige Existenz ja gerade ihm verdankt wurde. 
Jetzt sind es die mächtigen Herrscher, die durch den unmittelbaren 
Druck ihrer Macht es empfinden lassen, daß nicht von der eigenen 
Tätigkeit eines selbständigen Bürgertums, sondern von ihrem 
Wirken das Dasein der politischen Bildungen abhängt. 

Wie hat nun der Herrscherkult auf die Weiterentwicklung des 
religiösen Lebens und der religiösen Anschauung gewirkt? Natür- 
lich hat er im allgemeinen die Tendenz, aus der er selbst hervor- 
gegangen ist, die Tendenz der Anthropomorphisierung und Politi- 
sierung der Religion, verstärkt. Aber es erhebt sich weiter die 
Frage, ob er nicht durch seine Existenz an sich schon das Wesen 
religiöser Empfindung, soweit dieses auf einer inneren Hingebung 
an den Gegenstand des Glaubens beruht, aufgehoben habe. Diese 
Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Zunächst dürfen wir 
gewiß sagen, daß der rationalistische Grundzug, der auch tief in 
die religiöse Auffassung eingedrungen war, es den aufgeklärten 
Geistern erleichterte, sich mit der sakralen Verehrung lebender In- 
dividuen abzufinden. Die staatliche Religion war ein Teil der 
staatlichen Ordnung. Aber diesen Begriff staatlicher Ordnung, den 
Begriff des Nomos, hatte die individualistische Aufklärung seit der 
Zeit der Sophistik aufgelöst, ihm seine innerlich verpflichtende
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Kraft genommen. Forderte es das Interesse der Aufriehtung einer 
festen staatlichen Ordnung, auch den mächtigen Herrscher eines 
Staates unter die Gottheiten des Staates aufzunehmen, so konnte 
das aufgeklärte Individuum, das sich innerlich von der gemein- 
samen Lebensordnung der Polis losgelöst hatte, in dem staatlichen 
Interesse eine Rechtfertigung ebenso für den Königskult wie für 
den Kult bestimmter Gottheiten finden. Die tatsächliche Hilfe, die 
man von einem starken Herrscher empfing, die besonderen: Be- 
ziehungen, in denen das Leben eines Staates oder Volkes zu ihm 
stand, schienen seine sakrale Verehrung noch eher zu begründen, 
als die Verehrung ihrem Wesen nach unbekannter oder dem Leben 
des bestimmten Staates fernstehender Gottheiten!) _ 

So mochte sich das aufgeklärte Denken auch mit dem Herrscher- 
kult auseinandersetzen als einer Einrichtung, die die innere Frei- 
heit und Unabhängigkeit des Individuums wenig beeinträchtigte, 
um so mehr, da es sich ja nur um einen äußeren Kult zu handeln 
schien. Aber für das allgemeine Leben waren die Folgen doch 
bedeutender. Der Königskult war — trotz der Wichtigkeit, die 
für ihn die Anschauung von einer unendlichen inneren Überlegen- 
heit bestimmter Individuen besaß — vor allemi ein Ausdruck neuer 
Machtverhältnisse. Er bezeichnete die Abhängigkeit, in der 
man sich von der überlegenen Macht einzelner Individuen befand. 
Zunächst fehlten ihm deshalb auch die Begleiterscheinungen nicht, 
die überhaupt mit der Verehrung der äußeren Macht verbunden 
zu sein pflegen, charakterlose Schmeichelei und Unterwürfigkeit, 
Dieser Machtkult ist verhängnisvoll für die Unabhängigkeit sitt- 
lichen Handelns und die Selbständigkeit religiöser Empfindung. 
Wer möchte leugnen, daß gerade auch in der hellenistischen Epoche 
ein solcher Opportunismus der Lebensanschauung und Lebens- 
haltung seine tiefgreifenden Wirkungen ausgeübt habe? 

Auch das dürfen wir nicht verkennen, daß das Leben der Herr- 
scher selbst, die jetzt göttliche Ehren für sich beanspruchten, ihre 
Verflechtung in die wildesten Machtkämpfe und die gewissen- 

1) Eine derartige Auffassung liegt anscheinend den charakteristischen Äußerungen des Anaxarchos bei Arr. Anab. IV 10, 6f. zugrunde, daß die Makedonen ihren König mit viel größerem Rechte mit göttlichen Ehren schmücken würden, als den „Ihebaner“ Dionysos und den „Argeier“‘ Herakles, die sie beide eigentlich gar nichts angingen.
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losesten Intriguen, vielfach dazu beitragen mochte, eine Religion 
zu diskreditieren, die die Vergötterung von solchen Machthabern 
gestattet. Wenn es schon bei den Bewohnern des hellenischen 
Olymp zum Teil recht menschlich zuging, so übertrafen in dieser 
Hinsicht manche der hellenistischen Herrscher noch beträchtlich 
ihre göttlichen Vorgänger. 

Indessen auf diese Wirkungen des Herrscherkultes, die sich na- 
mentlich in seiner weiteren Ausgestaltung und Entwicklung offen- 
baren, dürfen wir unsere Betrachtung nicht beschränken. Er steht 
doch eben in einem inneren Zusammenhang mit der zunehmenden 
Unselbständigkeit im öffentlichen Leben, denı Mangel freier 
Selbstbestimmung in den wichtigsten Beziehungen des poli- 
tischen Daseins. Darüber darf uns auch alle Selbstherrlichkeit des 
einzelnen Individuums, die wir gerade in dieser Periode so stark 
ausgeprägt finden, nicht hinwegtäuschen. Es kommt die Zeit, wo 
jene Verkörperung aller schützenden und neues Leben schaffenden 
Ordnungen und Kräfte in der umfassenden Gewalt einer über- 
legenen Herrscherpersönlichkeit, wie sie im Herrscherkult Ausdruck 
findet, wirklich auch über die Gemüter der Menschen Macht ge- 
winnt. Ja, man wird sagen dürfen, daß sie auch schon in unserer 
Epoche zum Teil eine solche Macht gewonnen hat. Aber in vollem 
Maße allerdings tritt diese Wirkung erst dann ein, als alle früher 
selbständigen Machtbildungen antiker Kulturwelt in der einheit- 
lichen Gewalt eines Welthexrschers aufgelöst sind. Da wird der 
Herrscherkult wirkliche Religion, wie es die Religion der Polis 
gewesen war. Die sakrale Verehrung der obersten Herrschergewalt 
des Weltreiches ist nicht mehr bloß eine durch die Umstände 
auferlegte Notwendigkeit, mit der man sich äußerlich ab- 
findet, sondern ihr entspricht zugleich auch die innere Empfin- 
dung der Abhängigkeit. Denn diese oberste Gewalt ist ja 
nicht nur die letzte Instanz aller äußeren Machtverhältnisse der 
damaligen Welt, sondern zugleich auch die schöpferische Potenz 
und die höchste Norm aller Lebensgestaltung. Wir haben jetzt 
durch griechische Inschriften, namentlich aus der Zeit des Augustus, 
einen tieferen Einblick in diese eigentümliche-Welt von Empfin- 
dungen gewonnen. Wir dürfen den überschwänglichen Stil, den 
solche panegyrische Inschriften tragen, in “Rechnung ziehen, aber 
wir haben kein Recht, die Echtheit des zugrunde liegenden Gefühls
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anzuzweifeln. Die Sprache, die den Herrscher der Welt als den 
Erretter oder Heiland der Welt, die ohne sein Erscheinen dem 
Untergange verfallen wäre, bezeichnet, bringt die innere Lage der 
damaligen Menschheit zum Ausdruck, einer Menschheit, die an der 
eigenen Kraft, ihr Leben zu schützen und fruchtbringend zu ge- 
stalten, verzweifelt. Die Predigt des Evangeliums vom Weltheiland 
hat eine Parallele gefunden in dem „Evangelium“ der Geburt des 
kaiserlichen Weltherrschers. Aber die Parallele stellt uns zugleich 
den Gegensatz vor Augen. Es ist ein Gegensatz von entscheiden- 
der Bedeutung. Auf der einen Seite die Apotheose des Welt- 
reiches, der gegenwärtigen Weltgestaltung und ihrer höchsten 
Potenz, der Person des Kaisers, auf der anderen ein Reich, das 
nicht von dieser Welt ist, ein neuer Lebenszusammenhang, der 
in der Gemeinschaft mit einem überweltlichen @otte wurzelt, 
eine zukünftige Entwicklung von unendlicher Größe in sich 
tragend. 

Die Apotheose der Herrscher bezeichnet, wie wir gesehen haben, 
die höchste Ausbildung des anthropomorphen Charakters helle- 
nischer Religion. Es ist begreiflich — und ist vorher auch schon 
angedeutet worden —, daß ein so eigentümlicher und eingreifender 
Vorgang nicht ohne Einfluß auf die weitere Gestaltung der reli- 
giösen Anschauungen bleiben konnte. Man erlebte es jetzt, wie 
Menschen zu Göttern oder gottähnlichen Gestalten wurden. Sollte 
nicht das gleiche mit den bereits längst bestehenden Gottheiten 
einmal der Fall gewesen sein? Verdankten nicht auch Zeus und 
die übrigen Götter des Olymp einer solchen Apotheose ihre gött- 
lichen Ehren? Es schien so für das aufgeklärte Denken die Ge- 
nesis des Olymp ihre Erklärung zu finden. Man brauchte nur die 
heilige Geschichte der großen Götter auszudeuten und umzugestalten 
nach der Analogie der Gegenwart, sie ganz auf das Niveau mensch- 
licher Erlebnisse zu stellen. Dann waren diese Götter gewaltige 
Helden, große Weise und Wohltäter der Vorzeit, die durch ihre 
Taten, Erfindungen und Einrichtungen sich ein Anrecht darauf er- 
worben hatten, durch außerordentliche Ehrungen auf eine über- 
menschliche Stufe schon bei Lebzeiten erhoben oder wenigstens 
nach ihren Tode einer solchen Erhebung teilhaftig zu werden und 
in ewigem Andenken "bei den dankbaren Menschen fortzulebeif. 
Darin bestand ja — nach einer solchen Anschauung — im wesent:
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lichen die Göttlichkeit. Es war eine Entleerung und Degradierung 
göttlichen Wesens, die damit vollzogen wurde. Aber gerade hier- 
für waren in dem Denken der Aufklärung schon die Voraus- 
setzungen in reichem Maße vorhanden. Die Götterwelt war ja be- 
reits in der individualistischen Auffassung der Sophistik nichts 
anderes geworden als ein Reflex menschlicher Bedürfnisse und In- 
stitutionen.‘) Die Götterverehrung erschien dieser Auffassung nicht 
mehr als eine gemeinsame innere Lebensnotwendigkeit für ein durch 
sie verbundenes Bürgertum, sondern als eine auf menschlicher Will- 
kür beruhende Satzung. Die Religion war danach zu einem Aus- 
fluß berechnender Staatsräson geworden. Damit war der entschei- 
dende Schritt geschehen. Die religiöse Ordnung war somit — 
ebenso wie der Nomos im allgemeinen — abhängig geworden von 
den Maßstäben der diese Ordnung nach ihrem eigenen Denken be- 
urteilenden oder nach ihrem Interesse bewertenden Individuen. Die 
Götter mußten es sich gefallen lassen, nach der Bedeutung, die sie 
für das aufgeklärte Denken des einzelnen oder für die Verwirk- 
lichung der Lebenszwecke der Individuen hatten, auf ihr Existenz- 
recht hin geprüft zu werden. Die lebendigen Beziehungen zu einer 
mächtigen Persönlichkeit, deren schützende und Wohltaten spen- 
dende Wirksamkeit man in der Gegenwart empfand, erschienen 
gerade dem aufgeklärten Standpunkt als die beste Rechtfertigung 
für göttliche Ehrung einer solchen Persönlichkeit.) Lag es da 
nicht nahe, derartige Motive für die Vergöttlichung gerade in jene 
mythische Vorzeit zu projizieren, in der die Wirkungen einer das 
gesamte Leben umgestaltenden, die Menschen auf eine höhere Kultur- 
stufe erhebenden Tätigkeit als besonders groß und durchgreifend 
gedacht werden konnten ?°) 

Bereits Prodikos hatte darzulegen versucht, daß die Verehrung 
bestimmter Gottheiten aus dem Nutzen erwachsen sei, den be- 
stimmte Naturerscheinungen den Menschen bringen. „Das die 
Menschen Ernährende und ihnen Wobltätige“ sei göttlicher Namen 

1) Vgl. Bd.IS. 52£. 
2) Diese Auffassung tritt sehr deutlich in den Äußerungen zutage, die 

dem Anaxarchos bei Arrian, Anab. IV 10, 6f. aus Anlaß der Frage der 
Proskynesis Alexanders zugeschrieben werden. Vgl. oben $. 214, 1. 

3) Dies ist sehr klar zu ersehen aus der dem Euhemeros zugeschriebenen 
Äußerung (Sext. IX 17): „ör’ Tv &ranros dvdohnov Blog“ usw.
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und göttlicher Ehrung teilhaftig geworden.) Es war eine Weiter- führung dieses Gedankens auf dem Wege der schon begonnenen rationalistischen Deutung und entsprach einem allgemeinen, in der Aufklärung begründeten Zuge geistiger Anschauung, wenn man den Nutzen, den die Menschen so aus der Natur zogen, auf Er- findungen zurückführte und bestimmte Göttergestalten, wie Dio- nysos, Demeter usw., aus der Apotheose ursprünglich menschlicher Erfinder hervorgehen ließ.?) 
So sind in den geistigen Tendenzen der Aufklärung und in den geschichtlichen Erlebnissen der hellenistischen Gegenwart die Be- dingungen für jene Erscheinung gegeben, die wir mit dem Namen: Euhemerismus bezeichnen, die Einfügung der Gestalten und Taten der Götter in einen rationalistisch-historischen Pragmatismus, der alles scheinbar Übermenschliche und Wunderbare auf die natür- lichste Weise erklärt, die Welt des Göttlichen nicht bloß den Vor- . stellungen, sondern auch den Interessen der Menschen auf das un- mittelbarste nahe bringt. Der Mythos selbst wies den zersetzenden Tendenzen gegenüber, die ihn schon lange innerlich ausgehöblt hatten, keine Kraft des Widerstandes mehr auf. Er hatte immer mehr von seiner Ehrfurcht weckenden Macht eingebüßt. Schon in der Ausgestaltung, die von Euripides dem Drama gegeben war, hatte die äußerste Durchführung menschlich-psychologischer Moti- vierung den Mythos innerlich aufgelöst, seinen Charakter als hei- lige Geschichte im wesentlichen zerstört.) In den Philosophischen Theorien wurde der Mythos in der freiesten und willkürlichsten Weise behandelt, den besonderen philosophischen Ansichten und Absichten angepaßt, insbesondere durch allegorische Deutung für bestimmte Zwecke philosophischer "Erklärung zurechtgelegt. So verlor er auch auf diesem Wege seine selbständige Bedeutung und 

  

1) Prodik. frg.5 Diels (Fragm. d. Vorsokr. 8.540 — 2, Aufl. 571). D.G. 544, 2) Es ist bezeichnend, daß mit der Anschauung des Prodikos über die Entstehung des Götterglaubens die des Stoikers Persaeos, des Schülers des Zenon, der gerade die oben im Text dargelegte Ansicht sehr entschieden vertrat, in engen Zusammenhang gebracht wird. (Vel.D.G. 8. 544 f) 3) Gewiß war auch schon früher der Inhalt des Mythos geläutertem sitt- lichem Gefühl gegenüber vielfach ein unheiliger gewesen, aber erst in der vollen menschlichen Ausgestaltung kam dieser unheilige Charakter dem sitt- lich empfindenden Individuum in vollem Maße zum Bewußtsein, und eben damit hatte der Mythos sich selbst innerlich überlebt.
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mußte sich den besonderen Tendenzen des Individuums an- 
bequemen. Es kam endlich hinzu, daß bereits das traditionelle 
Element des Mythos durch die große Bedeutung, die der Göttliches 
und Menschliches miteinander vermischenden Heroensage zukam, 
den anthropomorphischen Tendenzen der Deutung und Wieder- 
erzählung großen Vorschub leistete. Der Euhemerismus verdankt 
also nicht etwa bloß einer bestimmten, launigen oder boshaften, 
literarischen Erfindung eines witzigen Autors, des Euhemeros von 
Messene, des Zeitgenossen und „Freundes“ des Königs Kassandros, 
seine Entstehung, sondern er gehört als ein charakteristischer Zug 
in die gesamte geistige Physiognomie dieser Zeit. Das, was Euhe- 
meros von sich aus gegeben hat, ist anscheinend nur die außer- 
ordentlich wirksame literarische Einkleidung, die er einer schon 
vorhandenen Tendenz hat zuteil werden lassen. Es ist, soweit wir 
zu erkennen vermögen, dem literarischen Konto des Euhemeros 
gutzuschreiben, daß er zum ersten Male in wirksamster Weise den 
Versuch machte, Gegenwart und mythische Vergangenheit 
unmittelbar auf den gleichen Exponenten zu bringen, die 
Gegenwart sich mit verblüffender Anschaulichkeit in einer scheinbar 
weit entlegenen Vergangenheit spiegeln zu lassen. 

Der Roman des Euhemeros, der unter dem Titel „die heilige Ur- 
kunde“') dem hellenischen Publikum die wunderbarsten Dinge von 
einem weitentfernten Lande und einer weitentfernten Vergangenheit 
berichtete, gab die Geschichte einer Götterdynastie, die ein unver- 
kennbaresAbbild der hellenistischen Monarchie darstellte.?) Euhemeros 
war, so erzählte er selbst, auf einer seiner Reisen vom glückseligen 

« 1) Oder, wie Jacoby isg& dvaygapı) deutet, „heilige Schrift‘*, 
2) Die wichtigsten Stellen über die „heilige Urkunde“ des Euhemeros sind 

Diodor V 41 ff. VI frg. 2. Sext. Emp. IX 17. 51. Cie. de nat. deor. I 42, 119. 
Ennius ed. Vahlen? 8. 223 . Laet. div. inst. Lit. Plut, de Isid. et Osir. 
%. 23. — Die obige Darstellung war schon ausgearbeitet, als der Artikel von 
Jacoby, P.W. VI 952 £. in meine Hände kam. Ich freue mich der Überein- 
stimmung in wesentlichen Punkten, namentlich in der Beurteilung der’ Ge- 
samttendenz des Werkes des Euhemeros, hoffe aber zugleich auch, daß meine 
Darstellung durch diesen Artikel nicht überflüssig geworden ist. Der Beweis, 
daß E. die „ägyptischen $soAoyodusva" (vor allem des Hekataeos von Teos) 
einfach ins streng Griechische übertragen habe, ist Jacoby nicht gelungen. — 
Die Auffassung,-die van Gils, Quaestiones Euhemereae, Amsterdamer Dissert. 
1902, von der Tendenz der Schrift des Euhemeros vorträgt, ist verfehlt. 

Sa
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Arabien aus nach einem im Ozean gelegenen wunderbar lieblichen 
Eiland, der Insel Panchaea, gelangt. Hier wohnte inmitten einer 
mit verschwenderischem Reichtum des Bodens und wunderbarer 
Milde und Anmut des Klimas ausgestatteten Natur ein durch seine 
Frömmigkeit und vorbildliche Ordnung des staatlichen und sozialen 
Lebens ausgezeichnetes Volk.‘) Dieses hatte in seinem zentralen 
Heiligtum, dem Tempel des triphylischen Zeus, noch eine merk- 
würdige „authentische“ Urkunde von den Taten, durch die in alten 
Zeiten die großen Herrscher Uranos, Kronos, Zeus zum Range 
von Göttern aufgestiegen waren. Auf einer goldenen Säule war 
der Bericht des Zeus selbst über seine eigenen Taten und die 
seiner Vorfahren eingetragen. Ein Berg in der Nähe des Heilig- 
tums, der den Namen des triphylischen Olympos trug, erinnerte 
an den Wohnsitz dieser Götterkönige. Die Leiter des Volkes, die 
Priester, führten ihren Ursprung auf die Insel Kreta zurück und 
behaupteten, daß ihre Vorfahren von dieser durch Zeus selbst nach 
Panchaea verpflanzt worden seien. - Sie vertraten also in ihrem 
Stamme noch den Zusammenhang mit jener Zeit, in der Zeus als 
Herrscher auf der Erde geweilt hatte. Und die glückselige Lebens- 
ordnung des Volkes selbst sollte wohl auch als ein Zeugnis gelten 
für die Verbindung, in der das Volk von Panchaea noch mit den 
Begründern eines höheren und vollkommneren Lebens auf Erden 
stand. Hatten sich sonst die Spuren ihrer Wirksamkeit fast völlig 
verloren, in dem weltabgeschlossenen, sich selbst genügenden Da- 
sein der Bewohner von Panchaea waren sie noch zu finden. Die 
„heilige Urkunde“ des Zeus enthielt in der Geschichte seiner Dy- 
nastie zugleich eine Geschichte menschlicher Zivilisation, die an 
die Taten jener Götterkönige geknüpft war. 

—” An der Spitze der Dynastie stand Uranos, der von dem später 
triphylischer Olymp genannten Berge auf Panchaea, gewissermaßen 

1) Gegenüber den älteren Romanen, wie Platons Atlantis und Theopomps 
Meropis, ist es charakteristisch, daß die Kenntnis des Landes Panchaea nicht auf Erzählungen aus der Vorzeit, sondern auf eigener Anschauung beruht. 
Vielleicht kam Hekataeos in seiner Schilderung des Landes der Hyperboreer 
dieser Einkleidung nahe, insofern er sich auf Kunde, die ihm unmittelbar von einem Landsmanne gekommen sei, berufen haben mag (vgl. Rohde, gr. Rom. 8.213). Das Zeitverhältnis des Romans des Euhemeros und desjenigen des Hekataeos läßt sich wohl nicht mit völliger Sicherheit bestimmen.



Fünftes Kapitel. Die hellenistische Religion. 221 

der ersten menschlichen Sternwarte, aus den Himmel und die Be- 
wegung der Sterne beobachtete und, vornehmlich wohl auf Grund 
dieser Kenntnis der himmlischen Phänomene, den Menschen sich als 
hilfreich und wohltätig erwies. Er war es zugleich, der zuerst die 
Menschen die Verehrung der „himmlischen Götter“ lehrte. Ihm folgte 
in der Regierung sein Sohn Kronos, der von seinem Bruder Titan 
für seine Herrschaft und sein Geschlecht allerlei Nachstellungen und 
Gefahren zu erleiden hatte. Zuletzt in Gefangenschaft geraten, wurde 
er durch seinen in der Verborgenheit aufgewachsenen Sohn Zeus be- 
freit; aber da diesem nun durch seinen eigenen Vater Nachstellungen 
bereitet wurden,‘ bemächtigte er sich selbst, nachdem er Kronos 
besiegt und vertrieben hatte, der Herrschaft. Seinem Großvater 
Uranos, als dem Stammvater seiner Dynastie, begründete er selbst 
einen Kult auf Panchaea, das er, wie es scheint, zu seiner eigenen 
Residenz machte. Zugleich aber breitete er den Einfluß seiner 
Herrschaft über die ganze Erde aus, gab den Menschen überall 
Gesetze und lehrte sie eine höhere Kultur, indem er auch Er- 
findungen anderer, die der Wohlfahrt der Menschen dienten, be- 
günstigte und verbreitete. Zur Sicherung seiner Herrschaft und 
zur Befestigung seiner Einrichtungen ließ er in allen Ländern, in 
denen er gebietend und Kultur bringend umherzog, sich selbst 
Heiligtümer und Kulte errichten und verband mit seiner eigenen 
sakralen Ehrung zugleich die Namen der ihm verbündeten und 
befreundeten Herrscher der verschiedenen Länder, die so an das 
Interesse seiner Königsherrschaft und seines göttlichen Kultes ge, 
knüpft wurden.‘) Am Ende seines Lebens zog sich Zeus nach 
Kreta zurück, wo er starb und sich von seinen Söhnen, den Ku- 
teten, beisetzen ließ. Sein Grabmal mit der Aufschrift: „Z&v Kodvov, 
Zeus der Sohn des Kronos“, ist dort noch erhalten. 

Die „heilige Urkunde“ des Euhemeros bedarf, wie es scheint, 
keines Kommentars. Es ist klar, wo die Urbilder jener Götter- 
dynastie der Vorzeit, deren Schicksale hier aufgezeichnet waren, 
zu suchen sind. Die Weltherrschaft Alexanders, die sakralen 
Ehrungen, die er sowie seine Nachfolger in Anspruch nahmen, 
haben die hervorstechendsten Züge in dem Bilde, das Euhemeros 

1) So erklärte Euhemeros die verschiedenen Beinamen des Zeus als solche, 
die durch politische Verbindung des Herrschers mit anderen Machthabern 
entstanden waren, wie den Zeus Kasios, Zeus Labrandeus usw.
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von der Weltmonarchie des Zeus entwarf, geliefert. Einzelne Mo- 
mente religiöser Überlieferung mochten noch dazu dienen, die völlige 
Anthropomorphisierung der Göttergestalten, wie sie im Roman des 
Euhemeros vorliegt, besonders nahe zu legen. In verschiedenen 
orientalischen Religionen, in der ägyptischen Osirisreligion wie auch 
in Religionen semitischer Völker Vorderasiens, namentlich der baby- 
lonischen, war die Vorstellung verbreitet, daß bestimmte Götter, 
wenn auch nur auf Zeit, gestorben und begraben seien‘), und auch 
im griechischen Bereiche scheint es nicht ganz an Sagen über 
Gräber einzelner Gottheiten zu fehlen.?) Der ägyptische Boden bot 

‚neben der Osirissage noch eine besondere Anknüpfung für eine 
euhemeristische Deutung durch die Tradition einer Herrschaft von 
Grötterkönigen, die der geschichtlichen Zeit vorangegangen sein 
sollte.) Es ist deshalb besonders begreiflich, wenn die Darstellung, 
die Hekataeos von Teos, ein auch in seiner philosophischen An- 
schauung wohl von Euhemeros nicht allzuweit entfernter Autor, 
von der ältesten Geschichte und der Religion Ägyptens — un- 
gefähr gleichzeitig mit Euhemeros’ Roman — gab, wie es scheint, 
durchaus von euhemeristischem Geiste erfüllt war. In der in der 
Hauptsache vermutlich auf ihn zurückgehenden Schilderung Ägyp- 
tens, die Diodor im I. Buche gibt), spielen Osiris und Isis, die 
göttlichen Vorbilder oder Abbilder der Ptolemäerherrschaft, die 

  

1) Über die babylonischen Vorstellungen vgl. Zimmern K. A. T.: 8, 371, 
Hilprecht, Die Ausgrabungen im Bel-Tempel zu Nippur, 1903. 

2) Über das Zeusgrab auf Kreta vgl. Kallim. hyxan. Jov. v. Sf. Clem. Alex. 
Protr. I 37,4. Diod, II 61,2. V143. Cie. de nat. deor. H53 u.a. Roh de, 
Psyche 8. 131, 1. Gruppe, Griech. Mythol. 8. 1500, 5. Über das Grab des Dionysos Philoch. frg. 23. Plut. de Isid. et Osir. 35, Ob die nach Rohde a.0. 
S.130 von Euhemeros hervorgezogene, nach Wilamowitz, Eurip. Hippo- Iytos 8. 224, 1 auf eine dem Epimenides zugeschriebene Darstellung zurück- 
gehende Sage vom Zeusgrab auf Kreta aus dem Wohnen des Gottes in einer 
Höhle (Rohde a. O.) hervorgewachsen ist oder ob nicht vielmehr ursprüng- 
lich der Einfluß einer der orientalischen ähnlichen Vorstellung anzunehmen ist, will ich hier dahingestellt sein lassen. 

3) Auf dieses Moment haben, wie ich nachträglich bemerkt habe, auch 
schon Schwartz, Rh. Mus. XL 8.260 und Beitzenstein, Zwei religions- 
geschichtl. Fragen, S. 90 hingewiesen. 

4) Natürlich ist es schwer festzustellen, inwieweit bei Diodor die ursprüng- 
liche Darstellung des Hekataeos durch spätere Darstellungen erweitert und im euhemeristischen Sinne systematisiert worden ist. Auch scheinen einzelne
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Rolle, die in dem Roman des Euhemeros dem Zeus zufiel!) Die 
Herrschaft des Osiris war ebenfalls über die gesamte Welt aus- 
gedehnt, und diese Weltherrschaft diente zugleich vor allem, wie 
die des Zeus bei Euhemeros, als Grundlage einer höheren Zivili- 
sation des Menschengeschlechtes, zur Verbreitung von allerlei wohl- 
tätigen Erfindungen auf der Erde. Auch hier erfolgte als Lohn 
für die erwiesenen Wohltaten die göttliche Verehrung, und die 
eigene urkundliche Bezeugung ihrer Taten durch Osiris und Isis 
auf Inschriften, die sich bei ihren angeblichen Grabmälern im ara-. 
bischen Nysa befanden, fehlte ebenfalls nicht?) Auch ein anderer 
Darsteller ägyptischer Religion, der wenigstens mit Wahrschein- 
lichkeit in diese Zeit gesetzt wird, Leon von Pella®), verrät in den 
wenigen uns erhaltenen Fragmenten deutlich die euhemeristische 
Ausgestaltung der heiligen Geschichte Ägyptens.) 

Die im euhemeristischen Geiste gehaltenen Erzählungen der alten 
Göttergeschichten zeigen nicht nur in den großen Umrissen der 
Darstellung den Einfluß der zeitgeschichtlichen Ereignisse, sondern 
auch in der Ausmalung im einzelnen treten uns charakteristische 
Erlebnisse und Einriehtungen der hellenistischen Monarchie mit 
unverkennbarer Deutlichkeit entgegen. Osiris führt eine Organisation 
Bemerkungen wie z. B. Diod. I 27,2 nicht auf die allererste Zeit der ptole- 
möäischen Herrschaft hinzuweisen. 

1) Diod. Ti4f.; vgl. auch Plut. de Isid. et Osir. 13. Es mag wohl an- . 
genommen werden dürfen, daß die auch bei Plut. Is. u. Osir. 13 und Diodor 
(namentlich 117,1) nicht ganz fehlende Eroberertätigkeit des Osiris in Zügen 
alter ägyptischer Tradition selbst ein gewisses Vorbild hat (vgl. Erman, ägypt. 
Relig. 8.35, Schäfer, Die Mysterien des Osiris in Abydos — in Sethes Unters. 
2. Gesch. u. Altertumsk. Ägyptens IV 2 — 8,22 £). Aber diese ursprünglichen 
Züge einheimischer Überlieferung sind durch den griechischen Charakter einer 
systematischen euhemeristisch-rationalistischen Pragmatisierung (vgl. auch oben 
8. 194£.) fast völlig verwischt. Die beiden ägyptologischen Forscher, nament- 
lich Schäfer, überschätzen die Echtheit und Ursprünglichkeit der griechischen 
„Überlieferung. 

2) Diod. 127, 3f.; vgl. auch J. G. XII 5 nr. 14. 739 (Inschriften von Jos 
und Andros), 

“ 
3) F.H.G.II331f. Eine sichere Zeitbestimmung ist allerdings wohl kaum 

möglich. 
4) Sehr charakteristisch tritt dies uns vor allem in frg. 6 entgegen, das 

mit Ennius’ Euhem. frg. 8 Vahlen und Diod. V 65, 2 zu vergleichen ist. Daß 
Leon von Pella in der euhemeristischen Denkweise und Literatur eine ge- 
wisse führende Rolle gespielt hat, scheint sich aus frg. 5 zu ergeben.
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Ägyptens durch, die den organisatorischen Einrichtungen Alexanders 
in Ägypten auffallend entspricht.) Die Art, in der die Mithelfer 
und Berater seiner Herrschaft erwähnt werden ‚ erinnert sehr an 
die Institutionen ptolemäischer und anderer hellenistischer Höfe.?) 
Osiris errichtet ein Heiligtum seiner Eltern Zeus und Hera, wie 
Ptolemaeos Philadelphos den Kult seiner Eltern, der $sol Zoräpss, 
begründet.) Dionysos gründet den Tempel seines Vaters Ammon, 
nachdem er erfahren hat, was ihm dieser vorausverkündet hat, 
nämlich daß er die Herrschaft über die ganze Welt gewinnen und 
sakrale Verehrung als Gott erhalten werde‘) Wenn ferner Dio- 
uysos — in der bei Diodor erhaltenen Schilderung seiner Taten — 
sich bereit zeigt, die im Kampfe gemachten Gefangenen in ihre 
Heimat zu entlassen oder unter seine Truppen aufzunehmen und 
die so unerwartet Geretteten alle bei ihm Kriegsdienst nehmen?), 
so ist dieser Zug fast genau dem Verfahren Alexanders gegen die 
griechischen Söldner nachgebildet.®) Und der bestimmende Einfluß, 
den schon in dem Roman des Euhemeros die Frauen der Götter- 
dynastie auf den Verlauf der Ereignisse ausüben, ist er nicht das 
deutliche Spiegelbild der bedeutenden Rolle, die an den hellenistischen 
Höfen und in den politischen Verwieklungen der Diadochenzeit die 
weiblichen Mitglieder der neuen Herrscherdynastien spielen? 

Die euhemeristische Pragmatisierung der Göttersage wurde — in 
dem Bestreben, sie möglichst zu systematisieren, — auf die ver- 

“ schiedensten Göttergestalten angewandt; sie wurde, wie wir noch 
sehen werden, eine wichtige Grundlage synkretistischer Auffassung 
und Erklärung und ganz besonders auf solche Götter übertragen, 
die einer synkretistischen Deutung vornehmlich zugänglich waren. 
Neben Zeus, Uranos und Kronos, neben den ägyptischen Gottheiten 
Isis und Osiris ist es vor allem Dionysos, der in der euhemeristi- 

1) Diod. 117,3; vgl. Arr. anab. II 5, 4. 
2) Diod. 117,3. Vgl. oben S. 101, 2. 
3) Diod. 115, 3. Bei Euhemeros wird nur der Kult des Uranos von Zeus 

eingerichtet; hier dagegen sehen wir die unmittelbare Anpassung an die Ver- 
hältnisse des Ptolemaeerhofes. 

4) Diod. II 73, 1; vgl. Diod. XVII 98, 4 (über Alexander): z6v 8’ Auuove 
GVYyREYWenrEven iv ümdons rüs yiis LEovalen. 

5) Diod. IN 71,5. Zum Dank für die unerwartete Rettung wird Dionysos 
zum Gott proklamiert, 

6) Arr. anab. III 23, 9. 24, 4£.
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schen Erzählungsliteratur hervortritt.!) Begreiflich genug, denn 
gerade das Bild dieses Gottes war in der Sage besonders stark in 
das Menschliche ausgestaltet; schon die Dichtung des 5. Jahrhunderts 
wußte von weiten Zügen des Dionysos durch die Welt zu berichten®), 
und in vollem Maße war dann das Bild des Welteroberers und 
Weltherrschers Dionysos unmittelbar aus den Eroberungszügen 
Alexanders hervorgewachsen. _ 

Die allgemeine Welt ist der Schauplatz der Taten der Euheme- 
ristischen Gottheiten, wie sich dies für die Vorgänger des make- 
donischen Weltherrschers geziemt. Aber die Erzählung knüpft an 
besondere Länder als die Ursprungsländer der zu Göttern gewordenen 
menschlichen Herrscher an, an Länder, die durch alte Traditionen 
und eigenartige Institutionen das Andenken an die Wirksamkeit jener 
Götterkönige bewahren. Neben das Fabelland Panchaea des Eu- 
hemeros tritt das sagenhafte Volk der Atlantier, von dem Diodor 
im III. Buche) ausführlich berichtet. Es ist, wie das Volk der 
Panchaeer, ein durch Frömmigkeit ausgezeichnetes Volk) Und 
wie die uralten Traditionen einheimischer Kultur gerade Ägypten 
als geeignet erscheinen ließen, der neuen Theogonie zur Heimat zu 
dienen’), so scheint man auch bestrebt gewesen zu sein, anderen 
Ländern von alter und berühmter Kultur den Ursprung dieser 
euhemeristischen Göttergestalten zuzuweisen.) Daß die Insel Kreta, 

  

1) Vgl. namentlich Diod. III 62#, IV af 
2) Eurip. Bakch; v. 13ff. 3) Diod. II 56 #. 
4) Diod. III 56, 2. 
5) Schon Platon läßt im Timaeos (22f) seinen ägyptischen Priester dem 

Solon gegenüber in charakteristischer Ausführung das Alter ägyptischer Er- fahrung gegenüber der Jugendlichkeit der Hellenen hervorheben. 
6) An Phrygien knüpfte, wie es scheint, die unter dem Namen des Diago- 

ras von Melos gehende Schrift: Bovöyıog Aöyog (vgl. Diels, Fragm. d. Vor- 
sokr. 460 nr. 6) an. Vgl. auch Diod. IT 58. 30. 67. Reitzenstein, 2 reli- 
gionsgeschicht]. Fragen S. 94f. Verwandten Inhaltes mag auch die Ps.-Demo- 
kritische Schrift zsel ra» &v Bapviarı izgäv yoruuden» (Diels Fragm. d. Vorsokr. 8. 459f.) gewesen sein. Vielleicht ist auch wenigstens für den Kern der von Philon von Byblos herrührenden, unter dem Namen eines alten phö- nikischen Autors Sanchuniathon gehenden euhemeristischen Bearbeitstug der 
phönikischen Göttergeschichte (F.H. 6. TI 563 ff.) schon eine hellenistische Vor. 
lage anzunehmen. Die Ableitung des Alphabets aus Phönikien bildete wohl 
ein besonders wirksames Motiv, gerade dieses Land zu einem Stammlande der 
anthropomorphen Götterwelt zu machen. Taautos (der ägyptische Gott Thot 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 15
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die schon in der Erzählung des Euhemeros eine Rolle gespielt hatte, 
auch weiter in der Euhemeristischen Literatur!) bedeutsam hervor- 
trat, ist begreiflich, denn nach alter Sage hatte ja auf Kreta die 
Wiege des Zeus gestanden. 

Wir haben die „Theologie“ des Euhemeros einem großen Zu- 
sammenhange geistiger Auffassung, der die religiöse Anschauung 
der hellenistischen Periode entscheidend beeinflußt hat, eingefügt. 
Die Voraussetzung, die unserer Darstellung zugrunde liegt, ist, daß 
Euhemeros wirklich mit seinem Roman eine didaktische Tendenz 
befolgte, daß er eine Erklärung der volkstümlichen Vorstellungen 
von den Göttern und den sakralen Institutionen geben wollte. Aber 
ist diese Voraussetzung gerechtfertigt? Sollen wir einem nicht 
bloß aufgeklärten sondern auch witzigen Manne, wie es Euhemeros 
allem Anschein nach doch war, zutrauen, daß er selbst an das ge- 
glaubt habe, was er in seinem Roman berichtete? Hat er nicht 
durch die Art der Einkleidung selbst dafür gesorgt, daß der phan- 
tastische Charakter seiner Erfindung und Darstellung zur Genüge 
deutlich werde? So scheint eine andere Auffassung seines Romans 
näher zu liegen. Sollten wir nicht berechtigt sein, in ihm eine 
Satire zu sehen, die den ganzen Herrscherkult der damaligen Zeit 
dem Spotte- preisgeben wollte, einen „witzigen Hieb gegen Thron 
und Altar“, wie es von einem Forscher ausgedrückt worden ist?)? 

oder Hermes) hatte ja nach Philon die Kosmogonie und Theogonie zuerst auf- 
gezeichnet. In dem Werke des Philon war der euhemeristische Pragmatismus 
anscheinend mit vollständiger Systematik ausgestaltet, indem die Erfindungen 
der einzelnen Vertreter dieser Göttergenealogie den Gang menschlicher Kultur- 
entwicklung überhaupt veranschaulichten. Ich glaube, daß E. Meyer, Die 
Israeliten und ihre Nachbarstämme $. 278 den Wert dieser Pseudoüberliefe- 
rung zu hoch einschätzt, wenn er in der hier gegebenen Verbindung der 
Götter und der Göttermythen mit der Begründung der Kultur ein ursprüng- 
liches Element anerkennt. 

1) Vgl. Diod. V 66. Der systematische Charakter des euhemeristischen 
Pragmatismus tritt hier darin besonders charakteristisch zutage, daß den ein- 
zelnen Gestalten dieser Theogonie, die der hesiodischen Theogonie entnommen 
sind (Bethe Hermes XXIV 402ff,), der Reihe nach bestimmte Erfindungen 
zugeschrieben werden. Vielleicht ist hier auch eine unter dem Namen des 
Epimenides gehende Schrift — wenn wir soviel aus Diog. Laert. [111 ent- 
nehmen können —, die der hellenistischen Zeit angehört, bei Diodor als 
Quelle benutzt worden. 

2) Schwartz, Griech. Roman, S, 106.
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Es werden uns einige Züge aus dem Roman berichtet, die in ihrer 
Pikanterie kaum zu der Tendenz ernsthafter Belehrung zu passen 
scheinen, so wenn Kadmos als Koch des Königs der Sidonier figu- 
riert haben und mit Harmonia, der Flötenspielerin des Königs, 
durchgegangen sein soll?), oder wenn — in der lateinischen Be- 
arbeitung des Ennius — der Venus die Erfindung der Bordellkunst 
zugeschrieben wird.) Wenn aus der Darstellung des Euhemeros 
hervorging, daß die Göttlichkeit der zeitgenössischen Herrscher in 
Wahrheit nichtig war, indem auch die Götter selbst, zu deren Höhe 
die Könige erhoben wurden, ursprünglich nichts anderes als Men- 
schen waren, wollte er damit nicht diese ganze Apotheose lächer- 
lich machen? So einfach ist nun aber die Lösung des Problems 
doch nicht. Darüber kann ja allerdings kein Zweifel sein, daß 
durch die Darstellung des Euhemeros der Nimbus der Göttlichkeit 
wesentlich abgeschwächt wurde. Das Absichtliche und Künstliche 
in der Kreierung dieser Götter trat viel zu stark hervor, die Machi- 
nationen, die zum Teil seitens der betreffenden Herrscherpersönlich- 
keiten selbst erfolgten, um zu göttlichen Ehren zu gelangen, waren 
zu durchsichtig und zu aufdringlich, als daß nicht der innere Wert 
dieser Ehrung hätte herabgedrückt werden müssen. Aber es liegt 
kein Beweis dafür vor, daß Euhemeros, wenn er die Entstehung 
der historischen Götter durch seine menschlich-historische Pragma- 
tisierung erklärte und ihnen so ihre unabhängige Existenz, ihre 
selbständige Bedeutung nahm, damit unbedingt ihre Verehrung 
habe bekämpfen und als unnütz oder als abergläubische Torheit 
bezeichnen wollen. Auch schon Anaxarchos, der in seiner philo- 
sophischen Auffassung dem Euhemeros sehr nahe stand, hatte die 
Apotheose Alexanders gerechtfertigt und hatte gewiß nicht damit 
gemeint, seinen aufgeklärten Standpunkt preiszugeben. Es ist doch 
sehr bemerkenswert, daß Euhemeros ausdrücklich die zivilisatorische 
Wirksamkeit des Zeus hervorhob. Dieser machte durch seine Herr- 
schaft und die von ihm gegebenen Gesetze dem ungeordneten und 
unzivilisierten Leben der Menschen ein Ende.) Das was Euhemeros 

1) Athen. XIV 658f. 
2) Ennius, Euhem, frg, 12 Vahlen, 
3) Sext. IX 17, Enn. frg. 9 Vahlen. Das Nämliche wird Diod. 114, 1 von 

Osiris und Isis und III 56, 3 von dem Uranos der Atlantier gesagt. Ebenso 
sagt es Isis von sich in den Inschriften von Jos (v. 25f.) und Andros (v. 45ff.). 

15*
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für sich und seine Gesinnungsgenossen verlangte, war nur das Recht 
des gebildeten und aufgeklärten Mannes, sich innerlich über jene 
„Religion“ zu erheben. Er bedurfte ja ihrer nicht. Sie diente 
hauptsächlich der Masse der Menschen zu ihrer Belehrung und 
Hebung oder zu ihrer Einschüchterung und Züchtigung. Wir wer- 
den so auch hier an jenen Zwiespalt gemahnt, der — als Folge 
des einseitigen individualistisch-aufgeklärten Denkens — durch die 

„geistige Anschauung unserer gesamten Periode hindurchgeht. Be- 
ruhte auch die Götterwelt durchaus auf menschlicher Satzung, auf 
absichtlicher Berechnung und künstlicher Überlegung, so konnte 
der Glaube an sie immerhin auch wohltätige Folgen haben, und 
die berechnenden Menschen erschienen wohl sogar als berechtigt, 
an Stelle der von ihnen geschaffenen unsichtbaren Götter, die die 
menschlichen Ordnungen schützen sollten, auch sich selbst als 
Götter den Menschen zu präsentieren, wenn dadurch die Interessen 
ihrer Herrschaft und zugleich menschliche Wohlfahrt gefördert 
wurden.*) 

So sprieht der innere Zusammenhang, in dem der Roman des 
Euhemeros mit großen geistigen Zeitströmungen steht, doch für 
eine wesentlich didaktische Tendenz dieser Dichtung. Die. Art, 
wie der nüchterne Kern der Erzählung von der phantastischen Ein- 
kleidung sich abhebt?), verstärkt diesen Eindruck, und zu dem 
nämlichen Ergebnis führt die lehrhafte Absicht, die aus der Schil- 
derung der staatlichen und sozialen Ordnung Panchaeas heraus- 
gelesen werden darf?) Es würde nun natürlich pedantisch sein, 

1) Hirzel, Dialog 1397, 1 macht mit Recht auf die Berührung von Sext, 
IX 17 mit dem Anfang von Kritias’ Sisyphos frg. 1 aufmerksam. Aus der 
oben gegebenen Darlegung ergibt sich der innere Zusammenhang, in dem 
die Theorie des Euhemeros mit der durch das Kritiasfragment repräsentierten 
Theorie der jüngeren Sophistik stand. Auch die Motivierung, die sich in der 
euhemeristischen Darstellung bei Diod. 114, i und 3 für die Annahme einer 
höheren gesetzlichen Lebensordnung durch die Menschen findet, zeigt die 
innere Verwandtschaft mit der individualistisch-utilitaristischen Anschauung 
der Sophistik. Das eigene Interesse und die Furcht vor der Strafe bewegen 
die Menschen, sich der ihnen durch Isis gebrachten Ordnung zu unterwerfen. 

2) Dies ist schon von Rohde, Gr. Roman, 8. 224, treffend hervorgehoben 
worden, 

3) Eine eindringende Erörterung der hierin enthaltenen sozialen Reform- 
ideen hat Poehlmann, Gesch. d. ant. Kommun. u. Sozial. II S. 5öff. gegeben.
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wenn wir annehmen wollten, daß die satirische Tendenz hinter 
dem didaktischen Charakter des Romans völlig zurückgetreten sei 
und daß die Gelegenheit, Ereignisse und Anschauungen, vielleicht 
auch Persönlichkeiten seiner Zeit in dem ergötzlichen Spiegel er- 
fundener Geschichten zu zeichnen, nicht manche satirische Anspie- 
lungen in der Darstellung des Euhemeros veranlaßt habe. Aber 
das berechtigt uns noch nicht, die satirisch-polemische Absicht ein- 
seitig zu betonen!) und zwischen dem Roman des Euhemeros und 
der auf ihn folgenden euhemeristischen didaktischen Literatur eine 
förmliche Kluft aufzurichten.?) Es ist begreiflich, daß diese euhe- 
meristische Literatur infolge des Strebens nach Systematisierung 
einer immer stärkeren Plattheit und zum Teil einer öden Mono- 

1) Hirzel, Dialog 18. 394. meint, daß die Schrift des Euhemeros eine 
gegen die Ptolemaeer gerichtete Tendenzschrift aus dem Kreise Kassanders 
gewesen sei. Sie habe — im Sinne Kassanders — zeigen sollen, auf wie 
schwachem Grunde die dünkelhafte und prunkende Hoftheologie und religiöse 
Orthodoxie von Alexandreia stehe. Diese Auffassung kann natürlich nicht auf- 
recht erhalten werden, wenn die oben im Texte gegebene Darlegung richtig 
ist. Es darf ohne weiteres zugegeben werden, daß am Hofe des Kassandros 
„eine freiere Luft geweht‘‘ habe als zu Alexandreia. Auch ist es durchaus 
denkbar, daß sich einzelne satirische Anspielungen auf den Hof der Ptole- 
maeer im Roman des Euhemeros fanden, Aber die Apotheose, um die es 
sich in diesem Roman handelt, war eine damals allgemein verbreitete, nicht 
allein auf die Ptolemaeerherrschaft beschränkte Erscheinung. Diese konnte 
also durch die Schilderung des Euhemeros wohl kaum ausschließlich getroffen 
werden, und es ist doch auch sehr fraglich, ob zu der Zeit, als Euhemeros 
schrieb — etwa im ersten Viertel des 3, Jahrhunderts —, jene alexandrinische 
Hoftheologie, an die Hirzel denkt, schon so weit ausgebildet war, daß sie 
eine so umfassende Polemik hervorgerufen haben sollte. Wenn im Roman 
des Euhemeros die anscheinend als eine vorbildliche geschilderte Lebensord- 
nung des Staates auf Panchaea in gewissem Sinne doch auf die Apotheose 
aufgebaut war oder wenigstens diese zur Voraussetzung hatte, so ist dies — 
auch trotz des Zugeständnisses, das Hirzel 8. 395 macht — kaum damit in 
Einklang zu bringen, daß Euhemeros von jenen freieren Anschauungen am 
Hofe Kassanders aus die Vergötterung von Menschen entschieden bekämpft 
haben soll. Das Argument endlich, das Hirzel aus dem Fehlen des König- 
tums auf Panchaea für einen besonderen Einfluß der am Hofe Kassanders im 
Gegensatze zu anderen Diadochenhöfen, vor allem dem von Alexandreia, gel- 
tenden Anschauung ableitet, ist hinfällig, da seine auf Plut, Demetr. 18 zu- 
rückgehende Meinung, daß Kassandros den Königstitel verschmäht habe, 
gegenüber der Inschrift Syll.? 178 sich nicht aufrecht erhalten läßt. 

2) Besonders stark hat dies Gruppe getan, Gr. Kulte u. Mythen IS. 17.
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tonie in der Durchführung eines immer gleichen Pragmatismus 
verfiel. Das Bedürfnis, möglichst eine chronologische Ordnung in 
diesen Pragmatismus zu bringen, führte auch zur Annahme älterer 
und jüngerer Träger des gleichen Namens Zeus oder Dionysos oder 
wie sonst diese angeblichen Gottheiten hießen, so wie die Herrscher- 
dynastien der hellenistischen Periode verschiedene Könige gleichen 
Namens aufwiesen.!) Andererseits ging auch die didaktische Ten- 
denz wohl zum Teil bei der Ausbildung dieser Erzählungen ganz 
verloren, und es blieb nur das Bestreben übrig, durch eine auf den 
Geschmack ‚des großen Publikums berechnete Darstellung den 
neuen, für „geschichtliche“ Erzählung gewonnenen Stoff möglichst 
interessant und ergötzlich zu gestalten.?) 

Euhemeros hat durch seine rationalistisch-pragmatische Erklärung 
die Existenz der Götter innerlich aufgehoben, und wir begreifen es 
deshalb, wenn ihm schon im Altertum der Vorwurf der Leugnung 
des göttlichen Wesens gemacht wurde.’) Daran vermag auch nichts 
zu ändern die Überlieferung“), daß der Verfasser der „heiligen Urkunde“ 
himmlische Götter von den irdischen unterschieden habe. Denn wenn 
diese Überlieferung richtig ist?), so kann mit jenen himmlischen 

1) Solche Unterscheidungen finden wir namentlich z. B. bei Diodor im 
II. und IV. Buche und in systematischer Aufzählung bei Cic. de nat. deor, 
IN 53ff. \ 

2) Diesen Gesichtspunkt entschieden geltend gemacht zu haben, ist das 
Verdienst von Bethes Quaestiones Diodoreae mythographae, Göttingen 1887, 
doch ist hier der große Zusammenhang geistiger Anschauung, aus der die 
euhemeristische Erzählungsliteratur hervorgegangen ist, weniger berücksich- 
tigt. Vgl. jetzt auch noch den instruktiven Artikel von E. Schwartz P.-W. 
VS. 930. 

3) Plut. de Isid. et Osir. 23, Sext. IX 51, Aet. Place. 17,1(D.G. 8. 297). 
4) Diod. VI 2, 8. 
5) Hirzel, Dialog IS. 395,3 hat gemeint, die Auffassung, daß Buhemeros 

zwei Arten von Göttern unterschieden habe, als unrichtig bezeichnen zu sollen. 
Der Beweis dafür ist ihm aber nicht in vollem Maße gelungen. Allerdings, 
wenn es bei Diod. VI 2, 8 von Uranos heißt: imısied zıva Ävöon zo) gÖEEys- 
Tındv zei rig av borewv zıvjosug Emıornuove, dv nal modtor Fvsicig Tuunjecı 
Tobg obewviovg Peobg und dann fortgefahren wird: did xai Obgavor neo0ayo- 
gevdnver, so kann dieser Zusatz wohl kaum von Euhemeros herrühren. Bei 
Eimnius, frg. 6 Vahlen® ist, worauf Hirzel hinweist, vielmehr die wohl auch 
innerlich wahrscheinlichere Überlieferung enthalten, daß der Himmel nach 
Uranos genannt worden sei, und ich füge weiter hinzu, daß in der ebenfalls 
euhemeristischen Stelle III 56, 5 das gleiche berichtet wird, nämlich daß der
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Göttern nichts anderes gemeint sein als Namen für die großen 
Naturerscheinungen des Himmels, vor allem also die Gestirne, 
— Namen, die die gewaltige Bedeutung dieser Naturerscheinungen, 
den mächtigen Eindruck, den sie auf die Menschen hervorrufen, 
bezeichnen sollen. Euhemeros’ Darstellung fügt sich dann auch 
hier wieder einem größeren Zusammenhange geistiger Anschauung 

ein, für die jene Scheidung himmlischer Götter von den irdischen 
überhaupt bezeichnend ist. Es ist für diese Auffassung charakte- 
ristisch, daß sie kein Verhältnis jener himmlischen Götter zu der 
Menschenwelt kennt; sie zerstört den geschichtlichen Cha- 
rakter der Religion. Diese Götter haben keine Verbindung mit 

Name des Uranos auf die Welt, d.h. auf den Himmel übertragen worden sei. 
Daraus folgt aber nicht, daß jene ganze Bemerkung bei Diodor VI 2, 8 über 
Uranos als Lehrer der Menschen in der Erkenntnis und Verehrung der himm- 
lischen Götter als Mißverständnis Diodors oder als verderbt zu bezeichnen 
sei. Das Mißverständnis oder die Korruptel bezieht sich wohl nur auf den 
Zusatz: dıö xal Oboavov mooseyogsvFärer; vielleicht ist hier im Auszug röv 
#6ouov verloren gegangen oder es hat im ursprünglichen Texte geheißen, 
daß der Himmel von Uranos seinen Namen erhalten habe. Auch ist es wohl 
kaum richtig, daß zwischen der Darstellung des Euhemeros und der allge- 
meinen Bemerkung Diodors VI 2, 2 über die Scheidung zwischen himmlischen 
oder Naturgöttern und irdischen Göttern jede Beziehung abzulehnen sei, wie Hirzel 
meint. Es ist wahrscheinlich, daß nicht bloß Eusebios p. e. II 2, 52, sondern 
auch Diodor selbst dem Euhemeros eine solche Anschauung zugeschrieben 
hat; jedenfalls bildet die euhemeristische Auffassung die Voraussetzung für 
diese Scheidung. Wir finden auch sonst in den Resten euhemeristischer 
Literatur die gleiche Unterscheidung wieder. Bei Diodor III 56, 3X. dürfen 
wir wohl aus dem ganzen Zusammenhang die Annahme solcher odgdvıoı Heoi 
erschließen, vielleicht auch aus den Bemerkungen über Hyperion V 67, 1. In 
dem von euhemeristischen Grundgedanken durchzogenen Abschnitt Diodors 
über Ägypten I 11ff. treffen wir die nämliche Unterscheidung (vgl. auch Diog. 
Laert. prooem. 10), ebenso auch bei Philon von Byblos frg. 1,7f. (F.H, G. II 
8. 564). Auch in die stoische Theologie, die ja auch micht frei von euheme- 
ristischen Elementen ist — Persaeos war sogar ein entschiedener Vertreter 
euhemeristischer Anschauung — hat jene Scheidung in gewissem Sinne Ein- 
gang gefunden (vgl. Aet. Plac. 16, 11.5 =D.G.S8. 296f.). Schwartz, Rh. 
Mus. XL, $. 241 weist auch auf Platons Kratylos, S. 397 hin, wo sich hinter 
Sokrates Antisthenes verstecke; aber hier findet sich noch nicht der Gegen- 
satz der beiden Gruppen von Göttern. 

Daß Euhemeros unter die &$eo: eingereiht wurde — womit Hirzel die 
Notiz Diod. VI 2, 8 für unvereinbar ansieht —, erklärt sich aus dem, was er 
über die historischen Götter in seinem Roman gelehrt hat.
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irgendwelchem geschichtlichem Leben. Die Beziehung zwischen 
den geschichtlichen Göttern und dem allgemeinen Weltzusammen- 
hang löst sich durchaus auf. Denken und geschichtliche Über- 
lieferung treten auch hier wieder völlig auseinander, werden durch 
eine unüberbrückbare Kluft getrennt. Die Religion, die so übrig 
bleibt, ist nichts anderes als aufgeklärte Naturbetrachtung, überall 
in der Welt dem denkenden Individuum gleichmäßig zugänglich, 
aber eben deshalb auch ganz von diesem denkenden Individuum 
abhängig. 

Wir haben den Zusammenhang der griechischen Religion mit der 
Polis betrachtet und gesehen, wie das religiöse Leben in weitem 
Umfange in das Schicksal der Polis hineingezogen wird. Es bleibt 
uns die Aufgabe, diejenigen Richtungen und Strömungen religiöser 
Anschauung und religiösen Lebens, für die nun gerade die Los- 
lösung von der Polis bezeichnend ist, in das Auge zu fassen. Mit 
dem Niedergang der Polis hört die griechische Religion immer 
mehr auf, eine wirkliche Volksreligion zu sein; sie verliert ihren 
geschichtlichen Charakter und wird somit in zunehmendem 
Maße eine Religion der Individuen und der Vereine. Das pri- 
vate Leben, als eine selbständige Sphäre dem staatlichen gegen- 
übertretend, gewinnt auch auf dem Gebiete der Religion eine stei- 
gende Wichtigkeit. Die hier herrschenden Interessen und Anschau- 
ungen emanzipieren sich immer mehr von der Herrschaft des 
Staates, bestimmen die Auswahl der verehrten Gottheiten wie die 
Formen ihres Kultes. Natürlich hat sich diese Wandlung nur 
allmählich durchgesetzt, und die Gottheiten der Polis behaupten 
noch lange ihren offiziellen Kult. Aber auf die Weiterentwicklung 
des wirklichen religiösen Lebens hat dieser ebensowenig Einfluß, 
wie die Polis noch das Gesamtleben des Staates und der Kultur 
beherrscht. .- 
Wenn das individualistische Denken der Aufklärung der gemein- 

schaftbildenden Macht religiösen Lebens ohne Verständnis gegen- 
übersteht und die Religion überhaupt höchstens als künstliches 
Gebilde rationaler Berechnung, das als solches den Lebenszwecken 
des einzelnen dient, gelten läßt, so gibt es doch für das philoso- 
phisch gebildete Individuum noch eine ganz andere Richtung der 
Anschauung, die in der Einfügung des Einzellebens in einen 
höheren Weltzusammenhang die innerliche Kraft und wahre Be-
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stimmung menschlichen Wesens erkennt und in der Empfindung 
dieser Abhängigkeit des einzelnen von einem großen Ganzen zum 
Teil geradezu einen warmen Hauch echten und tiefen religiösen 
Gefühls zum Ausdruck bringt. Diese Anschauung steht in einem 
inneren Zusammenhange mit dem Universalismus geistiger Kultur 
in der hellenistischen Periode und kann in besonderem Sinne als 
das Ergebnis der bisherigen Gesamtentwicklung philosophischen 
Denkens der Griechen gelten. Wenn die philosophische Erkenntnis 
sich vor allem zur Auffassung der Einheit der Welt erhoben hatte, 
so ist die philosophische Religion der hellenistischen Zeit nichts 
anderes als der Ausdruck des Glaubens an einen einheitlichen 
Weltzusammenhang und trägt als solcher einen ausgesprochenen 
pantheistisch-ästhetischen Charakter. Die philosophische 
Grundstimmung gewinnt, indem sie die Einheit des Weltalls in 
der Tiefe der betrachtenden und empfindenden Seele widerklingen 
läßt, eine religiöse Färbung. Es ist die Schönheit und Harmonie 
der Welt, die planmäßige Ökonomie alles Lebendigen, die rhyth- 
mische Ordnung in den Bewegungen der großen Himmelskörper, 
was als Inbegriff der Vollkommenheit erscheint und deshalb als 
göttlich gepriesen wird.‘) Durch die Begründung der religiösen 
Stimmung auf die Harmonie des Weltganzen erhält diese philoso- 
phische Religion zugleich einen entschieden optimistischen Zug. 
Wir können ihren eigentümlichen Charakter noch besonders deut- 
lich erkennen aus dem schönen Hymnus auf Zeus, den das zweite 
Haupt der stoischen Schule, Kleanthes von Assos, gedichtet hat.?) 
Das religiöse Gefühl findet hier eine Lebendigkeit und Wärme 
des Ausdrucks, die über die besonderen Grenzen philosophischer 
Schulsprache und philosophischer Schulvorstellungen hinausgeht. 

Was tritt uns nun in dem Hymnus des Kleanthes als die Seele 
dieser philosophischen Religion entgegen? Die Betrachtung und 
Verherrlichung des allgemeinen Weltgesetzes ist das Höchste 
für Götter und Menschen, so heißt es hier?) Es liegt ein ungemein 

1) Vgl. was oben $. 128f. über die Lehre der Stoiker bemerkt ist. Die 
Harmonie der Welt bot den Stoikern auch einen Hauptbeweis für das Dasein 
göttlicher Wesen (Stoic. vet. frg. I 598; vgl. auch II 1009); Cic. de nat. deor. 
19%f. u.a 2) Stoie. vet. frg. I 537 = Stob. ecl. I 1, 12 W. 

3) „Emel odre Ägorois yegas &Mo Ti usrkov oßre Beoig 7 xoıwör bel vouo» 
&v Ölun Öuweiv.“
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lebendiges Element religiöser Empfindung in diesem Bewußtsein, das 
allgemeine Weltgesetz in einem großen Zusammenklange vernünftiger 
Wesen in sich aufnehmen und sein die gesamte Welt erfüllendes 
Walten preisen zu dürfen. Alle scheinbaren Dissonanzen des Einzel- 
lebens werden so in dem großen Grundakkord der Harmonie des 
Weltganzen aufgehoben. Neben der Stärke dieser Anschauung dürfen 
wir auch ihre Einseitigkeit hervorheben. Die Gottheit selbst ist 
hier nichts anderes als die Personifikation des obersten Welt- 
gesetzes. Wir müssen, um uns die Bedeutung dieser Anschauung 
klar zu machen, sie in einer etwas umfassenderen Perspektive be- 
trachten und uns eine Parallele, die zugleich einen inneren Gegen- 
satz bezeichnet, vor Augen stellen. Der philosophische Universa- 
lismmus griechischen Denkens, der in dem Zeushymnus des Kleanthes‘ 
seinen religiösen Ausdruck findet, scheint in der nämlichen Rich- 
tung der Anschauung zu verlaufen und im wesentlichen zu dem 
gleichen Ergebnis zu führen wie der religiöse Universalismus des 
Christentums, dessen Vorstufe und Voraussetzung die prophetische 
Verkündigung des A. T. bildet. Und doch sind diese beiden großen 
geistigen Mächte, die die geschichtliche Kultur der Fölgezeit vor- 
nehmlich beherrschen, in ihren Wurzeln durchaus verschieden. In 
der Prophetie des A. T. finden wir als das Primäre die Anschauung 
von einem einheitlichen Gott"), aus der sich als Folge die 
Auffassung einer einheitlichen Welt, insofern diese das Substrat 
für die Wirksamkeit jenes einzigen, wahrhaft lebendigen Gottes 
bildet, ergibt. In dem philosophischen Denken der Griechen da- 
gegen ist das Primäre die Einheit der Welt, deren religiöser 
Ausdruck dann das einheitliche göttliche Wesen wird.) Die 
göttliche Macht erscheint in der den Grundgedanken zur Vollendung 

1) Es ist für den Zusammenhang unserer Betrachtung nicht von Belang, 
daß dieser Gott ursprünglich vornehmlich in einer eng begrenzten Welt wirk- 
sam gedacht wird. Die Hauptsache ist, daß er durch die innere Lebendigkeit 
und Überlegenheit seines Wesens alle anderen Gottheiten — mochten diese 
auch ursprünglich als neben ihm existierend vorgestellt werden — als nichtig 
erweist. 

2) Bei der die gegenwärtige Forschung vielfach beherxschenden und be- 
stimmenden Tendenz, das Christentum aus den synkretistischen Strömungen 
der antiken Kultur hervorgehen zu lassen, es als unmittelbaren Erben des 
Hellenismus anzusehen, besteht die Gefahr, diesen fundamentalen Unterschied 
nicht genügend zu beachten.
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bringenden Ausprägung, die jene philosophische Anschauung in 
der Lehre der Stoa gewonnen hat, im wesentlichen nur als die 
Vollstreekerin der allgemeinen Natur- und Weltordnung‘), 
wie in der älteren griechischen Religion Zeus der Vollstrecker 
des Schicksals ist. Der philosophische Pantheismus, den die Stoa, 
in wesentlicher Übereinstimmung mit der vorwiegenden Richtung 
griechischen philosophischen Denkens überhaupt, verkündet, zeigt 
einen charakteristischen Unterschied von dem modernen, durch die 
ehristlich-theistische Auffassung hindurchgegangenen Pantheismus. 
Für diesen bedeutet die Welt die Entfaltung göttlichen Wesens. 
Hier finden wir die Auffassung von einer der Welt immanenten 
teleologischen Entwicklung; die antike Anschauung dagegen 
nimmt nur einen regelmäßigen Ablauf des Weltgeschehens 
nach einem dieses beherrschenden Gesetze an. Die Größe des 
Gottesgedankens hat in der modernen Auffassung in gewissem 
Sinne auch die Größe der Welt und der in ihr angelegten Ent- 
wicklung zur Folge’) Für den Pantheismus der stoischen Philo- 
sophie dagegen ist die letzte und höchste Instanz die Welt, und 
zwar eine abgeschlossene, in sich begrenzte und fertige Welt. Das 
Göttliche hat hier gegenüber der Welt und dem sie in allen ihren 
Gestaltungen bestimmenden allgemeinen Gesetze keine eigentlich 
selbständige Bedeutung. . Am meisten gilt dies natürlich von den 
einzelnen göttlichen Gestalten, den P9«agroi Feol, die nichts an- 
deres als Verkörperungen der verschiedenen Teile der Welt 
sind, besondere Einzelausprägungen des allgemeinen göttlichen Welt- 
prinzipes.) Es gilt aber im wesentlichen auch von dem obersten 
Gotte, dem Zeus, insofern er eben als die Personifikation des all- 
gemeinen Weltgesetzes selbst erscheint. Dieser ist allerdings — im 
Unterschiede von den einzelnen, vergänglichen Göttern — ewig 
@röıog)‘), aber doch nur weil und insoweit die Welt, die immer 

1) Ein besonders charakteristischer und interessanter Beleg hierfür findet 
sich im Hymnus des Kleanthes: „zoö y&g Uno wAnyis picsag ndvr’ Eoya 
tehgiran.* 

2) Vgl. Eucken, Die geistigen Strömungen der Gegenwart $. 192. 
3) Auch die vergöttlichten Menschen werden von den Stoikern in ihr reli- 

giöses System aufgenommen (Stoie. vet. frg. II 1076. 1077). Die Stoa kann 
die „Göttlichkeit“ dieser Menschen zugeben, weil alle einzelnen göttlichen 
Gestalten von ihr der selbständigen Bedeutung entkleidet werden. 

4) Vgl. Stoic. vet. frg. I 536.
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das Übergeordnete bleibt, ewig ist. Das Sein dieses Gottes ist 
durchaus an das der Welt geknüpft. Ja, wir dürfen wohl sagen, 
daß für die stoische Auffassung der oberste Gott nichts anderes 
ist als die höchste und feinste Form, in der sich der von dem 
allgemeinen Weltgesetz beherrschte Weltlauf potenziert oder per- 
sonifiziert; nur so wird es uns auch verständlich, wie es möglich 
ist, Zeus mit dem feinsten Elemente, dem feurigen Äther, zu identi- 
fizieren. 

“U Die enge Beziehung, in der sich in der stoischen Gedankenwelt 
das göttliche Prinzip zum allgemeinen Weltgesetze befindet, läßt 
uns besonders deutlich eine Zwiespältigkeit in der ganzen Auf- 
fassung entgegentreten, die gerade auch für die Beurteilung ihres 
religiösen Charakters von Bedeutung ist. Auf der einen Seite 
steht die rein kausal gedachte, unbedingte tatsächliche Notwendig- 
keit alles Geschehens, die die ältere religiöse Vorstellung in der 
dunkeln Schieksalsmacht, der Moira oder Ananke personifiziert, die 
Stoiker in ihrer Heimarmene zum Ausdruck bringen. Auf der 
anderen Seite finden wir eine mehr teleologisch-sittliche Anschau- 
ung, wie sie der Übertragung des Gemeinschaftsgesetzes der Polis 
auf das Weltall zugrunde liegt.) Dieser Auffassung scheint es 
eigentümlich zu sein, daß sie einen zweckvollen Sinn der inner- 
lich das Universum zusammenhaltenden ‚Notwendigkeit, eine in 
sich wertvolle Ordnung des Weltzusammenhanges anerkennt.?) 

Platon hat den tiefsten religiösen Gedanken griechischen Kultur- 
lebens ausgesprochen, als er die Idee des Guten als beherrschende 
Weltpotenz hinstellte und somit die höchsten ethischen Werte des 
Menschenlebens in einer umfassenden Weltordnung verankerte. Das 
Gute ist ihm nicht bloß im menschlichen Leben das Wahrhafte, 
der Grund der Glückseligkeit, sondern auch der höchste Inhalt des 
Weltganzen, als der höchste Weltzweck auch die schöpferische 
Weltursache. Auf die Höhe dieses religiösen Idealismus hat sich 
die stoische Anschauung, die vielmehr als der philosophische Ex- 
ponent gemeingriechischen Denkens gelten darf, nicht erhoben. Es 
handelt sich für sie immer um eine Welt, die ist oder sein muß, 

  

1) Vgl. oben 8. 131 £. 
2) Diese beiden verschiedenen Seiten der Auffassung liegen in gewissem Sinne schon in dem gemeingriechischen Begriffe der Moira nebeneinander; vgl. auch die Darlegung von Lehrs, Pop. Aufs.? 8. 204 f£
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nicht um eine Welt, die sein soll!) Der Begriff des naturhaften 
Geschehens beherrscht letzthin doch auch die religiöse Ausprägung 
dieser Auffassung.?) Die Ansätze zu einer mehr teleologisch-sittlichen 
Weltansicht, die unstreitig gerade auch in der stoischen Lehre vor- 
handen sind, gelangen nicht zu einer die Gesamtauffassung ent- 
scheidend beeinflussenden Geltung. 

Die philosophische Religion der hellenistischen Periode steht, 
wie die geistige Anschauung dieser Zeit überhaupt, vorwiegend im 
Zeichen des Intellektualismus, der die Gesichtspunkte und Maßstäbe 
des erkennenden Individuums, nicht das Leben einer geschicht- 
lichen Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Der Träger der 
Religion ist eben vor allem das denkende Individuum, das überall 
der allgemeinen Ordnung der Welt, als deren Pexsonifikation die 
Gottheit gilt, als das nämliche gegenübersteht. Die Betrachtung 
und innere Aufnahme dieser allgemeinen Weltordnung bildet die 
wahre Aufgabe und Befriedigung des Individuums®), das an sich 
hierzu eigentlich anderer Individuen gar nicht bedarf. Diese bieten 
vielmehr im wesentlichen nur eine allerdings sehr wertvolle ver- 
stärkende Resonanz für die nämlichen Gedanken und Empfin- 
dungen. Auch die der Gemeinschaft dienenden Handlungen (rod£aıs 
xoıvovıxei) scheinen auf dem Boden dieser Anschauung fast mehr 
den selbstverständlichen Ausfluß vernünftig-menschlichen Wesens 
als die notwendigen Aufgaben sittlichen Gemeinschaftslebens dar- 
zustellen. 

Von der philosophischen Religion wenden wir uns den anderen 
Gestaltungen religiösen Lebens zu. 

Es .ist eine bemerkenswerte Erscheinung, daß in der Zeit, in 
welcher der aufgeklärte und reflektierende Individualismus seinen 
Höhepunkt erreicht und das führende Element im griechischen 
Kulturleben wird, zugleich auch eine religiöse Restaurations- oder 
Reaktionsbewegung einsetzt), die zunächst allerdings vor allem 

1) Es bedarf hier wohl keiner genaueren Ausführung, in welchem Sinne 
die oben gegebene Gegenüberstellung auf das platonische Weltbild Anwen- 
dung finden darf. - . 

2) Vgl. über den allgemeinen Charakter dieser Anschauung 8. 162£. 
3) Vgl. Cic. de nat. deor. II 37: „Ipse autem homo ortus est ad mundum 

eontemplandum et imitandum.* 
4) Es ist nicht unwahrscheinlich (nach einer schon von Lobeck, Aglaophan.
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den Staat gegen die auflösenden Tendenzen der Aufklärung sicher 
zu stellen sucht, indem sie für die Gottheiten des Staates eintritt. 
Aber die entscheidenden Erfolge dieser Bewegung fallen doch nicht 
den Gottheiten der Polis zu. Ihre Zeit ist vorbei, wie die Polis 
selbst in ihren inneren Kräften wie in ihrer äußeren Machtstellung 
dahinschwindet. Die Götter der Polis vermögen zu wenig die tie- 
feren Bedürfnisse individueller Lebensanschauung zu befriedigen 
und dem Ringen des einzelnen mit den großen Welt- und Lebens- 
problemen eine persönlich gefundene und empfundene Lösung zu 
gewähren. Das religiöse Bedürfnis, — soweit ein solches in den 
künstlichen Tendenzen jener Restaurationsbewegung zur Geltung 
gelangt — sucht deshalb andere Quellen seiner Befriedigung auf, 
als es ihm die Kulte der Staatsgottheiten gewähren. Damit treten 
jetzt immer mehr diejenigen Gottheiten in den Vordergrund, die 
entweder in einer eigentümlich technischen Wirksamkeit ihr Wesen 
zum Ausdruck bringen, in besonderen Lebenssphären sich 
denen, die an ihre Macht glauben, als helfende und rettende Gott- 
heiten offenbaren oder als universale Naturmächte ihre Über- 
legenheit über die auf beschränktem Gebiete tätigen Götter der 
Polis bezeugen. Für die neue Richtung des religiösen Lebens ist 
ein stärkeres Hervortreten des priesterlichen Elementes, das als 
solches zu den herrschenden Tendenzen der Polis im Widerspruche 
steht, charakteristisch. Man wird wohl sogar sagen dürfen, daß der 
technische Charakter und das priesterliche Element bei be- 
stimmten Kulten eine Verbindung, die nicht zufällig ist, bezeichnen. 
Diese tritt uns vor allem im Kulte des Asklepios entgegen. ! 
Asklepios als helfender, heilender und rettender Gott gewinnt na- 
‚mentlich seit dem Ende des 5. Jahrhunderts allgemeineren Einfluß 
auf das religiöse Gesamtleben von Hellas. Er tritt aus den ur- 
sprünglichen Schranken lokaler Verehrung immer mehr heraus und 
wird auch an Orten, die in älterer Zeit für seinen Kult keine Be- 
deutung hatten, unter die Gottheiten des Staates aufgenommen.?) 

626f. geäußerten Vermutung), daß gerade die große Krisis des peloponnesischen 
Krieges mit in dieser Richtung gewirkt hat. 

1) Daß die Priesterschaft des Asklepios für die Verbreitung seines Kultes 
tätig gewesen ist, ist eine, wie mir scheint, sehr einleuchtende Vermutung von 
Rohde, Psyche I? 142f. 

2) So in Athen während des peloponnesischen Kriegs. Vgl. Körte,
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Aber das Wesen solcher Gottheiten, wie sie uns in der Gestalt 
des Asklepios entgegentreten, ist nicht an eine bestimmte Polis 
gebunden. Es sind ja allgemein-menschliche Lebensbeziehungen, 
auf die ihre Wirksamkeit sich erstreckt, die mit dem besonderen 
Charakter einer bestimmten politischen Gemeinschaft nichts zu tun 
haben. Um so entschiedener aber treten die Vorschriften eines 
eigentümlichen Kultes, die durch besondere Priesterschaften 
repräsentiert werden, hervor. Die Asklepiospriester vertreten ein 
bestimmtes Wissen von dem Wirken des Gottes und bringen dieses 
zum Ausdruck in bestimmten technischen Vorschriften und Ver- 
richtungen, die den die Hilfe des Gottes aufsuchenden Menschen 
seine heilende und wohltuende Kraft vermitteln. 

Die Anziehung, die von den Kulten solcher durch besondere 
technische Wirkungen das Leben der einzelnen beeinflussenden 
Gottheiten ausgeht, ist natürlich nicht neu, aber sie gelangt doch 
zu steigender Geltung gerade in einer Zeit, in der die Kraft 
und die Macht der in ihrem Leben vor allem mit dem Gesamt- 
leben der Polis verbundenen Gottheiten immer mehr zu versagen 
beginnen. Ähnliches gilt von den Göttern, die in ihrem Wirken 
vornehmlich mit den großen und umfassenden Gewalten und Er- 
scheinungen des Naturlebens verknüpft sind. Die dunkeln und 
geheimnisvollen Mächte, die das Menschenleben überhaupt, in 
dem beständigen Wechsel des Werdens und Vergehens, beherrschen, 
gewinnen größere Bedeutung und Kraft für die religiöse Empfin- 
dung und Anschauung als die Gottheiten, die das besondere 
Leben des Staates durch ihr Walten schützen und verkörpern. 
Die Religion des Bürgertums tritt immer mehr zurück hinter 
den allgemein-menschlichen religiösen Beziehungen, die den 
einzelnen mit den universalen Gewalten des Naturlebens verknüpfen. 
Schon in früherer Zeit hatten diese namentlich chthonischen Gott- 
heiten einen großen und entscheidenden Eintiuß auf das religiöse 
Volksleben der Griechen ausgeübt. Auch hier ursprünglich durch 
die Verehrung besonderer Kreise getragen, von einzelnen Gemeinden 
von Gläubigen, zum Teil durch eine umfassende Propaganda, ver- 

Ath. Mittlg. XVIII 245ff. XXT313f. Ebenso wird in Erythrae Ende des 5. Jahrh. 
der Asklepiosdienst begründet (nach einer neugefundenen Inschrift, vgl. Berl. 
Sitzungsber. 1907 S. 705). Von der Errichtung eines staatlichen Opferdienstes 
auf Paros im 4. Jahrh, berichtet ein Inschriftfragment I. G. XII 5 ar. 119.
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breitet, hatte der Glaube an diese Götter, insbesondere an Dionysos 
und die ihm verwandten Gestalten, breite Massen des Volkes er- 
griffen. Ihre Kulte waren, entweder in Formen beschränkender 
Verehrung im Rahmen der Mysterien, oder mit weiterer Ausdehnung 
und in teilweiser Umbildung des ursprünglichen Wesens dieser 
Gottheiten und des orgiastischen Charakters ihrer Verehrung, unter 
die der Staatsgottheiten aufgenommen worden, und so hat vornehm- 
lich der Dionysoskult seit der Periode der Tyrannenherrschaft in 
Attika wie anderswo für das gesamte Leben des Volkes große Be- 
deutung gewonnen. Wir wissen von der religiösen Bewegung, 
die in der Zeit der Orphik als dionysische Religion Griechen- 
land durchflutete, nicht genug, um entscheiden zu können, ob sie 
mit großen religiösen Bewegungen des vorderen Orients zusammen- 
gehangen hat. Die Herkunft der orphischen Ideen aus dem Orient 
ist nieht bewiesen und jene umfassende religiöse Erhebung, die im 
6. Jahrhundert namentlich von Babylon aus nach Kleinasien sich 
fortgepflanzt und in einer Umbildung der Kybelereligion vornehmlich 
ihren eigentümlichen Charakter ausgeprägt haben soll), beruht nur 
auf bisher noch nicht beweisbaren, zum Teil sehr problematischen 
Vermutungen. Indessen ist an sich die Möglichkeit nicht aus- 
geschlossen, daß eine Beeinflussung der orphischen Religion durch 
religiöse Bewegungen des Orientes, besonders Kleinasiens, statt- 
gefunden habe. Wir dürfen wenigstens annehmen, daß gerade 
unter dem Einflusse dieses Dionysosdienstes sich eine nähere Ver- 
bindung zwischen der griechischen und den Religionen des Orientes, 
vor allem zunächst Kleinasiens, hätte anbahnen können. Sie ist 
durch die eigentümliche Ausbildung der Religion der Polis ver- 
hindert worden. Jetzt, wo diese Religion im Rückgange befind- 
lich ist, gelangt in dem wachsenden Einflusse..orientalischer Reli- 
gionen die innere Verwandtschaft, die diese mit den chthonischen 
Gottheiten Griechenlands verbindet, zum Ausdruck. Zu den ur- 
sprünglich griechischen oder bereits seit längerer Zeit in Griechen- 
land rezipierten kommen neue Gottheiten aus dem thrakischen 
Norden wie Bendis?), Sabazios u. a. und namentlich klein- 

1) Gruppe, Griech. Mythol. u. Religiousgesch. 8.1016 ff, 1543 ff. 
2) Vgl. Lobeck, Aglaoph. 628. Preller-Robert, Gr. Myth. 8. 397£. 

Rohde, Psyche? IE S, 105,1. Knaack, P.-W. III 269 Ziehen, Leg. saer. p. 118. Wachsmuth, Stadt Athen IT ı S. 140 £.
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asiatische wie Kybele und die zu ihrem Kreise gehörenden Götter 
hinzu. Sie standen teils durch ihren thrakisch-phrygischen Ur- 
sprung dem schon in älterer Zeit aus dem Norden in Griechen- 
land eingebürgerten Dionysos nahe, teils machte sie der Glaube 
an die Verwandtschaft oder Gleichheit ihres Wesens mit den in 
Griechenland verehrten großen Naturgottheiten auf griechischem 
Boden heimisch. So war insbesondere die große Herrin der klein- 
asiatischen Religion, Kybele, schon stark mit der griechischen 
Demeter verschmolzen?), und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die 
ursprünglich in Athen verehrte Muttergöttin (wfrne) erst durch 
diesen wachsenden Ausgleich mit der magna mater zur großen 
kleinasiatischen Gottheit geworden war?) Wenn das Bewußtsein 
der Überlegenheit griechischer Kultur über das Barbarentum sich 
gerade um das Ende des 5. Jahrhunderts auf der Höhe befand, 
so trat diesem Bewußtsein andererseits die zunehmende Abhängig- 
keit von der Fremde auf religiösem Gebiete gegenüber.?) Wir ver- 
mögen uns schwer eine Vorstellung davon zu machen, in welchem 
Umfange und mit welcher Stärke damals die religiösen Regungen 
das griechische Volk bewegten. Aber ein Drama wie Euripides’ 
Bakchen?) würde uns nicht verständlich sein, wenn wir nicht an- 
nähmen, daß wirklich in der Zeit dieser Dichtung die hier vertretenen 
Anschauungen und Tendenzen noch oder wieder eine Macht in der 
Seele und im Leben des Volkes darstellten. Gerade dieses wunder- 
bare Drama des athenischen Dichters führt uns ja nun allerdings 
durch die Zeit und den Ort seiner Abfassung auch auf den neuen 
Boden, der für die weitere Entwicklung der griechischen Religion 
in der hellenistischen Zeit gewiß nicht geringe Bedeutung ge- 
wonnen hat, in den thrakisch-makedonischen Norden. Hier hatte, 
wie man mit Recht vermutet hat, der Dichter besondere Gelegen- 
heit, die orgiastischen Formen des Dionysosdienstes kennen zu 
lernen. Bei der ungeheuren Wichtigkeit, die Makedonien für die 
politische Geschichte der folgenden Zeit gewonnen hat, ist es für 
die Gestaltung des religiösen Lebens sehr bedeutsam geworden, 
daß die orgiastischen Dienste und Mysterien gerade in den make- 

1) Vgl. namentlich Eurip. Helen. v. 1301 ff. 
2) Vgl. Preller-Robert, Gr. Mythol. 651. Kern, P.-W. IV 2755. 
3) Vgl. Eurip. Baech. v. 483 f. 

4) Vgl. auch Euripides’ Kreter, frg. 475 N. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL. 1 16
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donisch-thrakischen Gegenden tiefe Wurzeln geschlagen hatten, daß 
vornehmlich auch das makedonische Königshaus selbst in besondere 
Beziehung zu diesen Kulten trat. 

Den thrakischen und kleinasiatischen Gottheiten folgten andere. 
Dem religiösen Bedürfnis, das auf neuen Wegen Befriedigung suchte, 
kam die Ausdehnung und Vervielfältigung der Handelsbeziehungen 
entgegen. Die fremden Götter waren zunächst Götter der Fremden. 
Gerade die Athener gewährten, wie sie sonst den Fremden Ent- 
gegenkommen zeigten, auch den Göttern der Fremde gastfreundlichen 
Schutz.) Im Peiraieus, wo die fremden Kaufleute und Gewerbe- 
treibenden sich vornehmlich niederließen, finden wir vor allem auch 
ihre religiösen Vereinigungen.) Im Jahre der Schlacht bei Issos 
(333) erhielten Kaufleute von Kition auf Kypros Grund und Boden, 
um auf diesem ein Heiligtum ihrer Aphrodite zu erbauen?); aus 
der Inschrift, die uns die Kunde hiervon aufbewahrt hat, erfahren 
wir zugleich, daß die Athener die Errichtung eines Heiligtums der 
Isis durch Ägyptier im Gebiete ihrer Stadt bereits vorher genehmigt 
hatten. 

Die fremden Kulte trugen in den meisten Fällen zunächst durch- 
aus privaten Charakter; sie waren auf besondere Kreise von Ver- 
ehrern bestimmter Gottheiten beschränkt, vor allem auf die Kreise 
derer, die aus ihrer Heimat die Kulte in die Fremde mitbrachten. 
Der Staat gewährte ihnen zunächst nur Aufnahme auf seinem Grund 
und Boden, zum Teil doch auch schon in Anerkennung besonderer 
Wichtigkeit und Bedeutung der Kulte.*) Aber die Tatsache” der 
fremden Kulte bewirkte an sich bereits vielfach eine Verbreitung 
des Glaubens an die Macht dieser Götter, und dieser Glaube wurde 
zum Teil wohl auch noch durch eine besondere Propaganda ge- 
fördert. Die geschlossenen Kreise, in denen der Kult der Gott- 
heiten betrieben wurde, erschienen im Nimbus des Geheimnisvollen, 
insbesondere wo wirkliche Geheimdienste einen empfänglichen 
Boden für das Aufsprossen hoch gesteigerter Vorstellungen von der 
Wirksamkeit der Gottheiten darboten. Eine vorzüglich starke An- 

1) Strabo X 471. 

2) Vgl. Foucart, Assoe. rel. 8.88. Wachsmuth, Stadt Athen II1 8. 157. 
3) Syll.?551 = Michel 104. Foucart, Assoe. xel, 8. 187. nr. 1; vgl. 

auch Foucart 8. 198 Nr. 11. 
4) Ziehen, Legg. sacr. 42.
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ziehungskraft ging von denjenigen Kulten aus, die in besonderen 
durch lange priesterliche Übung, vormehmlich auch im Mysterien- 
dienste, ausgebildeten Formen ausgeprägt waren. Eine besondere 
heilige Wissenschaft knüpfte sich so an diese Kulte an, die die 
Formen des Opfer- und Reinigungsdienstes genau kannte. j Heilige 
Schriften waren vorhanden oder entstanden, die als Normen für die 
Beobachtung aller heiligen Gebräuche dienten. Demosthenes!) und 
Platon°) schildern uns, wie zu ihrer Zeit allerlei geheimnisvolle 
Weihe- und Reinigungsakte und Opfer nach solchen heiligen Büchern 
— von einem Haufen von Schriften, die unter Musaeos’ und Or- 
pheus’ Namen gingen, spricht Platon — erfolgten. Wenn die ver- 
ächtlich gehaltenen Anspielungen namentlich des Demosthenes uns 
auf „Winkelmysterien“ hinweisen, die nicht großen Ansehens sich 
erfreut zu haben scheinen aber doch aus dem Zusammenhang mit 
dem Glauben an Dionysos und die kleinasiatisch-phrygischen Gott- 
heiten ihre Kraft schöpften, so dürfen wir dieses ganze religiöse 
Wesen nicht bloß in dem trüben Scheine, in dem geräuschvolles 
barbarisches Treiben dem Stolze hellenischer Bildung oder mecha- 
nisch-roher und sittlich unlauterer Aberglaube philosophischem 
Wahrheitsdrange und sittlichem Ernste erschien, betrachten. Nicht 
nur als Winkelpfaffentum oder sogar betrügerisches Gauklertum, die 
auf die Roheit einer ungebildeten Menge spekulieren, treten uns 
diese geheimnisvollen Opfer- und Weiheriten entgegen, sondern 
zum Teil mit dem vollen Apparate einer ausgebildeten. priester- 
lichen Wissenschaft, umgeben mit dem Nimbus staatlicher Autori- 
täten. Es darf wohl schon als bedeutsam gelten, daß die Wieder- 
herstellung Messeniens durch Epameinondas zur Begründung oder 
Neubegründung eines Mysteriendienstes führte, für die auch eine 
geheimnisvolle alte Urkunde als Norm für die Einrichtung der 
Weiheriten aufgefunden wurde?) Und wenn wir annehmen, daß 
der Lykomide Methapos aus Athen, der aus umfassender Kenntnis 
der Mysteriendienste die Neuordnung des Geheimkultes der „großen 
Götter“ in Messenien durchgeführt) und zugleich auch in Theben 
den Geheimdienst der Kabeiren geregelt haben soll, der Zeit des 

1) XVII 259f. 2) de rep. II 7 p. 364. 
3) Paus. IV 26, 8. 

4) Paus. IV 1, 7: „uerendounse rüg vehsıng Korıv &*, 

16*
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Epameinondas angehört?), so paßt eine solche aus der Fülle priester- 
licher Wissenschaft hervorgegangene autoritative Tätigkeit auf dem 
Gebiete des Mysterienwesens durchaus zu dem allgemeinen Bilde, 
das die religiösen Bestrebungen in dieser ganzen Periode uns 
bieten. Einen besonders bezeichnenden und zugleich wohl be- 
zeugten Zug dieses Bildes finden wir in der Wirksamkeit des 
Eumolpiden Timotheos aus Athen, der vom ersten Ptolemaeer nach 
Ägypten berufen wurde und hier eine Filiale des eleusinischen 
Mysteriendienstes begründet zu haben scheint?), der weiter bei der 
Einführung des Serapiskultes, namentlich bei der Feststellung der 
offiziellen Einführungslegende tätig war und endlich auch durch 
seine Forschungen auf dem Gebiete der heiligen Geschichte den 
Mythos, der dem Geheimdienst der Magna Mater und des Attis 
zugrunde lag, in seiner unverfälschten und ursprünglichen Gestalt 
an das Tageslicht zu bringen beanspruchte.) 

Es ist begreiflich, daß die zunehmende Verehrung der in dem 
geheimnisvollen Weben dunkler Naturgewalten sich offenbarenden 
Gottheiten eine Fülle von abergläubischen Vorstellungen mit 
sich führte, Vorstellungen, die zum Teil immer schon auf dem 
Grunde der Volksreligion vorhanden gewesen, durch die Religion 
der Polis nicht beseitigt aber zurückgedrängt und namentlich an 
den Stätten höherer Bildung in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt 
worden waren. Allerlei Spukgestalten, die einer ungebildeten und 
ungeläuterten religiösen Phantasie ihre Entstehung verdankten, traten 
wieder stärker hervor. Die gemeinsamen religiösen Empfindungen 
und Anschauungen, wie sie wenigstens in gewissem Grade in der 
Blütezeit der Polis lebendig gewesen waren, das Übergewicht, das 
die öffentlichen Interessen über die privaten beanspruchten, hatten 
wohl einem allzustarken Wuchern eines namentlich aus den Niede- 
rungen der Anschauungen, Interessen und Beschäftigungen der 

1) Vgl. Toepffer, att. Geneal. S. 218f. Ziehen, Legg. Saer. p. 175#f. 
Rubensohn, Mysterienheiligtümer 8. 135. 

2) Tae. hist. IV 83, Der schon aus dem Namen der alexandrinischen Vor- 
stadt Eleusis (Strabo XVII 800) herzuleitende Schluß auf die Verpflanzung des 
eleusinischen Kultes nach Alexandrien wird m. E, mit Unrecht von Schiff, P.-W. V 2341 angezweifelt, 

3) Arnob. adv. nat. V 5 Reiffersch.: „ex Teconditis antiquitatum libris et ex intimis erutas, quemadmodum ipse scribit insinuatque, nysteriis.“
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unteren Volksschichten aufsteigenden populären Aberglaubens heil- 
same Schranken gezogen. Jetzt — wie es scheint — namentlich seit 
dem Ende des 5. Jahrhunderts, gewinnt der Aberglaube in den ver- 
schiedensten Gestalten wieder weiteren Boden. Das Leben des ein- 
zelnen umgibt sich mit allen möglichen Schutz- und Heilmitteln 
zur Abwehr irgendwelcher feindlicher Mächte; die Hilfe fremder 
Götter und fremder Kulte bietet sich dem irgendwie bedrängten, 
dem abergläubisch hoffenden oder fürchtenden einzelnen in immer 
größerem Umfange an; das in den fremden Geheimdiensten aus- 
gebildete Zeremonienwesen, die Unzahl von Sühnungsakten und 
Weiheriten lehren wohl neue Wege, um die Gefahren, die das 
Leben und den Wohlstand des einzelnen bedrohen, abzuwenden 
aber . weisen zugleich auf immer neue Gefahren, an denen er 
nicht ohne Schutz besonderer religiöser Mächte und religiöser 
Riten vorbeigehen darf, hin. Die Propaganda fremder Dienste, zum 
Teil auch die eigennützigen Zwecke gewinnsüchtigen Priestertums 
beuten die Unerfahrenheit und Unbildung der Masse aus; rohe 
Bräuche und sittengefährdende Ausschweifungen verbreiten sich 
zum Teil mit den orgiastischen Diensten namentlich der thrakisch- 
phrygischen und kleinasiatischen Gottheiten. Wohl vermögen wir 
uns keine klare Vorstellung davon zu bilden, in welchem Um- 
fange dieses religiöse Wesen, in seinen tieferen innerlichen Regungen 
wie in seinen rohen abergläubischen Bräuchen, das Leben des Volkes 
beherrscht hat; aber daß der Aberglaube in der griechischen Welt 
am Anfang der hellenistischen Periode eine starke Verbreitung 
hatte, lehren uns unzweideutig die vielfachen Anspielungen grie- 
chischer Schriftsteller‘), die Schilderungen, wie sie Theophrast in 
den Charakteren (XVI) gibt, wie sie sich vor allem in weitestem 
Umfange in der neueren attischen Komödie gefunden haben müssen.) 
In den Dichtungen der attischen Komödie tritt uns gerade auch 

1) Sehr bezeichnend ist es, wie bei Platon de rep. II 364° die zauberischen 
Beschwörungen der dyderas und udvreıs gerade mit den persönlichen Inter- 
essen und Wünschen des einzelnen in Verbindung gebracht werden. _ 

2) Charakteristisch sind in dieser Beziehung schon die Titel einer Reihe 
von Komödien, wie Mnreuyöerns des Antiphanes (Kock, Com. Att. II 74), 
Oiovıorjs des Antiphanes (Kock II 82), ’Aydernsg des Philemon (II 478), 
Jeisıdeiuo» des Menandros (III 32), ‘Ifgeı« des Menandros (II 70), Mnvaydgrns 
des Menandros (III 93) u. a. Es ist wohl eine nicht unwahrscheinliche Ver- 
mutung, daß die Beispiele, die Plutarch in der Schrift iiber die deasıdaruovie
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die hervorragende Rolle, die der Kult der Magna mater und der verwandten Gottheiten in den Vorspiegelungen eines gewinnsüchtigen Bettelpriestertums spielte, vornehmlich deutlich entgegen.!) Die Zunahme der privaten Kulte bedeutete eine besondere Gefahr, in- 
sofern als hierdurch vor allem rohe und törichte, zum Teil sogar unsittliehe Riten Verbreitung finden konnten, und es ist nicht un- wahrscheinlich, daß das Verbot aller privaten Kulte, das Platon für seinen Gesetzesstaat erläßt?), in dieser von den privaten Kulten drohenden Gefahr noch besonders begründet ist.?) Auch der radikale Kampf, den Epikur gegen alle religiösen Trugbilder, die die innere Ruhe des Menschen gefährden, führt, läßt sich wohl nur aus der Macht, mit der damals weite Kreise des Volkes von diesen religiösen Vorstellungen beherrscht wurden, erklären. 
Die ungeheure Ausdehnung des Verkehrs, wie sie in der helle- _ nistischen Periode seit Alexander erfolgte, die bunte Mischung der mannigfaltigsten Bevölkerungselemente, die sich in dem Heerlager Alexanders und seiner Nachfolger vollzog, übte natürlich auch auf religiösem Gebiete ihre eingreifende Wirkung aus. Wie sie vor allem den umfassenden Synkretismus der religiösen Gestalten be- dingt hat, wird noch eingehender darzustellen sein; in diesem Zu- sammenhange möge zunächst ihr Einfluß bloß in bestimmter Be- ziehung und Beschränkung hervorgehoben werden. Nicht nur 

interessiert uns hier das Zusammenströmen der verschiedenartigsten 
religiösen Gebräuche, der mannigfaltigsten religiösen Zeichen und 
Deutungen an sich, sondern vor allem auch ihre Verbindung mit 
den Bestrebungen und Schicksalen der einzelnen hervorragenden Individuen, namentlich der Herrscherpersönlichkeiten selbst. Gerade schon Alexander hat auf die Beobachtung, Deutung und Befolgung bestimmter Zeichen einen großen Wert gelegt oder wenigstens sie im Interesse seiner Herrschaft zu verwenden verstanden. Ins- besondere in der letzten Zeit seines Lebens übten allerlei wunder- bare Vorzeichen auf Phantasie und Gemüt seiner Umgebung, viel- 

anführt, vor allem aus solchen Komödien, wie des Menandros Jssidciuov, entnommen seien. 
1) Auf den Kult der Magna mater beziehen sich z. B. ‚Menandr. fig. 202. 245. Im Gefolge syrischer Gottheiten stehende abergläubische Gebräuche er- wähnt Menandr. frg. 544. 
2) Legg. X 9094. 3) Vgl. Foucart, assoc. rel. 8. 172£.
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leicht auch auf seinen eigenen Geist beunruhigende Wirkung aus; 

der Königspalast war, so heißt es in einem unverdächtigen Be- 

richte‘), angefüllt mit Opfernden und Reinigenden und Wahr- 

sagenden. Die Schicksale auch seiner Nachfolger, ihre zukünftige 
Berrscherstellung wie eintretende Katastrophen werden durch Vor- 

zeichen und Träume angekündigt.) Die innere Vorstellungs- und 

Empfindungswelt der hellenistischen Herrscher ist uns nicht authen- 

tisch genug bekannt, um zu entscheiden, inwieweit sie selbst von 

religiösem Glauben oder wenigstens von Deisidaimonie erfüllt 

waren. Zunächst scheinen ja solche religiöse Erscheinungen im 

Gegensatze zu stehen zu dem allgemeinen Charakter einer Zeit, in 
der gerade die herrschenden oder zur Herrschaft emporstrebenden 

Individuen sich durch irgendwelche geschlossene religiöse Anschau- 

ungen und Ordnungen nicht mehr gebunden fühlen, ihnen keine 
für das Individuum verpflichtende Bedeutung beimessen. Indessen 

ist dieser Gegensatz doch wohl nur ein scheinbarer. Wir dürfen 

vielleicht, um uns hierüber klar zu werden, an den Charakter 

einer in mannigfachen Beziehungen verwandten geschichtlichen 

Epoche, der Renaissance, denken. Auch hier finden wir „eine 
im Grunde ungläubige und skeptische Zeit stark durchsetzt von 

Schicksalsglauben, Astrologie, ja Zauberwesen“?) Eine ähnliche 

Beobachtung gilt für die hellenistische Periode. Das Leben der die 

damaligen Weltgeschicke bestimmenden Persönlichkeiten war be- 

sonders geeignet, in seinen wunderbaren Verflechtungen und Ergeb- 

nissen das Spiel geheimnisvoller Mächte ahnen zu lassen. Nicht als 

Repräsentanten gemeinsamer Lebensorduungen traten diese Mächte 

auf, sondern in rätselhaftem Zusammenhang mit den Schicksalen und 
Tendenzen eines einzelnen zur Herrschaft bestimmten Individuums. 

Unwillkürlich — im Glauben an sein eigenes Geschick, an seinen 

eigenen Stern — verband dieses Individuum mit dem eigenen Leben 

geheimnisvolle göttliche oder dämonische Kräfte oder wußte es in 
kluger politischer Berechnung den Glauben an diese den eigenen 

Lebenszwecken dienstbar zu machen. Vielleicht können wir es ver- 
stehen, daß die Männer des Handelns sich nicht so wie die philo- 

sophischen Denker mit der Anerkennung eines in unabänderlicher 

1) Plut. Alex. 75. 

2) Vgl. z. B. Diod. XIX 55, 7. 90, 4. XXI 1,3. App. Syr. 63 u.a. 

3) Eucken, Lebensansch. d. großen Denker? S. 310.
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Gleichmäßigkeit waltenden allgemeinen Weltgesetzes begnügen 
mochten, sondern daß ihnen ihr eigenes Handeln, ihr eigenes Ge- 
schick zum Ausdruck einer geheimnisvollen Gewalt wurde, viel- 
leicht zu einem sie selbst in den gewaltigen Wirbel der allgemeinen 
Geschicke fortreißenden und durch ihn hindurchführenden mächtigen 
Dämon des eigenen Lebens. Daß so in ihnen und den Mitlebenden 
eine Stimmung erzeugt wurde, die auch ihrer Vergöttlichung den 
Weg bereiten half, das braucht hier nur angedeutet zu werden. 

In der religiösen Entwieklung der hellenistischen Periode sind 
es vornehmlich zwei Momente, die uns den eigentümlichen Cha- 
takter dieser Entwicklung veranschaulichen und zugleich ihre be- 
sondere Bedeutung für die religiöse Gesamtentwieklung des späteren 
Altertums überhaupt begründen. Sie sind bedingt durch die all- 
gemeine Gestaltung der geistigen Kultur und namentlich der poli- 
tischen Verhältnisse, die der hellenistischen Periode ihre charakte- 
ristische Signatur verleiht; sie haben beide zur Voraussetzung, daß 
ein bisher das hellenische Leben vor allem bestimmender Faktor, 
die Herrschaft der Polis, in seiner entscheidenden Wirksamkeit 
ausgeschaltet oder wenigstens stark in den Hintergrund gedrängt 
ist. Diese beiden Momente sind der Herrscherkult und der reli- 
giöse Synkretismus. Über ersteren ist schon ausführlich gehandelt 
worden; der religiöse Synkretismus muß jetzt in seinen wesent- 
lichsten Erscheinungsformen dargestellt werden. Es ist hier aller- 
dings auf eine empfindliche Lücke in unserer geschichtlichen Er- 
kenntnis hinzuweisen, eine Lücke, die eine volle Aufhellung der 
Entwicklung dieser für das spätere Altertum so außerordentlich 
bezeichnenden religiösen Erscheinung sehr erschwert. Bei weitem 
die meisten — sicheren und umfassenderen — Nachrichten über 
die synkretistische Religion haben wir erst aus späterer Zeit, in 
der der Synkretismus zu seiner vollen Ausgestaltung und Bedeu- 
tung gelangt ist. Für die frühere Zeit, namentlich die Anfänge 
der hellenistischen Periode sind wir vornehmlich auf Rückschlüsse 
aus den späteren Verhältnissen angewiesen. Trotzdem ist an dem 
entscheidenden Einfluß, den gerade diese Epoche auf die synkre- 
tistische Ausgestaltung der Religion des Altertums ausgeübt hat, 
nicht zu zweifeln. 

In gewisser Beziehung, so dürfen wir wohl sagen, ist der Syn- kretismus, d.h. die Verbindung und Vermischung verschiedener
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religiöser Gestalten, Vorstellungen und Institutionen, im Wesen des 

antiken Heidentums begründet. Die Vielheit der Götter, als der 
Personifikationen der verschiedenen Sphären des Natur- und Menschen- 

lebens, der vielfach schwaukende und fließende Charakter dieser 
Gottheiten lassen gerade auf dem Gebiete der hellenischen Religion 

die Vermehrung ihrer Zahl durch neue Gottheiten sowie einen Aus- 
tausch oder eine Verschmelzung mit anderen durchaus als begreif- 

lich erscheinen. Wenn man nun aber die Meinung geäußert hat, 

daß der Synkretismus im wesentlichen vie! älter sei als die helle- 

nistische Periode!), so muß diese Ansicht in ihrer allgemeinen 
Formulierung wenigstens für die griechische Religion entschieden 

zurückgewiesen werden. Gewiß haben schon früher einzelue Ein- 

flüsse seitens des Orients auf diese stattgefunden, es fehlt nicht 

an manchen Vergleichungen und synkretistischen Deutungen. Aber 
das, worauf es hier ankommt, ist viel mehr; es ist eine allge- 

meine Tendenz, die Götter zu vermischen und zu verbinden. Von 

einer solchen ‚kann in der Blütezeit der griechischen Polis 

nicht die Rede sein. Solange die Religion der Polis ihre innere 

Kraft bewahrte, gewann ein solcher Syukretismus keinen Boden; 

und es ist dies begreiflich?); denn er bedeutete die Aufhebung der 

Selbständigkeit der in der Polis verkörperten besonderen Welt, 

die Beseitigung ihrer eigentümlichen Geschlossenheit und Abge- 
schliffenheit. 

Ziweierlei müssen wir bei der Betrachtung des religiösen Syn- 

kretismus des Altertums vor allem im Auge haben, die hauptsäch- 

lichen Richtungen, in denen er sich ausprägt, und die Grundlagen, 

auf denen er emporwächst. 

In doppelter Richtung hat sich die synkretistische Anschauung 

im späteren Altertum bewegt. Auf der einen Seite finden wir eine 

Vereinheitlichung der religiösen Anschauung, ein Zusammen- 

wachsen der verschiedenen religiösen Gestalten zu einer einheit- 

1) So vor allem Gruppe, Griech. Mythol. u. Religionsgesch. $. 1560ff.; 

namentlich $. 1570. Von der Frage, ob und inwieweit im 6. Jahrh. schon 
eine Beeinflussung der orphischen Bewegung durch den Orient stattgefunden 
hat, dürfen wir hier absehen. 

2) Die Verehrung der allgemein-griechischen Gottheiten, vor allem des 

Zeus, ist kein Gegenbeweis, denn sie hat den besonderen religiösen Charakter 
der Polis nicht alteriert.
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lichen Gottheit, einem #sög Ildv$sog oder einer Fet ITdvdsog, mag 
diese als eine universale neue Gottheit sich über den bisher verehrten 
erheben oder mag ihr Wesen mit einer der schon bekannten Gott- 
heiten gleichgesetzt werden. Andererseits sehen wir eine Verbin- 
dung der verschiedenen Götter zu einer neuen Gesamtheit, einem 
neuen Pantheon, das die Existenz der einzelnen Götter nicht auf- 
hebt sondern sie nur einem universaleren Zusammenhang eingliedert. 
An die Stelle der gemeinsamen hellenischen Götterwelt tritt eine 
allgemeine Gesamtheit von Göttern der Welt. 

Wenn wir weiter nach den Gründen des religiösen Synkretismus 
fragen, so liegen diese sowohl in einer inneren An- und Aus- 
gleichung der Religionen selbst, wie in der Vereinheitlichung 
der politischen und Kulturwelt, die in einer einheitlichen 
religiösen Welt ihren Ausdruck gewinnt. 

Betrachten wir zunächst die Wirkung, die die Gestaltung der 
politischen Verhältnisse und die eigentümliche Ausbildung einer 
allgemeinen Weltkultur auf das religiöse Leben ausgeübt haben. 
Das Reich Alexanders des Großen hat zuerst in der Einheit seiner 
den Gegensatz zwischen herrschendem Volke und Beherrschten, 
zwischen Hellenen und Barbaren grundsätzlich aufhebenden Organi- 
sation!) die entscheidende politische und kulturelle Voraus- 
setzung für eine die damalige zivilisierte Welt überhaupt um- 
fassende religiöse Einheit geschaffen. Dieses Weltreich bestand 
unter seinen Nachfolgern nicht mehr, aber die wesentliche Einheit 
der Kultur verhinderte — trotz der politischen Teilung — ein 
völliges Auseinanderfallen in verschiedene religiöse Welten. Soweit 
die antike Religion einen der politisch-sozialen Welt immanenten 
Charakter trägt, soweit sie diese bestehende Welt und ihre Ord- 
nungen repräsentiert und sanktioniert, — und es ist dies doch der 
Charakter vor allem auch der hellenischen Staats- und Volksreligion 
— ist ein dauerndes Nebeneinanderbestehen selbständiger, in sich 
völlig verschiedener oder sogar entgegengesetzter religiöser Welten 
in einem einheitlichen Reichsorganismus oder in einer einheitlichen 
Kulturwelt undenkbar. Die verschiedenen Gottheiten müssen dann 
entweder als innerlich zusammengehörig, als verwandte oder iden- 
tische Wesen empfunden werden oder eine muß der anderen weichen. 

1) Vgl. Bd. 18. 398.
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Gerade von diesem Gesichtspunkte aus ergibt sich auch die 
Wichtigkeit des Kultes des Herrschers als des Repräsentanten 

der Einheit. Der Herrscherkult bringt eben den der staatlichen 
Welt immanenten Charakter antiker Religion zu seinem klarsten 
und einseitigsten Ausdruck. Der Zusammenhang zwischen poli- 

tischer und religiöser Einheit erhält noch eine weitere Verstärkung 

durch die besondere Verbindung, in die der Herrscher des Reiches 
oder die ganze Dynastie mit bestimmten göttlichen Mächten tritt, 

mögen dies nun einzelne universale Gottheiten wie Zeus Ammon 
in seinem Verhältnis zu Alexander, Serapis in seiner Beziehung zu 

den Ptolemaeern, oder mag es das Pantheon hellenischer Gottheiten 
sein, wie es die eigentümliche religiöse Stellung des Seleukiden- 

hauses bestimmt. 
Auf der Grundlage der Einheitstendenzen, die den Organismus 

des Reiches durehwalten, bildet sich in der hellenistischen Zeit 
auch zuerst eine wirklich synkretistische Politik. Sie ist von 

Alexander dem Großen selbst schon vorgezeichnet worden!), am 
entschiedensten ist sie von den Ptolemaeern, die gerade auch in 
dieser Richtung die Führung in der hellenistischen Welt über- 

nommen haben, verfolgt worden. Diese Politik wird noch ein- 

gehender darzustellen sein. 
Ist nun aber nicht, so kann man einwenden, in den großen, 

Herrschaftsbildungen des Orients, die dem Weltreiche Alexanders 
vorangegangen sind, vornehmlich dem Perserreiche, schon die grund- 

legende Bedeutung einer einheitlichen Reichsorganisation für den 

religiösen Synkretismus vorhanden gewesen? Der Einwand ist, 

wenn wir genauer zusehen, doch nicht zutreffend. Wir treien da- 

mit in Gegensatz zu der neuesten glänzenden und wirkungsvollen 

Darstellung des achaemenidischen Reiches und der achaemenidischen 

Politik, die dieser Politik einen sehr aktiven, nicht bloß mittelbaren, 

sondern zum Teil unmittelbaren, bewußten und beabsichtigten Ein- 
fluß auf die Gestaltung der religiösen Verhältnisse im Perserreiche 
beimißt?) Es ist richtig und für die achaemenidische Politik ge- 

1) Besonders charakteristisch ist in dieser Hinsicht, was Arr. III 1,5 von 

Alexanders religionspolitischen Maßregeln und Plänen bei der Gründung von 

Alexandreia berichtet. 

2) E, Meyer im III. Bande seiner Geschichte des Altertums und in seiner 
„Entstehung des Judentums“ 1897. Das Judentum, an dessen Entstehung
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wiß in hohem Grade charakteristisch, daß diese fremde Religionen 

nicht bloß geschont, sondern zum Teil geradezu begünstigt hat. 

Aber dieses Verhalten trägt nicht den Charakter einer wirklich 

synkretistischen Politik. Es handelt sich vielmehr bei diesen 

Maßregeln um ein kluges, wohl auch in gewissem Sinne reli- 

giös weitherziges, Entgegenkommen gegen die Interessen einfluß- 

reicher Priesterschaften, bedeutender und angesehener Heiligtümer.') 
Von einem Bestreben, eine einheitliche Grundlage für das religiöse 

Leben des Gesamtreiches zu schaffen, etwa den achaemenidischen 

Gott Auramazda mit anderen, universal gerichteten Gottheiten zu 

verbinden, finden wir keine Spur, wenn auch vielleicht in beson- 

deren Fällen die Begünstigung des Kultes eines fremden Gottes 
durch den Anschein einer gewissen Verwandtschaft seines Wesens 

mit dem Auramazdas erleichtert werden mochte. Die persischen 

Könige sind, bei aller ihrer weitherzigen Religionspolitik, immer 

ausschließlich Verehrer Auramazdas geblieben, und Auramazda 

hat, trotz der universalen Züge seines Wesens, seinen Charakter 

als nationaliranischer Gott bewahrt. Gewiß ist die Tatsache 

des persischen Reiches an sich für die gegenseitige Ausgleichung 
und Verschmelzung religiöser Vorstellungen von Bedeutung ge- 

wesen — hiervon wird noch zu handeln sein —, aber einer grund- 

sätzlich synkretistischen religiösen Bewegung oder einer synkre- 

tistischen Politik stand der nationalpersische Charakter der achae- 

_ menidischen Herrschaft, der in dem unbedingten Vorzug der Perser 
als des herrschenden Volkes sich ausprägte, entgegen.) Von einer 

politischen Verschmelzung der verschiedenen Elemente im Perser- 
reiche oder einem einheitlichen, das Reich als solches durch- 

dringenden Kulturzusammenhange kann nicht, die Rede sein, und 
somit bleibt es bestehen, daß die politische und kulturelle Voraus- 

E. Meyer vor allem den Charakter und die Bedeutung der achaemenidischen 
Religionspolitik hat exemplifizieren wollen, ist doch in seinem inneren Wesen, 
in den seine Entstehung beherrschenden Tendenzen von der persischen 
Politik durchaus unabhängig. Der große Einfluß, den die achaemenidische 

Herrschaft tatsächlich auf seine Ausbildung ausgeübt hat, bestand nur darin, 
daß sie die äußeren Hindernisse, die der Verwirklichung jener Tendenzen im 
Wege standen, beseitigt hat. 

1) Ich verweise auf die Analogie der Ptolemaeerherrschaft in ihrem eigenen 
Lande. 

2) Vgl. Bd. IS. 226 ff.
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‚setzung für eine religiöse Vereinheitlichung in der Achaemeniden- 

herrschaft nicht in vollem Maße gegeben ist. 
Der religiöse Synkretismus beruht nun aber nicht bloß auf dem 

Einflusse, den die besondere Gestaltung der politischen und kultu- 
rellen Faktoren als solcher auf die religiöse Entwicklung ausgeübt 
hat, sondern zugleieh auf den inneren Tendenzen dieser Entwicklung 

selbst, vornehmlich auf der gegenseitigen Vermischung und Aus- 
gleichung der verschiedenen religiösen Elemente. Auch diese hat 

sich in ihrer eigentümlichen Richtung unter der Einwirkung der 

allgemeinen Weltlage vollzogen, aber doch so, daß nur die in dem 
inneren Wesen bestimmter religiöser Gestaltungen liegenden Kräfte 

und Entwicklungstendenzen freien Raum zu ihrer Entfaltung er- 
bielten. Hier hat die Entwicklung der Verhältnisse des Orients 

den Bildungen der hellenistischen Periode stark vorgearbeitet. Es 

sind besonders zwei Momente, in denen sich dieser Einfluß der 

äußeren Weltlage auf die Umgestaltung der religiösen Anschauungen 

offenbart. Auf der einen Seite hat schon die Tatsache entscheidende 

Bedeutung, daß durch die politischen Eroberungen namentlich seit 

der Assyrerzeit und noch mehr seit der Achaemenidenherrschaft, 

durch die nähere und vielseitigere Berührung der verschiedenen 
Bevölkerungselemente untereinander die frühere Abgeschlossenheit 

der Einzelbildungen auch in religiöser Hinsicht immer mehr be- 
seitigt wird. Andererseits übt der Verlust der politischen Selb-. 

ständigkeit, die Aufrichtung -der Fremdherrschaft auf die innere 

Umbildung des religiösen Lebens selbst tiefgreifende Wirkung aus. 

Infolge der Fremdherrschaft hört das Verwachsensein bestimmter 

Gottheiten mit einem bestimmten Volke oder einem bestimmten 

Staate auf.) Die Formen, in denen dieser Prozeß vor sich geht, 

sind allerdings sehr verschieden. Die Gottheit eines bestimmten 

Landes kann sich fremden Mächten zuwenden und dabei doch ihre 

ursprüngliche Stellung als Landesgottheit behaupten; sie verfügt 
dann über dieses Land zugunsten eines fremden Herrschers.”) Oder 

1) Im Judentum tritt infolge seiner ganz eigenartigen Entwicklung diese 
Wirkung nicht ein. Die innere Kraft der Jahvereligion vermag auch dem 

jüdischen Volke in der neuen Form einer um das Gesetz Jahves gescharten 

Gemeinde neue Kraft und Widerstand gegen die fremden Elemente zu ge- 

währen. 
2) So haben die babylonischen Gottheiten, insbesondere Bel-Merodach, den
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es scheidet sich das religiöse Leben überhaupt mehr von dem 
staatlichen, und das Verhältnis zur Gottheit knüpft an rein reli- 
giöse Funktionen, die nicht an die Zugehörigkeit zu einem be- 
stimmten Volke oder Lande gebunden sind, an. Damit ist zugleich 
eine gewisse Individualisierung und Universalisierung der Religion 
gegeben. 

Man hat nun ganz allgemein die Behauptung aufgestellt, daß 
mit der Achaemenidenherrschaft Universalismus und Indivi- 
dualismus die charakteristischen Züge aller Religionen und Kulte 
des vorderen Örientes geworden seien.!) In dieser Formulierung liegt 
doch wohl eine zu weitgehende Verallgemeinerung eines an sich rich- 
tigen und wertvollen Gedankens. Wir werden vielmehr entschieden 
betonen müssen, daß allerdings mit dem Aufhören der politischen 
Selbständigkeit der einzelnen unter der Achaemenidenherrschaft 
zusammengefaßten Völker die Bedingungen für eine stärkere 
Entfaltung eines religiösen Individualismus und Universalismus ge- 
geben waren, dürfen aber nicht behaupten, daß damit tatsächlich 
die Entwicklung allgemein in dieser Richtung verlaufen sei. Durch 
die Loslösung aus dem engen Zusammenhange mit dem Leben 
eines bestimmten Volkes gewinnt einerseits die Gottheit selbst 
weiteren Raum zu einer universaleren Ausgestaltung und Be- 
tätigung ihres Wesens, andererseits besteht für das menschliche 
Individuum nicht mehr in dem Maße wie bisher eine Bindung 
seines besonderen Lebens an das ganze Leben des Volkes, der ein- 
zelne wird dadurch mehr als vorher in den, Stand gesetzt, auch in 
seinen religiösen Lebensbeziehungen sich aus dem geschlossenen 
Kreise, dem er bisher angehörte, herauszuheben und dem Dienste 
einer Gottheit zuzuwenden, die sich seinem persönlichen Leben 
als eine starke erweist, Aber diese Wirkungen einer Umbildung 
der Religion treten doch nur insoweit ein, als sie die innere Kraft 
religiöser Anschauung oder die besondere Autorität religiöser In- 
stitutionen, die auf der Wirksamkeit einflußreicher Priesterschaften 
und auf der Anziehungskraft bestimmten priesterlichen Dienstes 
beruhen, für sich haben. Es ist nicht richtig, die Entwicklung, 
aus der das Judentum hervorgegangen ist, ohne weiteres als „den 

Kyros aufgenommen, und vornehmlich sind so die ägyptischen Alexander dem 
Großen und den Ptolemaeern entgegengekommen. 

1) E. Meyer, G.d. A. III S. 169. Entst. d. Judent. $. 222.
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Ausdruck einer Bewegung, die seit der Perserzeit alle Religionen 
des Orients erfaßt hat“!), zu betrachten. Wenn irgendwo in der 

geschichtlichen Entwicklung, so sind in der israelitisch-jüdischen 
Religion ganz eigenartige Kräfte am Werke, die als solche in ihrer 
besonderen Bedeutung erfaßt werden müssen. Das, was diese Reli- 

gion vornehmlich charakterisiert, ist das Nebeneinander innerer 

Erhabenheit und universaler Ausgestaltung der Gottesanschauung, 
wie sie bei den großen Propheten vorliegt, auf der einen Seite und 

eines gegen alle fremden Elemente sich eifersüchtig abschließenden 

gesetzlichen Kultes, der bei aller seiner Einseitigkeit, Enge und Äußer- 
lichkeit doch „zu einem Panzer des supranaturalen Monotheismus“?) 

geworden ist, andererseits. Diese Verbindung innerer Größe und 

umfassender Kraft der Gottesanschauung mit eigenartiger Bestimmt- 

heit des religiösen Wesens tritt uns sonst in dem religiösen Leben 

des vorderen Orientes in jener Zeit kaum irgendwo entgegen?), sie 

ist jedenfalls nicht als ein allgemeiner Grundzug der damaligen 
religiösen Entwicklung anzusehen und steht an sich im Gegensatz 

zum Wesen des Synkretismus, der gerade die Grenzen der religiösen 

Anschauungen und der göttlichen Gestalten zu fließenden werden 

läßt. Wenn auf der einen Seite Gottheiten wie Kamosh und Milkom, 
die Stammesgötter der Moabiter und Ammoniter, den Untergang 

ihrer Völker nicht dauernd überleben und andererseits Jahve ge- 

rade in der Zeit der F'remdherrschaft über Israel und Juda die 
volle Tiefe und weltumfassende Größe seines Wesens offenbart, so 

zeigt sich in dieser völlig verschiedenen Wendung scheinbar paral- 
leler Religionen nicht der Einfluß irgendwelcher äußerer Momente, 

sondern die inneren Überlegenheit der Jahvereligion. Nur dieser 
inneren Überlegenheit war es zu danken, daß eine den Ansprüchen 

dieser Religion scheinbar so ungünstige allgemeine Weltlage zu 
einer neuen Grundlage für ihre innere Weiterentwicklung werden 

konnte.) 

1) E. Meyer, Entst. d. Judentums S. 221. 
2) Nach dem schönen Worte Wellhausens, Prol.5 8. 431. Hierin scheint 

mir eine geschichtlich zutreffendere Würdigung zu liegen als in dem Uiteil 
Nissens, Orientation S. 68f. 

3) Auch in der Zarathustrareligion findet sie sich doch kaum in diesem 
Maße, wenn diese auch in der einheitlichen Ausgestaltung der Idee eines 
obersten Gottes der alttestamentlichen Religion am nächsten kommt, 

4) E. Meyer, Die Israeliten und die Nachbarstämme 8. 296f. sagt: „Kamosh. 

N,
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Wenn die großen politischen Erscheinungen umfassender Herr- 

schaftsgebilde die Schranken partikularer Wirkungssphären der Volks- 
götter niederrissen, so wirkte auf das gleiche Ziel eine innere Ent- 

wicklung der religiösen Vorstellungen hin, die die an sich schon 

im Wesen bestimmter Gottheiten liegenden universalen Bezieh- 

ungen zu deutlicherem und entschiedenerem Ausdrucke brachte. Die 

äußere Annäherung und gegenseitige Berührung rief zum Teil auch 

ein innerliches Zusammenfließen der verschiedenen religiösen Vor- 

stellungen und Gestalten hervor. Theologische Spekulationen ver- 

banden und verschmolzen die göttlichen Einzelgestalten zu um- 

fassenden Weltpotenzen, lösten sie durch ihre universalen Welt- 

beziehungen aus dem engen Zusammenhange mit einem besonderen 

Volke und Staate und kamen so den vorher geschilderten, in der 

allgemeinen Weltlage begründeten Tendenzen der Erweiterung gött- 

licher Wirkungssphären entgegen. 
Die ägyptische Theologie hat schon in verhältnismäßig früher 

Zeit auf dem eigentümlich geschlossenen Gebiete ägyptischer Reli- 

gion ein Vorbild für einen religiösen Synkretismus und theologische 

Universalisierung göttlichen Wesens geschaffen‘) Die politische 

geht in der Tat zugrunde und existiert nicht mehr, wenn Moab vernichtet 

wird, Milkom ist mit den Ammonitern, Jahve mit Israel in derselben Weise 

verbunden. Eben dadurch, daß dies Problem in der Assyrerzeit unmittelbar 

gestellt war, daß mit der Vernichtung des Volkes auch die Vernichtung 

Jahves drohte, ist die gewaltige Steigerung seines Wesens möglich geworden, 

welche die Propheten vollzogen haben.“ Ich glaübe, daß hierdurch doch das 

eigentlich entscheidende Motiv für die weitere Entwicklung der Jahvereligion 

nicht zur vollen Geltung kommt, Nur deshalb, weil Jahve in ganz anderer 

Weise als Kamosh und Milkom ein lebendiger Gott war, konnte er die Stei- 

gerung seines Wesens erfahren, die uns bei den Propheten entgegentritt. Ich 

stelle jener Äußerung E. Meyers das tiefe Wort Wellhausens gegenüber, 

der „Israelit. u. jüd. Gesch.“? 8.109 bemerkt: „Sie (nämlich die Propheten) 
nahmen den Begriff der Welt, der die Religionen der Völker zerstörte, in 

die Religion, in das Wesen Jahves auf, ehe er noch recht in das profane 

Bewußtsein eingetreten war. Wo die anderen den Zusammensturz des Hei- 

ligsten erblickten, da sahen sie den Triumph Jahves über den Schein und 
den über Wahnglauben. Was auch fallen mochte, das Wertvolle blieb bestehen.“ 

1) Eine vortrefliche Orientierung über die ägyptische Religion bietet jetzt 
Erman, die ägyptische Religion 1905, ein Werk, das gerade durch die nüch- 

terne Zusammenstellung authentischen Materials der nicht-ägyptologischen 

Forschung die wertvollsten Dienste leistet. Sehr nützlich sind auch die Be-
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Einigung Ägyptens ließ die ursprünglich selbständigen lokalen 

Göttergestalten zu einer Vereinigung von Göttern zusammenwachsen, 

die von priesterlicher Wissenschaft zu einem System ausgestaltet 

wurde. Die religiöse Anschauung andrerseits faßte die einzelnen 

Gottheiten als besondere Erscheinungen großer, in der Welt wirken- 

der Mächte, namentlich des Sonnengottes!), auf. Seit dem neuen 

Reiche gewann ein Lokalgott von Theben, Amon, als Repräsentant 

der führenden Rolle, die Theben jetzt in dem ägyptischen Gesamt- 

staat spielte, eine überwiegende und herrschende Stellung. Indem 

er — ähnlich wie der babylonische Stadtgott Marduk mit dem 

großen Gotte Bel — mit dem Sonnengotte R& verbunden wurde, 

konnten an ihn zugleich Spekulationen anknüpfen, die ein um- 
fassendes kosmisches Wesen dieser obersten Gottheit zum Ausdruck 

brachten. In einem Leydener Papyrus des neuen Reiches (aus der 
Zeit Ramses’ I1.)?) wird Amon, mit R& und Ptah zu einem ein- 
heitlichen Wesen verbunden?), als der beherrschende Allgott ge- 

feiert. Eine merkwürdige Reform der ägyptischen Religion in 

der Zeit des neuen Reiches (um 1400 v. Chr.) unter Ameno- 

phis IV. (Ichenaton) ging darauf aus, gerade im Gegensatze zum 
Amonskult und Amonspriestertum, eine universale Gestalt des 

Sonnengoties, eine in dem „Glanze der Sonnenscheibe“ wirksame, 

allgemeine göttliche Macht zur allein herrschenden Gottheit zu er- 
heben“) Mit der religiösen Spekulation hat vielleicht hier auch 

schon politische Absicht, die für das über die ägyptischen Lokal- 

grenzen hinausgehende Herrschaftsgebiet des ägyptischen Königs 

eine gemeinsame Religion schaffen wollte®), zusammengewirkt. Der 
solare Monotheismus ist nicht von Dauer gewesen, aber trotz ihres 
Scheiterns kann diese Reform großes geschichtliches Interesse be- 

richte, die Wiedemann, Arch. f. Rel. VILu.IX, über ägyptische Religion 

gegeben hat. 
1) Auch die verschiedenen Erscheinungsformen der vorwiegend weiblich 

gedachten Himmelsgottbeit spielen eine nicht unwichtige Rolle. 

2) Gardiner, Ä.Z. 42, 1906, 8. 12ff. 
3) „as a trinity in an unity‘‘, Gardiner a. O. 

4) Die religiöse Anschauung, die dieser Reform zugrunde liegt, wird uns 
besonders aus dem interessanten Hymnus auf den neuen Gott deutlich, den 

Erman, Ägypt. Rel., S. 67ff., mitteilt. 
5) Vgl. Erman, Ägypt. Rel., S. 66. 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. IT. 1. 17
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anspruchen, indem sie die damals in Ägypten wirksamen Tendenzen 

zu einheitlicher religiöser Anschauung in eigentümlicher Ausprägung 
zeigt. 

Im vorderasiatischen Orient war die einflußreichste Heimstätte 

alter Kultur, Babylon, zugleich auch ein besonders wichtiger Mittel- 

punkt priesterlichen Einflusses und theologischer Spekulationen. 

Religiöse Gestalten des iranischen Ostens trafen hier mit 
syrisch-phönikischen und arabischen Gottheiten zusammen.!) Die 

Religion der in Babylon angesiedelten Juden stellte in dem Jahve- 

glauben ein wirksames Vorbild einer einheitlichen Gottesidee auf, 

an das die Vorstellung von einem obersten Himmelsgotte wenig- 

stens anknüpfen konnte. Der Prophet Maleachi 111 läßt Jahre 

also sprechen: „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

ist mein Name unter den Völkern groß, überall wird meinem 

Namen reine Gabe geopfert, weil mein Name groß ist unter den 

Völkern“ Wellhausen?) hat hieraus den wohl unanfechtbaren 
Schluß gezogen, daß der Verfasser den Monotheismus in den heid- 

nischen Religionen anerkenne. Es müssen also damals unter den 
Völkern des semitischen Orients Vorstellungen von dem universalen 

Wesen eines höchsten Gottes verbreitet gewesen sein, die es jüdi- 

schen Kreisen ermöglichten, in ihnen Zeugnisse einer allgemeinen 

Verehrung des einen, lebendigen Gottes, Jahve, zu erblicken. Well- 

hausen nimmt wohl auch mit Recht an, daß damals die Bezeich- 

nung „der höchste Gott“ aufkam. Solche Vorstellungen fanden 

gewiß auch eine wichtige Grundlage in den eigentümlichen reli- 

giösen Anschauungen der semitischen Völker Vorderasiens über- 

haupt. Eine ausgleichende Ausgestaltung der verschiedenen ein- 

1) Her. 1131. Es ist bekannt und sicher, daß Herodot hier den Gott 
Mithras, den er als eine weibliche Gottheit bezeichnet, mit Anähita verwechselt 
hat. Aber diese Verwechslung zeigt, daß neben der weiblichen Gottheit eine 
männliche (Himmels- oder Sonnengott) gestanden hat (vgl. auch Her. III 3). 
Daß Anähita und Mithras seit Artaxerxes I. im offiziellen Achaemenidenkult 
stärker hervortreten, ergibt sich aus den Inschriften des Artaxerxes von Susa 

und Hamadan (Weißbach u. Bang, Achaemenideninschr. 8. 45, 47). Die 

persische Religion tritt damals schon in Berührung mit der babylonischen. 

Über die arabische Alilat vgl. Wellhausen, arab. Heident. 2,8. 29ff.; anders 
R. Smith, Rel. der Semiten, 8. 40. Vgl. auch Baethgen, Beitr. z. semit 
Religionsgesch., 8. 97 ff. 

2) Kl. Proph.?, 8. 205.
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zelnen Gottheiten zu universalen göttlichen Wesen war durch den 

Charakter dieser Religion nahegelegt. An sich war schon die Auf- 
fassung dieser Göttergestalten als großer Mächte des Himmels einer 

universalen Ausbildung ihres Wesens günstig. Vor allem aber standen 

bei den einzelnen Völkern fast durchweg eine große männliche und 
weibliche Gottheit (Baal und Baalat-Baaltis) nebeneinander. Die 
gleichen Grundzüge dieser Gottheiten konnten leicht dazu führen, 

in den gleichartigen, nebeneinander verehrten Gestalten ein 
gleiches und einheitliches göttliches Wesen zu erkennen, 

vornehmlich da ja die einzelnen Völker ihre ursprüngliche Selb- 

ständigkeit, die auch der besonderen Existenz ihrer Götter eine 
stärkere Grundlage hätte geben können, eingebüßt hatten!) Die 

besondere Bezeichnung eines „Herrn des Himmels“ (Baal-Schemin)?), 
die in der Benennung der weiblichen Gottheit (Astarte u. a.) 
als „Königin des Himmels“ ihre Parallele hat, zeigt die in der 

Religion der semitischen Stämme Vorderasiens liegende, aber erst 
in der eigentümlichen geschichtlichen Entwicklung zu voller Gel- 

tung gelangende Tendenz zu universaler Ausgestaltung der Gottes- 

idee. In der Bezeichnung als Herr des Himmels hat in der 
späteren Zeit diese Erscheinungsform des Baal eine überragende 

Bedeutung gewonnen und ist mit dem großen Zeus (Zeög u&yıorog 

zei Kegavvıog)?) gleichgesetzt worden. 

1) Was Wellkausen, arab. Heident.?, 8. 217, über den arabischen Syn- 

kretismus sagt, läßt sich in gewissem Sinne auch schon auf die Vereinigung der 

verschiedenen Baalgestalten anwenden: „Bei den Arabern ist Allah allerdings 

aus dem Verfall des religiösen Ethnizismus hervorgegangen; daraus, daß die 

verschiedenen Götter den wichtigsten Grund ihrer Verschiedenheit, nämlich 
ihre Verehrung seitens verschiedener Völker, verloren und tatsächlich zu Syn- 

onymen herabsanken, in denen nur der allgemeine Begriff der Gott- 

heit noch Bedeutung hatte.“ 

2) Die Bezeichnung Baal-sa-me-me findet sich bereits auf einem Keil- 

schrifttext aus dem 7. Jahrhundert, der einen Vertrag zwischen dem König 

von Assyrien, Asarhaddon, und dem König von Tyros enthält; vgl. Zimmern, 

K. A.T.?, S. 357, Winckler, Altorient. Forsch. I 12f. 

3) In einer Inschrift (de Vogu&, Inser. S&mit. de Palmyrene=D.M.G.Z. 

XV 615) wird Baalsamen, „der Herr der Welt“, durch Lil ueyiorw Kegavrio 

übertragen und wir dürfen daraus schließen, daß die Weihungen an Zeus 

ulyıorog oder Kögıog oder Zebg ufyıorog Kegaövıog bei Lebas- Waddington 

nr. 2288, 2289, 2290, 2292, 2339, 2412d, 2631 (vgl. auch 2557) sich auf 
Baal-samen beziehen. 

17*
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In besonderer Weise sehen wir gerade auch auf dem Boden 
babylonischer Religion selbst die auf universale Ausgestaltung der 

religiösen Vorstellung, auf Verbindung oder Verschmelzung der 

verschiedenen göttlichen Gestalten gerichtete Tendenz wirksam. 

Zum Teil zeigt sich darin eine Richtung, die der babylonischen 

Religion mit derjenigen der übrigen semitischen Völker gemeinsam 

ist, zum Teil haben wir aber auch die eigenartig babylonische Aus- 
prägung anzuerkennen, die durch die Entwieklung der politischen 

Verhältnisse Babyloniens wie durch die eigentümliche Ausgestaltung 
priesterlich-theologischer Spekulation bedingt war. Wenn die poli- 
tische Einigung des babylonischen Landes, wie sie zuletzt unter 

der Hauptstadt Babylon durch Hammurabi erfolgt war, auf die reli- 

giöse Einheit unter dem Primate des babylonischen Gottes hin- 

gedrängt hatte, so war andererseits doch in dem Gewoge von Völker- 
fluten, die über den babylonischen Boden dahingirigen, und in dem 

Wechsel der Schicksale, die dieses Land trafen, durch die im Laufe 

der Jahrhunderte festgewurzelte Autorität priesterlichen Dienstes 

und theologischer Lehre die babylonische Religion von dem engen 
Zusammenhange mit dem Schicksale des babylonischen Volkes oder 

des babylonischen Staates, losgelöst und gewissermaßen auf sich 

selbst gestellt worden. Die Einheit des babylonischen Göttersystems 

spiegelt somit gewiß auf der einen Seite die politische Einheit des 

Landes, wie sie in der Glanzzeit Babylons bestand, wieder, auf der 

anderen Seite aber zeigt sie den Einfluß theologisch -priesterlicher 

Spekulation, die die verschiedenen @öttergestalten, insbesondere als 

Träger allgemeiner kosmischer Potenzen, in innere Beziehung zu- 
einander bringt. 

Als Stadtgott von Babylon!) wird Marduk der vorwaltende Gott 

des babylonischen Reiches, es wird somit von der politischen Seite 

die Grundlage für seine Erhebung zum obersten Gotte geschaffen. 

Durch seine Verbindung mit Bel als Bel-Marduk, seine Beziehung 

zu Ea tritt Marduk zugleich in die Stellung dieser weltbeherrschen- 

den Gottheiten ein und wird so auch als kosmische Potenz zum 

Herrn der Welt erhoben. Auf ihn geht auch die Bezeichnung des 

1) Auf die von den modernen Verfechtern des angeblichen babylonischen 

astralen Systems dem Marduk als Herın des Stierzeitalters zugeschriebene 

Rolle gehe ich hier nicht ein.
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Bel als Bel-mätäti?), d.h. Herr der Länder, über.) Diese Bezeich- 

nung ist besonders charakteristisch, weil sie die universale Herr- 
schaftssphäre des babylonischen Gottes andeutet, der nicht, wie 
sonst im allgemeinen die semitischen Götter, bloß Herr eines be- 

stimmten Landes, sondern Herr der Länder, d.h. der bewohnten 
Erde genannt wird.?) Auch bei anderen Gottheiten des babyloni- 

schen Pantheons tritt uns das Streben, ihre Herrschaft über die 

gesamte Welt auszudehnen, entgegen, so insbesondere bei Istar?), 

die aber hierbei im wesentlichen wohl die gleiche Rolle wie die 

große Himmelsgöttin oder Himmelskönigin der übrigen semitischen 

Völker spielt. 
Die babylonische Religion hat in der Folgezeit vor allem durch 

die in ihr enthaltenen astrologischen Elemente den größten Einfluß 

ausgeübt. Hierüber wird später ausführlicher zu handeln sein. 
Hier möge nur ein für den Zusammenhang dieser Betrachtungen 

wichtiger Gedanke hervorgehoben werden, der allerdings bei dem 

gegenwärtigen Stande der Forschung nur in hypothetischer Form 

ausgedrückt werden darf. Die Bedeutung, die in den religiösen 

Anschauungen der Babylonier die vornehmlich in der Vorstellung 

von den Schicksalstafeln des Gottes Nebo ausgeprägte Idee eines 

von alten Zeiten her vorausbestimmten Schicksals zu haben scheint°), 

läßt wohl, namentlich wenn wir diese mit den Bewegungen und 
Stellungen der Gestirne in Zusammenhang bringen dürften‘), die 

1) Über diese Bezeichnung vgl. Zimmern, K.A.T.®, 8.355, E. Meyer, 

Abh. Berl. Akad. phil. hist. Cl. 1906, IN, 8. 32f. 
2) Vgl.z.B. den Hymnus auf Marduk bei Jeremias, Monotheist, Strö- 

mungen innerh. d. babyl. Rel,, 8. 27. 

3) Eine im wirklich monotheistischen oder wenigstens henotheistischen Sinne 

aufzufassende einheitliche Darstellung des göttlichen Wesens in der Person 
Marduks scheint sich aber aus den babylonischen Zeugnissen nicht zu er- 

geben, wenn auch vielleicht aus dem z. B. von Jeremias, 2.2.0. (vgl. 

auch Zimmern, K.A.T.:, 609) abgedruckten Texte die Tendenz abgeleitet 

werden kann, in den übrigen babylonischen Göttern Manifestationen Mar- 

duks zu erblicken; vgl. die besonnenen Bemerkungen von Zimmern, Keil- . 

inschr. u. Bibel, 8. 34. , 

4) Vgl. namentlich den von Zimmern, Keilinschr. u. Bibel, S. 35ff. ab- 
gedruckten Hymnus auf Istar. 

5) Vgl. Zimmern, K.A.T.®, 8. 400ff. 

6) Diese Verbindung kann allerdings bisher durchaus noch nicht als ge- 

sichert gelten. Zimmern a. O. spricht sich in dieser Beziehung sehr zurück-
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Schlußfolgerung als naheliegend erscheinen, daß die babylonische 
Religion geneigt war, die allgemeinen Geschicke der Welt und die 
Geschicke des menschlichen Lebens auf einen universalen Zusammen- 
hang göttlichen Wirkens im Kosmos zurückzuführen. 
* Die Betrachtung der orientalischen Religionen, die wir uns 
in einigen ihrer wichtigsten Gestalten vor Augen gestellt haben, 
zeigt, daß in den religiösen Anschauungen des vorderen Orientes, 
wie sie sich namentlich seit der assyrischen und persischen Periode 
entwickelt hatten, eine bedeutsame Grundlage für den religiösen 
Synkretismus vorhanden war. Die griechische Weit eröffnete sich 
aus den früher dargelegten Gründen bereitwillig den in den orienta- 
lischen Gottheiten verkörperten universalen Tendenzen. Die frem- 
den Götter wurden nicht bloß auf griechischem Boden rezipiert 
sondern zugleich zu den heimischen in Beziehung gebracht, mit 
ihnen identifiziert oder verschmolzen. Es leuchtet ein, daß durchaus 
nicht alle griechischen Gottheiten gleichmäßig geeignet waren, mit 
den fremden Göttern zu verschmelzen. Die Gottheiten der Polis, 
die nicht nur in ihrer plastischen Ausbildung durch die Religion 
der Kunst sondern vor allem auch in ihrer durch enge Verknüpfung 
mit bestimmten geschichtlichen Sonderbildungen bedingten Eigen- 
art einer Verbindung mit fremden göttlichen Mächten widerstrebten, 
konnten nur in sehr beschränkter Weise dem religiösen Synkretis- 
mus eine Anknüpfung bieten. Solche Gottheiten, die wie Athena 
in ihrem eigenen Wesen das besondere Leben einer eigentümlich 
ausgebildeten griechischen Staats- und, Kulturwelt repräsentierten, 
sind deshalb nicht oder bloß in sehr geringem Umfange synkreti- 
stische Gottheiten geworden.‘) Anders steht es mit Göttern, 
denen an sich in besonderem Maße eine universale Ausgestaltung 
ihres Wesens eignet, wie Zeus, oder solchen, die, wie Dionysos u. ä., 
einen Zusammenhang ihrer eigenen Natur mit umfassenden kos- 
mischen Mächten deutlich hervortreten ließen. Auch diejenigen 
Gottheiten, deren Wirksamkeit sich auf besondere Lebensbeziehungen 
oder technische Verrichtungen erstreckte, wie Asklepios, in anderer 
Richtung Hermes, konnten in ihrer helfenden, rettenden und heilen- 

haltend aus; sehr bestimmt z. B. J eremias, Alt. Test. im Lichte d. alten 
Orients?, 8. 47. (vgl. auch Anz, Ursprung des Gnostizismus, 8. 66). 

1) Etwas ganz anderes ist es natürlich, wenn orientalische Gottheiten in 
der griechischen Übertragung als Athena u. ä. bezeichnet werden.
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den, verkündenden und geleitenden Tätigkeit leichter mit fremden 
Göttern, die ähnliche Sphären des Wirkens verkörperten, ver- 

schmelzen. 
Wenn die eigentümlich abgeschlossene und abgeschliffene Gestalt 

der griechischen Gottheiten, ihre künstlerisch anthropomorphische 

Ausgestaltung, ihre enge Verbindung mit besonderen geschicht- 

lichen Lebensformen sie weniger geeignet machte, als Grund- 
lage synkretistischer Religionsbildungen zu dienen, wenn auf der 

anderen Seite das Geheimnisvolle und die unbekannten Tiefen 

göttlichen Wesens in den orientalischen Gottheiten — schon des- 

halb, weil die griechische Phantasie noch weniger mit ihnen ver- 
traut war — stärker hervortraten und somit diesen eine besonders 
wichtige Rolle in dem Prozesse des religiösen Synkretismus zufiel, 

so dürfen wir daraus doch nieht schließen, daß das griechische 

Element hierbei nun ein vorwiegend passives oder empfangendes 

gewesen sei. Das Griechentum ist auch auf religiösem Gebiete der 

vornehmste Träger des Universalismus in der hellenistischen Peri- 

ode gewesen. Wie hoch auch der Einfluß des Orients einzuschätzen 

ist, insofern dieser in weitem Umfange die stoffliche Grundlage für 

die synkretistische Religion der Folgezeit abgibt, so ist der form- 

gebende Faktor in der allgemeinen Verbindung und Verschmelzung 

der religiösen Elemente doch vor allem das hellenische Wesen. 
Dieses liefert vornehmlich die verbindende Auffassung und Deu- 

tung, die — neben der Entwicklung der politischen und kultu- 
rellen Verhältnisse — darauf hinwirkt, daß der Synkretismus zu 

einem so charakteristischen allgemeinen Grundzug in den reli- 

giösen Anschauungen des späteren Altertums wird. 

In zwei besonderen Beziehungen tritt diese Wirkung der helle- 
nischen Auffassung hervor. 

Einerseits ist es dierationalistisch-euhemeristische Anschau- 
g, die dem Synkretismus den Boden ebnet. Indem die verschie- 

denen Gottheiten, wie Zeus, Dionysos, Osiris, Isis u. a. zu großen 

Menschen der Vorzeit, zu mächtigen Herrschern und weisen Wohl- 

tätern der Menschheit gemacht werden, die überall auf der Erde 

umherziehend ihre Herrschaft aufrichten, ihre Segnungen spenden, 

ihre Lehren und Erfindungen mitteilen, werden sie zu Repräsen- 

tanten einer universalen Wirksamkeit; und diese Vorstellung von 
ihrer umfassenden Tätigkeit übt wohl auch da ihren Einfluß aus, wo
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die euhemeristische Auffassung und Deutung ihres Wesens zurück- 
tritt. Der pseudogeschichtliche Pragmatismus, durch den die Taten 
der zu großen Königen der Vergangenheit gewordenen Götter ver- 
bunden werden, ermöglicht es, die verschiedenen Göttergestalten in 
einem einheitlichen System der Darstellung unterzubringen. Durch 
die gleichmäßigen Grundzüge und den einheitlichen allgemeinen 
Schauplatz ihrer Tätigkeit werden die einzelnen Göttergestalten von 
den besonderen Sphären, in denen sie heimisch sind, losgelöst und so 
die ursprünglichen Unterschiede ihres Wesens in der gleichartigen 
Darstellung ihres Wirkens aufgehoben. 

Noch in einer anderen Richtung hatten sich die Vorbedingungen 
für den Synkretismus auf griechischem Boden ausgebildet. Die 
synkretistische Auffassung konnte an den einheitlich-pantheistischen 
Zug, der in der Entwicklung der griechischen religiösen Anschau- 
ung hervorgetreten war, anknüpfen. Es handelt’sich hierbei nicht 
bloß um die philosophische Religion. Auch diese war natürlich 
durch ihre einheitliche Weltansicht ein bedeutsamer Faktor für 
das Streben nach Vereinheitlichung der religiösen Gestalten. Aber 
noch in einem besonderen Sinne zeigen ältere eigentümlich reli- 
giöse Vorstellungen der Griechen eine wichtige Vorstufe der syn- 
kretistischen Auffassung. Es sind die Anschauungen, die wir als 
System der Orphik zusammenfassen. Im Mittelpunkte dieses Systems 
sehen wir eine umfassende Gottheit, die in einer Fülle von Gestal- 
tungen und Verwandiungen ihr einheitliches Wesen offenbart. Die 
orphische Theologie hatte demnach von Anfang an einen gewissen 
syukretistischen Zug;') und wenn es für die den orphischen Lehren 
zugrunde liegende Anschauung möglich war, die verschiedensten 
griechischen oder in Griechenland rezipierten Göttergestalten in das 
einheitliche religiöse Weltbild der Orphik aufzunehmen, so bot sie 
zugleich eine bedeutsame Auknüpfung für eine in noch allgemeinerer 
synkretistischer Richtung wirksame Tendenz?), auch die fremden 
Gottheiten als Manifestationen universaler göttlicher Kräfte oder 
sogar eines einheitlichen göttlichen Wesens anzusehen. 

1) Vgl. Rohde, Psyche II? 8. 114, 3. 
2) Mehr als diese allgemeine in der Orphik gegebene Richtung der An- 

schauung dürfen wir nicht geltend machen; denn eine wirkliche Aufnahme 
der fremden, namentlich orientalischen, Gottheiten in das orphische System — 
in seiner späteren Ausbildung — ist ja nicht erfolgt.
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Unter den synkretistischen Göttergestalten der hellenistischen 

Periode ist keine charakteristischer und zugleich für die gesamte 

weitere Entwicklung des religiösen Synkretismus bedeutsamer als 

die des Serapis. Die Herkunft und die ursprüngliche Bedeutung 

dieses Gottes sind allerdings viel umstritten. Im Gegensatze zu der 

offiziellen, am ausführlichsten bei Plutarch‘) und Tacitus?) erhal- 

tenen Legende von der Einführung des Serapiskultes durch Ptole- 

maeos Soter, die den Gott aus Sinope nach Alexandreia kommen 

läßt, ist besonders die Annahme des ägyptischen Ursprungs des 

Gottes, seine Identifizierung mit Osiris- Apis, dem verstorbenen 

heiligen Apisstier, zur eigentlich herrschenden Auffassung in der 

modernen Forschung geworden. Daneben ist vornehmlich seine 

babylonische Herkunft mit Eintschiedenheit vertreten worden. Es 

mögen im folgenden kurz die wichtigsten Momente für die Be- 

urteilung des Serapisproblems zusammengefaßt werden. 

1. Als sicher kann nach dem heutigen Bestande unseres inschrift- 

lichen Materials die Einführung des Serapisdienstes durch Ptole- 

maeos Soter gelten. Jede Tradition, die die Begründung dieses 

Kultes mit einem anderen Herrscher verknüpft als mit dem ersten 

Ptolemaeer, erweist sich schon dadurch als eine minderwertige. 

2. Die Ableitung des Serapis aus Babylon ist unwahrscheinlich. 

Es würde sich dann sehr schwer erklären lassen, daß in der Tradition 

von der Einführung des Serapiskultes eine babylonische Herkunft 

gar nicht angedeutet wird. Wir müßten doch vermuten, daß schon 

aus Gründen der politischen Rivalität die babylonische Heimat des 

Gottes von den Seleukiden geltend gemacht worden wäre’) Die 

1) de Isid. et Osir. c. 28f. 2) Tac. Hist. IV 83. 
3) Schon diese Erwägung genügt, um der Auffassung von C. F. Leh- 

mann-Haupt (Wocheuschr. f. klass. Phil. 1898. Babyloniens Kulturmission 
einst u, jetzt S. 32#., Klio IV S. 396ff.) den Boden zu entziehen. Nach ihm 

ist Serapis identisch mit Sar-Apsi, dem Kultbeinamen des Gottes Ea, des. 

Vaters des Marduk. Die Einführung des Kultes dieses Gottes durch Ptole- 
maeos soll aus politischen Gründen erfolgt sein, um der Herrschaft der 

Ptolemaeer den Vorrang vor der des Seleukos zu sichern. „Wer dem Vater 

des Marduk seine Verehrung zuwandte, konnte die Weltherrschaftsansprüche 

der Mardukverehrer übertrumpfen.“ Diese Erklärung ist an sich schon 

sehr wenig wahrscheinlich und wird entscheidend durch die offizielle Kult- 

einführungslegende, wie sie bei Tacitus und Plutarch erhalten ist, widerlegt. 
Durch diese würde ja Ptolemaeos Soter den babylonischen Ursprung völlig.
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hauptsächliche Grundlage für die Annahme des ursprünglich baby- 
lonischen Charakters des Serapis bildet die auf die Ephemeriden Alexan- 
ders des Großen zurückgehende Nachricht von einem Serapisheiligtum 
in Babylon, in dem zur Zeit der letzten Krankheit Alexanders 
einige der makedonischen Hetairoi durch Tempelschlaf eine An- 
weisung des Gottes für die Behandlung des Königs zu erhalten 
suchten.‘) Diese Nachricht, die an sich wegen ihres Ursprunges 
aus den offziellen königlichen Tagebüchern an äußerer Beglaubi- 
gung nichts zu wünschen übrig läßt, kann wohl nur so verstanden 
werden, daß in Babylon eine in ihrem Namen ähnlich wie 
Serapis lautende oder eine in ihrem Wesen ähnliche Gottheit ver- 
ehrt und daß diese — wahrscheinlich erst zur Zeit, als die Ephe- 
meriden veröffentlicht wurden — mit dem schon berühmt gewordenen 
Serapis identifiziert wurde.?) 

3. Die Herleitung des Serapis aus ägyptischer Religion, seine 
Gleichsetzung mit Osiris-Apis, scheitert schon an der Namensform 9), 
weiter aber auch daran, daß dieser Osiris-Apis in der ägyptischen 

verdunkelt haben, während es ihm doch gerade nach Lehmanns Voraussetzung 
darauf hätte ankommen müssen, diesen entschieden hervortreten zu lassen, 
Lehmann meint, es sei der seit der Zeit Tiglatpilesars I. oder schon Salma- 
nasssars I. durch die assyrische Herrschaft in die Gegend von Sinope verpflanzte 
und später vermutlich gräzisierte Gott, der durch Ptolemaeos Soter nach Alexan- 
drien gebracht worden sei, Selbst wenn wir nun einmal zugeben wollten, 
daß Ptolemaeos von der Identität eines in Sinope verehrten Gottes mit einer ur- 
sprünglich in Babylon heimischen Gottheit erfahren haben könnte, wo findet 
sich in der Überlieferung eine Hindeutung auf den Zusammenhang des aus 
Sinope verpflanzten Serapis mit Babylon, wo begegnet uns ein Anzeichen 
dafür, daß eine Beziehung dieses Gottes zu Marduk als dem Sohne Eas 
bekannt gewesen sei? Die Zusammenstellung des babylonischen Es mit dem 
auf einem gnostischen Zauberpapyrus vorkommenden Namen des Serapis = Jaö 
(Lehmann, Babyloniens Kulturmission 8. 34) bedarf wohl keiner ernstlichen 
Widerlegung. 

1) Arr. anab. VII 26, 2. Plut. Alex. 76. 

2) Die Annahme, daß Ptolemaeos selbst in seinem Geschichtswerk über 
Alexander zuerst eine solche Identifikation vorgenommen, Serapis in die 
Ephemeriden hineingedeutet hätte, wäre an sich wohl möglich (vgl. Wilcken 
Phil. 53 8.119), erscheint mir aber als wenig wahrscheinlich, da Ptolemaeos ja 
damit die Priorität des Serapiskultes in Babylon zugegeben haben würde. 

3) Vgl. Wilcken A. P. IH 249. Der Versuch, den man gemacht hat, 
den Wegfall des O dadurch zu erklären, daß die Form Osorapis als 6 Ide«- 
wıs genommen worden wäre (Bouch6-Leclereg), ist wenig wahrscheinlich.
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Religion bis zur Ptolemaeerzeit anscheinend durchaus keine so be- 
herrschende Stellung eingenommen hat, daß er für die Religions- 

politik des ersten Ptolemaeers als maßgebende Gottesgestalt vor 

allem hätte in Betracht kommen können.!) Offenbar ist von An- 
fang an nur eine Anpassung an die ägyptische Religion geplant 

gewesen und deshalb eine durch den Namensanklang gegebene Be- 

ziehung auf Osiris-Apis gewiß offiziell beabsichtigt und gefördert 
worden, worauf schon die sogleich nach der Einführung des Serapis- 

kultes erfolgte Verbindung des Gottes mit Isis hinweist. 

4. Die ausführlichste Tradition über die Einführung des Serapis- 
kultes ist die von Tacitus und Plutarch wiedergegebene?), die den 
Gott auf Grund wiederholter Vorzeichen, insbesondere von 'Traum- 

erscheinungen, die dem Ptolemaeos Soter zuteil geworden seien, 

auf Befehl des Königs aus der Stadt Sinope in Pontos herbei- 

geholt werden läßt. Diese Überlieferung bezeugt sich durch ihren 
ganzen Charakter als offizielle Einführungslegende.?) Sie findet 

ihre Analogie in anderen derartigen Kulteinführungslegenden, so 

vor allem der Tradition von der Begründung des Asklepioskultes 

1) Eine solche Ableitung des Namens Serapis, wie sie Nymphodoros bei 

Clem. Alex. Strom. 1106, 6(F. H. G. II p. 380 frg. 20) — vgl. Suid. s. v. Ide«- 

zus. Plut. Is. et Osir. 29 — gibt (von sogös und Anis), würde wohl auch 

kaum erklärlich sein, wenn die Bedeutung als Osiris-Apis ohne weiteres als 

selbstverständlich gegolten hätte, 

2) Der Bericht Plutarchs ist stark zusammengezogen; die bei Taeitus sich 

findende Erzählung steht offenbar der ursprünglichen Tradition verhältnis- 

mäßig am nächsten. Eine wesentliche sachliche Diskrepanz besteht aber 

zwischen Plutarch und Tacitus nicht, wenngleich ihre Berichte wohl nicht 

auf die nämliche literarische Vorlage zurückgehen, 

3) Nach einer Vermutung von Dieterich (Dresdner Philologenvers. 1897 

8. 32), die jedenfalls Erwägung verdient, war die Einführungslegende als ieoög 

Aöyos im Serapistempel selbst aufgezeichnet. Allerdings wird die bei Tacitus 

erhaltene Form der Legende (der Bericht Plutarchs ist ja weniger ausführlich) 

in einigen Beziehungen eine wohl auf populäre Einflüsse zurückgehende Modi- 

fikation der offiziellen Überlieferung enthalten, wie verschiedene nicht durchweg 

ohrerbietige Bemerkungen über Ptolemaeos es wahrscheinlich machen. Über 

die weitere Auffassung von Dieterich, daß alte Legendenmotive in der Ein- 

führungslegende zu erkennen seien, der alte Mythus von der wunderbaren 
Götterfahrt und Götterepiphanie, von der Hyperboreerfahrt mit ihren be- 

stimmten Routen und Stationen, unter denen auch Sinope eine Rolle spiele, 

wage ich kein bestimmtes Urteil abzugeben; doch scheint es mir geraten, 

von solchen Vermutungen hier völlig abzusehen.
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in Rom.‘) Charakteristisch ist namentlich in dieser Hinsicht das 
den neuen Verehrern entgegenkommende Bestreben des Gottes selbst, 

nach seiner neuen Heimat zu gelangen, das in der Serapislegende 
durch das ursprüngliche Widerstreben des Ptolemaeos, der an ihn 

ergangenen Weisung zu folgen, noch stärker hervortritt. Die wich- 
tige Rolle, die den geistlichen Beratern des Ptolemaeos, dem Timo- 
theos von Eleusis und dem Manetho, bei der Einführung des Se- 

rapis zugeschrieben wird, ist ebenso an sich wahrscheinlich, wie sie 

auch eine gute Information seitens der ursprünglichen Quelle des 

ganzen Berichtes anzudeuten scheint. Vornehmlich paßt die Tätig- 

keit des Timotheos in den allgemeinen Rahmen der synkretisti- 
schen Bestrebungen der Zeit und ist für die Religionspolitik 
des ersten Ptolemaeers insbesondere charakteristisch. Ebenso ist 
die Teilnahme einer zwischen ägyptischer Weisheit und griechi- 
scher Bildung vermittelnden Persönlichkeit, wie es Manetho allem 

Anschein nach gewesen ist, bedeutsam für die Beziehung, die 

der neue Gott zu der ägyptischen Religion erhalten sollte Ein 
eigentümliches Rätsel bietet nun allerdings die Herkunft des Serapis 
aus Sinope, da es an einer Bezeugung für die Verehrung einer dem 
Serapis verwandten Gottheit in Sinope durchaus zu fehlen scheint. 
Die Münzen von Sinope aus der älteren Zeit weisen keinen Typus 
auf, der irgendwie mit der neuen Gottheit in Zusammenhang ge- 
bracht werden könnte. Erst in der späteren römischen Kaiserzeit 

begegnet uns der Typus des Serapis auf Münzen der Stadt.?) Aber 

es ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß in Sinope eine ähnliche 

Gottheit verehrt worden sein könnte; unsere Kenntnis der religiösen 
Verhältnisse von Sinope ist nicht groß genug, um eine solche Mög- 
lichkeit entschieden zu bestreiten. Die Tatsache läßt sich jeden- 
falls nicht beseitigen, daß gerade in der besten Überlieferung Serapis 
mit Sinope in Verbindung gebracht wird.) Hiermit müssen wir 

1) Vgl. über diese Wissowa, Rel. u. Kultus d. Römer 8. 253. Auf die 
Analogie hat schon Dieterich Philologenvers. zu Dresden 1897, 8. 32 mit 
Recht hingewiesen. Vgl. auch Körte Ath. Mittlg. XXI 316. 

2) K.B. M. Pontus 8. 101f. 

3) Die in neuerer Zeit verschiedentlich vertretene Vermutung, daß die Her- 
leitung des Serapis von Sinope durch die Homonymie eines bei Memphis 
gelegenen Zındzıov ögog (Sen-hapi — Wohnung des Apis), bei dem sich das 
Heiligtum des Serapis befunden habe, veranlaßt worden sei (vgl. vor allem
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uns bescheiden. Wenn schon zur Zeit der Einführung des Serapis- 
kultes ein gewisses Dunkel über der Herkunft und dem Wesen 

des Gottes lag, so wird dieses Dunkel dazu gedient haben, die ge- 

heimnisvolle Natur der neuen Gottheit noch stärker hervortreten 

zu lassen. 
5. Die best bezeugten Elemente der Überlieferung über die Be- 

gründung des Serapiskultes zeigen uns den künstlichen und ab- 

sichtlichen Charakter dieser neuen religiösen Bildung. Serapis 

ist von Anfang an eine synkretistische Gottheit wie keine an- 
dere, ein allumfassendes, geheimnisvolles göttliches Wesen, das die 
verschiedensten großen Gottheiten, Zeus und Hades, Helios!) und 

Dionysos, Asklepios und Osiris in sich oder mit sich vereinigen 
kann. Eine in Sinope verehrte Gottheit, die besonders mit dem 

unterirdischen Zeus in Verbindung gebracht zu sein scheint, wird 
in ihrer Gestalt ägyptisiert und zugleich griechisch gedeutet.?) 

Ebenso charakteristisch wie das universale synkretistische Wesen 

des Gottes ist aber seine ebenfalls von Anfang an gegebene Be- 

ziehung zum ’ptolemaeischen Herrscherhause und zur neuen 

Hauptstadt des ptolemaeischen Reiches, Alexandreia. Die be- 

sondere Beziehung zu Ptolemaeos tritt bereits in der Einführungs- 

legende deutlich hervor; Heil und Gedeihen für ihn und seine 

Herrschaft werden durch die Herbeiführung des Gottes bedingt.?) 
Eine Reihe von religiösen Widmungen der ersten Ptolemaeerzeit, 

vor allem die außerordentlich charakteristische, die Arsinoe der 

’4ya9 Töyn ihres Vaters Soter darbringt®), zeigen die enge Ver- 

Bouch6-Leclercgq, Rev. de l’hist. des rel. 46 S. 21 #.), fällt natürlich dahin, 

wenn Serapis überhaupt keine ursprünglich ägyptische Gestalt ist. 

1) Die besondere Verbindung mit Helios gehört wohl erst der späteren 

Zeit an. 

2) Charakteristisch scheint in dieser Beziehung die Antwort zu sein, die 

Nikokreon von Kypros nach Macrob. Sat. I 20, 17 von Serapis auf eine Be- 

fragung nach seinem Wesen erhalten haben soll, — vorausgesetzt, daß die 

Verse wirklich alt sind —: 

„elub Febg Toıdode uadeiv, olov a’ &yo sinn’ 
oögdvıog nöcuog vepain, yaoılo dt Ialascn, 
ya dE wor mödes ala, va 8’ oder’ Ev aldEgı neiraı, 
öuue ve rnAruyig Aumebv pdog hekloro. 

Wir werden hier an die orphische Theorie in ihrer späteren Formulierung 

(vgl. Orph. frg. 123 Abel) erinnert. 

3) Tac. hist. IV 83. 4) 0.6.1 16.
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bindung, in der gerade das Wirken des Gottes Serapis mit den 
Personen der ptolemaeischen Herrscher gedacht wird. Im Zusammen- 
hange hiermit steht das besondere Verhältnis des neuen Gottes zu 
Alexandreia. Gerade für Alexandreia bezeugt sich so die synkre- 
tistische Religionspolitik Ptolemaeos des ersten als Fortsetzung der 
schon von Alexander inaugurierten Politik.!) In unserer besten und 
ausführlichsten Überlieferung?) wird ausdrücklich die Begründung 
des Serapiskultes mit der grundlegenden Einrichtung und Aus- 
gestaltung der neuen Hauptstadt in Verbindung gebracht, und wir 
dürfen dieser Überlieferung wie sonstigen Andeutungen entnehmen, 
daß die Einführung des Serapis schon in die frühere Zeit der Herr- 
schaft des Soter gehört, daß sie also gewissermaßen als program- 
matisch für die Regierung des ersten Ptolemaeers anzusehen ist.) 

% "Die synkretistische Religionspolitik des Soter war nicht bloß auf 
Ägypten berechnet sondern zugleich auf den weiten Umkreis der 
politischen Einflußsphäre, die er für seine Herrschaft gewinnen 
wollte‘) Auch Alexandreia selbst war ja von Anfang an nicht nur 

1) Arr. anab. II 1, 5. 

%) Tac. IV 83: cum Alexandriae recens &onditae moenia templaque et 
religiones adderet. 

3) Mit Recht hat Dittenberger, 0.6.1. 16,4 diesen Schluß aus den Worten 
des Tacitus a. O.: cum Alexandriae recens conditae usw. gezogen, Die wei- 
tere Begründung, die der nämliche Forscher für diese Auffassung durch die 
Verlegung jener Inschrift: Aya9 zöyn ıj ITrorsunlov 100 Iwrieog au) soo 
Zagdmı,"Ioı ‘Agcıwdn zo iegov Idedsero in die Jahre 308 bis 306 zu geben ver- 
sucht hat, ist, wie wir an anderer Stelle sehen werden, unsicher. Dagegen 
können wir vielleicht den Schluß auf eine frühe Begründung des Serapiskultes 
noch bestätigen durch das, was Macrobius Sat. 120, 16 von einer Befragung des 
Serapis durch Nikokreon von Kypros erzählt; denn das Ende des Nikokreon 
fällt schon 311/0; vgl. Marmor Par. u. 311/0 ed. Jacoby S. 23. Selbst wenn 
die Antwort, die dem kyprischen Tyrannen zuteil wird, nicht alt sein sollte, 
würde doch immer die Anknüpfung eines solchen Serapisorakels an die Person 
des Nikokreon die Auffassung von einer frühen Einführung des Serapiskultes 
zur Voraussetzung haben. 

4) Bouch&-Leclereg, Rev. de l’hist. des rel. 46 8. ı ff. stellt die Rück- 
sicht auf Ägypten, die Tendenz, gerade in diesem Lande die Verschmelzung 
zwischen einheimischer und griechischer Bevölkerung durchzuführen, zu stark 
und zu einseitig in den Vordergrund. Noch einseitiger betont Beloch (Gr. 
Gesch. III 1 S. 446f)) den rein ägyptischen Charakter des Sarapis (S. 447, 1: 
„Vielmehr kann gar kein Zweifel sein, daß Ptolemaeos den Serapiskult so 
herübergenommen hat, wie er in Memphis geübt wurde.“)
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als ägyptische Hauptstadt gedacht sondern als Mittelpunkt eines 
umfassenderen politischen Systems, vor allem als ein Hauptort der 

gesamten hellenisch-orientalischen Kultursphäre Es ist ein sehr 

bezeichnender Zug in dem Verhalten des Soter, daß er auch das 
delphische Orakel über die Einführung des neuen Gottes befragt.!) 

Er bezeugt dadurch sein Bestreben, vor allem die Fühlung mit 

der griechischen Welt und ihren. religiösen Autoritäten fest- 
zuhalten. 

Die Gestalt des Serapis deutet sowohl nach der griechischen wie 

nach der ägyptischen Götterwelt hin. Nach beiden Seiten ist die 

ptolemaeische Religionspolitik orientiert. Das, was die Ptolemaeer 

in Förderung des einheimischen ägyptischen Kultes getan haben, 
hat uns hier nicht zu beschäftigen, sondern nur die synkretistische 
Richtung ihrer Politik, die Beziehungen, die sich zwischen ägyp- 

tisch-orientalischem Wesen und griechischen Anschauungen und Be- 

strebungen auf dem Gebiete der Religion eröffnen. 

Die Religionspolitik der hellenistischen Herrscher ist überhaupt 

eine sehr aktive und eingreifende. Von keinem Herrscherhause gilt 

dies aber in höherem Maße als von den Ptolemaeern. Ihre religions- 

politischen Tendenzen werden charakterisiert durch die bewußte 

Förderung des Synkretismus und die enge Beziehung, in die sie 

das Herrscherhaus selbst zu den synkretistischen Gottheiten stellen. 

Es ist ein besonderer Kreis von ägyptischen Gottheiten, die zu- 
nächst den Zugang zur hellenischen Welt gewinnen, der Kreis der 

‚Isis und des Osiris.) Diese waren schon lange dem griechischen 
Vorstellen und Empfinden näher getreten. Isis galt bereits früher 

den Griechen als Demeter, Osiris als Dionysos.) Die Mythen von 

der Zerstückelung des Dionysos-Zagreus und des Osiris, von der 

ihren Gemahl suchenden Isis und der nach ihrer Tochter umher- 

irrenden Demeter waren geeignet, durch ihren verwandten‘ Inhalt 
diese göttlichen Gestalten der ägyptischen und griechischen Religion 

in ihrem Wesen einander anzunähern. Die Identifizierung des Serapis 

1) Tac. hist, [IV 83. Plut. de soll. anim. 36. Eustath. ad Dionys. Perieg. 255. 

2) Von Amon können wir absehen; er hat in der Zeit nach Alexander 
keine entscheidende Bedeutung mehr für die hellenische Welt. Zum Teil 
wurde er allerdings auch mit Serapis verbunden (vgl. die Abbildung bei 
Erman, Ägypt. Rel. nr. 135 8. 219). 

3) Vgl. z.B. Her. II 42. 59. 122. 144,
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mit Osiris-Apis kam als ein neues Moment hinzu, um Osiris und 

Isis den Griechen noch näher zu bringen und namentlich ein 
engeres Verhältnis dieser Gottheiten zu den Ptolemaeern selbst zu 

begründen. Die wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit zu er- 

schließende Verpflanzung des eleusinischen Geheimdienstes nach 

Ägypten unter Ptolemaeos Soter trug weiter dazu bei, gerade Isis 

und Demeter in ihrem Wesen noch enger zu verbinden. Hierdurch 

wurde eine besonders wichtige Brücke von dem griechischen My- 

sterienglauben zu den geheimnisvollen Lehren der Osiris- und 

Isisreligion geschlagen. Auch konnte gewiß die Beziehung, in 

der die Ptolemaeer zu Dionysos als göttlichem Ahnherrn oder 
wenigstens zunächst als besonderem Patron ihres Geschlechtes 

standen”), eine Deutung zugleich auf das Verhältnis des Herrscher- 
hauses zu den ägyptischen Gottheiten erfahren. Mochte auch an- 
fänglich noch nicht ohne weiteres und in allen Fällen eine völlige 
Gleichsetzung der griechischen und ägyptischen Götter stattfinden, 

jedenfalls wurde das ptolemaeische Königshaus inmitten eines Kreises 
von Gottheiten gestellt, in denen griechisches und orientalisch- 

ägyptisches Wesen wunderbar in eins flossen, zwischen denen helle- 

nistische Religion und hellenistische Religionspolitik in synkreti- 

1) v. Wilamowitz, Phil. Untersuch. XVII S. 153, i betont, daß die Ab- 

stammung der Ptolemaeer von Dionysos (Satyr. frg. 22=F.H.G.IIp.165) erst 

von Philopator aufgebracht worden sei; dem widerspricht aber doch, daß 

bereits in der Inschrift von Adulis unter Euergetes (0. G. I. 54) diese Ablei- 

tung der ptolemaeischen Dynastie von Dionysos begegnet. Die Anknüpfung 

des ptolemaeischen Stammbaumes an Dionysos ist gewiß nicht vom Anfang 

der ptolemaeischen Herrschaft an fertig gewesen — in der Verherrlichung der 

göttlichen Vorfahren des Philadelphos bei Theokrit fehlt Dionysos — ; aber unter 

Euergetes muß sie schon zum Abschluß gelangt sein, wie eben die Inschrift 

von Adulis beweist. Auch in der Beschreibung der Pompe des Philadelphos durch 

Kallixenos (Athen. V 198c) tritt Dionysos schon stark hervor, allerdings im be- 

sonderen Zusammenhange mit der um ihn sich gruppierenden Genossenschaft 

der Künstler. Aber wenn gerade diese dionysischen Künstler sich in engen Be- 

ziehungen zum ptolemaeischen Herrscherhause befinden, so stimmt dies — ab- 

gesehen von dem allgemeinen Verhältnis, in dem überhaupt derartige grie- 

chische Genossenschaften der hellenistischen Zeit zu den Königen stehen — 
durchaus zu der hervorragenden Bedeutung, die eben dem Dionysos für die 

ptolemaeische Dynastie eignet (vgl. z.B. die gerade für das Verhältnis der 

dionysischen Künstler zu Philadelphos charakteristischen Inschriften 0. &. J. 

50. 51). Ein ganz analoges Verhältnis finden wir ja später bei den dionysischen 

Künstlern dem Attalidenhause gegenüber,
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stischer Deutung die mannigfachsten inneren Beziehungen aufwies. 

So wurden diese Götter zu charakteristischen Gestalten des reli- 

giösen Synkretismus und zugleich zu Repräsentanten der Macht 

und der eigentümlichen Stellung, die den ptolemaeischen Herrschern, 

den erfolgreichsten Vertretern einer syukretistischen Religionspolitik, 
zukamen. Eine Anzahl von inschriftlich erhaltenen Widmungen 

zeigt uns die Bedeutung, die das Verhältnis zu den Gottheiten 

Serapis, Isis, Osiris für die ptolemaeische Dynastie hatte. Weniger 

kommen hierbei die Weihungen an die ägyptischen Gottheiten, die 

durch die Ptolemaeer selbst in Ägypten vollzogen werden, in Be- 

tracht — denn bei diesen könnte es sich ja um einen den Landes- 

gottheiten als solchen dargebrachten Kult handeln — als diejenigen 
Widmungen, die seitens griechischer Kreise, namentlich solcher 

Persönlichkeiten, denen ihre Stellung an sich ein besonderes Ver- 

hältnis zum Könige und seinem Geschlechte anweist, an das Herr- 

scherhaus erfolgen,!) vor allem auch Weihungen, denen wir außer- 

halb Ägyptens selbst begegnen. 

In der -Verbreitung des Kultes der ägyptischen Gottheiten 

außerhalb Ägyptens erkennen wir vornehmlich den Einfluß einer in 

dieser Richtung propagandistischen Tätigkeit des ptolemaeischen 

Königshauses. Teilweise tritt uns dieser Zusammenhang mit der 

ptolemaeischen Politik unmittelbar in den Weihungen durch die 
Ptolemaeer selbst oder durch Persönlichkeiten und Kreise, die in 

besonderer Beziehung zu ihnen stehen, vor Augen, zum Teil dürfen 

wir ihn daraus erschließen, daß das Ausbreitungsgebiet jenes Kultes 

wesentlich der politischen Machtsphäre des ptolemaeischen König- 

tums entspricht. Die inschriftlichen Erwähnungen eines Kultes 

der ägyptischen Gottheiten führen uns zunächst in die Inselwelt 

des aegaeischen Meeres, vor allem in den Kreis der Nesioten, jener 

Inselgriechen, die durch einen besonderen Bund unter der Aegide 
des ptolemaeischen Königtums vereinigt waren. Anaphe, Astypalaea, 

1) Vgl. 2.B.0.6.J. 21. 62. 63 (Kypros) 64. 82. 87; die aus späterer Zeit 
(seit Epiphanes) sich findenden Inschriften ziehe ich hier absichtlich nicht an, 

Besonders charakteristisch ist natürlich die zugleich älteste unter derartigen 
Widmungen, die seitens der Arsinoe der &ya#n Töyn ihres Vaters Soter, dem 

Serapis und Isis zu Halikarnassos dargebrachte O0. G. J. 16. 0. G. J. 31 ist die 

Lesung ["Isıdı A]lecıvön [BiAadelpo zwar nicht sicher, aber die Ergänzung 
”Isıdı wahrscheinlich; vgl. Strack, Dynastie d. Ptolemaeer S. 224 nr. 30. 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 18
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Thera, vielleicht Melos, los, Naxos, Delos, Keos, Andros sind 

Stätten der Verehrung der ägyptischen Gottheiten, die zugleich der 
besonderen politischen Machtsphäre des ptolemaeischen Königtums 

angehören; in weiterem Sinne dürfen wir auch für Rhodos, dem wir 

die kleineren in der Nähe gelegenen Inseln Syme, Chalke, Karpathos 

zurechnen können, die politischen Beziehungen zu der Ptolemaeer-. 

herrschaft als wichtigen Faktor für die Einführung des Kultes des 
Serapis und der Isis vermuten.') Die Dienste dieser Gottheiten treten 

uns vielfach als staatliche entgegen; zum Teil sind es auch private 

Kulte, die in besonderen Vereinigungen ausgeübt werden. Allerdings 

haben wir in vielen Fällen der inschriftlichen Bezeugung wohl keinen 

sicheren Anhalt für die Bestimmung der Zeit, in der die Einfüh- 

rung des Kultes erfolgte. Aber in der überwiegenden Anzahl ge- 

hören die Inschriften den Jahrhunderten der hellenistischen Zeit 
an, und in einigen Fällen sind wir in der Lage, die Begründung 

des Kultes schon dem 3. Jahrhundert zuzuweisen. Vor allem gilt 
dies von Thera, das lange Zeit eine besondere Stätte ptolemaeischer 

Herrschaft und ptolemaeischen Einflusses gewesen zu sein scheint. 

Hier wird uns eine bereits im 3. Jahrhundert erfolgte Weihung der 

Basilisten, d.h. also einer mit dem Königshause in besonderer Ver- 

bindung stehenden Vereinigung berichtet, und noch mehr bezeichnet 

eine Widmung der Arsinoe Philadelphos die schon in der älteren 

Zeit der ptolemaeischen Herrschaft bestehende Verbindung des 

Heilistums der ägyptischen Gottheiten auf Thera mit dem ägyp- 
tischen Königshause.) Auch auf Lesbos scheint die Begründung 
  

1) Ich führe hier die wichtigsten inschriftliehen Erwähnungen, die ich ge- 

funden habe, an: J. G. XII3 nr. 1. ar. 4 (Syime). ar. 20 (Astypalaea). nr. 247 

= Michel 413 (Anaphe). nr. 443—445. 462 (Thera). nr. 1087 (Melos, unsicher). 

XU 5 nr. 38 — Michel 872 (Naxos). nr. 606 = Michel 999 (Keos); ferner die 

Inschriften von Ifhodos und den Nachbarinseln XI 1 ur. 8. or. 157. 165. 701. 

742. 788. S15P. 835. 932 (diese Inschrift wie nr. 8 stammt aus später Zeit). 

Von Rhodos finden sich auch ziemlich zahlreiche Münzen, die auf den Kult der 

ägyptischen Gottheiten hinweisen, so aus der Zeit v. 16688 Münzen mit dem 

Kopfschmuck der Isis K.B.M. Caria $8. 253 ff,, Münzen aus der Zeit von 43. 

v. Chr. bis 96 n. Chr. (Büste des Serapis), K.B.M. 8, 268 fl. 

2) J.G.XU 3 nor. 443. 462; vgl. auch 444. 445. Vgl. auch Hiller v. 

Gärtringen, Thera III 8. 85 ff. Wie die Worte ’Agsıwöns BiAudtipov nr. 462 
aufzufassen sind (vgl. Dittenberger, O. 6. J. 34,1. Ip. 648. Il p. 539. 

Wileken, A.P. III 8. 318) ist für die oben gegebene Erörterung gleich-
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des Kultes der ägyptischen Gottheiten bereits dem 3. Jahrhundert 
v. Chr. anzugehören') und wird deshalb vielleicht auch auf den 
politischen Einfluß der Ptolemaeerherrschaft zurückzuführen sein. 
Ebenfalls schon dem 3. Jahrhundert ist mit Wahrscheinlichkeit der 
Bau eines Heiligtums der ägyptischen Gottheiten in Priene zu- 
zurechnen.?) Auch für das Gebiet der jonischen Städte Kleinasiens 
dürfen wir wohl annehmen, daß die Einführung eines Kultes in 
der Zeit der ptolemaeischen Herrschaft über diese Gegenden, also 
vornehmlich unter der Regierung des Euergetes, vielleicht auch 
‚schon des Philadelphos, erfolgt sei.) Einen besonders wichtigen 
und charakteristischen Beweis für den Zusammenhang der Verbreitung 

gültig, da es hier nur auf den Erweis des Zusammenhanges des Heiligtuns 
der ägyptischen Götter mit dem ptolemaeischen Hause ankommt. Auch die 
Inschrift von Astypalaea I. G. XIE 3 nr. 20 stammt nach dem Herausgeber 
vielleicht schon aus dem Ende des 3. Jahrh. v. Chr. 

1) J.G. XU 2 ur, 98; vgl. Rusch, de Serapide et Iside in Graecia cultis 
Berlin 1906 8.67. Zu der Inschrift J.G. XI 2 or. 114 vgl. denselben 8. 68. 

2) Die Widmungsinschrift für Isis, Serapis, Anubis, Inschr. v. Priene 193 
gehört nach Schrader, Ausgrabungswerk über Priene, 8.165 noch dem 
3. Jahrhundert v. Chr. an. 

3) Wir sind wohl berechtigt, zu vermuten, daß nicht in Priene allein der 
Kult der ägyptischen Gottheiten eingeführt sein wird. Für verschiedene Jo- 
nische Städte läßt sich dieser Kult aus den Münzen erschließen, allerdings 
erst aus Münzen der Kaiserzeit, so Kolophon K.B.M. Jonia S. 43 (Sarapis 
oder Hades), Klazomenae K.B.M. Jonia 8. 33, Smyrna Hunter Collect. II 
372. K.B.M. Jonia $. 259 (vgl. auch Lebas-Waddington, Asie Mineure 
nr. 33). Phokaea Hunter II 358. K.B.M. Jonia $. 219. 226, Ephesos (und 
Alexandreia) Hunter II S. 341. 342. K. B. M. Jonia $. 114. Auch ist es gerade 
bei diesen Städten zum Teil fraglich, ob sie im 3, Jahrhundert zur ptole- 
maeischen Herrschaft gehört haben (Beloch, Griech. Gesch. II 2 $, 277 L.). 
Die Inschrift von Smyrna, die eine Widmung einer Genossenschaft von Anubis- 
verehrern für die Königin Stratonike darstellt (Foucart, assoc. xel. S. 234f.), 
möchte Foucart auf Stratonike, die Gemahlin des Antiochos Soter, beziehen. 
Doch scheint mir eine Verbindung des Kultes des Anubis mit dem Seleukiden- 
hause in dieser Zeit sehr wenig wahrscheinlich. An sich beweist natürlich 
das Auftreten der ägyptischen Gottheiten auf Münzen der Kaiserzeit nicht, 
daß damals erst ihr Kult sich in den betreffenden Städten verbreitet habe. 
In Magnesia am Maeander z. B. ist der Kult des Serapis schon im 2. Jahrh, 
v. Chr. begründet worden (Inschr. v. Magnesia 99 = Syll.? 554. Die Schrift 
gehört nach Kern dem Anfange des 2. Jahrh. an), aber auf Münzen der 
Stadt begegnet uns Serapis erst in der Kaiserzeit, Hunter IT 8. 348. 350. 381. 
K. B.M. Jonia $. 166 ff. 

18*
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des Kultes der ägyptischen Gottheiten mit dem Einflusse des ptole- 
maeischen Königshauses bietet uns aber die schon verschiedentlich 

erwähnte Weihung eines Heiligtums zu Halikarnassos durch Arsinoe, 
die Tochter des Soter, die nachmalige Gemahlin des Philadelphos.‘) 

Karien, ein wichtiger Stützpunkt der ptolemaeischen Macht an 

der kleinasiatischen Küste, ist demnach auch zugleich einer der ersten 

Ausgangspuukte für die Ausbreitung der Verehrung der ägyptischen 

Gottheiten gewesen.?) 
Auch nach dem griechischen Festlande ist der Kult der ägyp- 

tischen Gottheiten zunächst wohl nicht ohne Einfluß des ptole- 

maeischen Königshauses verpflanzt worden. Insbesondere für Athen, 

wo er am frühesten aufzutreten scheint, ist dies an sich nicht un- 

wahrscheinlich und wird durch besondere Überlieferung noch be- 

stätigt.) Wir begreifen, daß gerade in Athen, wo schon im 4. Jahr- 
hundert neben anderen fremden Privatkulten auch ein solcher der 
Isis eingeführt worden war, der Boden für die Aufnahme des neuen 

Kultes besonders empfänglich war. Neben den Staatskult trat 

hier, wie es scheiut, schon früh?) eine private Kultgenossenschaft 

der Sarapiasten. 

Eine weitere Ausbreitung im festländischen Griechenland scheint 

die Verehrung der ägyptischen Gottheiten vorläufig nicht oder 

nur in beschränktem Umfange gefunden zu haben.) Auch dies darf 

1) 0.6.9. 16. 
2) Auch auf Münzen von Halikarnassos (1. Jahrh. v. Chr.) finden wir Hin- 

deutungen auf den Kult der Isis K.B. M. Caria S. 109, ebenso auf Münzen 

von Myndos (2. oder 1. Jahrh. v. Chr.) $. 134, weiter auf Münzen von Alinda 

(Kaiserzeit) S. 11. 7 

3) Paus. I 18, 4: ö»v (sc. Serapis) Adnvelor nag& IlroAsuaiov Hebv Eonyd- 

yovro. Welcher Ptolemaeer hier zu verstehen ist, kann allerdings daraus nicht 

mit Sicherheit geschlossen werden, doch werden wir wohl an einen der ersten 

Ptolemaeer, wahrscheinlich Philadelphos, zu denken haben. 

4) J. &. I 617; nach Koehler etwa der Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. an- 

gehörig. Vgl. auch Rusch a. 0. 8. 6f. 
5) Die inschriftlichen Bezeugungen dürften wohl kaum bis in das 3. Jahr- 

hundert v. Chr. hinaufreichen. Besonders zahlreich sind in Boeotien die Ur- 
kunden von Freilassungen, die durch die ägyptischen Gottheiten erfolgen, 

namentlich in Orchomenos und Chaeronea (J. G. IX 3200f.), Urkunden, die 

für die große Bedeutung des Kultes dieser Götter Zeugnis ablegen. Ditten- 
berger verlegt sie in das 2. Jahrhundert v. Chr. Eine große Anzahl von 
Heiligtümern der ägyptischen Gottheiten nennt Pausanias, so in Megaris 141,
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als eine Bestätigung der vorher ausgesprochenen Vermutung gelten, 

daß zunächst die politische Herrschaft des ptolemaeischen König- 

tums die Grundlage für die Verbreitung abgab. Natürlich dürfen 
wir immerhin annehmen, daß, nachdem einmal der Kult des Sera- 

pis und der Isis im Bereiche des aegaeischen Meeres Wurzeln gefaßt 
hatte, er auch, vornehmlich durch private religiöse Propaganda, nach 

solchen Orten verpflanzt werden konnte, die zur ptolemaeischen 

Herrschaft in keiner besonderen Beziehung standen. 

Politische Propaganda und religiöse Motive haben zusammen- 

gewirkt, um den ägyptischen Gottheiten den Zugang zur helle- 
nischen Welt zu eröffnen. Die nämliche Verbindung beider Fak- 

toren können wir auch sonst in dem religiösen Leben dieser Zeit 

erkennen. Die größte Anziehung übten diejenigen Gottheiten aus, 
die der besondere Nimbus eines geheimnisvollen Dienstes umgab. 

Gerade hier gingen auch wieder die hellenistischen Herrscherhäuser, 

vor allem das der Ptolemaeer, mit dem Beispiel eigener Verehrung 

und mit Förderung der Kulte voran und ließen so die Beteiligung 

an den Mysteriendiensten nicht bloß als eine Befriedigung eigen- 

artiger religiöser Bedürfnisse, sondern auch als eine besonders vor- 

nehme Beschäftigung erscheinen. Eine hervorragende Wichtigkeit 

hat in dieser Richtung der Kult der samothrakischen Gottheiten 

erlangt.!) Ursprünglich, wie es scheint, einer Schicht älterer, wohl 
vorgriechischer Kultur und Bevölkerung angehörig?), treten diese 

Gottheiten allmählich, vor allem wohl seit dem 5. Jahrhundert?), in 
nähere Beziehung zum Kreise griechischer Kultur. Als geheimnis- 

3, in Phlius Il 13, 7, in Troezen II 32, 6, Methana II 34, 1 (bier wird der Kult 

der ägyptischen Gottheiten auch durch Inschriften bezeugt, J. G. IV 855, nach 

Fraenkel aus der nämlicheg Zeit wie 854, die sich wahrscheinlich auch auf 
die ägyptischen Götter bezieht und der Regierung des Ptolemaeos VI. Philo- 

metor angehört), Lakonien III 14, 5. 22, 13. 25, 10, Messenien IV 32, 6, Patrae 

VII 21, 13, Bura VII 25, 9, Boeotien IX 24, 1, Phokis X 32, 13ff. 
1) Vgl. im allgemeinen: Preller-Robert, Gr. Mythol.‘, S. 847f., Kern, 

Hermes XXV ıf., Rubensohn, Mystexienheiligtümer, S. 125ff., jetzt auch 

Nissen, Orientation, 8. 137 ff. 

2) Dies dürfte wohl auch Geltung behalten, wenn die Ableitung der Ka- 

beiren von Phoenikien das Richtige trifft, denn sie sind dann höchstwahr- 
scheinlich in eigentümlicher Weise in dem religiösen Leben und den reli- 
giösen Anschauungen der Bevölkerung, die die Inseln des thrakischen Meeres 

bewohnte, heimisch geworden. 

3) Vgl. Herod. II 51 und Aristoph. Frieden, V. 276.
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volle Gottheiten chthonischen Charakters"), deren Wirksamkeit in 
vollem Maße sich nur den in den Mysteriendienst eingeweihten 

Gläubigen offenbarte, sind sie schon früh eine Verbindung oder 

Verschmelzung mit verschiedenen Gottheiten (die ähnliche geheimnis- 
volle Mächte repräsentierten) eingegangen, mit Hermes (Hermes- 

Kadmilos)?) und Hephaestos auf der einen Seite, mit Demeter 

andrerseits. Wie mit Demeter, so ist auch ihre weitere Verbindung 

mit Dionysos?) und mit Kybele?) charakteristisch. Immer handelt 

es sich um Gottheiten, die vor allem die großen (befruchtenden 

oder verderbenden) Gewalten des Naturlebens personifizieren. Nach 

der anderen Seite ergibt die Tätigkeit der samothrakischen Götter 

als Helfer in den Gefahren der Schiffahrt, als Retter in den Stürmen 

des Meeres eine Berührung mit der helfenden und behütenden Wirk- 

samkeit der Dioskurend) Als große Götter werden sie mit diesen 
gleichgesetzt. So bildet sich gerade in Anknüpfüng an den Kreis 

samothrakischer Gottheiten die Anschauung von geheimnisvollen 

göttlichen Mächten umfassenden Wesens und umfassender Wirk- 

samkeit, die in Not und Gefahr sich den Menschen hilfreich er- 

weisen, insbesondere denen, die in ihre Mysterien eingeweiht sind. 

Ebenso bezeichnend wie der geheimnisvolle Charakter dieser Reli- 

gion ist ihr synkretistischer Zug. Gerade bei dem Kult der samothra- 

kischen Gottheiten nun finden wir den politischen Einfluß des helle- 

1) Darauf deuten namentlich, wie es scheint, die Opfergruben hin. Es 

kommt für den Zusammenhang unserer Betrachtung nicht darauf an, ob viel- 

leicht diese chthonische Bedeutung erst durch Verschmelzung der Kabeiren mit 

anderen Gottheiten entstanden ist. 

2) Vgl. vor allem Her. II 51, Pherekydes und Akusilaos bei Strab. X 3, 21, 
p. 472. 

3) Eine solche in Theben vollzogene Verbindung haben die Ausgrabungen 

des thebanischen Kabeirions wahrscheinlich gemacht; vgl. Kern a.0. Auch 

Demeter scheint in Theben zu den Kabeiren in Beziehungen gestanden zu 

haben, vgl. Paus. IX 25, 5. 

4) Münzen von Samothrake, die von Head schon 300 v. Chr. gesetzt werden 
(H. N. 226, allgemeiner die Ansetzung in der Zeit nach Alexander K.B.M. 

Thrake, 8.215), zeigen das Bild der Kybele. Die Verbindung der Kybele mit 

den samothrakischen Gottheiten zeigt sich insbesondere auch in der Verflech- 

tung der Korybanten- und Kuretensage mit Samothrake (vgl. z. B. Strabo 

X 732, Paus. X 38, 7, Philon. Bybl. frg. 2, 11, Diod. V 49, 2). 

5) Vgl. Paus. a. O., Philon Bybl. a. O., namentlich Diod. IV 43, 1f., V47, 5, 

49, 5f. Vgl. auch O. G. J. 69.
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nistischen Königtums als einen besonders wichtigen Faktor seiner 

Verbreitung. Schon für das makedonische Königshaus zur Zeit 

Philipps wird uns die Teilnahme an diesem Mysteriendienste be- 

zeugt.!) In der Zeit nach Alexander wird die Verehrung der samo- 

thrakischen Gottheiten eine bevorzugte Religion der hellenistischen 
Herrscherhäuser. Kostbare Weihungen werden den Göttern von 

Samothrake von diesen dargebracht?), große sakrale Neubauten an 

der alten Stätte ihres Kultes errichtet. Das Haus des Lysimachos?), 
die Antigoniden und die Ptolemaeer wetteifern in der Förderung 

der Interessen des samothrakischen Heiligtums. Vornehmlich sind 

es auch hier wieder die Ptolemaeer, die in enge Beziehung zu 
diesen Göttern treten‘), und insbesondere scheint die Rolle, die 

Arsinoe, die Tochter des Soter, in der Begünstigung dieses Kultes 
spielt?), eine ähnliche programmatische Bedeutung zu haben wie 
ihr Eintreten für die Verehrung der ägyptischen Gottheiten. 

Die Verbreitung des Kultes der ägyptischen und samothrakischen 

Gottheiten in der Anfangszeit des Hellenismus zeigt uns die Rich- 

tung, in der religiöser Glaube und religiöse Propaganda sich vor 
allem geltend machten. Die Götter, die im Dunkel geheimnisvollen 

Dienstes ihr Wesen verbargen, oder die der Nimbus der Fremde 

umgab, übten besonders große Anziehungskraft aus. Soweit das 
religiöse Leben in neuen Formen sich ausprägte und selbständige 

Kreise, die nicht mit der überkommenen Staatsreligion in Zu- 
sammenhang standen, bildete, hat es sich vornehmlich an derartige 

Gottheiten angeschlossen. Die kleinasiatisch-phrygischen Gottheiten, 

die schon in der unmittelbar der hellenistischen Zeit vorausgehen- 
den Periode eine nicht unwichtige Rolle gespielt hatten, stiegen in 

ihrer Bedeutung, und auch andere orientalische Götter, so insbe- 

1) Plut. Alex. 2. 

2) Ich erinnere hier vor allem an das Nike-Anathem, das Demetrios Po- 

liorketes zum Andenken an seinen Seesieg bei Salamis darbrachte; vgl.Benn- 

dorf, Samothrake II soff. 

3) Vgl. Syll.” 190 = Michel 350. 

4) Vgl. vor allem die Weihung des Tempels zu Samothrake durch Ptole- 

maeos Philadelphos 0.G.J.23. Auch die Widmung 0. 6.J. 88 zeigt die 
enge Verbindung des ptolemaeischen Königshauses mit den samothrakischen 

Göttern. 

5) Vgl. die Widmung des von ihr als Gemahlin des Lysimachos auf Samo- 
thrake errichteten heiligen Baues, O0. G. J. 15.
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sondere syrische, gewannen, wenn auch vorläufig noch in be- 
schränktem Umfange, Verbreitung. 

Der eigentümliche Charakter des religiösen Lebens in der helle- 
nistischen Zeit spricht sich in der charakteristischen Form der pri- 
vaten Vereinigungen oder Kultgenossenschaften (Thiasoi) sehr 

deutlich aus. Sie zeigen das in der hellenistischen Periode allgemein 

hervortretende Streben nach Assoziation auch auf religiösem Gebiete, 

und zwar hier in besonders wirksamer Ausprägung. Die private 

Initiative tritt an die Stelle der von der Polis hervorgerufenen 

Veranstaltungen. Diese Kultgenossenschaften werden vor allem des- 
halb begründet, weil die Polis durch ihre Kulte die religiösen Be- 

dürfnisse nicht befriedigt. Es sind, wie es scheint, zunächst vor- 

nehmlich die an sich außerhalb der Religion der Polis stehenden 

Fremden, die den Kult ihrer aus der Fremde mitgebrachten Gott- 

heiten in ihren Vereinigungen betreiben. Aber die Genossenschaften 

sind nicht auf sie beschränkt. Besonders früh und zahlreich treten 

uns diese religiösen Bildungen in Attika, namentlich seit Ende 
des 4. und im 3. Jahrhundert?), entgegen, wo sie sich wohl im 

Anschluß an das Vorbild der einheimischen Kultgenossenschaften 

der Orgeones und Thiasotai gebildet haben, wie auch die ganze 

Organisation des Vereinslebens dem Muster der geschäftlichen Or- 

ganisation des athenischen Staatswesens nachgebildet ist. Die phry- 

gische Göttermutter mit den ihr verbundenen Gottheiten, deren 

Kult stark in den Vordergrund tritt, Bendis, die orientalische Aphro- 

dite, Sarapis, Ammon, der karische Zeus Labraundeus u.a. werden 

‚hier als Kultgottheiten der Thiasoten und Orgeonen genannt: bei einer 

Reihe von Vereinigungen kennen wir die Namen der von ihnen 
verehrten Götter nicht; vermutlich sind auch sie meistens fremde 

Götter gewesen, doch fehlt es auch nicht an der Verehrung einheimi- 

scher Gottheiten, wie der Artemisu.a.?) Es ist jedenfalls bezeichnend, 

daß überhaupt die großen See- und Handelsplätze eine ganz überwie- 

gende Bedeutung für die Bildung dieser religiösen. Genossenschaften 

1) Vgl. J. G. I 610ff. (mit den Supplementen in IL 5, p. 152ff.), Michel, 

966 ff., Dittenberger Syll.? 725ff., Ziebarth, Gr. Vereinsw., S.33 ff, Wachs- 

muth, Stadt Athen II, 8. 157 ff. 
2) Besonders hervorgehoben zu werden verdient aus dem 2. Jahrhundert 

v. Chr. der Thiasos der Dionysiasten, eine Vereinigung vornehmer athenischer 
Bürger, J. G. I 623 d. e.
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gehabt haben. Wie kyprische Kaufleute im 4. Jahrhundert in Athen 

den Dienst der orientalischen Aphrodite, wie vermutlich ägyptische 
Kaufleute den der Isis einführten, so erscheint auf der Insel Delos 

im 2. Jahrhundert v. Chr. eine Vereinigung tyrischer Kaufleute, die 
gemeinsam den Kult ihres Gottes, des Melkart, betreiven.') Neben 
Athen ist es vornehmlich Rhodos, das auf dem Gebiete des reli- 

giösen Vereinswesens eine führende Rolle spielt. Unter den Gott- 

heiten der Thiasoi, die uns hier wie auf anderen Inseln des aegae- 

ischen Meeres entgegentreten, finden wir vor allem wieder die 

ägyptischen Götter, die syrische Aphrodite, die phrygische Götter- 
mutter, die samothrakischen Gottheiten, weiter aber auch auf grie- 

chischem Boden bisher fremde orientalische Götter, wie Dusares?) 
u.a, unter den ursprünglich griechischen besonders häufig Askle- 
pios.3) Es sind also meistens fremde Gottheiten, unter den einheimi- 
schen vorwiegend solche, die durch den Mysteriendienst besondere 

Anziehung ausüben oder, wie Asklepios, vor allem als rettende 

und heilende Gottheiten verehrt werden. Die Mischung der Be- 

völkerungselemente in den religiösen Thiasoi bedingt zugleich auch 

eine weitgehende Mischung oder Verbindung der in ihnen verehrten 

Götter. So treffen wir in Inschriften von Rhodos und benachbarten 

Inseln in den Kultvereinen zum Teil eine Reihe von verschiedenen 

Gottheiten nebeneinander‘), mag nun hier eine Vereinigung, ur- 
sprünglich verschiedener selbständiger Kultgenossenschaften vorliegen 

oder mögen von Anfang an verschiedene göttliche Wesen in der 

1) Michel, 998. 

2) Auf diesen Gott! bezieht sich höchstwahrscheinlich das Kollegium 
Eovsagiaszav auf Chalke J. G. XII ı nr. 963 — Foucart nr. 52. Über Du- 

sares vgl. Steph. Byz. s. v. Jovoagrj, Hesych. s. v. Jovoderw, Waddington zu 

Lebas-Waddington nr. 2023, Wellhausen, arab. Heidentum?, 8.48, Baeth- 

gen, Beitr. 2. semit. Religionsgesch., S. 92ff, R. Smith, Rel. d. Semiten, 

8. 147, 201, E.Meyer, Israel u. d. Nachbarstämme, 8.267 ff, Cumont, P.-W. 

vı86öff. Ein Kult der Atargatis findet sich in einer Genossenschaft auf 

Aetypalaea, vielleicht schon aus dem Ende des 3. Jahrhunderts, J. G. XII 3, 

nr. 178, 
3) Auch in Attika haben wir eine Vereinigung von Asklepiasten, J. G. Il 

61T. 

4) Vgl. vor allem die Inschrift von Rhodos, J. G. XII 1, nr. 162, ferner die 

von Syme, J. G. XII 3, or. 6 (Ende des 1. Jahrh. v. Chr. nach Hiller v. Gaert- 

ringen; vgl. auch das Monument des Alexander Kephallen, Foucart, nr. 56, 

Ziebarth, 8. 54) u. a.
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nämlichen Kultgenossenschaft vereinigt sein. Allerdings handelt es 
sich hier wohl erst um eine etwas spätere Entwicklung, aber wir 
dürfen diese Inschriften gewiß als Zeugnisse für die synkretistische 
Richtung, in der sich das religiöse Leben der Vereine bewegte, 
verwenden. 

Ein besonderer Zug, der für die innere Gestaltung der religiösen 
Genossenschaften bezeichnend ist, weist ebenso wie die Auswahl der 
hier verehrten Gottheiten und die synkretistische Tendenz auf die be- 
deutsame Stellung hin, die diesen religiösen Bildungen im Gesamt- 
leben des späteren Altertums zukommt. Es ist die sozial aus- 
gleichende Wirkung, die von ihnen ausgeht, in innerem Zusammen- 
hang und im Parallelismus mit dem religiös verbindenden Einflusse, 
den sie ausüben. Die Unterschiede des Standes werden in ihnen 
ebenso ausgeglichen, wie die Herkunft aus verschiedenen Ländern 
und Staaten keine Trennung bewirkt. Die Rolle, die auch Sklaven 
in diesen Vereinen spielen, ist hierfür vor allem charakteristisch!) 
und ebenso auch die Gleichberechtigung mit den Männern, die den 
Frauen im Rahmen dieser religiösen Vereinstätigkeit zugewiesen 
zu werden scheint. 

So tritt die Religion immer mehr aus dem alten Gemeinschafts- 
leben der Polis heraus und begründet zugleich neue Verbindungen, 
die die politischen und sozialen wie auch nationalen Unterschiede 
überbrücken. Die Gottheiten der Polis spielen auch jetzt noch im 
Kulte eine große Rolle; aber dieser Kult ist eben nur ein offizieller, 
der mit den Traditionen der Polis als solcher verknüpft ist. Die 
alten Göttergestalten staatlicher Religion werden auch Jetzt noch 
lebendig in den mannigfachen Schaustellungen und Feiern, mit denen 
das Bürgertum seinen Lebenskreis ausfüllt. Aber wie hätten sie 
einen bestimmenden Einfluß auf das religiöse Leben der Zeit aus- 
üben können, wenn das Gesamtleben, das sie repräsentierten, ein 
so wenig selbständiges und kräftiges war? Die Gottheiten der Polis 
verfallen, wie vielfach das Leben der Polis überhaupt, immer mehr 
einem rein repräsentativen Charakter. Gerade das, was wir 
über häusliche Gottesverehrung in der hellenistischen Periode 
durch die Ausgrabungen der letzten Zeit?) erfahren haben, zeigt uns 

1) Vgl. die grundlegenden Ausführungen Foucarts, les associations reli- 
gieuses, 8. 5. 

2) Es kommen hier besonders die Ausgrabungen von Priene in Betracht.
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vornehmlich deutlich das Abnehmen der religiösen Bedeutung 

jener Gottheiten, die im offiziellen Kulte der Polis noch im Vorder- 
grunde stehen. In den Funden von Priene sind die Belege für 

eine häusliche Gottesverehrung zwar verhältnismäßig selten!), aber 

dieses Wenige ist charakteristisch durch die Auswahl der im Hause 

verehrten Gottheiten. Kybele und Demeter treten besonders her- 

vor; auf die ägyptischen Gottheiten finden sich Hinweise, Andeu- 

tungen von Mysterien und orgiastischen Kulten. Soweit wir aber 

Darstellungen von den im Staatskulte verehrten olympischen 

Göttern treffen, sind diese durch einen mehr genrehaften Charakter 

ausgezeichnet. Es ist die nämliche Art der Darstellung, die wir 
auch sonst als eine für die Kunst der hellenistischen Zeit charak- 

teristische ansehen dürfen.?) Die Religion hat hier in der künstle- 

rischen Gestaltung keine eigentümliche Bedeutung mehr, ihre Ge- 
stalten werden zu einem Repertoire für die Durchführung rein 

künstlerischer, dem Geschmack der Zeit entsprechender Motive. Es 

ist das letzte Stadium in der Entwicklung der Religion der Kunst, 

in der sie rein als Kunst wohl noch das Leben zu schmücken ver- 

mag aber keine selbständige Quelle religiöser Empfindung bildet. 

Wenn wir zum Schluß daran gehen, eine Bilanz aus den bis- 

herigen Erörterungen zu ziehen und die Stellung, die der Religion 

im gesamten Kulturleben der hellenistischen Zeit zukam, zu cha- 
rakterisieren, so dürfen wir allerdings die Schwierigkeit einer der- 

artigen allgemeinen Abschätzung nicht verkennen, müssen aber 
doch den Versuch machen, wenigstens die wichtigsten Züge des 

Bildes zusammenfassend herauszuheben. 

Als eine in besonderem Maße religiös schöpferische Periode wer- 

den wir die hellenistische, wenigstens in der ersten Zeit ihrer Ent- 
wicklung, nicht ansehen dürfen. Große Richtungen des politischen 

und geistigen Lebens, die wir früher charakterisiert haben, scheinen 
der Anerkennung überindividueller und irrationaler Mächte und 

Ordnungen wenig günstig. Dazu kommt ein allgemeiner Charakter- 

zug griechischen Kulturlebens. Die eigentliche Führung in der 

tieferen Ausbildung des geistigen und sittlichen Wesens hat hier 
schon in der dem Hellenismus voraufgehenden Periode die Philo- - 

sophie übernommen. Die geläuterte und verinnerlichte Sittlichkeit 

1) Vgl. Priene, 8. 331 ff. 

2) Vgl. darüber vor allem Helbig, Campanische Wandmalerei, 8. 222 ff.
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ist eine Tochter philosophischer Erkenntnis, nicht vornehm- 
lich aus der Vertiefung der Gottesanschauung sondern aus der 
umfassenderen Erforschung menschlichen Wesens heraus geboren. 
Die innere Spannung zwischen der populären religiösen Anschauung 
und der individuell begründeten und durchgebildeten Auffassung, 
die wohl in keiner Periode hochgesteigerter geistiger Kultur aus- 
bleibt, hat in der geistigen Entwieklung, die wir in der Anfangszeit 
des Hellenismus in ihrer eigentümlichsten Ausprägung und in ihrer 
Vollendung erblicken, eine besonders verhängnisvolle Höhe erreicht 
infolge der einseitigen Ausgestaltung eines durchaus rationalistisch 
gerichteten Individualismus, der aus seiner Autarkie heraus die 
Verbindung mit einem das Individuum tragenden und erfüllenden 
geschichtlichen Gemeinschaftsleben ablehnt. Solange die Polis 
noch eine wirkliche Lebensmacht war, die auch die Interessen der 
Höchsigebildeten in ihren Kreis zu ziehen vermochte, bestand 
immer noch eine gewisse Einheit des religiösen Lebens, die in der 
engen Verbindung der Religion mit dem Staate wurzelte und in 
dem einheitlichen Kultus des Staates ihren Ausdruck fand. Jetzt 
erweitert und vertieft sich gerade auch auf religiösem Gebiete 
immer mehr die Kluft zwischen der großen Masse, die unter dem 
Schutze der populären Religion erhalten werden muß, und den 
Wissenden oder Denkenden, die für ihre Person völlig aus dem 
Bereiche der gemeinsamen Religion herauswachsen.!) Allerdings 
hat ja gerade die einflußreichste Philosophie des Hellenismus, die 
stoische, in gewisser Beziehung eine Akkommodation an die volks- 
tümliche Religion vollzogen. Die Mannigfaltigkeit der Bildungen, 
die sie in ihrer einheitlichen, von göttlicher Kraft erfüllten und 
vom göttlichen Gesetz beherrschten Welt zusammenfaßte, ließ sich 
auch auf die Götterwelt des populären Glaubens erstrecken, und die 
Auffassung von einem göttlichen Wesen, das sich verwandelt, worein 
es will und allen möglichen Gestalten ähnlich wird?), schien ge- 
eignet, auch die göttlichen Einzelgestalten zu ihrem Rechte kommen 
zu lassen. Aber die Deutung und Umdeutung, die eben die Stoa 
den Göttern der Volksreligion zuteil werden läßt, um sie in ihr 

1) Sehr charakteristisch sind in dieser Hinsicht außer früher schon er- 

wähnten Ansichten kyrenaischer und epikureischer Philosophen die anekdo- 
tischen Erzählungen von Stilpon und Bion bei Diog. Laert. II 117. 

2) Stoic. vet. frg. II 1009 = Aet. Plac. 16 (D. G., S. 292f.).
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Weltbild aufnehmen zu können, die allegorische und etymologische 

Erklärung, die das Wesen dieser Götter in Naturvorgänge oder 
ethische Verhältnisse auflöst und so den selbständig göttlichen 
Charakter völlig verflüchtigt"), lassen doch deutlich genug erkennen, 

daß die stoische Anschauung innerlich zu den Gestalten des Volks- 

glaubens nur noch wenig Beziehung hat. 
Können wir nun aber doch vielleicht von einer allgemeinen Reli- 

gion wenigstens der Gebildeten in der hellenistischen Periode reden? 

Sollte nicht die universale Verbreitung einer gebildeten Gesellschaft 

über die gesamte Kultursphäre des Hellenismus uns gestatten, einen 

gewissen gemeinsamen Grundstock religiöser Anschauungen voraus- 
zusetzen, der diese gemeinsame Bildungssphäre durchdrungen habe? 

Dürften wir nicht annehmen, daß wenigstens da, wo nicht eine 

bestimmte schulmäßig ausgeprägte philosophische Überzeugung auch 

eine besondere Stellungnahme den religiösen Fragen gegenüber be- 
dingte, als Gesamtniederschlag der bisherigen religiösen Entwick- 

lung eine allerdings allgemein gehaltene, aber doch nicht der inne- 

ren Wärme und Lebendigkeit völlig entbehrende Religiosität der 

Gebildeten vorhanden gewesen sei? Man hat es neuerdings geradezu 
als einen Charakterzug des Hellenismus ausgesprochen?), daß ihm 

eine Religion der Gebildeten, ebenso universell und menschlich, wie 
der Hellenismus selbst, eigen gewesen sei. Es liegt in dieser Auf- 
fassung etwas Wahres, aber wir werden sie nicht ohne wesentliche 

Einschränkung gelten lassen können. Gewiß kann es keinem 

Zweifel unterliegen, daß eine universalere Gestaltung der Gottes- 

idee schon lange im gebildeten griechischen Bewußtsein hervortritt. 

Bereits im 5. Jahrhundert zeigt sich jene Vereinheitlichung der 
religiösen Auffassung, die wohl im allgemeinen unter dem Ein- 

flusse des fortschreitenden philosophischen Denkens erfolgt, aber 

nicht durchaus und in jeder Beziehung das unmittelbare Ergebnis 

1) Sehr bemerkenswert ist in dieser Beziehung, daß die Stoa die Götter 

der Volksreligion in der Darlegung ihres anthropomorphen Charakters auf 

eine Stufe stellt mit (pexsonifiziert gedachten) Städten und Flüssen und 
Orten und seelischen Zuständen (x&®n), Stoic. vet. frg. II 1076 — D. G. 546#, 
2. 31fl. 

2) v. Wilamowitz, Phil. Untersuch. XVII, 8. 183, 2. Er hebt ausdrück- 

lich hervor, daß der „Rationalismus der Stoa, der die Götter streicht und die 

vergöttlichten Menschen behält... die gesunde Religion noch nicht ver- 
drängt“ habe.
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bestimmter philosophischer Lehrmeinungen ist. Im Hintergrunde 

der einzelnen göttlichen Gestalten taucht, sie nicht aufhebend aber 
doch durch ihr überlegenes, umfassendes Wesen beherrschend, die 

Idee einer einheitlichen Gottheit auf, vor allem auch an die Gestalt 

des höchsten und universalsten Gottes, Zeus, anknüpfend. Die Ent- 

wicklung geht in dieser Richtung im Hellenismus weiter. Die ein- 

zelnen Gottheiten, die in ihrer Gesamtheit das Ganze hellenischen 

Staats- und Kulturlebens repräsentieren, verlieren immer mehr ihren 

besonderen Inhalt, die klaren Umrisse ihrer Gestalten. Und dieser 

Prozeß findet nicht nur in der Annahme einer einheitlichen, univer- 
salen Gottheit seinen Ausdruck, sondern auch in der Zusammen- 
fassung aller Götter und Göttinnen zu einem Pantheon. Denn 

diese gemeinsame und gleichzeitige Anrufung und Verehrung der 
Götter und Göttinnen zeigt nicht bloß, daß man jeder einzelnen 

Gottheit das ihr gebührende Maß der Verehrung zuwenden will, 

sondern zugleich, daß die Grenzlinien zwischen den einzelnen gött- 

lichen Gestalten sich immer mehr verwischen. Wir erkennen wohl 

universalere Ausgestaltung göttlichen Wesens, vornehmlich im Sinne 
einer pantheistischen Verklärung aller großen Welterscheinungen, zu- 
gleich aber auch eine größere Unbestimmtheit und Unsicherheit der 
religiösen Vorstellungen. 

Es fehlt somit gewiß dieser Religion nicht an Weite der An- 
schauung, und es war nicht ohne Bedeutung, wenn die Vorstel- 
lung von einer helfenden und rettenden Gottheit aus der allzu 
engen Verbindung mit partikularen, anthropomorphen Einzelgestalten 
losgelöst wurde, aber ob eine so allgemein geartete Religion!) wirk- 
lich zu einem starken Ferment einer zusammenfassenden Welt- 
anschauung und zu einer Kraft der Lebensgestaltung werden konnte, 
dürfen wir doch füglich bezweifeln. Und andrerseits fand die 
skeptische oder negative Stellung der Aufklärung zu den religiösen 
Fragen weite Verbreitung bei den Gebildeten. Das kann aber aller- 
dings nicht geleugnet werden, daß die Neutralisierung der göttlichen 
Einzelgestalten in einer zwar wnbestimmten, aber universal gerich- 
teten Idee einheitlichen göttlichen Wesens und einheitlicher gött- 
licher Wirksamkeit geschichtlich bedeutsam geworden ist, indem 

1) Ein charakteristisches Beispiel für die Unbestimmtheit der allgemeinen 
Gottesvorstellung bietet Eurip. Troeriunen v. 885f.
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im späteren Altertum dieser neutrale und allgemeine Begriff eines 

höchsten oder umfassenden göttlichen Wesens die Brücke gebildet 
hat, die von der Kultur des Altertums zu dem christlichen Mono- 
theismus hinübergeführt hat.!) 

Neben dieser Ausweitung der Religion im Bewußtsein des Ge- 

bildeten, in der das religiöse Element doch als ein wenig selb- 
ständiger, akzessorischer Bestandteil der allgemeinen geistigen 

Kultur erscheint, steht die Konzentration des religiösen Lebens in 

besonderen Vereinigungen und Diensten, die wohl auch einen syn- 
kretistischen Charakter tragen aber durch ihre Geschlossenheit sich 

abheben von dem allgemeinen Kulturleben der Zeit. Diese Formen 
religiösen Lebens sind für die weitere Entwicklung vornehmlich 

bedeutungsvoll geworden; im Rahmen dieser besonderen Verbin- 
dungen hat sich auch die eigentümliche synkretistisch-mystische 

Weltanschauung gebildet, die für die Religion des sinkenden Alter- 

tums so charakteristisch ist. Wir werden später die älteren Ent- 

wicklungsstadien dieser religiösen Geheimlehren noch zu besprechen 
haben. Ob und inwieweit schon in der Anfangszeit des Hellenis- 

mus dieser Mystizismus als Weltanschauung aufgetreten ist, kann 

als fraglich erscheinen. Jedenfalls haben derartige umfassende 

religiöse Lehren, sofern sie sich aus dem Geheimdienst entwickelt 
haben, damals das Gesamtleben, die in der allgemeinen Kultur 
wirksamen Richtungen der Anschauung noch wenig bestimmt; das 

individualistisch-eschatologische und das asketische Element, die in 

der späteren Gestaltung der Religion eine so große Rolle spielen, 

bleiben jedenfalls noch auf verhältnismäßig kleine und enge Kreise 
beschränkt und vermögen im weiteren Umkreise damaligen Kultur- 
lebens wenig anziehende und werbende Kraft auszuüben. Auch 

die tieferen religiösen Gedanken der platonischen Philosophie, die 

sich ja in einem gewissen Zusammenhange mit dem Glauben 
besonderer religiöser Gemeinden, wie der orphisehen, entwickelt 
hatten, haben, soweit wir urteilen können, damals auf die philoso- 

1) Sehr deutlich tritt dies vor allem in dem Monotheismus Constantins 

des Großen hervor, der ja allerdings zunächst in seiner unbestimmten Gestalt 

und in seiner besonderen Beziehung zu der Person des Kaisers und zum 

kaiserlichen Hause gewissermaßen als eine aus dem Einheitsbedürfnis des 

Reiches abgeleitete Abstraktion erscheint, der aber durch die Möglichkeit 
der Anlehnung an den Christengott an Kraft und Realisierbarkeit gewinnt.
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phisch gebildeten Kreise noch keinen starken Einfluß ausgeübt; 

insbesondere läßt sich in der älteren Gestalt der stoischen Philo- 

sophie noch wenig ihre Einwirkung erkennen. 

Wenn wir so in der Beurteilung des Inhaltes des religiösen 

Lebens Zurückhaltung zu üben genötigt sind, werden wir um so 

entschiedener die Bedeutung, die den neuen Formen der religiösen 

Bildungen zukommt, hervorheben müssen. In ihnen spricht sich 

schon in unverkennbarer Deutlichkeit jene Scheidung des religiösen 

und staatlichen Lebens aus, die der weiteren Gestaltung der Reli- 

gion in den späteren Zeiten des Altertums vor allem ihren Stempel 

aufgeprägt hat. Es ist jedenfalls sehr bemerkenswert, daß in der 

Folgezeit in der Hauptsache nur noch der Herrscherkult, und zwar 

dieser besonders in seiner späteren Entwicklung in der römischen 

Kaiserzeit, die alte Einheit zwischen Staat und Religion zum Aus- 
druck bringt.') 

1) Allerdings steht ja im Seleukidenreiche das hellenische Pantheon neben 

dem Herrscherhause und im römischen Kaiserreiche stehen die Gottheiten 

des römischen Reiches neben den Kaisern, aber sie erscheinen als ofüzielle 
Gottheiten eben vor allem im Zusammenhange mit den Herrscher. Sie 
selbst leben für das Reich vornehmlich in diesem Zusammenhange. .-



Sechstes Kapitel. 

Der allgemeine geschichtliche Charakter der hellenistischen 

Kultur. 

Die Welt des Hellenismus mit allen ihren Scheidungen und 

Gegensätzen, getrennt in große miteinander rivalisierende und sich 
gegenseitig bekämpfende Reiche, geteilt in mannigfache gesellschaft- 
liche Gruppen, die durch besondere berufliche Lebenszwecke und 

zum Teil durch besondere berufliche Lebensformen sich voneinander 

abheben, beruht doch auf der Voraussetzung einer alle diese Gegen- 

sätze und Unterschiede ausgleichenden, die verschiedenen Gruppen 
miteinander verbindenden Einheit. Ohne sie kann das Wesen des 

Hellenismus nicht gedacht werden. Es ist die Einheit einer um- 

fassenden, die Lebensadern dieser scheinbar so verworrenen und 

zerspaltenen Menschheit durchdringenden und erfüllenden Kultur. 
‚Diese schafft inmitten aller Kämpfe einen gemeinsamen Boden, auf 
dem das Bewußtsein einer innerlichen Zusammengehörigkeit er- 

wächst. Bei aller Mannigfaltigkeit ihrer Verzweigungen und Be- 
sonderheit ihrer Ausgestaltungen ist diese Kultur im wesentlichen 

aus einer einheitlichen Wurzel, dem Hellenentum, hervorgegangen. 

Wie ließe sich die damalige Welt ohne griechische Sprache und 

griechisches Denken, ohne griechische Kunst und griechische Städte 

vorstellen? Wie vermöchte auch eine der großen politischen 

Mächte ohne innere Fühlung mit dieser gewaltigen Kulturmacht 
zu bestehen? 

Die gleichen Lebensgewohnheiten eines in sich selbst abgerunde- 
ten und geschlossenen städtischen Daseins verbinden die entfernte- 

sten Ansiedelungen untereinander. Die neuen Zentren griechischen 
Kulturlebens in der Fremde verknüpfen sich mit der altheimischen 

Kulturwelt. Der Aufruf, der bei der Gründung neuer Städte an 

die Träger hellenischen Namens ergeht!), mit dem hellenischen 

1) Der in dem Dekret von Antiocheia in Persis (Inschr. v. Magnesia 61 
Z. 14f.) sich findende Hinweis auf die Beteiligung der Stadt Magnesia an 

'Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 19
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Namen zugleich hellenische Gesittung in der Welt zu verbreiten, 
findet einen lebendigen Widerhall in den auf altem Boden ihrer 
Geschichte schon festgewurzelten Stätten hellenischer Kultur. Wohl 
ist es vor allem das Streben des einzelnen, in frischem Wagen 
seinen eigenen Anteil an Glück in der bunten und bewegten Welt 
durcheinanderwogender Lebensschicksale zu gewinnen, was ihn in 
die Weite hinausführt, aber dieses Streben trifft doch zusammen 
mit der verbindenden Macht einer den weiten Erdraum erschließenden 
und wohnlich machenden Kultur, die auch den fremden Boden 
entlegener Gebiete zu einer neuen Heimat umwandelt. Mannig- 
fach sind die Fäden, die gemeinsame Sagen und gemeinsame Deutung 
der Sagen um die räumlich so weit voneinander getrennten Städte 
schlingen. Die großen Festfeiern, die die berühmten Heiligtümer 
hellenischer Gottheiten schmücken, vereinigen die Abgesandten der 
weiten hellenischen Welt in dem frohen Bewußtsein, einen gemein- 
samen Schatz kostbarer Erinnerungen, strahlender Feste, tief- 
gegründeter Lebensordnungen zu besitzen.') 

So bildet das Hellenentum das eigentlich verbindende Element 
einer umfassenden Kulturwelt, den Schlüssel gegenseitigen Ver- 
ständnisses für alle, die den besonderen Gestaltungen dieser Kultur- 
welt angehören, bietend. So bezeichnet es eine höhere Instanz, 
die über allen Sonderbildungen steht, an die das gebildete Be-. 
wußtsein stets zu appellieren vermag. 

Und doch ist diese einheitliche hellenische Kultur nicht eine im 
vollen Sinne nationale. Das Wesen des Hellenismus besteht ja 
vielmehr in der Umbildung der nationalen Einheit des Hellenen- 
tums in eine rein kulturelle Einheit. Auch der Begriff des 
Barbarentums, der ursprünglich alles Nichthellenische bezeichnet, 
verliert jetzt seine eigentlich nationale Beziehung und erhält seinen 
Inhalt allein und durchaus durch die Beziehung auf die Idee der 
Kultur, die sich nieht mehr ausschließlich in den Grenzen eines 

der Besiedelung der Stadt Antiocheia in Persis ist nicht nur bezeichnend für 
die umfassende und systematische Kolonisationstätigkeit des Antiochos Soter, 
sondern zugleich für die allgemeine Beteiligung des Griechentums an den 
seleukidischen Kolonien. 

1) In besonders charakteristischer Weise spricht sich das hellenische Ge- 
meingefühl in den Dekreten griechischer Städte für das Heiligtum der Artemis 
Leukophryene, die in den Inschriften von Magnesia veröffentlicht sind, aus.
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bestimmten Volkes darstellt sondern als eine allgemein-mensch- 
liche, der vernünftigen Bestimmung menschlichen Wesens über- 
haupt entsprechende erscheint. Das hellenische Kulturelentent er- 
weitert sich somit zum universal-menschlichen, das die kulturfähige 
Erde, die Oekumene, zu seinem allgemeinen Schauplatz hat und überall 
auf dieser Wurzeln zu schlagen vermag. In dieser Ausgestaltung 
hellenisch-nationaler Kultur zu einer allgemein-menschlichen liegt 
die Größe des Hellenismus begründet, wie es andererseits ein ge- 
waltiges Zeugnis für die innere Kraft und Originalität der helle- 
nischen Kultur ist, daß sie auf der Höhe ihres inneren Ausreifens 
zu einer Welt- und Menschheitskultur werden konnte, Aber der 
universalen Ausprägung dieser Kultur entspricht nicht im vollen 
Maße die Kraft des geschichtlichen Bewußtseins. Wie 
schon in der früheren Periode griechischer Entwicklung das natio- 
male Element mehr die unumgängliche Voraussetzung für alle 
politische und kulturelle Tätigkeit des Griechen bildete, als daß es 
sich als fähig erwiesen hätte, eine gemeinsame Organisation des 
Griechentums herbeizuführen, so finden wir in der hellenistischen 
Zeit die Anschauung von einem Zusammenhange der griechischen 
Kulturwelt wohl stark vertreten, aber sie vermag sich nicht zum 
Bewußtsein gemeinsamer geschichtlicher Aufgaben eben dieser 
Kulturwelt zu verdichten. Zwar fehlt es nicht völlig an Ansätzen 
hierzu, aber diese sind nicht stark genug, um wirklich eine ge- 
schichtliche Macht zu werden. Allerdings hatte es eine Zeit ge- 
geben, in der das griechische Wesen sich zu einer tieferen geschicht- 
lichen Auffassung seiner selbst zu erheben schien. Es war die 
große Zeit des Perserkrieges, in der zugleich gewisse Grundlagen 
zu einer nationalen Organisation des griechischen Lebens sich 
bildeten. Wenn der damals in seiner vollen Bedeutung erwachende 
Gegensatz gegen die Barbaren vor allem auf die kulturelle Über- 
legenheit der Griechen begründet wurde, so wurde zugleich das Be- 
wußtsein lebendig, daß der Vorzug des Griechentums durch eine 
geschichtliche Kraft, die soeben in einer großen geschichtlichen 
Entscheidung ihre Wirksamkeit bewiesen hatte, bedingt sei. Nirgends 
tritt uns dies deutlicher entgegen als in den Ausführungen, die 
wir bei Herodot über die Bedeutung der Herrschaft des Nomos 
im griechischen Leben gegenüber barbarisch-orientalischem Wesen 
finden. Dieses Bewußtsein von der staatenbildenden und kultur- 

19*
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begründenden Macht des Nomos, die vornehmlich in der eigen- 
tümlichen Gestaltung der Polis sich ausprägt, ist auch später nicht 

völlig erloschen; in jeder Neugründung einer griechischen Polis 

hat es ja immer wieder erneute Grundlage seiner Geltung erhalten. 

Aber wenn es für das eigentümlich geschichtliche Bewußtsein 

charakteristisch ist, daß es alle Kultur zu einem Ergebnis und zu- 

gleich zu einer Aufgabe geschichtlicher Arbeit stempelt, so 

fehlt es dem Hellenismus an der Ausbildung dieses geschichtlichen 

Bewußtseins. Wir können auch die Gründe für diese Erscheinung 
erkennen. Sie liegen in dem individualistischen und in dem 
rationalistischen Charakter der hellenistischen Kultur. 

Der individualistische Grundzug der hellenistischen Kultur zeigt 

sich vor allem darin, daß sie mehr die Voraussetzung für die 
Tätigkeit des einzelnen Individuums bezeichnet, als daß sie die 
Kräfte der einzelnen zu gemeinsamem geschichtlichem Handeln 
verbindet.) Sie wirkt somit mehr gesellschaftbildend, als wirk- 
lich im nationalen Sinne gemeinschaftbildend. Sie dient vor 
allem den einzelnen Individuen als wirksamstes Mittel für die Er- 
reichung ihrer Lebenszwecke, als Grundlage für eine möglichst 
vollkommene Lebensausrüstung und Lebensgestaltung. Sie bringt 
damit zugleich einen gemeinsamen Grundzug des Lebens zum 
Ausdruck, der alle individuellen Bildungen durchdringt, ein ein- 
heitliches Kulturniveau, das die Voraussetzung für alle besondere 
gesellschaftliche Gliederung bildet. Denn alle jene besonderen 
gesellschaftlichen Schichtungen, die durch die Ausgestaltung des 
technischen Elementes erfolgen, erscheinen wohl dem rationalisti- 
schen Denken der Zeit, das den besonderen geschichtlichen Boden, 
auf dem es steht, ohne weiteres als gemeingültig voraussetzt, als 
notwendig in der Sache selbst begründet, aber sie sind doch eben 
nur auf dem Grund einer einheitlichen umfassenden Kulturgesell- 
schaft denkbar, die das nämliche Kulturprinzip als die Grundlage 
ihrer Gliederung anerkennt. Die eigenartigste und bedeutsamste 
Ausprägung dieser die Welt des Hellenismus einheitlich durch- 
dringenden universalen Kultur ist die Idee einer einheitlichen ge- 
bildeten Gesellschaft, die an der Spitze dieser Kulturwelt 
steht, ‚gewissermaßen als ihr wirksamstes Ferment gelten darf. 

1) Auch die gemeinsame Beteiligung au der Gründung griechischer Städte 
macht hiervon nur eine sehr bedingte Ausnahme.
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Eben weil das national-hellenische Element sich in ein wesent- 
lich kulturelles umgebildet hat, ist in der Struktur der Gesell- 

schaft das Element der Bildung durchaus das vorherrschende. 

Es ist das erstemal in der uns bekannten Entwicklung unserer 
geschichtlichen Kultur, daß die Bildung als solche eine umfassende 
gesellschaftliche Gliederung begründet. In der gebildeten Gesell- 
schaft der hellenistischen Kulturwelt werden alle Unterschiede 

und Trennungen, die durch geographische Entfernungen oder 
Zugehörigkeit zu einem besonderen politischen Ganzen bedingt 

werden, im wesentlichen aufgehoben. Über allen politischen Gegen- 

sätzen und Absonderungen steht die ausgleichende Macht einer 
einheitlichen Gesellschaft, die durch die gemeinsame Teilnahme an 
einer umfassenden Kultur sich untereinander verbunden, durch 

die nämlichen grundlegenden Voraussetzungen ihres individuellen 

Lebens sich allen trennenden Schranken einzelstaatlicher Bildungen 
überlegen weiß. Jeder, der dieser Gesellschaft angehört, ist durch 

das Vorzugsrecht des Gebildeten mit einem Freibrief ausgerüstet, 
der ihn überall in der damaligen Kulturwelt akkreditiert. Die ge- 

bildete Gesellschaft ist universal wie die Bildung selbst, die den 

Anspruch erhebt, allgemein-vernünftiges, menschliches Wesen zu 
möglichst vollkommenem Ausdruck zu bringen. Es leuchtet ein, 

welch hoher Kulturwert der Idee einer gebildeten Gesellschaft 
innewohnt, ein Wert, der auch für unsere moderne Welt seine 
Bedeutung nicht verloren hat. Aber andrerseits muß ebenso be- 

tont werden, daß die einseitig individualistischen Tendenzen dieser 

Gesellschaftsbildung den Gemeinschaftscharakter der Kultur nur 
wenig zur Entfaltung kommen lassen. Auch hier dürfen wir im 
Hellenismus in wesentlicher Beziehung den Erben und Vollender 

jener individualistischen Kultur sehen, die uns im Zeitalter der 

Sophistik entgegentritt. Schon die Sophisten wirkten darauf hin, 

eine allgemeine gebildete Gesellschaft als die beherrschende 
Macht des griechischen Gesamtlebens zu schaffen, der gegen- 
über die besonderen Staaten ihre grundlegende Bedeutung für 
das Leben des einzelnen verlieren mußten. Für die individua- 

listische Theorie der Sophisten war ja auch der Staat selbst in 

der Hauptsache nichts anderes als eine Gesellschaft von Indivi- 
duen, die durch die Solidarität der Einzelinteressen, im besten Falle 

durch die Wirksamkeit des Rechts- und Schamgefühls, das die
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einzelnen gegeneinander hegen, zusammengehalten werden.!) Das 
Verhältnis, in dem die Sophisten zum staatlichen Leben ihrer 
Zeit stehen, findet seine unmittelbare Parallele in der Stellung, die 
die Gelehrten der hellenistischen Periode einnehmen. Ob der 
hellenistische Gelehrte an einem der großen Fürstenhöfe seinen 
Studien obliegt, ohne dadurch innerlich mit dem Staate, in dessen 
Dienst oder unter dessen Schutz er arbeitet, verbunden zu werden, 
oder ob der Sophist sich mit seiner Wirksamkeit dem besonderen 
Leben einer griechischen Polis einfügt, ohne innerlich diesem an- 
zugehören und in der Verfolgung seiner individualistischen Lebens- 
zwecke sich dadurch hemmen zu lassen, ist im Wesen das näm- 
liche. Der Unterschied besteht nur darin, daß an den hellenistischen 
Fürstenhöfen für ein von besonderem staatlichem Leben innerlich 
losgelöstes wissenschaftliches Forschen und Lehren ein freierer und 
weiterer Spielraum besteht als in der Polis des 5. Jahrhunderts. 

Mit der individualistischen Richtung der hellenistischen Kultur 
wirkt und hängt deren rationalistischer Charakter zusammen. 
Für die Stellung, die die griechische Kultur in der Periode des 
Hellenismus als Weltkultur errungen hat, ist ihre eigentümliche 
Durehdringung mit dem rationalen Element vor allem charakte- 

1) Auch in der griechischen Polis finden wir die Idee der staatlichen Ge- 
meinschaft in einem besonders engen Zusammenhange mit der einer einheit- 
lichen Gesellschaft. Es ist dies bei dem eigentümlichen Wesen des 
griechischen Stadtstaates, bei der Beschränktheit seiner Verhältnisse durch- 
aus begreiflich (vgl. Bd.I S.8#f.). Von den historischen Staaten ist es vor- 
nehmlich der spartanische Staat, in dem wir jenen engen Zusammenhang 
wirksam sehen, während im athenischen die größere Beweglichkeit und 
Mannigfaltigkeit des Lebens auch eine größere gesellschaftliche Differenzierung 
zur Folge hatte. Am stärksten tritt das Streben, die Einheit staatlicher 
Gemeinschaft in einer einheitlichen Gesellschaft darzustellen, in der idealisti- 
schen Staatstheorie Platons hervor. Der große Unterschied -zwischen dem 
Idealgedanken der Polis und der sophistischen Theorie leuchtet ein. In der 
Polis ist die Idee der Gemeinschaft, die als solche über den einzelnen 
Individuen steht, das Primäre, bei den Sophisten dagegen, die von den 
Individuen, von deren gleichartigen Interessen ausgehen, - steht die Gesell- 
schaft durchaus im Vordergrunde. In der Polis drängt der Begriff staat- 
licher Gemeinschaft dahin, auch die gesellschaftliche Struktur des Staates 
zu verdichten und zu vereinheitlichen, in der Sophistik dagegen kommt die 
Idee staatlichen Lebens im wesentlichen nicht über den Begriff der Gesell- 
schaft hinaus. \
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ristisch. Gerade in dieser seiner rationalen Ausprägung, im eng- 

sten Zusammenhange mit der Idee einer universalen vernünftigen 

Kultur, die eine in sich geschlossene Welt, die Oekumene, er- 
füllt, wird das griechische Wesen zum Repräsentanten des All- 

gemein-menschlichen. Indem die hellenistische Kultur sich so 
vor allem als die Verkörperung der universalen menschlichen Ver- 
nunft betrachtet, verleugnet sie zugleich nicht den durch den 

griechischen Ursprung bedingten eigentümlichen Charakter. Das 

Griechentum bleibt immer im Mittelpunkte der gesamten helleni- 
stischen Kulturwelt; es bildet den Träger des Universalismus, 

der den Grundzug des hellenistischen Kulturzeitalters bezeichnet. 
Ein großer Zufluß fremder Kulturelemente eröffnet sich mit Alex- 
anders Herrschaft dem Griechentum. Ägypten und Babylonien 

treten in ganz anderem Umfange als bisher in den griechischen 
Horizont ein. Indien erschließt sich überhaupt zuerst griechischer 

Kenntnis. Eine bedeutende Erweiterung des Kulturhorizontes wird 
dadurch bedingt. Aber es ist nun eben charakteristisch, daß die 

griechische Bildung gerade vornehmlich in ihrer universal-ratio- 

nalen Gestalt sich die fremden Elemente assimiliert, insofern sie 
auch diese als Repräsentanten einer allgemein-vernünftigen Wahr- 

heit oder einer allgemein-menschlichen Gesittung ansieht; aller- 
dings läuft sie dabei Gefahr, das Fremde in ihr eigenes Wesen 
umzudeuten oder umzubilden. Dem individualistisch - rationalisti- 

schen Denken der hellenistischen Periode erscheint das, was das 
Ergebnis eigentümlich hellenischer Kulturentwicklung ist, als 

etwas Allgemeingültiges, die geschichtliche Kultur, die jetzt 

im Begriffe steht, die Herrschaft über die hellenistische Gesamt- 

welt anzutreten, vorwiegend als Natur, nicht als Geschichte 
und geschichtliche Aufgabe. Auch da, wo das Denken wirk- 

lich von der Idee gemeinschaftlichen Lebens bestimmt wird, wie 

es zum Teil in der Stoa der Fall ist, hat diese Gemeinschaft 
einen einseitig rationalen Charakter, dem gegenüber das geschicht- 

liche Element nationaler Gemeinschaft nicht zu seinem Rechte ge- 

langt.') Die eigentümliche Denkriehtung der Aufklärung hatte bereits 

1) Man möchte zunächst versucht sein, den universal - vernünftigen Cha- 

rakter der Kultur in der hellenistischen Periode in Parallele zu bringen zu 

den universalen Tendenzen unserer modern - deutschen geistigen Kultur am 

Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, die uns jetzt Fr. Meinecke
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früher dahin geführt, den verpflichtenden Charakter alles be- 
sonderen geschichtlichen Wesens innerlich zu beseitigen. Die 
Vergleichung der besonderen historischen Welten, der verschiedenen 
geschichtlich gegebenen Sitten und Anschauungen hatte entweder 
von der Beobachtung durchgängiger Verschiedenheit aus die ge- 
schichtlichen Bildungen allgemein unter den Gesichtspunkt des 
Bedingten und Relativen gestellt und damit die einseitige Her- 
vorhebung ihres schwankenden, von wechselnden Meinungen und 
Interessen der Individuen abhängigen Charakters zur Folge gehabt. 
Oder das Ergebnis der Betrachtung war, soweit im Gegenteil sich 
gewisse gemeinsame Grundzüge menschlicher Anschauung und 
Lebensgestaltung dem Denken aufdrängten, die Annahme einer von 
Natur gemeinsamen, weil in der Vernunft begründeten und so- 
mit den vernünftig denkenden Individuen gleichmäßig zugänglichen 
Wahrheit, der gegenüber alles Verschiedene und Besondere, d.h. 
Historische, nur von verschwindender Bedeutung war. Die beiden 
scheinbar so verschiedenen Denkrichtungen der Aufklärung trafen 
also in einem entscheidenden Grundzuge, dem Fehlen jeder wahr- 
haft geschichtlichen Auffassung, zusammen; die Annahme eines 

in seinem schönen Buche „Weltbürgertum und Nationalstaat, Studien zur 
Genesis des deutschen Nationalstaates“ in wirksamster Lebendigkeit vor 
Augen geführt hat. Die deutsche Nation erscheint hier in ihren universalen 
Beziehungen und in ikrer universalen Bedeutung als Menschheitsnation. 
(„Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, doch der Tag des Deutschen 
ist die Ernte der ganzen Zeit.“ Schiller.) Unstreitig sind gewisse Analogien 
in dem universalen Charakter griechischer und deutscher Kultur vorhanden. 
Aber schon die im Sinne geschichtlicher Auffassung erfolgende Ausprägung 
des deutschen Universalismus begründet einen fundamentalen Unterschied, 
so wie die Humanitätsidee unserer klassisch-deutschen Kultur durch die ihr 
zugrunde liegende geschichtliche Anschauung sich wesentlich von dem 
rein rationalen Charakter antiker Humanitätsidee unterscheidet. Unter der 
Hülle der universal-menschlichen Beziehungen und Bestrebungen entwickelt 
sich gerade die tiefere sittliche und geistige Bedeutung unseres modernen 
deutschen Nationalitäteideals, während die Ausgestaltung des griechischen 
Kulturelementes zum allgemein-menschlichen, rationalen den Kosmopolitismus 
der hellenistisch - römischen Periode zur inneren Vollendung bringt. Wir 
werden auch hier wieder darauf hingeführt, daß wir den nationalen Faktor, 
der ebenso ein eigentümliches Ergebnis wie eins der wirksamsten Fermente 
unserer modernen geschichtlichen Entwicklung ist, nicht ohne weiteres in 
gleicher Lebendigkeit und Stärke in der Geschichte des Altertums voraus- 
setzen dürfen,
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historisch Wertvollen lag diesem Denken fern. Die in der 

hellenistischen Zeit erfolgende Ausbreitung einer einheitlichen 
Kultur über die gesamte ihr damals zugängliche Welt hat die auf 

Herausbildung einer von Natur geltenden allgemein - vernünftigen 
Wahrheit zielende Richtung der Anschauung wesentlich verstärkt 

und so noch in erhöhtem Maße dazu beigetragen, das griechische 

Kulturelement — im Zusammenhange mit seiner tatsächlichen weit 
ausgedehnten Herrschaft — als die Verkörperung eines allgemein- 

verpflichtenden Rationalen erscheinen zu lassen. 

So wirkt die eigentümliche innere Struktur der griechischen 

Bildung einerseits wohl dahin, dieser die Erlangung der Weltherr- 
schaft zu erleichtern, insofern sie sich als die wirksamste Ver- 

körperung des rationalen Prinzips darstellt, auf der anderen Seite 
geht ihr aber eben dadurch wieder die volle geschichtliche Wirk- 

samkeit gemeinschaftbildender nationaler Kraft verloren. 

Auch die literarischen Bestrebungen, die in dieser Zeit darauf 

gerichtet sind, das Gesamtleben griechischer Kultur zu ergründen 

und darzustellen, bestätigen das Bild, das wir von deren allgemeinem 

Charakter in der hellenistischen Periode zu entwerfen versucht haben. 

Es dürfte dies wohl vor allem auch von dem bedeutendsten Werke 
dieser Richtung, Dikaearchs „Leben von Hellas“, gelten. Wir 

würden gewiß sehr irre gehen, wenn wir dem hervorragenden peri- 
patetischen Philosophen das Streben beimessen wollten, die eigen- 

tümliche geschichtliche Entwicklung und Stellung der griechischen 

Kultur zu erforschen, so daß er etwa als ein antiker Vorläufer eines 

Jakob Burckhardt angesehen werden könnte. Offenbar ist vielmehr 

der Zweck des Werkes gewesen, die typischen Stadien all- 

gemein-menschlicher Kulturentwicklung in hellenischem 

Gewande zu schildern.) Auch die eigentliche Geschichtschreibung 

n Besonders deutlich ergibt sich dies aus den einzigen etwas ausführ- 

licheren, uns über Dikaearchs Darstellung erhaltenen Nachrichten, die sich 

auf die älteren Zeiten menschlicher Entwieklung beziehen (vgl. namentlich 

Fre. 1 in F.H. G. II 233 f. = Porphyr. de abstin. IV 1 ff). Indem Dikaearch 
hier r& neAeıe tv 'ElAnpınav schildert, bringt er die älteren Stufen mensch- 
licher Kulturentwicklung überhaupt zur Anschauung (vgl. auch meine Be- 
merkung H. Z. 83 8. 221). Über die späteren Teile des Werkes wissen wir 

sehr wenig; doch scheint auch hier das typisch -sittengeschichtliche 

Moment überwogen zu haben. — Wenn Dümmler, Kl. Schr. II 455 von Di- 

kaearchs kulturgeschichtlicher Darstellung sagt: „Hellas ist gleichsam ein In-
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der hellenistischen Zeit hat sich nicht dazu erhoben, den wichtig- 

sten geschichtlichen Vorgang der Periode, die Hellenisierung der 
Oekumene, als einen großen historischen Prozeß in seinem 
inneren Zusammenhange aufzufassen und so in den Bereich ihrer 
Forschung und Darstellung zu ziehen. Die geschichtliche Auf 
fassung und Darstellung sind in dieser Beziehung weit hinter dem, 
was von Alexander und seinen Nachfolgern praktisch geleistet 
worden ist, zurückgeblieben. Die Geschichtschreibung unserer 
Periode hat es eben vorwiegend mit dem zu tun, was die von 
ihr geschilderten Persönlichkeiten als Individuen getan und er- 
litten haben, kommt aber deshalb nicht dazu, ihre geschicht- 
lichen Beziehungen und ihre wirklich geschichtliche Bedeutung 
in vollem Maße zu erfassen.!) Es gilt dies in gewissem Sinne 
selbst von der ernsten und sachlichen Geschichtsschreibung, die 
nicht nach den üblichen rhetorischen Effekten strebt sondern sich 
mit Erfolg um den pragmatischen Zusammenhang bemüht, wie es 
vor allem bei dem bedeutendsten Historiker der Diadochenzeit, bei 
Hieronymos von Kardia, der Fall ist. Ihr Interesse ist doch vor- 
nehmlich den technisch-politischen und militärischen Vor- 
gängen und Motiven als solchen zugewandt. 

Der eigentümliche Charakter geistiger Anschauung, der in der 
geringen Ausprägung einer eigentlich geschichtlichen Auffassung 
und geschichtlichen Bewußtseins zutage tritt, zeigt nun über- 
haupt seine Bedeutung und Wirkung auf dem Gesamtgebiete 
geistiger Kultur. Die selbständige Kraft geistigen Wesens offen- 
bart sich in der Fruchtbarkeit weit verzweigter und tief ein- 
dringender wissenschaftlicher Forschung, aber es ist nicht 
das geschichtliche Leben, dem sich diese Forschung vornehmlich 

dividuum, dessen Biographie geschrieben wird, als sein Leben bereits im 
Niedergang begriffen ist“, so wird hier, wie ich meine, Dikaearchs Werk in 
unrichtige Beleuchtung gebracht. Auch in der eigentlichen Biographie dieser 
Zeit, wie sie vornehmlich in der peripatetischen Schule gepflegt worden ist, 
tritt ja das typische Element sehr stark hervor (vgl. die durchaus treffende 
Bemerkung von Wilamowitz, Gr. Literatur 8. i14: „Sie [nämlich die Bio- 
graphie] ist nicht vom Individuum ausgegangen, der Beschreibung des Lebens, 
das ein bestimmter realer Mensch gelebt hat, sondern von dem Bios, der Art 
zu leben; der einzelne war dafür nur ein Exempel“). 

1) Einzelne Erörterungen nicht streng historischer Art, wie z. B. Plut. de 
Alex. fort. I c. 6. machen in dieser Beziehung eine gewisse Ausnahme.
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zuwendet, sondern vielmehr das Gebiet der naturwissenschaft- 
lichen Erkenntnis, auf dem sie ihre großen Erfolge erringt. In 

dieser Richtung wissenschaftlicher Tätigkeit ist einer der größten 

Ruhmestitel des Hellenismus begründet. Die bedeutende Erweite- 

rung der tatsächlichen Kenntnis der Erde, die der Alexanderzug 
der griechischen Wissenschaft brachte, die beträchtliche Vermehrung 
des wissenschaftlichen Forschungsmaterials, die durch die groß- 

artigen Unternehmungen und finanziellen Aufwendungen Alexanders 

und seiner Nachfolger, namentlich der Ptolemaeer, ermöglicht 

wurde, haben eine große Wirkung auf die Vervollkommnung der 

wissenschaftlichen Methode und die Bereicherung und Ausgestaltung 
der wissenschaftlichen Erkenntnis ausgeübt. Soweit die wirksam- 

sten Mittel moderner naturwissenschaftlicher Methode, experimentale 

Arbeit und umfassende Induktion, im Altertum überhaupt zur An- 

wendung gelangt sind, haben sie in der großen wissenschaftlichen 
Epoche des hellenistischen Zeitalters vor allem ihre Ausbildung 

erfahren. In mühsamer, fortgesetzter Beobachtung und sorgfältiger 

Beschreibung wurde ein genaueres wissenschaftliches Bild von der 

Erdoberfläche wie auch von den Lebensbedingungen des Menschen, 
der Gliederung seines Körpers und dem Zusammenhang seiner 
Lebenserscheinungen entworfen und zugleich der Versuch gemacht, 
auf Grund des tieferen Eindringens in die Naturphaenomene eine 

riehtigere Anschauung vom Weltganzen zu gewinnen, zum Teil in 
weiterer Ausgestaltung der schon früher in den philosophischen 

Schulen aufgetauchten Gedanken. So hat auf dem Gebiete der 

Geographie, Astronomie, Botanik, Medizin die wissenschaftliche 

Arbeit einen großen Aufschwung genommen, die mathematische 

und mechanische Forschung sind zu wichtigen Ergebnissen gelangt. 

Die eigentlich wissenschaftliche Arbeit emanzipiert sich in zu- 
nehmendem Maße von den zusammenfassenden Tendenzen der philo- 

‚sophischen Schulen. Wir erkennen in dieser Erscheinung den 
Einfluß der in früherem Zusammenhange besprochenen Richtung 

‚der hellenistischen Kultur auf technische Differenzierung und Ar- 

beitsteilung. Zugleich aber gelangt hierin die wichtige Tatsache 

zum Ausdruck, daß die Philosophie nicht mehr wie früher die 

"Gesamtheit der Welt- und Lebensprobleme zu lösen unternimmt. 

Ihre Bestrebungen sind vorwiegend auf das praktische Leben ge- 

zichtet oder dienen wenigstens vornehmlich den Lebenszwecken
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des einzelnen (philosophischen) Individuums. Das universale Welt- 

bild, das die stoische Philosophie zu entwerfen versucht, hat doch 

weniger eigentümliche neue Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Forschung hervorgerufen, als in eigenartiger Ausprägung und in 

systematischer Zusammenfassung der Gedanken die philosophische 

Arbeit der früheren Schulen zum Abschluß gebracht. Diejenige- 

Schule, die in weitestem Umfange den Einzelbetrieb wissenschaft- 
licher Forschung in ihre Mitte aufgenommen hat, der Peripatos, 
hat seine größten Erfolge auf naturwissenschaftlichem Gebiete — 

wir brauchen nur an Theophrasts botanische, auch au Dikaearchs. 

geographische Forschungen zu denken — gewonnen. Wenn wir 

in der weiteren Entwicklung der peripatetischen Schule bei einer 
im allgemeinen bemerkbaren Abnahme des wissenschaftlichen Geistes 
noch Selbständigkeit der Auffassung und Forschung finden, wie 
wir sie vor allem bei Straton von Lampsakos wahrnehmen können, 
so hat diese sich vornehmlich auf die Erforschung der Natur be- 
gründet und in der Leistungsfähigkeit einer wesentlich induktiv- 
naturwissenschaftlichen Methode ihren Ausdruck erhalten. 

Die Erforschung des geistigen und geschichtlichen Lebens steht 
nicht auf gleicher Höhe wie die der Natur. Hier sehen wir die 
schöpferische Kraft wissenschaftlicher Erkenntnis im Sinken. Die 
Tradition fängt schon an, eine große Rolle zu spielen. Unter 
dem Einfluß einer rationalistisch ausgeprägten allgemeinen Auf- 
fassung, für die das geschichtlich Errungene im wesentlichen nichts 
anderes ist als die Verwirklichung des von Natur Erreichbaren, 
und unter dem Eindruck einer überreich entwickelten Kultur'), 
die alle Richtungen und Typen geistigen Schaffens erschöpft zu 
haben scheint, stellt sich das Gesamtleben griechischer Kultur nicht 
mehr große neue Aufgaben geistiger Bewegung und geschichtlicher 
Entwicklung. So wird die innere Spannkraft griechischen Wesens 
gerade in der Zeit, als es den Gipfel seiner weltgeschichtlichen 
Wirksamkeit und seine stärkste äußere Verbreitung erreicht, ent- 
scheidend gelähmt. Die Gesamtheit der Gebildeten hat mehr die 

1) Ich kann es mir nicht versagen, hier die schönen Worte Rohdes, 
Psyche? II 8. 300 anzuführen: „Alle Vorzeit hat für ihn (den Einzelnen) ge- 
dacht und gearbeitet; nicht müßig, aber ohne Hast beschäftigt, ruht er aus 
auf seinem Erbe, im halbverkühlten Sonnenscheine des lang hinausgesponnenen 
Herbstes des Griechentums.“
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Aufgabe, die auf ihre Höhe gelangte geistige Kultur aufzunehmen 
und weiter zu überliefern, als sie durch selbständige neue Werte 

zu erweitern und fortzubilden. Die wissenschaftliche Forschung 

nimmt jetzt in weiten Umfarge den Charakter der Gelehrsam- 

keit an; sogar in die Kunst, vor allem die Dichtkunst, dringt das 
gelehrte Interesse als ein das geistige Schaffen bestimmendes Mo- 

ment ein. Wissenschaftliche Studien und wissenschaftlicher Un- 
terricht treten gerade in dem bedeutendsten Mittelpunkte wissen- 

schaftlichen Lebens in der hellenistischen Periode, in Alexandreia, 

in das Zeichen einer vor allem das Überlieferte sammelnden und 
seinen Bestand sichtenden gelehrten Tätigkeit. Die Ergebnisse 
dieser gelehrten Studien sind gewiß nicht gering gewesen. Die 
literarhistorischen Forschungen, die schon unter dem Einfluß des 

Aristoteles selbst in der peripatetischen Schule betrieben worden 
sind, die kritisch-philologische Arbeit, die dann namentlich die große 

alexandrinische Philologenschule aufgewandt hat, haben den Boden 
für eine wissenschaftliche Erkenntnis der großen Vergangenheit der 

griechischen Kultur bereitet, und die Nachwelt ist dem hingeben- 

den Eifer, mit dem die Schätze der Vergangenheit geordnet und 
registriert wurden, dauernd verpflichtet. Gerade den bedeutendsten 
Leistungen dieser gelehrten Tätigkeit fehlt es auch nicht an selbst- 

ständiger Entfaltung geistiger Kraft, an Streben und Fähigkeit, 
die großen Gedankenzusammenhänge früherer schöpferischer Peri- 

oden des Griechentums in nachschaffendem Verständnis zur An- 

schauung zu bringen. Wir brauchen nur an die philosophie-: 

geschichtlichen Forschungen des Aristoteles selbst und vornehmlich 

seines Nachfolgers Theophrast zu erinnern. Aber wir können an- 

drerseits doch auch nicht verkennen, daß die Überlieferung durch 

ihren Druck zum Teil hemmend auf die Selbständigkeit geistigen 

Lebens einwirkt und das Bewußtsein epigonenhaften Wesens die 
Auffassung beherrscht. Die Sammlung des Überlieferten führt viel- 

fach zu einer Anhäufung des Stoffes; das Wissen gewinnt in 
der gelehrten Wissenschaft gegenüber der Erkenntnis immer 

größere Bedeutung und von dieser Gelehrsamkeit gilt das Wort 
des alten ephesischen Denkers, daß Vielwisserei nicht lehrt Verstand 

haben!). Nirgends zeigt sich das Überwuchern dieser Richtung so 

1) Herakl. Frg. 40 Diels.
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deutlich als in der biographisch-historischen Forschung und Über- 

lieferung'), wo das Interesse und das Verständnis für die tieferen 

Zusammenhänge geistigen Lebens hinter einer äußerlichen Ver- 

bindung des vorhandenen Materials und der anekdotisch-memoiren- 

haften Darstellung persönlichen Lebens zurücktritt. Die peripate- 

tische Forschung geht hier wie auch sonst in den Alexandrinismus 
über. 

Die Wissenschaft der hellenistischen Periode vermag infolge ihrer 

Spezialisierung nicht mehr wie früher die Philosophie in ihren 

Repraesentanten die Einheit des geistigen Lebens zur Darstellung 

zu bringen, wenn es auch an einzelnen Gelehrten von bedeutendem 

Umfange des Wissens und der wissenschaftlichen Betätigung in 

dieser Zeit nicht fehlt. Die philosophischen Schulen versuchen 

wohl zum Teil noch den universalen Zusammenhang der Welt- 

und Lebensprobleme zu ergründen, aber im allgemeinen macht doch 

auch in der Philosophie immer mehr die schöpferische Selbständig- 

keit einheitlicher Weltanschauung einem Eklektizismus Platz, 
der das für die praktischen Lebenszwecke vor allem Brauchbare 

oder das für die allgemeine Bildung als notwendig Erscheinende 

aus der Gedankenarbeit der früheren philosophischen Schulen sich 
heraussucht. 

Auch auf die Form der Darstellung haben die veränderten 

Richtungen des geistigen Lebens ihre Wirkung ausgeübt. Unter 

dem Einfluß der praktisch-philosophischen Tendenzen bildet sich, 

namentlich in der kynisch-stoischen Diatribe, ein eigentümlicher 

erbaulich-paraenetischer Predigtstil aus, der in seiner die 

populäre Redeweise nachbildenden prägnant-witzigen oder derb- 
kräftigen Kürze, zum Teil geradezu zerhackten Form sich von dem 

Muster kunstmäßig zusammenhängender Darstellung, wie sie nament- 

lich im Dialog gegeben war, loslöst. Auf der anderen Seite läßt 

die gelehrte Richtung stofflicher Sammlung und Anordnung 
in dem eigentlich wissenschaftlichen Betriebe der alexandrinischen 

Forschung das Interesse kunstvoller Darstellungsform immer stärker 
zurücktreten. 

Gegenüber einer auf speziellen Arbeitsgebieten sich betätigenden 
wissenschaftlichen Forschung, die nicht mehr das Ganze des Lebens 

1) Vgl. hierüber im allgemeinen Leo, die griechisch-römische Biographie 
S. 8aff.
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zu erfassen wagt oder vermag, gibt es nun allerdings noch eine Potenz 
des hellenistischen Kulturlebens, die die Gesamtheit der Lebensauf- 

gaben zu vertreten scheint. Es ist die Rhetorik, die ebenso im öffent- 

lichen Leben wie in den Hervorbringungen der Literatur zum Aus- 
druck gelangt. Sie steht zunächst und vor allem im Zusammenhange 

mit der Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Lebens, die durch den 

Verfall der Polis und deren Anspruch, trotzdem noch als eine das 

Leben gestaltende und beherrschende Macht aufzutreten, bedingt wird. 

Die Griechen der hellenistischen Periode und der römischen Kaiser- 
zeit haben es mit großer Virtuosität verstanden, das bunte Farben- 

spiel politischen Scheinlebens, das in Spielen, Festlichkeiten und 
Ehrungen der mannigfachsten Art sich erschöpfte, für die ver- 
lorene Freiheit und Selbständigkeit einzutauschen. Dieses Schatten- 

spiel eines ehemals großen geschichtlichen Lebens war nicht ge- 

eignet, die schlicht sachliche Vertiefung in die wirklichen Lebens- 
aufgaben zu fördern. Der Kult der Vergangenheit wird mit großem 

Eifer betrieben, aber es ist eine Vergangenheit, die nicht. durch 

den Glauben an eine Zukunft wahrhaft geschichtliches Leben zu 

wirken vermag. Die Selbstdarstellung der Polis in ihren festlichen 

Aufzügen und feierlichen Beschlüssen findet aber ihre Parallele in der 

Selbstdarstellung des Individuums, die an sich in gewissem Sinne 
in der Formenfreude griechischen Wesens begründet, seit der Zeit 
der Sophistik in den Tendenzen eines einseitigen Individualismus 

eine wesentliche Stärkung erfahren hat. Die Rhetorik ist die 
Tochter der Sophistik. 

Die hellenistische Kultur wird durch das Streben charakterisiert, 

das menschliche Leben vor allem auf die allgemein-mensch- 

lichen Beziehungen aufzubauen und einen universal-menschlichen 

Wesenstypus zur Grundlage und Norm für die Beurteilung der 

Lebensverhältnisse zu machen. So wird das menschliche Leben, 
scheinbar losgelöst von aller besonderen geschichtlichen Ausprägung, 

insbesondere von dem Charakter staatlicher Verpflichtung und Be- 

vorrechtung, in seiner wesentlich privaten Sphäre aufgefaßt. 

Wenn die philosophische Anschauung vor allem den Weisen 

innnerlich unabhängig gemacht hatte von den Unterschieden der 

Abstammung und äußeren Lebensstellung, so wird es jetzt zu 

einem fast selbstverständlichen Ausdruck gebildeten Bewußtseins, 

den einzelnen überhaupt nach dem Kern allgemein-menschlichen
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Wesens zu würdigen und für die Beurteilung wahrhaften Wertes 

die Zufälligkeiten der Geburt und äußeren Lebensverhältnisse nicht 

in das Gewicht fallen zu lassen!) Auf dem Boden dieser Auf- 

fassung gelangt man immer mehr dazu, auch im Sklaven die all- 

gemein-menschliche Natur zu finden und zu ehren?) 
Auch das stärkere Hervortreten der Frauen in dem öffentlichen 

und Kulturleben der hellenistischen Periode ist wohl — wenigstens 

in gewissem Grade — durch die Tendenz, die rein menschlichen 
Beziehungen in den Lebensverhältnissen zu stärkerer Ausprägung 
gelangen zu lassen, bedingt. Die in der griechischen Kultur so 

tief eingewurzelte, für die sittliche Gesamtbilanz griechischen Lebens 

so bedeutsame Zurückdrängung, ja Geringschätzung des Weibes 

stand ja auch in einem Zusammenhange mit der einseitigen Herr- 

schaft des politischen Lebens und seiner Interessen und Gesichts- 

punkte, so wie dieses auch in der Sklaverei eine wichtige Voraus- 

setzung und Grundlage seiner Verwirklichung hatte. 

-" Bereits Platon, der im allgemeinen auch an der echt griechischen 
geringeren Schätzung des weiblichen Geschlechtes festhielt, hatte 

der Emanzipation der Frau wenigstens insofern vorgearbeitet, als 

er sie, wenn auch in abgeschwächtem Maße, zu den positiven Auf- 

gaben sittlichen Gemeinschaftslebens, insbesondere auch zu den 

Aufgaben staatlicher Gemeinschaft heranziehen wollte. In der 
hellenistischen Zeit spielen die Frauen nicht nur tatsächlich an 

den Königshöfen wie in den verschiedenen Kreisen der Gesell- 

schaft — auch an Philosophinnen fehlt es nicht — eine sehr 

wichtige Rolle, sondern auch in der geistigen Kultur gewinnen 

die Probleme weiblichen Lebens und die Eigenart weiblichen 

Charakters eine viel stärkere Bedeutung für Anschauung und Emp- 

findung, als es bisher der Fall gewesen war. Wir brauchen nur 

auf den großen Einfluß, den das erotische Element, die Schilderung 

der Liebessehnsucht, wie des Liebesleides und der Liebesklage auf 

die Entwicklung der hellenistischen Kunst, der Poesie wie der dar- 

stellenden Kunst, gewonnen hat, hinzuweisen. Man wird allerdings 

nicht sagen dürfen, daß die stärkere Geltung des weiblichen Ele- 

1) Vgl. z. B. Menandr. frg. 290, 533, 602. 

2) Vgl. z.B. Philemon frg. 22. 95. Philo quod omnis probus liber 12. 
Diod. 177,6. (Hier finden wir auch wieder durchaus griechische Theorie im 
Gewande der alten ägyptischen Gesetze.)
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mentes in der hellenistischen Kultur in weitem Umfange zu einer 

Veredlung iefund Vertung des häuslichen und Familienlebens ge- 
führt habe. Das Hetärenwesen, das in der hellenistischen Zeit 

sowohl an den Fürstenhöfen wie in den städtischen Gesellschafts- 

kreisen besonders große Verbreitung und Pflege findet, redet eine 
zu deutliche Sprache im entgegengesetzten Sinne. Gerade auch im 

geistigen Verkehr der Männer mit den Frauen spielt es eine 

führende Rolle. Immerhin werden wir doch nicht leugnen können, 
daß eine vielseitigere und tiefere Beobachtung des Frauencharakters, 

eine stärkere Würdigung des weiblichen Gefühlslebens die Be- 
reicherung der Anschauung vom menschlichen Wesen überhaupt 

zur Folge gehabt, der lebhaftere Verkehr mit den Frauen wenigstens 
zum Teil die zarteren und feineren Regungen menschlicher Emp- 

findung gefördert und eine Verfeinerung in den Formen des ge- 

sellschaftlichen Verkehrs und der Lebenssitte herbeigeführt hat. 
Wenn die in der hellenistischen Periode immer mehr zur Geltung 

gelangende Abwendung vom Staate als ein Zeichen für den Verfall 

der Freiheit des öffentlichen Lebens und für die Unfähigkeit des 
ehemals selbständigen Bürgertums, die großen Aufgaben staatlichen 

Lebens zu erfüllen, gelten darf, so spricht sich andererseits in dem 

Verlangen nach den Gütern des in der Verwirklichung persön- 

licher Interessen und Neigungen ungehinderten privaten Lebens 
das Ruhebedürfnis eines durch die Anforderungen der Polis über- 

reizten, durch die wilden Wogen verheerender Kämpfe und die 

jähen Wechsel allgemeiner Geschicke auf das stärkste erschöpften 

Kulturlebens aus. Eine quietistische Lebensanschauung, wie wir 

sie als die Grundstimmung der epikureischen Philosophie kennen 

lernten, spricht aus den Kreisen des Privatlebens, die durch die 

neue Komödie vertreten werden, zu uns. Die drgayuoovvn, jene 

Freiheit des Lebenskreises des einzelnen von allen störenden 

Außenwirkungen, die wir in der Götterwelt Epikurs fanden, er- 

scheint hier als das höchste Lebensideal.‘) Inmitten der wilden 
Unruhe einer kampferfüllten Zeit wird der Friede, der die kost- 

baren Güter privaten Lebens: „Hochzeit, Feste, Verwandte, Kinder, 

Freude, Reichtum, Gesundheit, Brot, Wein, Genuß“ bringt?), ge- 

‚priesen, gegenüber dem Hinausstreben in die weite Welt das Lob 

1) Vgl. z.B. Apollodor. frg. 1, II, p. 288 Kock. 

2) Philemon frg. 71 Kock. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 20
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des auf väterlichem Grund und Boden festgewurzelten Lebens ver- 
kündet.!) Begreiflicherweise führt die Abkehr von den Verpflich- 
tungen staatlichen Gemeinschaftslebens vielfach auch dazu, in der 

reichlichen Auskostung mannigfaltiger Sinnengenüsse den vollen 

Lebensinhalt zu finden oder den Horizont des Lebens auf den engen 

Kreis privater Interessen einzuschränken, wie uns dies gerade in 

der neuen Komödie so charakteristisch entgegentritt. Das Verlangen 

nach Ruhe und innerer Ausgleichung der Stimmung, das gegen- 

über dem rastlosen Treiben und den schroffen Gegensätzen eines 

bewegten allgemeinen Lebens hervortritt, findet noch einen weiter- 

gehenden Ausdruck in einem bezeiehnenden Zuge hellenistischer 

Kultur. Man wird an der gesamten Kultur selbst, auf deren Boden 
man steht, irre. Auf der einen Seite führt diese Kultur in ihrer 
einseitig gesteigerten Ausgestaltung, die zur Überkultur wird, zum 
größten Raffinement des Genusses, insbesondere auch zur Aus- 
bildung und Pflege koketten, vielfach geradezu lüsternen Sinnen- 
reizes”), andererseits beginnt sich im Gefühl der Übersättigung 
und Überreizung eine Stimmung der Kulturmüdigkeit auszubreiten, 
die zum Teil wohl geradezu schon einen gewissen sentimentalen 
Ausdruck empfängt, die Sehnsucht nach einem einfach-idyllischen 
Leben, in dem natürliche Bedürfnisse und natürliche Genüsse 
herrschen. Insbesondere ist es das ländliche Leben, das gegenüber 
dem geräuschvollen Wesen und den mannigfachen Versuchungen 
städtischer Kultur als ein- reinerer Typus eines auf. sich selbst 
ruhenden, in sich befriedigten und gesättigten Daseins gepriesen 
wird.?) Die still-beschaulichen und heiter-genügsamen Züge eines 
einfachen Hirtenlebens, wie es die bukolische Poesie schildert, 
heben sich in sehr wirksamem Kontraste von dem Glanz und den 
prangenden Festlichkeiten der Höfe.. und. großstädtischer Gesell- 
schaft ab. > 

Es sind merkwürdige Kontraste, die uns in der hellenistischen 

1) Menandr. frg. 349. : 
2) Vgl. hierüber vor allem Helbig, Unters, über die campan. Wand- 

malerei, 8. 249 ff. 
3) Vgl. z. B. das Lob des Ackerbaus, Menandr. frg. 96, 408, 466, 641. 

Philemon frg. 105. Auch die Schilderung, die Agatharchides vom Leben der Ich- 
thyophagen gab, zeigt in gewissem Sinne eine verwandte Richtung der Anschau- 
ung (Geogr. gr. min. ed. Müller1140f)). Vgl. auch Rohde, Gr. Roman, 8. 504ff.
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Kultur entgegentreten. Auf der einen Seite sehen wir Schärfe in 
der Beobachtung mannigfaltiger Wirklichkeit, vor allem auch der 
kleinen Züge des Lebens, und realistische Charakteristik in ihrer 

Wiedergabe, auf der anderen Unterordnung alles besonderen Lebens 

unter ein allgemeines Gesetz vernünftigen Denkens, einerseits 
Freude an dem Feinen, Anmutigen, Stimmungsvoll-lebendigen, auf 

der anderen Seite Streben nach rhetorischem Prunk und Freude 

am glänzenden Schein. Gegenüber dem Trachten des einzelnen 

Individuums, eine weite Welt zu beherrschen und nach seinem 

Willen zu gestalten, finden wir das Verlangen, in stillem Winkel 

zurückgezogenen und beruhigt-beschaulichen Daseins den großen 
Strom des Weltlebens an sich vorübergleiten zu lassen. Vor allem 
bedeutsam ist der Kontrast zwischen dem Wagemut und der 

Tatkraft des einzelnen starken Individuums, dem nicht leicht 
ein Ziel zu fern oder zu hoch gesteckt erscheint, das durch keine 

Rücksicht auf Götter und Menschen sich von der Verfolgung 

ehrgeiziger Herrschaftszwecke abhalten oder durch kein äußeres 

Hindernis in der selbstbewußten Kraft moralischen Handelns be- 

irren läßt, und einem allgemeinen Zuge der Resignation, der aus 

einer pessimistischen Beurteilung menschlichen Lebens und Wesens 

hervorgeht.!) Auch in der romantisierenden Betrachtung fremder 
Länder alter Kultur, namentlich aber in der Schilderung der Zustände 
utopischer Phantasieländer, deren bestimmende Motive wir früher 

schon zu verstehen versucht haben, kommt dieser Zug der Resigna- 

tion in gewissem Sinne zur Geltung, denn hier liegt mehr oder 

weniger bestimmt die Auffassung zugrunde, daß für die vorbild- 

liche Vollkommenheit und Glückseligkeit menschlicher Lebensver- 

hältnisse, die in jenen Romanen dargestellt wird, in den Zuständen 

geschichtlicher Wirklichkeit keine Aussicht auf Verwirklichung be- 
gründet sei. 

1) Vgl. z.B. Philemon frg. 2, 3, 88, 98, 107. Diphilos frg. 88. Menandr. 

frg. 125, 223, 534, 538, 811 u.a. Philemon frg. 2 ist besonders charakte- 

ristisch die Betonung, daß der Nomos nur wegen der Schlechtigkeit. der 

menschlichen Natur notwendig ist; vgl. dazu das Gegenbild in Agatharchides’ 

Schilderung der Ichthyophagen, Geogr. gr. min. I 141. 

20*



VI. Buch. 

Der hellenistische Staat. 

Erstes Kapitel. 

Die innere Begründung der Monarchie. 

Das geschichtliche Leben der hellenistischen Periode steht unter 
dem Zeichen der Monarchie. Diese wird sowohl die bestimmende 

Form des äußeren Lebens als auch die in der geistigen Anschau- 

ung herrschende Potenz. Sie hat ihre Herrschaft bis zum Unter- 
gange des Altertums behauptet. Das monarchische Zeitalter des 

Altertums ist ebenso das Ergebnis großartiger Umwälzungen der 

Lebensverhältnisse wie tiefgreifender Wandlungen in der Lebens- 
und Weltanschauung. Gewaltige Ereignisse tragen im Wettbewerb 

und Ringen um Macht und Herrschaft einzelne Persönlichkeiten 
empor, die in weitschauender Klugheit den Knoten zu schürzen, in 

kühnem Wagen den Moment für sieh zu gewinnen verstehen. Un- 

geheure Völkerschicksale begründen die Herrschaft derer, in denen 
eine wild hin- und herwogende Welt ihre Meister findet. Die Aus- 

dehnung der Machtkämpfe und Herrschaftszusammenhänge über 
große Länderräume und Völkermassen bedarf der überlegenen Kon- 

zentration politischen Wollens und Könnens in einzelnen das gewöhn- 

liche menschliche Maß überschreitenden Herrscherindividualitäten. 

Die Polis steht nieht mehr im Mittelpunkte der Welt, wie es in dem 

Jahrhundert nach dem großen Perserkriege in gewissem Sinne der 
Fall gewesen war. Das Bürgertum der Polis vermag den Auf- 

gaben, die an die Großmachtspolitik einer neuen Zeit gestellt wer- 

den, nicht zu entsprechen. Es muß die Leitung der Welt mäch- 
tigeren und stärkeren Händen überlassen. Zugleich geht eine 
innere Umbildung des staatlichen Lebens und der Staatsauffassung 
vor sich, die der Monarchie den Weg bereitet. Wir haben diese 

Wandlung schon kennen gelernt. Der politische Beruf sondert 
sich als eine besondere Lebenssphäre von den übrigen Lebens- 

sphären ab. Das theoretische Leben gewinnt dem politischen 
gegenüber immer größere Selbständigkeit. Das private Leben
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mit seinen Beschäftigungen und Genüssen übt eine immer stärkere 

Anziehung aus. Das quietistische Lebensideal, wie es in der epi- 
kureischen Philosophie besonders klar ausgeprägt ist, bringt eine 

auch außerhalb der philosophischen Kreise weitverbreitete Stim- 
mung zum Ausdruck. Dieses Ruhebedürfnis der Besitzenden und 

Genießenden verlangt vor allem nach starker staatlicher Gewalt, 
Sicherheit des Besitzes und Genusses und ist hierfür bereit, auf 

jede selbständige und mitbestimmende Teilnahme am staatlichen 

Leben zu verziehten. Ebenso beansprucht das philosophische Indi- 
viduum in seinem Streben nach persönlicher Unabhängigkeit, völ- 
liger Ungebundenheit in seiner privaten Lebenssphäre vom Staate 

nichts anderes als den Schutz und die Förderung seiner indivi- 
duellen Lebenszwecke. Die Herrschaft einer staatlichen Gemein- 

schaft, wie es die hellenische Polis war, legt den Gliedern der 

Gemeinschaft eine bindende Ordnung auf, die jenem Trachten nach 

persönlicher Freiheit und Ungebundenheit widerspricht. Die man- 

cherlei Pflichten und Lasten, die durch die Zugehörigkeit zur Ge- 

meinschaft bedingt werden, beeinträchtigen ebenso den materiellen 

Lebensgenuß wie die adrome«yla des Philosophen, die unbeschränkte 

Freiheit in der Gestaltung der eigenen Lebenssphäre. Eine staat- 

liche Macht dagegen, die ihre Herrschaft vor allem auf besondere 
Organe stützt, sie durch technische Mittel zu erhalten und fördern 
sucht, kann in ihrem eigenen Interesse jenes Sicherheits- und Ge- 

nußbedürfnis der Besitzenden wie das Verlangen der Gebildeten 

nach persönlicher Unabhängigkeit unterstützen und ausnutzen. Ge- 

rade eine monarchische Staatsgewalt vermag am leichtesten und 

erfolgreichsten die Vereinigung beider Momente, die starke Kon- 

zentration von Herrschafts- und Machtmitteln, die eine wirksame 

Aufrechterhaltung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit ver- 
bürgt, und die Loslösung der Bevölkerungsmasse des Staates als 
Untertanen von der Teilnahme an den positiven Aufgaben des 
Staatslebens durchzuführen. Die Monarchie der hellenistischen Pe- 
riode hat die Gunst der inneren Weltlage in weitestem Umfange 

sich zunutze zu machen verstanden. Auch in dieser Richtung haben 

ihr bereits ältere Gedanken vorgearbeitet. Schon in der xenophon- 

teischen Schrift: Hieron!) wird als ein empfehlenswertes Mittel der 

1) e. 9,7 f£.; vgl. auch Isokr. ep. 7, 3f. p. 422. Auch der Idealschilderung, 

die Arist. pol. Athen. c. 16 von der Herrschaft des Peisistratos entworfen wird,
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Alleinherrschaft die Verbreitung des äußeren Wohlstandes und der 
auf diesen sich gründenden Zufriedenheit unter der Bevölkerung 
des Landes bezeichnet. 

Auch die stärkere Ausgestaltung des technischen Elementes 
in der Staatsverwaltung, die auf die Bildung eines besonderen 
Beamtenstandes hinzielt, kommt den monarchischen Bestrebungen 
zugute. Der Alleinherrscher bedient sich des Beamtentums als des 
wesentlichsten Organs seiner monarchischen Reichsgewalt, aber das 
Beamtentum selbst bedarf andrerseits der organisatorischen Kraft, 
die alles dieses technische politische Können zusammenfaßt und 
am richtigen Orte verwendet. Es drängt gewissermaßen durch 
seine eigene Existenz auf eine monarchische Spitze hin, in der 
sich als der höchsten Instanz alle staatliche Befähigung, Erfahrung 
und Macht konzentriert.') 

Die allgemeine Entwicklung des politischen Lebens in Hellas 
hat es nicht zu einem nationalen Staate kommen lassen, und eben 
deshalb kann auch nicht von der Idee einer nationalen Monarchie 
im vollen Sinne die Rede sein. Aber in einer besonderen Rich- 
tung, die auch eine gewisse Bedeutung für die gesamthellenischen 
Verhältnisse gewinnen konnte, hatte die Praxis des politischen und 
sozialen Lebens die monarchische Idee lebendig werden lassen. 
Die politischen und sozialen Parteibestrebungen in den griechischen 
Staaten, die heftigen, die öffentliche Ordnung untergrabenden inneren 
Kämpfe hatten den Gedanken nahegelegt, daß der Staat zur Siche- 
rung seiner eigenen Zwecke, zur Herstellung des inneren Friedens 
einer ausgleichenden Gewalt bedürfe, die in einer über den 
Parteien stehenden Monarchie zu erblicken sei. So war aus der 
Zerrissenheit des politischen und sozialen Lebens selbst die Forde- 
rung eines monarchischen sozialen Mittleramtes aufgetaucht.?) Eine 
sehr bedeutsame Wendung hatte dieser Gedanke bei Isokrates ge- 
nommen, indem er hier auf die verheerenden Kämpfe zwischen den 
einzelnen hellenischen Staaten angewandt und somit eine monar- 
    

vgl. auch [Plato] Hipparch. p. 228 f.), sind zum Teil Züge, die dieser philo- 
sophischen Anschauung des 4. Jahrhunderts entstammen, aufgeprägt (vgl. na- 
mentlich 16, 2£. 7£.). 

1) Vgl. zum obigen u. a. Isokr. IT 15 . und dazu die bereits im I. Ba. 
8. 77 gegebene Erörterung. 

2) Vgl. vor allem Arist. Pol. V 13105 40 ff.
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chische Macht als ausgleichende oberste Instanz für die gesamt- 

hellenischen Verhältnisse angerufen worden war.!) In gewissem 

Sinne konnte die zo) gvAcaxij?), die hegemonische Gewalt, die 
dem makedonischen Königtum durch den korinthischen Bund zur 

Aufrechterhaltung des öffentlichen Friedens in Hellas übertragen 

worden war, als eine Verwirklichung jener Idee einer über den 
hellenischen Parteien stehenden Zentralinstanz betrachtet werden. 

Eine eigentümliche Weiterentwicklung und innere Steigerung 

seiner Wirksamkeit erfuhr dann der monarchische Gedanke durch 

seine Verbindung mit den Bedürfnissen eines umfassenden Reichs- 

verbandes, insbesondere den Aufgaben, die durch die Herein- 

ziehung der Barbarenwelt in einen engeren Zusammenhang mit der 

Staaten- und Kulturwelt von Hellas gestellt wurden. Hier lag ein 

wichtiges Problem nicht bloß für die praktische Staatskunst, son- 
dern auch für das politische Denken. Es erwuchs aus der tatsäch- 

liehen Entwicklung der Weltverhältnisse die Notwendigkeit einer 

staatlichen Organisation, die nicht an die in der hellenischen Polis 

begründeten Formen gebunden sein konnte. Die Aufgabe, um- 

fassendere staatliche Bildungen auf die Vereinigung von Ele- 

menten aufzubauen, die in den grundlegenden Voraussetzungen 

ihrer staatlichen und namentlich kulturellen Zustände die größte 
Verschiedenheit aufwiesen, forderte neue Formen staatlichen Regi- 

mentes. Die Einheit, die in den wesentlich gleichartigen Lebens- 
forınen und Lebenszwecken eines bestimmten (hellenischen) Bürger- 

tums, vielleicht auch eines bestimmten Volkstums, gegeben war, 

versagte gegenüber den Bedürfnissen einer solchen universalen 

Reichsbildung. Es ergab sich vielmehr der Gedanke einer über 
den verschiedenen politischen und Kulturkreisen stehenden höchsten 

monarchischen Instanz, die den besonderen Anforderungen der 

unter ihrem Walten vereinigten verschiedenen Stufen politischen 
und kulturellen Lebens gerecht zu werden vermöchte. Bereits 

Isokrates hatte dem König Philipp den Rat gegeben, den Hellenen 

ein Führer durch Wohltaten zu werden, den Makedonen ein volks- 

tümlicher König zu sein, die Barbaren in möglichst weitem Um- 

fange zu beherrschen, aber nicht in barbarischer Despotengewalt, 

1) Isokr. Philipp. 16. 69. 88. 

2) [Demosth.] XVII 15. Vgl. Bd.1 207 ff, Rh. Mus. Bd. 52 8. 519 ff.
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sondern in einer hellenischem Empfinden verwandten Fürsorge.‘) 

Alexander hatte in einer auch die fortgeschrittensten griechischen 

Anschauungen weit hinter sich lassenden Weise eine universale 

Einheit der Hellenen- und Barbarenwelt herzustellen versucht. Auch 

nach seinem Tode behielt das Problem einer Verbindung von Hel- 

lenen und Barbaren seine politische Bedeutung. Es war auch für 

das hellenische politische Denken unmöglich geworden, die Masse 

der Barbaren einfach von sich abzuschieben oder sie nach Analogie 
der Sklaven anzusehen und zu behandeln.?) 

Wir dürfen demnach vermuten, daß in dem Maße, als das helle- 
nische Wesen seine Abschließung gegenüber den Barbaren milderte 
oder aufgab, die Idee einer monarchischen Gewalt, die eine ver- 
wittelnde Instanz zwischen hellenischer und Barbarenwelt bildete, 

an Boden gewann.) So ist gerade auch in dieser Hinsicht eine 
innere Begründung dafür gegeben, daß bei der in der hellenistischen 
Periode erfolgten Verbreitung der hellenischen Kultur über die 
Welt die politische Führung der Monarchie zugefallen ist. Aus 
der Durchführung dieser Mission ist aber dem Königtum in be- 
sonderem Maße eine Verstärkung seiner inneren Kraft und seines 
äußeren Einflusses erwachsen. 

Ein besonderes Moment, das für die politischen Verhältnisse des 
Altertums charakteristisch ist, ist hier noch hervorzuheben, weil es 
gerade für die Entwicklung der Monarchie, ihre Ausgestaltung zu 
absoluter, universaler Gewalt große Bedeutung gewonnen hat. Es 
ist der Mangel an repräsentativen Institutionen.) Dieser Mangel 

1) Isokr. Philipp. $ 154 £. 
2) Darauf kam doch der bekannte Rat des Aristoteles an Alexander (Arist, 

frg. 658 Rose; vgl. Bd. I S. 400) im wesentlichen noch hinaus. 
3) In diesem Sinne wird Plut. de fort. Alex. M. I 6 p. 329° Alexander als 

“olvög douostng nal duedkanris röv Ölnv bezeichnet. 

4) Jellinek, Allg. Staatslehre? S. 554 bekämpft in seiner außerordentlich 

lehrreichen Erörterung über Repräsentation und repräsentative Organe mit 

Recht die Auffassung, die dem Altertum den Gedanken der Repräsentation 
gänzlich abspricht. Namentlich für den römischen Staat und seinen Magi- 
stratsbegriff trifft eine solche Anschauung gewiß nicht das Richtige. Aber: 

in dem Sinne allerdings, auf den es im Zusammenhange unserer Betrachtung 

ankommt, fehlt das Repräsentationsprinzip dem Altertum, wie auch Jellinek 
selbst andeutet. Denn das ist doch das Charakteristische für die Bedeutung 
der Repräsentation im modernen politischen Leben, daß das der Gesamtheit 
oder einem Teile des Volkes an sich zustehende politische Recht zwar nicht un--
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erschwerte es oder machte es unmöglich, mit der Einheit um- 
fassender politischer Bildungen eine gewisse Freiheit und Selb- 

ständigkeit ihres inneren Lebens zu verbinden. Die politische Frei- 
heit hörte im wesentlichen da auf, wo die unmittelbare Aus- 

übung der Herrschaftsrechte nicht mehr möglich war. Eine 

universale Reichsbildung, die einem einheitlichen Zusammenhange 
der verschiedenen in ihr vertretenen Elemente zustrebte, konnte — 
wie schon hervorgehoben — auf die Dauer sich nicht auf die ein- 

seitige Herrschaft eines bestimmten Bürgertums oder eines be- 

sonderen Volkstums aufbauen. Aber das ist nun für die Entwick- 

lung nicht bloß der politischen Institutionen, sondern vor allem 

auch des politischen Geistes im Altertum das Charakteristische, 

daß die verschiedenen Bestandteile der einheitlichen Reichsorgani- 

sation nicht einen irgendwie selbständigen Anteil am politischen 

Gesamtleben gewinnen. Sie erhalten vielmehr die Beziehung zu 

diesem Gesamtleben des Reiches nur in dem gleichmäßigen Ver- 

hältnis der Untertanen zu der politischen Zentralgewalt, die in der 

Person des Herrschers sich immer mehr von dem besonderen lo- 

kalen und nationalen Zusammenhängen emanzipiert und eben da- 

dadurch erst zu einer absoluten Reichsgewalt wird.!) In dem Reiche 

Alexanders hatte diese Herrschaftsbildung schon ein gewaltiges 

Vorbild, zu ihrer vollen und dauernden Ausgestaltung ist sie erst 

mittelbar ausgeübt, sondern selbständigen Repräsentanten dieses politischen 

Gesamtwillens übertragen wird, daß aber dieses politische Recht damit seinen 

ursprünglichen Inhabern nicht verloren geht. 

1) Vgl. was schon Bd. I 8. 398f. in dieser Hinsieht über die Herrschaft 

Alexanders bemerkt ist. Ein eigentlich repräsentatives Element (im Sinne 

absorptiver Repräsentation) ist also in dieser monarchischen Gewalt nicht 

enthalten, wenngleich eine gewisse gleichmäßige Vertretung der Interessen 

und Bedürfnisse der Untertanen in der Person des Herrschers tatsächlich statt- 

findet. Dieses ist vielmehr der hellenistischen Monarchie, die ja im allgemeinen 

den Charakter eines nationalen Königtums vollständig abgestreift hat, duxch- 

aus fremd. Anders steht es mit dem römischen Prinzipat, der, wenigstens in 

seiner früheren Periode, in gewissem Sinne als Repräsentant des populus 

Romanus oder auch des römischen Reiches gelten kann. Aber es ist'sehr 

bezeichnend, daß dieser Gedanke im römischen Kaisertum in dem Maße zu- 

rücktritt, als der Charakter der hellenistischen Monarchie in ihm das ent- 

scheidende Übergewicht erhält, und diese Entwicklung steht wieder im Zu- 

sammenhange mit der volleren Ausbildung autokratisch-monarchischen Reichs- 

zegimentes.
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in der späteren römischen Kaiserzeit gelangt. Hier ist es nötig, 
bei einer allgemeinen Würdigung der auf eine monarchische Ge- 
staltung der staatlichen Verhältnisse hindrängenden Momente von 
vornherein entschieden den Zusammenhang zwischen absolutem Regi- 
ment und universaler Reichsgewalt, der seit der hellenistischen 
Epoche das politische Leben des Altertums bestimmt hat, in seiner 
ganzen Bedentung hervorzuheben. Auch zu anderen Zeiten hat die 
Gestaltung größerer politischer Zusammenhänge wohl zunächst Opfer 
an Freiheit gefordert oder erst eine lange Erziehung zu selbstän- 
diger und freier Erfassung großstaatlicher Aufgaben durch ein ein- 
heitlich wirkendes absolutes Regiment nötig gemacht; aber die 
Entwicklung der großen Reichsorganismen im Altertum empfängt 
dadurch ihr eigentümliches Gepräge, daß in ihnen die Einheit um- 
fassender staatlicher Bildungen und die Freiheit innerer politischer 
Bewegung dauernd unvereinbare Gegensätze darstellen. 

Dieser absolute Charakter monarchischen Regimentes tritt nun 
zugleich auch in der inneren Begründung des Wesens der Mo- 
narchie zutage. Schon die großen geistigen Strömungen im Zeit- 
alter der Sophistik und der Idealphilosophie zeigen die Tendenz, 
die monarchische Gewalt, die ihnen der höchste Ausdruck staat- 
lichen Lebens ist, zu einer absoluten zu erheben. Wir haben 
die beiden Hauptrichtungen in der Begründung der Monarchie be- 
reits früher kennen gelernt.!) Auf der einen Seite wurde das Recht 
der Alleinherrschaft aus dem höheren Rechte des starken Indivi- 
duums abgeleitet; die Begründung war also eine durchaus indivi- 
dualistische. Andrerseits ergab sich die Forderung eines mo- 
narchischen Regiments aus einer eigentümlichen Entwicklung und 
Umbildung des Gemeinschaftsgedankens. Dabei darf allerdings 
wicht außer Acht gelassen werden, daß trotz des verschiedenen Ur- 
sprungs beider Richtungen sie sich tatsächlich vielfach kreuzen 
und zum Teil sogar vermischen. 

Die Macht- und Herrschaftsbestrebungen, die auf das unbedingte 
Recht der Einzelpersönlichkeit hinauskommen und auf eine 
ausschließliche Regulierung des staatlichen Lebens durch dieses 
hindrängen, sind ebenso das Ergebnis des inneren Verfalls der 

1) Bd. 1, 8. 75f.; vgl. hierzu „Stud. 2. Entw. d, Monarchie im Altertum“, 
S. 16 ff.
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Polis, wie sie andrerseits deren völligen Niedergang herbeigeführt 
haben. 

Die egoistischen Tendenzen, die in zunehmendem Maße in der 
einseitigen Herrschaft gesellschaftlicher Mächte zur Geltung gelangt 
waren, hatten die Wirksamkeit der Gemeinschaftsidee in der helle- 
nischen Polis untergraben oder wenigstens wesentlich beeinträch- 
tigt. Das herrschende Individuum, das seine eigene Macht zum 
ausschlaggebenden Faktor staatlichen Lebens zu machen strebte, 
trat so nicht bloß äußerlich sondern auch innerlich das Erbe jener 
gesellschaftlichen Mächte an.!) 

Allerdings entspricht nun der gesellschaftlichen Zersetzung 
des Staates zugleich eine geistige Wandlung, die uns doch nicht 
bloß das einseitige Bild selbstsüchtiger Bestrebungen der starken 
Herrscherpersönlichkeit vor Augen stellt. Das einzelne Individuum 
hat auch in der geistigen Kultur sich eine beherrschende Stellung 
errungen. Die tonangebende Großmacht des geistigen Lebens, die 
Philosophie, steht unter dem Zeichen seiner Herrschaft. Das Indi- 
viduum ist zum Gesetzgeber des allgemeinen Lebens geworden. Es 
ist deshalb begreiflich, daß es für sein Streben, auch das politische 
Leben seiner eigenen Gewalt zu unterwerfen, immer mehr an Boden 
gewinnt. Wenn das königliche Recht der Einzelpersönlichkeit in 
der Zeit, da die Polis noch in voller Herrschaft stand, sich erst 

1) Es ist sehr richtig, wenn J. Burckhardt, Gr. Kulturgesch. IV 8. 475 
sagt: „(Der einzelne Diadochenfürst) ist die zum Individuum gewordene Polis 
und könnte so gut als Ludwig XIV. aussprechen: „L’etat e’est moi“, Aber 
wir dürfen nicht vergessen, daß eben auch in der Entwicklung der Polis 
schon die im Staate herrschende Gesellschaft dazu gelangt war, sich mit dem 
Staate selbst zu identifizieren und diesen ihren gesellschaftlichen Interessen 
immer mehr dienstbar zu machen. — Ich möchte hier beiläufg bemerken, 
daß Strack (in der Rec. d. I. Bandes Gött. gel. Anz. 1903, S. 668) diesen 
inneren Zusammenhang der Mehrheitsherrschaft bestimmter Gesellschafts- 
schichten mit den individualistischen Tendenzen völlig verkennt. Aber ohne 
die Einsicht in diesen Zusammenhang können wir nicht zu vollem Verständ- 
nis der geschichtlichen Entwicklung einer für die Gesamtentwicklung des 
Altertums, vor allem grundlegenden Periode gelangen. Die Reaktion, die -tat- 
sächlich nach der Wiederherstellung der athenischen Demokratie im Jahre 403 
erfolgt ist — worauf Strack a. O. hinweist — bildet keinen Gegenbeweis, denn 
diese Restauration der athenischen Demokratie hat doch jener Gesamtentwick- 
lung, ihren treibenden Kräften und Tendenzen gegenüber keine entscheidende 
Bedeutung.
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im Kampfe gegen diese Herrschaft durchsetzen mußte, so gelangt 

es jetzt in der Periode, die vor allem durch die Weltherrschaft einer 

solchen königlichen Persönlichkeit ihr Gepräge erhalten hat, zu 
allgemeiner Anerkennung und Geltung. 

Die Leistungsfähigkeit des starken Individuums erscheint jetzt 

als eine so große, daß es die schöpferische Kraft, die für das Leben 

der Polis der Gemeinschaft zufiel, in sich selbst darstellt. Es hat 
einen solchen Wert für das allgemeine Leben, daß dieses in ihm 

gipfelt, ja geradezu sich in der Person des herrschenden Indivi- 

duums verkörpert. Die starke Herrscherpersönlichkeit ist imstande, 

durch sich selbst und in sich selbst die Grundlage einer neuen 

allgemeinen Ordnung zu schaffen. Die staatenbildende Macht 

beruht jetzt vorwiegend auf der persönlichen Kraft und Klug- 

heit dessen, der die Herrschaft zu gewinnen und zu behaupten weiß.!) 

Die starke Geltung, die das Individuum auch in der Welt gei- 

stiger und ethischer Werte gewinnt, leitet uns von selbst zur Be- 
trachtung der anderen Wurzel monarchischer Anschauung hinüber. 

Denn nicht bloß von dem höheren Rechte des Individuums aus 

wird die Unterordnung der „Vielen“ unter dessen Herrschaft ge- 

fordert, sondern es erscheint andererseits auch als die Pflicht des 
einzelnen, um des höheren Rechtes der Gemeinschaft willen die 
Herrschaft zu übernehmen. Aber auch hier ist es wesentlich, daß 

die Herrschaftsstellung des Individuums von vornherein möglichst 
absolut gestaltet wird, weil sie auf einem ünbedingten sittlichen 

Vorzugsrecht der betreffenden Persönlichkeit, gewissermaßen auf 

ihrer ethischen Souveränität ruht. Im platonischen Staate 

wird die wahre Herrschaft als eine solche Pflicht dargestellt, deren 

Erfüllung die philosophischen Persönlichkeiten der Gemeinschaft 
schulden. Die sittliche Idee der Gemeinschaft kann nur durch 

solche Individuen verwirklicht werden, die eine wirkliche Kenntnis 

der wahrhaften Gerechtigkeit haben und in ihrer eigenen sittlichen 

und intellektuellen Überlegenheit die Mittel zur praktischen Durch- 

führung der Idee des Guten besitzen. Auch diese besonders hoch- 
stehenden Persönlichkeiten sind durch die Zwecke der Gemeinschaft 

gebunden, ja, sie sind es erst in vollem Maße. Sie werden durch 

die tiefsten Bedürfnisse staatlichen Gemeinschaftslebens zur Regie- 

1) Vgl. den schon erwähnten Artikel des Suidas u. fasılsie.
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rung des Staates berufen; die vollkommenste Leitung des Staates ist 

diejenige, die durch die mit vollendeter vernünftiger Erkenntnis aus- 

gestattete, ohne Rivalen dastehende „königliche Persönlichkeit“ er- 
folgt. Was das sich selbst. überlassene, der vernünftigen Erkenntnis 

entbehrende Bürgertum nicht vermag, eine Durchdringung des 
Staates mit wahrhaft sittlichen Ideen, soll durch die Führung der- 

artiger königlicher Individuen ‚erreicht werden. Sie werden als 
Herrscher des Staates zugleich zu sittlichen Erziehern der ihrer 

Leitung Anvertrauten.') A 
Von der Idealphilosophie hat diese Gedanken, in gewissem Sinne 

wenigstens, die stoische Philosophie übernommen. Die Stoiker 

haben dem Weisen nicht bloß das Recht zugestanden, vermöge 

seiner höheren Einsicht den Staat zu leiten, sondern — in gewissen 

Fällen, wenn eine Aussicht auf Verwirklichung philosophischer 
Grundsätze bestehen sollte — ihm die Pflicht zugeschrieben, sich 

der Regierung eines Staates zu unterziehen.) Ein Zögling der 

stoischen Lehre auf dem Throne, Antigonos Gonatas, hat das König- 
tum als „ruhmreichen Knechtsdienst“ (Zvöoßog dovAsl«) bezeichnet.?) 
In dieser Äußerung scheint der Gedanke zu liegen, daß die Herr- 

schaft eine Last ist, die um der sachlichen Aufgaben willen, in die 
der einzelne als Herrscher hineingestellt wird, übernommen werden 
muß, insbesondere als eine Verpflichtung denen gegenüber, die der 

Fürsorge dieses Berrschers anvertraut sind und ohne sie des Schutzes 
entbehren würden“) Und wenn in den späteren Zeiten des Alter- 

tums ein Herrscher wie M. Aurel, der auch auf dem Kaiserthron 

der Philosophie die Treue wahrt, sein Leben nach den Grundsätzen 

der Stoa zu regeln strebt, so ist auch das Pflicht- und Verant- 

wortlichkeitsgefühl, mit dem er gerade seinen Herrscherberuf als eine 

ihm von der göttlichen Weltregierung übertragene Aufgabe ansieht?), 

eine Frucht seiner aus stoischer Lehre geflossenen Überzeugung. ®) 

1) Plato Polit., p. 292, 293, 294, 297. 

2) Vgl. Stoie. vet. fig. II 6i1, 615, 616, 617, 690, 702 = Plut. de Stoic. 

Rep. 10834 f. 
3) Ael. v. h. 11 20; vgl. „Stud. z. Entw. d. Monarchie im Altertum“, 8. 61f. 

4) Diese Auffassung ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit nicht nur aus 
dem Wortlaute sondern auch aus dem Zusammenhange, in dem der Aus- 

spruch des Antigonos angeführt wird. Vgl. auch Dio Chrys. II 62. 82. 
5) Vgl. z. B. comm. IV 12. 

6) Vgl. auch Dio IT 55. Es kann allerdings dabei zugegeben werden,
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Die Idee einer auf der unendlichen persönlichen Überlegenheit 
des Herrschers ruhenden Monarchie hat in der stoischen Philosophie 
eine besonders wirksame Ausprägung gefunden. Es wird uns aus- 
drücklich berichtet, daß die Stoiker das Königtum als die oberste 
und allen anderen überlegene Herrschaftsform bezeichnet haben.!) 
In dieser Schätzung des Königtums finden die beiden Hauptrich- 
tungen der stoischen Anschauung — wir dürfen sagen, die beiden _ 
sie konstituierenden Elemente — ihren Ausdruck. Die Monarchie 
ist die beste Form staatlichen Lebens, weil sie wenigstens die Mög- 
lichkeit gibt, dem durch seine ethische Kraft und Weisheit der Masse 
der Menschen schlechthin überlegenen und dadurch zur Herrschaft 
befähigten Individuum auch wirklich die Herrschaft zu überlassen. 
Und dann ist gerade die Monarchie imstande, den einheitlichen 
Zusammenhang, der die Menschen untereinander verbinden soll, 
zu nachdrücklicher Vertretung zu bringen. Es ist einer der be- 
zeichnendsten Züge in der Gesamtansicht der geschichtlichen Ent- 
wicklung des Altertums in der hellenistischen Periode und der 
römischen Kaiserzeit, daß die auf große und umfassende einheit- 
liche Bildungen politischen und kulturellen Lebens gerichteten 
Tendenzen immer mehr an innerer Kraft und auch an äußerer 
Geltung zunehmen. Der einseitigen Freiheit der Polis und 
des Individuums tritt die ebenso einseitige Einheit ausgleichen- 
der und zusammenfassender staatlicher und kultureller Mächte 
gegenüber. Die Tendenz der Einheit ist der Monarchie als 
der berufensten und wirksamsten Führerin auf diesem Wege ent- 

daß die eigentümliche religiöse Färbung in dem Ausdruck dieses Bewußt- 
seins erst in der späteren Zeit der Stoa ihre volle Ausbildung erhalten hat. 

1) Stob. ecl. II 7, 11m Wachsm. In wesentlicher Harmonie hiermit Dio 
DI 45, Senec. de benef. II 20, 2, Auch der bei Dio IV 68 und Senee. de clem. 
119, 2f. zu ganz gleichen Folgerungen verwandte Vergleich mit der monar- 
chischen Leitung der Bienen — wohl eine Umbildung der von Platon Polit. 
301e gebrauchten Analogie — läßt, bei, der völligen Übereinstimmung 
beider Schriftsteller, auf eine gemeinsame ältere stoische_ Vorlage schließen, 
da die Annahme, Dio habe aus Seneca geschöpft, sonst zu wenig Begründung 
findet. Die Notiz bei Diog. Laert. VIL 131, daß die Stoiker die gemischte 
Verfassung als die beste bezeichnet hätten, kann sich nur auf die Lehre der 
griechisch-römischen Stoa, vor allem des Panaetios, beziehen. Auch ist dem 
Radikalismus der älteren Stoa eine solche Konzession an die Wirklichkeit 
gewiß fremd gewesen. Jene Theorie von der gemischten Verfassung knüpft 
vielmehr an den platonischen Gesetzesstaat und die peripatetische Lehre an.
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gegengekommen. Die philosophische Theorie hat gerade in der 

stoischen Schule den Gedanken universaler Weltgemeinschaft be- 
sonders ausgebildet und diesen Gedanken als Regulator auch für 

alle praktischen Lebensbildungen verwertet. In der umfassenden 
Perspektive einer die zivilisierte oder zivilisationsfähige Menschheit 
zu universaler Lebensgemeinschaft verbindenden staatlichen Ord- 
nung ist die dem neuen Zeitalter entsprechende Ausprägung der 
Gemeinschaftsidee gegeben. Der die gesamte Anschauung beherr- 
schende Gedanke der Einheit findet aber die stärkste Gewähr seiner 

. Verwirklichung in einer einheitlichen, monarchischen Leitung, die 
das Abbild der monarchischen des Kosmos ist.) Die wahre Herr- 
schertätigkeit wird an Zeus angeknüpft, der die Verkörperung des 
einheitlichen Weltganzen ist, der als der „wohltätige und menschen- 
freundliche, das Weltall verwaltende Gott“ bezeichnet wird.) Da- 
durch wird die monarchische Ausprägung des Einheitsgedankens 
versinnbildlicht und zugleich verstärkt.) 

Allerdings sollte die Einheit einer zu gemeinsamem Leben ver- 

einigten Menschheit gerade nach stoischer Lehre in der allge- 
meinen vernünftigen Beanlagung und Bestimmung des 
Menschengeschlechts begründet sein“) Aber jene Teilnahme 
an der universalen Weltvernunft war bei der Masse der Menschen 
sehr unvollkommen ausgebildet und kam in vollem Maße nur dem 
Weisen zu. Und der Beruf, zu wahrhaft sittlichem Leben zu er- 
ziehen, den Platon den Idealherrschern der Polis zugesprochen 
hatte, gelangte vor allem auch in dem weiteren Kreise universal- 

1) Es konnte ja allerdings diese Leitung auch in einer Aristokratie unter 
sich eng verbundener Weisen gedacht werden; vielleicht hat die griechisch- 
römische Stoa unter Anlehnung an die tatsächlichen Weltverhältnisse eine 
solche Herrschaft auf die besten und vornehmsten Elemente der römischen 
Aristokratie übertragen wollen (vgl. Schwartz, Charakterköpfe aus d. antiken 
Literatur, 8. 87). Aber das Höchste war doch immer die monarchische Lei- 
tung des vollkommenen Weisen. Auch in der gerade bei der ältesten Stoa 
vorliegenden Anknüpfung an kynische Ideen war von vornherein die monar- 
chische Richtung des Staatsideals gegeben. 

2) Vgl. Ar. Didym. epit. frg. phys. 29, 5 (D. G. 8.464). Diog. Laert. vn 88, 
3) Vgl. Muson. b. Stob. flor. 48, 67 — Muson. reliqu. ed. Hense, 8. 37, DioI 

37f., II 50, XXXVI 32. Vgl. auch schon Isokr. II 26. 

4) Dieses zivilisationsfähige Menschengeschlecht trat ja an die Stelle des 
einheitlichen Bürgertums der Polis.
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menschlicher Gemeinschaft, den die Stoa vor Augen hatte, zur 
Geltung.?) 

Wir dürfen somit zusammenfassend sagen: die beiden anscheinend 

so völlig auseinandergehenden Haupttendenzen der stoischen Philo- 

sophie, die Idee einer alle menschliche Lebensgemeinschaft unbe- 

dingt bestimmenden Einheit und die Idee der Selbständigkeit 

und Freiheit des auf sich gestellten Weisen, finden nur in einem 

Falle eine Vereinigung oder einen Ausgleich, wenn der in sich 

selbst starke Weise zugleich zu dem die Einheit menschlicher 
Lebensgemeinschaft repräsentierenden Idealherrscher wird.?) Die 

Idealmonarchie ist also ein echt stoisches Postulat. 

So sehr in der soeben dargelegten philosophischen Anschauung 
die ethische Bedeutung einer einheitlichen Gemeinschaft einen Aus- 
druck findet, dürfen wir doch die Einseitigkeit dieser Auffassung, 

die eine selbständige Entfaltung wirklichen Gemeinschaftslebens 

nicht zu ihrem vollen Rechte kommen läßt, nicht übersehen. Die 
Gemeinschaft erhält für die große Masse der Menschen zu sehr 
den Charakter der Passivität. Ihre Aufgaben schrumpfen ge- 
wissermaßen zusammen in der Person des die Gemeinschaft leiten- 

den Individuums. Dies ist in der unbedingten Überlegenheit 

der herrschenden Persönlichkeit begründet. Von diesem herrschen- 

den Individuum aus ist das allgemeine Leven der Gemeinschaft 

orientiert. Der Weise steht zu hoch über der Masse der Menschen. 

Seine Autarkie schwächt immer wieder die Bedeutung der Gemein- 

schaft ab, die auch ihn binden und mit den übrigen Menschen ver- 

binden soll.?) Die Gemeinschaft des Menschengeschlechts besteht 

nach stoischer Anschauung doch auch bloß aus Individuen, nicht 
aus einzelnen — nur weniger umfassenden — Gemeinschaften‘) 
‚Diese Auflösung der Menschheit in einzelne Individuen vergrößert 

1) Die allgemein für die Menschen bestehende Fähigkeit, unter der rechten 

Anleitung zur Tugend zu gelangen, wird bei Cie. de leg. I 30 im wesentlichen 

Einklang mit der Lehre des Chrysippos (vgl. Stoic, vet. frg. III 228ff.) hervor- 

gehoben. 

2) Chrysippos definierte das Königtum als eine unverantwortliche Herr- 
schaft, die allein dem Weisen zukomme. Diog. Laert, VII 122, Stob. ecl. II 

7, 11m. Vgl. auch Suid. u. ßeoıeie, Dio Chrys. III 43, LVI 5. 

3) Vgl. auch oben S. 155. 158. 
4) Soweit die individualistischen Voraussetzungen kynischer Philosophie 

in dem Staatsideale Zenons noch die vorherrschenden sind, würden wir in
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die Kluft, die sich zwischen der Persönlichkeit des Herrschers und 
der Masse der Menschen auftut. Die Unterschiede persönlicher 
Vollkommenheit werden so allein ausschlaggebend. Es fehlen die 

Mittelglieder lebendiger Gemeinschaften, die — zwischen den In- 

dividuen und der allgemeinen Menschheit stehend —- ihren Gliedern 

als solchen Halt gewähren und Wert verleihen. Im allgemeinen Rahmen 
des die Menschheit umfassenden Zusammenhangs erscheinen die 

einzelnen doch mehr für sich und eben deshalb deren Masse in 
der vollen Blöße ihrer sittlichen und intellektuellen Unmündig- 
keit.) 

Die Bedeutung der Gemeinschaft wird weiter um so mehr ge- 
schwächt, als es sich auch bei ihr durchaus um die gegenwärtig 
gegebene Menschheit handelt?), der Gedanke einer geschichtlichen 

Entwicklung, in deren Verlauf eine weitere Ausbildung der mensch- 

lichen Kräfte und Anlagen erfolgt, völlig fern liegt. 

Wenn von der philosophischen Idee der Gemeinschaft aus uni- 

versalen Bildungen monarchischer Herrschaft — als solchen, die 

das Wesen der Gemeinschaft zum wirksamsten Ausdrucke 

bringen sollen — das Wort geredet wird, so ergibt sich andrer- 

seits auch aus den Verhältnissen der geschichtlichen Wirklich- 
keit selbst eine innere Steigerung für den Gedanken monarchischer 
Herrschaft durch deren Verbindung mit der großen räumlichen 
Ausdehnung der Herrschaftszusammenhänge. Erst in dem 

weiten Wirkungskreise einer sich über große Länder- und Völker- 
massen erstreckenden Herrschaft kommt ihre Allgewalt wie ihre 

segenbringende Bedeutung zu voller Erscheinung.?) Den gewal- 
tigen Machtkomplexen gegenüber, die sich in einer solchen Herr- 
schaft vereinigen, tritt die Ohnmacht und Hilfsbedürftigkeit der 
Masse der Menschen erst in ihr helles Licht. Die Unselbständig- 

keit des einzelnen Untertanen nimmt in dem Maße zu, als er in 

den Weisen, die untereinander Freunde sind, im wesentlichen wohl auch 

eine herrschende Gesellschaft erblicken dürfen. 

1) Darin dürfte es auch begründet sein, daß die ältere Stoa sich praktisch 

nicht so weit über die kynischen Gedanken erhebt, als die energische Be- 

tonung der Gemeinschaftsidee an sich es erwarten lassen sollte. 

2) Genau wie es in der Polis sich wesentlich um das gegenwärtige Bürger- 

tum handelte. 

3) Hier ist auch vor allem der Punkt gegeben, wo die hellenistische Mo- 
narchie sich mit den Traditionen orientalischer Herrschergewalt berührt. 

Kaerst, hellenist, Zeitalter. II. 1 21
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seinen Schicksalen an eine umfassende Welt gebunden wird, die 
als eine von seinem eigenen Tun unabhängige, seinem persönlichen 

Wollen und Können durchaus entrückte, diesem völlig überlegene 

erscheint. Umgekehrt wächst der -Nimbus der Herrscherpersön- 

lichkeit selbst mit den Dimensionen, ih: denen ihre Herrschafts- 

gewalt auftritt. Die Fähigkeit, das Gesetz seiner Herrschaft einer 
-unfassenden Welt aufzuerlegen, stellt den Herrscher auf eine über- 

mehschliche Höhe des Schaffens und Gebietens. Die universale 

Betätigung des Herrscherwaltens hebt ihn über den unmittelbaren 
Zusammenhang mit den besonderen Welten politischen, religiösen, 

kulturellen Lebens, die seinem Herrschaftsbereiche angehören, hinaus. 

So verbinden sich innere Entwicklung philosophischen Denkens 
und äußere Gestaltung der tatsächlichen Macht- und Herrschafts- 

verhältnisse in eigentümlicher Weise, jene monarchische Gesamt- 

anschauung zu begründen, die das Leben des späteren Altertums 

beherrscht hat. In der großen Ausdehnung und möglichst um- 

fassenden Geltung der Herrschaft einerseits und in ihrem absoluten 
Charakter andrerseits fassen sich die hauptsächlichen Züge jener An- 

schauung zusammen. Nicht als Repräsentant aller besonderen 

seiner Herrschaft unterworfenen Welten, der in ihren gemein- 
samen Bedürfnissen und Bestrebungen auch die Rechtfertigung 

und Grundlage der eigenen Herrschaft findet, sondern als die 

überlegene Potenz, die gleichmäßig über allen steht und 

aller Schicksal bestimmt, erscheint der Träger der Welt- 
herrschaft. Der Charakter dieser Herrschaft gewinnt ihren treffend- 

sten Ausdruck in ihrer Göttlichkeit. Gerade hierin gelangen die 

beiden Momente, die uns in der monarchischen Theorie der Epoche 

vor allem entgegentreten, die neuen Machtverhältnisse der Zeit, 
wie ihr Kulturideal, zu ihrem höchsten Ausdruck. 

Die Idee umfassender Kulturgemeinschaft ist mit der Idee der 

Monarchie auf das engste verbunden. Wenn in der unbedingten 

Steigerung des Ideals des Weisen auch seine grenzenlose Be- 
fähigung zur Beherrschung der Menschen gegeben ist, so ist 

es auf der anderen Seite ebenso charakteristisch, daß das Ideal 

des Herrschers jetzt zum Ideal aller Mannestugend wird.) Die 

Humanität soll in ihm ihre Krönung finden. Der wahre Herr- 

1) Vgl. was schon oben 8. 121ff. über das kynische Herrschaftsideal aus- 
geführt worden ist.
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scher muß alle Tugenden in sich vereinen, die Weisheit, weil 
er über die höchsten Interessen der Menschen zu befinden und zu 

entscheiden hat, die Gerechtigkeit, weil er über allen Gesetzen 
steht, die Besonnenheit, weil ihm alles erlaubt ist, die Tapferkeit, 

weil die Existenz der einzelnen wie der Gesamtheit von seiner 

Stärke abhängt.) Wenn auch zum Teil der Hinweis darauf nicht 
fehlt, daß die Menschen selbst einer solchen zum Herrschen geeig- 
neten Persönlichkeit die Herrschaft freiwillig überlassen oder über- 

tragen haben?), so ist es doch vorwiegend die unbedingte ethische 

Überlegenheit, verbunden mit übermenschlichem Können, die mit 
Notwendigkeit die Masse der Menschen sich untertan macht. 

Die wahre Herrschaft ist universal, wie die wahre Gemeinschaft 
eine universale ist, die sich auf das gesamte zivilisationsfähige 

Menschengeschlecht erstreckt. Die universale Gemeinschaft findet 

eben ihren für das Altertum charakteristischen Ausdruck in einer uni- 

versalen Herrschaft. Das Ziel der Herrschaft ist das nämliche 
wie das höchste Gemeinschaftsziel überhaupt: die gemeinsame Kultur 

des Menschengeschlechts. Für diese Herrschaft gibt es keinen 

Unterschied von Hellenen und Barbaren°), sondern nur den Unter- 
schied zwischen den vernünftiger Leitung zugänglichen und den in 

Unvernunft und Bosheit beharrenden Menschen. Die Willfährigen 

wird der Herrscher durch Beispiel und Überredung gewinnen, die 
anderen durch Gewalt zwingen oder für ihre Widersetzlichkeit be- 
strafen‘) Wie am Anfange menschlicher Kultur die großen Wohl- 

1) Dio Chrys, II 10 = XLD 3. 

2) Vgl. z. B. Dio.XLIX 3; vgl. auch Died. V 71, 6. 

3) Vgl. vor allem die bekannte Ausführung des Eratosthenes bei Strabo 

166, Plut. de fort. Alex. 16. Auch die Erzählungen über die in der Vorzeit 
von den „göttlichen“ Wohltätern, wie Zeus, Dionysos, Herakles usw. verbrei- 

teten Segnungen kennen keinen derartigen Unterschied; von Dionysos wird 

bei Diodor III 73, 6 dies besonders hervorgehoben; vgl. auch III 72, 4: (em) 

sbsoysoia Toü noıvod yEvovs Tav Kvdghnor. 

4) Es ist ursprünglich vornehmlich die kynische Lehre, die diese beiden 

Seiten der Herrschertätigkeit hervorhebt. Von hier aus geht dieser Zug dann 

in die allgemeine Anschauung über. In den Erzählungen Diodors II 61 und 

V 71, die in den Taten, die Zeus auf Erden als Herrscher vollbracht hat, 

das Ideal der aufgeklärten, humanen Monarchie darstellen, wird diese Wirk- 

samkeit besonders betont (V 71, 1, III 61, 5). Vgl. auch die Anwendung 

dieser Vorstellung auf Alexander an der schon mehrfach erwähnten Stelle bei 

Plut. de fort. Alex. 16. 

21*
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taten „göttlicher“ Persönlichkeiten stehen, die dem tierischen Leben, 

der Wildheit und Unvernunft der Menschen ein Ende gemacht 
haben"), so ist es auch weiter die höchste Aufgabe des Herrschers, 

äußere und sittliche Kultur zu verbreiten, die Zwistigkeiten und 

Spaltungen der Menschen zu beseitigen und so ein Reich der Ein- 

tracht und des Friedens herbeizuführen.?) Mit väterlicher Fürsorge 

waltet der wahre Herrscher über den Untertanen, nicht seinem 

eigenen Interesse dienend, sondern alle Akte seiner Herrschaft dem 
allgemeinen Interesse anpassend.?) 

Die rettende, helfende, Wohltaten spendende Wirksamkeit bildet 

den höchsten Ruhmestitel des Herrschers und zugleich die innere 
Rechtfertigung für seine unumschränkte Gewalt.‘) Die der Titu- 

latur der Götter nachgebildeten Beinamen der Könige der helleni- 

stischen Epoche, die Titel Soter, Euergetes usw. deuten somit die 
nämlichen Züge des Herrscherideals an, die uns aus den Theorien 

dieser Zeit, aus den mannigfachen Bruchstücken von Fürstenspiegeln, 
die auf uns gekommen sind, entgegenleuchten.) Die Theorie ist 

1) Vgl. z. B. was über Osiris und Isis gesagt wird Diod. I 14, über Uranos 

IH 56, 3, Plut. de Isid. et Osir. 13, über Dionysos II 65, 1, IV 2, 5, Herakles 

IV 17, 4, über Kronos V 66, 4 (im Gegensatz zu.der Darstellung III 61, 1ff‘), 

Jupiter bei Ennius, Euhemer. frg. IX Vahlen (ed.? 8. 227). 

2) Vgl. z. B. Plut. de fort. Alex. I 6, Muson. reliqu. ed. Hense 8, p. 37. Sehr 

bezeichnend ist in dieser Hinsicht die Wirksamkeit, die bei Diod. IH 64, 7 

dem Dionysos beigelegt wird: evAköovre z& velun rav var xul nölsav &vri 
Tov ordoewv al vv mollunv Öudvorew Kal morliv elgrivnv zuraonsudten. 

Vgl. auch die in der Titulatur des Idealherrschers bei Pollux 141 sich fin- 
denden Bezeichnungen eionvinds, signvonouds, signvopdLrt, Aristeasbrief 291 
ed. Wendl. usw. 

3) Vgl. z. B. Dio Ill 39, Muson. reliqu. ed. Hense 8, 8. 37, Diod. V 72, 2, II 
61, 4, Pollux 140: mare. Die pılerdonnie, Emizinsie, Emulsion, nesvorn, 
Yeorrig röv &pyoufvar usw. werden häufig hervorgehoben. Ich füge zu den 
schon :erwähnten nur noch einige Stellen hinzu: Dio 118, 20, 21, II 43, IV 
43f., XLIX 3, Muson. reliqu. ed. Hense 8, 8. 39, Aristeasbrief 265, 290 Wendl,, 
Pollux I 40f.: weovontixög, Emeinis, pilevdennos, kvdeunen undsuor, Ygov- 
ziseng chv boyoukvor, Emushis rov bannoov. Bei Suid. u. Besıksia heißt es, 
man müsse z&s ob» Aöya zul gilmrdonzig Tav sispyogär Ameıriosıs Borse 
andeuoviav rıudv. 

4) Sehr klar wird dies ausgesprochen von Musonius (rel. ed. Hense 8, 
8.32f). Vgl. z. B. auch Aristeasbrief 249, 281 Wendl. 

5) Hierher gehört auch die Bezeichnung des Herrschers als soarrg hei 
Pollux I 40.
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der tatsächlichen Entwicklung wesentlich vorausgeeilt, so sehr/sie 

auch an dem universalen Charakter von Alexanders Weltreich=ine 
entscheidende Orientierung gefunden hatte. Die Kämpfe und Wirren 

der Diadochenzeit boten nur einen beschränkten Spielraum "fid: gie 

Entfaltung jenes universalen, zivilisatorischen Herrschaftsideaf das 

erst in der römischen Kaiserzeit, vornehmlich der Hadriasischen 
Epoche, annähernd verwirklicht wurde. Aber gerade diese Theorie 

zeigt uns in wirksamer Lebendigkeit diejenigen Züge, die dem 

Leben des späteren Altertums ihr eigenartiges Gepräge verleihen, 
die Idee eines die Menschheit zu einer Einheit verbin- 

denden zivilisatorischen Zusammenhanges und die tief- 
gewurzelte Überzeugung von der Unfähigkeit” ;ör Wenschheit, 

durch selbständige Tätigkeit und Entfaltung ihrer eigenen Kräfte 

die äußeren wie inneren Güter dieser Kulturgemeinschaft zu ge- 

winnen und sich zu erhalten. So verleugnet also auf der einen 

Seite auch dieses Herrschaftsideal nicht seinen Ursprung aus den 
eigentümlichen geistigen und sittlichen Tendenzen der hellenischen 

Polis, seine innere Verbindung mit der Idee des Kulturstaates, die 

auf diesem Boden gereift ist. Hierdurch unterscheidet sich die 

Monarchie der hellenistisch-römischen Epoche von den voraufge- 

gangenen politischen Bildungen des Orients‘); auch in ‘dem Be- 
wußtsein’der.Abhängigkeit des allgemeinen Lebens von der höheren 

Kraft überlegener Individuen liegt ein geistiges Moment, das der 

politischen Passivität des vorderen Orients, die sich auf den Trüm- 
mern früheren Eigenlebens ausgebildet hat, fehlt. Aber andrer- 

seits bezeichnet eben die Anschauung von der Unmündigkeit der 

Untertanen gegenüber den herrschenden Persönlichkeiten, die dieser 

monarchischen Theorie zugrunde liegt, der dadurch bedingte Ver- 

zicht auf eigenes politisches Handeln und Schaffen der Untertanen 

den Boden, auf dem orientalische Herrschaftstraditionen und orien- 

talische Unterwürfigkeit ihren Einzug in die Welt hellenistischer 

Kultur halten konnten. 

Die Begründung der monarchisch-staatlichen Idee auf die Über- 

legenheit des herrschenden Individuums erklärt uns die eigentüm- 

liche Stärke, mit der eben dieser monarchische Gedanke aus den 

    

  

1) Von dem Ideal des israelitischen Königtums kann ich in diesem Zu- 
sammenhange wohl absehen wie auch von einzelnen ethisch gefärbten Zügen, 
die uns in dem Bilde orientalischen Königtums begegnen.
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geistigen Strömungen, die für die hellenistische Periode grund- 
legend geworden sind, hervorwächst. Sie erklärt uns aber zugleich 
auch die Einseitigkeit dieser Anschauung. Die Idee einer obersten 
Gewalt wird von dieser Auffassung mehr aus der Persönlichkeit 
des Herrschers als solcher als aus den Aufgaben, die der 
staatlichen Gewalt an sich in der höchsten Zusammenfassung 
der Zwecke staatlichen Lebens zukommen, abgeleitet. So ergibt 
sich für die monarchische Anschauung des Altertums eine wesent- 
lich andere Grundlage, als wir sie in der modernen, namentlich 
auf dem Grunde des nationalen Staates erwachsenen Souverä- 
nitätsidee finden, die eine rein staatliche, oberste Gewalt in 
ihrer Begründung auf die staatlichen Bedürfnisse als solche dar- 
stellt.



Zweites Kapitel. 

Die Grundzüge des hellenistischen Staates. 

Der hellenistische Staat beruht ursprünglich im wesentlichen auf 

zwei Grundlagen. 

Er ist zunächst durch makedonische Eroberung geschaffen 

und gründet sich somit auf das Herrenrecht des Siegers, über das 

von ihm eroberte Land und dessen unterworfene Bevölkerung 

zu verfügen. Das Land ist also ein durch den Speer gewonnenes 

Land (dogixrnrog y&ge), das als solches kein selbständiges politisches 

Existenzrecht hat sondern durchaus von der Herrengewalt des Siegers 

abhängig ist. Das gleiche gilt von der Bevölkerung, die ebenfalls dem 

Herrenrechte des Siegers untertan ist. In Alexanders Herrschaft war 

mit der Vollendung der Eroberung Asiens der Gegensatz zwischen 

Siegern und Besiegten zurückgetreten hinter der Idee und den Insti- 

tutionen des einheitlichen Weltreiches. Nach dem Tode des Welt- 

herrschers aber war jener Gegensatz von neuem zur Geltung gelangt. 

Das makedonische Heer verfügte über die Provinzen des Reiches, vor 

allem aber waren es die an der Spitze des Heeres stehenden Feld- 

herrn, die sich im besonderen Sinne als die Genossen der Er- 

oberung des großen Königs fühlten. Diese erhielten aus der Ge- 

samtmasse der Länder, die zur Verfügung standen, bestimmte Teile 

zugewiesen, die ihnen wegen ihrer besonderen Tüchtigkeit und 

wegen der Dienste, die sie unter Alexander geleistet, zukamen.‘) 

Die Verteilung des gesamten Bereiches makedonischer Herrschaft 

auf einzelne besondere Herrschaftsgebiete ergab sich somit daraus, 

daß verschiedene, durch persönliche Herxschereigenschaften und 

Verdienste wesentlich gleichberechtigte Rivalen neben oder gegen- 

einander standen.?) In den Kämpfen, die nun doch um das Erbe 

1) Diod. XIX 55,3: 06% Epnsev (sc. Zflevnog) Öyellsıv Ömte Tadıns ns 

ybgug Imdysıv ebdbvag, jv Munsööves abrh dsdhnunı did Tag yeysvnuevag £ 

adrod yoslusg Aksbeivdgov Lüvros. 

2) Die Gegner des Antigonos machen es unmittelbar vor der Schlacht
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Alexanders entbrannten, fielen diese einzelnen Herrschaften dann 
durch das Recht des Siegers definitiv diesem zu.') 

So haben die Diadochen ursprünglich als Führer des siegreichen 
und herrschenden (makedonischen) Volkes ihre Herrschaft begründet. 
Wir finden zunächst keine Anknüpfung an den kosmopolitischen 
Reichsgedanken Alexanders. Die Idee des inneren Zusammen- 
hanges des Reiches, die in der Weltherrschaft Alexanders lebendig 
geworden war, tritt zurück, wenn auch die Verteilung der Herr- 
schaftsgebiete als Satrapien zunächst noch in der Form der Unter- 
ordnung unter eine gemeinsame Reichsgewalt erfolgt. 

Mit dieser makedonischen Grundlage der hellenistischen Herr- 
schaftsgründungen ist nun aber schon von vornherein ein anderes 
Element verbunden, das in der weiteren Entwicklung als das eigent- 
lich ausschlaggebende und die Gestaltung des hellenistischen Staates 
beherrschende erscheint. Es ist das in der hellenischen Kultur 
wurzelnde unbedingte Herrschaftsrecht des starken und mächtigen 
Individuums. Dieses persönliche Prinzip staatlicher Organisation 
hat bereits in Alexanders Herrschaft das makedonische Fundament 
seines Königtums völlig umgestaltet und gerade in der Persönlich- 
heit des Welteroberers eine unvergleichliche geschichtliche Kraft 
gewonnen, die auf seine Nachfolger, sobald sie in die Nachfolge 
seiner Herrschaft eintreten, einen ungeheuren Einfluß ausübt. Je 

bei Ipsos diesem zum Vorwurf, dr: nheovexeng Eorl Kal näcev doyhv dror- 
vo»rnrov morsi. Diod. XX 106, 4, | 

1) Schon i. J. 311 heißt es von Kassandros, Lysimachos und Ptolemaeos 
ebenso wie von Antigonos: (Enaoros) rw bg” Erurov terayueonv gaoav eiyev 
ssavei zıva Baoıkeiev doginentov. Diod. XIX 105, 4. Ptolemaeos betrachtet 
nach der Abwehr des Angriffes des Antigonos i. J. 305 Ägypten jetzt als 
endgültig durch die Entscheidung der Waffen ihm zugefallenes Land (vogioas 
Soginentov Eysıw iv yhgav). Diod. XX 76, 7. Nach der Entscheidung bei 
Ipsos wird der gemeinsame Sieg über Antigonos als die Grundlage für die 
besonderen Herrschaftsrechte der Sieger bezeichnet. Diod. XXI 1, 3. (Ptole- 
maeos macht gegenüber Seleukos geltend, örı... oöd!v auch uerkönnen oi Bu- 
sıheig Tag dogınıjrov yaong und Seleukos din eivaı Todg TH magardkeı 
noaioavrag nvglovg Öndoyem tüv 6 ogixtnjrar.) Wir finden.an allen diesen 
hier und in den vorhergehenden Anmerkungen erwähnten Stellen die nämliche 
Sachkunde, scharfe Beobachtung und treffende Beurteilung der politischen 
Situation, die wir auf den Hauptgewährsmann Diodors in diesen Partien, 
Hieronymos von Kardia, zurückführen dürfen (vgl. auch die in anderem 
Zusammenhange schon angeführte charakteristische Stelle Arrians succ. Alex. 34).
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mehr ihre Herrschaft sich konsolidiert und ausgestaltet, desto deut- 

licher entwickelt sich die Tendenz, sich allein auf sich selbst zu 
stellen, aus dem inneren Rechte der eigenen Herrscher- 
persönlichkeit die Herrschergewalt abzuleiten, wenn auch die 

ursprünglich makedonische Grundlage der Herrschaft in der be- 
sonderen Vorzugsstellung der makedonischen Nationalität noch 

lange hindurchscheint. Schon sehr bald nach dem Tode Alexanders 

tritt uns in den dynastischen Sonderbestrebungen, die das Alexander- 

reich mit Auflösung bedrohen, diese Begründung durch das Recht 
der eigenen Tüchtigkeit als das entscheidende Fundament einer selb- 

ständigen Herıschaft entgegen.) In dem Maße als die Gewalt der 
Diadochen sich zu einer selbständigen königlichen entwickelt, 
erhält die im herrschenden Individuum selbst liegende Beglaubigung 

der Herrschaft das Übergewicht. Die Königswürde, wie sie Anti- 
gonos und nach seinem Vorgange die übrigen Diadochen i. J. 306 
annehmen, beruht vor allem auf eigenem Rechte, nicht auf Übertragung 

seitens des makedonischen Heeres.) Diese kommt höchstens noch 

1) Ptolemaeos deutet dies bereits in den Verhandlungen der makedonischen 

Führer, die nach dem Tode Alexanders stattfinden, an (bei Justin. XII 2, 12), 

und noch entschiedener wird dieser Gesichtspunkt von Kassandros betont, 

Diod. XVII 49, i: Osıwöv Ayodusvos (sc. Kasoavdgos) si ınv Tod mareög NyE- 

uoviev 6 u meocıinwv nard yEvos diadtäerar nal add” vioö Svvankvov noay- 

udrov Aysiodar nal Öedonsrog HN meigev inaviv dosrägte nal dvdgeiws. 

Hier sehen wir besonders deutlich, wie das dynastische Element auf diesem 

Boden rein individualistischer Machtbestrebungen emporwächst. 

2) Aus Diod. XX 53 ergibt sich diese Folgerung wenigstens mit Wahr- 

scheinlichkeit. Diodor läßt die eigene Initiative der Herrscher deutlich aus 

seinem allerdings kurz zusammenziehenden Berichte erkennen. $ 2: 6.6’ ’Avri- 
yovog... usreweiodels Eri TO ueyideı Tod mgorsgnuarog, dıddnue msgLldsro nal 

zo Aoınbv Eyonudute Bucıhebs, ovyywenjsas nei To Anumsolo ug aörjg uy- 

y&vsıv MEOOmYyogiag nal rung. 6 @& Ilrohsunfog obdtv Th buyf ramsıradeig 

die vhv Arrav nal words Öuoias magfhufe 20 Mönue nal moög ünavrag &vk- 

yonpev Eavrbv Basıkda. moganınciog 68 rodroıg nel ol Aoımol duvdorau fnAorv- 

asavres Kunyogevov Euvrodg Basıklzis, Diievnog ulv mooopdrug zis ira Bası- 

Asing wooonsurnwevos, Avoluagos O8 nal Kedosavögos tus 25 deyfs dofsisug 

ueoldas Öiernooövres. Die andern Berichte (Plut. Demetr. 18. App. Syr. 54. 
Just. XV 2, 10 ff.) lassen die Königswürde durch Ausrufung seitens des Heeres 

begründet werden. Indessen liegt hier eine minderwertige Überlieferung vor, 
wie wir wenigstens für Plutarch gegenüber Diodor nachweisen können. Es be- 

weist dies namentlich die effektvolle, wohl auf Duris zurückgehende Ge- 
schichte von der Begrüßung des Antigonos durch Aristodemos (Plut. Demetr. 17)
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als ein akzessorischer, bestätigender Akt hinzu, der in den Tra- 
ditionen des makedonischen Königtums begründet war. Die per- 
sönliche Fähigkeit, die eigene Herrschaft geltend zu machen, 
bedingt also ihr Recht. 

Eine bestimmte Begrenzung liegt nicht im Wesen dieser Herrschaft. 
Die Idee des auf dem Rechte der Eroberung beruhenden Herrschafts- 
besitzes, der dog/xrnrog yöge, kann an sich von neuem eine Verbindung 
mit der Weltherrschaft eingehen, wenn der Träger der Herrschaft 
stark und mächtig genug ist, alle Rivalen zu überwinden und sich zu 
unterwerfen — und diese Weltherrschaftstendenzen sind ja auch in der 
Welt.des Hellenismus nicht völligerloschen. Wenn nun aber die hellenis- 
tische Staatenwelt tatsächlich durch das Nebeneinanderbestehen 
verschiedener großer Reiche, die sich in gewissem Sinne das 
Gleichgewicht halten, charakterisiert wird, so beruht dies, wenig- 
stens ursprünglich, nicht auf der inneren Konsolidierung und gegen- 
seitigen Abschließung dieser Reiche durch besondere nationale 
oder kulturelle Zusammenhänge. Das, was vielmehr diese helle- 
nistischen Monarchien als besondere staatliche Bildungen kon- 
stituiert, ist die Möglichkeit, ein bestimmtes Gebiet, das als solches 
eine geeignete Grundlage für die Durchführung der persönlichen 
Herrschaft bietet, mit dieser zu durehdringen. Die Herrschaft ist 
an sich nicht an ein bestimmtes Land oder Volk gebunden. Sie 
kann im wesentlichen gleichmäßig überall in der den damaligen 
Herrschaftsbestrebungen zugänglichen politischen Welt realisiert 
werden, so wie für den Weisen die allgemeine Welt den überall 
in gleichem Maße geeigneten Schauplatz für die Erfüllung seines 
Vollkommenheitsideals abgibt. Die Welt ist für das Individuum 
da. Es ist also zunächst nicht das besondere und selbständige 
Recht einer bestimmten Gesamtheit, das in der gegenseitigen Ab- 
grenzung dieser staatlichen Sonderbildungen der hellenistischen 
Periode zur Vertretung gelangt, sondern das Recht einer bestimmten 
Herrscherpersönlichkeit, ein seiner Fähigkeit und Macht ent- 
sprechendes Herrschaftsgebiet zu gewinnen und zu behaupten. 

Zugleich zeigt sich der unselbständige Charakter dieser Überlieferung der Diodo- 
rischen gegenüber, wenn wir die Worte bei Diodor: 066%» ci yuyj ramsıradeig 
vergleichen mit denen bei Plutarch. ös un) dozsiv rod peoviuarog Öpiscder dic 
zyv Trrev. (Vgl. hierzu auch die treffende Ausführung von Nietzold, „die 
Überlieferung der Diadochengeschichte bis zur Schlacht von Ipsos“ 8. 116f.)
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Auch diejenigen, die den rivalisierenden Herrschern ihre Reiche 
gründen und erhalten helfen, die Makedonen und Griechen als 

Soldaten und Beamte, sind doch eben Mittel und Werkzeuge 
für die Durchführung der Herrschaftszwecke jener Herrscher- 

persönlichkeiten, fördern als solche allerdings zugleich ihre indivi- 
dualistisch-gesellschaftlichen Tendenzen, repräsentieren aber keine 

selbständig einander gegenüberstehenden Gemeinschaftswelten. 

Im Unterschiede von den modernen, auf großen nationalen 

Bildungen beruhenden Staaten!) gründet sich also das antike 

System des Gleichgewichtes der Mächte ebenso wie der hellenistische 
Staat überhaupt durchaus auf das individualistische Prinzip. 

Die Abgrenzung der einzelnen Herrschaftsgebiete gegeneinander 
beruht darauf, daß die einzelnen Herscherpersönlichkeiten — und 

dann weiter die Dynastien — in ihrer politischen Leistungsfähig- 

keit und in ihren Machtmitteln sich untereinander die Wage halten 
und so sich gegenseitig beschränken.) Natürlich treffen hierbei 

auch bestimmte Konstellationen der Verhältnisse und Ereignisse 

wit der ursprünglichen Herrscherfähigkeit und Herrscherkraft der 

1) Ich habe erst nachträglich bemerkt, daß Ranke mit seinem genialen 

Blick diesen Unterschied der modernen Staatenwelt von der hellenistischen 
im wesentlichen schon klar und bestimmt erkannt und ausgesprochen hat 

(vgl die Schlußbemerkungen in der Abhandlung über die großen Mächte). 

2) Auch in dem modernen nationalen Staatensystem ist das Moment einer 

gewissen Äquivalenz in den tatsächlichen Machtbildungen von großer Be- 

deutung für die selbständige Existenz der großen Mächte, ihr Gleichgewicht 
untereinander. Indessen alle äußeren Machtkämpfe und Machtbestrebungen 

der großen nationalen Staaten gewinnen doch für unser modernes sittliches 

Bewußtsein nur darin ihre Rechtfertigung, daß sie dem inneren Lebens- 

interessen der nationalen Gemeinschaften, ihren geistigen und sittlichen 
Zwecken, der Notwendigkeit ihrer eigentümlichen Entfaltung und freien 
Selbstbestimmung dienen. Der von J. Burckhardt (Weltgeschichtl. Betracht. 
S. 96) vertretene Satz, daß die Macht an sich böse sei, ist gewiß einseitig 

und wird dem nationalen Großstaat nicht gerecht. Wir stellen diesem Satz 

das Urteil Rankes entgegen, daß auch in der Macht ein geistiges Element 

liegt, und führen zugleich als Ergänzung und Korrektur jener Auffassung 

Burckhardts dessen eigenes tiefes Wort (in leichter Umbildung und Um- 

deutung) an, daß alle Macht sich in Kraft verwandeln muß (Weltgeschicht!. 

Betracht. 8. 32). Die Macht des nationalen Großstaates erhält dadurch erst 
ihre wahre und bleibende Bedeutung, daß sie mit der inneren Kraft nationaler 

Wesensentfaltung in Zusammenhang steht. Dieses Moment fehlt den großen 

Mächten der hellenistischen Staatenwelt völlig.
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einzelnen Vertreter der Herrschaftskomplexe zusammen!) Es ist 

begreiflich, daß in der Ausgestaltung und weiteren Entwicklung 
dieser Herrschaften sich daun auch besondere Zusammenhänge aus- 

bilden, die wenigstens im gewissem Sinne eine innere, geschicht- 
liche Zusammengehörigkeit der in dem einzelnen Staate vereinigten 

Ländergebiete und Bevölkerungselemente bedingen. Die Anknüpfung 

an orientalische Herrschaftsbildungen, wie wir eine solche bei dem 
Seleukidenreiche an das Großkönigtum Asiens oder beim Ptole- 

maeerreiche an national-ägyptische Traditionen wahrnehmen können, 
tragen — obgleich auch sie durchaus sekundären Charakters sind — 

dazu bei, das innere Zusammenwachsen der Herrschaftsgebiete zu 
verstärken. 

Das persönliche Recht des Herrschers, das wir als die 

Grundlage der hellenistischen Staaten fanden, geht über auf sein 

Geschlecht, pflanzt sich in diesem fort. Somit trägt das persön- 

liche Element der Herrschaftsbildungen in der hellenistischen Epoche 

zugleich einen ausgesprochenen dynastischen Charakter. In der 
wirksamen Ausbildung des dynastischen Prinzips wachsen die durch 

den persönlichen Willen und die persönliche Macht des Herrschers 
begründeten Staaten über den Charakter des Ephemeren hinaus, 

werden zu dauerhaften staatlichen Gebilden. 

Das dynastische Prinzip ist in seiner eigentümlichen Ausgestaltung‘ 

ein charakteristisches Erzeugnis der hellenistischen Periode. Es ist 

ein neues Element in der politischen Entwicklung des Altertums, 
ein Element, das in dieser Form dem Orient fehlt. Es ist vor- 

nehmlich aus den individualistischen Tendenzen hellenistischer 

Politik und Kultur hervorgewachsen. Wie das Prinzip persön- 
licher Herrschaft überhaupt, steht es in innerer Verwandtschaft 
und wohl auch in geschichtliehem Zusammenhange mit der griechi- 

1) Von dem „Konzert“ der orientalischen Großstaaten im 6. Jahrhundert 

unterscheiden -sich die nebeneinander bestehenden hellenistischen Reiche 

ebenso wie das Reich Alexanders sich von der Achaemenidenherrschaft unter- 

scheidet (vgl. Bd.D). Sie bringen nicht, wie R. Schmidt, Allg. Staatslehre II ı 

S. 182 meint, die Erneuerung der „vorpersischen Zeit“, so daß sich „der Staat 

der Ptolemaeer, der Seleukiden und der Antigoniden zueinander verhalten wie 

der Staat des Kyaxares, des Nebukadnezar, des Psammetich“. Es ist wohl 

eine Analogie vorhanden, aber sie darf uns nicht über den wesentlichen 
Unterschied in der Begründung und somit auch in dem Charakter der helle- 
nistischen Herrschaften von jenen orientalischen Großstaaten hinwegtäuschen.
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schen Tyrannis, erreicht aber erst in den großen hellenistischen 

Staatengründungen die volle Ausprägung seines Wesens, einen 
längeren Bestand und somit erst eine volle geschichtliche Wirk- 

samkeit. Die dynastischen Staatsbildungen der hellenistischen 
Epoche werden dadurch charakterisiert, daß die Dynastie als solche 

den dauernden Zusammenhalt des Staates repräsentiert und so die 
Einheit des Staates erst schafft. Damit ist der unmittelbare Zu- 

sammenhang zwischen Dynastie und Reich gegeben. In den orienta- 

lischen Reichen des Altertums finden wir die Dynastie an sich 

nirgends als das grundlegende Element der Herrschaft. Diese er- 

scheint vielmehr, so hoch auch ihr Träger über den Untertanen 

stehen mag, immer im Zusammenhange mit einem bestimmten 
Volke oder einem bestiminten Lande); die Einheit des Staates und 

seine Herrschaftsstellung sind in diesem Volke oder Lande selbst, 

beziehungsweise in der Gottheit, die Volk oder Land vertritt, ge- 

geben.?) Auch im Oriente spielt die Dynastie zum Teil unstreitig 
eine große Rolle; wir brauchen hier nur an das Achaemenidenreich 

zu denken; aber gerade in diesem ist die Bedeutung der Dynastie 

doch darin begründet, daß sie das herrschende Geschlecht eines 
bestimmten Volkes darstellt. Und in demjenigen Lande, in dem 

der sakrale Charakter des Königtums am stärksten zur Entfaltung 

kommt, in Ägypten, steht dieser mit der Dynastie als solcher in 
keinem Zusammenhange sondern eben nur mit dem Königtum an 

sich, wie auch das persönliche Moment der Herrschaft für die 

sakrale Verehrung des Königs nicht entscheidend ist.) 

Auf der anderen Seite erhebt sich für uns die Frage nach dem 

Verhältnis der hellenistischen Dynastie zum nationalen makedo- 

1) Wenn dabei diese Herrschaft durch die Kräfte eines fremden Söldner- 

tums gestützt wird, so Ändert dies an ihrem allgemeinen Charakter durch- 
aus nichts. Die assyrische Herrschaft z. B. bleibt auch, wo sie ihre militäri- 

schen Erfolge zum Teil Söldnern verdankt, immer eine Herrschaft Assurs. 

Für ihren Gesamtcharakter ist es von keiner Bedeutung, ob es etwa die 

Dynastie Tiglatpilesars oder Sargons ist, die jene Herrschaftserfolge erringt — 

trotz der nicht unwesentlichen tatsächlichen Verschiedenheiten, die in ihrer 

Politik bestehen mögen. . 

2) Wie wir uns die ursprüngliche Begründung dieser Einheit vorzustellen 

‘haben, kommt hier, für die allgemeine Beurteilung der orientalischen Herr- 

schaft, nicht in Betracht, 

3) Vgl. oben 8. 210.



334 Vi. Buch. Der hellenistische Staat. 

donischen Staat. Für diesen war eben wegen seiner eigentümlich 

monarchischen Gestaltung die herrschende Dynastie unzweifelhaft 

von großer Bedeutung; sie war mit dem Leben des Volkes selbst 

auf das engste verwachsen. Wir werden es nicht als unwahrschein- 

lich bezeichnen können, daß diese traditionellen Beziehungen der 

makedonischen Nation zu ihrem Herrscherhause auch noch ın den 
hellenistischen Staaten, in denen das makedonische Element ja eine 

so führende Rolle spielte, einen Einfluß ausgeübt haben. Die 

Seleukiden wie Ptolemaeer haben sich ja auch geflissentlich noch 
auf ihre makedonische Nationalität berufen!) Aber die ent- 
scheidende Grundlage für die Stellung der Dynastie im hellenisti- 

schen Staate ist aueh in der nationalen makedonischen Monarchie 

nicht zu suchen. Die Dynastie der makedonischen Monarchie ist 
ein Ausdruck nationalen Zusammenhanges. Die Dynastie der helle- 

nistischen Reiche ist der Ausdruck persönlicher Herrschaft, und 
diese ist eben nicht an ein bestimmtes Laud oder Volk geknüpft. 

Die Dynastie ist gewissermaßen deren Fortsetzung oder Fortbildung, 

die Form, in der sie zu länger dauernder Wirksamkeit gelangt. 

Indessen werden hier nicht, so wird man fragen, unvereinbare 
Gegensätze miteinander verbunden? Besteht nicht zwischen der 

rein persönlichen Begründung der Herrschaft und dem Rechte der 

Dynastie ein Widerspruch? Denn es ist ja die Zugehörigkeit zu 

einem bestimmten dymastischen Zusammenhange, nicht die außer- 

gewöhnliche persönliche Fähigkeit und Kraft, die das Recht zur 

Herrschaft verleiht. Allein dieser Widerspruch ist bloß ein schein- 

barer oder wenigstens nur ein bedingter. Denn das ist gerade das 
Charakteristische für die diesem dynastischen Prinzip zugrunde liegende 

Anschauung, daß von dem Gründer der Dynastie eigentümlich schö- 

pferische Wirkungen ausgehen, die sich in der Dynastie verkörpern, 
in dieser gewissermaßen einen neuen, höheren Lebenszusammenhang, 

der sich weit über die gewöhnliche menschliche Sphäre erhebt 

hervorrufen. 

Die enge Verbindung, in der das dynastische Prinzip mit dem 

der persönlichen Herrschaft steht, gelangt in dem Kulte der Dy- 

nastie zu einem klaren und bezeichnenden Ausdruck. Wie der 

1) Vgl. 0.6.9. 239 und die hierzu von Dittenberger angeführten Stellen 

des Pausanias VI 3,1. X 7, 8.
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Kult des Herrschers an sich das unbedingte Herrschaftsrecht einer 

bestimmten Herrscherpersönlichkeit zur Geltung bringt, so bedeutet 

der Kult, der der Dynastie dargebracht wird, daß alles Herrschafts- 

recht und alle schöpferische Tätigkeit der Herrschaft unbedingt 
“ und ausschließlich mit dem herrschenden Geschlechte verknüpft sind; 

er bezeichnet, daß die nämliche göttliche oder gottähnliche Potenz, 
die in dem Wirken des Gründers der Dynastie und des Reiches 

sich offenbart hat, in dem Zusammenhange der Dynastie zu fort- 

gesetzter Betätigung gelangt. Der Kult der Dynastie wird zu 
einem Reichskult, der die Abhängigkeit der Existenz des Reiches 

von dem Bestande der Dynastie versinnbildlicht. 

In der Idee des Reiches selbst liegt num aber noch ein andres 

Element, das durch die Ausprägung eines sachlichen Zusammen- 
hanges den einseitig persönlichen Charakter der hellenistischen 

Herrschaft nicht unwesentlich zu modifizieren scheint. Es ist das 
territoriale Prinzip. 

Die Idee einer großen, in sich geschlossenen, räumlich zusam- 

mengefaßten Macht- und Herrschaftsbildung, die als solche eine 

dauernde Grundlage eines zusammenhängenden Staatsganzen bildet, 

läßt sich in den Staatsorganisationen der hellenistischen Periode 

nicht verkennen. Von Einfluß ist hierauf gewiß ebenso die in den 

orientalischen Vorbildern hellenistischer Herrschaft vollzogene Ver- 
einigung großer Länderkomplexe?), wie die in der nationalen make- 
donischen Monarchie gegebene Ausgestaltung territorialer Macht- 

entfaltung gewesen. Vornehmlich dürfen wir aber auch hierin 

wieder die Wirksamkeit jenes allgemeinen, den Tendenzen des herr- 

schenden Individuums entsprechenden oder angepaßten rationalen 

Prinzipes erkennen, das wir überhaupt in dem politischen Leben 

unsrer Epoche vorherrschend finden. Es sind die Gesichtspunkte 

politischer und militärischer Zweekmäßigkeit, die vor allem die 

Zusammenfassung bestimmter Ländergebiete als einer räumlich 
zusammenhängenden einheitlichen Herrschaft begründen und recht- 

fertigen. So hat man in dem Lande, in dem jene Gesichtspunkte 

rationaler Politik am erfolgreichsten zur Durchführung gelangt, 

sind, im ptolemaeischen Ägypten, mit Recht die Verwirklichung 

1) Aus der weiteren im Text gegebenen Darlegung wird aber zugleich der 

wesentliche Unterschied von den orientalischen Bildungen erhellen.
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des Gedankens des geschlossenen Staates innerhalb natürlicher 
Landesgrenzen) gesehen. 

Die nivellierende und ausgleichende Riehtung, die den rational- 

individualistischen Tendenzen der hellenistischen Periode eigen ist, 
kommt auch dem Boden als der politischen Grundlage der Herr- 

schaftsorganisation in gewissem Sinne zugute. Wie in kultureller 
Beziehung in der Idee der Oekumene die gleichmäßige Bedeutung 

der kulturfähigen Erde als des Schauplatzes einheitlichen mensch- 

lichen Kulturlebens zum Ausdruck gelangt und so die ursprüng- 

lichen, auf religiöser und politischer Besonderheit ruhenden Unter- 
schiede der verschiedenen Länder hinter dem einheitlichen Zu- 

sammenhange allgemein menschlichen Kulturbodens zurücktreten, 

so macht sich auch in den umfassenden politischen Bildungen 

des Hellenismus ein ähnliches ausgleichendes und verbindendes Ele- 

ment geltend in dem territorialen Zusammenhange, der die in 

gleicher Herrschaftsorganisation vereinigten Gebiete als gleich- 

mäßigen Schauplatz eines einheitlichen Herrschaftsrechtes 

erscheinen läßt. Für die besondere Vorzugsstellung einer bestimmten 
Landschaft als des Stammeslandes eines bestimmten herrschenden 

Volkes ist in dieser territorialen, durch persönliche Herrschafts- 
zwecke begründeten Herrschaftsorganisation kein Raum mehr; der 

für die orientalischen Großreiche charakteristische Unterschied 

zwischen einem herrschenden Lande und untertänigen Landschaften?) 

verschwindet gegenüber der gleichmäßigen Durchdringung aller 

Gebiete des Staates mit der einheitlichen Kraft und den einheit- 

lichen Aufgaben des nämlichen politischen Herrschaftsprinzipes. 

Diese teritoriale Einheit des Staates hat nun aber keine selbst- 

ständige Bedeutung in dem Sinne, daß sie etwa unabhängig 

1) Wellhausen, Israel. u. jüd. Gesch.’ S. 223. Es war natürlich hierbei 

von der größten Bedeutung, daß sich die ptolemaeische territoriale Herrschaft 

an die historische Gestalt des Pharaonenreiches anlehnen konnte, wie um- 

gekehrt in der Seleukidenherrschaft die Idee der Nachfolge des asiatischen 

Großkönigtums der territorialen Geschlossenheit des Reiches Abbruch ge- 

tan hat. 

2) Man hat neuerdings in dem Reich „der Länder“, das unter Kyros’ 

Herrschaft zusammengefaßt war, eine Art von „vereinigten Staaten‘ Vorder- 

asiens sehen wollen (so Praäek, Geschichte der Meder und Perser I). In- 
dessen diese Unterscheidung der Herrschaft des Kyros von der späteren 

Gestalt des Achaemenidenreiches ist nicht genügend begründet.
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von der Herrschaft einer bestimmten Herrscherpersönlichkeit oder 

Dynastie bestehen könnte. Sie erwächst vielmehr vor allem aus 
der gleichen Beziehung aller Teile des Staatsterritoriums auf die 

nämliche persönliche oder dynastische Herrschaft. Das Territorium 

des Staates bleibt in der hellenistischen Periode immer Objekt 

der Herrschaft. Es wird nieht Subjekt oder selbständiger Re- 

präsentant bestimmter politischer Rechte, wie dies im mittalterlich- 
modernen territorial-ständischen Staate geschieht); die Einheitlich- 

keit des Staatsgebietes ist auch nicht, wie für unsere heutige 
Staatsanschauung?), der selbständige Ausdruck einheitlichen staat- 

lichen Lebens, unteilbarer Staatssouveränetät. So sehr wir auch 

hervorheben dürfen, daß in den territorialen Gestaltungen der helle- 
nistischen Staaten ein Moment gegeben war, das — neben andren — 

zu dauernden, auch geschichtlich wirksamen Zusammenhängen po- 

litischen Lebens führen konnte, so können wir doch nicht verkennen, 

daß dieser territoriale Charakter nicht in Widerspruch mit der 

persönlich-dynastischen Begründung der hellenistischen Herrschafts- 
bildungen steht. In der Verbindung von Dynastie und Territorium, 

die die hellenistischen Reiche charakterisiert, ist die Dynastie das 

grundlegende und stärkere Element. ?) 
So tritt uns der eigentümliche Charakter der Staatenbildungen 

der hellenistischen Periode, je umfassender wir ihn zu betrachten 

suchen, immer deutlicher entgegen. Es ist eine persönlich- 

dynastische Herrschaft, die nicht aus einem bestimmten Lande 

oder Volke hervorgewachsen sondern gewissermaßen von oben 

her über einen bestimmten Herrschaftsbezirk ausgebreitet ist. 

1) Vgl. hierüber v. Below, Territorium u. Stadt, 8. 248f. 

2) Vgl. hierzu Jellinek, Allg. Staatslehre? 8. 381 ff. 

3) Erst im römischen Kaiserreich gelangt der territoriale Zusammenhang 

des Reiches an sich zu größerer Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Auch 

hier fehlt es zwar nicht an dynastischen Tendenzen, die denen der helle- 

uistischen Periode durchaus verwandt sind, — ich erinnere z. B. an den Kult 

der gens Flavia unter Domitian (Suet. Domit. 5) —, aber dieses dynastische 

Element ist nicht wie in der hellenistischen Zeit das primäre, und wenig- 

stens der Idee nach wird noch der Zusammenhang des Reiches mit dem 
ursprünglich herrschenden römischen Volke festgehalten. Vornehmlich aber 

tritt das römische Reich in Verbindung mit der Idee der Oekumene und 

wird zu deren dauernder politischer Organisation, die als solche natürlich 

von dem Bestand einer Dynastie unabhängig ist. 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 22
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Dem entspricht es, daß dieser Herrschaft besondere technisch 

ausgebildete Herrschaftsorgane zur Seite stehen, die ebenfalls 

ursprünglich nicht innerlich mit dem Lande verwachsen sondern 

durch ein rein persönliches Verhältnis mit dem Herrscher oder der 

Dynastie verbunden sind. Sie bilden als ein dem Willen des 

Königs gefügiges Beamtentum und als ein schlagfertiges Söld- 

nertum!) die hauptsächlichen Stützen der neuen monarchischen 

Gewalten. Die ursprüngliche Grundlage für die bevorzugte Stellung 

dieser Elemente ist die makedonische oder hellenische Nationalität. 

Aber das ist das Charakteristische für die Entwickeluug des helle- 

nistischen Staates, daß jenen nationalen Verhältnissen keine selbst- 

ständige Bedeutung mehr zukommt. Die nationalen Elemente sind 

durch ihre rein technische Verwendung und Bestimmung im 

Dienste individualistischer Herrschaftsbestrebungen umgebildet; sie 

sind zu einer herrschenden Gesellschaft geworden, die im Ge- 

folge der neuen Herrscherdynastien die einzelnen hellenistischen 

Reiche mit ihrem Einflusse überzieht. Bereits Alexander hat den Grund 

zu dieser Entwickelung gelegt, indem er das bisher geschlossene 

makedonische Volkstum zu einer seinen Weltherrschaftsplänen 

dienstbaren militärischen Macht umgestaltete und das Hellenen- 

tum seiner selbständigen politischen Stellung entkleidete und nur 

als vornehmstes Kulturelement seines Weltreiches verwandte. 

‚Unter seinen Nachfolgern, am entschiedensten unter den Ptolemaeern, 

\ | kam diese Entwickelung zu ihrer Vollendung. 

Wir haben vorher die innere Verwandtschaft hervorgehoben, die den 

persönlich-dynastischen Herrschaftsbestrebungen der hellenistischen 

Monarchien mit den Tendenzen der griechischen Tyrannenherrschaf- 

ten, namentlich der großen westgriechischen Tyrannis eines Dionysios 

und Agathokles, eignet. Wir erkennen aber auch leicht die be- 

sonderen begünstigenden Momente, die den Machtbildungen des 

hellenistischen Königtums eine größere Festigkeit und dauernderen 

Erfolg verbürgen. Während die griechische Tyrannis nur ein 

persönliches Machtelement zur Voraussetzung hat, während sie 

1) Daß zu der Bedeutung des Söldnertums in der hellenistischen Epoche 

schon gewisse Analogien in einzelnen Perioden der altorientalischen Herrschaft 

vorliegen — ich erinnere vor allem an das neue thebanische Reich und die 

XXVI. ägyptische Dynastie wie auch an die assyrische Herischaft, — darauf 

braucht hier nur kurz hingewiesen zu werden.
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weiter sich auf dem Boden der Polis erhebt und somit die Tradi- 

tionen stadtstaatlicher hellenischer Entwickelung von vornherein 
gegen sich hat, haben die großen östlichen Monarchien als Kern 

ihrer Herrschaft ausgedehnte (orientalische) Herrschafts- 

komplexe, die auf jahrhundertelangen Herrschaftstraditionen be- 
ruhen. Dazu kommt noch ein zweites, wichtiges Moment. Die 

hellenistischen Reiche bauen sich auf einem, allerdings zum Werk- 
zeuge persönlich-dynastischer Zwecke umgebildeten, ursprünglich 
nationalen Elemente, dem makedonischen Heere, auf, das in 

seinem eigentümlichen Wesen ein starkes Fundament des Zu- 

sammenhaltes bezeichnet. So besitzt die hellenistische Monarchie 

schon in den Grundlagen ihrer Herrschaft eine viel größere Festig- 

keit als die griechische Tyrannis und vermag deshalb viel leichter 
zur Bildung wirklicher Dynastien und wirklicher Reichsgewalt 
zu gelangen. 

Das staatliche Leben der hellenistischen Reiche ist ein im vollen 

Sinne des Wortes monarchisches. Der König ist nicht bloß 

der vornehmste Vertreter staatlicher Gewalt, wie es der makedo- 

nische Volkskönig war; noch weniger ist er etwa nur ein exekutives 

Organ einer in der Gesamtheit des Volkes ruhenden Gewalt, wie 

dies beim spartanischen Königtum der Fall war. Das staatliche 

Leben konzentriert sich nicht nur in der Person des Herrschers 

sondern wurzelt geradezu in dieser. Ein Staatsvolk (däjuog) im 

Sinne des Bürgertums der hellenischen Polis gibt es als solches in 

der hellenistischen Monarchie überhaupt nicht. Nur das makedo- 

nische Reich bildet in dieser Beziehung eine Ausnahme, insofern 

es noch auf national-makedonischer Grundlage ruht. Das Volk ist 

im allgemeinen bloß Objekt der Regierungsgewalt, nicht Subjekt 

irgendwelcher öffentlicher Rechte, nicht selbständiger Träger einer 

staatlichen Aufgabe.!) Die hellenistische Monarchie hat nicht wie 
die Polis eine in bestimmten Gesetzen ausgeprägte Verfassung. 

Eine dauernde gesetzliche Ordnung des Staates, die außerhalb des 

souveränen Machtbereiches des Königs oder sogar über seinem 

Willen stände, ist nicht vorhanden. Das Gesetz des Staates ver- 

schmilzt vielmehr mit der Person des Herrschers; es wird durch 

seinen persönlichen Herrscherwillen, der in der unbedingten Über- 

1) Die besondere Stellung der griechischen Städte, namentlich im Seleu- 

kidenreiche, steht nur scheinbar hiermit im Widerspruch. 

. 22°
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legenheit des Herrschers über die Untertanen seine Begründung 
und Rechtfertigung findet, dargestellt. Die verordnende Gewalt 

des Königs vertritt die Stelle des Gesetzes. 
Die monarchische Gestaltung des hellenistischen Staatswesens findet 

in den persönlichen Vorrechten und Ehrenbezeugungen, die dem 

Herrscher zuteil werden, ihren bezeichnenden Ausdruck. Gerade 

auf diesem Gebiete ist das Vorbild des Orientes vor allem von Be- 

deutung gewesen, weil in den orientalischen Herrschaftsformen die 

sroße Kluft, die den König von den Untertanen trennte, zu be- 

sonders starker Ausprägung gelangt war. Die Führung des Königs- 

titels, die im Anfang von Alexanders des Großen Regierung noch 
nicht vorherrschte aber im Verlaufe dieser Regierung immer mehr 

zur Geltung kam‘), wird in der hellenistischen Periode die allge- 

meine Regel und durch die Zählung nach den Königsjahren die 

Grundlage der Datierung. Die besonderen Insignien der königlichen 

Tracht, Diadem, Zepter, Purpurmantel usw., lassen die Überlegenheit 

königlicher Würde äußerlich in glänzende und charakteristische 
Erscheinung treten. Am deutlichsten aber können wir die einzig- 

artige Bedeutung, die der Person des Herrschers für die Herr- 
schaftsbildungen selbst zukommt, im Königskult erkennen. 

Der hellenistische Herrscherkult, — der zugleich das Vorbild des 

römischen Kaiserkultes geworden ist — muß als ein eigentümliches 

Erzeugnis der hellenistischen Epoche, der in ihr wirksamen Ideen 

und Herrschaftsbestrebungen gelten.”) Er steht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Wesen hellenistischer Herrschaft selbst, 

bringt die Begründung des hellenistischen Königtums auf das per- 

sönliche Herrschaftsprinzip zu charakteristischem Ausdruck. Er ist 

hervorgewachsen aus religiösen Anschauungen und politischen Be- 

strebungen des Hellenentums, bezeichnet aber zugleich deren wesent- 

liche Fortbildung und Neugestaltung unter dem Einfluß großer Er- 

eignisse und tiefgreifender Umwälzungen und vornehmlich auf dem 

Boden orientalischer Herrschaftstraditionen und Machtverhältnisse. 

Er ist weder griechischer Heroenkult noch orientalisches Gottkönig- 

tum. Dieses orientalische Gottkönigtum ist überhaupt in dem Um- 

fange, wie man meistens annimmt, für diejenigen Länder, die für 

1) Vgl. Bd.1 8. 298. 
2) Die genauere Ausführung und Begründung der folgenden Darlegung ist 

in Beilage II gegeben.
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uns hier allein in Betracht kommen können, geschichtlich nicht 

nachweisbar. Es hat außer in Ägypten, das seinen eigentlich 
klassischen Boden darstellt, soweit wir jetzt wissen, nur in der alt- 

babylonischen Herrschaft bestanden. Das achaemenidische Groß- 
königtum, in dessen Nachfolge Alexander in gewissem Sinne ein- 
getreten ist, kennt keine göttliche Verehrung des Herrschers, und 

Nachfolger der Pharaonenherrschaft ist Alexander nur in Ägypten 
selbst gewesen. Der Besuch des Ammonheiligtums steht mit dieser 

Nachfolge der Pharaonen in keinem Zusammenhange. Wenn somit 

der unmittelbare Einfluß, den wir dem Vorbilde orientalischen Gott- 

königtums auf den göttlichen Charakter der Herrschaft Alexanders 
und seiner Nachfolger zuschreiben können, wesentlich eingeschränkt 

werden muß, so werden wir andrerseits die allgemeine Bedeutung, 
die das orientalische Regiment, namentlich der Achaemeniden, 

hierfür gehabt hat, um so entschiedener hervorheben müssen. Die 

unumschränkte Machtfülle des asiatischen Großkönigtums, die zwi- 

schen der Person des Herrschers und der Masse der Untertanen 
eine große, unausfüllbare Kluft entstehen ließ, und die ungeheure 

Ausdehnung seines Machtgebietes haben unstreitig auf die gewaltige 

Steigerung der persönlichen Herrschaft, wie sie uns im hellenisti- 

schen Königtum entgegentritt und gerade im Herrscherkulte zu 
so wirksamer Ausprägung gelangt ist, fördernd eingewirkt. 

Der griechische Heroenkult ist mit dem hellenistischen Königs- 

kult durch wesentliche Beziehungen verknüpft, aber er ist durch- 

aus nieht mit ihm identisch sondern bezeichnet nur eine wichtige 

Vorstufe der sakralen Herrscherverehrung. Diese selbst ist zu er- 

klären aus dem Zusammentreffen innerer Entwicklung hellenischer 

Anschauung, insofern als diese in der gottähnlichen Fähigkeit und 
dem göttlichen Rechte des starken Individuums gipfelt, und der 

äußeren Umwandlung aller politischen Lebensbedingungen, die diese 

Selbstherrlichkeit des herrschenden Individuums fähig macht, sich 
zur unbedingten Norm und zur gründenden und erhaltenden Kraft 

alles politischen Lebens zu erheben. Es ist zunächst die tief in 

alle Lebensverhältnisse eingreifende schöpferische Initiative einer 

unvergleichlichen Herrscherpersönlichkeit, der Alexanders, die das 

Vorbild, wie für die hellenistische Herrschaft überhaupt, so auch 

für den hellenistischen Herrscherkult schafft. Die göttliche Ver- 

ehrung, die er schon bei seinen Lebzeiten fordert, die er dann vor
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allem nach seinem Dahinscheiden in weitestem Umfange erhält, 
bildet die Grundlage, auf der sich das göttliche Herrschaftsrecht 

seiner Nachfolger entwickelt. Ihm zur Seite oder an seine Stelle 
tritt dann das selbständig gewordene Recht der Diadochenherr- 

schaften. Mit dem Kulte Alexanders verbindet sich dem entsprechend 

der Kult seiner Nachfolger, wie es im ptolemaeischen Reiche der 

Fall ist, wo das göttliche Recht der ptolemaeischen Dynastie vor 

allem in ihrem Zusammenhange mit Alexander erwächst und sich 
ausprägt, oder dieser erscheint als selbständiger Kult, der in dem 

eigenen Rechte der neuen Dynastie seinen Ausdruck findet, wie wir 
es in dem Reiche der Seleukiden wahrnehmen. 

0 Der Herrscherkult trägt, wenigstens ursprünglich, griechische, nicht 

orientalische Formen, er tritt zunächst vornehmlich in den Kreisen 

des abhängigen Griechentums auf und ist vor allem auf die Griechen 

berechnet. Sowohl die einzelnen griechischen Städte, die von den 

Herrschern gegründet werden, wie die Vereinigungen griechischer 

Gemeinden, die auf ihre Initiative oder unter ihrem Schutz sich 

vollziehen, empfangen in diesem Kulte den charakteristischen Aus- 

druck ihrer politischen Existenz. Wir dürfen vielleieht sagen, daß 
die sakrale Verehrung des neuen Königtums ein Mittel wurde, um 

das Königtum überhaupt, das sonst den Griechen leicht als eine 

Tyrannis erscheinen konnte, in den griechischen Kreisen einzu- 

bürgern und die hergebrachten Formen autonomen Lebens der Polis 

mit den politischen Anforderungen der neuen Großmachtsbildungen 

auszusöhnen. Das politische Abhängigkeitsverhältnis wird dadurch 

gemildert, daß es in die Formen einer in religiösen Institutionen 
ausgeprägten Abhängigkeit, die der Selbstbestimmung griechischer 
Gemeinden einen gewissen Raum und der eigenen Empfindung der 
den Kult Darbringenden einen gewissen Anteil zu gewähren scheint, 
gekleidet wird. 

In seiner vollen Bedeutung erscheint der Herrscherkult erst dann, 

als er zum offiziellen Reichskulte in den hellenistischen @roßstaaten 

und somit zu einer für den gesamten Zusammenhang des Reichs 

gültigen Einrichtung der neuen Staatsbildungen geworden ist. Dies 
ist sowohl im Ptolemaeerreiche wie in der seleukidischen Monarchie 

geschehen. Die Eponymie des jährlich wechselnden Priestertums 
des Königs tritt der Datierung nach seinen Regierungsjahren zur 
Seite. Mit dem Kulte des regierenden Königs wird der Kult des
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königlichen Hauses, der gesamten Dynastie verbunden. Wir kennen 

diesen offiziellen Reichskult am genauesten aus dem Reiche der 
Ptolemaeer, wo wir ihn zum Teil bis in seine einzelnen Entwick- 

lungsstadien verfolgen können. Aber auch für das Gebiet seleuki- 

discher Herrschaft dürfen, wir dem Herrscherkulte eine große Be- 
deutung beimessen, ja wir dürfen vielleicht die Behauptung wagen, 

daß bei den eigentümlichen Schwierigkeiten, denen die Herstellung 

der Reichseinheit in der seleukidischen Monarchie begegnete, hier 

der Königskult, insofern er den Zusammenhang der organisatorischen 

Einheit des Reiches mit der Person des Herrschers zur Darstellung 

brachte, eine besondere Wichtigkeit für den Zusammenhalt der 

Reichsorganisation gewonnen hat. . 
Das erste sichere Beispiel des Kultes des lebenden Herrschers 

als eines offiziellen Staatskultes haben wir aus der Regierung des 
Ptolemaeos Philadelphos (hier seit ungefähr 270 v. Chr.), aber wir 

vermögen nicht mit Bestimmtheit darüber zu urteilen, ob nieht schon 

vorher in den Diadochenmonarchien ein soleber Kult begründet 
worden ist. Für die Einführung des Kultes des regierenden Königs 

im ptolemaeischen Reiche unter Philadelphos mag die Tatsache, 

daß die göttliche Verehrung des lebenden Herrschers im Pharaonen- 
lande seit alten Zeiten heimisch war, nicht ohne Bedeutung ge- 

wesen sein. Aber die Grundlage für diesen Kult hat die Pha- 

raonenverehrung sicherlich nicht gebildet, schon aus dem Grunde 
nicht, weil der Ptolemaeerkult in griechischen Formen ausgeprägt 

ist. Auch zeigt die Verehrung der einzelnen Herrscherpaare der 

ptolemaeischen Dynastie als der „rettenden Götter“ (Götter-Soteren), 
der „Götter-Geschwister“, der „wohltuenden Götter“ (Euergetai) usw. 

eine Individualisierung des Kultes, die der alten Pharaonenverehrung 

völlig fremd ist. 
Es ist begreiflich, daß die für die Begründung des Herrscher- 

kultes entscheidenden Momente im Verlaufe der Entwicklung der 
hellenistischen Monarchie in dem Maße zurücktreten, als der Königs- 

kult in dem traditionellen Herrschaftsbestande der Dynastie zu einer 

dauernden und festen Institution wird, die den Zusammenhang 
mit der ursprünglichen Bedeutung des persönlichen Momentes 

der Herrschaft nicht mehr im vollen Maße erkennen läßt. Hier 

ist auch die Brücke zu einer stärkeren Orientalisierung des 

Kultes gegeben, wie wir diese in Ägypten namentlich schon seit
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der Regierung des Ptolemaeos Epiphanes in der immer deutlicheren 

Anlehnung an das Vorbild der Pharaonenherrschaft wahrnehmen 

können. Wenn ursprünglich die Könige der ptolemaeischen und 

seleukidischen Dynastie sich von ihren orientalischen Untertanen 

eine Ehrung in den Formen orientalischer Unterwürfigkeit gern 

gefallen ließen, so gewannen allmählich diese Formen auf die 

Herrschaft selbst größeren Einfluß. Die immer deutlichere Be- 

zeichnung des göttlichen Charakters der Herrschaft zum Teil durch 

den Gottesnamen selbst, weiter durch das Emblem der Strahlen- 

krone u. a, die Häufung der Beinamen in der Titulatur der Könige!) 

sind für die weitere Entwicklung des Herrscherkultes charakte- 
ristisch. 

Wie der einzigartige Wert, den die Person des Herrschers für 

den Staat hat, in dem Kulte, der ihm dargebracht wird, zum Aus- 
druck gelangt, so werden die wichtigsten Ereignisse und Zeitpunkte 
seines persönlichen Lebens zugleich als bedeutungsvolle Momente 

im Gesamtleben des Staates gefeiert und so vor allem der Geburts- 

tag des Herrschers und der Tag seines Regierungsantrittes festlich 
begangen.?) 

Zwei besondere Tatsachen mögen noch dazu dienen, uns den 
eigentümlichen Charakter dieses neuen monarchischen Staates zu 
verauschaulichen, der Eid, der bei der Person des Königs, zum 
Teil auch bei der gesamten Dynastie, geleistet wird, und das Auf- 
treten des Bildes des Herrschers auf den Münzen. Der „königliche 
Eid“ (Basıdınög 89x05) wird öfters in ptolemaeischen Urkunden ge- 
nannt und gilt als höchste und sicherste Bezeugung für die Wahr- 
heit einer Aussage und die Tatsächlichkeit einer Handlung oder 
eines Verhältnisses, Wir haben jetzt schon aus der früheren ptole- 
maeischen Zeit, aus der Regierung des Philadelphos und des 
Euergetes L, eine Reihe von solchen Eidesformeln, die uns die 
Wichtigkeit des königlichen Eides für das staatliche und wirt- 
schaftliche Leben des Ptolemaeerreiches bekunden.?) Auch im 

1) Vgl. hierüber meine Nachweise Rh. Mus. Bd. 52 8. 65. 
2) Die Feier des Geburtstagsfestes des Königs im persischen Reiche (Plato 

Alkib. 1121°. Her. IV 110. E. Meyer, Gesch. d. Altexrt. IT 8. 40f.) trägt 

einen anderen Charakter. 

8) Die älteste Formel lautet auf den König Ptolemaeos selbst, den jugend- 
lichen Mitregenten Ptolemaeos und die Schwester-Gemahlin des Königs Arsinoe



N Zweites Kapitel, Die Grundzüge des hellenistischen Staates. 345 

Seleukidenreiche fehlt ‘es nicht ganz an Belegen für einen derartigen, 

auf die Person des Königs geleisteten Eid. In der berühmten, 
unter Seleukos II. abgefaßten Inschrift, die einen Sympolitievertrag 

zwischen Smyrna und den Kolonisten von Magnesia enthält!), wird 

in dem die Sympolitie bekräftigenden Eidschwur neben den Göttern 
die Tyche des Königs Seleukos genannt.?) Die Prägung der Münzen 

mit dem Bilde des Königs wird schon in der ersten Generation 
der Diadochen, wenigstens im ptolemaeischen und seleukidischen 

Reiche, die Regel.) Es ist dies eine außerordentlich bedeutsame 

und lehrreiche Tatsache, weil sie uns zeigt, daß jetzt an die Stelle 

der Götter oder wenigstens ihnen zur Seite, als die den Staat ver- 
tretenden und schützenden Gewalten, die Könige treten. 

Die Herrschaft des hellenistischen Königtums ruht auf sich selbst, 

auf dem unbedingten Rechte der Persönlichkeit des Herrschers 

und auf dem Rechte der Dynastie, die gegenüber der Masse der 

Untertanen einen höheren Lebenszusammenhang repräsentiert. Dieses 
innere Recht der Dynastie, das sie von allen anderen Gewalten un- 

abhängig macht, gelangt eben vor allem in dem Kulte, der dem 

gesamten Herrscherhause dargebracht wird, zur Geltung und findet 

noch einen weiteren, den Nimbus der Dynastie steigernden Aus- 

druck in der Anknüpfung ihrer Genealogie an große Götter oder 
Heroen. So leiten die Seleukiden ihren Stammbaum von Apol- 

[Philadelphos] (Petrie-Pap. II 56°), die nächste auf den König und Arsino&, 

die Götter-Geschwister, (Petrie-Pap. II 56®); dann haben wir eine weitere Eides- 

formel aus dem 34. Regierungsjahr des zweiten Ptolemaeos, auf den König 

und Arsinoe Philadelphos, die Götter-Geschwister, und die Götter-Soteren 

(Ptolemaeos I. und seine Gemahlin) lautend (Hibeh-Pap.138), und endlich unter 
Euergetes auf den König Euergetes und seine Gemahlin Berenike und die 
Götter-Geschwister und die Götter-Soteren und Isis und Serapis und die 

anderen Götter (Elephantine-Pap. ed. Rubensohn nr. 7. 22.23), Vgl. auch 

Petrie-Pap. H 46* = III 57° usw. Wir können somit die Entwicklung dieser 

Eidesformel ziemlich genau verfolgen. Von der Person des Königs aus wird 

die ganze Dynastie in ihrem dermaligen Bestande in den Eid hineingezogen 

und dann weiter vor allem auch diejenigen Gottheiten, die in besonderer Be- 
ziehung zum ptolemaeischen Herrscherhause stehen. 

1) 0.6. J. 229 = Michel 19. 
23) Dies dürfte mit dem genius Caesaris in der römischen Kaiserzeit wohl 

ziemlich gleichbedeutend sein. 

3) In das makedonische Königtum unter Kassandros und den älteren Anti- 

goniden findet diese Prägung mit dem Bilde des Königs noch keinen Eingang.
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lon"), die Ptolemaeer auf der einen Seite von Herakles, auf der 

anderen von Dionysos, somit also im letzten Grunde von Zeus?), ab. 

Daß gegenüber diesem eigenen Rechte des Königtums das ur- 

sprüngliche Recht des makedonischen Volkes, das in der seleu- 

kidischen und ptolemaeischen Monarchie vornehmlich durch das 

Heer vertreten wurde, einen Einfluß auf die Besetzung des Königs- 

thrones auszuüben?), durchaus in den Hintergrund trat, ist bereits 
in anderem Zusammenhange hervorgehoben worden. Die Anerken- 
nung des Königs durch das Heer war im allgemeinen ein rein for- 

maler Akt und bedeutete mehr die Verpflichtung zum Treuschwur*) 
als eine wirkliche Bestätigung des Rechtes der Herrschaft?). Nur 
in Ausnahmefällen, wenn infolge von Thronstreitigkeiten Wirren 

eintraten, konnte die Stellung des Heeres zu einer größeren Be- 
deutung gelangen. 

Für die Übertragung der Königswürde an den Nachfolger waren, 
wie wir au sich voraussetzen müßten und wie es auch in den 

geschichtlichen Tatsachen seine Bestätigung findet, bestimmte recht- 
liche Normen, die sich an das Tihronfolgerecht des makedonischen 

Königtums anschlossen, in Geltung. Im allgemeinen herrschte der 

Grundsatz der Thronfolge des Erstgeborenen. Von einer Anwendung 

1) 0.G. J. 219, 227, 237; vgl. auch Just. XV a, 3ff. 

2) Vgl.z.B.0.G.J.54. Theokr. XVII. Daß Ptolemaeos I. selbst schon 
seine Abstammung von Lagos in bezeichnender Weise zurücktreten ließ, er- 

gibt sich aus der-Nennung seines Namens in den Urkunden ohne Beifügung 

des Vaternamens — ein Schluß, der dadurch noch verstärkt wird, daß neben 

Ptolemaeos sein Bruder Menelaos als Sohn des Lagos genannt wird (Elephan- 

tine-Pap. nr. 2; vgl. die Bemerkung von Rubensohn $. 26). Ich hebe dies 

besonders hervor gegenüber der Auffassung von Wilamowitz, Phil. Unters. 

XVII 8. 153, 1 und Beloch, Gr. Gesch. III 1 8. 369, 1. 

3) In normalen Verhältnissen handelte es sich ja auch in der früheren 

makedonischen Zeit nur um eine Anerkennung der auf dem Erbrecht beruhen- 

den Übertragung der königlichen Würde. 

4) Polyb. XV 25, 11. 

ö) Beloch, Gr. Gesch. Il 1 8.385 scheint mir der Mitwirkung des Volkes 

oder des Heeres eine zu große Bedeutung beizumessen. Gerade auch die von 

ihm angeführte Stelle Polyb. XV 25 spricht für die oben im Texte dargelegte 
Auffassung. — Auch in dem Falle der Übertragung der Regierung Ägyptens 

an Philadelpbos durch seinen Vater Soter (Just. XVI2, 7) handelt es sich mehr 

um den Versuch, das Volk der Thronfolge günstig zu stimmen, seine Sym- 
pathien für den Nachfolger des Soter zu gewinnen, als um eine wirkliche 

Bestätigung der durch Soter geordneten Thronfolge.
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der Normen des griechischen Privatrechts!) — im Sinne einer 
Teilung der Herrschaft unter die gleichberechtigten männlichen 
Erben — kann nicht die Rede sein, da die Herrschaft durchaus 

als eine einheitliche gegolten hat?). Die Mitregentschaft, die wir 

im gemeinsamen Königtum Antigonos’ I. und seines Sohnes Deme- 

trios, dann weiter sowohl im ptolemaeischen wie namentlich im 

seleukidischen Reiche treffen, bedeutet im allgemeinen und in der 

guten Zeit hellenistischer Monarchie keine Teilung der Herrschaft 
sondern bezeichnet vor allem die Designierung des Mitregenten 

zum dereinstigen Nachfolger, etwa so wie es in der römischen 

Kaiserzeit seit Hadrian durch Verleihung des Titels Caesar au den 

praesumptiven Nachfolger geschehen ist. Wenn in der früheren 

Zeit des seleukidischen Königtums eine wirkliche Mitregentschaft 
stattfindet, wie wir eine solche in der bei Lebzeiten Seleukos’ 1. 

erfolgten Übertragung der Herrschaft über die östlichen Land- 

schaften an Antiochos anzuerkennen haben, so findet diese in den 

besonderen Aufgaben des seleukidischen Reichsregimentes ihre Er- 

klärung und beeinträchtigt nicht den einheitlichen Charakter des 

seleukidischen Staatswesens. Eine Teilung der Herrschaftsgebiete 

begegnet uns erst zur Zeit des Verfalls der hellenistischen Mon- 

archie, vornehmlich in der späteren Entwicklung des ptolemaeischen 

Königtums, in der auch zuerst eine wirkliche Mitregentschaft der 
Königinnen auftritt. In besonderen Fällen sind auch schon in 

der früheren Zeit Kriege, wie sie zwischen den jüngeren Söhnen 

des Kassandros oder zwischen Seleukos II. und seinem Bruder 
Antiochos Hierax entbrannten, zur Entscheidung über die Erbfolge 

1) Vgl. Mitteis, Reichsrecht u. Volksrecht S. 319. 

2) Der Versuch Stracks, Dynastie d. Ptolemaeer S. 94ff., nach der Ana- 

logie des griechischen Privatrechts eine wesentliche Gleichberechtigung der 

männlichen Erben im ptolemaeischen Königshause als wahrscheinlich zu er- 

weisen, kann nicht als gelungen angesehen werden. Er beruht auch auf der 

unrichtigen Voraussetzung, daß der Gesichtspunkt einer nach den Normen. 

privatwirtschaftlicher Nutzung des Landes erfolgten Staatsverwaltung, 

wie er für das ptolemaeische Regiment gewiß zutreffend ist, auch auf- das 

Staatsrecht Anwendung finden könne. An einen solchen patrimonialen 

Herrschaftsbegriff, wie wir ihn im merowingischen und karolingischen 

Staate und später in dem territorialen Fürstentum der mittelalterlich-moder- 

nen Periode finden, dürfen wir beim hellenischen wie hellenistischen Staate, 

überhaupt wohl beim Staate des Altertums nicht denken.
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angefacht worden. Die allgemeine Regel der Thronfolge des ältesten 
Sohnes hat natürlich tatsächlich auch manchen Schwankungen un- 
terlegen. Der Wille des Königs selbst konnte in besonderen Fällen 
auch einem anderen, von ihm bevorzugten Sohne die Erbfolge zu- 
wenden. Vor allem sind aber hier die verschiedenen Ehen, die von 
den hellenistischen Herrschern nach- und nebeneinander — aus 
politischen wie aus Gründen persönlicher Neigung — abgeschlossen 
wurden, von Bedeutung gewesen. Wir dürfen im allgemeinen als 
Grundsatz aufstellen, daß eine unter den Gemahlinnen des Königs 
als die eigentlich rechtmäßige galt und daß deren ältestem Sohne 
in der Regel die Thronfolge zufiel. Diese Gemahlin war es auch, 
der die eigentlichen Ehrenrechte der königlichen Stellung, vor 
allem der Titel der Königin), zukamen. 

Die Ausbildung der besonderen Stellung und des besonderen 
Rechtes der Dynastien hatte zur Folge, daß für die Heiraten der 
hellenistischen Herrscher der Grundsatz der Ebenbürtigkeit immer 
mehr zur Anerkennung gelangt. Wenn auch politische Gründe bei 
der Verbindung verschiedener Herrscherhäuser durch gegenseitige 
Heiraten eine große Rolle spielten, so kam dabei doch gewiß 
auch die Anschauung zur Geltung, daß nicht bloß die Fürsten 

_ sondern auch die Fürstinnen als solche geboren werden, daß eine 
unebenbürtige Ehe als eine die Stellung der Dynastie herabdrückende 
betrachtet werden müsse. Die Tendenz, die Dynastie zu einer in 
sich selbst möglichst geschlossenen zu machen, ist in der Herrschaft 
der Ptolemaeer am stärksten und eigentümlichsten ausgeprägt. 
Die Geschwisterheirat, die ursprünglich auch besondere politische 
Gründe haben mag?), steht wohl auch mit jener Tendenz in Zusammen- 
hang, die, wie es scheint, auch in der ausschließlichen Führung des 
Namens Ptolemaeos, wenigstens seitens aller regierenden Glieder des 
Hauses, und in dem starken Überwiegen des Bildes des Begründers 
der ptolemaeischen Herrschaft auf den Münzen der Ptolemaeer ihren 
Ausdruck findet. 
  

1) Auch der Ehrentitel „Schwester“ &dsipr; ist im ptolemaeischen Reiche 
(vgl. vornehmlich O. G. J. 56. 60), wahrscheinlich auch im seleukidischen 
(vgl. vor allem 0.G. J. 219), der Königin zuerteilt worden, Das Auftreten 
dieses Titels ist vielleicht erst eine Folge der Geschwisterheirat. 

2) Vgl. hierüber die Ausführungen von Strack, Dymastie d. Ptolemaeer 
S. 83 ff.
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Die zentrale Bedeutung, die im hellenistischen Staate der Person 

des Monarchen als des Trägers aller staatlichen Aufgaben und der 

Quelle alles öffentlichen Rechtes eignet, zeigt sich in den ver- 
schiedensten Beziehungen und Ausprägungen des staatlichen Lebens. 

Die königliche Residenz wird jetzt der Mittelpunkt des Staates, 
vonı Hof des Königs gehen alle wichtigen staatlichen Akte und Ge- 

schäfte aus; das staatliche Leben ist nicht mehr ein öffentliches, 

wie in der griechischen Polis sondern spielt sich in seinen ent- 

scheidenden Impulsen in der persönlichen Umgebung des Herr- 

schers ab. Die Audienzen (gonueriouol), die der König erteilt, 

die allgemeinen Anweisungen (mooordyuara), die er erläßt, die 

besonderen Entscheidungen, die er in Form von königlichen Schreiben 
(ExioroAet) trifft, lassen uns in gleicher Weise erkennen, wie das 

gesamte Leben des Staates wenigstens grundsätzlich, und in der 

besten Zeit der hellenistischen Monarchie in weitem Umfange auch 

tatsächlich, sich auf dem persönlichen Willen und auf dem poli- 

tischen Handeln des Königs aufbaut. 

Die wichtigsten politischen Beschlüsse werden in den Sitzungen 

des Staatsrates (svv&ögıov)'), die im Beisein des Königs und unter 
seinem persönlichen Vorsitz abgehalten werden, gefaßt. Dieser Staats- 

rat ist in seiner Zusammensetzung durchaus vom König abhängig, 

denn er besteht aus denen, die das Vertrauen des Herrschers zu den 
Beratungen beruft, vorwiegend natürlich den höchsten staatlichen 

und militärischen Würdenträgern?). Das Synedrion ist im formellen 

Sinne nur beratendes Organ des Königs, übt aber natürlich tat- 

sächlich einen großen Einfluß aus. 

Das königliche Pagenkorps, in dem bereits unter Philipp II. die 

Söhne der makedonischen Vornehmen in der unmittelbaren Um- 

gebung des Königs erzogen wurden?), bildet die Pflanzschule, in der 

1) Vgl. z. B. Polyb. V 41. 

2) Dieses Synedrion hat sich aus der älteren makedonischen Institution 

der Genossen oder „Freunde“ des Königs, die von diesem zu wichtigen Be- 

ratungen zugezogen werden, die wir jedenfalls schon zu Alexanders des Großen 

Zeit eine bedeutende Rolle spielen sehen (vgl. z. B. Arr. 125, 4), entwickelt. 
Die Ausbildung der Rangklassen der „Verwandten“, „ersten Freunde“ usw., 

die namentlich im ptolemaeischen Aegypten seit Epiphanes stark hervortreten, 

gehört exst der späteren Zeit, nicht der ersten Periode der hellenistischen 
Herrschaft an; vgl. Strack, Rh. Mus. 55, S. 161f. 

3) Vgl. Arr. an. IV 13, 1. Diod. XVII 65, 1. Curt. VIII 6, 6.
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die Ausbildung für die höhere politische und militärische Laufbahn 
erfolgt.‘) Eine besonders bedeutende und angesehene Stellung 
nimmt derjenige ein, der mit dem König selbst gemeinsam auf- 
gewachsen und erzogen worden ist (eUvrgopog des Königs).?) 

Die Verwaltung der hellenistischen Staaten zeigt bei großen 
Verschiedenheiten im einzelnen doch deutlich das allgemeine Be- 
streben, die Organe der Verwaltung in möglichster Abhängigkeit 
von der königlichen Gewalt zu erhalten, der Stellung der Beamten 
ihren Amtscharakter zu wahren und sie nicht zu selbständiger 
Herrschaftsstellung sich ausgestalten zu lassen. Eine in ver- 
schiedenem Umfange tatsächlich durchgeführte aber im ganzen 
deutlich erkennbare Scheidung der Verwaltungsbefugnisse und die 
Ausbildung kleinerer und übersichtlicher Verwaltungsbezirke dienen 
diesem Ziele der Herrschaft. Die zentralisierenden Bestrebungen 
ptolemaeischer Verwaltung haben auf einem landschaftlich vor- 
züglich geeigneten und geschichtlich besonders vorgebildeten Boden 
Erfolge erreicht, die nicht ohne weiteres dem hellenistischen König- 
tum an sich gutgeschrieben werden können. Aber sie bezeichnen 
doch jedenfalls eine besonders wirksame Darstellung des politischen 
Prinzipes hellenistischer Herrschaft überhaupt, und auch in der... : 
seleukidischen Monarchie andrerseits finden wir eine Einteilung des 
Reiches in eine viel größere Anzahl von Verwaltungsdistrikten®), 
als im persischen Reiche vorhanden gewesen waren, und die Durch- 
führung einer besonderen finanziellen Administration neben der 
allgemeinen Provinzialverwaltung sowohl in den größeren Provinzen 
wie auch in den kleineren Verwaltungsbezirken‘), als deutliche Be- 
weise für das Streben, das Reich mit den Kräften einer einheit- 
lich geordneten Verwaltung zu durchdringen. 

Der Staat der hellenistischen Periode ist ein Beamtenstaat, 
der allerdings nur im Ptolemaeerreiche, wo ein ausgedehnter und 
weitverzweigter Beamtenapparat namentlich, das wirtschaftliche 

R 

1) Daß dies auch noch in der Diadochenzeit der Fall war, sagt Curt. a. 0. 
ausdrücklich und ergibt sich aus einigen Andeutungen der historischen Über- 
lieferung, wie Polyb. V 82, 13. XVI.22, 5; vgl. Beloch II 1 8. 389, 4. 

2) Vgl.2.B.0.G. J. 247 mit Dittenbergers Nachweisen, 
3) Die genaueren Nachweise werden später bei der Darstellung des Seleu- 

kidenreiches gegeben werden. 
4) Vgl. App. Syr. 45 und 0. G.J. 238.
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Leben der Bevölkerung in allen seinen Beziehungen beherrscht 

und auf das genaueste kontrolliert, seine ungehemmte und konse- 

quente Ausprägung erhalten hat. Die Beamten werden vom Könige 

ernannt und sind nichts anderes als abhängige Organe seines per- 

sönlichen Herrscherwillens. Auf allen Gebieten der Verwaltung 

ist der König die einzig entscheidende Instanz. Am stärksten und 

erfolgreichsten tritt die Konzentration staatlicher Regierungsgewalt 

in einem dem Willen des Herrschers gefügigen und seinen Inter- 

essen dienstbaren Beamtentum in der finanziellen Administration, 

die schon unter Alexander besonders deutlich die Richtung der 

Zentralisierung erkennen läßt, hervor. Neben den Steuern, die in 

verschiedenen Formen den Untertanen auferlegt werden‘), finden 

wir einen ausgedehnten und weitverzweigten königlichen Domanial- 

besitz?), der vor allem die wirtschaftliche Macht des Königtums 

mit begründet. Der finanziellen Gewalt steht die militärische 

als wichtigste Grundlage der tatsächlichen Machtentfaltung des 

Königtums zur Seite. Auch im Gerichtswesen übt der König nicht 

bloß durch die Ernennung der richterlichen Beamten einen großen 

Einfluß aus, sondern er stellt auch die höchste richterliche Instanz 

selbst,dar, indem die bedeutendsten Fälle, namentlich der Kriminal- 

gerichtsbarkeit, seiner Entscheidung unterliegen.”) Die alte make- 

donische Volksgerichtsbarkeit tritt dem Rechte des Königs gegen- 

über auch auf diesem Gebiete immer mehr zurück.) Endlich steht 

auch das Sakralwesen unter der obersten Aufsicht des Königs und 

die Besetzung der wichtigsten Priestertümer liegt in seiner Hand’) 

Daß es dieser Machtfülle und dem unbedingten Rechte der 

1) Vgl. im allgemeinen Ps.-Arist. Oecon. II p. 1345° 28f. 

2) Vgl. z.B. 0.0. J. 1. 221. 225 = Haussoullier, Etudes sur [’histoire de 

Milet 8. 76fk. 0. G. J. 335 —= Inschr. v. Pergamon nr. 245 und dazu die Be- 

merkungen von Haussoullier a. 0. 8. 97 ff. 

3) Charakteriglsch ist z. B. der Fall des Achaeos Polyb. VII 23. 

4) Bereits unter Alexander lassen sich die Anfänge dieser Entwicklung 

erkennen. Belcch II 1 $. 386 mißt der Kriminalgerichtsbarkeit der Make- 

donen noch in der Diadochenzeit eine zu große Bedeutung bei. . 

3) Für Ägypten vgl. W. Otto, Priester u. Tempel im hellenist. Ägypten 

8,57. Für die Seleukidenherrschaft ergibt es sich z. B. aus O. G. J. 244. 

Auch hat wahrscheinlich, wenigstens seit Antiochos III, der vom König er-- 

nannte Priester des Königs für den Bezirk der Provinz eine leitende Stellung 

im Sakralwesen innegehabt.
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königlichen Gewalt gegenüber keine andere selbständige Instanz im 
Staatswesen der hellenistischen Periode gibt, ist schon dargelegt 
worden. Die Makedonen und Griechen stellen zwar ein besonders 
bevorzugtes und bevorrechtetes Bevölkerungselement in den helle- 
nistischen Reichen dar, aber das selbständige Recht selbst der 
Makedonen gegenüber dem Königtum verschwindet immer mehr. 
Sie sind in politischer Hinsicht im wesentlichen auch nichts 
anderes als abhängige Organe der königlichen Regierungsgewalt. 
Die Masse der einheimischen Untertanen liefert vornehmlich die 
Steuerkraft des Reiches. Auch zum Kriegsdienst wird sie zum 
Teil aufgeboten?), indessen liegt — namentlich in der früheren 
Zeit — das Hauptgewicht der kriegerischen Stärke durchaus auf 
dem makedonischen Elemente, das in einem aus ursprünglich natio- 
nalem Heeresdienst und Söldnertum eigentümlich gemischten Ver- 
hältnis zu den Diadochenherrschern steht. Neben den Makedonen 
spielen die griechischen oder sonst aus kriegstüchtigen Völkern 
angeworbenen Söldner, die zum Teil auch durch Ansiedlung im 
Lande an das Interesse des Herrscherhauses geknüpft werden, die 
wichtigste Rolle im Kriegswesen der hellenistischen Periode.?) 

1) Im Ptolemaeerreiche geschah es nur ausnahmsweise, vgl. Schubart, 
quaest. de reb. militar. in regno Lagidarum Bresl. Dissert. 1900, 8. 58, 
Meyer, Heerw. d. Ptolem. 8. 7. 

2) Für unsere Kenntnis der Zusammensetzung der Heere in den Diadochen- 
reichen sind einige Stellen des Polybios von grundlegender Bedeutung, vor 
allem V 65 und V 79.



Drittes Kapitel. 

Die Monarchie und die Polis. 

Die eigentliche Herrschergewalt der hellenistischen Könige ruht, 

wie wir gesehen haben, auf dem durch Eroberung geschaffenen 
Herrschaftsbesitz, der Öoolxryrog age. Sie erstreckt sich dem- 
entsprechend ursprünglich bloß auf die Untertanen, die diese 

Öogintnros yap« bewohnen. Nur diese sind zur Entrichtung des 
Tributes (des @dg0g) verpflichtet, der auf dem untertänigen Lande 
als einem der Gewalt des Herrn verfallenen ruht. 

Ganz anders ist das Verhältnis der königlichen Gewalt zu den 

hellenischen Städten, die ihrer Macht- oder Einflußsphäre 

angehören. Diese bilden im allgemeinen zunächst kein eigentliches 

Untertanen-, sondern Bundesgebiet. Der Nomos, der im 

eigentlichen Untertauenland keine Stätte hat!), bleibt überwiegend 

wenigstens der Form nach noch die Grundlage des politischen 

Lebens für die hellenischen Städte. Die finanziellen Leistungen, 
die sie für die politischen und militärischen Zwecke des König: 

tums aufbringen, sind — in formellem Sinne — nicht Abgaben 

von Untertanen (P0g0g), sondern Steuern oder Beiträge (svvrdäsıs) 
von Bürgergemeinden zu gemeinsamen staatlichen oder militäri- 
schen Aufgaben. Ist es aber deswegen gerechtfertigt, die Stellung 
der königlichen Gewalt gegenüber den in den freieren Formen der 

Autonomie belassenen hellenischen Städten etwa nur „als Hege- 

monie in einem Staatenbunde, der aus königlichem Lande und 

autonomen Städten bestand“, aufzufassen??) Oder dürfen wir 

1) Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß die Herrschaft über dieses 

sich in gewissem Grade den Landesgewohnheiten anschließt (vgl. Alexan- 
ders Verhalten den Lydern gegenüber und in Aegypten Arr. 117, 4. IH 

5, 4. Curt. IV 7, 5 und über die einheimischen Rechtsgewohnheiten im 

ptolemaeischen Aegypten Mitteis, Reichsrecht u. Volksrecht 8. 47ff.). 

2) So betrachtet z. B. Hünerwadel, Forsch. z. Geschichte d. Königs 
Lysimachos 8. 127 ff. das Verhältnis des Antigonos zu den hellenischev 

Städten. 
Kaorst, hellenist. Zeitalter. II. 1. 23
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noch allgemeiner mit Mommsen!) „das in seinem Mauerring 
souveräne Bürgertum“ als den politischen Grundgedanken der hel- 

lenistisch-römischen Periode, den „Herrscher des Reiches genau ge- 

nommen nur als den gemeinsamen Vorsteher der mehr oder minder 

autonomen Bürgerschaften“ ansehen? Die folgende Darlegung wird 

den Beweis zu erbringen suchen, daß eine solche Auffassung nicht 

zutreffend ist, daß die monarchische Reichsgewalt vielmehr 

auch den hellenischen Städten gegenüber als die das politische 

Leben bestimmende und beherrschende Macht gelten muß. Dadurch 
wird aber ein ganz anderes politisches Verhältnis dieser Städte 

geschaffen, als es etwa unter dem System der von Philipp begrün- 
deten föderativen Institutionen bestand. 

Zwar trägt das Verhältnis der hellenistischen Herrscher zu den 

hellenischen Städten, die ihrem Machtbereich angehören, im ein- 

zelnen je nach der verschiedenen Politik eines Antigonos, Lysi- 

machos, Seleukos, Ptolemaeos einen verschiedenen Charakter, aber 

es lassen sich unschwer gewisse gemeinsame Züge erkennen, die 

uns deutlich offenbaren, auf welcher Seite die herrschenden Ten- 
denzen und die treibenden Kräfte des politischen Lebens liegen. 

Im allgemeinen wird das Verhältnis jener Städte zu den Diadochen- 
monarchien als ein Symmachieverhältnis bezeichnet, so vor allem 

unter Antigonos und den Seleukiden.?) Indessen dieses Symmachie- 
verhältnis gründet sich nicht auf irgendwelche politische Selbständig- 

keit der einzelnen Bundesglieder; es hat keine selbständigen 

Bundeszwecke und keine selbständigen Bundesinstitu- 

tionen. Es ruht somit auf einer wesentlich anderen Grundlage 
als der korinthische Bund, insofern als in diesem doch wenigstens 

eine gewisse formelle Selbständigkeit der Bundesglieder galt und 

die Leistungen des Bundes nur für die eigentliche Bundessphäre, 

d. h. soweit sich der Bereich der Wirksamkeit der Bundeszwecke 

erstreckte, in Betracht kamen. Für die „bundesgenössischen“ Be- 

ziehungen dagegen, in denen die hellenischen Städte zu den neuen 

hellenistischen Monarchien stehen, ist es das Bezeichnende, daß die 

Städte zu den Aufgaben eines Reiches herangezogen werden, von 

dessen Existenz sie abhängig werden, ohne selbst eigentlich konsti- 

1) R.G. V 8.450, 559. 
2) Vgl. 0.6. J.5 2.43. Diod. XIX 58,5. 0.G.J. 221 Z. 58f. Z. 72. 

0. 6. J. 229. Z. 36. Z. 68.
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tuierende Glieder dieses umfassenden Reichsverbandes zu bilden. 
Schon der älteste Erlaß, den wir urkundlich aus der Diadochenzeit 

besitzen, das Reskript, in dem Antigonos der Gemeinde Skepsis 

den Abschluß des Friedens von 311 mitteilt‘), ist in dieser Be- 
ziehung charakteristisch. Wohl wird hier die „Autonomie und 

Freiheit“ der hellenischen Städte als unumgängliche Bedingung für 

den Friedensschluß hervorgehoben, aber von einer Herbeiziehung 

der Hellenen selbst zur Entscheidung oder auch nur zur Beratung 
über eine für sie so wichtige Frage ist keine Rede. Das Einzige, 
worin ihnen noch eine gewisse aktive Rolle zuerteilt wird, ist die 
Bestimmung, daß sie sich untereinander durch Eidschwur ihre 

Freiheit und Autonomie verbürgen sollen. Die Gewalt der hel- 
lenistischen Herrscher gegenüber den hellenischen Städten zeigt 

so eine gewisse Ähnlichkeit mit der Reichsgewalt Athens im 

5. Jahrhundert, die aus der Umwandlung des ursprünglichen Bundes- 
verhältnisses in ein Untertanenverhältnis der Bundesglieder hervor- 

gegangen war, wie überhaupt die Beziehungen, in denen die hel- 

lenischen Städte zu den Diadochen stehen, manche überrraschende 

Analogien zu dem Verhältnis der „Bundesgenossen“ zum athenischen 
Demos aufweisen. 

Zwei Momente dürfen wir wohl als besonders charakteristisch 

und grundlegend. für die Stellung des hellenistischen Königtums 
den griechischen Städten gegenüber ansehen. 

Zunächst ist das Königtum im Verhältnis zu dem unselbständig 

gewordenen Bürgertum der Polis die schöpferische Potenz, die 

durch ihr Walten vor allem die Existenz und die Wohlfahrt der 
Polis begründet. Es ist also ein persönlich bedingtes Gesamt- 
verhältnis, in dem das Bürgertum der Polis zum Herrscher steht, 

ein Verhältnis, das, wie wir gesehen haben, im Herrscherkult 

seinen deutlichsten Ausdruck gewinnt. Mit der weitestgehenden 
formellen Autonomie verträgt sich eine unbedingte tatsächliche 

Verpflichtung der Bürger gegenüber dem König, wie wir sie z. B. 
in dem Verhältnis der Smyrnaeer zu -Seleukos Kallinikos?) aus- 

gesprochen finden. Am stärksten tritt uns natürlich diese per- 

sönliche Abhängigkeit von dem Königtum bei dem Bürgertum der- 

jenigen Städte entgegen, die von den hellenistischen Herrschern 

10.6735. 2) 0.6.1 229. 
23°
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selbst gegründet: sind und schon in ihrem Namen das eigenartige 

persönliche Gepräge der Verbindung mit dem Könige oder der 

Dynastie tragen. Ähnliches gilt aber auch von den Bundesvereini- 

gungen (xoıv&) griechischer Städte, die von den Königen der helle- 

nistischen Periode in das Leben gerufen worden sind oder wenigstens 

deren entscheidende Förderung erfahren haben. Alexander selbst 

hatte, wie früher dargelegt worden ist, durch seine überlegene 

königliche Gewalt die Bundesgewalt des korinthischen Bundes 

immer mehr untergraben. Die Versuche, die von einzelnen seiner 

Nachfolger, so von Ptolemaeos und Demetrios, unternommen wurden, 
die korinthischen Bundesinstitutionen wieder zu beleben, hatten 

keinen dauernden Erfolg, bis erst Antigonos Doson in eigentüm- 

licher Weise die Traditionen der Philippischen Politik wieder auf- 

genommen hat. Aber Alexander hatte wahrscheinlich zugleich, 

während er die Organisation des korinthischen Bundes verfallen 

ließ und auf dem griechischen Festlande überhaupt die xoıwd auf- 

zulösen bestrebt war, auf kleinasiatischem Boden, in dem Neulande 

seiner persönlichen Herrschaft, föderative Vereinigungen der helle- 
nischen Städte in das Leben gerufen, und die Diadochenherrscher, 

Antigonos, die Seleukiden und die Ptolemaeer, haben diese Politik 

eifrig und mit Erfolg fortgesetzt. Hier bot sich ein besonders 

günstiger Boden, um in. Anknüpfung an die den Hellenen ver- 

trauten Formen politischen’Lebens die neue königliche Gewalt zur 

Darstellung zu bringen. Indem in der gleichen Abhängigkeit von 

der Person und der Macht des Herrschers eine gemeinsame Interessen- 

sphäre für die einzelnen zum Bunde vereinigten Poleis geschaffen 

wurde, die einer umfassenden Reichsgewalt die Wege ebnete, wurden 
diese xoıwd zugleich zu wirksamen Hebeln der Reichsbildung 

in der hellenistischen Epoche. 

Damit kommen wir zu der anderen Seite des Verhältnisses, in 

dem die griechischen Städte zu der hellenistischen Monarchie 

stehen. Der König vertritt in seiner Person der einzelnen Stadt 

oder einer Gruppe von Städten gegenüber das Interesse und die 

Macht eines umfassenden Reichsverbandes, wir dürfen sagen, 

eines territorialen Zusammenhangs, in den auch die Polis oder 

die Städtevereinigung eingefügt ist. Gerade dadurch wird die per- 

sönliche Gewalt des Königs zugleich eine Reichsgewalt. Das 

Reich erhebt sich somit als höhere Instanz über den einzelnen
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Poleis, so wie über deren unschöpferischen und unselbständigen 

Bürgerschaften das herrschende Individuum steht, das in seiner 

höchsten Potenz sogar zur Weltherrschaft berufen ist. Wohl 
gehen noch eine zeitlang die beiden verschiedenen politischen Ent- 
wieklungen, die auf den persönlichen Verhältnissen seines Bürger- 

tums beruhende des hellenischen Stadtstaates und das in den neuen 

Reichsbildungen zur Geltung gelangende territoriale Element, 
scheinbar nebeneinander her, aber wir können doch schon er- 

kennen, daß das letztere Element das stärkere und den Charakter 

des politischen Lebens immer mehr bestimmende ist.!) 

Aus der Zugehörigkeit zu einem territorial zusammenhängenden 
Machtbezirke königlicher Herrschaft folgt für die griechischen Städte 
nicht nur die tatsächliche Abhängigkeit von der überlegenen Macht 

dieses Königtums,. sondern auch ihre Unterwerfung unter seine 

oberste Gewalt. 
Das allgemeine Bild, das wir von dem Verhältnis der griechischen 

Städte zu den hellenistischen Herrschergewalten zu entwerfen ver- 

sucht haben, findet in einer Reihe von besonderen Befugnissen, die 

das Königtum gegenüber den Städten in Anspruch nimmt, seine 

Ausführung im einzelnen. Wir können vor allem zunächst dem 

Dekret des Antigonos über den Synoikismos von Teos und Lebedos‘) 
wichtige Schlußfolgerungen in dieser Richtung entnehmen. Es 

handelt sich in den Bestimmungen über die Durchführung des 

1) Eine Andeutung des neuen sich jetzt bildenden Zusammenhangs zwi- 

schen dem Bundesverhältnis hellenischer Städte zu den hellenistischen 

Herrschern und dem territorialen Machtgebiet, dem sie angehören, glaube ich 

in dem Reskript eines Königs Antiochos (wahrscheinlich Soter) an Meleagros, 

den Statthalter des hellespontischen Phrygien, (0. G. J. 221) vermuten zu 

dürfen. Hier wird einem mit königlichem Lande begabten Aristodikides die 

Erlaubnis gegeben, dieses moocev£rxasdeı mods Iv u Boöinraı mov Tüv 

dv z5 ybox rs xel svuuoyige. Man kann ja zunächst bei den Worten 

dv 7) yagx an eine xein geographische Bezeichnung denken, aber die enge 

Verbindung , in eine zage und ouupueyie hier gebracht sind, scheint darauf 

hinzuweisen, daß Antiochos eine gewisse territoriale Geschlossenheit des Ge- 

bietes der in dieser Gegend befindlichen hellenischen Bundesstädte andeuten 

wolle, eines Gebietes, das eben dadurch insgesamt als ein in der Interessen- 

und Machtsphäre seines Königtums gelegenes charakterisiert wird. 

2) Syll.? 177 = Michel 34. Nicht unwahrscheinlich bringt man diesen 

Synoikismos in Verbindung mit den Erdbeben, die nach der parischen Marmor- 
chronik (ed. Jacoby S. 24) im Jahre 304/3 in Jonien stattfanden.
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Synoikismos?) durchaus nicht, wie man gemeint hat, um schieds- 
richterliche Weisungen, um die Antigonos von den beteiligten 
Städten angegangen worden ist, sondern um Verfügungen, die der 
König aus eigenem Rechte, vermöge seiner überlegenen könig- 
lichen Gewalt und als Inhaber einer territorialen Hoheit, die 
sich auch auf die hellenischen Städte erstreckt, trifft.?) 

Wenn man in dem Reskript des Antigonos einen wesentlich schieds- 
richterlichen Akt sieht, aber dabei eine Anknüpfung an die Politik 
Alexanders gegenüber den hellenischen Städten wahrnehmen zu 
können glaubt?), so ist die Beobachtung eines Zusammenhanges mit 
Alexanders Maßregeln richtig, aber die Beurteilung dieser Politik 
falsch. Die Bestimmungen, durch die Alexander die inneren An- 
gelegenheiten der hellenischen Städte ordnete*), lassen sich weder 
aus seiner Stellung als Hegemon des korinthischen Bundes noch 
aus einer besonderen schiedsrichterlichen Mission des Königs er- 
klären sondern nur aus der allgemeinen königlichen Machtvoll- 
kommenheit, mit der er in die Verhältnisse der griechischen Staaten 
eingriff.?) Die schiedsrichterliche Gewalt gegenüber den griechischen 
Städten ist vielmehr ein Ausfluß der königlichen Gewalt als 
solcher. Dies zeigt sich recht deutlich gerade in den Festsetzungen 
des Antigonos in der Sache der Teier und Lebedier. Die Ver- 
fügung des Königs®) tritt neben die Gesetze der Gemeinden als 
eine deren Lücken und Unklarheiten durch authentische Auslegung 
oder neue Bestimmungen beseitigende selbständige Instanz, die eben 
dadurch der städtischen Legislatur gegenüber sich als die höhere 

1) Daß der Synoikismos von Antigonos den Städten auferlegt worden ist, 
läßt sich — trotz der gegenteiligen Ansicht von U, Koehler, Berl. $.-B. 1898 
8. 16 — mit Wahrscheinlichkeit aus dem allgemeinen Charakter der damaligen 
Politik und vor allem aus dem, was uns die Inschrift über das Verhältnis 
des Antigonos zu den jonischen Städten lehrt, schließen. 

2) U. Koehler a. O. hat im einzelnen schon in wesentlichen Punkten das 
Richtige getroffen, hat es aber versäumt, aus seinen treffenden Beobachtungen 
die notwendigen allgemeinen Schlüsse zu ziehen. 

3) Hünerwadel, Forsch. z. Gesch. d. Königs Lysimachos 8. 111 ff. 
4) Vgl. die Inschriften von Chios Syll.” 150 — Michel 33, von Eresos 

0.6.5. 8 = Michel 358, von Mytilene J. 6. X U 2m. 6=0.012 
== Michel 356. 

5) Vgl. Bd. 18.293. Rh. Mus. 52 8. 544 ff 
6) zo map’ Zus dıdygauue 2. 26 entsprechend der dinygap& Alexanders 

an die Eresier.
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Instanz erweist.‘) Die besondere schiedsrichterliche Entscheidung, 

die in einem von dem Könige bestimmten oder gutgeheißenen Ver- 

fahren einer befreundeten griechischen Stadt übertragen wird, ist 

deutlich von der obersten schiedsrichterlichen Gewalt des Königs 

unterschieden.?) Die gewöhnlichen Formen schiedsrichterlichen 

Verfahrens, die sonst für den selbständigen politischen Verkehr der 

griechischen Städte untereinander gelten, werden zur Anwendung 

gebracht, aber sie unterliegen jetzt der Bestätigung und obersten 

Entscheidung durch die königliche Gewalt. Indem der König An- 

tigonos in dem den Synoikismos von Lebedos und Teos be- 

treffenden Schreiben den Auftrag erteilt, neue Gesetze, die für die 
vereinigte Gemeinde von Teos und Lebedos gelten sollen, abzufassen, 

nimmt er sogar das Recht für sich in Anspruch, diejenigen, die 

nicht geeignete Gesetze in Vorschlag brächten, zu bestrafen.) 

Und wie die Abfassung neuer Gesetze auf die Verfügung des Königs 

hin erfolgen soll, so soll auch die provisorische Einführung der 

Gesetze von Teos in die vereinigte Gemeinde auf Grund der Be- 

stätigung des Königs vor sich gehen.) So sehen wir, daß neben 

und über dem Nomos als der Grundlage des Verfassungslebens der 

griechischen Städte die teils auslegende, teils frei verfügende Ver- 

‘ ordnungsgewalt des Königs eine immer größere Bedeutung gewinnt. 

Die königliche Herrschaft übt gegenüber den griechischen Städten 

eine oberste Kontrolle ihrer Verwaltung und auch ihres Ver- 

fassungslebens aus. 

Sehr charakteristisch ist weiter für die oberherrliche Stellung 

des Königtums gegenüber den griechischen Städten der Anspruch, 

den Antigonos in seinem Schreiben an die Gemeinden Teos und 

Lebedos erhebt°), die Zufuhr von Getreide in die griechischen 
Städte und die Aufspeicherung größerer Getreidevorräte in diesen 

der königlichen Gewalt vorzubehalten; nur in besonderem Falle ge- 

1) Dies würde in noch höherem Maße der Fall sein, wenn U. Koehlers 

Ansicht, daß Antigonos überhaupt für die Städte des «0:09 ’Ihvo» insgesamt 

gewisse Normen der Jurisdiktion aufgestellt hätte, sich als eine richtige oder 

wenigstens wahrscheinliche bestätigen sollte. 

2) 2. 24 ff; vgl. auch Z. 52f. Ganz ähnlich ist in einer Inschrift von 

Kyme 0.G. J. 7 = Michel 510 von einem auf Verfügung des Antigonos aus 

Magnesia herbeigerufenen Gerichtshof, der die kymaeischen Rechtshändel ge- 

schlichtet hat, die Rede. 

3) 2. 53 ff. 4) 2. 56 F. 5) zZ. Sifk.
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stattet er den Gemeinden die Verwendung einer bestimmten Geld- 
summe, um sich mit dem nötigen Getreide zu versorgen. U. Koehler 
hat den diesem Anspruch zugrunde liegenden Gedanken sehr glück- 
lich formuliert, wenn er sagt: „Antigonos scheint das Recht, den 
überseeischen Getreideimport der griechischen Gemeinden zu kon- 
trollieren, als Territorialherr in Auspruch genommen zu haben.“!) 
Der territoriale Zusammenschluß größerer Gebiete zu einem zu- 
sammenhängenden politischen Ganzen ist einer der wesentlichsten 
und historisch wirksamsten Faktoren in der Ausgestaltung der 
hellenistischen Monarchien; er bildet eine der wichtigsten Grund- 
lagen für die Geltendmachung ausgedehnter Hoheitsrechte seitens 
des hellenistischen Königtums.?) 

So tritt uns bereits in dem ersten Entwicklungsstadium des neuen 
Königtums der Diadochen und unter Formen, die scheinbar der 
griechischen Gemeindefreiheit weiten Spielraum gewähren, das über- 
legene Recht dieser Herrschergewalt deutlich entgegen. Es ist be- - 
greiflich, daß in der weiteren Entwicklung jene königliche Macht- 
vollkommenheit sich immer mehr befestigt und ausgestaltet. Die 
oberste schiedsrichterliche Gewalt gegenüber den griechischen 
Städten, kraft deren die hellenistischen Herrscher die richterliche 
Entscheidung entweder vor ihr eigenes Forum ziehen oder diese 
einem von ihnen ernannten oder bestätigten Schiedsgerichtshof — 
einer Gemeinde oder einem einzelnen — übertragen, läßt sich durch 
eine Reihe von inschriftlichen Belegen nachweisen.?) 

1) a. 0.8.18. Es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß dieses Urteil 
Koehlers sich nicht vereinigen läßt mit seiner allgemeinen Auffassung von dem 
Verhältnis des Antigonos zu den griechischen Städten, 

2) Eine Analogie dürften wir wohl auch hier schon in dem attischen 
Reiche des 5. Jahrhunderts wenigstens insofern finden, als dieses den An- 
spruch einer zusammenhängenden Herrschafts- und Machtspbäre und eines 
darauf beruhenden Hoheitsrechtes wenigstens für das Gebiet der See erhob 
und so in gewisser Hinsicht die Theorie vom mare clausum bereits vorweg- 
nahm (Thuk. V 47,5. 56, 2). . 

3) So wird in einem Dekret von Kalymnos (Michel 417) von einem richter- 
lichen Verfahren, das durch einen Gerichtshof von Jasos dem Diagramma des 
Königs entsprechend (welches Königs, wissen wir nicht) ausgeübt wird, be- 
richtet, und analog ist die richterliche Tätigkeit, die in Bargylia seitens eines 
Teiers nach dem Befehl des Königs Antiochos Soter erfolgt (Michel 457), wie 
auch die eines Prienensers in einer unbekannten Stadt auf Befehl des Königs 
Antiochos (Theos?), Inschr. v. Priene 24, Ebenso ist die Anordnung schieds-
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In solchen besonders stark ausgebildeten Abhängigkeitsverhält- 
nissen, wie dem des Bundes der Inselgriechen der ptolemaeeischen 

Herrschaft gegenüber, finden wir das Recht des Königtums in seiner 
höchsten Steigerung. Hier nimmt die ptolemaeische Monarchie 

anscheinend unmittelbar eine oberste richterliche Gewalt dergestalt 

in Anspruch, daß das königliche Gericht in bestimmten Fällen eine 
Appellationsinstanz bildet!) — ein Verhältnis, zu dem wir wieder 

unmittelbare Analogien im attischen Reiche des 5. Jahrhunderts 

antreffen. Und wie uns in den Städten des attischen Reiches ein 

von Athen ausgesandter Beamter (&ey»v), der die Zivilverwaltung 

in diesen Städten kontrolliert, begegnet, so wird auch im ptole- 

maeischen Machtbezirk das Amt eines Epistates, der eine oberste 
Kontrollgewalt in griechischen Städten im Namen des Königs aus- 

übt, erwähnt.?) 
Sehr unzulänglich unterrichtet sind wir über die finanziellen 

Leistungen, die von den Städten für die Aufgaben der könig- 

lichen Reichsverwaltung und die militärischen Unternehmungen der 

Könige aufzubringen waren. Indessen fehlt es nicht ganz an in- 

schriftlichen Zeugnissen, die es wahrscheinlich machen, daß von 

Anfang an die königliche Gewalt gegenüber den in ihrer Herr- 

schaftssphäre gelegenen griechischen Städten das Recht der Be- 

steuerung, namentlich für Kriegszwecke, beziehungsweise auch der 

zichterlichen Verfahrens seitens der Ptolemaeer in den ibrem Einfluß unter- 

stehenden griechischen Städten zu beurteilen; vgl. die Inschrift von Kos 

0.G.J. 43, weiter noch das Inschriftfragment von Karthaia (B. C. H. 1906 
S. 93) und die ganz fragmentarisch erhaltene Inschrift von Jos J. G. XII 5 

nr. 7. Ein oberstes schiedsrichterliches Verfahren dürfen wir wohl auch in 
dem Schreiben des Königs Antigonos (wohl Doson) an die Gemeinde Minoa 
auf Amorgos (Michel 382 =J.G. XIL 7 nr. 221; vgl. Rev. de phil. XXVI 305f.) 
erblicken, und ein gleiches Verbältnis der königlichen Gewalt zu der Ge- 

meinde von Syros ergibt sich aus der von Delamarre, Rev. de phil. XXVI 

310f. besprochenen Inschrift. 

1) 0.6.9. 41. Vgl. jetzt auch die Inschrift von Karthaia B. C.H. XXX 

1906 8. 93 ff. Eine auf der Verordnungsgewalt des Königs beruhende Exe- 
kution tritt uns in den Maßregeln des von Ptolemaeos II. beauftragten sido- 

nischen Königs Philokles gegenüber dem xomwdv r&v vnciwrör in der An- 

gelegenheit der delischen Tempelschuld entgegen (Michel 387). 

2) Inschrift von Thera O. G. J. 44 = J.G. X 3 ur. 320 (auf die Analogie 

zu dem attischen Reiche weist auch Dittenberger adn. 3 hin). Vgl. jetzt 

auch die Inschrift von Karthaia B. 0. H. XXX 96 ff.
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Forderung von militärischen Kontingenten in Anspruch genommen 
hat. Allerdings sind die Bürger der Städte, wie wir schon her- 
vorgehoben haben, nicht unmittelbar dem Könige gegenüber steuer- 
pflichtig wie die eigentlichen Untertanen, die einen auf dem ein- 
zelnen, seinem Grundstück oder seiner Person an sich lastenden 
Tribut (96909) zu entrichten haben. Aber die Abgaben (ovv- 
raceıg), für die die Städte als solche aufzukommen haben, werden 
diesen ausschließlich durch die königliche Gewalt auferlegt; von 
einer Mitwirkung der Städte selbst ist nicht die Rede, auch da 
nicht, wo uns föderative Vereinigungen dieser Städte und deren 
Vertretung durch Synedroi entgegentreten. Die Abgaben werden 
Ja auch nicht für die Zwecke der Vereinigungen selbst!) sondern 
für die des Reiches, das über diesen Vereinigungen steht, erhoben. 2) 
Schon unter Alexander hat eine derartige Besteuerung der griechi- 
schen Städte Kleinasiens bestanden), und Antipatros hat als Reichs- 
verweser solche Abgaben erhoben.t) Ebenso scheint Antigonos den 
griechischen Städten seines kleinasiatischen Machtgebietes Abgaben 
auferlegt zu haben.) Die nämliche Steuerpflicht der griechischen 
Städte im Bereiche der Inseln des aegaeischen Meeres ergibt sich 
aus einer berühmten Inschrift zu Ehren des Ptolemaeos Soter, wo- 
rin es diesem zum Verdienst angerechnet wird, daß er die Hellenen 
von den Abgaben (sispoout) entlastet habe.) Und den gleichen 
Schluß können wir aus den Abgaben, die König Antiochos (wahr- 
scheinlich Soter) zur Bekämpfung der Galater von den kleinasiati- 

1) Etwas anderes ist es natürlich mit den svvraäsg, die von den xorwd 
für ihre besonderen, namentlich sakralen Zwecke, vor allem für den Kult der 
Könige selbst, aufgebracht werden. 

2) Ob den xoıvd als solchen — in ihrer Gesamtheit — Abgaben auferlegt 
wurden oder, was wahrscheinlicher ist, nur den einzelnen den xoıvd ange- 
hörigen Städten, dies sicher zu entscheiden reicht das vorhandene Material 
wohl nicht aus. 

3) Dies ergibt sich aus dem Reskript Alexanders an Priene 0.G@. 7. 1. 
4) 0.G.J. 4 = Michel 363 Z. 10 ff. 
5) Wenn Antigonos in seinem Schreiben an die Skepsier (0. G. J. 5) sein 

Streben, die Skepsier und die übrigen Bundesgenossen von den Kriegsdiensten 
und den finanziellen Aufwendungen (damevijuare) zu entlasten, hervorhebt, so 
kann mit diesen Anforderungen kaum etwas anders gemeint sein als Ab- 
gaben, die er den griechischen „bundesgenössischen“ Städten auferlegt hatte 
(Z. 43f.). 

6) Inschrift von Amorgos (Syll.? 202) Z. 16.
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schen griechischen Städten erhebt"), ziehen. Ebenso lernen wir 

eine Abgabenpflicht griechischer Städte gegenüber der ptolemae- 

ischen Monarchie’) und später auch der Inselgriechen dem make- 

donischen Königtum der Antigoniden gegenüber?) kennen. 

Die größte Bedeutung haben die griechischen Städte ia Seleukiden- 

reich. Die seleukidische Monarchie hat wohl wie keine andere der 

hellenistischen Periode versueht, die Formen städtischen politischen 

Lebens, wie sie sich auf griechischem Boden entwickelt hatten, 

unmittelbar den Aufgaben der Reichspolitik und Reichsverwaltung 

anzupassen und dienstbar zu machen. Wenn die Seleukiden über- 

haupt bei den Bestrebungen ihrer Verschmelzungspolitik dem 

Griechentum, insbesondere dem griechischen Kulturelement, durch- 

aus die führende Rolle zudachten, so mußte das griechische Städte- 

wesen für sie von entscheidender Wichtigkeit sein. Die griechi- 

schen Städte im Seleukidenreiche stehen von Anfang an — wenigstens 

soweit sie dem eigentlichen Reichsverband angehören — in besonderer 

Abhängigkeit vom Königtum, da sie zum größten Teile von den 

Herrschern selbst gegründet worden sind. Sie scheinen nun auch 

in besonders organischer Weise dem Zusammenhange der Reichs- 

organisation eingegliedert gewesen zu sein.*) Die Inschriften von 

Magnesia machen uns das Verhältnis der seleukidischen Städte zum 

König vornehmlich deutlich. Wir dürfen auf Grund dieser In- 

schriften vermuten, daß bestimmte Gruppen der Städte zu größeren 

Verwaltungsgebieten zusammengefaßt waren°), die vermutlich im 

1) 0.6.9. 223 2. 28 f. 
2) Vgl. die Inschrift von Karthaia J. G. XII 5 nr. 533. 
3) Die finanziellen Aufwendungen, die seitens des Volkes von Kos für 

militärische Unternehmungen des Königs Antigonos aufgebracht werden 

(vgl. die von Delamarre, Rev. de phil. XXVI 314 f. besprochene Inschrift) 

dürften wohl aus bestimmten Verpflichtungen, die das damalige Abhängig- 

keitsverhältnis der Inselgriechen zum makedonischen Königtum ihnen auf- 

erlegte, herzuleiten sein. 
4) Auch die Münzen bestätigen dies, wenigstens für die frühere Zeit. Eine 

autonomere Stellung der Städte ergibt sich aus ihnen erst etwa seit der Mitte 

des 2. Jahrhunderts. Ein genaueres Eingehen hierauf muß der späteren Dar- 

stellung vorbehalten bleiben. 
5) Eine solche organische Zusammenfassung der einem bestimmten Ge- 

biete angehörigen Städte, nicht bloß die zufällige Gemeinsamkeit bestimmter 

politischer Beschlüsse scheinen die Gruppen Inschr. v. Magnesia 61 = 0.6. 

J. 233 (Inschrift von Antiocheia in Persis; nur die Nennung dieser Stadt
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wesentlichen mit den Provinzen zusammengefallen sein werden, 
und daß sie der Aufsicht besonderer, diesen Verwaltungsgebieten vor- 
gesetzter Beamten, in der Regel wohl der an der Spitze wenigstens 
der größeren Provinzen stehenden, unterstellt waren.) 

Indessen selbst für die der seleukidischen Reichsorganisation an- 
gehörenden Städte muß daran festgehalten werden, was im allge- 
meinen für die griechischen Städte im Verhältnis zu den großen 
Reichen gilt, daß die griechische Polis auch in diesem Verhältnis 
der Abhängigkeit immer in gewissem Sinne ein Staat bleibt oder 
wenigstens beansprucht, dies zu sein. Die Organe städtischer Ver- 
waltung und ihre Beschlüsse haben zugleich die Formen schein- 
barer staatlicher Selbständigkeit. Es ist für die staatliche Ent- 
wicklung des Altertums ein Verhängnis geworden ‚daß von der 
städtischen Verfassung und Verwaltung zu der Reichsverfassung 
und Reichsverwaltung nicht eine wirkliche Fortbildung stattgefunden 
hat. Der Widerspruch zwischen der ursprünglichen staatlichen 
Selbständigkeit, die die Voraussetzung für den Bestand der Formen 
der städtischen Verfassung bildet, und der tatsächlichen Abhängig- 
keit von monarchischer Reichsgewalt führt dazu, daß jene Formen 
vielfach ein politisches Scheiuleben repräsentieren, statt daß das 
politische Leben der Städte in organischer Weise an dem Gesamt- 
leben des Reiches beteiligt und seinen umfassenderen Zwecken 
dienstbar gemacht worden_ wäre. Zwar greift die monarchische 
Reichsverwaltung in das politische Leben der einzelnen Städte 
durch Verfügungen und zum Teil auch durch bestimmte Organe 
ein, aber dieses Eingreifen trägt doch vielfach mehr einen irregulären 
Charakter der Kontrolle, wie es im wesentlichen auch im atheni- 
schen Reiche gegenüber den untertänigen Städten der Fall gewesen 

selbst bereitet gewisse Schwierigkeiten) und Inschr. v. Magnesia 59 (Laodikeia, 
wohl am Lykos; auf das besondere Verhältnis, in dem diese Stadt zu den 
Seleukiden stand, weisen die hier gefeierten Antiocheia, Michel 543, hin) 
anzudeuten. 

1) Daß die Tätigkeit bestimmter höherer Beamter (Emi Tüv neayudıav re- 
tayu£voı) in organischer Beziehung zu bestimmten Städtegruppen als ihren 
Verwaltungsbezirken stand, darauf deutet der Wortlaut der Inschrift 0.6.7. 
231 = Inschr. v. Magnesia 18: yeygdpausv O8 zul zois &ml tüv menyudtov 
Terayuevorg, Önag xal wi wöhsıg Gnokoddag Öfkavını Z. 25H. hin. — Ähnlich 
scheint die Auffassung Dittenbergers zu sein; vgl. seine Bemerkung zu 
0.6. J. 294, 8.
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war, und führt jedenfalls nicht zu einer wirklichen inneren Ver- 

schmelzung der besonderen Aufgaben des politischen Lebens der 

Stadt mit denen des Reiches. 
Es fehlt auch in der hellenistischen Zeit durchaus nicht völlig 

an den zusammenfassenden politischen Kräften des Griechentums, 

ja an einer wirklichen Fortentwicklung der bisher vorherrschenden 
Formen politischen Lebens zu höchst bedeutsamen neuen Gestal- 

tungen, an erfolgreichen Versuchen, die Freiheit politischer Selbst- 
bestimmung mit der Einheit umfassenderer staatlicher Bildungen 

zu vereinigen. Die spätere Darstellung wird diese Bestrebungen und 

Neuschöpfungen zu betrachten und zugleich zu prüfen haben, ob 
sie eine dauernde Stärkung politischer Selbständigkeit des Griechen- 
tums haben begründen können. Unsere gegenwärtige Betrachtung 

muß zu dem Ergebnis gelangen, daß in dem weiten Bereiche helle- 

nistischer Monarchien, in der Sphäre eigentlichen Großmachtlebens 

der damaligen Zeit die Polis nicht mehr eine selbständige Macht 

ist und daß sie nicht mehr die eigentlich schöpferische Potenz der 

allgemeinen Entwicklung darstellt. Der Anspruch der Vergangen- 

heit wirkt in ihrem gegenwärtigen Leben und in den Formen ihres 

Daseins fort. Aber sie vermag das reiche Erbe der Vergangen- 

heit nicht fruchtbringend weiter zu entfalten und eine den großen 
Aufgaben, die gerade durch die Verbreitung der griechischen 

Kultur in der Welt gestellt werden, entsprechende Umbildung 

ihrer Organisation und ihres politischen Lebens zu gewinnen. So 
muß sie die Führung in der Gestaltung der damaligen Welt der 

Monarchie überlassen.



Viertes Kapitel. 

Die Monarchie und die Gesellschaft. 

Der Trieb nach Assoziation wurzelt tief im griechischen Wesen. 
Zur Zeit als die Polis noch in der vollen Kraft ihres Eigenlebens 
stand, war er in die von der staatlichen Gemeinschaft vorgeschriebenen 
Formen gebannt, auf einen bestimmten Kreis, der durch die Grenzen 
des heimischen Staatswesens bedingt war, beschränkt. Jetzt, wo 
das Individuum immer mehr aus dieser Beschränkung heraustritt 
und nicht mehr in gleichem Maße wie früher an die Allgewalt einer das 
gesamte Leben der Bürger beherrschenden gemeinschaftlichen Ordnung 
gebunden ist, bildet es sich einen eigenen und besonderen Lebens- 
kreis durch Verbindung mit anderen, gleiche Lebensziele verfolgen- 
den und gleichen Beschäftigungen nachgehenden Individuen. Die 
mannigfaltigere Zusammensetzung der Bevölkerung unter dem Ein- 
flusse eines umfassenden wirtschaftlichen Verkehrs und der großen 
politischen Bildungen der- hellenistischen Monarchien, die stärkere 
Geltendmachung des persönlichen Interesses, das immer entschiedener 
seinen eigenen Weg in der besonderen Gestaltung des Lebens ein- 
schlagen kann, die technische Ausbildung, die zur Entstehung be- 
stimmter Berufsklassen führt, — alle diese Momente wirken zu- 
sammen, die bunte Welt griechischen Vereinslebens hervorzubringen, 
die für die Tendenzen hellenistischer Kultur charakteristisch ist. 

An die Stelle der durch den Staat bedingten und vermittelten 
Organisation tritt in zunehmendem Umfange eine rein gesell- 
schaftliche, die die Interessen und Bestrebungen der Individuen 
als solcher zum Ausdruck und zur Geltung bringt. Auch im staat- 
lichen Leben unserer Epoche sehen wir neue Organisationen, die 
auf der Basis freiwilligen Zusammenschlusses und gegenseitiger 
Verträge erfolgen und der Herstellung umfassender staatlicher Ver- 
bände dienen. In der föderativen Form des politischen Lebens, 
dem Kowvöv, findet so eine eigentümliche Fortbildung der Polis 
statt, und neben die dauernden Vereinigungen ‘treten die zu be-
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sonderen Zwecken namentlich des wirtschaftlichen Verkehrs ge- 

schlossenen Verbindungen. Es ist ein Zug in dem Gesamtcharakter 

unserer Periode, der ein bemerkenswertes Gegenbild abgibt zu dem 

sonst in ihrer allgemeinen Kultur wie auch im staatlichen Leben 
vorherrschenden Individualismus. Diesen Versuchen, auf staatlichem 

Gebiete die in der Polis gegebenen Schranken einzelstaatlicher 
Bildungen zu überwinden, wird die spätere Darstellung noch nach- 

zugehen haben. Hier beschäftigen uns nur die gesellschaftlichen 

Gestaltungen, die zum Teil geradezu das Leben der Polis dem 

einzelnen ersetzen sollen. 
In anderem Zusammenhange haben wir bereits die gesellschafts- 

bildende Kraft des technischen Prinzipes hellenistischer Kultur 

kennen gelerut, den Einfluß, den die Arbeitsteilung und die dadurch 

bedingte berufliche Gliederung auf die Organisation des gesell- 

schaftlieben Lebens ausgeübt haben, hervorgehoben. Die gesell- 
schaftlichen Klassen, die so entstehen, bedürfen zum Teil gar nicht 

der besonderen Vereinigungen der ihnen angehörigen Individuen. 
Die gemeinsamen beruflichen Interessen, die gleichen Lebensgewohn- 

heiten und das gleiche Standesbewußtsein verbinden die Genossen 

eines Berufes untereinander, heben und sondern sie ab von denen, 

die mit anderen Beschäftigungen zugleich andere Lebenszwecke 
verfolgen. In weitem Umfange aber erfolgt nun auch der be- 

sondere Zusammenschluß der durch gleiche berufliche Tätigkeit Ver- 

bundenen in Vereinen, die in ihrer Zusammensetzung sich vielfach 
von den Voraussetzungen eigentlich politischer Zusammengehörig- 

keit emanzipieren und in ihrer Betätigung sich zum Teil weit über 
die Grenzen der einzelnen Staaten hinaus erstrecken. In dieser 

Beziehung bietet die Genossenschaft der dionysischen Künstler, 

deren wichtigsten Sitz in unserer Periode Teos bildet, ein beson- 

deres Interesse. Fast wie ein förmlicher Staat, durch eigene Ge- 

sandte vertreten, tritt diese Vereinigung auf, beschließt sich an der 
großen Festfeier für Artemis Leukophryene in Magnesia zu be- 

teiligen und führt die Verhandlungen mit Magnesia wie ein selbst- 
ständiges Staatwesen‘). 

Wenn die Polis bei den neuen gesellschaftlichen Formen der 

beruflichen Organisation und Vereinsbildung im wesentlichen keine 

1) Vgl. Inschr. v. Magnesia 54, 89.
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aktive Rolle spielt, so ist der Einfluß, den die Monarchie darauf 
ausübt, ein um so bedeutenderer. Wir haben es hier mit einer 
der mächtigsten und tiefgreifendsten Wirkungen zu tun, die von 
der monarchischen Gestaltung des Lebens ausgegangen sind. Es 
handelt sich aber dabei zugleich um einen Vorgang, der in 
seiner Bedeutung sich weit über die engeren Grenzen der Vereins- 
organisation hinaus erstreckt. Das Königtum der hellenistischen 
Periode macht sich im umfassendsten Sinne, mittelbar wie un- 
mittelbar, zum Mittelpunkte der gesellschaftlichen Organi- 
sation. Soldatentum und Beamtentum finden die Vertretung 
ihrer besonderen Interessen und die Legitimierung ihrer Stellung 
am Hofe und bei der Person des Königs. Das Titelwesen, wie es 
sich in späterer Zeit vornehmlich im Ptolemaeerreiche ausbildet, 
wit raffinierter Unterscheidung der verschiedenen Rangklassen, 
ist, wenn es auch besonderen geschichtlichen Verhältnissen seine 
Entstehung verdanken und vielleicht zum Teil an orientalisches 
Vorbild angelehnt sein mag, jedenfalls doch charakteristisch für die 
Tendenz, die Obliegenheiten politischer und militärischer Verwaltung 
zur Grundlage und zugleich zu einer Domäne bestimmter gesell- 
schaftlicher Klassenbildung zu machen. Die gebildete Gesellschaft 
wird vorwiegend zugleich eine höfisch gebildete. Die Formen des 
Umganges und gesellschaftlicher Sitte, die an den- Höfen herrschen, 
werden maßgebend für die weiteren Kreise der Gebildeten. Der 
Prunk der Hofhaltung und die künstlerische Ausstattung der 
Paläste werden von den privaten Haushaltungen wenigstens der 
Reichen und Vornehmen nachgeahmt. Wenn die Kunst jetzt nicht 
mehr in dem Maße wie früher von den Aufgaben und Aufwendungen 
des öffentlichen Lebens beherrscht wird sondern in weitem Umfange 
vor allem den Bedürfnissen privaten Lebens dient, so hat neben 
der inneren Umwandlung, die in der Richtung der künstlerischen 
Produktion und im Geschmack des Publikums eingetreten ist, das 
Vorbild der Ausschmückung der königlichen Paläste mit Kunst- 
werken gewiß nicht unwesentlich hierzu beigetragen. 

Wie die Kunst selbst in hervorragendem Maße den Interessen 
und Bestrebungen des Königtums dienstbar wird, so werden auch 
die Künstler in den äußeren Bedingungen ihres Lebens wie in der 
Richtung ihrer Tätigkeit an die Königshöfe gebunden. Die Auf- 
träge, die ihnen hier zugewandt werden, bringen ihnen den größten
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Gewinn, die Gunst der Könige sorgt für die Verbreitung ihres 

Ruhmes. Wir sind vornehmlich über das Verhältnis, in dem die 

Schauspielervereinigungen zu den Diadochenherrschaften stehen, 

genauer unterrichtet. Bereits am Hofe Alexanders spielten die 
Schauspieler und Musiker eine große Rolle. In der hellenistischen 

Zeit treten dann die dionysischen Künstlervereine zum Teil in 

besonders enge Beziehungen zum Königtum, die auch in einer 
sakralen Verehrung des Königs und seines Hauses ihren Ausdruck 

finden. Am bekanntesten ist das Verhältnis der dionysischen Künstler- 

genossenschaft von Teos zu den Attaliden geworden‘); aus ihrem, 

Kreise hat sich sogar ein besonderer Verein. der Attalisten ab- 
gezweigt.”) Aber auch in Aegypten lernen wir bereits unter Phila- 
delphos ähnliche Beziehungen der dionysischen Künstler zur Person 

des Herrschers und zum Herrscherhause kennen.) In beiden Fällen 

ist zugleich das Verhältnis der Dynastien, der attalidischen wie der 

ptolemaeischen, zum göttlichen Patron der Künstlergenossenschaften, 
Dionysos, von Bedeutung. 

In ähnlicher Abhängigkeit wie die Kunst steht die gelehrte Wissen- 

schaft von den königlichen Höfen. Die Gelehrten finden hier nicht 

nur große Aufgaben ihrer wissenschaftlichen Arbeit in den um- 

fassenden wissenschaftlichen Sammlungen, die durch die Auf- 
wendungen der Könige begründet werden, sondern sie erhalten zu- 

gleich die Gestaltung und Sicherung ihrer Lebensstellung am Hofe 

des Herrschers.*) In einer durch die Freigebigkeit des König- 

tums ausgestatteten äußeren Gemeinschaft des Lebens ihrer wissen- 

schaftlichen Beschäftigung nachgehend, wieim Museion zu Alexandreia, 

zum Teil auch der Erfüllung bestimmter wissenschaftlicher Ver- 
waltungsaufgaben, z. B. als Vorstände der großen Bibliotheken, 
dienend oder endlich in besonderen Dotationen für irgendwelche 

wissenschaftliche Tätigkeit empfangen die Gelehrten von den Herr- 

schern die Mittel für ihren Lebensunterhalt.) 
Auch die gewerblichen Berufsvereine endlich sehen wir in be- 

sonderen Abhängigkeitsbeziehungen zum königlichen Hause; ja, sie 

1) Vgl. Strabo XIV 643. C. J. G. 3067. Die wichtigsten Urkunden sind 
Michel 1015—1016 abgedruckt. Vgl. vor allem v. Prott, Ath. Mittlg. XXVII. 

2) Vgl. 0. 6. }. 326. 
3) Vgl.0.G.J.50,51. Michel 1018, 1017. 

4) Vgl. auch oben 8. 183f. 5) Vgl. Ath. XI 494° XII 552°. 
Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL. 1. 24
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suchen gerade die Zwecke ihrer Vereinigungen in möglichster 
Pfiege der Beziehungen zum Könige und der Dynastie zu fördern. Y 

Für alle diese einzelnen Berufsverbände und gesellschaftlichen 
Gruppen ist das Königtum nicht bloß die ihr besonderes Dasein 
in seinen eigentümlichen Interessen und Zwecken schützende und 
fördernde Gewalt, sondern es vertritt für sie zugleich den großen 
und allgemeinen Zusammenhang staatlichen und gesellschaftlichen 
Lebens, in den jene einzelnen Gruppen mit ihren besonderen Lebens- 
zwecken und Lebensinhalten eingefügt sind, ohne den ihre Existenz 
nicht gedacht werden kann. 

Am kräftigsten und erfolgreichsten ist die eigenartige monar- 
chische Politik, die den eigenen Zwecken des Königtums die neue 
gesellschaftliche Organisation dienstbar gemacht und sich in den 
‚verschiedenen Gesellschaftsgruppen ein System von Abhängigkeits- 
beziehungen geschaffen hat, von den Ptolemaeern durchgeführt 
worden. Wenn uns in Alexandreia bei der starken Konzentration 
des gesamten Kulturlebens in der ptolemaeischen Welthauptstadt 
der Einfluß, den der Königshof auf die großen Richtungen geistiger 
Kultur in Kunst und Wissenschaft, Geschmack und gesellschaft- 
licher Sitte ausübt, vornehmlich deutlich entgegentritt, so finden 
wir auch in den sonstigen Beziehungen des Lebens die Abhängig- 
keit der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen von dem Herrscher- 
hause wahrnehmbar. Ein charakteristisches Beispiel gewerblichen 
Vereinslebens, das eben doch gewiß nur ein Beispiel für viele 
andere analoge Verhältnisse ist, haben wir bereits angeführt. Be- 
zeichnend ist weiter auch, daß wir auf der Insel. Thera, die lange 
Zeit in unbedingter Abhängigkeit von der Ptolemaeerherrschaft stand, 
drei Genossenschaften oder Vereine finden, die durch besondere 
Beziehungen mit dem ptolemaeischen Königshause verbunden sind 
und zum Teil zugleich den Kult der Gottheiten, die der Dynastie 

1) Vgl. das oben S. 185 bereits erwähnte Dekret einer aegyptischen Müller- 
innung 0.6.J. 729. Es ist charakteristisch, daß die einzige uns bekannte 
Lebensäußerung dieser gewiß an sich für die Nachwelt sehr gleichgültigen 
Innung eine Widmung für das Königshaus enthält. Auch für Handelsgilden 
scheinen zum Teil die Beziehungen zum königlichen Hause großen Wert 
gehabt zu haben, wie wir aus dem Dekret der Rheder und Spediteure in 
Laodikeia aus der Zeit des Seleukos IV. Philopator (0.6. J. 247; vgl. die 
Gilde der Spediteure in Alexandreia 0. 6. J. 140 — Strack, Dynastie der 
Ptolemaeer 118. 115) schließen können.
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vorzüglich nahe stehen, der ägyptischen Götter und des Dionysos, 
pflegen, die Basilisten‘), die Bakchisten?) und endlich einen gym- 
nastischen Verein (4Asıpdusvor).?) Vor allem sind es auch mili- 
tärische Abteilungen, Garnisonen des ptolemaeischen Reiches, die, 
wenigstens in späterer Zeit, besondere religiöse Vereinigungen zum 
Kulte des Königshauses bilden.) 

So sehen wir in den verschiedensten Richtungen die Monarchie 
eine starke Einwirkung auf die gesellschaftliche Klassenbildung 
ausüben. Wenn das Königtum auf der einen Seite alle staatliche 
Macht in sich konzentriert und auch die Gesamtkultur des unter 
seiner Herrschaft stehenden Reiches nicht unwesentlich beeinflußt, 
so verstärkt es auf der anderen Seite und begünstigt geradezu jene 
Teilung des Lebens, die wir früher als einen charakteristischen 
Zug der neuen gesellschaftlichen Organisation kennen lernten. Die 
einzelnen Lebenskreise, die sich in Kunst und Wissenschaft, Heer- 
wesen und staatlicher Verwaltung, Gewerbe und Handel gestalten, 
stehen in besonderen Abhängigkeitsbeziehungen zu dem Königtum, 
bei dem sie eine Stärkung und Förderung ihrer beruflichen Zwecke 
und ihrer gesellschaftlichen Stellung finden. Gerade die Ptolemaeer 
haben in dieser Hinsicht die Politik des divide et impera meister- 
lich zu üben verstanden. 

So durchdringen monarchische Lebensbeziehungen in eigentüm- 
licher Weise und in weitem Umfange das gesellschaftliche Leben, 
so entsteht eine von diesen monarchischen Beziehungen aus orga- 
nisierte Gesellschaft, deren eigenartiges Bild uns in ihrer vollen 
Ausgestaltung in der römischen Kaiserzeit am deutlichsten und 
bezeichnendsten entgegentritt. 

1) J. G. XII 3 or. 443; nach der Ansicht des Herausgebers aus der ersten 
Hälfte des 3. Jahrhunderts. Die Basilisten werden auch in einer späteren 
Inschrift O0. G. J. 130 erwähnt. 

2) 0.6.9. 735—= Hiller v. Gärtringen, Thera ITS. 112. 
3) J. 6. XII 3 or. 331 — Michel 1002. 
4) Vgl. z.B. 0.6. J. 111. 114. 130; vgl. auch Strack, Z. f. neutest. 

Wissensch. IV 216. Die landsmannschaftlichen Vereinigungen der späteren 
Zeit scheinen im wesentlichen auf die Insel Kypros beschränkt gewesen zu 
sein; vgl. Meyer, Heerw. d. Ptolemaeer S. 93 £.



Beilage 1. 

Die ursprüngliche Begründung der Humanitätsidee in der 

griechischen Philosophie. 

(Vgl. 8. 183.) 

Die Darstellung, die ich im Kapitel über die hellenistische 

Philosophie von dem Hervorwachsen der Humanitätsidee aus dem 

Zusammenhange der stoischen Gedankenwelt gegeben habe, hat 
einen Begriff der Humanität zur Voraussetzung, der sich auf die 

innere Zusammengehörigkeit des Menschengeschlechtes und die 

dadurch bedingten Beziehungen der Menschen zueinander gründet. 

Es kam mir darauf an, den grundlegenden Gedanken selbst in 

seiner die Entwickelung der antiken Anschauung bestimmenden 

und beherrschenden Bedeutung hervorzuheben. Allerdings fehlt 
für diesen Begriff ein entsprechendes, die Anschauung einheitlich 
zusammenfassendes Wort, und es ist kein Zweifel, daß die unge- 

schichtlich-rationalistische Auffassung der älteren Stoa und die 

einseitige Betonung des Ideals des Weisen es ihr erschwerten, den 

Humanitätsbegriff — im Sinne einer die Vielseitigkeit menschlichen 

Wesens anerkennenden und ausprägenden Verbindung der Menschen 
untereinander — zu voller Geltung zu bringen. Aber dies darf 

uns nicht hindern, anzuerkennen, das die Tugenden der gıAavdow- 
zie als einer der einheitlichen Menschheit als solcher zugewandten 
Gesinnung!) und der Erfüllung des eigentümlich menschlichen 

1) Über das Verhältnis des Begriffes der pAasseonix in der späteren 

Stoa zum kynischen Begriffe dieser Tugend vgl. meine Bemerkungen: „antike 
Idee der Oekumene“ 8. 31 Anm. 22. Dadurch, daß der einzelne Mensch ver- 

möge seine Aoyını göcıs dem ganzen Menschengeschlechte verwandt ist, 
erhält eben die grAuvdgorie in der stoischen Lehre eine tiefere Begründung. 
Daß das Bewußtsein vom Zusammenhang des Begriffes der yılavdeoxi« mit 
dem Worte humanitas — obgleich er ja nur eine Seite des Begriffes der 
Humanität wiedergibt — auch im Altertum selbst lebendig gewesen ist, 
ergibt sich z. B. aus der von Reitzenstein (in der sogleich zu nennenden 
Schrift) angeführten Stelle des Gellius XII 17, 1.
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Berufes (r& dvdouzov oder dvdgwmırd zoısiv), die die ethische 

Anschauung der späteren Stoa, namentlich Epiktets und M. Aurels, 

beherrschen, durchaus in den Voraussetzungen der älteren stoischen 
Lehre begründet sind. Die Stellen, die ich S. 131ff. angeführt 
habe, beweisen dies zur Genüge. 

Reitzenstein hat in seiner feinsinnigen Rede über Werden 
und Wesen der Humanität im Altertum, Straßburg 1907, den Kreis, 

innerhalb dessen er die Entstehung und Ausbildung der Idee der 
Humanität ansetzt, anders gezogen. Er geht von dem Worte aus, 
das ja auf römischem Boden seinen Ursprung hat, und legt dar, 

wie die Idee der Humanität aus der inneren Fühlung hervorge- 
wachsen sei, die das griechische Denken in der Person des Pa- 
naetios mit dem namentlich durch den jüngeren Scipio vertretenen 

Kreise der römischen Aristokratie gewonnen habe. Erst die Ein- 

wirkung griechischen Geistes auf ein fremdes Volkstum, erst der 

Konflikt zweier Nationalitäten haben nach Reitzensteins Auffassung 
den Begriff und das Wort der Humanität geschaffen. In der 

Periode, die vom Zeitalter des jüngeren Scipio bis zu Ciceros 
Tode reicht, hat diese Idee der antiken Humanität danach ihre 

eigentliche Blütezeit gehabt. Reitzenstein hat unstreitig darin 

Recht, daß in diesem griechisch-römischen Kreise, der durch die 

Verbindung des Panaetios mit Scipio charakterisiert wird, der 
Begriff der Humanität zugleich mit dem Worte jene eigentümliche 

inhaltliche Ausprägung, wie sie uns besonders aus den Ciceroni- 

schen Schriften entgegentritt, erhalten, eine Fortbildung seiner 
ursprünglichen Bedeutung erfahren hat. 

An die Stelle des „einheitlich starren Idealbildes des Weisen“ 

ist der Begriff einer vielseitigeren Menschlichkeit getreten. Als 

Pflicht, die dem Menschen gesetzt ist, gilt jetzt das Ziel „im 

Rahmen der allgemeinen Menschennatur die eigene auszubilden“. 
Neben der allgemeinen „persona“ des Menschen, die auf seiner 
vernünftigen Beanlagung überhaupt beruht, steht die persona proprie 

singulis tributa (Cie. de off. I 107; vgl. namentlich noch I 110£, 
113—115, 119). 

Daß diese Humanitätsidee eine größere Verwandtschaft mit dem 

Ideal unseres Humanitätszeitalters (Reitzenstein 8. 17) hat als das 
ältere stoische Ideal, ist unbestreitbar; inwieweit sie doch auch 

von dem modernen Persönlichkeitsideal — vor allem in ihrer Be-
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gründung — sich unterscheidet, darauf genaner einzugehen, würde 
zu weit führen. Hier muß nur — nicht eigentlich im Gegensatz 
zu Reitzensteins höchst wertvollen Ausführungen, sondern bloß zur 
Einschränkung der Tragweite seiner Darstellung — hervorgehoben 
werden, daß es doch durchaus die Voraussetzungen der griechischen 
Philosophie (neben der älteren Stoa allerdings zugleich Platon 
und die peripatetische Ethik) sind, von denen aus auch die Aus- 
bildung der Humanitätsidee im Kreise des Panaetios und Scipios 
zu verstehen ist. Weiter hat ja auch Reitzenstein selbst darauf 
hingewiesen, wie das gebildete griechische Bewußtsein in der Zeit 
der neuen Komödie schon in manchen Beziehungen diesem Be- 
griffe der Humanität nahegekommen ist. Panaetios hat hier, wie 
auch sonst, das rigoristische Ideal der ursprünglichen Stoa durch 
die Rücksicht auf die Praxis des Lebens gemildert. Insbesondere 
ist es gewiß von’ großer Bedeutung gewesen, daß gerade Anschau- 
ungen und Lebenshaltung der römischen Aristokratie dem Haupte 
der mittleren Stoa einen vorzüglich günstigen Boden für die von 
ihm ersehnte Verschmelzung philosophischen Ideals mit der Wirk- 
lichkeit des Lebens darzubieten schienen. Unzweifelhaft hat 
hier die Theorie von der Wirklichkeit gelernt, den befruchtenden 
Einfluß der Praxis eines in sich selbst erstarkten Volkstums er- 
fahren. So bedeutsam nun aber auch die Ausbildung des Hu- 
manitätsbegriffes in der aristokratischen Atmosphäre des Seipionen- 
kreises gewesen ist, werden wir doch durchaus daran festhalten 
dürfen, daß die große Kulturidee der Humanität, insofern sie aus 
der Auffassung von einem einheitlichen, innerlich verbundenen 
Menschengeschlechte hervorgewachsen ist, dem griechischen Denken 
ihren Ursprung verdankt und ihre für die allgemeine Kulturent- 
wiekelung entscheidende Formulierung und Begründung in der 
stoischen Philosophie gefunden hat. 

Beilage II. 

Der hellenistische Herrscherkult. 

Eine wirklich geschichtliche Darstellung des hellenistischen 
Herrscherkultes zu geben, ist bei der Lückenhaftigkeit und Un- 
gleichmäßigkeit des auf uns gekommenen inschriftlichen Materials,
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wenigstens vorerst, nieht möglich. Wie auf anderen Gebieten der 

hellenistischen Forschung hat auch hier das ptolemaeische Ägypten 
durch die Reichhaltigkeit seiner Überlieferung einen starken Vorzug 

vor den übrigen hellenistischen Reichen, aber eben deshalb ist die 
Gefahr der Einseitigkeit für die aus den ägyptischen Verhält- 
nissen zu ziehenden Schlüsse eine besonders große. 

Wenn wir die neuere Forschung über den Herrscherkult be- 

trachten, so werden wir zwei entgegengesetzte Pole der Auffassung 

finden. Nach der einen Anschauung ist der Herrscherkult von 

unten her entstanden, d. h. durch die Initiative von einzelnen und 

Städten den Herrschern nahegebracht worden. Nach der anderen 

ist sein Ursprung von oben her erfolgt, mit anderen Worten: der 
Herrscherkult bildet ein wesentliches Element des helle- 

nistischen Herrschaftsbegriffes, er wurzelt in den neuen 

Ideen, die im hellenistischen Königtum zur Darstellung gelangen.!) 

Mit diesem Gegensatz der Anschauungen ‚verflicht sich noch eine 
weitere Fragestellung: Ist der Herrscherkult eine Erscheinung, die 

ohne weiteres aus den Voraussetzungen des bisherigen politischen 

und religiösen Lebens in Griechenland oder im Orient — oder in 

beiden — abzuleiten ist, oder bedeutet er eine Neubildung, die 

eben als solche den Stempel des Hellenistischen trägt? Man hat 

dem Problem dadurch eine größere Einfachheit zu geben versucht, . 
daß man das griechische und das orientalische Element des Königs- 

kultes — beide rein voneinander geschieden -— nebeneinander ge- 

stellt hat. Das griechische Element ist dann der von altersher 

bekannte, in bestimmten Formen ausgeprägte Heroenkult, das 

orientalische das Gottkönigtum.) „Die Verehrung des lebenden 

1) Diese Auffassung habe ich schon in meinen früheren Arbeiten über diesen 

Gegenstand vertreten. 
2) So spricht es z.B. sehr bestimmt aus Bousset, Rel. des Judent.° 

8.258: „Aus orientalischer Königsvergötterung und griechischer Heroenver- 

ehrung hat sich... der Glaube an den regierenden Herrscher, seine rettende, 

erlösende, Ordnung und Frieden schaffende Maclıt, seinen göttlichen Charakter 

entwickelt.“ Ähnlich Wendland, Soter (2. f. neutest. Wiss. V 1904 8. 358): 
„Die orientalische Gottkönigsidee und der griechische Heroenglaube sind die 

sich verbindenden Formen, in denen die hellenistische Welt den Eindruck 

der überragenden Größe des neuen weltgeschichtlichen Genius Alexander aus- 
drückt.“ (Weniger bestimmt in dem Werke über die hellenistisch-römische 
Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum u. Christentum 8. 73 £.)
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Herrschers,“ so sagt man, „ist in griechischer Religion aus- 
gesprochener Heroenkultus und aus dem Heroenkultus entstanden. 
Das Höchste, wozu man sich verstieg, war, den Verehrten zum 
ndgedgog und Gövvaog eines Gottes zu machen. Aber auch dann 
war er immer nur die Hypostase, das menschlich-heroische Abbild 
der Gottheit“) 

Das Verhältnis des Herrscherkultes zum Heroenkult werden wir 
noch weiter zu betrachten haben. Sehen wir zunächst, wie es mit 
dem orientalischen Gottkönigtum als Vorbild der hellenistischen 
Herrschervergötterung steht. Da muß es denn vor allem aus- 
gesprochen werden, daß eine unmittelbare Anknüpfung dieses helle- 
nistischen Königskultes an das orientalische Vorbild auf große 
Schwierigkeiten stößt. Ein wirkliches Gottkönigtum läßt sich 
— in denjenigen altorientalischen Gebieten, die überhaupt nur in 
Betracht kommen können — bisher bloß für das Pharaonen- 
land und das altbabylonische Königtum?°) nachweisen. Ein Ein- 
fluß dieser altbabylonischen Königsverehrung auf die Monarchie 
Alexanders und seiner Nachfolger muß natürlich als äußerst un- 
wahrscheinlich, wenn nicht als unmöglich, bezeichnet werden.?) 
Wenn in Babylon zur Zeit Alexanders eine Anküpfung für einen 

1) von Prott Ath. Mittlg. 27, 1902 8,176; vgl. auch schon Rh. Mus. 
Bd. 53. Ebenso im wesentlichen Kornemannn, Klio I und Schreiber, 
Studien über d. Bildnis Alexanders d. Gr. 

2} Über den göttlichen Charakter des altbabylonischen Königtums vgl. 
Radau, Early Babylonian History S. 307 ff,;, Brokelmann, Z. A. XVI; 
Zimmern, K.A.T.? S. 639 £.; Lehmann, Beitr. z. alt. Gesch. III S. 137, 4; 
Eilprecht, Ausgrab. im Bel-Tempel zu Nippur S. 71f. Es ist eine unstatt- 
hafte Verallgemeinerung, wenn Greßmann, Urspr. d. israel.-jüd. Eschatolog. 
3.285 sagt: „Die allgemeine religiöse Voraussetzung, unter der sich allein 
eine Gestalt wie der Gottkönig bilden konnte, ist die zwar nicht in Israel, 
wohl aber bei seinen Nachbarvölkern naehweisbare Königsvergötterung.“ 

3) Diese Schwierigkeit scheint allerdings für Winckler nicht zu bestehen, 
wie aus seiner Bemerkung, Altoriental. Geschichtsauffassung (Ex Öriente 
Lux II 2) 8. 59, 18 hervorgeht: „Es steht jetzt fest, ... daß die Vorsetzung des 
Gotteszeichens vor den Königsnamen wirklich die Vergöttlichung seines 
Trägers bedeutet, wie sie sich im Hellenismus erhalten hat.“ Wenn Winckler 
im allgemeinen den Gegnern seiner Auffassung Mangel an Kenntnis des 
babylonischen Tatsachenmaterials vorwirft (vgl. „der alte Orient u. die Ge- 
schichtsforschung“), so ignoriert er selbst völlig die aus der Entwicklung der 
hellenischen Kultur und hellenischen Vorstellungen gewonnenen oder zu ge- 
winnenden Erkenntnisse.
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göttlichen Kult des Königs vorhanden gewesen wäre, so hätte doch 

in den Traditionen des späteren babylonischen Königtums dafür 
der Boden gegeben sein müssen. Daß eine vielleicht durch ge- 
lehrte priesterliche Forschung hergestellte Reminiszenz aus den 

ältesten Zeiten des babylonischen Königtums einen so weitgehenden . 
und allgemeinen Einfluß auf die Entwicklung hellenistischer Herr- 

schaft hätte ausüben können, kann für eine wirklich geschichtliche 

Auffassung wohl so gut wie ausgeschlossen gelten. Anders steht 
es mit der Pharaonenverehrung. Ihre Tradition war in Ägypten 

noch lebendig. Von dem Verhältnis zur Ptolemaeerherrschaft 

dürfen wir hier zunächst absehen. Aber eine Einwirkung dieser 

Tradition auf das hellenistische Königtum im allgemeinen, zunächst 
vor allem auf Alexanders Herrschaft, kann von vornherein als mög- 

lich, ja in gewissen Grenzen als wahrscheinlich bezeichnet werden. 
Indessen die vornehmste Wurzel der Apotheose des hellenistischen 
Königtums können wir hier nicht finden. Schon deshalb nicht, 

weil das Königtum der Pharaonen einen unmittelbar mit dem 

ägyptischen Lande verwachsenen, auf die ägyptischen Grenzen be- 
schränkten Charakter trug. Als Nachfolger der Pharaonen 
konnte Alexander kein Weltreich begründen. Die göttliche Ver- 

ehrung eines Trägers der Pharaonenherrschaft fand außerhalb 
Ägyptens keinen Boden. Wenn man im Besuch des Ammon- 
heiligtums und in der Proklamierung Alexanders als Sohn des 

Ammon eine Anlehnung oder Anpassung an ägyptische Anschau- 

ungen und Traditionen sieht, so ist dies durchaus unrichtig.') Die 

Anerkennung Alexanders als eines Erben der Pharaonenherrschaft 
durch die ägyptische Bevölkerung steht nicht im Zusammenhange 
mit dem Marsche zur Ammonoase. Alexander knüpft an eine 
griechisch umgedeutete, universale Erscheinungsform des 
Gottes Ammon an, nicht an die einheimisch-ägyptische.?) 

Ebensowenig dürfen wir einer aus dem Oriente importierten 
eschatologischen oder apokalyptisch-messianischen Färbung 

der Herrschaftsidee einen entscheidenden Einfluß auf den in der 

hellenistischen Periode aufgekommenen Charakter der Königsherr- 

1) Auch Kornemann, Klio 1 56f. hat, wie vorher Niese, H. 2. 79, 8. 10f,, 

die wahre Bedeutung des Besuches des Ammonheiligtumes und des Verhält- 

nisses Alexanders zu Ammon verkannt. 

2) Vgl. Bd. 18. 294 f.
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schaft zuschreiben. Es mag sein, daß „die Vorstellungen von 
einem faoılsvg owrrjge im Oriente alt“ sind‘), aber mit solchen 
Zukunftserwartungen, Hoffnungen auf ein besseres Weltalter u. ä. 
hat die hellenistische Herrscherverehrung gerade in der Zeit ihrer 
Entstehung und ersten Entwicklung gar nichts zu tun. Auch die 
Bezeichnung als Soter ist aus eigentümlich hellenischen Verhält- 
nissen und hellenischen Vorstellungen erwachsen.) Der Bei- 

1) So Reitzenstein, Poimandres $. 176. Vgl. vor allem noch Bousset, 
Rel. d. Judent.? 8. 258 ff. 574 ff; Zimmern, K.A. T.? S. 380. 390f. Einen 
sehr weitgehenden Einfluß schreibt einem orientalischen, seinem Ursprunge 
nach vornehmlich babylonischen allgemeinen „Hofstile“, der gefordert habe, 
den König „als Bringer der Segenszeit zu feiern“, Greßmann zu, „Ürspr. 
d. jüd.-christl. Eschatologie“ 8. 250 f. Vgl. auch Gunkel, Z. religions- 
geschichtl. Verständn. d. N. Testam. (Forsch. z. Rel, u. Literat. d. A. u. N. 
Testam. 11) 8.23f. Die Beweise, die bisher für die Existenz jener altorien- 
talischen Idee vom Erlöserkönig beigebracht worden sind, stehen noch nicht 
in rechtem Verhältnis zu der Bedeutung, die man jener Idee beimißt, Auch 
die sonst so vortreffliche und umsichtige Darstellung Zimmerns wird, wie mir 
scheint, durch das Streben, den allgemeinen Einfluß der babylonischen reli- 
giösen Vorstellungen, vor allem auch auf die Jüdisch-christliche Anschauung, 
nachzuweisen, in ihrer Beweiskraft beeinträchtigt. Es wäre sehr wünschens- 
wert, wenn erst einmal die babylonischen Vorstellungen rein für sich, ohne 
Rücksicht auf andere religiöse Entwicklungen dargelegt würden. Sehr un- 
sicher scheinen mir auch die neuerdings von Gunkel. und namentlich von 
Greßmann (in der erwähnten Schrift) für die jüdisch-christliche Eschatologie 
gezogenen Folgerungen. (Die Ansicht von E. Meyer, Berl. S. B. 1905 S. 651, 
wonach die Prophezeiungen von der Zukunft, wenigstens in ihrem traditio- 
nellen Element, auf ägyptischen Einfluß zurückgehen, bedarf jedenfalls noch 
einer eingehenderen und sichereren Begründung, als sie auch in den Aus- 
führungen der Schrift „Die Israeliten u.d. Nachbarstämme* $.45#f. enthalten sind.) 
Die allgemeinen Bemerkungen, die Wellhausen, Skizzen u. Vorarbeiten VI 
225 ff. über die „babylonische Reunionskammer“ und über die geschicht- 
liche Bedeutung der babylonischen Vorstellungen macht, haben gerade für 
eine historische Auffassung durchaus ihre Berechtigung und sind, wenn ich 
recht sehe, durch Gunkel a. O. 10f. nicht widerlegt. — Es soll durch diese 
Bemerkungen nicht das Vorhandensein einer altorientalischen Idee eines Er- 
löserkönigs von vornherein geleugnet werden, aber der Boden der Forschung 
ist hier noch ein sehr wenig gesicherter, und vor allem, was für den Zu- 
sammenhang unserer Betrachtung das Wesentliche ist, ein bestimmender 
Einfluß einer solchen altorientalischen Idee auf die Entstehung und erste 
Entwicklung des hellenistischen Herrscherkultes muß auf das entschiedenste 
bestritten werden. 

2) Es ist auch hier wieder durchaus unrichtig, wenn Winckler, Alt-
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name Soter als Ausdruck der rettenden und helfenden Tätigkeit 

der Könige kommt im Bereiche griechischer Städte auf, wird von 

bestimmten griechischen Gottheiten, wie Zeus, Apollon!)-u. a. auf 
die Herrscher übertragen?) und steht im engsten Zusammenhange 

mit der Idee, daß diese Herrscher als schützende, den Bestand der 

einzelnen Städte wie eines ganzen Reiches bewahrende und neu 

orient. Geschichtsauff. S. 64 Anm. 44 in den Bezeichnungen Antiochos I. Soter, 
Antiochos ID. Theos den Hinweis auf den Retter der altorientalischen 

Zukunftserwartung erblickt. Auch den Beinamen Philadelphos, der aus 

den besonderen geschichtlichen Verhältnissen des Ptolemaeerreiches hervor- 

gegangen ist, bringt derselbe Forscher a. O. mit einem orientalischen Mythos, 

dem „Mythos der liebenden Brüder als Gegensatz zu den feindlichen (Set- 

Typhon)“ in Zusammenhang. Jeremias, in der Schrift: „Babylonisches im 

Neuen Testament‘ verbindet ohne weiteres die Bezeichnung griechischer 

Götter, Horoen und Herrscher als Soter mit dem sonnenhaften Jahrgott, meint, 

ähnlich wie Winckler und Mücke (vgl. Bd. IS. 424f.), daß Alexander der 

Große „sich von seinen Geschichtsschreibern bei Lebzeiten als Erlöserkönig 

schildern ließ“, und glaubt sogar in der Bevorzugung des widderköpfigen 

Ammon-Kultus durch Alexander den Großen Spuren der Ersetzung des im 

Bilde des Stieres stehenden Jahrgottes durch eine mit dem Widder symboli- 

sierte Gestirngottheit erblicken zu können (8, 12. 28. 30. 39. 9. Alt. Test. im 

Lichte d. alten Orients? 8. 69. 71; vgl. auch Winckler, Himmels- u. Welten- 

bild der Babylonier S. 39f.). Das ist wieder der Panbabylonismus, der alle 

besonderen geschichtlichen Beziehungen und Entwicklungen in die angeb- 

liche allgemeine altorientalische Weltanschauung auflöst. Es steht doch mit 

den elementarsten Grundsätzen historischer Kritik in Widerspruch, wenn man 

dem babylonischen Dogma zuliebe in die Alexanderüberlieferung eine Ten- 

denz hineinträgt, von der bei unbefangener Betrachtung in ihr absolut nichts 

zu erkennen ist. — Das System der altorientalischen Weltanschauung wird 

bekanntlich aus der altbabylonischen Astronomie abgeleitet, insbesondere 
werden die großen Weltalter und ihre Syinbolisierungen (Zwillings-, Stier-, 

Widderzeitalter) mit der schon der altbabylonischen Wissenschaft zugeschrie- 

benen Kenntnis der Präzession in Zusammenhang gebracht. Wenn sich die 

Ansicht Kuglers bestätigt, daß die Präzession in älterer Zeit in Babylon über- 

haupt unbekannt gewesen ist (vgl. Boll, N. Jahrb. XXI 8. 123£.), so wird 

der sogenannten altbabylonischen Weltanschauung an einem ihrer wichtigsten 

Punkte der Boden entzogen. 

1) Die besondere Beziehung des Beinamens Soter zu Apollon ergibt sich 

aus der Benennung: Antiochos Apollon Soter. 

2) Über die Bezeichnung der griechischen Gottheiten als Soter vgl. die An- 

führungen von Preller-Robert, Griech. Mythologie (vor allem I 151, 3) 

und Gruppe, Griech. Mythologie u. Religionsgeschichte, und die Nachweise 

von Buresch, Aus Lydien S. 80 und dazu den zusammenfassenden Artikel
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begründende Mächte die über den Städten waltenden Gottheiten 
in ihrer schützenden und rettenden Wirksamkeit vertreten.') 

Wenn also die hellenistische Herrscherverehrung sich nicht ohne 
weiteres aus orientalischem Vorbilde ableiten läßt, wie steht es 
dann mit demjenigen Elemente, das man als die andere, rein hel- 
lenische Grundlage dieses Herrscherkultes bezeichnet hat, dem 
Heroenglauben und der Heroenverehrung? Auch hier liegt das 
Problem durchaus nicht so einfach, wie der Versuch, eine rein- 
liche Scheidung jener beiden Elemente durchzuführen, vermuten 
lassen könnte. Es ist schon in anderem Zusammenhange hervor- 
gehoben worden, daß allerdings der Heroenglaube wesentliche An- 
knüpfungen für die sakrale Verehrung der Herrscher geboten hat, 
aber ebensowenig kann bestritten werden, daß der Heroenkult in 
seinen strengen und ursprünglichen Formen sich nicht mit dem 
Herrscherkult deckt. Das, was für den wirklichen Kult der 
Heroen charakteristisch ist, die Verehrung des Dahingeschie- 
denen, die Beschränkung des Kultes auf die Stätte des Grabes, 
trifft auf den Herrscherkult im allgemeinen nicht zu. Anderer- 
seits ist in den Vorstellungen von der Wirksamkeit einzelner be- 
sonders verbreiteter Heroengestalten wie Herakles, Asklepios — 
auch Dionysos dürfen wir hier wohl nennen — allerdings ein 
Moment enthalten, das schon eine wesentliche Erweiterung des 
Heroenglaubens über seine ursprünglichen Grenzen hinaus be- 

von Wendland, Z. f. neutest. Wissensch. V 8. 355 ff, weiter auch die Dar- 
legungen von Usener, Götternamen 8. 172ff. 219 f. über Sosipolis (hierzu 
vgl. Inschr. v. Magnesia 98 u. Strabo XIV 648) Sozon, Soter, Soteira, wenn ich 
auch die Auffassung dieses Forschers, daß hinter den verschiedenen Ver- 
knüpfungen ein selbständiger Gottesbegriff Heiland‘ gestanden habe ($. 220), 
und daß „der Begriff der gemeinen Wohlfahrt für sich zu einer Göttin (oder 
zu einem Gotte) erhoben war“ (8. 174), für äußerst unwahrscheinlich halte. 

1) Lehrreich ist in dieser Beziehung z. B. eine Stelle bei Cie. de rep. 112: 
„Neque enim est ulla res in qua propius ad deorum numen virtus accedat 
humans, quam civitatis aut condere novas aut conservare jam conditas.“ 
Gerade auch im römischen Kaisertum tritt uns diese ursprüngliche Idee des 
Herrscherkultes noch sehr deutlich, vor allem in solchen Epitheta, wie Soter, 
Ktistes, Eleutlerios u. a. entgegen. Vgl. meine Studien z. Entwickl. d. Mon- 
archie im Altert. 8. 90, wo ich auch darauf hingewiesen habe, daß die 
dem Verhältnis der einzelnen Städte zu der Person des Herrschers zu- 
grunde liegende Anschauung auf das ganze Reich oder die Welt übertragen 
worden ist.



Beilage Il. Der hellenistische Herrscherkult. 381 

zeichnet!) und somit der inneren Verbindung einer göttlichen oder 

gottähnlichen universalen Wirksamkeit der Herrscher mit jenen 

Gestalten sich als günstig erweist. 
Kornemann hat, um seine Annahme, daß der Herrscherkult ur- 

sprünglich nichts anderes sei als Heroenverehrung, zu stützen, vor- 

nehmlich geltend gemacht, daß auch der Alexanderkult, soweit er 
die Brücke zum späteren offiziellen Herrscherkult der Diadochen 

gebildet habe, ursprünglich nichts anderes als Heroenkult gewesen 
sei. Insbesondere der für die weitere Entwicklung der Herrscher- 
verehrung bedeutsamste Kult Alexanders, der alexandrinische, sei 

anfänglich nichts anderes als die Verehrung des Heros Ktistes 
von Alexaudreia, und das Vorbild für diese Verehrung habe die 

Heroisierung Hephaestions durch Alexander gebildet. Diese Argu- 
mentation beruht auf unrichtigen Voraussetzungen. Zunächst 

bedingt die Annahme des rein heroischen Charakters des Alexander- 

kultes die Ungeschichtlichkeit der Nachrichten über die von 

Alexander bei seinen Lebzeiten erhobene Forderung göttlicher 
Ehren für seine Person. Der Beweis hierfür, den Hogarth, Niese, 

Kornemann versucht haben, ist aber keineswegs gelungen. Eine 

unbefangene, die Zeugnisse in ihrem Zusammenhange würdigende 

Betrachtung wird im Gegenteil es zum mindesten als sehr wahr- 
scheinlich bezeichnen müssen, daß die sakrale Ehrung Alexanders 

seitens der griechischen Städte durch die Politik Alexanders 

selbst hervorgerufen war?) Aber selbst wenn wir in den Alex- 

ander am Ende seiner Regierung von den griechischen Staaten 
erwiesenen göttlichen oder „gottähnlichen“?) Ehren freiwillige, 

vom Könige nicht geforderte, bzw. beeinflußte Akte seitens einzelner 

griechischer Gemeinden oder des korinthischen Bundes sehen 

dürften, so würde damit die Bedeutung, die sein Verhältnis zu 

Zeus Ammon für seine gesamte Politik hatte, nicht beseitigt?) 

Hier handelt es sich nicht um einzelne übersehwängliche mytho- 
logische Deutungen von Alexanders Größe?), sondern um eine mit 

1) Vgl. auch die Bemerkung Rohde's, Psyche I? 8. 184: „Ein Heros, .der 

vom Lokalen losgelöst ist, strebt schon ins Göttliche hinüber.“ 
2) Vgl. Bd. I 8. 389ff, Beitr. z. Entw. u. Begr. d. Monarchie im Altert. 

S. 43ff. 
3) Polyb. XII 12° 3. 4) Vgl. Bd. 1 8. 298f. 
5) So faßt es im wesentlichen Niese, H. Z. 79 8.9 auf. Das Beispiel
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Alexanders Politik in engem Zusammenhang stehende, auf seiner 
eigensten Initiative beruhende Beziehung zu einer göttlichen Macht, 
die dazu dient, Alexanders Herrschaft als eine absolute Weltherr- 
schaft auszuprägen. Wir haben weiter in einem anscheinend auf 
gute Information zurückgehenden Artikel des Suidas (u. Anti- 
patros) die Nachricht, daß Antipatros allein von allen Diadochen 
Alexander nicht habe als Gott bezeichnen wollen, weil er dies für 
gottlos erachtet habe. Ob es sich hier um eine erst nach Alexanders 
Hinscheiden erfolgte sakrale Ehrung handelt — wofür die Be- 
zeichnung des Antipatros als Diadoche zu sprechen scheinen könnte 
— können wir nicht mit Bestimmtheit entscheiden; aber auch, 
wenn wir dies als wahrscheinlich annehmen, würde sich doch 
immer eine die Grenze eines lokalen Heroenkultes weit über- 
schreitende allgemeine Apotheose des dahingeschiedenen Königs 
in den Herrschaftsgebieten seiner Nachfolger ergeben. Ein etwa 
an der Stätte des Grabes Alexanders stattfindender, jedenfalls auf 
einen bestimmten Ort beschränkter Heroenkult hätte wohl auch 
kaum als unvereinbar mit den religiösen Anschauungen des Anti- 
patros bezeichnet werden können, denn es war dies etwas, was über 
die damaligen Formen des hellenischen religiösen Glaubens kaum 
hinausging. Was wir so aus der allgemeinen Nachricht des Suidas 
über göttliche Verehrung Alexanders durch seine Nachfolger er- 
schließen können, findet auch in den bösonderen Spuren des 
Alexanderkultes, die sich aus unserer Überlieferung ergeben, seine 
Bestätigung. Ich weise hier nur kurz auf den Kult des dahingeschie- 
denen Herrschers, den Eumenes im makedonischen Heere einrichtete, 
hin.?) Dieser Kult ist besonders charakteristisch, weil er in engste 

des Perikles (Her. VI 13) paßt übrigens doch nicht recht in diesen ganzen 
Zusammenhang. 

1) Allerdings ist dieser Schluß durchaus nicht zwingend. 
2) Diod. XVII 60f. Wie wenig aus der hier von Diod. (61, 1) gebrachten 

Bezeichnung &oy&ex (mit Kornemann 8. 64) auf den heroischen Charakter 
der Verehrung geschlossen werden kann, zeigt die folgende Bemerkung 
Diodors: „mooosxdvov» Ag Hsbv röV Alttavögov.“ Ganz abgesehen davon, daß 
es fraglich ist, ob wir den nach der allgemeinen Annahme (vgl. z. B. 
Stengel, Gr. Kultusaltert.? 8. 17. Schoemann-Lipsius Gr. Altert. II 200. 
Deneken in Roschers Myth. Lex. 12497ff.) bestehenden Unterschied zwi- 
schen ßou6s und &sydex als einen durchweg in Geltung befindlichen werden 
anerkennen können (vgl. Beisch, P-W. II 1663. TIL 681 f.), so werden jeden-
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Beziehung zu der in der Person Alexanders ausgeprägten Einheit 

der Herrschaft gesetzt wird und die Einheit des makedonischen 
Heeres gerade durch ihn zur Darstellung kommen soll. Übertragen 
wir diesen Kult vom Heere auf den Staat, auf das Reich, so 

finden wir in ihm im wesentlichen das angedeutet, was nachher 
im Reichskult der hellenistischen Herrscher zu offenbarem Aus- 

drucke gelangt, eben die Zusammenfassung der staatlichen Einheit 
in der Person des göttlich verehrten Herrschers. 

Das nämliche Ergebnis gewinnen wir aus den Münzen. Das 

Aufkommen des Herrscherbildnisses auf den antiken Münzen ist 

aus jener eigenartigen Vermischung bestimmter religiöser Vor: 
stellungen und politischer Motive, jener Umwandlung der An- 
schauungen und Institutionen, die überhaupt für den Hellenismus 

charakteristisch ist, hervorgegangen. Das für die geschichtliche 

Entwicklung Wesentliche liegt auch hier in der Begründung des 

großen staatlichen Zusammenhanges, der die Voraussetzung für den 

einheitlichen Münzverkehr bildet, auf die Person des Herrschers. 

Gerade aus den Münzbildnissen läßt sich dieser persönliche 
Charakter der hellenistischen Herrschaft und des hellenistischen 

Herrscherkultes sehr deutlich erschließen. Das Bildnis des Herr- 

schers ist nicht bloß ein Typus des Herrschaftsträgers wie der 
des Königs auf den persischen Dareiken, — wie wahrscheinlich auch 

das Bild der Satrapen auf den Satrapenmünzen den Satrapentypus 

bezeichnet!) —, sondern es ist eine bestimmte Herrscherpersönlich- 

falls in der späteren historischen Überlieferung die betreffenden Ausdrücke 

in solcher Vermischung untereinander gebraucht, daß bestimmte Schlüsse auf 

heroischen oder göttlichen Kult in den meisten Fällen nicht daraus zu ziehen 

sind. Dies erklärt sich zum Teil aus der ungenauen nnd nachlässigen Be- 
richterstattung, zum Teil ist es aber doch wohl auch schon ein Ausdruck der 

tatsächlichen Entwicklung, in der heroische und göttliche Verehrung sich 

einander annäherten oder ineinander übergingen und so die beide Formen 

des Kultes ursprünglich voneinander trennenden Schranken (vgl. Arr. an. 

IV 11, 3) immer mehr schwanden. Der Versuch von Schreiber, Stud. üb. 

d. Bildnis Alex. d. Gr. 8. 251ff., sogar den Kult, der dem ersten Ptolemaeer- 
paare als den $sol sorjges dargebracht worden, als ursprünglichen Heroen- 
dienst aus der Form des Altares zu erweisen, beruht, wie weiter zu erwähnen 

sein wird, auf einer höchst wahrscheinlich unrichtigen Auslegung der Altar- 

inschrift. 

1) Vgl. Imhoof-Blumer, Ant. Porträtköpfe S.4f. Bd.1S. 385 mit Anm. 1. 

Was Strack, Gött. gel. Anz. 1903, S. 87 gegen meine Auffassung bemerkt, ist
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keit, die, wenn auch zum Teil in idealisierter Gestalt, uns hier vor 
Augen steht.‘) Die bildliche Darstellung des Herrschers ist — 
darüber kann doch kein Zweifel sein — hervorgewachsen aus dem 
Zusammenhange bestimmter Vorstellungen griechischer Religion, 
die in den Münztypen sich ausprägten. Denn da, wo wir jetzt das 
Bild des Herrschers finden, tritt uns in der früheren Zeit das einer 
Gottheit oder eines Heroen entgegen. Das Bild des Königs wird 
weiter in den meisten Fällen noch durch besondere Embleme oder 
Beizeichen charakterisiert, die auf den göttlichen Charakter hin- 
weisen und zum Teil auch das Verhältnis zu bestimmten Göttern 
versinnbildlichen. Es sind gerade die den Staat gründenden oder 
in seinem Bestande schützenden Gottheiten oder Heroen, die in 
den bildlichen Darstellungen der Münzen besonders zum Ausdrucke 
gebracht werden. Die Beziehung auf diese Seite göttlicher Wirk- 
samkeit dürfen wir somit in dem Bilde des Herrschers, das jetzt 
die Stelle jener Götter- und "Heroengestalten einnimmt?) oder ihnen 

nicht zutreffend. Wenn er bei den Münzen der Ptolemaeer und Pergamener 
den gleichen Mangel der individuellen Züge, des persönlichen Charakters er- 
blicken will, so ist einzuwenden, daß jedenfalls in dem die Bildnisse des 
Ptolemaeerreiches beherrschenden Bilde des Begründers der Dynastie der 
eigenartige, persönliche Charakter sehr deutlich zum Ausdruck gelangt. Und 
Ähnliches gilt auch von den pergamenischen Herrschern. Babelon (Rev. de 
l'art ancien et moderne V 1899 S. 89. 177 f.;vgl. auch die Einleitung zu 
seinem Werke über die Perses Ach&menides) hat versucht, auf den persischen 
Königs- und Satrapenmünzen individuelle Bildnisse der verschiedenen Per- 
sönlichkeiten nachzuweisen, und sieht hier den Ursprung des Porträts auf 
den Herrschermünzen, das seit der hellenistischen Zeit allgemeine Verbreitung 
findet. Mir ist es fraglich, ob es ihm wirklich gelungen ist, den Beweis für 
die von ihm angenommene Individualisierung des Porträts auf den Münzen 
des Achaemenidenreiches zu erbringen. Aber auch, weun wir dies zugestehen 
dürften, müßten wir doch auf das entschiedenste betonen, daß die Münzen der 
hellenistischen Könige durchaus keine Anknüpfung an den Typus der persi- 
schen Königsmünzen erkennen lassen sondern daß sie vielmehr deutlich den 
Zusammenhang mit den Darstellungen der Götter und Heroen auf den 
griechischen Münzen aufweisen, 

1) Vgl. meine Darlegung H. 2. N. F. 38 8. 31. Beitr. z. Entw. d. Mo- 
narchie im Altert. S. 46f. 

2) In dieser Hinsicht ist es z. B. besonders charakteristisch, wie nicht 
nur auf den Silbertetradrachmen, die nach dem Tode Alexanders geprägt 
sind, das Bild des Herakles, das sich hier früher fand, durch das Alexanders 
ersetzt wird, sondern auch auf Goldmünzen, die gemeinsam von den Satrapen
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zur Seite tritt, auch in besonderem Maße voraussetzen. Es ergibt 
sich so aus den Münzdarstellungen eine Bestätigung der Gesamt- 
anschauung, die wir von der Bedeutung des neuen Königtums der 

hellenistischen Zeit für das staatliche Leben jener Periode ge- 
winnen konnten.!) 

Suchen wir nun nach diesen allgemeineren Bemerkungen über 
die Bedeutung des hellenistischen Königsbildnisses auf den Münzen 

festzustellen, welche Folgerungen aus ihnen im besonderen für eine 

Apotheose Alexanders abgeleitet werden können, so sehen wir auf 

den Münzen der Übergangszeit, die zwischen dem Tode Alexanders 
und der selbständigen Begründung der Diadochenreiche liegt, in 

den verschiedenen Teilherrschaften, die sich auf dem Boden des 

Piolemaeos und Seleukos geprägt zu sein scheinen, an Stelle des Bildes der 

Athena, das vorher die Vorderseite der Goldmünzen Alexanders schmückte, 

jetzt das Bild Alexanders selbst tritt (vgl. über diese Münzen Babelon, 

Rois de Syrie 8. V. Svoronos, Münzen d. Ptolemaeer II S. i7), 

1) Darauf ist es mir auch in meinen früheren Darlegungen angekommen, 

und es beruht auf einem Mißverständnis meiner Auffassung, wenn man mir 

entgegengehalten hat, ich hätte „versucht, mit Gewalt den Beweis der 

(Alexander)Jmünzen ins Gegenteil zu verkehren“ (so nach Niesos Vorgang 
Kornemann Klio I 64, 6; vgl. auch Strack, Gött. Gel. Anz. 1908, $. 870. 
— Stracks Auffassung von der geschichtlichen Bedeutung der Herrscher- 
bildnisse auf den Münzen berührt sich im übrigen sehr nahe mit meiner 
Anschauung; vgl. Rh. Mus. 55, 1900, S. 165, 1). Ich glaube für mich das 
Verdienst in Anspruch nehmen zu dürfen, mit besonderer Entschiedenheit 

den Zusammenhang des Herrscherbildnisses auf den hellenistischen Münzen 

mit den eigentümlichen religiösen Vorstellungen und politischen Anschau- 
ungen, die für den hellenistischen Staat grundlegend geworden sind, hervor- 
gehoben zu haben. Nicht eine gewiß fragliche, aber auch noch nicht sicher 
widerlegte teilweise Annäherung dez Heraklestypus auf den Alexandermünzen 

„an das Bild des Königs selbst (vgl. Imhoof-Blumer, Gr. Porträtköpfe 8. 14. 
J. Six, Röm. Mittig. 1899, S. 83#f.) bildete das entscheidende Moment meiner 
Argumentation sondern die, wie mir scheint, unbestreitbare Tatsache, daß 
das Aufkommen des Herrscherbildnisses auf den Münzen eine neue Grund- 
legung des staatlichen Lebens bezeichnet, die in der Apotheose des 
Königtums ihren Ausdruck gefunden hat. Für die Entwicklung dieses neuen 
Herrschaftsprinzips hat aber die persönliche Herrschaft Alexanders eine funda- 
mentale Bedeutung erlangt. Die sein Königtum bestimmende und beherr- 
schende Idee ist also allerdings für die Darstellung, die die Herrschaft seiner 
Nachfolger anf den Münzen gefunden hat, vorbildlich geworden. Dies ist 
der innere Zusammenhang, den Niese in der Polemik gegen meine Auf- 
fassung (H. Z. N. F. 43 S. 16) völlig verkannt hat. 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL. 1. 25
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Alexanderreiches erheben, einen vergöttlichten Typus Alexanders, 
mit andern Worten: die Person des vergöttlichten Alexander ergibt 
sich als die gemeinsame Grundlage, auf der die einzelnen Diadochen- 
herrschaften in ihrem besonderen Bestande und in ihrem besonderen 
Rechte emporwachsen. Zugleich dürfen wir auch hierin wieder 
den Beweis erblicken, daß die Apotheose des dahingeschiedenen 
Welteroberers eineallgemeine, weit über besondere lokale Kulte hinaus- 
reichende Verbreitung hatte. Diese Darstellung des vergöttlichten. 
Alexander, für die vor allem die Ammonshörner charakteristisch sind!), 
erscheint auf Münzen, die in Ägypten unter Ptolemaeos’ Herrschaft, 
zum Teil, wie es scheint, im Namen des jungen Alexander IV., in 
Syrien unter Seleukos geprägt sind, wie vornehmlich auch auf den 
Münzen des Lysimachos.?) Wenn es richtig ist, daß auf einzelnen 
Münzen des Lysimachos der Kopf mit Widderhörnern und Diadem 
das Bild des Lysimachos°) selbst bedeutet, so ist dies ein bezeich- 
nender Beleg dafür, wie aus dem Typus Alexanders selbst sich 
zum Teil der seiner Nachtolger entwickelt hat, zugleich wiederum 
ein besonderer Hinweis darauf, daß die Herrschaft eben dieser 
Nachfolger aus der Alexanders selbst herausgewachsen ist. 

Das Ergebnis, das wir bisher aus den Spuren historischer Über- 
lieferung wie aus den Münzen gewinnen konnten, ist also die Tat- 
sache einer weit verbreiteten Apotheose Alexanders, die einerseits 
in dem von ihm selbst erhobenen Anspruche, als Sohn des Zeus. 

1) Auf den von Ptolemaeos und Seleukos geprägten Münzen erscheint Ale-. 
xander mit dem Elefantenfell. 

2) Vgl. Waddington, Rev. Num. 1865 8. 15#. Babelon, Rois de Syrie 
p. Vfl. Svoronos, Münzen d. Piolemaeer ILS, 5fl., 8.17; vgl. auch 8. 18. 
Regling, Griech. Münzen d. Sammlung Warren 8. 206f. L. Müller, Münzen 
des Lysimachos 8. Sf. Imhoof-Blumer, Porträtköpfe S. 5,14. — J. Six, 
Röm. Mittlg. 1899 8. 88ff. sieht — nach dem Vorgange Pinders, Beitr. z. 
ält. Münzk. S. 223f. — in dem in Ägypten geprägten Kopf mit den kleinen 
Ammonshörnern und der Elefantenhaut das Bild des jungen Alexander IV 
selbst. Diese Auffassung kann wohl kaum als wahrscheinlich gelten; wäre 
sie aber begründet, so würde sie natürlich keine Instanz gegen die oben dar- 
gelegte Anschauung bilden, um so weniger, da das Bild des Sohnes danach. 
sich unmittelbar an den Herrschertypus Alexanders des Großen selbst an- 
schließen würde und die Vergöttlichung Alexanders IV unmittelbar aus der 
seines Vaters herausgewachsen sein müßte, 

3) Es muß dies wohl wenigstens als wahrscheinlich gelten; vgl. Müller, 
Münzen des Lysimachos 8. 10. Imhoof-Blumer, Porträtköpfe 8. 5, 14.
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Ammon zu gelten, und in den bei seinen Lebzeiten ihm erwiesenen 
göttlichen Ehren eine Grundlage hat, andrerseits aus dem Bedürfnis 
seiner Nachfolger hervorgegangen ist, in dem göttlichen Charakter 
von Alexanders Herrschaft ein Fundament für die Begründung 
ihrer eigenen selbständigen Herrschaft zu erhalten!). 

Wenn so unzweideutige Spuren einer göttlichen Verehrung 
Alexanders, die mit dem Charakter seiner Herrschaft selbst, 
mit seinen sowie seiner Nachfolger politischen Zielen im Zusammen- 
hange steht, vorhanden sind, so kann diese Tatsache auch nicht 
ohne Einfluß bleiben auf unsere Beurteilung solcher Beispiele einer 
göttlichen Verehrung Alexanders, bei denen zunächst die Annahme 
einer freien Initiative seitens griechischer Gemeinden nahe zu liegen 

scheint. Es gilt dies insbesondere von den Spuren eines Kultes, 

der Alexander von griechischen Städten Kleinasiens dar- 

gebracht worden ist. Wir wissen aus einer Inschrift von Kla- 

zomenae?), daß die sakrale Verehrung, die seitens des ionischen 

Städtebundes dem Antiochos Soter erwiesen wurde, sich an einen 

älteren Kult, der von dieser Städtevereinigung dem Alexander dar- 

gebracht wurde, anschloß. Es scheint danach, daß der Geburts- 

tag?) Alexanders durch festliche Veranstaltungen gefeiert wurde, 

und wir erfahren zugleich aus Strabo*), daß im Gebiete von Teos 
sich ein heiliger Hain befand, in dem das xoww6v der ionischen 

1) Am konsequentesten und klarsten ist ja diese Politik der Anlehnung der 

eigenen Herrschaft an das Königtum Alexanders von den Ptolemaeern durch- 

geführt worden; auch bei Lysimachos läßt sich wohl ein ähnlicher Grundzug 

seiner Politik wahrnehmen. Dieser tritt sowohl in seinem Münzwesen hervor 
wie auch in der Tatsache, daß er das von Antigonos unter dem Namen Anti- 
goneia neugegründete Alexandreia in Troas wieder in seinem alten Namen 

und seiner alten Beziehung zu Alexander herstellte (vgl, Strabo XII 593, 
namentlich die charakteristische Bemerkung: #o&s y&o zösefßks elvaı rotg 

Arttavögov Sındedaukvoug Fueivov mobregov urikeıv Enovduovg nölsıs, sid” 

iavröv). Dagegen scheinen Seleukos und namentlich Antigonos sich von 

Anfang an mehr auf sich selbst gestellt zu haben. 

2) 0.G.J.222. Michel 487. Vgl. Lenschau, de reb. Prienensium 8. 194f. 

3) Dies ist allerdings eine Ergänzung, die aber durch die Parallele der 
Antiochosfeier an dem Geburtstage des Königs fast zur Sicherheit erhoben 
wird. Dadurch wird zugleich auch wahrscheinlich, daß der Kult Alexanders 
nicht ein bloß heroischer war und daß der Bund schon bei Alexanders Leb- 
zeiten begründet worden ist. 

4) XIV p. 644.
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Städte dem Alexander feierliche, Alexandreia genannte Wettspiele 
darbrachte. Auch von besonderen sakralen Ehrungen Alexanders 
in einzelnen ionischen Städten haben wir Kunde, so von einem 
Priestertum des Königs Alexander in Erythrae aus der 1. Hälfte 
des 3. Jahrhunderts v. Chr.'), und noch in der römischen Kaiserzeit 
wird in einer Inschrift von Erythrae ein Priester Alexanders ge- 
nannt?). In anderen Städten Kleinasiens scheint ebenfalls ein Kult 
Alexanders bestanden zu haben. Wenn uns in Bargylia in Karien 
eine sakrale Ehrung des Antiochos Soter bezeugt wird®), so ist es 
nicht unwahrscheinlich, daß dieser schon ein Kult Alexanders voran- 
gegangen ist, der aus späterer Zeit ausdrücklich in einer In- 
schrift erwähnt wird®). Vor allem dürfen wir auch für den ilischen 
Städtebund, d.h. die Vereinigung der Städte, die sich um das Heilig- 
tum der Athena Ilias gruppierten, voraussetzen, daß dem Alexander 
besondere sakrale Ehrungen zuteil geworden sind, wenigstens wenn 
es wahrscheinlich ist, daß die Gründung des Bundes auf Alexander 
selbst zurückgeht°). Denn dieser hat das Heiligtum der Athena Ilias 
besonders geehrt und gefördert®); die von ihm gegründete Stadt 
Alexandreia in Troas, die zugleich dem Bunde angehörte”), war die 
Trägerin besonderer sakraler Beziehungen zu Alexander®), in dem 
sie ihren Ktistes verehrte; ihre Stellung zu Alexander mochte zu- 
gleich vorbildlich sein für das Verhältnis der gesamten Vereinigung 
zum König, dem diese ihre Begründung verdankte. 

Man hat gerade diesem Kult, der Alexander und seinen unmittel- 
baren Nachfolgern seitens der griechischen, namentlich der ionischen 
Städte Kleinasiens erwiesen worden ist, besondere Bedeutung bei- 
gemessen, indem man die Initiative der griechischen Gemeinden als 
maßgebend und bestimmend für die Entstehung des über die 
Heroenverehrung hinausgehenden eigentlichen Herrscherkultes über- 
haupt bezeichnet hat. Aus der Eigenart des Bodens, auf dem der 

1) Syll.? 600 = Michel 839, 2. ı11. 
2) Lebas-Waddington 57. Es ist wohl nicht ohne Interesse und ohne 

Bedeutung, daß dieser Priester zugleich Priester des Jonischen Städtebundes ist, 
3) Michel 437. )0.0J3- Lebas-Waddington 490. 
5) Vgl. Bd. IS. 262. 6) Vgl. Strabo XIII p. 593. 
7) Vgl. die Inschrift bei Dörpfeld, Troja u. Ilion nr. XV 8. 455. 
8) Es ergibt sich dies aus der inneren Wahrscheinlichkeit und aus dem 

Vorkommen einer Phyle Alexandris (©. 3. G. 3615).
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Herrscherkult uns zuerst entgegentrete, aus der eigentümlichen 

Stellung Ioniens, so meint man, sei die gesamte Erscheinung der 

Herrscherverehrung zu erklären. Kleinasien erscheiut somit dieser 
Auffassung als die eigentliche Heimat des Herrscherkultes!). Hierin 

ist etwas Berechtigte. Wir werden nicht bestreiten dürfen, daß 

tatsächlich der kleinasiatische Boden, wie für die Entwicklung des 
Hellenismus überhaupt, so für die des Herrscherkultes insbesondere 

sehr empfänglich gewesen ist. Aber dürfen wir deshalb die ent- 
scheidenden Motive für die Einführung dieser Institution, ihren eigent- 

lichen Ursprung gerade hier oder hier allein suchen? Zwei all- 
gemeine Erwägungen sprechen schon entscheidend dagegen. Wenn 

die Apotheose der Herrscher ausschließlich von den griechischen 
Städten suggeriert worden wäre, wie würde es dann zu erklären 

sein, daß dieser Kult — jedenfalls in seiner weiteren Entwicklung 

— für die hellenistischen Herrschaftsbildungen eine so große Be- 

deutung gewonnen hat, als Reichskult zum Teil in so engem 

Zusammenhange mit der Eigenart dieser hellenistischen Reiche steht? 

Und ein anderes Moment ist noch wichtiger. Wir haben im größeren Zu- 
sammenhange darzulegen versucht, daß die allgemeine Entwicklung 

politischer Anschauungen und Verhältnisse, namentlich aber die Ent- 

wicklung der geistigen Kultur immer entschiedener auf eine Apo- 
theose des herrschenden Individuums hindrängte. Dieser allgemeinen 

Entwicklung wird eine Ansicht, die in den griechischen, vornehm- 

lich ionischen Städten Kleinasiens das Ursprungsland der Herrscher- 

verehrung erblickt, nicht gerecht?). Wir dürfen wohl weiter auch 

i) So v. Prott, Athen, Mittlg. 1902 8. 186. Ganz ähnlich Kornemann, 

Klio 18. 54f., 57, der dabei vor allem den Einfluß des Ioniertums hervorhebt. 

2) Es ist ja auch unrichtig oder zum mindesten mißverständlich, wenn 

Kornemann a. O. 8. 55 sagt: „Auf kleinasiatischem Boden, nicht im Mutter- 

land ist der Hellenismus geboren“. Die bestimmenden und treibenden Kräfte 
des Hellenismus sind nicht in Kleinasien entstanden sondern haben hier 

nur einen besonders günstigen Boden für ihre Wirksamkeit gefunden, einen 

Boden, der durch seine besondere Aufgeschlossenheit gegenüber den orien- 

talischen Einflüssen charakterisiert wird und auf dem die hellenische 

Polis schon lange gegenüber der orientalischen Herrschaft ihre Selbständigkeit 
verloren hatte. So wenig wie wir die entscheidenden Entwieklungsmomente 
und Gegensätze der früheren griechischen Geschichte mit K. O. Müller und 
Wilamowitz aus den Eigentümliehkeiten und Unterschieden der Stämme ab- 
zuleiten vermögen, läßt sich für die hellenistische Zeit das Stammeselement 
als der eigentlich bestimmende und ausschlaggebende Faktor der geschicht-
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fragen, ob das besondere Verhältnis, in dem die kleinasiatischen 
Städte, vor allem der ionische Städtebund, zu Alexander stehen, 
nicht vornehmlich durch die organisierenide Tätigkeit des Königs 
selbst hervorgerufen und ausgestaltet worden ist.!) So sehr die 
ionischen Städte durch die besonderen Gunstbezeugungen, die sie 
von Alexander empfingen?), zu überschwänglichen Ehrungen für 
ihren Befreier veranlaßt werden konnten, ist doch andrerseits nicht 
zu verkennen, daß diese sakrale Ehrung zugleich ein Ausdruck 
für die Abhängigkeit war, in der die Städte dem Könige gegen- 
über standen?). Ja, die Vermutung scheint nicht ganz fern- 
zuliegen, daß die besonderen sakralen Ehren, die Alerander von 
den griechischen Städten Kleinasiens erwiesen wurden, die Grund- 
lage abgegeben haben, auf der sich die allgemeine Forderung 
göttlicher Ehren, die an die griechischen Städte überhaupt, auch 
die des Mutterlandes, gestellt wurde, erhob. 

Wir kommen jetzt zu demjenigen Kulte Alexanders, der für die 
Folgezeit durch seine Verbindung mit dem ptolemaeischen Reichs- 
kulte vorzüglich bedeutsam geworden ist, für den aber eben zu- 
gleich der heroische Charakter mit besonderer Entschiedenheit 
in Anspruch genommen worden ist.‘) Es ist die Verehrung des 
Königs im ägyptischen Alexandreia. 

Man hat gemeint, gerade in demjenigen Akte, der das unmittel- 
bare Vorbild für Alexanders eigene Erhebung in den Himmel be- 
zeichnen soll, die Richtung erkennen zu können, in der die Kon- 
sekrierung Alexanders erfolgte. Der König habe durch die Heroi- 
sierung Hephaestions gezeigt, daß er nicht an die von dem fort- 
schrittlichen Ioniertum aufgebrachten Sitten anknüpfe sondern sich 

  

lichen Entwicklung bezeichnen, und es ist eine einseitige Verallgemeinerung richtiger Beobachtungen, wenn v. Wilamowitz, Griech. Literatur S. 224 von der hellenistischen Periode sagt, sie sei in ihrem Wesen die Fortsetzung des 
Joniertums. 

1) Vgl. Ba. 18. 261 
2) Ich erinnere hier z. B.an das, was er für Erythrae plante (vgl. Gaebler, Eıythrae $. 15), und.an die Weihung des Heiligtums der Athene Polias in Priene. 
3) Es ist allerdings nieht mit Bestimmtheit auszumachen, ob dieser Kult 

dem Alexander schon bei Lebzeiten dargebracht worden ist, aber die Wahr- scheinlichkeit spricht dafür, namentlich scheint die Anknüpfung des Kultes an den Geburtstag Alexanders (8. 387, 3) entschieden darauf hinzuweisen. 4) Kornemann a. 0.8. 59#,
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an den altgriechischen Brauch der Heroisierung Verstorbener halte. 
Aber, so fragen wir, ist es überhaupt richtig, ja nur irgendwie 

wahrscheinlich, daß die Heroisierung Hephaestions so große Be- 

deutung für die sakrale Verehrung Alexanders selbst gewonnen 

habe? Ist Hephaestion als Heros etwas anderes als der ndgsögos, 

der Genosse des Königs? Werden wir nicht vielmehr sagen müssen: 

Die Voraussetzung für die Heroisierung des Hephaestion bildet die 

Proklamierung Alexanders zum Sohne des Ammon?) 

Wie steht es aber weiter mit den Beweisen für einen ursprüng- 

lich ausschließlich heroischen Charakter des dem Alexander selbst 

dargebrachten Kultes? Was Kornemann hierfür geltend macht, 

ist in Wahrheit nicht unbedingt beweiskräftig. Am meisten fällt 
noch der Ausdruck, den Diodor XVII 28, 4 von den durch Ptole- 

maeos Soter dem Alexander erwiesenen Ehren braucht, ‘Hveicıs 

Nowixeig... ruwijoeg’ in das Gewicht. Indessen daß wir diese viel- 

fach schwankenden Ausdrücke in unserer historischen Überlieferung 

nicht auf die Goldwage legen dürfen, haben wir schon oben ge- 

sehen. Tatsächlich lag ja auch bei dem Kulte Alexanders die 

Anknüpfung an heroische Ehrungen sehr nahe?), und die Ver- 

anstaltung von Agonen für Alexander, die Diodor dem Piolemaeos 

zuschreibt, läßt den Zusammenhang mit dem Heroenkult besonders 

deutlich erkennen. Damit wird aber die ursprüngliche Beschränkung 

des Alexanderkultes auf den rein heroischen Charakter und seine 

ausschließlich lokale Geltung an der Stätte des Alexandergrabes 

durchaus nicht erwiesen.) Wir werden jetzt wohl überhaupt be- 

zweifeln dürfen, ob der Kult Alexanders in Ägypten von Anfang 

an von der Verbindung mit seiner Grabstätte durchaus abhängig 

1) Diese Beziehung zu Alexander scheint auch in dem allerdings mit dem 

ursprünglichen Bestand der Überlieferung (vgl. Arr. VII 14, 7. 23, 6, Plut. Alex. 

72) nicht harmonierenden Berichte Diodors XVII 115, 6 vorausgesetzt zu 

werden, und ähnliches gilt von der starke Übertreibungen aufweisenden Dar- 

stellung Lukians (calumn. non esse cred. 17). 

2) Vgl. auch die treffende Bemerkung von W. Otto, Priester u. Tempel 

im hellenist. Ägypten I 8. 142, 1. 
3) Die „Beibehaltung des bloßen Namens Alexander auch für den Ver- 

götterten“ (Kornemann a. 0. S. 62) beweist gar nichts, da dieser Name eben 

als Gottesname galt (vgl. Wilcken, Gött. gel. Anz. 1895 8. 141 und meine 

Bemerkungen, Rh. Mus. 52 8. 43f.). Übrigens steht Kornemanne Anm, 4 

selbst im Widerspruch mit der im Texte $. 62 gezogenen Schlußfolgerung.
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gewesen ist. Durch die neuen Fragmente der parischen Marmor- chronik (unter dem Jahre 321/0, 8.21 ed. Jacoby) hat die Über- lieferung des Pausanias I 6, 3 von der anfänglichen Beisetzung Alexanders in Memphis eine Bestätigung erfahren, und es gewinnt dadurch auch, wie sich kaum wird in Abrede stellen lassen, die weitere auf Pausanias zurückgehende Nachricht, daß erst Ptole- maeos Philadelphos den Leichnam Alexanders nach Alexandreia gebracht habe, eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wenn nun aber innere Wahrscheinlichkeitsgründe wie Spuren der Überlieferung auf einen Kult, der Alexander als dem Ktistes von Alexandreia schon vor Ptolemaeos’ Philadelphos’ Regierung dargebracht wurde, hin- zuweisen scheinen'), werden wir annehmen müssen, daß bereits vor der Beisetzung in Alexandreia ein Kult Alexanders in der von ihm gegründeten Stadt bestanden habe. Oder sollen wir wirklich mit Wilamowitz, Wilcken, neuerdings Otto, vermuten, daß überhaupt erst durch Ptolemaeos Philadelphos.der Kult Alexanders in Alexan- dreia begründet worden sei? 
Die neuerdings bekannt gewordenen Papyrusfunde haben die ganze Frage der Begründung des Alexander- und Ptolemaeerkultes auf eine neue Grundlage gestellt. Die folgende Erörterung wird den Nach- weis zu erbringen suchen, daß sie der bisher herrschenden Annahme einer erst verhältnismäßig späten Begründung eines dem Alexander dargebrachten Reichskultes (unter Philadelphos) nicht günstig sind. In den von Grenfell und Hunt herausgegebenen Hibeh-Papyri (11906) und in den von Rubensohn veröffentlichten Elephantine- Papyri (1907) finden wir schon in den letzten Regierungsjahren des Ptolemaeos Soter und in den ersten Regierungsjahren des Phila- delphos ein eponymes Priestertum, das der Datierung nach den Königsjahren beigefügt ist, ohne genauere Bezeichnung, wem dieses Priestertum gewidmet ist. Wir treffen dieses eponyme Priestertum im 40. Regierungsjahre Ptolemäog’ IL, d.h. 285/4 (Elephantine-Papyri ar. 2; auf dasselbe Jahr bezieht sich nach der berichtigten Lesung von Grenfell und Hunt Hibeh-Papyri 184% und 84"; vgl. die Be- merkung von Rubensohn, Elephantine-Papyri S. 22 unten) und im 41. Regierungsjahre desselben Herrschers, d.h. 284/3 (Elephan- tine-Papyri nr. 3 und 4). Ferner begegnet es uns im 7. Regierungs- 

  

1) Vgl. Rh. Mus. 52 S. 31. 57£



Beilage II. Der hellenistische Hexrscherkult. 393 

: jahre (279/8) des Philadelphos (Hibeh-Papyri 197), im 12. und 
13. Regierungsjahre (274/3 und 273/2) des nämlichen Königs. Im 
15. Regierungsjahre des Philadelphos (271/0) treffen wir das epo- 
nyme Priestertum Alexanders und der sol ’4deApoi (des Phila- 
delphos und seiner Schwester-Gemahlin Arsinoe), d.h. also den 
eponymen Reichskult in derjenigen Gestalt, in der er dann weiter 
unter der Regierung des Philadelphos bestanden hat. Das be- 
sondere Priestertum (Kauephorat) der Arsinoe tritt uns in diesem 
Jahre noch nicht entgegen; wir finden seine Erwähnung viel- 
mehr erst in dem 19. Regierungsjahre des Philadelphos (d. h. 
267/6). Wann die ältere. Form des eponymen Priestertums, die 
durch keine Bezeichnung der Gottheit, dem es dient, näher be- 
stimmt wird, zuerst eingerichtet worden ist, darüber vermögen wir 
vorläufig noch nichts Bestimmtes auszusagen. Nur das muß 
betont werden, daß in einer Urkunde aus dem 14. Satrapen- 
jahre des Ptolemaeos Soter (311/0) sich dieses eponyme Priester- 
tum noch nicht findet (Elephantine-Papyri nr. 1). Es fragt sich 
nun: Wem ist dieses eponyme Priestertum gewidmet gewesen? 
Zweierlei werden wir von vornherein als sicher hervorheben müssen. 
Einerseits muß es sich um ein sehr angesehenes Priestertum ge- 
handelt haben. Dies läßt sich schon aus seiner Eponymie neben 
der Datierung nach den Königsjahren erschließen und wird noch 
dadurch bestätigt, daß es im 40. Regierungsjahre des Soter von 
dessen eigenem Bruder, dem uns auch aus der Geschichte dieser 
Zeit bekannten Menelaos, bekleidet wird. Das zweite Moment, das 
sich aus der Betrachtung der Urkunden ergibt, ist der Zusammen- 
hang, in dem jene ältere Form des eponymen Kultes mit dem uns 
später bekannten gestanden haben muß. Wir dürfen sagen: der 
spätere Kult Alexanders und der ptolemäischen Könige muß aus 
jenem älteren eponymen Priestertum hervorgewachsen sein. Schon 
die enge Zeitgrenze, die zwischen der älteren Form des eponymen 
Kultes (13. Jahr des Philadelphos) und seiner späteren Ausprägung 
(15. Jahr des Philadelphos) liegt, macht dies wahrscheinlich. ‚Sollen 
wir annehmen, daß in diesem kurzen Zeitraume eine völlige Ver- 
änderung in dem System der Eponymie vor sich gegangen sei, in 
der Weise, daß der bisher geltende eponyme Kult durchaus be- 
seitigt und durch eine völlig neue Institution ersetzt worden sei? 
Die Kontinuität in den politischen Bestrebungen der ptolemaeischen



394 Beilage II. Der hellenistische Herrscherkalt. 

Dynastie läßt eine solche Annahme als wenig glaublich erscheinen. 
Können wir uns vorstellen, daß der eponyme Kult in seiner älteren 
Form einer für das ptolemaeische Königshaus besonders bedeut- 
samen Gottheit gegolten habe, die nachher ganz aus dem offi- 
zielen Kulte verschwunden sei? Die Erwägung der in den Ur- 
kunden der älteren Piolemaeerzeit uns entgegentretenden Eides- 
formeln — die ja auch mit der sakralen Verehrung des Königs- 
hauses in Zusammenhang stehen — würde einer solchen Auffassung 
sehr wenig günstig sein. Hier können wir umgekehrt mit Wahr- 
scheinlichkeit schließen, daß die für die ptolemaeische Politik wich- 
tigsten Gottheiten, Sarapis und Isis, erst später in den vorher bloß 
auf das Königshaus selbst lautenden Eid aufgenommen worden 
sind (vgl. die älteren Eidesformeln aus der Zeit des Philadelphos 
mit den Eidesformeln aus der Regierung des Euergetes 8. 344, 3). 

Ist die Annahme eines Zusammenhangs zwischen der älteren 
Eponymie und dem späteren Kulte gerechtfertigt, so bleibt nur 
die Möglichkeit übrig, jenes ältere eponyme Priestertum entweder 
auf Alexander oder auf den König Ptolemaeos selbst zu beziehen. 
Doch bevor wir in dieser Alternative uns entscheiden, müssen wir 
erst noch eine Hypothese zurückweisen, die in dem bedeutendsten 
Kenner der Ptolemaeergeschichte einen besonders gewichtigen Ver- 
treter gefunden hat. Wilcken (A. P. IV. 8. 184f.) hat, indem er 
an der Annahme einer späteren Begründung des Alexanderkultes 
unter Philadelphos festhält, die Ansicht ausgesprochen, daß unter 
dem eponymen Priestertum ein solches des Hephaestion zu ver- 
stehen sei, das in Alexandreia bestanden habe, bis nach der Über- 
führung der Leiche Alexanders die Eponymität dem Alexander- 
priester zugefallen sei. Gegen diese Annahme sprechen aber die 
triftigsten Gründe. Zunächst wissen wir von einem wirklichen 
Kulte Hephaestions nach dem Tode Alexanders nichts. Es soll zu- 
gegeben werden, daß aus dem Wortlaute Arrians!) mit Wahrscheinlich- 
keit die Absicht Alexanders zu erschließen ist, in Alexandreia ein epo- 
nymes, Priestertum des Hephaestion einzurichten. Aber ob ein dahin- 
gehender Befehl wirklich auch ausgeführt worden ist, muß im Hin- 
blick auf den bald darauf erfolgten Tod Alexanders als sehr fraglich 

1) Arr. an. VI 23, 7: önog dmingarion xeletoder emd ‘Hyausıiovos #al 
Tois ovußoAwiors, nad’ doa oi Eumogoı dAlnkors Evußdikovow, Eyyodpesdaı vb 
övoue “Hopaıstiavog.
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erscheinen. Indessen, selbst wenn wir annehmen dürften, daß wirklich 
ein solcher Kult in Alexandreia eingesetzt worden sei, so würden 
wir es doch unter keinen Umständen als wahrscheinlich bezeichnen 
können, daß ein derartiges Priestertum Hephaestions bis weit in 
die ptolemaeische Königsherrschaft hinein — bis etwa zum 14. Re- 
gierungsjahre des Philadelphos — als eponymer Reichskult habe 
gelten können. Hatte die Regierung der Ptolemaeer irgendwelche 
besondere Beziehung zu Hephaestion, die eine solche Bedeutung 
seines Kultes für das ptolemaeische Reich zu rechtfertigen vermocht 
hätte? Auch hat der Herausgeber der Elephantine-Papyri mit 
Recht darauf hingewiesen (Elephantine-Papyri 8.28), daß in der 
genau datierten Urkunde aus dem Jahre 311/0 (7. Regierungsjahr 
des jungen Alexander, 14. Satrapenjahr des Soter) von dem eponymen 
Priestertum noch nicht die Rede ist. Gerade einen Kult des 
Hephaestion würde man, wenn er überhaupt existiert hätte, vor 
allem in der ersten Zeit nach Alexanders Tode als eponymen Kult 
zu finden erwarten. Es bleiben also, wie schon vorher betont 
wurde, nur zwei Möglichkeiten übrig. Entweder handelt es sich 
um ein eponymes Priestertum des regierenden Königs oder es wird 
ein Kult bezeichnet, der für die ptolemaeische Herrschaft eine so 
grundlegende Bedeutung hatte, daß das damit verbundene eponyme 
Priestertum auch ohme besondere Bezeichnung ohne weiteres als 
solches kenntlich war. Das paßt aber nur auf deu Alexanderkult, 
und auf diesen haben deshalb auch die Herausgeber der Hibeh- 
Papyri das eponyme Priestertum bezogen. 

Die Deutung auf einen eponymen Kult des regierenden Königs 
wird zunächst durch den Wortlaut der Urkunden nahegelegt. 
Ich würde dieser Erklärung den Vorzug geben, wenn nicht ein 
schwerwiegendes sachliches Bedenken, das bereits Grenfell und 
Hunt geltend gemacht haben, dagegen spräche. Wenn Ptolemaeos 
Soter schon während seiner Regierung ein eponymes Priestertum 
gehabt hätte, wie würde es dann zu erklären sein, daß er aus dem 
eponymen Kulte wieder verschwunden und erst unter Ptolemaeos IV. 
Philopator sein Kult mit dem alexandrinischen Reichskulte ver- 
bunden worden wäre? Die bedeutende Stellung, die Ptolemaeos 
Soter auch in sakraler Hinsicht innerhalb der ptolemaeischen 
Dynastie einnahm, ist der Annahme, daß ein für ihn einmal ein- 
gerichteter eponymer Kult unter der Regierung seines Nachfolgers
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wieder beseitigt worden sei, sehr wenig günstig. Wie gerade 
Philadelphos die sakrale Ehrung seines Vaters betrieb, ist uns ja 
sonst zur Genüge bekannt, und ich brauche hier nur daran zu er- 
innern, daß schon unter seiner Regierung neben dem König selbst 
und seiner Schwester-Gemahlin, den Sol 40849oi, die Bol Zoriges 
erscheinen (vgl. Hibeh-Papyri 138 Z. 11#f.). 

So bleibt nur die andere Möglichkeit der Erklärung, die Deu- 
tung des eponymen Priestertums auf Alexander den Großen, übrig. 
Wir müssen dann die Eponymie nach der Analogie einer Reihe 
von griechischen Inschriften, namentlich kleinasiatischer Städte, auf- 
fassen, in denen ebenfalls ein eponymes Priestertum ohne genauere 
Bezeichnung genannt wird. Das kann nur so verstanden werden, 
daß das Priestertum sich entweder auf eine die betreffende Stadt 
in besonderem Maße beherrschende, bzw. vertretende Gottheit be- 
zieht oder daß ein über allen besonderen Priestertiümern stehendes, 
das gesamte Sakralwesen der Stadt repräsentierendes und leitendes 
Oberpriestertum gemeint ist. In ähnlicher Weise werden wir also 
auch schließen dürfen, daß der Kult Alexanders für das ptolemae- 
ische Ägypten von Anfang an eine besondere Bedeutung gehabt, 
vielleicht sein Priestertum an der Spitze des griechischen Sakral- 
wesens Ägyptens gestanden habe.!) 

Das Ergebnis, das wir so gewonnen haben, ist von großer Be- 
deutung für die Beurteilung des Alexanderkultes in Ägypten, in- 
dem nicht nur die bisher „vorherrschende Ansicht von der Zeit 
seiner Begründung berichtigt wird sondern auch der Charakter 
dieses Kultes uns klarer entgegentritt. Ja, wir dürfen sagen, die 
Entwicklung des ptolemaeischen Reichskultes überhaupt wird uns 
so verständlicher. Die Auffassung, die ich schon früher vertreten 
habe‘), daß der Alexanderkult in Alexandreia bereits vor der 
Regierung des Philadelphos bestanden habe, wird durch die neueren 

ti) Im Seleukidenreiche hat das eponyme Königspriestertum in den ein- 
zelnen Provinzen anscheinend eine beherrschende Stellung im Sakralwesen 
gewonnen, und ebenso ist es ja später in der römischen Kaiserzeit mit dem 
Oberpriestertum des Kaisers in den Provinzen des hellenistischen Ostens ge- 
schehen. Wenn in der Inschrift von Telmessos 0. G. J. 55 die Bezeichnung 
&y isolos Osuddrovu Toü ‘Howxisidov mit Recht auf ein Priestertum Alexanders 
und des ptolemaeischen Königshauses gedeutet wird, so dürften wir hierin 
eine unmittelbare Analogie zu unseren Urkunden sehen. 

2) Rh. Mus. 52, 8. 51. 57£.
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Urkunden bestätigt.‘) Vor allem aber zeigen uns diese zugleich, 
daß der Alexanderkult in Ägypten nicht einen bloß heroischen 
Charakter besessen hat, daß er nicht auf die Eigenschaft Alexanders 
als Heros Ktistes von Alexandreia beschränkt gewesen ist. 
Dieser Kult hat jedenfalls schon unter der Regierung des Soter 
eine allgemeine Bedeutung für das Reich und die ptolemaeische 
Dynastie gewonnen. Wir werden so zu dem nämlichen Ergebnis 
geführt, das sich uns bei der Betrachtung der Münzen aufdrängte, 
daß die Göttlichkeit Alexanders als die Grundlage für die Aus- 
übung der Herrschaft über Ägypten gegolten hat, daß die Ptole- 
maeer durch die Verbindung ihrer Dynastie mit Alexander als 
seine Nachfolger im göttlichen Herrschaftsrecht aufgetreten sind.?) 
Der Herrscherkult des ptolemaeischen Ägypten wächst somit in 
einer durchaus verständlichen Weise aus der Herrschaft Alexanders, 
aus den in ihr wirksamen Ideen und Bestrebungen hervor. 

Ehe wir der Entwicklung dieses ptolemaeischen Herrscherkultes 
selbst nachgehen, richten wir zunächst unsern Blick auf die son- 
stigen Spuren einer nach dem Tode Alexanders uns entgegen- 
tretenden sakralen Herıscherverehrung; es wird dabei zugleich auf 
die erste Entwicklung des Ptolemaeerkultes Licht fallen. Wir 
werden hier vor allem wieder auf das besondere (Gebiet der grie- 
chischen Städtevereinigungen Kleinasiens und des Inselbereiches 
geführt. Gerade in den von diesen den Diadochen dargebrachten 
Ehren dürfen wir eine wichtige Vorstufe des hellenistischen Reichs- 
kultes erblicken. Die älteste sicher datierbare sakrale Ehrung, 
die seitens einer griechischen Gemeinde einem der Diadochen ge- 
widmet worden ist, ist in dem Beschlusse der Skepsier vom 
Jahre 311 bezeugt, dem Antigonos zum Dank für die der Stadt 
und den übrigen Hellenen erwiesenen Wohltaten einen Kult einzu- 

1) Auch wenn das in diesen Urkunden genannte eponyme Priestertum 
sich nicht auf Alexander bezöge, würde der an sich scharfsinnige Versuch, 
den W. Otto (Priester und Tempel im hellenist. Ägypten I 138ff.) gemacht 
hat, die Einrichtung des Alexander-Priestertums Januar (Februar?) 274 v. Chr. 
anzusetzen, schon daran scheitern, daß nach Ausweis der Hibeh-Papyri 
(nr. 110 8. 288 Z. 44) noch im 13. Regierungsjahre des Philadelphos, d. h. 
also 273/2, das einfache eponyme Priestertum der früheren Zeit besteht. 

2) Auch in dieser Richtung findet die von mir früher (in dem erwähnten 
Aufsatze Rh. Mus. 52 S. 59f.) dargelegte Auffassung Jetzt im wesentlichen 
ihre Bestätigung.
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riehten.‘) Hier scheint es sich ja allerdings nur um freiwillig seitens 
einer griechischen Gemeinde entgegengebrachte Ehrenbezeugungen 
zu handeln. Indessen gehört Skepsis eben dem besonderen Macht- 
oder Herxschaftsbereiche des Autigonos an?), und da wir in dem 
Verhalten dieses Machthabers gegenüber der Gemeinde von Skepsis 
jedenfalls nicht eine isolierte Maßregel zu erblicken haben sondern 
nur einen besonderen Beleg seiner allgemeinen Politik gegenüber 
den griechischen Städten Kleinasiens®), dürfen wir wohl annehmen, 
daß auch die Gegenleistung der Skepsier nicht eine vereinzelte 
gewesen ist sondern daß auch andere kleinasiatische Städte ähn- 
liche Ehren beschlossen haben werden. Wir dürfen dann geradezu 
vermuten, daß die sakrale Verehrung des Antigonos in diesem 
Gebiete des kleinasiatischen Griechentums, wie sie das nämliche Ver- 
hältnis der Abhängigkeit der Städte von Antigonos kennzeichnet, 
so zugleich ein Element der Vereinigung für die mit ihm 
verbündeten Städte gebildet haben wird. Es handelt sich also 
allem Anscheine nach hier um eine Erscheinung, die bei der Ge- 
staltung des Reiches des Antigonos wirksam gewesen ist, ins- 
besondere für das Verhältnis der hellenischen Gemeinden in diesem 
Reiche Bedeutung gewonnen hat. Wir wissen Jetzt, daß Skepsis 
dem ilischen Städtebunde angehört hat“), andererseits kennen wir 
auch die besonderen Beziehungen, die diese Städtevereinigung zu 
Antigonos gehabt hat.’) Es wäre also wohl denkbar, daß auch der 
Städtebund als solcher- dem Antigonos die Ehre der Apotheose er- 
wiesen hätte. Analoge Schlußfolgerungen dürfen wir wohl auch 
für das Verhältnis der jonischen Städte zu Antigonos — in An- 
betracht ihrer politischen Abhängigkeit von diesem Herrscher — 

1)0.6.J.6 2. 21ff. Daß der damals gefaßte Beschluß, dem Antigonos 
teusvog &popioaı ul Paudv moin za) &yahur orfocı ds ndAkıorov, eine 
Steigerung der schon vorher für Antigonos eingeführten sakralen Ehren be- 
zeugt, darauf hat U. Koehler, Berl. Sitzungsber. 1901, 8.1067, 1 hin- 
gewiesen. 

2) Auch U. Köhler a. O, hat schon treffend bemerkt, daß die Skepsier 
durch die Apotheose des Antigonos diesen als ihren Schutzherrn anerkennen, 

3) Vgl. das Schreiben des Antigonos an die Skepsier 0. G. J. 5 Z. 43f. 
4) Vgl. die Inschrift bei Dörpfeld, Troja u. Dion II 8. 485 nr. XV. 
5) Syll.? 169, vgl. besonders die Gesandtschaft der Synedroi an den König 

Antigonos önte tig &evßegins el abrovoning röv mölsnv TÜV Aolvavovcav 
Tod iegoD usw.
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machen, und wenn in dem jonischen Städtebund später die sakrale 
Ehrung der Seleukidenherrscher der Alexanders zur Seite tritt, so 
liegt die Vermutung jedenfalls nicht fern, daß vor der Schlacht 
bei Ipsos Antigonos die Stellung eingenommen habe, die nachher 
in diesem Städtebunde den seleukidischen Herrschern eingeräumt 
wurde. Doch das sind Vermutungen, die vorläufig nur eine ge- 
wisse innere Wahrscheinlichkeit beanspruchen können; auf einen 
festeren Boden gelangen wir, wenn wir das Verhältnis der Insel- 
griechen zu der ptolemaeischen Herrschaft in das Auge fassen. 

Das Kowov ıav vnowröv, die Vereinigung der Inselgriechen, 
hat, wie es in der noch zu besprechenden Inschrift von Amorgos 
heißt!), dem Ptolemaeos Soter gottähnliche Ehren erwiesen, wie 
die Inschrift klar andeutet, im Zusammenhang mit der befreienden, 
die alten väterlichen Verfassungen wiederherstellenden Wirksamkeit 
des Ptolemaeos, der wohl deshalb den Beinamen Soter empfing.?} 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich dies auf die Pläne und Unter- 
nehmungen des Ptolemaeos im Jahre 308 bezieht.®) Beloch®) 
nimmt an, daß die in dem Dekret von Amorgos erwähnten Wohl- 
taten des Ptolemaeos Soter erst einer späteren Zeit, der des 
Koalitionskrieges gegen Demetrios, in dem Ptolemaeos die Kykladen 
zurückgewonnen habe, angehören. Ich kann diese Auffassung, 
wenigstens in ihrem vollen Umfange, nicht teilen. Die Ausdrücke, 
die in der Inschrift gebraucht werden (rds ze möAsıg &4 svdEoB0«g 
xal Toög vouovg dmododg zei riv wdroıou mwoAırelav wäcıy 
Karaornoag xal rav Elopog&y xovploag) stimmen durchaus zu 
dem, was uns Diodor a. O. (vgl. auch XIX 62, 1f. XX 19, 3£. P.-W. 

1) Syll.? 202. Michel 373. J. G. XII 7 nr. 506. 
2) Daß die Nesioten selbst im Zusammenhange mit den „gottähnlichen* 

Ehren dem Ptolemaeos zugleich den Beinamen Soter zuerkannt haben, ist 
eine bereits von dem ersten Herausgeber der Inschrift, Delamarre, mit Recht 
gezogene Schlußfolgerung. Es ist dies um so wahrscheinlicher, als zur Zeit 
der Abfassung der Inschrift die Bezeichnung Soter im ägyptischen Reiche 
selbst noch keineswegs allgemeine offizielle Verbreitung hatte, 

3) Diod. XX 37, 1f. Suid. u. Inurfrerog. In diese Zeit gehört jedenfalls 
auch die Weihung einer großen goldenen Vase nach Delos seitens des Ptole- 
maeos Soter (IIrolsucios Adyov Manedbv Apgodice; vgl. Homolle, Intend. 
sacrde & Delos S. 40), worauf das Fehlen des Königstitels und die Beifügung 
der Abstammung von Lagos mit Sicherheit hindeuten. 

4) Gr. Gesch. IT 2 8. 281f.=A. P. II 8. 250; vgl. auch Gr. Gesch. IT 2% 
8. 300. 309. Klio II $. 29.33.
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IV 2771) von der befreienden Tätigkeit des Ptolemaeos berichtet, 
und vor allem auch zu dem Bilde, das sich für seine politischen 
Pläne und Maßregeln gegenüber den Hellenen aus dem auf gute 
Information zurückgehenden Artikel des Suidas u. d. W. Anuntoiog 
ergibt. In diesem Artikel tritt gerade der programmatische Cha- 
rakter der Befreierrolle des Ptolemaeos deutlich zutage. Das poli- 
tische System, dem Ptolemaeos im aegaeischen Meere entgegen- 
getreten sein wird, — vermutlich nicht bloß auf der Durchfahrt 
nach Griechenland, auf der er, wie Diodor a. O. berichtet, Andros 
von der makedonischen Besatzung befreite, sondern auch nach dem 
Abschlusse seiner Tätigkeit auf dem griechischen Festlande — 
kann wohl kein anderes gewesen sein als das des Antipatros, das 
damals seitens des Antigonos, wenigstens im Gebiete des aegaeischen 
Meeres, noch nieht in vollem Maße durch die Autonomie der grie- 
chischen Staaten ersetzt worden sein wird. (Daß die Inselgriechen 
unter Antipatros auch sispog«i zu entrichten hatten, ergibt sich 
aus 0. 6. J. 4.) Auf die Herrschaft des Demetrios über die grie- 
chischen Inselstaaten würden die das Verdienst des Ptolemaeos 
charakterisierenden Ausdrücke unserer Inschrift wohl wenigstens 
nur zum Teil passen. Eine stärkere Inanspruchnahme der grie- 
chischen Städte durch finanzielle Leistungen und Belegung mit 
Besatzungen dürfen wir wohl in der späteren Zeit seiner Herr- 
schaft, zwischen 301 und 288, dem Demetrios zuschreiben; aber 
daß er die freien Verfassungen der griechischen Gemeinden be- 
schränkt haben sollte, ist doch — namentlich auch im Hinblick 
auf die Losung, die er gerade nach der Schlacht bei Ipsos im 
Bunde mit Seleukos ausgegeben zü haben scheint (vgl. P.-W. IV, 
S. 2781), — wenig wahrscheinlich (vgl. auch P.-W. IV, 8. 2784). 
Es muß allerdings zugegeben werden, daß durch die Schlacht 
bei Salamis der im Inselbereiche des aegaeischen Meeres ge- 
wonnene Einfluß des Ptolemaeos in der Hauptsache beseitigt 
wurde; einige Andeutungen unserer Überlieferung weisen darauf 
hin, daß Demetrios im Gebiete der Kykladen in der Folgezeit die 
ausschlaggebende Gewalt hatte (Plut. Demetr. 30, 33; vgl. auch 
Homolle, Intend. sacrde ä Delos S. 41f. 67), und es ist wahr- 
scheinlich, daß erst in der Zeit des großen Koalitionskrieges gegen 
Demetrios, der seiner Herrschaft in Griechenland ein Ende machte, 
Ptolemaeos wieder einen entscheidenden Einfluß im aegaeischen
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Meere gewonnen und den Bund der Nesioten definitiv begründet 
hat. Ob er nun überhaupt im Jahre 308 schon zu diesem 
Bunde im eigentlichen Sinne den Grund gelegt hat, wissen wir 
nicht. Aber er hat damals anscheinend jene „befreiende“ Tätigkeit 
ausgeübt, die die grundlegende Voraussetzung für sein späteres 
Verhältnis zu den Inselgriechen gebildet hat.') Noch ein besonderes 
Moment möchte ich anführen, das ebenfalls, wie mir scheint, für 
die Beziehung auf die frühere Zeit spricht. In der Beschreibung 
der berühmten Pompe des Ptolemaeos Philadelphos, die Kallixenos 
bei Athenaeos V 196. gibt, wird 201d erwähnt: Kooıvdog d’ 
7 nöhıg magsoıöoen ı& Ilrolsuein dorspdvaro dinöruarı xovoo. 
Die besondere Hervorhebung von Korinths Verhältnis zu Ptole- 
maeos soll offenbar auch die Befreierrolle, die er den griechischen 
Städten gegenüber gespielt hat, veranschaulichen; sie steht in enger 
Verbindung mit dem Auftreten der griechischen Städte Kleinasiens 
und der Inseln, deren „Freiheit“ den Anspruch der ptolemaeischen 
Sehutzherrschaft legitimiert (201e). Diese Stellung Korinths zu 
der Ptolemaeerherrschaft kann sich aber nur auf die politischen 
Pläne und Akte des Soter im Jahre 308 begründet haben?), ein 
neuer Beweis, daß die in jener Zeit von ihm ausgeübte, die Griechen 
befreiende Tätigkeit als die eigentliche Grundlage für das Ver- 
hältnis der Griechenstädte zu den Ptolemasern galt. 

Die bisherige Darlegung ist von der Voraussetzung ausgegangen, 
daß der Bund der Inselgriechen, dessen Verhältnis zu der Ptolemaeer- 
herrschaft im 3. Jahrhundert uns aus einer Reihe von Inschriften 

1) Ver Schluß, den ich früher aus der Lesung der Inschrift Z. 28f.: rerı- 
unndsıw wew[ro:s 7]dv owräjgx MroAsuaiov ziehen zu dürfen glaubte, daß die 
von den Nesioten dem Soter erwiesenen gottähnlichen Ehren früher als die 
ihm von den Rhodiern im Jahre 304 dargebrachten sakralen Ehrungen an- 
zusetzen seien, hat jetzt an Kraft verloren, seitdem die Lesung zesrois 
zweifelhaft geworden ist. Delamarre will in der neuen Ausgabe der In- 
schrift (J. G. XII 7 nr. 506) lieber xgörego» lesen. Immerhin wird die frühere 
Ergänzung auch jetzt noch als eine nicht unwahrscheinliche gelten können, 
Jedenfalls würde sich die Verbindung des Beinamens Soter mit der be- 
freienden Wirksamkeit des Ptolemaeos, wie sie in der Inschrift so charakte- 
ristisch hervortritt, am besten erklären lassen, wenn dieser Beiname damals 
überhaupt zuerst aufgekommen wäre. 

2) Vgl. vornehmlich Suid. u. ifnuriteros; auch Diod. XX 37,2. Auch 
die Münzen des Ptolemaeos mit Emblemen von Korinth, die Svoronos in diese 
Zeit setzt, stehen wohl hiermit in Zusammenhang. 

Kaerst, hellenist. Zeitalter. IL. ı. 26
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bekannt ist, überhaupt; zuerst von Ptolemaeos Soter begründet 
worden ist. Nach einer ganz neuerdings geäußerten Vermutung 
würde die Sache nun aber anders liegen. F.Dürrbach hat B.C.H. 
28, 1904 8.93 ff. eine fragmentarisch erhaltene Inschrift veröffent- 
licht, die ein Dekret der Nesioten enthält. Es soll danach zu einer 
bisher schon bestehenden Feier von Antigoneia, d. h. eines dem 
Antigonos gewidmeten Festes, seitens des Bundes der Inselgriechen 
die abwechselnd mit jenem Feste abzuhaltende Feier der Demetrieia 
treten. Dürrbach hat mit Recht geschlossen, daß es sich um eine 
Feier zu Ehren entweder des ersten Antigonos und seines Sohnes 
Demetrios Poliorketes oder des Antigonos Gonatas und seines 
Sohnes Demetrios (II.) handeln müsse. Aber während er in der 
ersten Erörterung der Frage im Jahre 1904 sich für Antigonos 
Gonatas und seinen Sohn Demetrios II. entschied, ist er in einem 
späteren Aufsatze (B. C. H. 31, 1907) zu einem ganz anderen Er- 
gebnis gelangt. Er meint hier, daß es sich um Antigonos den 
Älteren handele, daß dieser schon um das Jahr 315 einen Bund 
der Inselgriechen begründet habe und daß zu der für ihn ein- 
gesetzten Feier der Antigoneia im Jahre 306 nach der Schlacht bei 
Salamis die der Demetrieia zu Ehren des Poliorketes hinzugekommen 
sei. Die Worte der Inschrift von Amorgos über die befreiende 
Tätigkeit des Ptolemaeos Soter bezieht er auf die seit ungefähr 
288/7 erfolgte Befreiung von der Herrschaft des Demetrios, indem 
er, in noch schärferer Formulierung der Belochschen Ansicht, meint, 
daß Soter im Jahre 308 mit den Inselgriechen überhaupt nichts 
zu tun gehabt habe. Die Argumentation Dürrbachs ist scharf- 
sinnig und zunächst bestechend. Die Begründung eines Bundes 
der Inselgriechen durch den älteren Antigonos würde zu dem Bilde, 
das wir uns von seiner politischen Tätigkeit machen dürfen, sehr 
wohl passen, und eine Stelle Diodors XIX 62, 9, worin von der 
Sendung des Dioskorides durch Antigonos im Bereiche der Inseln 
(„eRv vicov rag uno wereyodoag zig Svuuayiag rE06ysuEvov“) 
die Rede ist, könnte wohl noch als eine besondere Stütze seiner 
Vermutung angeführt werden. Was mich trotzdem bedenklich 
macht, dieser Hypothese zu folgen, ist der Umstand, daß die Worte 
der Inschrift von Amorgos doch eine Beziehung auf die Vorgänge 
des Jahres 308 sehr nahe legen.!) Wie ich vorher schon aus- 

1) Auf einen besonderen Widerspruch, zu dem Dürrbachs Auffassung m. E.
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geführt habe, können wir die Worte der Inschrift: rovs vouovs 
dnodovg und: zyv ndrgion moArrelau wäsıy xeraotnoeg kaum mit 
einer Beseitigung der Herrschaft des Demetrios durch Ptolemaeos 
in Zusammenhang bringen. Wir werden deshalb doch sehen 
müssen, ob wir nicht etwa die Antigoneia und Demetrieia, die 
im Kreise der Inselgriechen gefeiert werden, in der letzten Zeit 
der Regierung des Antigonos Gonatas unterbringen können. 
Ein genaueres Eingehen auf dieses Problem muß ich einer späteren 
Erörterung, im Zusammenhange mit der Frage der Zeitbestimmung 
der Schlacht bei Andros, vorbehalten. 

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der Kult, der dem Ptole- 
maeos seitens der Inselgriechen dargebracht wurde, schon bei 
dessen Lebzeiten bestanden hat, da ja bei der Abfassung des De- 
kretes von Amorgos, die jedenfalls bald nach dem Tode des Soter 
stattgehabt hat (2. 16f.), dieser Kult offenbar seit längerer Zeit in 
Geltung ist (Z.28f. 2.50). Die sakrale Ehrung ist nicht bloß 
der Dank für die erwiesenen Wohltaten sondern zugleich und vor 
allem der Ausdruck der politischen Abhängigkeit, in die die Ky- 
kladen Ptolemaeos Soter gegenüber getreten sind. Wir sehen also 
an dem Bunde der Inselgriechen, dessen Verhältnis zur ptolemae- 
ischen Herrschaft wir wenigstens unter Philadelphos und Euergetes 
einigermaßen kennen, besonders deutlich, wie die Apotheose der 
hellenistischen Herrscher dazu dient, in den konstitutionellen For- 
men hellenischer „Freiheit“ die tatsächliche Herrschaft des neuen 
Königtums über die griechischen Städte einzubürgern, diese in be- 
sonderen Verbänden dem Organismus eines größeren Reiches ein- 
zugliedern. So kann tatsächlich dieser von griechischen Städte- 
vereinigungen den Herrschern dargebrachte Kult, da er in innerem 
Zusammenhange mit der neuen Herrschaft selbst steht, zu einer 
Vorstufe für den von diesen Herrschern eingerichteten Reichs- 
kult werden. Die Art, wie der anscheinend zuerst im engeren 
Kreise hellenischer Abhängigkeitsverhältnisse aufgekommene Bei- 
führen müßte, will ich noch hinweisen. Er nimmt Belochs Ansicht (vgl. oben 
S. 63, 6), daß Ptolemaeos mit Antigonos (und Demetrios) ein Bündnis zur 
Befreiung der Griechen geschlossen habe, an. Nun berichtet aber Diodor, 
daß Ptolemaeos bei seiner Fahrt durch das aegaeische Meer Andros von der 
hier befindlichen makedonischen Garnison befreit habe. Aber würde dann 
Ptolamaeos nicht in den Machtbereich seines Verbündeten Antigonos, eben in 
den von diesem gegründeten Bund der Nesioten, haben eingreifen müssen? 

26*
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name „Soter“ dann auf das gesamte Reich übernommen wird, 
dürfte somit zugleich eine allgemeinere, über den einzelnen Fall 
hinausgehende Bedeutung haben. 

Für die erste Generation der Diadochenherrscher haben wir 
weiter keine sicheren Beispiele eines ihnen von griechischen Kowd 
dargebrachten Kultes. Da wir indessen verschiedenen Spuren von 
Kulten, die dem Lysimachos seitens griechischer Städte dargebracht 
wurden, begegnen, da einerseits der jonische Städtebund unter der 
Herrschaft des Lysimachos stand (Syll.? 189 = Michel 485; auch 
der in der Inschrift von Priene, Gr. Inser. in Brit. Mus. 402 — 
0. 6. J. 12 erwähnte Strateg ist wahrscheinlich identisch mit dem 
in der ersten Inschrift genannten dx) 1&v möAsov row ’Iddwv zure- 
srateig), da wir anderseits von einem in Priene, das dem jonischen 
Bunde angehörte, für Lysimachos eingerichteten Kulte erfahren 
(Gr. Inser. in Brit. Mus. 401 = 0. 6. J. 11), so erscheint es nicht 
als ganz unwahrscheinlich, daß Lysimachos auch seitens des joni- 
schen Städtebundes sakrale Ehren empfangen habe. Bei dem Gegen- 
satze, in den die Herrschaft der Seleukiden in Kleinasien zu der 
des Lysimachos trat, würde es noch in besonderem Maße begreif- 
lich sein, daß die Kunde von einem derartigen Kulte für uns ver- 
loren gegangen wäre. Indessen ist dies nur eine Vermutung, die 
wir mit aller Zurückhaltung, die uns der fragmentarische, ungleich- 
mäßige und zufällig bedingte Charakter des uns zu Gebote stehenden 
Materials zur Pflicht macht, äußern müssen. Dagegen fehlt es nicht 
an weiteren sicheren Belegen für sakrale Verehrung der Diadochen 
seitens einzelner griechischer Städte. Auf die überschwänglichen 
Ehren, die von den Athenern dem Antigonos und Demetrios er- 
wiesen wurden, will ich hier nur kurz hinweisen (vgl. P.-W.IV 2774). 
Eine sakrale Verehrung des Lysimachos wird in verschiedenen 
Städten bezeugt, und diese Städte gehören, was wiederum charak- 
teristisch ist, dem Herrschaftsgebiete des Lysimachos an. Aus 
einer Inschrift von Samothrake (Syll.? 190 — Michel 350) erfahren 
wir von einem auf dieser Insel begründeten Kulte des thrakischen 
Herrschers; aus einer Inschrift von Priene lernen wir einen Kult 
des Lysimachos in dieser Stadt kennen; das Antwortschreiben des 
Lysimachos an die Prienenser (0. G. J. 12) belehrt uns über die 
unbedingte Abhängigkeit, in der sich die Stadt von Lysimachos be- 
fand. Besonderes Interesse gewährt eine Inschrift von Kassandreia
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(Syll.” 196), in der ein eponymes Priestertum des Lysimachos 
genannt wird. Sie stammt ohne Zweifel aus der Zeit, in der 
Lysimachos das Königtum von Makedonien inne hatte (286 bis 
281 v.Chr). Es wäre an sich wohl möglich, daß es sich hier um 
einen aus schmeichlerischer Initiative der Stadt Kassandreis hervor- 
gegangenen Kult handele, aber die Eponymie des Priestertums des 
Königs in einer Stadt, die dem Neubegründer des makedonischen 
Königtums ihre Existenz verdankte und von diesem zur Hauptstadt des 
makedonischen Reiches gemacht worden war, gibt doch zu denken und 
läßt die Vermutung nicht als eine ganz fernliegende erscheinen, daß 
wir vielmehr einen Kult vor uns haben, derim Zusammenhang mit den 
Regierungstendenzen des Lysimachos selbst stand. Etwas reichlicher 
ist unsere Information über das Verhältnis der griechischen Städte 
Kleinasiens zu den Seleukiden. Allerdings gehören die sakralen 
Ehrungen, die diesen seitens der griechischen Städte dargebracht 
worden sind, soweit bisher unsere Kunde reicht, meist erst einer etwag 
späteren Zeit an. Ein sicheres Beispiel für einen Kult, der einem 
lebenden seleukidischen Herrscher von einer der griechischen Städte- 
vereinigungen Kleinasiens gewidmet worden ist, lernen wir erst 
aus der schon erwähnten Inschrift des jonischen Städtebundes 
kennen, in der von der Verehrung des Antiochos Soter, seiner 
Gemahlin Stratonike und seines Sohnes Antiochos die Rede ist 
(0. 6. J. 222 = Michel 487). Die Inschrift stammt erst aus den 
letzten Regierungsjahren des Antiochos Soter. Ein Kult des 
Seleukos Nikator bestand im Kreise des jonischen Städtebundes 
dem Anscheine nach nicht, denn sonst würde er in der Inschrift 
Erwähnung haben finden müssen, sowie der Alexanders in ihr ge- 
nannt wird. Dagegen treffen wir verschiedene Spuren eines dem 
Seleukos seitens einzelner griechischer Städte Kleinasiens dar- 
gebrachten Kultes. Sie führen alle in seine letzte Regierungs- 
zeit, als er nach seinem Siege über Lysimachos als Befreier 
der griechischen Städte Kleinasiens erschien und vornehmlich im 
Gegensatze gegen das Regierungssystem des Lysimachos die Her- 
stellung demokratischer Verfassungen begünstigte.!) Wir erfahren 
namentlich von Ehrungen, die dem Seleukos seitens der Ilienser 

1) Die in eine frühere Zeit, jedenfalls vor das Jahr 293 gehörende mile- 
sische Inschrift zu Ehren des Antiochos, die seine und seines Vaters Seleukos 
Verdienste um das didymaeische Heiligtum feiert (0. G. J. 213; vgl.Haus-
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erwiesen werden; diese richten einen Kult für ihn ein (0. 6. J. 212) 
und nennen einen Monat nach seinem Namen (0. 6. J. 444). In 
der nämlichen Zeit ist wohl das Gesetz der Ilienser gegen die 
Tyrannen (0. @. J. 218; vgl. Brückner in Dörpfeld, Troja und 
Dion II 580 ff.) erlassen worden, das wahrscheinlich auch im Zu- 
sammenhang mit dem Sturz der Herrschaft des Lysimachos durch 
Seleukos steht. Das Verhältnis der Ilienser zu Seleukos setzt sich 
dann in dem zu seinem Sohne Antiochos Soter fort, wie der für 
diesen in Ilion eingerichtete Kult (0. 6.J. 219 = Michel 525) 
beweist. In Erythrae finden wir ein Fest zu Ehren des Seleukos 
(ZeAsvxeia Michel 50; ferner J. G. XII 1 ar. 6), dessen Begründung 
wahrscheinlich in die nämliche Zeit wie die sakralen Ehren zu 
Dion zu setzen ist. Ob auch der Bund der um das Athena-Heiligtum 
gruppierten Städte, dem Ilion angehörte, einen Kult zu Ehren des 
Seleukos begründet, hat, vermögen wir nicht zu bestimmen. So 
sehr wir in den besprochenen Fällen, namentlich in der sakralen 
Ehrung seitens der Ilienser, den Ausdruck des Dankes für erwiesene 
politische Wohltaten erkennen können, ist es doch anderseits gewiß 
wieder nicht ohne Bedeutung, daß der Kreis dieser Ehrungen sich 
zugleich mit der Sphäre besonderer politischer Abhängigkeit von 
der seleukidischen Herrschaft deckt.!) 

Die Abhängigkeit der griechischen Städte von den hellenistischen 
Königen muß natürlich am stärksten da zutage treten, wo es sich 
um persönliche Gründungen dieser Herrscher, um Städte, die ihnen 
überhaupt ihre Existenz oder wenigstens ihre neue politische Exi- 
stenz verdanken, handelt. 

Diese Städte haben eine besondere Wichtigkeit für die neuen 
politischen Zusammenhänge, in die jetzt das Griechentum ein- 
tritt, erlangt; in ihnen müssen wir denn auch erwarten, besonders 
früh und besonders deutlich die grundlegende Bedeutung, die der 
Person des Herrschers für jene neuen Zusammenhänge zukommt, 
    

soullier, Etudes sur l’histoire de Milet 8. 34 ff.) enthält bezeichnender Weise 
nichts von eigentlich sakralen Ehrungen. 

1) Diese besondere Beziehung der Abhängigkeit von der Seleukidenherr- 
schaft ergibt sich für Erythrae auch aus dem wahrscheinlich von Antiochos I. 
erlassenen Dekret (0. G. J. 223 — Michel 37). Auch für Bargylia, in dem 
ein yuuvınds &ybv für Antiochos Soter bei dessen Lebzeiten bestand (Michel 
457), ist ein entschiedenes Abhängigkeitsverhältnis zu erschließen.
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in sakralen Ehrungen, die diesem erwiesen werden, ausgeprägt 
zu finden. Leider macht sich nun hier gerade die Lückenhaftig- 

keit des Materials, auf dem unsere Kenntnis beruht, vornehmlich 

geltend. Wenn wir vom ägyptischen Alexandreia absehen, das ja 

allerdings für die Entwicklung des Herrscherkultes hervorragende 
Bedeutung gewonnen hat, sind wir für die anderen Gründungen 
der hellenistischen Herrscher in der ersten Zeit der Diadochen- 

herrschaft auf Vermutungen und Schlüsse, die zum Teil eine ge- 

wisse Wahrscheinlichkeit haben mögen aber uns doch nicht völlig 
den Mangel an sicherer Beglaubigung ersetzen können, angewiesen. 

Die Bedeutung, die den von den Seleukiden gegründeten Städten 
für die Entwicklung des Herrscherkultes zukommt, können wir 
allerdings einigermaßen feststellen, aber auch hier gerade reicht 
unsere sichere Kunde nicht in die erste Zeit der Seleukidenherr- 

schaft. Von großer Wichtigkeit würde es sein, wenn sich die Ver- 

mutung Dittenbergers zur Evidenz bringen ließe, daß in der In- 
schrift von Kassandreia (Syll? 178—Michel 321), in der eine Ver- 

leihung des makedonischen Königs Kassandros durch ein eponymes 
Priestertum (&p’ isg&os Kvöle) datiert wird, mit diesem Priester- 
tum, das ohne jede nähere Bezeichnung erscheint, das des Kassan- 
dros selbst gemeint sei. Diese Vermutung wird durch das be- 
sondere Verhältnis, in dem sich Kassandreia zu Kassandros als 
dem Gründer der Stadt befinden mußte, und durch den Umstand, 
daB wir etwa 15—20 Jahre später in dieser Stadt ein eponymes 
Priestertum eines Nachfolgers des Kassandros in der makedonischen 

Herrschaft, des Lysimachos, finden, nahe gelegt. Trotzdem kann 

es als fraglich erscheinen, ob wir die offizielle Einführung eines 

eponymen Priestertums des Kassandros — um ein solches würde 

es sich ja handeln, da die Inschrift von einem Regierungsakte des 

Kassandros Kunde gibt — in Einklang mit dem sonstigen Charakter 

seiner Regierung bringen können. Die Anknüpfung an die nationale 
Tradition des makedonischen Königtums scheint ja auch in unserer 

Inschrift durch die Benennung als BaoıAebs Maxsd6vov bezeugt zu 
werden. 

Der Kult, der dem Demetrios Poliorketes in Sikyon, das durch 

ihn neugegründet und nach ihm Demetrias benannt wurde, ge- 

widmet wurde (Diod. XX 102, 3), läßt mit einiger Wahrschein- 

lichkeit schließen, daß auch in der Hauptstadt seines makedo-
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nischen Reiches, die doch in ganz anderer Weise als Sikyon- 
Demetrias mit seiner Person verknüpft war, in Demetrias auf 
Magnesia, ihm als dem Gründer der Stadt ein Kult eingerichtet 
worden ist. 

Das nämliche dürfen wir wohl für Lysimacheia, die Hauptstadt des 
Lysimachos, vermuten, wenn wir die sonstigen Spuren eines diesem 
Herrscher dargebrachten Kultes in Erwägung ziehen und vor 
allem uns des eponymen Priestertums, das in Kassandreia bestand, 
erinnern. Vielleicht gewinnt es in diesem Zusammenhange auch 
noch an Bedeutung, daß gerade auf Münzen des Lysimachos, die 
in Lysimacheia und Ephesos-Arsinoe geprägt sind, mit Wahr- 
scheinlichkeit das Bild des Lysimachos selbst erkannt wor- 
den ist. 

Fassen wir das Ergebnis der vorausgegangenen Erörterung zu- 
sammen, so dürfen wir sagen: Der Stand unserer Überlieferung 
macht es uns noch nicht möglich, ein klares und in jeder Be- 
ziehung gesichertes Bild der Entwicklung des Herrscherkultes in 
der ersten Zeit der Diadochenherrschaft zu entwerfen. Wir ver- 
mögen insbesondere in den einzelnen Fällen nicht mit Bestimmt- 
heit zu entscheiden, welchen Anteil schmeichlerisches Entgegen- 
kommen der Städte oder der Wille des Herrschers selbst an dem 
Kulte hat. Auch die Formen des Kultes- zeigen, wie es scheint, 
zum Teil noch einen zwischen Heroenkult und göttlichen Ehren 
schwankenden Charakter. Aber das, was für die geschichtliche 
Betrachtung das wichtigste ist, können wir doch aus den be- 
sprochenen Nachrichten schon entnehmen. Die verhältnismäßig 
weite Verbreitung dieser sakralen Ehren beweist, daß es sich hier 
nicht um vereinzelte, auf mehr zufälliger Initiative beruhende Fälle 
handeln kann. Noch mehr: wir finden fast durchaus die sakrale 
Verehrung in engem Zusammenhang mit dem politischen Ab- 
hängigkeitsverhältnis der Städte zu den Herrschern, so daß der 
Kult, auch wenn er nicht unmittelbar von diesen veranlaßt ist, 
doch eben ein sakraler Ausdruck des Abhängigkeitsverhältnisses 
wird. Ganz besonders werden die Herrscherkulte von den politischen 
Neubildungen, die in Verbindung mit der neuen Herrschaft stehen, 
gepflegt. Es sind vorzüglich die asiatischen und Inselgriechen, 
die das Neuland der hellenistischen Herrschaft vor allem darstellen 
oder weniger eine selbständige politische Vergangenheit den neuen
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Herrschaftsansprüchen entgegenzusetzen haben!), bei denen wir 
den empfänglichsten Boden für die Bestrebungen der Königs- 
apotheose antreffen. Wie die unter dem Schutze oder auf die 

Initiative der Herrscher vollzogenen Vereinigungen griechischer 

Städte zum Teil die politische Überleitung bilden zu den umfassen- 
deren Reichsorganisationen der hellenistischen Periode, so dürften 

sie auch in sakraler Beziehung einen Übergang zum offiziellen 

Reichskulte darstellen. Diesem haben wir uns jetzt zuzuwenden. 
Er tritt uns, wie bekannt, zuerst in Ägypten unter Ptolemaeos 

Philadelphos in seiner ausgebildeten Gestalt entgegen. Wir haben 

die Vorstufen, die er in der ersten Zeit der Polemaeerherrschaft 
gehabt hat, schon betrachtet. Diese sind von größerer Bedeutung, 
als die neuere Forschung meistenteils angenommen hat. Es ist 
bereits die Rede gewesen von den i6d®sor rıuel, die von der 
Vereinigung der Inselgriechen dem Ptolemaeos Soter als dem 

Patron und wahrscheinlich auch Urheber ihres Bundes, vielleicht 

schon in der früheren Zeit seiner Regierung, noch vor der An- 
nahıne des Königstitels, erwiesen worden sind. Einer frühen Ehrung 
seitens der „befreiten“ Griechen würde auch eine solche durch 
ein Mitglied des ptolemaeischen Hauses selbst an die Seite zu 
stellen sein, wenn die Vermutung Dittenbergers sich als richtig er- 
weisen sollte, daß die Inschrift von Halikamassos (0. G. J. 16): 
Ayadn wöyn [v1] Irorsuelov Tod Zorjgog zul Isod Zeganı "Icı 
Agoıvon ro lepdv (öovoaro sich auf den lebenden Ptolemaeos be- 

ziehe und wegen des fehlenden Königstitels dann in die Zeit von 

308—306, also in die nämliche Zeit, in der Soter als Befreier der 
Inselgriechen auftrat, zu setzen sei. Der Grund, den Dittenberger 
für seine Ansicht auführt, nämlich, daß immer nur für die dy&®n Tun 
eines Lebenden eine Weihung erfolgt sei, ist sehr bestechend?), 
und Wilcken (A. P.III S.315) hat sieh der Deutung Ditten- 
bergers deshalb angeschlossen. Mir scheint es aber bei erneuter 
Erwägung sehr zweifelhaft, ob wir wirklich mit gutem Grunde 

vermuten können, daß schon in jener frühen Zeit von einem 

1) Daß allerdings auch die große politische Vergangenheit nicht immer 

gegen das Eingehen auf die Tendenzen des Herrscherkultes schützte, beweist 
das Beispiel Athens. 

2) Weniger einleuchtend scheint mir die Erklärung von &ya$ röyn Ilrols- 

ueiov als wesentlich gleichbedeutend mit örte ITroisuaiov.
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Mitgliede seines eigenen Hauses Ptolemaeos geradezu als Gott be- 
zeichnet worden sei, ganz abgesehen von der Schwierigkeit der 
Annahme, daß jene Weihung im Namen der etwa 10 Jahre alten 
Arsinoe, der Tochter des Ptolemaeos, stattgefunden habe. Viel- 
leicht sind wir doch, wenn wir in Erwägung ziehen, daß damals 
die religiösen Vorstellungen sich in großem Flusse befanden, und 
wenn wir Tyche allgemein im Sinne von numen verstehen"), be- 
rechtigt, an der Deutung auf den dahingeschiedenen Soter festzu- 
halten, und ich möchte darauf hinweisen, daß in einer Inschrift 
von Halikarnassos, die in das Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. 
gesetzt wird (Syll.? 641 = Michel 854; Ziebarth, Gr. Vereinsw. 
10.) die Darbringung eines Opfers für die Töyn dyadı) von da- 
hingeschiedenen Persönlichkeiten (denn um solche handelt es sich 
offenbar bei dem Vater und der Mutter des Begründers der hier 

‚ aufgezeichneten Stiftung, des Poseidonios) bestimmt wird.2) Dürfen 
wir also dabei bleiben, daß die in unserer Inschrift bezeichnete 
Weihung auf die Zeit nach dem Tode des Soter zu beziehen ist, 
so wird sie vor die Vermählung der Axsinoe mit ihrem Bruder zu 
setzen sein?), wahrscheinlich um das Jahr 279, als Arsinoe im 
Begriff war, nach Ägypten zurückzukehren. Die sakrale Ehrung, 
die diese ihrem Vater Ptolemaeos Soter darbrachte, hatte damals 
besondere politische Bedeutung, als es sich für sie darum handelte, 
in Agypten zu Einfluß und Macht zu gelangen, und fiel zugleich 
in die Zeit, als ihr Bruder in der glänzendsten Weise den Kult 
seines Vaters ausgestaltete. Von diesem Kulte haben wir durch 
die Inschrift von Amorgos (Sy? 202 — Michel 273; J. G. XIL 7 
ar. 506) sichere Bezeugung und zugleich ein deutlicheres Bild ge- 
wonnen. Wir haben daraus erfahren, daß Philadelphos die groß- 
artigsten Vorbereitungen für eine würdige Inszenierung des Kultes 
traf, daß dieser in einem penteterischen isolympischen Agon, neben 
  

1) Vgl. Gruppe, Gr. Mythol. 8. 1498, 7.4 
2) Will man an der unbedingten Beziehung der &yadı) röyn zum Lebenden festhalten, so wird man wohl die Erklärung Belochs, Gr. Gesch. IIT2 

S. 266f. annehmen müssen, der übersetzt: „Ptolemaeos des Sohnes des Retters 
und Gottes“ und demnach Philadelphos versteht. Die (grammatische) Mög- lichkeit dieser Übersetzung wird durch einige noch zu erwähnende In- schriften bestätigt; aber ein schwer zu überwindendes Bedenken, das Wilcken 
a. O. geltend gemacht hat, ist durch das Fehlen des Königstitels gegeben. 3) Vgl. Rh Mus. 52 8. 49.
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dem auch jährliche Feiern herliefen'), gipfeln sollte. Der Kult des 
Soter ist bald nach seiner ersten Begründung durch Hinzufügung 
des Kultes der Berenike, der Gemahlin des Soter, zu einem Kulte 
der Hol Zwrjjgsg erweitert worden. Ein prachtvoller Tempel, der 
den Soteren von Philadelphos erbaut: wurde?), zeigt, wie auch äußer- 
lich diese Verehrung die Formen des Heroenkultes abgestreift hat. 
Der Kult des Soter ist weiter in enge Beziehung zu dem Kulte 
Alexanders gebracht worden.) Es spiegelt sich darin die nahe 
Verbindung wieder, in der überhaupt die Herrschaft der Ptolemaeer 
von Anfang an mit dem Königtum Alexanders gestanden hat. 

Für die geschichtliche Würdigung dieses dem Soter von seinem 
Sohn gewidmeten offiziellen Kultes sind vor allem zwei Momente 
von Bedeutung. Die Verehrung, die dem Gründer der ptolemae- 
ischen Herrschaft in seinem Reiche von seinem Nachfolger dar- 
gebracht wird, verflicht sich, wie wir aus der Inschrift von Amorgos 
sehen, in eigentümlicher Weise mit den seitens der Inselgriechen 
dem Soter erwiesenen Ehren. Wir dürfen in gewisser Beziehung 
sagen: dieser Kult ist aus dem Kreise der Inselgriechen hervor- 
gewachsen.*) Indem Philadelphos die Verehrung des Soter zu einem 
glänzenden Kulte seines Hauses und seines Reiches ausgestaltet, 
hält er dabei zugleich die engste Fühlung mit jenem griechischen 
Kreise aufrecht. Die Inselgriechen werden aufgefordert, offiziell bei 
den Kulte in Alexandreia mitzuwirken.5) Die großartige Schau- 
stellung ist vor allem auf das hellenische Publikum berechnet, die 

1) Dies ergibt sich, wie v. Prott erkannt hat, aus Athen. V 198a 
2) Vgl. Theokr. XVII 123 und namentlich Schol. z. Theokr. in F.H. @. 

II 374, 15. 
8) Dies ergibt sich aus Theokr. XVII 18f. und der Beschreibung der 

Pompe des Philadelphos bei Kallixenos (Athen. V 196 ff). Auch in dem 
Dekret von Amorgos ist in den Worten Z. 24: mv mög Tods m[goyövov]s 
sövorev Öiwneov — wenn die Ergänzung wgoy6vovs, wie wahrscheinlich, 
riehtig ist — wohl Alexander mit inbegriffen. 

4) Ähnlich faßt, wie ich sehe, die Sache auch Gruppe auf, Gr. Myth. 
S. 1507, 1. 

5) Es ist charakteristisch, daß die Mittlerrolle dabei Philokles und Bakchon 
spielen, die wir auch sonst als Vertreter der ptolemaeischen Herrschaft dem 
nowöv av vnoıwrav gegenüber kennen lernen. Auch hier wieder sehen wir, 
wie in den hergebrachten Formen des griechischen politischen Lebens (Z. 25 f.) 
die griechischen Städte zu den neuen Aufgaben des Reiches herangezogen 
werden.
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neue Reichshauptstadt soll als die Metropole der hellenistischen 
Welt verherrlicht werden — die Ausführung eines Gedankens, den 
wohl bereits Soter selbst gehegt hatte (Diod. XVIII 28). Der An- 
spruch der Ptolemaeer auf eine allgemeine Schutzherrschaft über 
Griechenland findet in der Stellung des „Befreiers“ Soter zu der 
Griechenwelt seine volle Rechtfertigung, und gerade dieses Ver- 
hältnis zu den Griechen läßt die Ptolemaeer als die würdigen Nach- 
folger Alexanders erscheinen. Y 

Es liegt an sich nahe, anzunehmen, daß Ptolemaeos auch den im 
Kreise der Inselgriechen aufgekommenen Beinamen seines Vaters, 
Soter, damals nach seinem eigenen Reiche verpflanzt und ihm so 
für dieses eine offizielle Geltung verschafft habe. Allerdings steht 
dem die bisher herrschende, namentlich von Revillout und Poole 
begründete Ansicht entgegen, daß die offizielle Verehrung des ersten 
Ptolemaeos als Gott Soter in Ägypten erst im Jahre 261/60 auf- 
gekommen sei (Poole, the Ptolemies p-XXV. XXXV; Revillout, 
Rev. egyptol. IS. 21£. ITS. 114; Strack, Dynastie d. Ptolemaeer 
3. 128; Niese, II 8. 113, 3; auch Dittenberger, 0. 6. J. 16 
Anm. 3 hält noch daran fest). Diese Auffassung scheint insofern 
eine Bestätigung zu finden, als die Hinzufügung des Titels Soter 
zu dem Namen des ersten Ptolemaeers in den Aktpräskripten uns 
tatsächlich erst nach diesem Zeitpunkte regelmäßig entgegentritt, 
wie, sich jetzt vor allem wieder aus den Hibeh-Papyri ergibt.?) Es 
würde aber unrichtig sein, zu behaupten, daß damals überhaupt 
erst der Name Soter im ptolemaeischen Reiche eingeführt worden sei. 

Abgesehen davon, daß Arsino& schon vor ihrer Vermählung mit 
Philadelphos eine Widmung an ihren Vater als den Zwrno nal Hedg 
vollzieht (0. G. J. 16, vgl. 8. 409 f.), haben wir, wie es scheint, aus 
der Zeit vor dem Tode der Arsinos (270) stammende Inschriften, in 
denen der Beiname Soteres von Ptolemaeos I und seiner Gemahlin 
Berenike gebraucht wird. Es ist vor allem eine in Ägypten ge- 

1) Auf die Befreiertätigkeit Alexanders selbst scheinen die Worte in der Schilderung des Kallixenos bei Athen, a. O. 201 hinzuweisen: mg00nYogsÖovro Öt nösıs, ai ve dm’ "Inviag zul (ei) Mınal "Ellmvides Saar ziv Aclav zul 
Tag visoug xeroımodseı dmb zobe IIE g005 Erdydnoev. Die Ptolemaeer sind also gerade auch in dieser Beziehung die Rechtsnachfolger Alexanders. 

2) Die Regel wird allerdings schon im 11. Regierungsjahre des Philadelphos 
durchbrochen, wo der Beiname Soter erscheint (Petrie-Pap. II 8, 1b; die 
Lesung wird jetzt durch Petrie-Pap. II 20 8. 41 bestätigt).
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fundene Inschrift O. @. J. 724: Ömto Baoıleog TTrolsunlov zal ’Ag- 
swong BiAadeiypov Zorionv Aıovi'sıog ITorduwvog. Diese Inschrift 

kann sich kaum, wie Strack A. P. II 539 meinte, auf die dahin- 

geschiedene Arsino® beziehen, da nach einer wohl unanfechtbaren 
Beobachtung Dittenbergers die Formel, in der ürte gebraucht wird, 
nur auf Lebende Anwendung findet (vgl. auch Wilcken A. P. II 
318 f.). Übrigens würde auch nach Stracks Vermutung die In- 
schrift in die Zeit bald nach 270 gehören. Dittenberger erklärt 
zwar in dieser Inschrift und der folgenden in Alexandreia ge- 
fundenen O0. G. J. 725: Baoıldag ITrodsualov xal "Agowöng Diie- 
ÖeApov Hehv Zorigwv aus grammatischen Gründen Zorieov als 
Beinamen von Philadelphos und seiner Gemahlin Arsinod. Diese 
Deutung scheint mir aber geschichtlich unmöglich; ich sehe 
demnach in den Worten ev Zorriowv eine grammatisch zwar 
auffallende aber nicht unmögliche Breviloquenz für z6v Hsöv Zw- 
rijeov, so daß zu übersetzen ist: der Kinder der Sol Zorägeg. 
(Dieselbe Erklärung vertritt Wilcken, A. P. III 8.316.) Die Den- 
tung von Schreiber, Stud. über d. Bildnis Alexanders d. Gr. 8.252 £f, 
der die zuletzt erwähnte (Altar)inschrift als eine von Ptolemaeos 
Philadelphos und Arsino& selbst herrührende Weihung an die $o! 
Zorägeg faßt, halte ich sprachlich erst recht für unzulässig; jeden- 
falls hat Schreiber keine analoge Formulierung aus einer anderen 
Weihinschrift beigebracht. (Mit Ablehnung der von Schreiber ge- 
gebenen Erklärung fallen auch die an sich unwahrscheinlichen 
Schlüsse, die dieser Forscher auf einen Heroenkult der $so! Iw- 
thgeg gezogen hat.) Ist die hier gegebene Deutung der beiden 
letztgenannten Inschriften, namentlich der ersteren, O. G. J. 724, 
richtig, so gewinnt auch die an sich schon wahrscheinliche Lesung 
Dittenbergers 0. 6. J. 29: [ürto PaoıAdog ITroAsuallov zoo 
IIoAsu[elov zei Begeviang Zarnowv zul] ümto Apsıvönls usw. 
noch eine weitere Stütze. Durch diese Inschrift würde dann ebenso 
wie durch O0. 6. J. 724 der Schluß, daß schon vor dem Tode der 
Arsino® der König und seine Schwester-Gemahlin in Ägypten als 
Kinder der Soteren bezeichnet wurden, der Beiname der Soteren 
also schon offizielle Geltung hatte, große Wahrscheinlichkeit er- 
halten. Übrigens wird.auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
die gleiche Folgerung aus O. G. J. 725 gezogen werden dürfen, da 
das Fehlen der Bezeichnung als $sol ’46Apol wohl nur auf die Zeit,
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in der Arsinoö noch lebte, passen dürfte. Das Ergebnis unserer Erörterung findet nun aber noch eine wesentliche Bestätigung in den neuesten numismatischen Forschungen. Auf den durch die Arsinoödaten bestimmten Münzen aus der Regierungszeit des Phila- delphos hat Svoronos (Münzen der Ptolemaeer II $. 68 nr. 430. 433. 436. Tafeln XVI 17—19, vgl. I ov£”) in den Jahren 269. 268. 267 die Bezeichnung des Ptolemaeos I. als Soter entdeckt. (Bloß für Phoenikien bezeichnet auch nach ihm das 25. Regierungs- jahr des Philadelphos den Anfangstermin für das Aufkommen des Beinamens Soter auf Münzen. I eoy’£.) Derselbe Forscher will sogar eine Klasse von Münzen mit dem Beinamen Soter schon den Jahren 283 bis 272 zuschreiben (I 980°’ f. nr. 388—407. Tafeln XVII 1-20). 
Wir werden also wohl sagen dürfen, daß der Beiname Soter zu- erst im Kreise der Inselgriechen entstanden, dann im Zusammen- hange mit dem Reichskulte, der dem ersten Ptolemaeer gerade vor allem auch als dem Befreier und Schutzherrn der Griechenwelt gewidmet wurde, in Ägypten selbst heimisch geworden ist. Wie es zu erklären ist, daß der Beiname in den offiziellen Aktpräskripten erst einige Zeit später regelmäßig auftritt, läßt sich wohl nicht mit Bestimmtheit angeben. 
Wenn der Kult des Soter auch in der ägyptischen Reichshaupt- stadt selbst in naher Beziehung zu der Griechenwelt sich entwickelt hat, so ist anderseits für ihn ebenso charakteristisch, daß er aus den eigenen Tendenzen der Ptolemaeerherrschaft selbst hervor- wächst. Die Apotheose, die dem Gründer der Dynastie zuteil wird, kommt der gesamten Dynastie, vor allem auch dem lebenden Herrscher als dem Nachfolger des Gründers der Dynastie zugute. In dem Gründer der Dynastie ist vornehmlich die göttliche oder gottähnliche Macht wirksam, die den Zusammenhalt des Herrscher- hauses wie des Reiches bewirkt und bedingt. Die dynastische Tendenz, die gerade in der Ptolemaeerherrschaft in so eigentümlicher Weise ausgeprägt ist, wird zu einer der wesentlichsten Grundlagen des Herrscherkultes. Die Apotheose des dahingeschiedenen Begründers der Dynastie bildet die Brücke zu deren Vergötterung überhaupt. Es ist noch ein Schritt von dieser Apotheose des dahingeschiedenen Herrschers zum Kulte des lebenden Königs, aber es ist auch nur uoch ein Schritt.
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Wir vermögen nicht mit unbedingter Sicherheit zu entscheiden, 
ob Ptolemaeos Philadelphos überhaupt zuerst den Kult des leben- 
den Herrschers begründet hat — wir müssen immer mit der Mög- 
lichkeit rechnen, daß der eponyme Kult des regierenden Königs 
schon frühere und weitere Verbreitung in den hellenistischen 
Staaten gefunden hat, als man bisher im allgemeinen angenommen 
hat —; aber jedenfalls ist bei dem heutigen Stande unserer Kennt- 
nis der von Philadelphos eingerichtete Kult das erste sichere Bei- 
spiel einer göttlichen Verehrung, die einem der Nachfolger Alexanders 
als offizieller Reichskult bei seinen Lebzeiten erwiesen wird. Ge- 
rade dieser eponyme ptolemaeische Reichskult hat nun aber eine 
wesentlich andere Grundlage der Beurteilung gewonnen, seitdem 
wir wissen, daß bereits vor der Einrichtung des Kultes Alexanders 
und der #sol "4ösApoi ein eponymes Priestertum im ptolemaeischen 
Reiche bestanden hat. Wir haben vorher gesehen, daß dieses 
Priestertum sich nur entweder auf den regierenden König beziehen 
kann — dann würde schon unter Soter ein solcher eponymer Kult 
des lebenden Herrschers bestanden haben — oder auf Alexander. 
Wir haben die Beziehung auf Alexander als die wahrscheinlichste 
nachzuweisen versucht. Es handelt sich auch unter dieser Voraus- 
setzung bei der Einrichtung des eponymen Kultes der $sol 4684- 
yot und Alexanders nicht um etwas völlig Neues, sondern dieser 
Kult hat sich aus einem schon vorher nachweisbaren eponymen 
Priestertum entwickelt. Was dann das Priestertum Alexanders 
bereits in der ersten Zeit der Ptolemaeerherrschaft bedeutet, kann 
nicht zweifelhaft sein. Alexander ist der göttliche Repräsentant 
des neuen Herrschaftsprinzips, unter dessen Schutz oder Sanktion 
sich gerade die ptolemaeische Herrschaft entwickelt. Er ist zu- 
gleich das fiktive Haupt der ptolemaeischen Dynastie, als solches 
mit dieser auf das engste verbunden. Als Stadtgott von Alexandreia, 
der neuen Hauptstadt des Landes, hat er von vornherein eine be- 
herrschende Stellung im ptolemaeischen Reiche. 

Man hat nun, um die Einführung des Kultes des lebenden 
Herrschers zu erklären, vor allem ein mehr zufällig-geschichtliches 
Moment, ein bestimmtes Ereignis herangezogen (v. Prott, Rh. Mus. 
53 8.464. und ihm folgend Kornemann a. O. 8. 70£). Der 
Tod der Arsino& Philadelphos, der, wie wir jetzt wissen, im Jahre 
271/70 erfolgte, soll diese Erklärung bieten. Indem der dahin-
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geschiedenen Königin-Schwester nunmehr kultliche Ehren dar- 
gebracht wurden, konnte ınan, so hat v. Prott vermutet, den Bruder- 
Gemahl, den regierenden Herrscher, hinter seiner apotheosierten 
Schwester nicht zurückstehen lassen, und so kam — wahrschein- 
lich unter dem Einflusse der Priesterschaft — der Kult der #sol 
"AdeApol zustande. Prüfen wir, wie die uns jetzt bekannten Tat- 
sachen der Überlieferung und die innere Wahrscheinlichkeit sich 
zu dieser Vermutung stellen. Durch die Hibeh-Papyri sind wir 
in den Stand gesetzt, die Zeitgrenze, innerhalb deren der Kult 
Alexanders und der ®&o} AdeAyoi eingeführt worden ist, etwas ge- 
nauer, als es bisher möglich war, zu fixieren. Im 12. und 13. Re- 
gierungsjahre des Philadelphos (274/73 und 273/12) finden wir noch 
das eponyme Priestertum ohne jede nähere Bezeichnung erwähnt 
{Hibeh-Pap. I 110). Im 15. .Regierungsjahr des Philadelphos 
(270; im Monat Daisios) tritt uns dann das Priestertum Alexanders 
und der eoi AdeAypor entgegen.) Es ist also eine nicht fern 
liegende Vermutung, daß der Kult der &#so) ’AdsApoi in Ver- 
bindung mit dem Alexanderkult eben damals im 15. Regierungs- 
Jahr des Philadelphos, das zugleich das Todesjahr der Arsinoö war, 
eingerichtet worden ist. Zwingend ist allerdings diese Annahme 
nicht (vgl. auch Grenfell and Hunt, Hibeh-Pap. I S. 368 f.), da 
zwischen dem Zeitpunkte des eponymen Priestertums im 13. Jahre 
des Philadelphos und dem Tode der Arsino& noch mehr als ein 
Jahr dazwischen liegt. Wir könnten auch annehmen, daß schon 
in dieser Zwischenzeit, also bereits vor dem Tode der Arsino&, 
der Kult der #0) 4dsApof mit dem Alexanders vereinigt oder 
daß zunächst bloß der des Königs selbst mit dem Alexanderkült 
verbunden worden und der Kult der Arsinod — ähnlich wie es 
im Seleukidenreiche geschehen ist — erst dem des Königs ge- 
folgt sei, etwa als besondere Ehrung, die ihr nach ihrem Hin- 
scheiden zuteil geworden sei. Indessen auch wenn wir jener anderen 
Vermutung, die ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat, 
daß der eponyme Kult des Königs selbst erst als ein mit dem 
Kulte seiner Schwester gemeinsamer nach deren Dahinscheiden 
    

1) Hibeh-Pap. Inr. 99, Hierdurch wird auch die Richtigkeit der Lesung von Petrie-Pap. 124,2 2.4 f., wonach im 16. Jahre des Philadelphos 270/69 uns ein Priestertum Alexanders und der $so} 4d21p0l begegnet (Otto, Priester u. Tempel I 144, 3) bestätigt.
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entstanden sei, folgen, so werden wir doch nieht mehr zugestehen können, als daß der Tod der Arsinos und ihre Konsekrierung auf den Zeitpunkt der Einführung dieses eponymen Reichskultes eingewirkt habe; wir werden aber diesem Ereignis nicht eine ent- scheidende Bedeutung für die Begründung des Kultes des lebenden Herrschers überhaupt beizulegen vermögen. Bei dem früheren Stande unserer Kenntnis, als das besondere Priestertum der Arsino& die ältere Bezeugung für sich zu haben schien, konnte die Annahme, daß der Kult der Arsinoö das Primäre gewesen sei, wohl eher als eine begründete erscheinen. Jetzt ergibt sich aber aus den Zeug- uissen, daß das Priestertum Alexanders und der 9so/ 4AdeAgpot früher bestanden hat als der Kanephorat der Arsinoö, Die Annahme von Prott’s (a. O, S. 466), daß zuerst ein griechischer Staatskult der Arsino& eingerichtet worden sei, hat gar keine Stütze in unserer Überlieferung. Wir wissen jetzt, daß der besondere eponyme Kult der Arsinoö nicht das Ursprüngliche ist sondern daß er in einen schon früher vorhandenen eponymen Kult eingefügt worden ist. Wenn das Bedürfnis, neben der apotheosierten Schwester-Gemahlin auch den König nicht ohne sakrale Ehren zu lassen, das ausschlaggebende Motiv gebildet hätte, warum sollte das gerade zur Einrichtung eines eponymen Reichskultes geführt haben? 
Wie steht es nun weiter mit dem Einfluß der ägyptischen Priesterschaft, der man bei der Begründung des Reichskultes eine große Rolle beimißt? Ich glaube, daß dieser Einfluß wenig zu dem Bilde der autokratischen königlichen Gewalt paßt, das die erste Zeit der Ptolemaeerherrschaft darbietet. Die ägyptische Priester- schaft ist in dieser Periode gewiß immer nur Werkzeug für die Pläne des Königtums gewesen; eine entscheidende Initiative bei einer so wichtigen Neuerung ihr zuzuschreiben, ist, wie mir scheint, unmöglich), Und wie wäre es überhaupt bei einer Mitwirkung 

  

1) Daß die entscheidende Einwirkung, die Revillout, Rev. egyptol. II 1883, 8. 112f: einer allgemeinen Reichssynode der ägyptischen Priesterschaft vom J. 21 (265/64) auf die Begründung des Kultes Alexanders und der $soi 4ösApol beimessen wollte, durch den jetzigen Bestand des urkundlichen Ma- terials ausgeschlossen wird, brauche ich ja nur kurz hervorzuheben. Wir werden überhaupt sagen dürfen, daß die Vermutungen Revillouts über die Bedeutung der ägyptischen Priesterschaft für die Entwicklung des Ptole- wmaeerkultes — wenigstens in der ersten Zeit der Piolemaeerherrschaft — keinen Boden haben. Die Folgerungen, die man aus dem Dekret von Kanopos Kaerst, hellenist. Zeitalter. IT 1. 
27 ’
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der ägyptischen Priesterschaft zu erklären, daß dieser Kult grie- 
chische, nicht ägyptische Formen erhalten hat‘)? Wie verträgt 
sich weiter mit einer solchen Annahme die unbestreitbare Tatsache, 
daß eben erst allmählich in zunehmendem Maße, am deutlichsten 
seit Ptolemaeos Epiphanes, eine Ägyptisierun g des ptolemaeischen 
Königskultes, eine immer stärkere Assimilierung an die heimischen 
Formen der Pharaonenverehrung stattgefunden hat? 

Das darf allerdings wohl angenommen werden, daß der eigentüm- 
liche ägyptische Boden für die volle Ausgestaltung des Herrscherkultes, 
wie sie in der Verehrung des lebenden Herrschers ihren Ausdruck 
findet, nicht ohne Bedeutung gewesen ist. Wenn die Herrschafts- 
verhältnisse des Orientes überhaupt schon unter Alexander die Geltend- 
machung der absoluten Herrschaftsformen des Gottkönigtums wesent- 
lich begünstigten, so hat gewiß die Anknüpfung an die Traditionen der 
Pharaonenweihe, die für den ägyptischen Teil der Bevölkerung des 
Ptolemaeerreichesdurch die Existenz desneuen Königtumsohne weiteres 
gegeben war, die Einführung des Kultes des regierenden Königs 
nicht unbeträchtlich erleichtert. Aber es bedeutet eine Verkennung 
des Zusammenhanges der Entwicklung des hellenistischen Herrscher- kultes überhaupt, der in dieser Entwicklung hervortretenden ge- 
meinsamen Tendenzen, wenn man in dem Kulte, den Ptolemaeos 
Philadelphos ins Leben rief, einen „Ägyptismus“®) oder „einen 
wirklichen Reichskult nach altägyptischer Überlieferung“®) sehen will. Glaubt man allerdings (mit v. Prott, Kornemann u. a.) das 
auf griechischem Boden erwachsene Element des Herrscherkultes 
als reinen Heroenkult charakterisieren und als solchen der wirk- 
lichen Vergötterung scharf gegenüberstellen zu müssen, so führt von diesem Kulte keine Brücke zu der Verehrung des lebenden Herr- schers hinüber, und man muß dann, um diese zu erklären, zum 
orientalischen Vorbild seine Zuflucht nehmen. Wir haben versucht, 
eine andere Auffassung zu begründen, die gerade in der eigentüm- 
lichen geschichtlichen Weiterentwicklung und Umbildung der in 

für die Mitwirkung der ägyptischen Priesterschaft bei der Begründung des Kultes der #sol Edseydraı gezogen hat, scheinen mir durchaus nicht beweiskräftig, da es sich ja hier nur um die ägyptischen Formen der sakralen Verehrung handelt. 1) Ähnlich schon Strack, Dynastie d. Ptolemaeer 8. 112. 
2) Wilamowitz, Gött, Nachr. 1894 $, 28. 
3) Schreiber, a. 0. 8. 256,
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griechischer Anschauung wurzelnden religiösen und politischen Ideen 
und Institutionen das Wesen des hellenistischen Herrscherkultes 
hervortreten läßt. 

Neben dem Reichskulte der Ptolemaeer steht der der Seleu- 
kiden. Wir lernen im seleukidischen Reiche einen Kult der Dy- 
nastie und einen Kult des regierenden Königs, zum Teil beide mit- 
einander verbunden, kennen. Die inschriftlichen Nachrichten, die 
wir darüber haben, reichen zwar noch nicht aus, die ersten Stadien 
in der Entwicklung des seleukidischen Herrscherkultes genau fest- 
zustellen, wir vermögen auch nicht das Verhältnis, in dem die ver- 
schiedenen Formen des seleukidischen Kultes zueinander stehen, 
klar zu erfassen. Aber soviel können wir schon jetzt mit 
großer Bestimmtheit behaupten, daß dieser Kult eine große Be- 
deutung für das Seleukidenreich hatte und daß er den inneren 
Zusammenhang mit der Organisation des Reiches selbst deutlich 
erkennen läßt. Er gewährt uns somit einen sehr wichtigen Ein- 
blick in das organisatorische Prinzip der seleukidischen Herrschaft. 

Antiochos I. errichtete seinem Vater Seleukos unmittelbar nach 
dessen Tode einen Tempel in Seleukeia am Meere (App. Syr. 68). 
Er nannte das Heiligtum Nikatoreion, indem er durch diesen 
Namen den göttlichen Charakter des Hauptes der Dynastie, seine 
enge Beziehung zum Zeus Nikator andeutete. Der Name Nikator 
wurde damit offenbar der offizielle Kultbeiname des ersten Seleu- 
kiden. Wir finden nun in späterer Zeit in Inschriften verschiedener 
von den Seleukiden gegründeter Städte ein Priestertum der ge- 
samten seleukidischen Dynastie. Zu der schon länger bekannten 
Inschrift von Seleukeia in Pierien (€. J. 6. 4458 = 0. 6. J. 245), 
die der Zeit des Seleukos IV. (Philopator, 187—175) angehört, ist 
jetzt durch die Veröffentlichung der Inschriften von Magnesia noch 
eine sehr wichtige hinzugekommen, die einen Beschluß der Stadt 
Antiocheia in Persis enthält (Inschr. v. Magnesia 61 = 0. 6. J. 233). 
Sie stammt aus der Regierungszeit Antiochos des Großen. Während 
in der Inschrift von Seleukeia neben dem Priestertum der dahin- 
geschiedenen Könige der Dynastie ein besonderes Priestertum 
des regierenden Königs erwähnt wird, ist in der Inschrift von 
Antiocheia in Persis der Kult des lebenden Königs und seines 
Sohnes Antiochos in den Kult der Gesamtdynastie eingeschlossen. 
Die einzelnen Könige der Dynastie werden mit ihren Beinamen, 

27*
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die also offizielle Kultbeinamen geworden sind, angeführt. Aus 
der Inschrift von Antiocheia dürfen wir schließen, daß das Priester- 
tum der seleukidischen Dynastie für die Städte, in denen es bestand, 
zugleich eponym war. Es handelt sich hier offenbar um einen 
allgemeinen Kult der Dynastie in den Städten des Seleukidenreiches; 
denn wenn ein solches Priestertum gleichmäßig in den weit aus- 
einanderliegenden Städten Seleukeia in Pieria und Antiocheia in 
Persis?) auftritt, so kann die sakrale Verehrung der Dynastie nicht 
auf diese beiden Städte beschränkt gewesen sein?). Wir sehen also 
den Kult in seiner allgemeinen Regel aus den Zufälligkeiten indi- 
vidueller lokaler Initiative herausgehoben. Es handelt sich allem An- 
schein nach um eine Einrichtung, die über das ganze Reich verbreitet 
ist, die also mit der Organisation dieses Reiches selbst im Zusammen- 
hang steht. Der gleiche Kult der Dynastie erscheint so zugleich, 
wenn auch in seinen Formen städtischer Verfassung und städtischer 
Verwaltung dienend, als ein Reichskult, insofern als die verschie- 
denen Städte des Reiches durch die nämlichen sakralen Institutionen, 
die in ihrem Verhältnis zur Dynastie wurzeln, verbunden werden. 
Die gleichmäßigen Abhängigkeitsbeziehungen der hellenischen Städte 
zu der Person des Königs oder zur Dynastie lassen die organi- 
satorische Einheit, die in der Person des Herrschers oder dem 
dynastischen Zusammenhange gegeben ist, erkennen. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß die verschiedenen Städte Seleukeia, Antiocheia, 
Apameia, wenigstens in den meisten F ällen, zugleich die Haupt- 
städte der einzelnen Provinzen, der größeren wie kleineren, im 
Seleukidenreiche bildeten. Sicher ist dies z.B. von den 4 Städten 
der Seleukis (Strabo XVI 750), von Seleukeia am Tigris (Strabo 
XVI 738), von Apameia in Phrygien, von Antiocheia in Margiane 
(Plin. VI 47). Wahrscheinlich gilt es von Seleukeia in Kilikien 

1) Worauf sich der Inschr. v. Magnesia 59», 9 erwähnte eponyme Priester in Laodikeia (wohl am Lykos) bezieht, ist aus der nur ganz fragmentarisch erhaltenen Stelle nicht zu erkennen. Die Analogie mit den besprochenen Inschriften würde für ein Priestertum der seleukidischen Dynastie sprechen, wenn auch für eine derartige Ergänzung kein Raum zu sein scheint, 
2) Insbesondere müssen wir nattirlich die gleichen Formen des Kultes wie für das persische Antiocheia für die andern Städte Seleukeia oder Antiocheia, die in der nämlichen Inschrift angefübrt werden und sich an dem Beschlusse des persischen Antiocheia für Magnesia beteiligen, an- nehmen.
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(vgl. Petrie-Pap. II 45, Strabo XIV 670), von Apameia Mesenes 
(wohl identisch mit Ardusıe f noös ch Zeislg, Inschr. v. Magn. 
61=0.6.J.233 2.108£. E. Schwartz Anh. v.Inschr. v. Magnesia 
$. 171f.); vielleicht dürfen wir es auch von Antiocheia in Myg- 
donien (Plin. VI 42, Strabo XVI 147, Steph. Byz. s. v.), von Seleu- 
keia in Susiane (Strabo XVI 744, 0.6.J.233 Z. 108f. Anm. 4), 
von Seleukeia in Elymais (Plin. VI 136) — vgl. auch Plin. VI 132 
über Sittakene — annehmen. 

Wann sind nun diese Kulte der seleukidischen Dynastie in den 
Städten des Reiches entstanden? Wir vermögen bei dem gegen- 
wärtigen Stande unserer Kenntnis noch keine bestimmte Antwort 
hierauf zu geben. Aber wenn wir in Erwägung ziehen, daß die 
Städtegründungen selbst zum größten Teile den Regierungen der 
beiden ersten Seleukiden angehören, wenn wir die große Bedeutung 
gerade dieser Regierungen für die Organisation des Seleukiden- 
reiches bedenken, werden wir an sich geneigt sein, wenigstens die 
grundlegenden Anfänge des Kultes, der in so charakteristischer 
Weise den in der Dynastie begründeten Zusammenhalt des Reiches 
veranschaulicht, in diese erste Zeit der Seleukidenherrschaft zu 

‚setzen, wenn nicht in die Regierung des Begründers der seleu- 
kidischen Dynastie, so doch in die seines Sohnes und Nachfolgers, 
der ja auch, wie wir wissen, seinem Vater in einer der bedeutendsten 
Seleukidenstädte einen glänzenden Kult einrichtete‘). Das Band, 
das die Städte des Seleukidenreiches in so besonderer Weise mit 
dem seleukidischen Königtum zusammenschloß, ist von den beiden 
ersten Königen der Dynastie, den Gründern dieser Städte, geknüpft 
worden. Es darf angenommen werden, daß der sakrale Ausdruck 
dieser Verbindung, der uns später entgegentritt, im wesentlichen 
auch schon in jener Frühzeit der seleukidischen Herrschaft ge- 
schaffen worden ist. 

Wir kennen nun aber weiter neben dem soeben besprochenen 
städtischen noch einen anderen Kult im Seleukidenreiche, der als 
ein eponymer Reichskult im eigentlichen Sinne zu bezeichnen ist. 

1) Die besondere Verehrung, die dem Seleukos Nikator in den Städten des Seleukidenreiches erwiesen wurde, scheint sich auch noch aus einigen Andeutungen der literarischen Überlieferung zu ergeben; vgl. namentlich App. Syr 57: meoorıdlacıv & Tobs Avögidvras (sc. Zeisbxov) Em Tode Aloare. Liban. or. XI 92 ed. Förster.
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In einer Inschrift von Durdurkar in Phrygien (B. C. H. XII 524. 
—0. 6. J. 224; Michel 40) wird uns ein Erlaß eines Königs 
Antiochos mitgeteilt, in dem bestimmt wird, daß nach dem Vor- 
bilde eines schon für den König in den einzelnen Satrapien des 
Reiches bestehenden Kultes in der Satrapie ein weibliches Ober- 
priestertum für den Kult der Königin eingesetzt werden soll. Der 
Name der Priesterin soll ebenso wie derjenige der Oberpriester den 
Kontraktsurkunden vorgesetzt werden. Es handelt sich also hier 
um eine allgemeine, der provinzialen Organisation des Seleukiden- 
reiches entsprechende Durchführung eines eponymen Herrscher- 
kultes. Welcher König Antiochos gemeint ist, läßt sich nicht 
mit völliger Bestimmtheit entscheiden, es steht uns die Wahl 
zwischen Antiochos II. Theos und Antiochos II. (dem Großen) frei.! 
Eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit spricht, wie ich glaube, 
auch jetzt noch für Antiochos II, der früher allgemein als der Ur- 
heber des Reskriptes angesehen wurde. Der Beiname Theos, den 
der dritte Seleukide führt, würde jedenfalls in seinem vollen Lichte 
erscheinen, wenn wir in diesem Herrscher den Begründer eines 
allgemeinen Reichskultes des regierenden Königs sehen dürften. 
Vornehnlich scheint mir aber die unbestreitbare organisatorische 
Bedeutung dieses Reichskultes die Annahme zu begünstigen, daß 
er in die frühere Periode des Seleukidenregimentes gehöre. Wir 
haben allerdings gerade aus der Zeit Antiochos’ III, die Erwähnung 
eines Strategen und Oberpriesters von Koelesyrien und Phoenikien 
(0. 6. J. 230))) Es kann namentlich im Hinblick auf die In- 
schrift von Durdurkar kaum ein Zweifel bestehen, daß mit diesem 
Oberpriestertum vornehmlich der Kult des Königs gemeint ist. 
Danach könnte also diese Inschrift für eine Einsetzung des epo- 
nymen Reichskultes durch Antiochos II. zu sprechen scheinen. 
Indessen glaube ich, daß sie eher einen entgegengesetzten Schluß 
nahelegt. Die Verbindung der Strategie mit dem Oberpriester- 

  

t) Vgl. jetzt Holleaux, BC. H. 28, 1904, S. 408 ff. Dittenberger, 0.6. I. 8. 5asf. 
2) Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die uns auf Kypros seit Ptolemaeos Epiphanes begegnende analoge Institution des Ptolemaserreiches an das Vor- bild der seleukidischen Organisation anknüpft. Vgl. Dittenberger zu 0. 6. J. 230, 3. Entgegengesetzt ist die Auffassung Belochs, Gr. Gesch. IT i, 8.291, 2,



Beilage II. Der hellenistische Herrscherkult. 423 

tum, das zugleich die allgemeinere Bedeutung einer obersten 
sakralen Würde in der Provinz zu haben scheint, macht den Ein- 
druck, daß wir hier noch eine weitere Ausgestaltung der in der 
Inschrift von Durdurkar erwähnten Einrichtung haben, würde also 
sehr wohl zu einer etwas späteren Zeit, als die der ersten Ein- 
richtung des Kultes sein würde, passen. Es ist aber nicht zu 
verkennen, daß der Boden für solche Schlußfolgerungen noch ein 
einigermaßen unsicherer ist.!) Auch über das Verhältnis dieses 
eponymen Kultes des regierenden Königs zu dem seiner Vorfahren 
läßt sich aus der Inschrift kein sicheres Urteil gewinnen. Der 
Wortlaut der Stelle Z. 28f.: uer& zog r@v [re HE6v?) zei Nusv 
@oyısgeig scheint nur eine Verbindung des Kultes des Königs mit 
dem der Götter zu enthalten, also den der vorangegangenen Herr- 
scher der Dynastie nicht einzuschließen.?) Andererseits muß es 
allerdings wieder als auffallend erscheinen, wenn der Kult der 
früberen Könige der Dynastie, der damals doch sicher bestanden 
haben muß, ausgeschlossen sein sollte. Es bleiben hier also noch 
manche besondere Fragen ungelöst.‘) Das für uns historisch Wich- 
tige, worüber ja auch keine Unsicherheit obwalten kann, ist die 
Tatsache dieses Reichskultes selbst, ist die eigentümliche Form, 
in der er als ein sakraler Ausdruck der provinzialen Organisation 
des Reichs erscheint. 

Die Eigenart des seleukidischen Herrscherkultes ist aus den be- 

1) Es kann ja auch nur als ein wahrscheinlicher aber nicht als ein ganz 
sicherer Schluß gelten, daß das eponyme Provinzialpriestertum des Königs 
von unserem König Antiochos zuerst eingeführt worden sei. Die Worte der 
Inschrift Z. 23f. zasdnsg fravreyod vedeornansı werk vv Baoıkeli]e[v jucv 
&oylıseeis machen diese Deutung nicht unbedingt notwendig, sie lassen es 
wenigstens als nicht ganz unmöglich erscheinen, daß ein solcher Kult des 
Königs schon vorher bestanden und daß unser Antiochos bloß den besonderen 
Kult der Königin zuerst begründet habe. 

2) Diese Lesung ist allerdings wohl nicht völlig gesichert, scheint aber 
die paläographisch wahrscheinlichste zu sein, 

3) Jedenfalls hat Kornemann a. O. 8. 79 die Verbindung mit der Ver- 
ehrung der Vorfahren in unserem eponymen Reichskulte nach dem Wortlaute 
der Inschrift viel zu bestimmt angenommen, 

4) Die Bemerkung Kornemanns a. 0. 8. 83 (die ich übrigens mit 
8.79 2.11 — vgl. vor. Anm. — nicht völlig in Einklang bringen kam), 
daß in Syrien der Kult des lebenden Hertschers von dem der Divi dauernd 
getrennt sei, ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig.
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sonderen Bedürfnissen des seleukidischen Reiches erwachsen. Die Verschiedenheit von dem ‚ptolemaeischen Königskulte gründet sich vor allem auf die Verschiedenheit der Herrschaftsbildungen. Man hat allerdings geglaubt, auch wesentliche Unterschiede in dem religiösen Charakter der beiden Herrscherkulte feststellen zu können (Kornemann a. 0. $. 82f., zum Teil nach dem Vor- gange v. Protts a. O. 8. 467£; vgl. namentlich auch v. Prott, Athen. Mittlg. 27 S. 176£). Bei den Seleukiden, so meint man, sei eine stärkere Betonung des eigentlichen Gottescharakters der Könige zu erkennen. Der Ptolemaeer, zunächst der abgeschiedene, dann seit Philadelphos auch der lebende, werde — in strengem Fest- halten an den altgriechischen Ideen — nicht eigentlich ein Gott, sondern nur der Tempelgenosse eines Gottes. Der Seleukide dagegen werde zunächst mit seinem Hinscheiden, dann in der dritten Generation schon bei Lebzeiten, wirklich ein Gott, und zwar im Anfang ein ganz bestimmter, Seleukos: Zeus Nikator, Antiochos I].: Apollon Soter, Antiochos II. aber allgemein: He6g, während bei den Ptolemaeern der Titel Hedg stets nur mit dem Epitheton ornans der Herrscher verbunden werde. Seitdem der lebende Herrscher direkt als Gott bezeichnet werde, sei bei den Seleukiden offenbar im Anschluß an die orientalische An- schauungsweise die Vorstellung lebendig gewesen, daß die Gottheit in dem jeweiligen König Menschengestalt gewonnen habe und auf Erden erschienen sei. Ich glaube, daß diese Auffassung von -un- richtigen Voraussetzungen ausgeht. Die Tempelgenossenschaft der Könige, die im ptolemaeischen Reiche in besonders weitem Um- fange durchgeführt war, ist durchaus kein primäres Element des ptolemaeischen Reichskultes, Vor allem missen wir die Tempel- gemeinschaft mit den ägyptischen Göttern, die in den ägyptischen Traditionen, in der Rücksicht auf die Anschauungen und Bedürfnisse der ägyptischen Bevölkerung wurzelt, durchaus von dem in griechi- schen Formen ausgeprägten Kulte scheiden. In dem offiziellen eponymen Reichskulte fehlt die Tempelgenossenschaft. Dieser Kult gilt durchaus der Dynastie. Alexander gehört eben in gewissem Sinne auch zur Dynastie Das reichsbildende Element, das im offiziellen Reichskulte vor allem zum Ausdruck gelangt, liegt auch im ptolemaeischen Ägypten in der Person des Herrsehers, bzw. in der gesamten Dynastie, Wenn die Ptolemaeer zu bestimmten



I 
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griechischen Gottheiten, wie Zeus, Herakles, Aphrodite, in Be- ziehung gesetzt werden, so bedeutet das eine deutlichere Veranschan- lichung oder Begründung ihres göttlichen Charakters. Der gött- liche Charakter ihrer Herrschaft ist aber durchaus nicht erst auf Grund einer wirklichen Kultgemeinschaft mit diesen Göttern erwachsen‘) Umgekehrt bezeichnet bei den Seleukiden die Be- nennung: Seleukos — Zeus Nikator und Antiochos = Apollon Soter (0. 6. J. 245), die, wie wir jetzt aus der magnesischen Inschrift 0. 6. J. 233 ersehen, keineswegs die allgemeine und alleinherrschende offizielle Titulatur war, nicht ein Aufgeben der diesen Königen eigenen irdischen Namen, ein völliges Aufgehen in die Gottheit sondern nur den besonders starken Ausdruck der eigentümlichen Beziehung, wir dürfen vielleicht sagen, der besonderen inneren Verwandtschaft, in der die Herrscher zu dieser stehen.?2) Es handelt sich somit nicht um eine Aufhebung der besonderen Bedeutung, die den betreffenden Herrscherpersönlichkeiten zukommt, durch die Gleichsetzung mit einer bestimmten Gottheit, sondern im Gegenteil tritt hierin die höchste Steigerung jener besonderen Bedeutung der Person des Königs, des eigentümlichen, schöpferischen Wertes, den sie für das Reich besitzt, hervor. Ich glaube gerade von diesem Gesichtspunkte aus die Annahme einer hier erkennbaren Orientali- sierung der Anschauung von der Göttlichkeit des Herrschers ent- schieden ablehnen zu müssen’) Für die orientalische Auffassung ist das Verschwinden der menschlichen Inkarnation des Gottes gegen- über der Allgewalt der Gottheit charakteristisch, für sie ist die 
1) Die Ausführungen Theokrits XVII 16. 458. XV 106 ff, die Kornemann anführt, bezeichnen nichts anderes als eine poetische Deutung oder Schilde- rung dieser besonderen Beziehungen. Wenn ferner Kornemann sagt: „Die Fiktion ist, solange es sich um abgeschiedene Herrscher handelt, daß der oder die betreffenden Götter den verstorbenen König zu sich heraufziehen; als auch lebende zu dieser Ehre gelangen sollen, treten für die Götter ihre Vertreter auf Erden, die in Ägypten allmächtige Priesterschaft, ein und be- sorgen die Vergötterung“, so ist, wie wir schon gesehen haben, die Auffassung von einer entscheidenden Einwirkung der ägyptischen Priesterschaft auf die Gestaltung des Kultes unhaltbar. 

2) Eine ähnliche Bemerkung macht H ausoullier, Etudes sur l’histoire de Milet S. 127. 
3) Mit Recht äußert Reitzenstein, Poimandres S, 177, 2 seinen Zweifel an dem völlig orientalischen Charakter der Anschauung, die sich in dem Kulte des Antiochos — Apollon Soter oder Seleukos — Zeus Nikator ausdrücke. 
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Wirksamkeit der Gottheit selbst in ihrer irdischen Verkörperung 
durchaus das Primäre. Das ist aber nicht der Gedanke, der den 
Bezeichnungen Seleukos — Zeus Nikator und Antiochos — Apollon 
Soter zugrunde liegt.!) Das werden wir allerdings zugeben dürfen, daß 
die in jenen Benennungen zutage tretende Gleichsetzung der beiden 
ersten Seleukiden mit Zeus und Apollon eine besondere Energie — 
den Ptolemaeern gegenüber eine größere Bestimmtheit in der Aus- 
prägung des göttlichen Charakters der Herrschaft anzeigt. 

Beilage II. 

Strategie und Satrapie. 
Die staatliche und militärische Verwaltung der hellenistischen 

Monarchien zeigt, soweit wir zu sehen vermögen, fast ällgemein 
eine Verdrängung der Stellung der Satrapen durch die’ Strategie. 
Wir dürfen hierin ein Doppeltes erkennen: einerseits eine Anlehnung 
an die hellenischen Traditionen gegenüber dem Orientalischen, wie 
es überhaupt für die Diadochen — in gewissem Gegensatze zu 
Alexander selbst — charakteristisch ist. Und andererseits offen- 
bart sich darin das Bestreben, die wichtigsten Funktionen der Ver- 
waltung in möglichster Abhängigkeit von der zentralen Gewalt des 
Königtums zu erhalten, zu verhindern, daß sie sich zu selbständigen 
Hersschaftsbefugnissen und Herrschaftsbezirken ausgestalten, wie 
dies in der Satrapengewalt des persischen Reiches geschehen war. 
Die Gefahr einer selbständigen Stellung der Satrapen war eine um 
so größere, da in den Teilungen von Babylon und Triparadeisos die 
einzelnen Provinzen oder Satrapien den Feldherrn Alexanders als 
gewissermaßen gleichberechtigte Teile der Gesamtbeute zugefallen 
waren, da sie tatsächlich in gewissem Sinne selbständige Herr- 
schaften gebildet hatten, aus denen ja auch das neue Königtum der 
Diadochen selbst erwachsen war. Der Amtscharakter der Ver- 
waltungsfunktionen wurde durch die Strategie in entschiedenerer 

1) Wenn wirklich in der Bezeichnung des Seleukos und Antiochos als 
Zeus Nikator und Apollon Soter orientalische Anschauung vorläge, so würden 
wir das gleiche auch von der Benennung Cäsars als Jupiter Julius (Dio 
Cass. XLIV 6, 4) annehmen müssen. Auch hier aber findet gewiß die unbe- 
dingte Steigerung persönlicher Gewalt des Herrschers in dem Epitheton ihren 
überschwänglichen Ausdruck.
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und deutlicherer Weise zum Ausdruck gebracht als durch die Stellung des Satrapen. Hier sind die Diadochen auf dem von Alexander beschrittenen Wege weitergegangen. Alexander hatte die Satrapengewalt an sich in ihrem Bestande nicht angetastet aber der einseitigen Konzentration der Machtbefugnisse durch Tren- nung der zivilen und militärischen Administration im allgemeinen und durch möglichste Teilung der wichtigsten Verwaltungsbefugnisse 
in einzelne besondere Ämter entgegenzutreten versucht. Diese 
Tendenz kommt nun unter seinen Nachfolgern zur weiteren Aus- 
gestaltung. 

Unter Alexander selbst finden wir noch, und zwar in den vor- deren, kleinasiatischen Gebieten seines Reiches, in einer Urkunde aus dem Jahre 326/25 (Sy? 155 = Michel 1360) die offizielle Be- zeichnung des Satrapenamtes (Mevdvögov Oargamedovrog). Das gleiche ist unter der Regierung des Philippos Arrhidaeos in einer Urkunde aus dem Jahre 323 (Syl.? 160) der Fall. Aber dann ver- 
schwindet die Benennung Satrap aus den offiziellen Urkunden. Vor allem zeigen dies die Urkunden der Seleukidenherrschaft. Die Provinz des hellespontischen Phrygien wird in einer Inschrift eines 
Königs Antiochos (wahrscheinlich 1) 0.6. J. 221 zwar als Sarounele bezeichnet, aber der Statthalter (Meleagros) wird Strateg genannt (der nämliche höchstwahrscheinlich O. @. 1]. 220). Den gleichen 
Titel trägt nach der genaueren Lesung (vgl. Wilcken, griech. ' Papyri, $. 52, Anm. 55; Beloch, Gr. Gesch. III 2, 8. 295, 298) 
in dem ägyptischen Bericht über den syrischen Krieg Ptole- maeos’ III. (Petrie-Pap. II, 45) der Statthalter von Kilikien. Eben- so erscheint auf einer Urkunde, deren Zeit unbestimmt ist (0. G. J. 747), ein Strategos von Susiane, also auch hier wieder 
das Amt des Strategen mit dem Bezirke einer Provinz zusammen- fallend. Nicht mit Sicherheit läßt sich dies von dem Zroumpög xl doyısgsvg Zuplag Kolias zu} Dowixag unter Antiochos III. (0. G. J. 230) sagen, da wir nicht festzustellen vermögen, ob wir hier nicht an ein umfassenderes Kommando über mehrere Provinzen 
zu denken haben. Vielleicht könnte sich der größere Umfang der Verwaltung aus dem Besonderen der damaligen politischen und 
militärischen Lage erklären.) Auf die Verwaltung einer Provinz 

  

1) Oder sollte überhaupt Phoenikien mit der Provinz Koilesyrien vereinigt gewesen sein? (Polyb. V 40 könnte dafür zu sprechen scheinen, wie auch die
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dagegen geht höchstwahrscheinlich wieder die Bezeichnung als 
Orgamyog auf einer in Babylon gefundenen Inschrift 0.@.J. 254: zov 
Sroarnybv zal Emiordenv vis nöAsog. Denn da hier noch besonders 
von dem militärischen Kommando auf der Burg — neben der die 
zivile Administration betreffenden Kontrollgewalt über die Stadt — 
die Rede ist (terayusvov Ö} ze) Em Tov dngopviuziov), so kann 
sich die Strategie wohl kaum auf etwas anderes als die Verwaltung 
der Provinz Babylonien beziehen, wie dies Dittenberger mit Recht 
annimmt.‘) Auch im .ptolemaeischen Reiche finden wir über die 
auswärtigen Provinzen (von Ägypten selbst schen wir hier ab) nach 
inschriftlichen Belegen Strategen gesetzt. So erscheint ein SToRTiyög 
&9 'ElAnonövrov xal tav dm OoKuns röncov Syl.? 221 = Michel 351. 
Verschiedentlich begegnet uns der Strateg von Kypros (meistens 
mit dem Amte eines Archiereus verbunden O. G. J. 93. 105. 140. 
143. 145. 151. 152. 153. 155. 156. 157. 158. 159, 160. 161. 162; 
bloß orearmydg tig visov unter Philopator O. 6. J. 84). Auch 
den schon unter Ptolemaeos Soter nach Diod. XIV. 79, 5 auf 
Kypros eingesetzten Strategen Nikokreon dürfen wir wohl in 
diesem Zusammenhange anführen. Wenn auf einer kretischen In- 
schrift aus der Regierung des Philadelphos O. @. J. 45 die Strategie 
des sonst aus der Geschichte dieser Zeit bekannten Patroklos auf 
Kreta erwähnt wird, so läßt sich nicht mit Bestimmtheit ent- 
scheiden, ob es sich hier um einen einmaligen politischen und 
militärischen Auftrag oder um einen als solchen abgeschlossenen 
Verwaltungsbezirk handelt. Das letztere gilt aber jedenfalls von 
der Strategie des jonischen Städtebundes, die unter Lysimachos 
erwähnt wird, Syll.? 189 = Michel 361 (dasselbe Amt ist wahr- 
scheinlich auch gemeint O0. @. J. 12 Z. 12f), wenn es sich: hier 
auch um ein schon vorher von der Satrapengewalt eximiertes Gebiet 
handelt. Für die älteste Zeit der Diadochenherrschaft, namentlich 
die des Antigonos, haben wir m. W. keine inschriftliehen Zeug- 
nisse aber dafür Erwähnungen in der historischen Überlieferung, 
die mit Wahrscheinlichkeit zu dem nämlichen Ergebnis führen. 

Verbindung der Strategie mit dem Priestertum, das doch als ein Provinzial- priestertum zu denken ist.) 
1) Die Ansicht U. Koehlers (Berl. Sitzungsber. 1900, S, 1103ff.), daß es sich in der Inschrift nicht um Babylon sondern um Antiocheia handele, ist nach-Häussoülliers Vorgang von Dittenberger treffend zurückgewiesen worden.
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Der Neffe des Antigonos, Polemaios, wird bei Memnon IV 7 (F. H. 6. III p. 530) Srgarnpög Tov negl "Eiknfonovrov genannt, Das Gebiet selbst führt aber bei Diod. XX 19 ausdrücklich den Namen einer Satrapie Es tritt uns also die gleiche Beziehung zwischen Satrapie und Strategenamt entgegen, wie wir sie für die Zeit Antiochos’ I. inschriftlich bezeugt fanden.!) In den Kämpfen, die unmittelbar der Schlacht bei Ipsos vorausgehen, werden meh- rere Strategen des Antigonos im westlichen Kleinnsien angeführt (Diod. XX 107, 4, 5; vgl. auch Paus 18,1), die zu Lysimachos übergehen. Es ist aus dem Zusammenhang mit Wahrscheinlich- keit, wenn auch nicht mit Sicherheit, zu erschließen, daß diesen bestimmte Verwaltungsbezirke, Provinzen oder Satrapien, unter- standen. U. Koehler, Berl. Sitzungsber. 1898, S. 13f,, der dieser ganzen Frage zuerst eingehende Aufmerksamkeit zugewandt hat, meint, Antigonos habe, um seine Herrschaft gegen Empörungen sicher zu stellen, die einzelnen Satrapien in Strategien aufgelöst, deren Inhaber in ihren beschränkten Gebieten die Militärgewalt sowohl wie die Zivilgewalt handhaben sollten. Indessen diese An- sicht ist nicht richtig; denn die Satrapien haben fortbestanden, wie wir vor allem ja vom hellespontischen Phrygien erfahren (den nämlichen Einwand macht gegen Koehlers Argumentation Haus- soullier, Etudes sur Phistoire de Milet, 8.19). Wir werden vielmehr, wie vorher schon ausgeführt wurde, das neue System der Strategien, das nicht auf Antigonos’ und Lysimachos’ Herrschaft beschränkt ist, einem allgemeinereri Zusammenhang einfügen müssen und darin ein Zeugnis für die Emanzipation des neuen hellenistischen König- tnms von der orientalischen Herrschaftsordnung erblicken dürfen. 

1) Polybios — in seiner Darstellung der ersten Regierungszeit Antiochog’ II. — scheint nicht immer die genaue und offizielle Bezeichnung der an der Spitze der Provinzen stehenden Statthalter wiederzugeben; so spricht er V 40, 1 allgemein von Theodotos als dem rerayudvog im} Koling Ziveias, V 40, 7 von Molon und seinem Bruder als Satrapen von Medien und Persien, V, 46, 7 erwähnt er Diogenes als Eragyog von Susiana und Pydiades als Exaoyog am roten Meere. Wenn er aber dann weiter V 54, 12 Diogenes den Strategen von Medien, Apollodoros den von Susiena und Tychon den Strategen der am roten Meere gelegenen Provinz nennt, so hat er hier wahrscheinlich die offizielle Bezeichnung erhalten. 
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Berichtigungen. 

Seite 305 Zeile 2 ist zu lesen: „Veredlung und Vertiefung“. 
Seite 348 Zeile 17: „gelangte“ statt „gelangt“, 
Seite 357 Anm. 1 Zeile 10: „in die“ statt „in eine“, 
Seite 399 Zeile 3 von unten und Seite 408 Zeile 2 ist zu lesen: zyu ergıon 

molırelau wäsıy naraorhoag“, u
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Vom Verfasser erschienen im gleichen Verlag: 

Geschichte 
des hellenistischen Zeitalters. 

3 Bände. I. Band: Die Grundlegung des Hellenismus. 
[X u. 433 8] gr.8. 1901. Geh. # 12.--, in Halbfranz geb. 4 14.— 

Die Einsicht in jenen großen geschichtlichen Prozeß, in dem unsere modernen nationalen Staaten und Kulturen sich aus der Einheit des römischen Imperiums und der abendländischen Kultur herausgebildet haben, muß eine tiefere universalges-hichtliche Auffassung dazu führen, der Bildungsgeschichte jener Einheit, in der die Wurzeln unserer eigenen Kultur liegen, nachzugehen. Gegenüber der im Wesen wahrhaft ge- schichtlicher Betrachtung liegenden Notwendigkeit, die Geschichte des Altertums als eine Einheit zu erfassen, vor allem jene große weltgeschicht- liche Entwicklung zu begreifen, die zu einem Weltstaat und zu einer Welt- kultur geführt hat, versagen die einseitig klassizistischen Maßstäbe, Ich habe mir die Aufgabe gestellt, die Umwandlung des in den engen Grenzen des Polis sich darstellenden Staates in die umfassenden politischen Gestaltungen der hellenistischen Zeit und der in der helle- nischen Polis erwachsenen Kultur in die hellenistische Weltkultur nach- zuweisen und das Wesen dieser neuen universalen Bildungen, die treibenden Kräfte, die wichtigsten Entwicklungstendenzen derselben darzulegen. \ (Aus dem Vorwort.) 
„Wer vielleicht glaubt, in dem Buche eine mit möglichst viel Einzelheiten, Polemik und zahllosem gelehrtem Zitatenbeiwerk ausgestattete Spezialgeschichte nach altem Stil 

gewaltiges Panorama vor seinen Augen ausgebreitet sieht, das er je länger je lieber und sorgfältiger beschauen wird. Die Lesung des trefflichen Werkes bringt gleich viel Genuß und Belehrung nicht bloß dem Historiker und Philologen, sondern jedem wirklich Gebildeten und nach höherer Bildung Strebenden.“ (&ymnasium.) 
„Kaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, umsichtig hat er vor seiner Entscheidung stets die Möglichkeiten erwogen. Das sein Werk ganz ausgereift ist, zeigt mit am deutlichsten sein Maßhalten. Es ist ein geführliches Gebiet, die Geschichte Alexanders, wo jeder leicht zeigen kann, was er nicht kann; mit dem Mute der Jugend ist Kaerst an diese Aufgabe gegangen, um in der Kraft der Mannesjahre sie zu lösen. Das Urteil über ein Werk, das völlig hat ausreifen können, darf einen hohen Maßstab anlegen, aber diese Geschichte Alexanders enttäuscht auch die Leser nicht, die viel erwarten: in Forschung und Darstellung, nach Form und Inhalt ist sie die bedeutendste, die durch- dachteste seit J. G. Droysen,“ (Literarisches Zentralblatt.) 

Die antike Idee der Oekumene 
in ihrer politischen und kulturellen Bedeutune. 

Akademische Antrittsvorlesung. 
[IH u.348.] gr.8. 1903. Geh. # 1.20, in Leinwand geb. #. 2.— 

Der Verfasser will vor allem die universalgeschichtliche Bedeutung der Idee der Oekumene und ihre durch die Eigenart ihres Ursprunges und ihrer Entwicklung bedingte besondere Au sgestaltung darlegen. Er sucht zu zeigen, wie die das christliche Mittelalter be- herrschende Idee einer einheitlichen, in bestimmten Organisationsformen ausgeprägten Kulturwelt, aus dem eigentümlichen Kulturboden der hellenischen Polis hervorgewachsen, sich zu weltumfassender und welt- beherrschender Wirksamkeit entfaltet, \ 
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DIE GRIECHISCHE 
UND LATEINISCHE LITERATUR 

| UND SPRACHE 
BEARBEITET VON U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 
K. KRUMBACHER. J. WACKERNAGEL. FR. LEO. E. NORDEN. 

F. SKUTSCH. 

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 

(Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. 
Herausgegeben von Professor P. Hinneberg. Teil I, Abt. 8.) 

[VII u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. M. 10.—, in Leinwand geb. M. 12.— 
In dieser bereits nach Jahresfrist erschienenen zweiten Auflage haben die einzelnen Darstellungen, mit Ausnahme der Arbeit von U. von Wilamowitz - Moellendorff, die als unveränderter Abdruck der ersten Auflage zu bezeichnen ist, mannigfache Verbesserungen erfahren. Besonders gilt das‘ ‚von der Römischen Literatur des Alterfums von Friedrich Leo, die fast volle zwei Jahre vor dem Erscheinen der ersten Auflage des Bandes geschrieben war: sie zeigt sich in der Neubearbeitung, von vielfachen Textänderungen abgesehen, um ein Drittel des Umfanges vermehrt. Aber auch die übrigen Monographien haben in reichem Maße Verbesserungen und Zusätze erfahren: So ist zu hoffen, daß die neue Auflage der gleichen Gunst bei Kritik und Publikum begegnen werde, deren sich ihre Vorgängerin erfreuen durfte. 

DIE HELLENISCHE KULTUR. 
Dargestellt von 

FRITZ BAUMGARTEN. FRANZ POLAND. RICH. WAGNER. 
2. Auflage. Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400 Abbildungen 
im Text und auf 2 Doppeltafeln. Geh. # 10.—, in Leinwand geb. # 12.— 

Die glänzende Aufnahme, die das Buch sowohl bei der Kritik als auch in weiten Leserkreisen gefunden hat, beweist, daß das Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der hellenischen Kultur, die auf der Höhe der heutigen Forschung steht, vorlag, und daß die Verfasser ihre Aufgabe vortrefflich gelöst haben. In der zweiten Auf- lage wird den neuen Entdeckungen der letzten beiden Jahre, sowie der außerordentlichen Bedeutung der Vasenmalerei für die heutige Forschung Rechnung getragen. Der schon außerordentlich reiche Bilderschmuck ist durch eine beträchtliche weitere Anzahl sorgsam ausgewählter neuer Abbildungen vermehrt, So liegt denn ein Werk vor, das nachsEorm und Inhalt Vollendetes leistet. Nicht nur Lehrer und Schüler der Oberklasg | Lehranstalten, sondern ebenso Studierende und Künstler, alle Freunde ass last Altertums, ja alle Gebildeten finden in dieser Darstellung der hellenischge lt musfergältige Grundlage für ein geschichtliches Verständnis aller sp? ere ullärelfenn Entwicklung. 
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